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Tagblatt
des

Grossen Rates des Kantons Bern.

Kreisschreiben

an die

Mitglieder des Grossen Rates.

Ritzelibach, den 20. Januar 1921.

Dekretsentwürfe:

1. Geschäftsordnung für den Grossen Rat.
2. Dekret betreffend die Wirtschaftspolizei.
3. Dekret betreffend die Vereinigung der Gemeinde

Nidau mit der Gemeinde Biel.
4. Dekret betreffend Abänderung und Ergänzung eini¬

ger Dekretsbestimmungen zum Gesetz über die
direkten Staats- und Gemeindesteuern.

5. Dekret betreffend Errichtung einer zweiten Pfarr¬
stelle in der Kirchgemeinde Bümpliz.

6. Dekret betreffend Abänderung des Dekretes über die
Organisation der Sanitätsdirektion (Besoldung
des Kantonsarztes).

7. Dekret betreffend die Organisation der Militärver¬
waltung (Abänderung).

Herr Grossrat

Nach § 1 des Grossratsreglementes wird der Grosse
Rat auf Ersuchen des Regierungsrates vom
Unterzeichneten zu einer ausserordentlichen Session einberufen,

welche am Montag, den 14. Februar 1921 ihren
Anfang nimmt. Demgemäss werden Sie eingeladen,
sich am genannten Tage, nachmittags 2l/t Uhr, im
Rathause zu Bern einzufinden.

Die hängigen Geschäfte sind folgende:

Gesetzesentwürfe

sur zweiten Beratung:
1. Gesetz betreffend die Wertzuwachssteuer.
2. Gesetz über die Viehseuchenkasse.

zur ersten Beratung:
1. Vorlage betreffend teilweise Revision der Staats¬

verfassung :

a) Reorganisation der Bezirksverwaltung.
b) Erhöhung der finanziellen Kompetenzen des

Grossen Rates und des Regierungsrates.
2. Gesetz betreffend die Erhöhung der Wertgrenzen

im Strafrecht.
Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil.

Vortrüge der Direktionen.

Regierungspräsidium, :
1. Kantonale Volksabstimmung vom 30. Januar 1921.
2. Ersatzwahlen in den Grossen Rat. Prüfung; Beei¬

digung der neuen Mitglieder.

Justizdirektion :

1. Expropriationen.
2. Justizbeschwerden.

Polizeidirektion :

1. Einbürgerungen.
2. Strafnachlassgesuche.

Direktion der Landwirtschaft und der Forsten:
1. Bodenverbesserungen und Alpweganlagen.
2. Waldkäufe und Verkäufe.
3. Landwirtschaftliche Schule des Jura; Bestimmung

des Sitzes.
4. Kantonale Schule für Obst- etc. Bau in Oeschberg,

Krediterteilung.
5. Landwirtschaftliche Schule Langenthal, Inventar¬

anschaffung.
1921. 1
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Direktion der Bauten und der Eisenbahnen:
Strassen- und andere Bauten.

Direktion des Kirchenwesens:
Bericht über die Bisturasangelegenheit.

Direktion des Innern :

Bericht über die Massnahmen betreffend die Arbeits¬
losenfürsorge und Kreditbewilligung.

Direktion der Finanzen und Domänen:
1. Steuerveranlagung für das Jahr 1921.
2. Bericht über den Rückkauf von Staatsobligationen.
3. Beschluss betreffend Umwandlung der Kantonal¬

bankagentur Tramelan in eine Filiale.

Motionen nnd Interpellationen :

]. Motion Dr. Dürrenmatt betreffend Ausrichtung von
Staatsbeiträgen an private Lehranstalten.

2. Interpellation G. Schalt betreffend Einschränkung
des Schnapsverkaufes.

Wahlen :

1. Wahl eines Ersatzmannes der Rekurskommission
am Platze des zurückgetretenen Ersatzmannes
G. Müller in Bargen.

2. Wahl zweier Mitglieder des Obergerichtes am Platze
der zurückgetretenen Mitglieder Dr. E. Manuel
und K. Zgraggen.

3. Wahl eines Ersatzmannes des Obergerichts am
Platze des zurückgetretenen Ersatzmannes
Fürsprech H. Allenbach.

4. Wahl eines Mitgliedes des Yerwaltungsgerichtes
am Platze des zurückgetretenen Mitgliedes Dr.
Boinay.

**

Für die erste Sitzung werden auf die Traktanden
gesetzt :

1. Gesetz betreffend die Wertzuwachssteuer.
2. Gesetz über die Viehseuchenkasse.
3. Gesetz betreffend die Erhöhung der Wertgrenzen

im Strafrecht.

* *
*

Die Wahlen werden angesetzt auf den Mittwoch
der zweiten Sitzungswoche.

Mit Hochschätzung 1

Der Oro8srat8präsident :

Harnstein.

Erste Sitzung.

Montag den 14. Februar 1921,

nachmittags 21/i Uhr.

Vorsitzender: Präsident Ramstein.

Der Namensaufruf verzeigt 188 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 28 Mitglieder, wovon m i t

Entschuldigung die Herren: Aebi, Bohner, Burger,
Egger, Eggimann, Glanzmann, Gürtler, Hofer (Biel),
Ingold (Wichtrach), Kilchenmann, Lory, Maurer, Müller

(Boltigen), v. Müller, Nyffeler, Roth (Interlaken),
Ziegler; ohne Entschuldigung abwesend sind die
Herren: Aeschlimann, Berger, Chopard, Clémençon,
Frutiger, Hamberger, Moor, Müller (Bargen), Rothen,
Schwarz, Tritten.

Präsident. Wir haben leider seit der letzten Session

einen Mann durch den Tod verloren, der unserm
Rate grosse und schätzbare Dienste geleistet hat.

Am 3. Februar abhin ist zu Bern im Alter von erst
55 Jahren verstorben, Herr Fritz Zimmermann,
unser markante Stenograph und Redaktor des
Tagblattes des Grossen Rates, zugleich Chef des
stenographischen Bureaus der Bundesversammlung. Der
Verstorbene war früher Pfarrer in St. Immer, ist
dann im Jahre 1903 als Nachfolger von Herrn Schwarz
als Grossratsstenograph in den bernischen Staatsdienst

getreten und hat sein Amt mit Hingabe und
Pflichttreue erfüllt. Den Mitgliedern des Rates ist er
in ihren Begehren soweit möglich entgegengekommen
und hat auch in dieser Beziehung Dank und
Anerkennung verdient.

Im hohen Alter von 90 Jahren entschlief letzte
Woche in der Schosshalde Herr alt Regierungsrat
Albert von Wattenwil, ein bernischer Magistrat

von altem Schrot und Korn, welcher vom Jahre
1878 an bis zum Jahre 1885 der Polizei- und
Kirchendirektion vorgestanden ist.

Zum Schlüsse möchte ich noch kurz eines Mannes
gedenken, der es wohl verdient, hier noch erwähnt
zu werden. Es ist dies der letzte Woche verstorbene
Herr alt Grossrat Samuel Wyssmann, gewesener

Tierarzt in Neuenegg. Uns allen, die ihn gekannt
haben, war er ein lieber und geschätzter Kollege
gewesen, der im Grossen Rate gerne gesehen und gehört
wurde.
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Meine Herren, ich lade Sie ein, das Andenken der
Verstorbenen durch Erheben von Ihren Sitzen zu
ehren. (Geschieht.)

Bereinigung' des Traktandenverzeiclinisses.

Gesetz betreffend die Wertzuwachs¬
steuer.

Müller (Bern), Präsident der Kommission. Die
Kommission ist bereit; sie wünscht aber, dass das
Geschäft von der heutigen Tagesordnung abgesetzt
werde, weil die erste Sessionswoche mit der Session
der Bundesversammlung kollidiert und weil ausserdem
noch einige redaktionelle Abänderungsvorschläge der
Finanzdirektion eingegangen sind, die wir noch prüfen

möchten.

Präsident. Ich mache darauf aufmerksam, dass
mir bereits der Wunsch geäussert worden ist, es
möchte das Gesetz über die Viehseuchenkasse, das
ebenfalls auf der Tagesordnung für heute steht, abgesetzt

und mit dessen Behandlung am Mittwoch
begonnen werden. So hätten wir dann für heute keine
Traktanden mehr. Ich mache darauf aufmerksam, dass
man extra wegen dieses Gesetzes diese Session früher
angesetzt hat, dass in der letzten Session ausdrücklich
beschlossen worden ist, das Gesetz solle an die Spitze
der Tagesordnung gestellt werden.

Auf die zweite Woche angesetzt.

Gesetz überdie Viehseuchenkasse.

Bereit.

Vorlage betreffend teilweise Revision
der Staatsverfassung:

a) Reor gani sation der Bezirks Verwaltung.

b) Erhöhung derfinanziellen Kompetenzen
des Grossen Rates und des Regie-

rungsrates.
Wird an eine durch das Bureau zu bestellende

Kommission von 9 Mitgliedern gewiesen.

Geschäftsordnung für den Grossen Rat.

Auf die zweite Woche angesetzt.

Dekretbetreffend dieWirtschaftspolizei.
Wird an eine durch das Bureau zu bestellende

Kommission von 9 Mitgliedern gewiesen.

Dekret betreffend Vereinigung der
Einwohnergemeinde Nidaumit derEinwoh
nergemeinde Biel.
M. Simonin, directeur des affaires communales,

rapporteur du Conseil-exécutif. Nous sommes prêts
à rapporter. Toutefois la commission n'a pas encore
eu le temps de se réunir. Je pense qu'elle pourra
s'occuper de cette affaire dans le courant de la semaine
et que le Grand Conseil pourra la traiter dans le courant

de la semaine prochaine.

M. Monnier. Je suis surpris que M. le président
de la commission n'ait pas convoqué celle-ci. Tous les
actes mêmes n'ont pas été envoyés aux membres de la
commission. Je ne sais pas si c'est parce que dans
certaines milieux on voudrait faire traîner l'affaire,
mais ce que je sais c'est qu'à Bienne on demande que
la question soit discutée sans plus de retard. La
durée des fonctions des autorités a été prolongée de
4 mois, il faudra donc procéder à un renouvellement
en avril. Il serait donc trop tard de renvoyer l'affaire
au mois de mai.

Auf die zweite Woche angesetzt.

Dekret betreffend Abänderung und
Ergänzung einiger Dekretsbestimmungen
zum Gesetz über die direkten Staatsund

Gemeindesteuern.

Wird an eine durch das Bureau zu bestellende
Kommission von 9 Mitgliedern gewiesen.

Dekretbe treffe ndErrichtüngeinerzwei-
ten Pfarrstelle in der Kirchgemeinde
Bumpliz.
Wird an eine durch das Bureau zu bestellende

Kommission von 9 Mitgliedern gewiesen.

Dekret betreffend Abänderung des
Dekretes über die Organisation der
Sanitätsdirektion (Besoldung des Kantonsarztes).

M. Simonin, directeur des affaires sanitaires,
rapporteur du Conseil-exécutif. Une commission spéciale
a préparé le projet modifiant le décret concernant la
direction des affaires sanitaires et relatif au traitement

du médecin cantonal. Ce projet a été présenté
par nous au Conseil-exécutif qui a décidé de le
soumettre préalablement à la commission des finances.
Entre temps on l'a fait figurer provisoirement dans
la liste des tractandas. Or, dans sa dernière séance,
le Conseil-exécutif a décidé de ne pas entrer en
matière sur ce projet, de la pour les motifs suivants:

Le gouvernement estime qu'il est irrationnel et

injuste d'élever seul le traitement du médecin
cantonal, alors que les autres seraient laissés en l'état
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actuel. Le gouvernement estime que tous les traitements

doivent être élevés en même temps. C'est pourquoi

le gouvernement a décidé que cet objet devait
être éliminé de la liste des tractandas.

Hagen. Ich habe schon bei der Begründung meiner

Motion gesagt, dass es sich nicht um eine frische
Stelle handelt, dass man also nicht zu warten braucht,
bis die Revision der Besoldungen der Staatsbeamten
an die Hand genommen wird. Der Grosse Rat hat
meiner Motion Folge gegeben. Das Geschäft sollte also
behandelt werden.

Vofmar, Finanzdirektor. Ich will es gerade
bekennen, dass ich der Sünder bin, der den Antrag
gestellt hat, das Geschäft von der Traktandenliste
abzusetzen. Es ist richtig, was Herr Dr. Hagen sagt, dass
das eine neue Stelle ist, zu welcher auch eine neue
Besoldung gehört. Wir dürfen aber nicht vergessen,
dass es noch andere Stellen im Staatsdienst gibt, wo
auch akademische Bildung verlangt wird und wo auch
die Besoldung im Besoldungsdekret fixiert ist. Nun
habe ich aus Gründen der Gerechtigkeit dagegen
Opposition gemacht, dass man eine Stelle herausgreife
und höher dotiere als andere, an deren Inhaber man
dieselben Anforderungen stellt wie an den Inhaber der
Kantonsarztstelle. Ich will die Aufmerksamkeit des
Rates nur auf folgenden Fall hinlenken. Ein Professor
der Medizin bezieht unter den gegenwärtigen Verhältnissen

eine Besoldung von 10,000 Fr., während man
nach dem neuen Vorschlag den Kantonsarzt mit einer
Anfangsbesoldung von 11,000 Fr. bedenken soll. Da
ist es doch jedem klar, dass das nicht harmoniert.
Ganz das Gleiche trifft auf alle übrigen Professoren
zu, ebenso auf die Oberrichter. Das gäbe Unstimmigkeiten,

wenn man isoliert vorgehen wollte und würde
auch eine Misstimmung unter der Beamtenschaft
hervorrufen.

Das Dekret ist erst kürzlich vorgelegt worden, es
muss noch genauer überlegt werden. Besser wäre es,
wenn wir die Sache auf irgend einem andern Wege
lösen könnten. Deshalb hat man gefunden, es sei
besser, die Sache werde in dieser Session nicht
behandelt. Ich habe natürlich nichts gegen den
Kantonsarzt; ich gönne ihm eine gute Besoldung, aber
wir müssen verhindern, dass Ungerechtigkeiten
entstehen.

Hagen. Ich halte meinen Antrag aufrecht, dass
dieses Geschäft auf der Traktandenliste belassen werden

soll. Was der Herr Finanzdirektor über die
Professorenbesoldungen gesagt hat, ist doch nur bedingt
richtig, denn zu dieser Besoldung kommen doch noch
die Kollegiengelder. Im übrigen ist die Kantonsarztstelle

so wichtig, dass ich darauf beharren muss, dass
dieses Geschäft zur Behandlung komme, und zwar in
dieser Session.

M. Simonin, directeur des affaires sanitaires,
rapporteur du Conseil-exécutif. Le projet n'est pas
présenté. Comment voulez-vous soumettre à une
commission un projet qui n'existe pas? Il n'y a pas de
projet. (Rires.)

Luterbacher. Ich anerkenne, dass der Posten des
Kantonsarztes sehr wichtig ist, aber ich muss doch
sagen, dass noch manche andere Motion, die von der

Regierung angenommen worden ist, auch nicht
erledigt worden ist. Man wird nicht verlangen wollen,
dass der Kantonsarzt eine höhere Besoldung bekomme,
als ein Regierungsrat. Die Sache sollte daher unbedingt

an eine Kommission gewiesen werden, besonders,

da man doch weiss, dass derartige
Besoldungserhöhungen, wenn sie einzeln vorgenommen werden,
unendliche Treibereien im ganzen Kanton zur Folge
haben.

Abstimmung.
Für den Antrag Hagen Minderheit.

Abgesetzt.

Dekret betreffend die Organisation der
Militärverwaltung (Abänderung).

Wird an eine durch das Bureau zu bestellende
Kommission von 7 Mitgliedern gewiesen.

Dekret betreffend die Volksabstimmun¬
gen und Wahlen.

Wird an eine durch das Bureau zu bestellende
Kommission von 9 Mitgliedern gewiesen.

Kantonale Volksabstimmung vom
30. Januar 1921.

Auf heute angesetzt.

Ersatzwahlen in den Grossen Rat.

Auf heute angesetzt.

Expropriationen und Beschwerden.

Keine.

Naturalisationen und S t r af n a c h 1 a s s -

g es uc he.

Bereit.

Bodenverbesserungen und Alpweg¬
anlagen.

Bereit.

Waldkäufe und Verkäufe.
Bereit.
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LandwirtschaftlicheSchuledesJura;
Bestimmung des Sitzes.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Der Bericht der Kommission zur
Vorprüfung dieses Geschäftes ist erschienen; er muss-
te noch ins Französische übersetzt werden und
zirkuliert gegenwärtig bei den Mitgliedern des
Regierungsrates. Der Regierungsrat ist aber noch nicht
dazu gekommen, zu diesem Geschäft Stellung zu
nehmen. Er wird das aber in den nächsten Tagen tun.

Es wird sich nun fragen, ob Sie eine Spezialkom-
mission bestellen oder ob Sie das Geschäft an die
Staatswirtschaftskommission weisen wollen. Der
Sprechende ist der letzteren Auffassung.

M. Gobât. Nous avions caressé l'espoir que cette
question de l'école d'agriculture du Jura serait
discutée dans le courant de cette session, attendu que
lorsque nous avons interpellé le gouvernement dans
une précédente session on nous a répondu que cette
affaire serait liquidée à bref délai. Nous constatons
malheureusement qu'il est impossible de liquider cette
affaire dans la présente session. M. Moser a indiqué
les raisons pour lesquelles le dossier n'a pas encore
circulé.

J'exprime le vœu, au nom de la population
jurassienne et des localités intéressées, que cette question
soit liquidée le plus tôt possible et que lors de la
prochaine session du Grand Conseil nous puissions
nous trouver en présence de propositions formelles
du Conseil-exécutif. Si l'on veut travailler à l'apaisement

des esprits dans le Jura, il ne faut pas tergiverser
davantage. En ce qui concerne la question de

savoir s'il faut nommer une commission spéciale pour
examiner le projet gouvernemental ou s'il faut charger

de ce soin la commission d'économie publique,
qui a de l'expérience en ces matières, je serais d'avis
que c'est à celle-ci qu'il faudrait remettre l'exatnen
du projet.

Wird an die Staatswirtschaftskommission gewiesen.

Kantonale Schule für Obst-, Garten - und
Gemüsebau in Oeschberg; Krediterteilung.

Bereit.

Landwirtschaftliche Schule Langenthal,
Inventaranschaffung.

Bereit.

Strassen- und andere Bauten.

Bereit.

Bericht über die Bistumsangelegenheit.
Auf die erste Woche angesetzt.

Bericht über die Massnahmen betreffend
die Arbeitslosenfürsorge und
Kreditbewilligung.

Bereit.

Steuerveranlagung für das Jahr 1921.

Bereit.

Bericht über den Rückkauf von Staats¬
obligationen.

Bereit.

Beschluss betreffend die Umwandlung
der Kantonalbankagentur Tramelan in
eine Filiale.
Wird an die Staatswirtschaftskommission gewiesen.

Motionen und Interpellationen.
Bereit.

Wahlen.

Auf den Mittwoch der zweiten Woche angesetzt.

Ersatzwahlen in den Grossen Rat.

Zur Verlesung gelangt ein Protokollauszug aus den
Verhandlungen des Regierungsrates, wodurch
beurkundet wird, dass am 30. Januar 1921 zu Mitgliedern
des Grossen Rates gewählt worden sind:

Im 20. Wahlkreis, Bern obere Gemeinde, Verwalter
Paul Brönnimann in Bern, mit 3479 von 3546 in
Berechnung fallenden Stimmen.

Im 51. Wahlkreis, Biel, Fürsprecher Dr. Albert
Meier, in Biel, mit 2232 von 2270 in Berechnung
fallenden Stimmen.

Im 55. Wahlkreis, Tavannes, Fürsprecher Jules
Schlappach, in Tavannes, mit 1053 von 1979 in
Berechnung fallenden Stimmen.

Im 58. Wahlkreis, Bassecourt, Direktor Joseph R e-
betez, in Bassecourt, mit 720 von 755 in Berechnung

fallenden Stimmen.

Gegen diese Wahlen ist keine Einsprache
eingelangt.

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1921. 2*
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Die Wahlen werden stillschweigend validiert und
Herr Grossrat Brönnimann legt das Gelübde ab ; die
Herren Meier, Rebetez und Schlappach leisten den
verfassungsmässigen Eid.

Ergebnis der Volksabstimmung vom 30. Jannar 1921.

Zur Verlesung gelangt ein Protokollauszug aus den
Verhandlungen des Regierungsrates, wonach derselbe,
nach Zusammenstellung der Protokolle über die
Volksabstimmung vom 30. Januar 1921 beurkundet:

1. Das GesetzüberJagdundVogelschutz
ist mit 67,942 gegen 21,807, also mit einem Mehr von
46,135 Stimmen, angenommen worden. Die Zahl der
leeren und ungültigen Stimmzettel betrug 4735.

2. Das Gesetz über Volksabstimmungen
und Wahlen ist mit 63,918 gegen 21,842, also mit

einem Mehr von 42,076 Stimmen, angenommen worden.

Die Zahl der leeren und ungültigen Stimmzettel
betrug 8724.

3. Das GesetzbetreffendErhebungeiner
Automobilsteuer ist mit 72,335 gegen 14,483,
also mit einem Mehr von 57,852 Stimmen, angenommen

worden. Die Zahl der leeren und ungültigen
Stimmen betrug 7666.

Die Zahl Ider in kantonalen Angelegenheiten
Stimmberechtigten betrug am 30. Januar 1921 171,495.

Gegen dieses Ergebnis sind keine Einsprachen
eingelangt. Es wird davon in Ausführung des Dekretes
vom 22. November 1904 dem Grossen Rat Kenntnis
gegeben, auch ist es durch das Amtsblatt öffentlich
bekannt zu machen.

* **

Nach der diesem Vortrag beigegebenen Zusammenstellung

gestaltet sich das Abstimmungsergebnis in
den einzelnen Amtsbezirken wie folgt:

Amtsbezirke
Zahl der

Stimmberechtigten

Jagdgesetz Volksabstimmungen
und Wahlen Automobilsteuer

Annehmende Verwerfende
Leer und

ungültig
Annehmende Verwerfende

Leer und

ungültig
Annehmende Verwerfende

Leer und

ungültig

Aarberg 4,829 2,425 423 157 2,274 474 257 2,464 327 214
Aarwangen 7,114 3,573 799 229 3,364 924 313 3,715 540 346
Bern 34,985 16,295 1,261 762 15,421 1,830 1,067 15,897 1,513 908
Biel 8,980 3,713 678 360 3,800 442 509 3,826 479 446
Büren 3,389 1,711 270 124 1,644 267 194 1,720 178 207
Burgdorf 8,130 3,670 679 199 3,264 910 374 3,619 591 338
Courtelary 6,772 1,892 1,515 230 2,208 839 590 2,480 672 485
Delsberg 4,521 852 1,288 130 1,005 903 362 1,200 746 324
Erlach 1,874 932 214 54 879 233 88 959 153 88
Fraubrunnen 3,830 2,029 283 147 1,748 492 219 1,995 280 184
Freibergen 2,545 507 664 50 677 447 97 827 297 97

Frutigen 3,241 681 725 99 655 647 203 932 393 180
Interlaken 7,324 2,466 1,047 181 2,237 1,055 402 2,770 510 414
Konolfingen 7,932 3,348 885 187 2,842 1,191 387 3,425 704 291
Laufen 2,141 563 404 63 567 341 122 625 294 111
Laupen 2,576 1,171 255 72 1,091 315 92 1,231 175 92
Münster 5,659 1,809 1,492 169 1,862 1,071 537 2,324 722 424
Neuenstadt 1,102 414 188 68 317 243 110 362 222 86
Nidau 3,825 1,709 337 124 1,692 282 196 1,777 202 191
Oberhasli 1,764 405 566 33 232 659 113 671 249 84
Pruntrut 6,474 777 2,340 134 1,138 1,733 380 1,586 1,349 316
Saanen 1,494 433 126 32 380 124 87 445 84 62
Schwarzenburg 2,656 859 408 65 745 482 105 946 274 112
Seftigen 5,290 2,349 580 153 2,000 805 277 2,400 450 232
Signau 6,174 1,916 1,290 218 1,440 1,562 422 2,264 865 295
Obersimmenthal 2,071 601 294 45 534 322 84 624 219 97
Niedersimmenthal 3,366 1,265 577 106 1,221 551 176 1,439 339 170
Thun 10,377 4,674 1,036 175 4,445 1,154 286 4,798 778 309
Trachselwald 6,221 2,739 774 216 2,387 991 351 2,823 572 334
Wangen 4,673 2,076 370 127 1,790 508 275 2,096 277 200

Militär 166 88 39 26 59 45 49 95 29 29

Zusammen 171,495 67,942 21,807 4,735 63,918 21,842 8,724 72,335 14,483 7,666
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Gesetz
betreffend

die Wertznwacbsstener.

Zweite Beratung.

(Siehe Seite 1040 des letzten Jahrganges und Nr. 5
der Beilagen.)

Müller (Bern), Präsident der Kommission. Ich habe
bereits erklärt, dass ich bereit bin, auch heute zu
referieren. Ich muss aber darauf aufmerksam machen,
dass ich durch meine Funktionen im Nationalrat stärker

in Anspruch genommen bin als sonst. Das ist
nicht meine Schuld, sondern wir haben angenommen,
dass die Session der Bundesversammlung vorletzte
Woche fortgesetzt werde. Nun ist sie aber unterbrochen

worden und wir haben infolgedessen eine
Verlängerung der Session. Das ist der Grund, warum ich
wünschen möchte, trotzdem es mir daran gelegen ist,
dass dieses Gesetz auch in zweiter Beratung
verabschiedet wird, dass man mir ermöglichen möchte, in
einem Zug über dieses Gesetz zu referieren. Nun liegt
die Sache so, dass auch von Seite der Finanzdirektion
Abänderungsanträge zu vier oder fünf Artikeln gestellt
worden sind, zu denen die Kommission noch nicht
Stellung nehmen konnte. Es ist also eine Lücke da,
die ich gern ausgefüllt hätte und deshalb möchte ich
beantragen, das Traktandum auf den Montag der nächsten

Woche anzusetzen.

Präsident. Ich muss den Rat aufmerksam machen,
dass wir für diese Woche fast keine Geschäfte haben,
dass wir also vorzeitig abbrechen müssen, wenn man
dieses Gesetz nicht auf die nächste Woche ansetzt.
Persönlich hätte ich die Meinung, man sollte das Gesetz
so weit als möglich in Angriff nehmen.

Zimmermann. Ich möchte die Anregung des Herrn
Kommissionspräsidenten unterstützen und zur Begründung

meines Standpunktes noch anführen, dass
einzelne Fraktionen noch nicht Stellung genommen
haben, wozu man ihnen doch Gelegenheit' geben soll,
denn die Wichtigkeit der Materie rechtfertigt es durchaus.

'

Von der Traktandenliste abgesetzt.

Gesetz
betreffend

die Erhöhung der Werfgreiizeii im Strafrecht und
Abänderung von Art. 523 des Strafverfahrens.

Erste Beratung.

(Siehe Nr. 1 der Beilagen.)

Eintretensfrage.
Lohner, Justizdirektor, Berichterstatter des

Regierungsrates. Wenn einer im Kanton Bern einen
Diebstahl begeht, so wird er bestraft nach dem Wert
des gestohlenen Gegenstandes und zwar im allgemeinen

nach Art. 211 des Strafgesetzbuches mit Gefängnis
bis zu 40 Tagen, wenn der Wert der gestohlenen Sache
30 Fr. nicht übersteigt, mit Korrektionshaus bis zu
4 Jahren, wenn er 300 Fr. nicht übersteigt und mit
Zuchthaus bis zu 8 Jahren, wenn der Wert 300 Fr.
übersteigt. Aehnlich verhält es sich mit andern
Vergehen und Rechtsgüterverletzungen, deren Wert ohne
weiteres in Geld zu bestimmen ist, also bei Fälschungen,

Eigentumsbeschädigung, Unterschlagung, Betrug.
Im neuen eidgenössischen Strafgesetzbuch sind nun
für diese Vergehen ganz andere Masstäbe bezüglich
Stralürt und Strafmass vorgesehen. Unser bernisches
Strafgesetzbuch, das seit dem 1. Januar 1867 in Kraft
steht, ist eine Nachbildung des französischen Code
pénal. Seither haben auch hier, wie auf vielen
andern Gebieten die Auffassungen geändert und der
Ausdruck der moderneren Auffassungen ist im Entwurf
zum eidgenössischen Strafgesetzbuch zu finden, dessen
Bestimmungen über den Diebstahl kurz folgenderrnas-
sen lauten : « Wer eine fremde bewegliche Sache jemandem

wegnimmt, um sich oder einen andern damit,
unrechtmässig zu bereichern, wird mit Zuchthaus bis
zu 5 Jahren oder mit Gefängnis bestraft. » Von
irgendwelcher Wertgrenze ist gar keine Rede. Die Strafe
beträgt also entweder im Minimum einen Tag Gefängnis

oder Zuchthaus bis zu 5 Jahren im Maximum.
Man sieht, dass damit in Strafart und Strafmass der
Eigenart jedes Falles in persönlicher und sachlicher
Hinsicht Rechnung getragen werden kann.

Wie hoch die Strafe sein soll, das hängt in der
Hauptsache von ganz andern Umständen ab, als nur
vom Wert des gestohlenen Gutes, nämlich zum Grossteil

von der Gesinnung des Täters. Der Richter misst
die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu, er
berücksichtigt die Beweggründe, das Vorleben und die
persönlichen Verhältnisse des Schuldigen. Sie sehen
daraus sofort den grossen Unterschied der Gesichtspunkte,

die insbesondere für das Strafmass massgebend
sind. Man wird sagen dürfen, dass die modernere
Auffassung die richtigere ist, weil sie dem Richter
erlaubt, nicht nur auf den zufälligen Wert des gestohlenen

Objektes abzustellen, sondern den Täter als
Ganzes in die Verhältnisse hineinzustellen, aus denen
heraus er die strafbare Tat begangen hat.

Nun können wir aber unser bernisches Strafgesetzbuch,

so wünschbar es hier und an andern Orten
wäre, nicht revidieren. Einmal würde das sehr weit
führen und zweitens sind wir bekanntlich in die Zeit
der Vorarbeiten für das eidgenössische Strafgesetzbuch

eingetreten, dessen Vollendung alle kantonalen
Strafgesetze überflüssig machen wird. Anderseits
haben sich aber doch da und dort infolge der Zeitent-
wicklung Uebelstände ergeben, die man beseitigen
soll, wenn das mit nicht zu grossem gesetzgeberischem
Aufwand geschehen kann. Dazu gehören vor allem
diese Wertgrenzen, die im Jahre 1866 aufgestellt worden

sind. Wenn man bedenkt, welche Wandlungen
der Geldwert seit 1866 durchgemacht hat, so begreift
man ohne weiteres, dass diesen Wandlungen doch auf
irgend eine Art Rechnung getragen werden muss. Wenn
einer im Jahre 1867, ja noch im Jahre 1887 oder 1907
ein paar Schuhe gestohlen hat, so hat er damit einen
Gegenstand gestohlen, dessen Wert kaum 30 Fr.
überstiegen haben wird. Er wurde darum mit Gefängnis
bis zu 40 Tagen bestraft. Der gleiche Täter, der heute
ein Paar gleichwertige Schuhe stiehlt, verletzt damit
ein Rechtsgut, dessen Wert den Betrag von 30 Fr,
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unter allen Umständen übersteigt und er muss wegen
des gleichen Vergehens, für das er vorher mit
Gefängnis von ein paar Tagen bestraft wurde, mit
Korrektionshaus bestraft werden, wofür die gesetzliche
Mindeststrafe 2 Monate ist. Man sieht, wie der Fall
ganz automatisch vollständig anders behandelt werden

muss, als der Gesetzgeber im Jahre 1866 ihn
behandelt wissen wollte. Diesem Uebelstand muss Rechnung

getragen werden.
Man hat sich schon in der bisherigen Praxis zu

helfen versucht. In vielen Fällen ist aber der Richter
mit seinem Rechtsbewusstsein in Konflikt gekommen.
Er war gezwungen, das Gesetz anzuwenden, musste
sich aber sagen, dass die Anwendung des Gesetzes
zu einer unerhörten Härte gegenüber dem Täter führt.
Da suchte er nach einem Ausweg. Es ist klar, dass
ein derartiger Zwiespalt, der im Richter notgedrungen
entstehen muss, nicht zur Rechtssicherheit beiträgt.
So kommt es, dass man in vielen Fällen von der
Einrichtung des bedingten Straferlasses Gebrauch gemacht
hat, die sich eigentlich streng genommen hiezu gar
nicht geeignet hätten, so dass auch von diesem
Gesichtspunkte aus eine Aenderung in Würdigung der
gegenwärtigen Verhältnisse sich aufgedrängt hätte, eine
Aenderung, die einfach darin besteht, dass die
Wertgrenzen erhöht werden.

Damit erreicht man nun noch einen andern Zweck,
nämlich eine Entlastung nicht nur der Angeschuldigten,

sondern auch der Gerichte, und eine finanzielle
Entlastung des Staates. Das Verfahren vor den Ge-
schwornen ist für den Staat bekanntlich teurer als das
Verfahren vor dem korrektionellen Amtsgericht, und
das letztere ist teurer als das Verfahren vor dem
einzelnen Strafrichter. Wir haben in unserem Vortrag
durch eine Anzahl von statistischen Angaben ganz
schlagend bewiesen, dass namentlich infolge der
Geldentwertung die Belastung der oberinstanzlichen
Strafgerichte in den letzten Jahren sehr beträchtlich
zugenommen hat.

Mit der kleinen Reform, die wir einführen wollen,
haben sich sozusagen alle beteiligten Kreise beschäf ¬

tigt, vielleicht mit Ausnahme der Täter, die wir nicht
angefragt haben. Auch der Grosse Rat hat sich damit
bereits befasst. Herr Grossrat Scherz, der in seiner
Eigenschaft als Amtsrichter in die Mängel und Schäden

des gegenwärtigen Zustandes hineingesehen hat,
hat schon vor einigen Jahren bei Behandlung des
Staatsverwaltungsberichtes auf diese Misstände
aufmerksam gemacht und Abhilfe verlangt. Die Vorlage
selbst hat ihren Ausgangspunkt in einer erheblich
erklärten Motion des Herrn Grossrat Morgenthaler, der
heute als Präsident der Kommission Bericht erstatten
wird. Auch das Obergericht hat sich mit der Sache
beschäftigt und einen Entwurf gemacht. Herr
Staatsanwalt Raaflaub hat ein Gutachten erstattet, ebenso
Herr Generalprokurator Langhans und auch die
Vereinigung bernischer Gerichtspräsidenten. Alle
Vorschläge gelangen zu der gleichen Lösung und sind mit
dem geplanten Vorgehen durchaus einverstanden.

Bei diesem Anlass hat sich die Frage erhoben,
ob man nur die Wertgrenzen erhöhen und mit dem
gegenwärtigen Geldstand einigermassen in Einklang bringen

soll, oder ob man nicht auch die Bussenandrohungen
ändern soll. Hier geht die Wirkung der

Geldentwertung im allgemeinen dahin, dass die Busse an
Fühlbarkeit für den Täter mit dem sinkenden Geldwert
entsprechend abnimmt. Es läge also nahe, die Bussen

zu verdoppeln. Man sieht aber bei näherer Prüfung,
dass diese Lösung im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht
wohl angeht. Sie ist nicht so nötig wie die andere,
denn die Bussenandrohungen bewegen sich bekanntlich

in einem Rahmen, der dem Richter auch heute
noch die nötige Bewegungsfreiheit gibt. Anderseits
lässt sich die Erhöhung der Bussen nicht so leicht
durchführen, wie es auf den ersten Blick den Anschein
hat. Man muss jeden einzelnen Tatbestand prüfen,
man kann nicht schablonenhaft sagen, dass die Bussen
um 100 % erhöht werden, sondern man muss die
einzelnen Fälle untersuchen und dabei die heutigen
Auffassungen über die Strafbarkeit eines Deliktes zu
Grunde legen. Das würde viel weiter führen, als man
im gegenwärtigen Zeitpunkt gehen will, es würde im
Effekt auf eine Ueberprüfung sämtlicher Tatbestände
herauskommen, die im Zeitalter der Vorbereitung des

eidgenössischen Strafgesetzbuches nicht in den Kauf
genommen werden sollte. Wir sind also davon
abgekommen, auch eine Erhöhung der Bussen zu
beantragen.

Dagegen findet sich eine andere Bestimmung im
Strafprozess, die bei diesem Anlass konsequenler-
weise revidiert werden muss, und zwar die Bestimmung

des Art. 523 des Strafprozesses, der bestimmt,
wie hoch ein Tag Gefängnis angerechnet werden soll,
wenn einer seine Busse durch Gefangenschaft absitzen
will, und wie hoch ein Tag gerechnet werden soll, wenn
einer seine Busse abverdienen will. In diesen beiden
Fällen ist es gegeben und zweckmässig, die Geldent-.
wertung auch einigermassen zu berücksichtigen.

Allgemein könnte man sich fragen, ob man im
gegenwärtigen Zeitpunkte noch eine Teilrevision an
unserem Strafgesetz vornehmen will, oder ob man warten
will, bis das eidgenössische Strafgesetz kommt. Es
ist sehr schwer zu prophezeien, wie lange es geht, bis
das eidgenössische Strafgesetz in Kraft sein wird. Sie
haben gelesen, dass die eidgenössischen Räte sich mit
der Sache beschäftigen. Man wird aber sagen können,
dass im allergünstigsten Fall noch eine Anzahl von
Jahren, sagen wir vielleicht 5 Jahre vergehen werden,
bis dieses Strafgesetzbuch in Kraft tritt. Vielleicht
geht es aber auch viel länger. Nun kann man aber in
den paar Jahren, die uns zum mindesten noch zur
Verfügung stehen, in manchen Fällen noch viel Unrecht
verhüten und Mängel beseitigen, dass es sich wohl
lohnt, auf diesem einfachen Wege, den wir vorschlagen,
diese Mängel des Strafgesetzbuches zu beseitigen. Aus
diesen Gründen beantrage ich namens des
Regierungsrates Eintreten auf den Gesetzentwurf.

Morgenthaler, Präsident der Kommission. Namens
der einstimmigen Kommission beantrage ich Ihnen
ebenfalls Eintreten auf die Vorlage. Ich begnüge mich
damit, Sie auf die Ausführungen zu verweisen, die
wir soeben gehört haben. Es hat keinen Sinn, mit
etwas andern Worten das gleiche zu wiederholen. Die
Ausführungen des Herrn Justizdirektors waren so
erschöpfend, klar und überzeugend, dass ich mich wohl
darauf beschränken kann, Ihnen einfach Eintreten zu
empfehlen. Sollten im Laufe der Diskussion
abweichende Ansichten geäussert werden, so bin ich gerne
bereit, Rede und Antwort zu stehen.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.
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Detailberatung.
Art. 1.

Lohner, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Hier haben wir den hauptsächlichsten
Artikel des Gesetzes. Er stellt fest, dass in allen Fällen,
in denen das Strafgesetzbuch, aber auch andere zur
Zeit in Kraft stehende Erlasse strafrechtlicher Natur
Strafandrohungen enthalten, die nach einem bestimmten

Wert abgestuft sind, dieser Wert auf das Doppelte
erhöht werden soll. Man hat sich gefragt, ob man nicht
weiter oder weniger weit gehen soll; wir haben aber
gefunden, dass hier einfach ein Mass festgesetzt werden

muss und deshalb sind wir dazu gekommen, in
allen Fällen einen Zuschlag von 100 % vorzuschlagen.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 1. In allen Fällen, in denen im
Strafgesetzbuch und in andern zurzeit in Kraft stehenden

Gesetzen, Dekreten und Verordnungen des
Kantons Bern die Strafandrohungen nach bestimmten

Werten abgestuft sind, werden die Wertgrenzen
auf das Doppelte erhöht.

gangsbestimmungen. Dieses Gesetz kann sofort in
Kraft treten und zwar in der Weise, dass es auch auf
die hängigen Straffälle Anwendung findet, also auch
auf die Straffälle, die vor Inkrafttreten des Gesetzes
bei einer höheren Instanz anhängig gemacht werden
mussten, als das nachher der Fäll sein wird. Das
kann in der Weise geschehen, dass diese höhere
Instanz dann eine entsprechend geringere Strafe
auszusprechen hat.

Eine kleine redaktionelle Aenderung sollte hier noch
vorgenommen werden, indem der erste Satz von
Absatz 2, der eine unnötige und unschöne Wiederholung
darstellt, gestrichen wird.

Angenommen mit dem Streichungsantrag Lohner.

Beschluss :

Art. 3. Dieses Gesetz tritt nach seiner Annahme
durch das Volk in Kraft.

Es findet auch Anwendung auf alle bei seinem
Inkrafttreten bereits hängigen Straffälle. Die in
diesem Zeitpunkte bei den urteilenden Strafgerichten

bereits hängigen Fälle werden von diesen
Instanzen erledigt. Es dürfen jedoch nur diejenigen
Strafandrohungen zur Anwendung gebracht werden,

die den in diesem Gesetze festgesetzten
Wertgrenzen entsprechen.

Art. 2.

Lohner, Justizdirektor, Berichterstatter des Re-
gieiungsrates. Die in Art. 523 des Strafverfahrens
enthaltenen Ansätze sollen in Zukunft in folgender Weise
abgeändert werden. Für einen Tag Gefängnis ist bis
jetzt ein Betrag von 4 Fr. an der Busse angerechnet
worden. Hier beantragen wir, der Geldentwertung in
der Weise Rechnung zu tragen, dass man auf 10 Fr.
gehe.

Der Fall des Abverdienens ist bis jetzt im alten
Strafverfahren in etwas despektierlicher Weise abgetan
worden, indem ein Tag Arbeit zu 1 Fr. 50
veranschlagt wurde. Das tönt wie aus grauer Vorzeit. Wir
beantragen hier, den Tag mit 5 Fr. zu berechnen. Der
Unterschied muss bestehen bleiben, weil eine
Gefängnisstrafe die schärfere Massnahme als das blosse
Abverdiênen durch Arbeit bedeutet.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 2. Art. 523, Alinea 1, St.-V. wird in der
Weise abgeändert, dass zehn Franken Busse oder
Bruchteile unter zehn Franken für einen Tag
Gefängnis gezählt werden. Ein Tag Arbeit (Art. 523,
Al. 2) wird zu fünf Franken berechnet.

Art. 3.

Lohner, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Art. 3 enthält die Schluss- und Ueber-

Titel und Ingress.

Angenommen.

Beschluss :

Gesetz
betreffend

die Erhöhung der Wertgrenzen im Strafrecht und
Abänderung von Art. 523 des Strafverfahrens.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,
auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

Schlussabstimmung.
Für Annahme des Gesetzesentwurfes Mehrheit.

Präsident. Nach den geltenden Gesetzesbestimmungen

muss das Gesetz zwischen der ersten und zweiten
Beratung publiziert werden. Ich schlage Ihnen vor,
die Publikation im Amtsblatt vorzunehmen. (Zustimmung.)
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Gesetz
Uber

die Vieliseuchenkasse.

Zweite Beratung.

(Siehe Nr. 2 der Beilagen; die Verhandlungen der
ersten Beratung finden sich abgedruckt auf Seite 917 ff
des letzten Jahrganges.)

Eintretensfrage.
Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter

des Regierungsrates. Im Namen des Regierungsrates
möchte ich beantragen, auf die zweite Beratung des
Gesetzes über die Viehseuchenkasse einzutreten.

Jenny, Präsident der Kommission. Ich möchte
ebenfalls Eintreten beantragen.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

Detailberatung.
Art. 1.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Wie Ihnen bekannt, war die
erste Vorlage betitelt als Gesetz über die Tierseuchenkasse.

Diesen Titel hat man nachher abgeändert, weil
man fand, der Ausdruck «Viehseuchenkasse»
entspreche den Verhältnissen besser. Unterdessen sind
nun verschiedene Eingaben eingelangt, speziell eine
solche der bernischen Tierärzte, die gewünscht haben,
es möchte der ursprüngliche Titel wieder hergestellt
werden. Im fernem ist zu bemerken, dass andere Kantone

für ihre Gesetze und Vollziehungsverordnungen
den Ausdruck «Tierseuchenkasse» gewählt haben,
indem auch Tiere berücksichtigt werden, die gewöhnlich
nicht zum Vieh gerechnet werden. Auch das
eidgenössische Gesetz heisst «Tierseuchengesetz». Der
Regierungsrat hat daher beschlossen, Ihnen zu beantragen,

den Titel «Tierseuchenkasse» wieder herzustellen
und die entsprechende Aenderung auch im Text überall

vorzunehmen.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 1. Die Tierseuchenkasse tritt an die Stelle
der nach Gesetz vom 5. M'ai 1895 und Dekret vom
20. Mai 1896 bestehenden Viehentschädigungskasse

und Pferdescheinkasse. Sie wird unter der
Oberaufsicht des Regierungsrates und der
Direktionen der Landwirtschaft und der Finanzen als
besonderer Fonds gemäss den jeweiligen
Vorschriften für die Spezialfonds durch die
Hypothekarkasse verwaltet.

Art. 2.

Roth (Wangen). Konsequenterweise sollte man
dann hier anstatt Vieheigentümer die Bezeichnung
Tiereigentümer anführen.

Angenommen nach Antrag Roth.

Beschluss :

Art. 2. Die Tierseuchenkasse wird gespiesen
durch folgende Einnahmen :

1. Die bei Inkrafterklärung dieses Gesetzes
vorhandenen Aktiven der Viehentschädigungskasse

und der Pferdescheinkasse.
2. Die Beiträge der Tiereigentümer nach Massgabe

der Art. 4—6 hiernach.
3. Die Bundesbeiträge nach Art. 25—28 und

Art. 31 des Bundesgesetzes vom 13. Juni 1917
und Art. 35, 263 und 268 der zugehörigen
Vollziehungsverordnung vom 30. August 1920 und
weitere eventuell später festzusetzende Bundesbeiträge

für Seuchenschäden und Seuchenbekämpfung.

4. Den Erlös aus den Gesundheitsscheinen
(Art. 37 des Bundesgesetzes vom 13. Juni 1917
und Art. 43 und 44 der zugehörigen Vollziehungsverordnung.

5. Die ausgesprochenen Bussen (Art. 37 des
Bundesgesetzes vom 13. Juni 1917 und Art. 269
bis 277 der zugehörigen Vollziehungsverordnung,
sowie die im vorliegenden Gesetze vorgesehenen
Bussen).

6. Den Zinsertrag des Depotguthabens bei der
Hypothekarkasse.

7. Vorschüsse und allfällig notwendig
werdende Anleihen zugunsten der Tierseuchenkasse.

8. Freiwillige Spenden von Privaten und
Organisationen zur Linderung von Seuchenschäden,
soweit sie nicht nach speziellen Bestimmungen
zu verwenden sind.

9. Sonstige aus der Tiergesundheitspolizei
resultierende Einnahmen.

Art. 3.

Angenommen.

Beschlusä :

Art. 3. Die Tierseuchenkasse übernimmt
dagegen folgende Lasten :

1. Die bei Inkrafterklärung dieses Gesetzes
vorhandenen Passiven der Viehentschädigungskasse

und der Pferdescheinkasse.
2. Nach Massgabe der Bestimmungen in

Abschnitt III hiernach Beiträge an den Schaden,
welcher durch Seuchen und polizeilich angeordnete

Massiegeln zu deren Bekämpfung den
betroffenen Vieheigentümern und Gemeinden
erwächst.

3. Die Auslagen für Beschaffung der
Gesundheitsscheine.
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4. Die Auslagen des Staates für die
Tiergesundheitspolizei überhaupt, soweit die Kostentragung

nicht durch Spezialvorschriften geregelt ist.
5. Die Amortisation und Verzinsung von

Vorschüssen oder Anleihen zugunsten der
Tierseuchenkasse.

Art. 4.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Zu diesem Artikel sind
verschiedene Eingaben gemacht worden. Die bernische
Pferdezuchtkommission verlangt, man möchte die
Prämienansätze für Pferde mit Rücksicht auf die
verhältnismässig geringe Gefahr, welche das Pferd in
seuchenpolizeilicher Hinsicht bildet, reduzieren. Es
wird gesagt, dass das Pferd nur unter Rotz, eventuell
unter Milzbrand und Beschälseuche leiden könne, während

es von der gefährlichen und schadenbringenden
Maul- und Klauenseuche nicht angegriffen werde. Eine
weitere Eingabe kam von den bernischen Viehhändlern,
die ebenfalls verschiedene Abänderungen verlangt h
aben, so z. B. dass man einen Unterschied mache
zwischen Tieren unter 6 Monaten und solchen über 6
Monaten. In dieser Eingabe wird auch eine Erhöhung der
Entschädigung für umgestandene Tiere auf 70 %
verlangt, was übrigens vorgesehen ist. Sodann wird postuliert,

dass für gesunde Tiere, die auf Anordnung der
Behörden abgeschlachtet werden, 90°/0 angesetzt werden

möchten, anstatt 80%, dass die Frist für Ab-
schlachtung bei Maul- und Klauenseuche, innerhalb
welcher eine Entschädigung ausgerichtet wird, auf 8
Wochen ausgedehnt werden möchte und dass ferner
auch die Handelsware entschädigt werde, wie die übrige

Viehware, dass für Importvieh die Entschädigung
erst nachi 3 Wochen ausbezahlt werden soll. Dabei ist
natürlich importiertes Nutzvieh gemeint. Solches
kommt praktisch gar nicht in Frage, wir haben
vielleicht pro Jahr ein halbes Dutzend solcher Importe und
zwar hauptsächlich im Jura, bei Besitzern, die sowohl
in der Schweiz als in Frankreich Grundbesitz haben.

Der Verband der Simmentaler Fleckviehzüchter hat
verlangt, dass bei der Prämie ein Unterschied gemacht
werde zwischen jungen und älteren Tieren, dass im
weitern auch diejenigen Tiere als versichert gelten
sollen, die im Lauf des Jahres im betreffenden
Viehstand geboren werden.

Sodann kann ich mitteilen, dass wir das Gesetz dem
Eidg. Volkswirtschaftsdepartement unterbreitet haben,
weil nach dem eidgenössischen Tierseuchengesetz die
kantonalen Bestimmungen nachher vom Bundesrat
genehmigt werden müssen. Es sind einige wenige
Beanstandungen erfolgt, denen wir leicht Rechnung
tragen konnten.

Der Art. 4, der jetzt in Diskussion steht, hat schon
in der ersten Beratung zu einer eingehenden Besprechung

geführt. Es ist von oberländischen Vertretern,
speziell von Herrn Müller (Boltigen) darauf hingewiesen

worden, dass es nicht richtig sei, wenn Jungtiere
bis zu einem Jahr oder nach seiner Auffassung bis zu
14 Monaten eine gleich hohe Prämie bezahlen sollen
wie ältere Tiere. Dem hat man entgegengehalten, dass
ein einheitlicher Ansatz für sämtliches Rindvieh die
ganze Berechnung sehr vereipfacht. Es ist darauf
hinzuweisen, dass Jungtiere speziell in den Zuchtgebieten

einen verhältnismässig hohen Wert haben. Sodann

ist zu beachten, dass das Gesetz fast gar keinen
Beamtenapparat notwendig macht. Unter normalen
Verhältnissen können wir mit einem Beamten, der heute
da ist, durchaus auskommen. Sobald man Unterschiede
macht, verursacht die Prüfung viel mehr Arbeit, sowohl
bei der staatlichen Zentralstelle als in den Gemeinden.
Im Lande herum ist dieser Wunsch nach einer
einfachen Verwaltung sehr stark. Der Regierungsrat hat
daher gefunden, es sei richtig, diesem Wunsche
nachzuleben, weil sonst das Gesetz gefährdet werden
könnte. Aus diesem Grunde hat man beschlossen,
beim Rindvieh einen Unterschied zu machen zwischen
Tieren unter einem Jahr und über einem Jahr. Die
Konsequenz davon ist die, dass man bei den Schweinen
ebenfalls einen Unterschied machen muss zwischen
Tieren unter 2 Monaten und über 2 Monaten. Man hat
sich bei diesem Anlass auch auf den Boden gestellt,
dass man die Tiere unter 2 Monaten nicht leer
ausgehen lassen kann, sondern dass die Besitzer berechtigt,

sind, für sämtliche Tiere vom Datum der Geburt
an Entschädigung zu verlangen. Man hat sich gesagt,
wenn ein Tier- an Maul- und Klauenseuche umstehe,
ein Ferkel oder ein Kalb, so könne der Nachweis,
ob wirklich die Maul- und Klauenseuche Todesursache
sei, nicht leicht erbracht werden. Es ist aber doch
zu sagen, dass wenn eine Maul- und Klauenseuche
vom Tierarzt festgestellt wird, das doch nur dann der
Fall sein kann, wenn im betreffenden Stall die Maul-
und Klauenseuche überhaupt regiert. Man kann daher
nicht sagen, ein Tier müsse von der Tierseuchenkasse
entschädigt werden, wenn in dem betreffenden Stall
oder in der Gemeinde keine Maul- und Klauenseuche
existiert. Die Gefahr, dass Missbrauch getrieben werden

könnte, ist durchaus nicht gross. Wenn man
ursprünglich der Meinung gewesen ist, man wolle die
Tiere unter 2 Monaten nicht entschädigen, so geschah
es deshalb, um Uebereinstimmung mit dem
Viehversicherungsgesetz herzustellen. Allein es ist von
verschiedenen Seiten der dringende Wunsch geäussert
worden, man möchte diese Altersgrenze überhaupt
fallen lassen. Dieser Wunsch kommt namentlich aus
den Kreisen der Kleinviehbesitzer und speziell der
Schweinezüchter. Es ist darauf hinzuweisen, dass bei
vielen kleinen Landwirten die Einnahmen aus der
Kleinviehzucht ebenso gross oder noch grösser sind
als die Einnahmen aus der eigentlichen Rindviehhaltung,

dass bei Auftreten der Maul- und Klauenseuche
diese Besitzer durch Eingehen der Ferkel ausserge-
wöhnlichen Schaden erleiden. Besonders wegen dieser

Fälle fand man, es sei besser, die Altersgrenze,
unter welcher keine Entschädigung bezahlt wird, fallen

zu lassen. Bei den Pferden hat man die Taxe
herabgesetzt, und zwar in Berücksichtigung des Um-
standes, dass die Pferde in der Tat der Gefahr
verhältnismässig weniger ausgesetzt sind als das Rindvieh

und die Schweine. Für Schafe und Ziegen hat
man den bisherigen Ansatz belassen, da es sich wirklich

nicht lohnt, hier noch einen Unterschied zu
machen.

Das sind die Gründe, weshalb wir Ihnen
beantragen möchten, die veränderte Skala anzunehmen,
was natürlich eine wesentliche Mindereinnahme bringt,
die man auf ungefähr 100—150,000 Fr. schätzen kann.
Das wird zur Folge haben, dass die Landwirte ein Jahr
länger einzahlen müssen, als das sonst nötig wäre,
allein wir müssen den Wünschen aus landwirtschaftlichen

Kreisen Rechnung tragen.
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Jenny, Präsident der Kommission. Der vorliegende
Gesetzesentwurf hat in den beteiligten Kreisen und
darüber hinaus grosse Aufmerksamkeit gefunden.
Abgesehen von zahlreichen Einzelkundgebungen haben
sich auch verschiedene Verbände zum Wort gemeldet
und der Vorentwurf ist auch in Volksversammlungen
einer Besprechung unterzogen worden. Wir glaubten,
den an uns gerichteten Kundgebungen soweit als möglich

Rechnung tragen zu sollen. Das haben wir
besonders in Art. 4 getan. Die Frage der Berechnung der
Prämien ist bekanntlich in der ersten Beratung
eingehend erörtert worden. Man hat dazumal den Weg
gewählt, der Ihnen vorgeschlagen worden ist, indem
man zur Vereinfachung möglichst wenig Kategorien
schaffen wollte. Man sagte sich, wenn man ein ganz
gerechtes Verfahren wollte, so müsse man die Tiere
schätzen und die Prämien prozentual berechnen. Nun
ist man auf dieses Schatzungsverfahren deshalb nicht
zurückgekommen, weil man sich sagte, dass die
Einführung desselben einen komplizierten Apparat
erfordern und grosse Kosten verursachen würde. Wir
haben uns deshalb dem bereits beschlossenen
Verfahren angeschlossen, allerdings in der Meinung, dass
man zwischen jüngeren und älteren Tieren einen
Unterschied macht. Die einzige Abänderung, die auf
Berücksichtigung der geringeren Seuchengefahr beruht,
findet sich bei der Prämie für die Pferde. Angesichts
des grossen Wertes des Pferdes hat man anfänglich
die gleichen Ansätze festgesetzt wie für Rindvieh und
)ch persönlich hätte geglaubt, man hätte das sein
lassen dürfen, weil die Rindviehbesitzer in der Hauptsache

auch Pferde haben und umgekehrt, so dass sich
alles ausgeglichen hätte. Allein aus dem Jura ist dem
entgegengehalten worden, dass es dort Landwirte gebe,
die hauptsächlich Pferdezucht treiben. Man hat
geglaubt, den Wünschen, die aus dem Jura gekommen
sind, und welche, eine Ermässigung der Prämie für
Pferde verlangten, Rechnung tragen zu sollen, da
tatsächlich die Pferde der Seuchengefahr wesentlich
weniger ausgesetzt sind als das Rindvieh. Wir empfehlen
Ihnen die Annahme des Art. 4 in der neuen Fassung.

Roth (Wangen). Im Marginale ist das Wort
Vieheigentümer noch stehen geblieben. Nachdem man alles
umtauscht, ist es angebracht, dass man von Tiereigentümern

spricht. Aber eigentlich genügt auch bloss
das Wort Eigentümer. Im zweiten Satz sollte die
Fassung: «Die letzteren dürfen folgende Maximalsätze
nicht übersteigen» ein wenig klarer gewählt werden
als gegenwärtig.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Mit der Aenderung der Ueber-
schrift bin ich einverstanden, die von Herrn Roth
beanstandete Fassung des zweiten Satzes halte ich
hingegen für klar genug.

Roth (Wangen). Ich beharre nicht auf meinem
redaktionellen Antrag.

Angenommen mit dem Antrag Roth.

Beschlnss :

Art. 4. Jeder Eigentümer von }m Kanton Bern
dauernd eingestellten Tieren des Pferde-, Maul¬

tier-, Esel-, Rindvieh-, Schweine-, Schaf- und
Ziegengeschlechtes hat, ohne Rücksicht auf seinen
.Wohnort, an die Tierseuchenkasse jährliche
Beiträge, die folgende Maximalansätze pro Stück
nicht überschreiten dürfen, zu leisten:
1. Für Pferde, Maultiere, Esel Fr. 1. —
2. Für Rindvieh bis 1 Jahr alt » 1.—
3. » » über 1 » » » 2. —
4. Für Schweine bis 2 Monate alt » —.20
5. » » über 2 » » » —. 50
6. Für Schafe, Ziegen > —.20

Art. 5.

Angenommen.

Beschlnss :

Art. 5. Der Eigentümer ist für Tiere nicht
beitragspflichtig, für welche nach Art. 13 hiernach
keine Entschädigung geleistet wird.

Art. 6.

Angenommen. <

Beschluss :

Art. 6. Die in Art. 4 festgesetzten Minimalansätze

kommen jeweilen zur Anwendung, wenn
die Tierseuchenkasse unter der Summe von
2,000,000 Fr. steht.

Der Regierungsrat bestimmt je nach dem •

Stande der Kasse jedes Jahr die Höhe der
Beiträge.

Wenn der Bestand der Kasse die Summe von
vier Millionen erreicht hat, so werden die
Beiträge der Eigentümer sistiert. Die weitere Speisung

der Kasse findet alsdann nur noch durch
die übrigen im Artikel 2 vorgesehenen Einnahmen
statt.

Art. 7.

Roth (Wangen). Der zweite Satz in Art. 7 ist nach
meiner Auffassung unannehmbar, weil dadurch den
Viehinspektoren zuviel Arbeit aufgeladen wird. Wenn
man diesen Satz streicht, so würde die Aufgabe der
Ortspolizei zufallen, die dann einfach eine Kommission

bestimmt, die aber auch den Viehinspektor
beiziehen kann. Ich beantrage Streichung dieses zweiten
Satzes.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Der Regierungsrat ist damit nicht
einverstanden. Der Viehinspektor ist ein Organ der
Viehseuchenpolizei. Es geht nicht wohl an, irgend eine
andere Person mit der Aufnahme der Bestände zu
betrauen. Der Viehinspektor spielt überhaupt im neuen
Tierseuchengesetz eine etwas wichtigere Rolle als bis
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dahin. Man könnte ja die Sache schon in die
Vollziehungsverordnung verweisen, aber es käme dann auf
das Gleiche hinaus. Der Viehinspektor ist ein amtliches
Organ der Viehseuchenpolizei, er muss einen
Instruktionskurs durchmachen, er ist beeidigt und man muss
hier eine Amtsperson haben, die mit der Viehseuchenpolizei

direkt in Verbindung steht. Das ist der
Viehinspektor und das ist der Grund, warum man ihn hier
aufgenommen hat. Ich beantrage Festhalten an dieser
Fassung.

Roth (Wangen). Die Sache ist nach meiner
Auffassung nicht ganz gleich, ob man den Passus so
aufnimmt, wie er ist, oder weglässt. Ich bin auch der
Ansicht, dass der Viehinspektor beizuziehen sei, meine
aber, dass er nicht die ganze Arbeit allein machen
soll.

Kammermann. Ich möchte beantragen, den
Antrag Roth abzulehnen. Es ist nicht so, wie Herr Roth
sagt, dass die Viehinspektoren in grossen Gemeinden
zu stark belastet werden, denn in solchen Gemeinden
haben wir eben mehrere Viehinspektoreii und
Stellvertreter. Diese sind Organe der Viehseuchenpolizei
und vermitteln den Verkehr zwischen der Regierung
und den Ortspolizeibehörden. Sie sind geeignet, eine
richtige Kontrolle durchzuführen und sie müssen
sowieso bei der ViehVersicherung mitwirken.

Abstimmung.
Für der. Antrag Roth Minderheit.

Angenommen nach Kommissionsvorlage.

Beschluss :

Art. 7. Das Inkasso der Beiträge besorgen
zuhanden der Tierseuchenkasse bis 1. Dezember
jeden Jahres die Ortspolizeibehörden nach Massgabe

der Viehbestände im November. Die
Viehinspektoren haben zu diesem Zwecke der
Ortspolizeibehörde ein Verzeichnis der beitragspflichtigen

Vieheigentümer und deren Bestände
einzureichen. Das Nähere wird durch eine Verordnung
des Regierungsrates geregelt.

Art. 8.

Jenny, Präsident der Kommission. Bei der ersten
Beratung hat Herr Glaser den Wunsch geäussert,
dieser Art. 8 möchte in der Kommission einer
nochmaligen Beratung unterzogen werden. Herr Glaser
war der Meinung, der Staat sollte nicht bloss
verpflichtet werden, eine einmalige Einzahlung in diese
Kasse zu leisen, sondern er sollte auch fortlaufend
zur Beitragsleistung herangezogen werden, wie die
Viehbesitzer. Herr Glaser hatte also Bedenken
dagegen, dass man den Staat nun von jeder weiteren
Beitragsleistung entbinde, weil unter Umständen Zeiten

kommen können, wo die Kasse den Anforderungen
nicht mehr allein genügen könnte. Diese Bedenken
sind begreiflich und in einem gewissen Masse be-
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rechtigt. Wir wissen, dass wir bei der Tierseuchenkasse

mit einem Defizit von annähernd einer Million
beginnen müssen. Genaue Zahlen sind uns nicht
bekannt; es wäre wünschbar, sie noch zu erhalten. Da
kann natürlich schon gesagt werden, dass die Kasse
den Anforderungen nicht standhalten könnte, wenn
schon im ersten oder zweiten Jahr ihres Bestehens
die Seuche neuerdings ausbrechen sollte. Man wäre
dann gezwungen, den Staat wiederum in Anspruch
zu nehmen, damit er auf Rechnung der Kasse
Vorschüsse leistet, die nachher allerdings amortisiert
werden müssten. Es wäre schon wünschenswert, wenn
die Sache so gelegt werden könnte, dass mit der
Beitragsleistung des Staates jede Gefahr eines Defizites
zum voraus verschwinden würde.

Die Kommission hat aber doch geglaubt, sie könne
auf den Gedanken des Herrn Glaser nicht eintreten
und ist bei der früheren Fassung geblieben, wonach
der Staat verpflichtet sein soll, an diese Kasse einen
einmaligen Beitrag von 2,5 Millionen zu leisten,
wodurch er für die Zukunft von weiteren Beiträgen an
diese Kasse gänzlich befreit wird. Es muss allerdings
gesagt werden, dass in einer Richtung nicht volle
Klarheit herrscht, nämlich in bezug auf die Ausgaben,
die durch die viehseuchenpolizeilichen Massnahmen
erwachsen. Es ist klar, dass die ordentlichen vieh-
gesundheitspolizeilichen Massnahmen von der
Viehseuchenkasse bestritten werden müssen. Die Frage
ist nur die, ob nicht bei Seuchen von grosser
Ausdehnung, wenn sog. Seuchentierärzte eingestellt werden,

diese auch in Zukunft vom Staate bezahlt werden
sollen, ebenso seuchenpolizeiliche Massnahmen wie
Militäraufgebote usw. Diesen Vorbehalt sollte man
machen. Es ist nach dieser Richtung allerdings in
der Kommission kein Beschluss gefasst worden, aber
ich möchte das doch hier anbringen, um zu vernehmen,

wie sich der Rat in dieser Sache stellt.
Die Kommission ist also der Meinung, dass der

Staat eine einmalige Einzahlung von 2,5 Millionen
Franken zu machen hat. Das ist die Summe, die er
für Totalabschlachtungen ausgeworfen hat, die den
Viehbesitzern bezahlt worden ist, welche'sich
einverstanden erklärt haben, solche Totalabschlachtungen
vorzunehmen. Die Regierung hat diesen Weg der
Seuchenbekämpfung gewählt und Abkommen mit den
Viehbesitzern getroffen, die nun auch gehalten werden
müssen. Das wollte ich anbringen als Resultat der
Besprechungen über den Antrag Glaser.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 8. Der Staat leistet an die Tierseuchenkasse

einen einmaligen Beitrag von 2,5 Millionen
Franken. Dieser Beitrag kann in Jahresraten
ausgerichtet werden.

Art. 9.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Der Art. 9 hat eine wesentliche
Abänderung erfahren. Man hat als neue
entschädigungspflichtige Seuche die sog. Beschälseuche der
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Pferde aufgenommen, das ist eine Geschlechtskrankheit
der Pferde, ähnlich der Syphilis, die namentlich

im Elsass, im übrigen Frankreich und in Belgien sehr
stark grassieren soll, mit dem Erfolg, dass die Pferde
massenhaft umstehen. Da nun die Gefahr der
Einschleppung auch für uns besteht, hat man gefunden,
es sei gut, wenn man diese Seuche ebenfalls als
entschädigungspflichtig aufnehmen würde.

Im fernem hat man aufgenommen: Schweinerotlauf,
Schweineseuche und Schweinepest. Darüber ist

folgendes zu sagen: Gegen den Schweinerotlauf und
die Seuche hat man ein sehr gutes und sicheres
Serum. Speziell der Rotlauf bildet heute keine Gefahr
mehr. Sofern die Seuche rechtzeitig erkannt wird,
kann man nicht nur die erkrankten Tiere retten,
sondern auch die übrigen vor der Erkrankung bewahren.
Allein, man musste doch zugeben, dass es besser sei,
wenn man die betreffenden Seuchen aufnimmt, weil
sie auch im eidgenössischen Tierseuchengesetz als
entschädigungspflichtige Tierseuchen vorgesehen sind
und weil es doch nicht ausgeschlossen ist, dass
Verluste eintreten können, selbst wenn der Besitzer seine
Schuldigkeit nach jeder Richtung getan hat. Dabei
hat man eine Aenderung eintreten lassen müssen,
weil man, wie ich schon gesagt habe, die Tiere vom
Geburtsdatum an entschädigt. Man hat die Sache
insofern geändert, als der Regierungsrat nun auch
Entschädigungen gewähren kann für Tiere, die
anlässlich der vorgenommenen ordentlichen Impfungen
das impfpflichtige Alter noch nicht erreicht haben.
Es ist der Fall denkbar, dass Kälber vielleicht im
Alter von 4 Wochen auf die Alp gebracht werden,
die nach dem Stand der Wissenschaft die Impfung
gegen Rauschbrand noch nicht durchmachen können.
Diese Tiere können aber doch im Laufe des Sommers
vom Rauschbrand dahingerafft werden. Wach der
neuen Verordnung kann in diesem Falle eine
Entschädigung gewährt werden. Diese Bestimmung ist
absolut notwendig.

Ebenso notwendig ist aber eine andere Bestimmung.

Wenn wir beim Milzbrand und Schweinerotlauf

entschädigen wollen, müssen wir verlangen, dass
beim ersten Auftreten sofort der ganze Bestand
geimpft wird. Wir haben im Serum ein fast sicheres
Mittel, um eine weitere Ausbreitung der Krankheit
zu verhindern. Bis dahin haben auch die Tierbesitzer
überall die Impfung ohne weiteres sofort vornehmen
lassen, aber der Vorsicht halber muss ins Gesetz die
Bestimmung aufgenommen werden, dass die Behörden
eine solche Impfung verlangen können. Diese
Bedingung wird auch für die Schweineseuche gestellt.
Bei der Schweinepest ist zu sagen, dass die Wissenschaft

noch nicht soweit vorgeschritten ist, ein sicheres

Serum zu besitzen. Es ist möglich, dass sie einmal

dazu kommen wird. Wenn dann die nötigen
Unterlagen da sind, ist vorgesehen, dass auch hier die
Impfung vorgeschrieben werden kann, je nach dem
jeweiligen Stand der Wissenschaft.

Sie sehen also, dass es sich hier um eine Erweiterung

der entschädigungspflichtigen Krankheiten und
um eine Ausdehnung der Entschädigungspflicht auf
alle Tiere ohne Unterschied des Alters handelt. Um
uns gegen die Gefahren dieser Ausdehnung zu schützen,

ist eben Ziffer 1 in Art. 9 aufgenommen worden.
Ich will hier nochmals anführen, dass speziell der

bernische Viehhändlerverband verlangt hat, man
möchte die Entschädigungspflicht für gesunde Tiere,

die auf behördliche Anordnung hin geschlachtet werden

müssen, auf 90 % erhöhen. Aus den Gründen,
die schon bei der ersten Beratung eingehend erörtert
worden sind, möchte ich Ihnen beantragen, davon
Umgang zu nehmen. Wenn man so hoch gehen wollte,
wäre die Gefahr vorhanden, dass man tatsächlich bis
zu 100 % entschädigen würde. Ueberdies würde diese
Bestimmung auch zu Ungerechtigkeiten führen. Wenn
ein Besitzer, in dessen Stall die Maul- und Klauenseuche

bei einem Stück aufgetreten ist, eine Total-
abschlachtung vornimmt, bekommt er 80%, wenn auf
Anordnung der Behörden ein Viehbestand in einem
danebenliegenden Stall geschlachtet wird, so bekäme
der Besitzer 90%. Das ist gar nicht durchführbar.

Nun die Entschädigung für umgestandene Tiere.
Ich möchte hier im Namen des Regierungsrates keinen
Antrag stellen, die in der ersten Lesung beschlossenen
70% zu reduzieren; allein, ich möchte sagen, dass
der Regierungsrat nach wie vor die Auffassung hat,
es wäre ebenso wichtig gewesen, 65% festzusetzen,
wie die 70%, die nun beschlossen sind. Ganz ähnlich

verhält es sich mit der Ausdehnung auf 8
Wochen. Es heisst ausdrücklich, dass die Landwirtschaftsdirektion

befugt sei, nach 8 Wochen die Entschädigung

abzulehnen. Wir haben mit den Tieren, die uns
in der Zeit der sechsten bis achten Woche nach
Seuchenausbruch zur Notschlachtung angemeldet wurden,
recht schlechte Erfahrungen gemacht, weil das Fleisch
kaum mehr bankwürdig war, vielfach auf die Freibank

gegeben oder sogar verscharrt werden musste.
Der Sprechende hat schon früher die Meinung
vertreten, dass es richtiger wäre, wenn die Tiere noch
zu einer Zeit abgeschlachtet werden, wo sie schliesslich

noch einen Erlös geben. Aus verschiedenen
Schichten der interessierten Bevölkerung ist aber mit
allem Nachdruck verlangt worden, man solle nicht
unter 8 (Wochen gehen. Ich habe schon früher darauf
aufmerksam gemacht, dass eine solche Bestimmung
für die Kasse nicht vorteilhaft ist. Man darf nicht
vergessen, dass die Schätzung gemacht wird, wenn
die Tiere erkranken. Der Besitzer bekommt hievon
80%. Er ist nachher gar nicht mehr daran
interessiert, wieviel eigentlich das Tier abwirft. Wenn wir
ganz freie Hand hätten, so wäre unzweifelhaft die
Anregung des Herrn Klening, man solle in Prozenten
des Schadens entschädigen, durchaus der
Berücksichtigung wert. Allein, man kann ihr keine Rechnung

tragen, weil man gezwungen ist, die Entschädigung

nach Massgabe der eidgenössischen Vorschriften
zu leisten. Ich stelle keinen Abänderungsantrag,

habe mich aber verpflichtet gefühlt, in kurzen Worten
auf diese Punkte aufmerksam zu machen. Da von den
verschiedensten Seiten mit aller Energie Festhalten an
den früheren Beschlüssen verlangt worden ist, möchte
ich nicht gegen den Strom schwimmen, sondern Ihnen
beantragen, Art. 9 anzunehmen, wie er aus der ersten
Beratung hervorgegangen ist.

Jenny, Präsident der Kommission. Der Art. 9
ist in der ersten Beratung sehr eingehend beraten
worden. Die Kommission hat sich nicht veranlasst
gesehen, neue Anträge zu stellen; sie beantragt also
eine Entschädigung von 80% im allgemeinen und
70% bei umgestandenen Tieren. Nun ist allerdings
hier die Frage aufgeworfen worden, ob es nicht zweckmässig

wäre, in den Fällen, wo gesunde Tiere auf
behördliche Anordnung abgeschlachtet werden, 90%
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auszubezahlen. Es kann darauf hingewiesen werden,
dass die eidgenössische Gesetzgebung eine solche
Möglichkeit vorsieht. Wegen der Vereinfachung des

ganzen Geschäftes und mit Rücksicht auf die Gründe,
die soeben angeführt worden sind, glaubten wir aber,
an dem einheitlichen Ansatz von 80% festhalten zu
sollen. Herr Regierungsrat Moser hat namentlich darauf

hingewiesen, dass die Schätzungen loyal
durchgeführt werden, dass es infolgedessen nicht anzunehmen

sei, die Resitzer würden zu grosse Verluste
erleiden, wenn gesunde Tiere abgeschlachtet werden.
Man kann allerdings sagen, diese Argumentation sei
nicht ganz zutreffend und die ^Schätzungen sollen loyal
durchgeführt werden. Dann darf aber dem Umstand
nicht Rechnung getragen werden, dass der Besitzer
20% verliert, etwa in der Weise, dass man höher
schätzt. Die Schätzungen müssen also ohne Rücksicht

auf die nachherige Entschädigung gemacht werden.

Trotz aller dieser Betrachtungen ist die Kommission

zur Ansicht gekommen, es sei am Ergebnis der
ersten Beratung festzuhalten. Die beantragten
Abänderungen sind eigentlich mehr redaktionell, mit
Ausnahme der Seuchen, die neu hinzugezählt worden
sind. Diese drei Seuchen sind im eidgenössischen
Gesetz vorgesehen und von diesem Gesichtspunkte
aus ist es durchaus empfehlenswert, wenn sie auch
hier aufgenommen werden, damit im Fall des
Ausbruches solcher Seuchen auch die Bundesbeiträge in
Anspruch genommen werden können. Neu ist die
Beschälseuche bei den Pferden, die nicht so harmlos
ist, wie das namentlich von den Pferdezuchtgenossenschaften

dargestellt wird, in dem Moment, wo sie
billigere Prämiensätze verlangt haben. Diese Seuche
richtet im Elsass grosse Verheerungen an und darum
wäre es doch zweckmässig gewesen, wenn man mit
der Prämie für die Pferde nicht auf einen Franken
hinabgegangen wäre. Nun ist die Sache beschlossen,
ich empfehle daher Annahme des Art. 9 in der
gedruckten Fassung.

Pulfer. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf Ziffer

8, Abs. 2, lenken, welcher der Landwirtschaftsdirektion

das Recht gibt, in gewissen Fällen
angemessene Abzüge zu machen. Offenbar ist damit
gemeint, diese Abzüge sollten eintreten, wenn der
Eigentümer seine Tiere vernachlässigt. Aber diese
Vernachlässigung kann auch von anderer Seite kommen.
Wenn minderwertiges Fleisch eingeliefert wird, so
ist gar nicht gesagt, dass der Eigentümer des Tieres
an dieser Wertverminderung schuld sei. Dieselbe
kann auch durch den Transport verursacht worden
sein, wofür der Eigentümer nicht verantwortlich
gemacht werden kann. Um nun das genau zu präzisieren,
möchte ich beantragen, die Bestimmung in der Weise
zu ändern, dass von einer nachgewiesenen Nachlässigkeit

des Tiereigentümers gesprochen würde. Erst,
wenn dem Tiereigentümer diese Nachlässigkeit
nachgewiesen ist, kann der Abzug erfolgen; vorher aber
nicht. Das bildet einen gewissen Schutz für den
Eigentümer, der sowieso einen schweren Schaden
erleidet. Es können noch andere Nachlässigkeiten
vorkommen, für die der Eigentümer nicht verantwortlich

erklärt werden kann. Wenn der Eigentümer wirklich

schuldig ist, weil er nachlässig gehandelt hat,
so soll man ihn dafür bestrafen, aber erst dann, wenn
die Nachlässigkeit nachgewiesen ist.

Ingold (Lotzwil). Ich möchte Ihnen beantragen,
in Ziffer 8 auf 90% zu gehen. Es ist absolut nicht
gleich, ob auf behördliche Anordnung ein gesunder
Viehstand abgeschlachtet wird, oder ob Notschlachtungen

vorkommen, weil man keinen andern Ausweg
mehr sieht. Im erstem Falle werden Viehbestände
auf behördliche Anordnung zwangsweise abgeschlachtet.

Sie können nicht entsprechend höher geschätzt
werden, weil ja die Schätzung nicht nach dem höheren
Verkaufswert gemacht werden kann. Diese 20% Schaden

können bei einer zwangsweisen Abschlachtung
unter Umständen grosse Summen ausmachen, wozu
dann für den Landwirt noch der Nutzungsausfall
kommt. Wenn z. B. eine Kuh mit 3000 Fr. geschätzt
wird, so bekommt der Eigentümer im günstigsten Fall
2400 Fr. Wenn dann eine solche Kuh, die über 400
Kilogramm schwer ist, als prima Fleisch taxiert wird,
so beträgt der Erlös über 2400 Fr., so dass die Kasse
noch Profit macht, während der Besitzer 600 Fr. ein-
büsst. Also hier ist eine Grenze, die man nicht
überschreiten kann, weil die Schätzungen eben nach dem
Wert gemacht werden müssen und nicht willkürlich
erhöht werden dürfen. Ich möchte daher beantragen,
hier 90% einzusetzen.

Freiburg-haus. Die Aufzählung der Seuchen, die
hier vorgeschlagen wird, scheint mir nicht erschöpfend

zu sein, auch wenn sie nun durch diejenigen
Krankheiten erweitert wird, von denen Sie soeben
gehört haben. Wir haben doch gerade in letzter Zeit
vernommen, dass in der Gemeinde Bümpliz und in
der Gemeinde Mühleberg Schweinekrankheiten aufgetreten

sind, an denen die Tiere sofort umstanden. Dabei

konnte weder der behandelnde Tierarzt, noch die
Tierarzneischule in Bern, sicher feststellen, um welche
Krankheit es sich handelte. Nun ist allerdings zu
sagen, dass in Art. 15 der Grosse Rat ermächtigt
wird, auch an Seuchen Beiträge zu leisten, die in
diesem Gesetz nicht genannt worden sind. Von dieser
Ermächtigung wäre gerade in dem Fall Gebrauch zu
machen, den ich genannt habe.

Den Antrag Ingold halte ich für berechtigt, weil
es eine gewisse Härte bedeutet, wenn man in den
Fällen, wo die Behörden die Abschlachtung gesunder
Viehbestände anordnen, nur auf 80% gehen kann.
Es ist doch zu sagen, dass das. Bundesgesetz erlaubt,
bis auf 90 % zu gehen. Ich möchte daher den Antrag
stellen, es sei dieser Art. 9 an die Kommission
zurückzuweisen. Wenn dieser Antrag angenommen wird,
so ist damit gleichzeitig auch den Fraktionen
Gelegenheit geboten, sich über die Sache nochmals
auszusprechen.

Gurtner. Ich möchte den Antrag Pulfer
unterstützen, und zwar gestützt auf Erfahrungen, die wir
in unserer Gegend gemacht haben. Im Schlachthaus
Thun sind Tiere aus unserer Gemeinde, die
notgeschlachtet werden mussten, sofort taxiert worden. Als
man in Thun kein Vieh mehr abnehmen konnte, sind
die Tiere nach Bern spediert worden. Jetzt, nach
vielen Monaten, kommt es vor, dass Besitzer von Bern
aus avisiert werden, dass ihre Tiere damals verlocht
werden mussten. Das hat in unserer Gegend grossen
Unwillen hervorgerufen. Allgemein ist zu sagen, dass
für die Tiere, die nach Bern gesandt werden mussten,
noch kein Rappen Fleischerlös ausbezahlt worden ist,
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während man doch sollte erwarten dürfen, dass der
Fleisch- und Hauterlös nach 6 Wochen dem Besitzer
ausbezahlt werden sollte.

Klening. Auch ich möchte den Antrag Pulfer
unterstützen. Infolge der Notwendigkeit, das Fleisch auf
weite Strecken zu transportieren, ist dieses Fleisch
vielfach verdorben, wobei selbstverständlich der
betreffende Besitzer einen grossen Schaden erlitt, namentlich

in dem Fall, wo das Fleisch erst im Schlachthaus
geschätzt wurde. Deshalb ist auch in unserer Gegend
der Unwille gross und man muss sich wirklich fragen,
ob es nicht angezeigt sei, in Zukunft mit allen Kräften

dafür zu sorgen, dass solches Fleisch in der nächsten

Umgebung verwertet werden kann.

Roth (Wangen). Bei einer Besprechung des Art. 9,
die ich gemeinsam mit dem Tierarzt unserer Gemeinde
vorgenommen habe, fanden wir, dass ein gewisser
Widerspruch zwischen dem ersten und zweiten Absatz
von Ziff. 1 'besteht. Ich möchte nun folgende neue
Redaktion dieser Bestimmung vorschlagen: «Für Tiere,
welche an Rauschbrand umgestanden sind oder
abgetan werden müssen (für Tiere im impfpflichtigen
Alter nur, wenn sie innerhalb der letztverflossenen
14 Monate geimpft- wurden oder anlässlich der
vorgenommenen ordentlichen Impfungen das impfpflich-
tige Alter noch nicht erreicht hatten und daher unge-
impft blieben) 80% des Schatzungswertes.» Damit hat
man dann eine klare Sachlage.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Ich bin mit dem Rückweisungs-
antrag einverstanden, weil die von Herrn Grossrat Roth
vorgeschlagene Redaktion noch einer gründlichen
Prüfung bedarf. Nun möchte ich mir aber doch noch einige
Bemerkungen erlauben, speziell gegenüber den
Ausführungen der Herren Gurtner und Klening. Herr Gurtner

hat dem Schlachthaus in Bern den Vorwurf
gemacht, dass dort das Heisch nicht gut klassifiziert werde

und hat gerügt, dass man das Geld nicht bekommen
hate. Die Sache ist sehr einfach. Die Felle kommen
nach Ostermundigen und wir können nicht auszahlen,
wenn wir das Geld von dort nicht erhalten. Um nicht
zweimal Geld schicken, d. h. Fleischerlös und Hauterlös

separat spedieren zu müssen, hat man beides
zusammen genommen. Das hat eine ungeheure Arbeit
verursacht. Bis zum Neujahr ist alles ausbezahlt,
Fälle, die seither passiert sind, sind noch nicht reguliert.

Sobald die Abrechnungen da sind, werden wir
auch diese Fälle auszahlen. Bis zum 1. Januar 1921
haben wir ungefähr 12,000 Schadensfälle reguliert.
Deshalb begreife ich die Reklamationen nicht recht.

Nun die Fleischschau in Bern. Diese wird vom
Präsidenten der bernischen Veterinärsektion Oberst Gräub,
einem bekannten praktischen Tierarzt, und vom
Schlachthausverwalter Schneider, einem Mann, der auf
diesem Gebiet die allergrösste Erfahrung hat, besorgt.
Dazu kommt noch ein Metzgermeister. Nun sind die
Fälle nicht selten, wo der Tierarzt auf dem Land oder
der Fleischschauer das Fleisch als bankwürdig
erklärt. Wenn dieses Fleisch dann nach Bern kommt
und aufgeschnitten wird, kommt manches zum
Vorschein, was man eben am Schl^chtort nicht gesehen
hat. Ich bin auch der Meinung, dass die Verwertung
an Ort und Stelle besser wäre, als dieser Transport

nach Bern, wo wir seit Monaten Seuchenfleisch essen
müssen. Eigentümlich ist dabei nur das, dass wir im
.Schlachthaus Bern durchschnittlich einen besseren
Fleischerlös haben, als auf dem Land, obschon
wahrscheinlich nicht die besseren Stücke nach Bern kommen.

Diese Vorwürfe weise ich deshalb als absolut
ungerechtfertigt zurück ; die Kommission, die eine sehr
schwere Arbeit besorgt hat, hat dieselben nicht
verdient. Das Fleisch wird nicht ungeniessbar im Schlachthaus

in Bern, wo es zweckmässig aufbewahrt wird,
sondern es kommt schon ungeniessbar nach Bern, weil
eben auf dem Land die Stücke nicht aufgeschnitten
werden. Dass auf dem Transport diese und jene
Unregelmässigkeit vorkommen kann, gebe ich zu. Es ist
aber auch zu sagen, dass uns manchmal Tiere zur
Abholung präsentiert werden, die schon zwei oder drei
Tage vorher geschlachtet worden sind. Ich wünsche
den Zeitpunkt herbei, wo wir keine Tiere mehr nach
Bern spedieren müssen, damit wir diesen Vorwürfen
aus dem Wege gehen können. Glücklicherweise ist
dieser Zustand in den letzten 8 Tagen eingetreten.

Jenny, Präsident der Kommission. Es ist der
Antrag gestellt worden, man möchte den Artikel an die
Kommission zurückweisen. Damit soll auch die
Möglichkeit gegeben werden, dass das Gesetz als Ganzes
noch in den einzelnen Fraktionen behandelt werden
kann. Nachdem dieser Antrag von Herrn Regierungsrat

Moser entgegengenommen wird und offenbar
Annahme finden wird, wäre es zweckmässig, die Verhandlungen

überhaupt abzubrechen, weil gerade dieser
Artikel von ausserordentlicher Tragweite ist.

Scherz. Sobald die vorberatenden Behörden
erklären, dass man den Artikel nochmals beraten wolle,
könnte ich mich als Mitglied der Kommission ebenfalls
einverstanden erklären. Nur sollte man diesen Antrag
nicht damit rechtfertigen, dass eine Fraktion noch nicht
Gelegenheit gehabt habe, das Gesetz zu besprechen.
Diese Fraktion hätte früher Gelegenheit gehabt, eine
Sitzung einzuberufen. Wenn man so verfährt, wird hie
und da auch eine andere Fraktion kommen und ein
ähnliches Begehren stellen. So kommen wir nicht
vorwärts. Es wäre wirklich besser gewesen, wenn
man jetzt, einfach abgestimmt hätte. Das läge gewiss
im Interesse der Bauernfraktion, das Gesetz unter
Dach zu bringen.

Nun noch ein Wort zu den Reklamationen. Es ist
klar, dass eine solche Katastrophe, wie wir sie gehabt
haben, nicht reibungslos überwunden werden konnte.
Es ist aber hier festzustellen, dass wir in den Städten
genug teures Seuchenfleisch gegessen haben, während
auf dem Lande gar nicht so viel davon verzehrt wurde.
Es ist daher gar nicht angebracht, immer zu reklamieren,

dass im Schlachthaus Bern schlecht gewirtschaftet
worden sei. Kein einziger von den Kritikern hätte

die Sache so besorgen können, dass alle Leute zufrieden

gewesen wären.

Präsident. Der Rückweisungsantrag des Herrn
Freiburghaus ist nicht bestritten und daher
angenommen.
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Eingelangt ist folgende

JUotiou :

Die Regierung des Kantons Bern wird eingeladen,
die Begehren des Schweiz. Gewerkschaftsbundes nach
Revision des Bundesratsbeschlusses vom 29. Oktober
1919 betreffend Arbeitslosenunterstützung bei den
Bundesbehörden nachdrücklich zu unterstützen.

Der Regierungsrat wird ferner eingeladen, die
Gemeindestellen anzuweisen, 1. die Bestimmungen des
Art. 1 des Bundesratsbeschlusses in möglichst weither-1
zigerWeise zu interpretieren, 2. in Anbetracht der
umfassenden Krise auf die Anwendung des Art. 2 des
Bundesratsbeschlusses betreffend Saisonarbeitslosigkeit
zu verzichten, 3. die Ausländer zum Bezug der
Unterstützung uneingeschränkt zuzulassen, 4. bei Zuweisung
ausserberuflicher Arbeit auf die persönlichen Verhältnisse

der Arbeitslosen Rücksicht zu nehmen, 5. die
Karenzzeit für solche zureisende Arbeitslose, die im
Kanton heimatberechtigt sind oder deren Eltern im
Kanton wohnen, aufzuheben, 6. die Zulage von 20 %>
die vom Bundesrat am 30. Dezember 1920 bewilligt
wurde, in allen Ortsklassen zu bezahlen und dieselbe
auch bei Teilarbeitslosigkeit in Anrechnung zu bringen,

7. die Bezugsdauer allgemein auf die Dauer der
Arbeitslosigkeit zu erstrecken, 8. die Beschaffung der
Entlassungsscheine bei Totalarbeitslosigkeit zu
beschleunigen, 9. die Einigungsämter anzuweisen und
solche Vorkehren zu treffen, dass die Erledigung der
Streitfälle prompt erfolgt. Insbesondere soll den
Rechtsuchenden der Entscheid des Einigungsamtes
unverzüglich zugestellt werden, 10. der Regierungsrat wird
eingeladen, eine Verordnung dahingehend zu erlassen,
dass bei Notstandsarbeiten der ortsübliche und soweit
Tarife bestehen, der Tariflohn bezahlt werden muss.

Dürr
und 8 Mitunterzeichner.

Geht an die Regierung.

Schluss der Sitzung um ö1/^ Uhr.

Der Redäldeur i. V.-'

Vollenweider.

Zweite Sitzung.

Dienstag den 15. Februar 1921,

vormittags 81/2 Uhr.

Vorsitzender : Präsident R a m s t e i n.

Der Namensaufruf verzeigt 184 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 32 Mitglieder, wovon mi t.

Entschuldigung die Herren: Burger, Eggimann, Glanzmann,

Gnägi, Gürtler, Ingold (Wichtrach), Kilchen-
mann, Leuenberger, Lüthy, v. Müller, Nyffeler,
Reichen, Ziegler; ohne Entschuldigung abwesend sind
die Herren: Aeschlimann, Bühler, Chopard, Clémen-
çon, Freiburghaus, Frutiger, Gerber (Signau), Ingold
(Lotzwil), Küster, Lory, Moor, Mosimann, Müller (Bargen),

Müller (Bern), Schlup, Schwarz, Siegenthaler,
Tritten, Urfer.

Tagesordnung :

Interpellation der Herren Grossräte Nenenschwauder
(Oberdiessbacb) and Lory betreffend Verlegung
des Amtssitzes im Amt Konoltingen.

(Siehe Seite 935 des letzten Jahrganges.)

Neuenschwander (Oberdiessbach). Herr Grossrat
Lory und der Sprechende haben sich gestattet, folgende
Interpellation einzureichen: «Die Unterzeichneten fragen

den Regierungsrat an, wann dem von 23 Gemeinden

des Amtsbezirkes Konolfingen am 31. Mai 1919
eingereichten Gesuch um Verlegung des Amtssitzes
Folge gegeben werden kann.»

Das Gesuch geht dahin, es möchte für den
Amtsbezirk Konolfingen an einer möglichst zentral gelegenen
Eisenbahnstation ein neues Amtshaus erstellt werden,
es möchte die Uebersiedelung der Bezirksbeamten und
die anderweitige Verwendung der Schlossdomäne
Schlosswil in Aussicht genommen werden.

Die Frage der Verlegung des Amtssitzes im Bezirk
Konolfingen ist nicht neu. Schon seit vielen Jahren ist
in grossen Kreisen der Wunsch geäussert worden, es
möchte entsprechend der verkehrspolitischen Entwicklung

des Amtsbezirkes der Amtssitz an eine zentral
gelegene Eisenbahnstatibn verlegt werden. Zur Besprechung

dieser Frage haben verschiedene- Versammlun-

Tagblatt des Grossen Rates.— Bulletin du Grand Conseil. 1921. ô
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gen stattgefunden, so z. JJ. eine Versammlung im Jahre
1907, wo die Delegierten der Gemeinden des Amtsbezirkes

einstimmig beschlossen haben, diese Verlegung
zu verlangen. Nachher haben viele Besprechungen
in engerem Kreise stattgefunden und man hat sich
dahin geeinigt, dass die Gemeinden selbst zu dieser
wichtigen Frage Stellung nehmen sollen. Diese
Abstimmung in den Gemeinden ist durchgeführt worden
und hat ergeben, dass 26 von 31 Gemeinden sich für
die Verlegung ausgesprochen haben, 23 von diesen 26
Gemeinden haben sich für eine Verlegung nach Konol-
fingen-Stalden ausgesprochen, wogegen 5 Gemeinden
den Wunsch geäussert haben, der neue Amtssitz
sollte in Grosshöchstetten errichtet werden. Ob nun
Grosshöchstetten oder Konolfingen gewählt wird, das
spielt keine grosse Rolle, indem die Vertreter der
Gemeinde Grosshöchstetten sofort erklärt haben, dass sie
sich ohne weiteres dem Entscheid der Regierung fügen
würden. Nach meiner persönlichen Meinung kann
selbstverständlich nur der zentralste Ort, nämlich Ko-
nolfingen-Stalden in Betracht kommen.

Gestatten Sie mir nun, Ihnen ganz kurz die Gründe
vorzutragen, warum diese Verlegung verlangt wird.
Jedermann wird es sehr begreiflich finden, dass wir
im Amt Konolfingen diese Verlegung wünschen. Wir
wissen, dass gerade gegenwärtig Zeit Geld ist und dass
man grossen Wert darauf legen muss, dass unsere
Bürger, die am Amtssitze Geschäfte zu besorgen
haben, diese Geschäfte in möglichst kurzer Zeit abwik-
keln können. Beim gegenwärtigen Zustand ist das nicht
möglich, sondern da geht immer ein halber oder ein
ganzer Tag verloren. Gerade aus diesen Gründen
wünschen wir, dass die Verlegung einmal durchgeführt

werde, besonders weil wir mit Konolfingen gute
Eisenbahnverbindungen haben.

Ein weiterer Hauptgrund ist der, dass der bauliche
Zustand unseres Amthauses in Schlosswil weder den
sanitarischen noch den baupolizeilichen Vorschriften
entspricht. Wer die Verhältnisse kennt, wird ohne
weiteres zugeben, dass diese Einrichtungen durchaus
ungenügend sind und dass speziell die Bureauräumlichkeiten

wenig Licht und Sonne haben. Wir haben
in Schlosswil Arbeitsräume, die eher Arrestlokalen
gleichen würden. Ebenso ist das Wartzimmer direkt
abschreckend und die Archive sind total ungenügend.
Auch die Abortanlagen entsprechen den modernen
Anforderungen in keiner Weise.

Ich will auf weitere Gründe, die in der Eingabe
ausführlich dargelegt sind, nicht eintreten, sondern
möchte den Regierungsrat anfragen, wie er sich zu
dem Begehren, das von der überwiegenden Mehrheit
der Gemeinden des Amtes Konolfingen nun schon seit
langer Zeit gestellt wird, stellt. Wir dürfen in erster
Linie darüber eine bestimmte Antwort erwarten, ob
die Regierung auf die Verlegung eintreten will oder
nicht. Diese Antwort habe ich noch nicht bekommen,
obwohl ich persönlich mehrmals an der zuständigen
Stelle' vorgesprochen habe. Wenn die Regierung, was
wir bestimmt erwarten, prinzipiell dieser Verlegung
zustimmt, wünschen wir selbstverständlich, dass nun
endlich die Projektstudien für das neue Amthaus
unverzüglich an die Hand genommen werden. Das ist
das Minimum von dem, was wir erwarten dürfen. Im
weitein wünschen wir, dass auch über die
zweckmässige Verwendung des alten Amthauses Beschluss
gefasst wird. Sie begreifen, dass wir unsern Mitbürgern

in Schlosswil ein möglichst gleichwertiges Aequi-

valent wünschen möchten, damit dieselben einiger-
inassen für die Verlegung des Amtssitzes entschädigt
werden. Persönlich habe ich die Meinung, dass dieser
Amtssitz, der sich in einer sehr schönen Lage befindet,
sich ganz gut für ein Erholungsheim eignen würde.
Wir haben in der Nähe die grosse Irrenanstalt
Münsingen und haben hie und da Stimmen gehört, dass es
sehr wünschenswert wäre, wenn nun diejenigen, die
in das Stadium/der Genesung leintreten, ,in einer Filiale
dieser Anstalt untergebracht werden könnten.

Aber noch aus einem andern Grund verlangen wir
die rasche Anhandnahme der Verlegung. Wir leiden
auf dem Lande draussen auch unter Arbeitslosigkeit,
speziell im Baugewerbe. Man muss nicht meinen, dass
wir viel besser daran seien als in der Stadt. Auch bei
uns herrscht Arbeitsmangel und es wäre deshalb sehr
zu wünschen, wenn diese Baute in nächster Zeit
erstellt werden könnte, gewissermassen als Notstandsarbeit.

Wir hoffen, dass die Regierung uns eine befriedigende

Antwort geben kann. Sie wird zwar wohl
erwidern, dass der gegenwärtige ungünstige Stand der
Staatsfinanzen uns in bezug auf Neubauten Zurückhaltung

auferlegen sollte. Das kann gewiss nicht ohne
weiteres bestritten werden. Aber nachdem man doch
in den Städten viele Arbeiten ausführt und für
verschiedene Sachen Geld gehabt hat, die auch nicht
sehr dringend gewesen sind — ich erinnere nur an den
Umbau des historischen Museums —, darf man
erwarten, dass man uns entgegenkomme. Der Amtsbezirk

Konolfingen hat sich in erfreulicher Weise
ententwickelt, und auch aus diesem Grunde sollte er
einigermassen berücksichtigt werden. Wir haben in
unserer Eingabe alle die Leistungen der Gemeinden
dargestellt und daraus ergibt sich, dass die Leistungen
,an Steuern und Gebühren die Aufwendungen des
Staates für unsern Amtsbezirk bedeutend übersteigen.
Ich möchte daraus nicht zu viel ableiten, möchte aber
doch sagen, dass, nachdem wir unsere Leistungen so
getreu erfüllen, wir auch eine billige Berücksichtigung
erwarten dürfen.

Man hat auch schon sagen gehört, die Sache sei
noch verfrüht, indem man eine Reorganisation der
Bezirksverwaltung in Aussicht genommen habe. Es
ist möglich, dass das auch für uns gewisse Aende-

rungen zur Folge haben wird, aber da möchte ich schon
heute sagen, dass wir Konolfinger uns mit aller Kraft
dagegen auflehnen würden, wenn man versuchen
sollte, unsern Amtsbezirk teilen zu wollen. Dafür wären

wir nicht zu haben. Dagegen wäre es sehr wohl
möglich, eine gewisse Personalunion durchzuführen,
indem z. B. ein Gerichtspräsident sowohl in Langnau
als am zukünftigen Amtssitz in Konolfingen amtieren
könnte. Ich hoffe also, dass die Regierung unseren
berechtigten Begehren entgegenkomme.

Lohner, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Wie Sie aus dem Votum des Herrn
Interpellanten gehört haben, hat die Frage der Verlegung
des Amtssitzes des Bezirkes Konolfingen schon eine
ziemliche Geschichte hinter sich. Wir haben den ak-
ten mässigen Beweis dafür in den Beilagen, die uns
zu der Eingabe der gesuchstellenden Gemeinden
übermittelt worden sind. Die Bestrebungen datieren schon
auf das Jahr 1907 zurück. Ich habe mit Interesse die
vielen Protokollauszüge durchgelesen, die uns Kunde
geben von öffentlichen Volksversammlungen, von Sit-
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zungen des Initiativkomitees. Es hat mich namentlich
angenehm berührt, dass man versucht hat, die ganze
Frage versöhnlich zu behandeln. Ich habe vor mir
das Protokoll einer öffentlichen Volksversammlung,
die Sonntag den 14. Januar 1917 an der Kreuzstrasse
stattgefunden hat. Dieses Protokoll beginnt mit
folgenden Worten: «Zur Einleitung tritt der Jodlerklub
Stalden mit einem flotten melodischen Vortrag auf.
Möge bei der Behandlung der schwierigen Frage der
Amtssitzverlegung auch stets ein ruhiger Ton, ohne
Dissonanzen herrschen. »

Wir sind durchaus einverstanden, dass auch im
Verkehr mit den Behörden dieser ruhige Ton herrscht.

Wer ist nun kompetent, die Verlegung des Amtssitzes

zu beschliessen? Das ist der Grosse Rat. Die
Einteilung des Kantonsgebietes in Amtsbezirke ist
bekanntlich im Jahre 1803 durch Dekret erfolgt. Das ist
auch heute noch der gesetzgeberische Erlass, kraft
dessen der Bezirkshauptort von Konolfingen sich in
Schlosswil befindet. Es bedarf also eines Dekretes
des Grossen Rates zur Vornahme dieser Verlegung,
was ich eigentlich nur der Vollständigkeit halber
bemerke.

Wesentlich an der ganzen Sache ist die Bedürfnisfrage.

Da liegt es in der Tat nahe, zu sagen, dass,man
im Amt Konolfingen vielleicht einen Ort finden könnte,
der zentraler gelegen ist, und der von allen Teilen
leichter zu erreichen ist als das bei Schlosswil der
Fall ist, das in der Tat keine direkte Eisenbahnverbindung

besitzt, wenn schon gesagt werden darf, dass
seit einiger Zeit eine Automobilverbindung dorthin im
Betriebe ist und dass im übrigen die Verkehrsmöglichkeiten

mit dem Hauptort des Amtes Konolfingen noch
immer erheblich leichter sind, auch wenn sich der
Amtssitz in Schlosswil befindet, als in manchen andern
Amtsbezirken im Gebirge, sei es im Oberland, im
Emmental oder im Jura. Ich begreife aber immerhin, dass
dort, wo sich eine aufstrebende Bevölkerung befindet,
wo der Verkehr zunimmt und wo neue Verkehrsmittel
dem Verkehr eine andere Richtung geben, man nach
einem gewissen Gleichgewichtszustand auch in bezug
auf das administrative Zentrum trachtet.

Die Stimmung im Amt Konolfingen selbst ist in der
grossen Mehrheit und aus leicht begreiflichen Gründen
die, dass eine Verlegung, sei es nach Konolfingen, sei

es, wie andere wollen, nach Grosshöchstetten,
stattfindet. Es gibt immerhin auch andere Stimmen. In der
Eingabe selbst ist gesagt, dass 5 Gemeinden, und zwar
nicht die kleinsten, nämlich Biglen, Walkringen,
Schlosswil, Worb und Landiswil, mit einer Bevölkerung

von 9000 Seelen, also immerhin fast ein Drittel der
Gesamtbevölkerung, für die Beibehaltung des bisherigen

Zustandes eintreten. Also eine vollständige
Harmonie ist noch nicht hergestellt, wenn schon zu sagen
ist, dass die grosse Mehrheit für diese Verlegung ist.
Wir wollen zugeben, dass es eine grosse Erleichterung
ist, wenn man den Amtssitz an einen zentral gelegenen
Punkt verlegen könnte.

Wenn man das zugibt, so muss man sich fragen,
wie sich das machen lässt und was es für Folgen hat.
Da fragen wir uns zunächst nach den Folgen für den
Staat. Der Grösse des Amtes entsprechend muss ein
Amthaus erstellt werden, was bei den heutigen enormen

Baupreisen eine Summe verschlingen wird, die
in die Hunderttausende geht. Was bietet uns das Amt
dafür, wo es. sieb doch um eine Leistung handelt, zu
der der Staat nicht verpflichtet ist? Es bietet uns die

Gratisabgabe eines Bauplatzes in der Nähe der Station
Konolfingen-Stalden und dazu die unentgeltliche
Lieferung von Trink- und Brauchwasser. Wenn man
dem Projekt näher treten soll, so wird es nicht bei
diesen Leistungen bleiben können, sondern es wird
unumgänglich notwendig sein, dass der Amtsbezirk
Konolfingen seine Entschlossenheit, eine Lösung
herbeizuführen, dadurch beweist, dass er einen erheblichen

Teil der Baukosten übernimmt. Es wird aber
nicht bei den Baukosten bleiben, wie wir aus den
Akten ersehen haben, sondern wenn man auch von
den Gemeinden, die bis jetzt abseits gestanden haben,
insbesondere von der grossen Gemeinde Worb die
Zustimmung bekommen will, so muss man nicht, mehr
und nicht weniger machen als eine direkte Strassen-
verbindung Worb-Konolfingen. Wer soll diese Kosten
auf sich nehmen? In der Hauptsache wird das der
Staat sein müssen, denn es wird eine Staatsstrasse
geben.

Ferner ist bereits in den Akten davon die Rede
gewesen, dass man sich auch fragen müsse, wo die
Bezirksbeamten Unterkunft finden. Die Unterkunft der
Bezirksbeamten ist schon beim gegenwärtigen Zustand
der Dinge schwierig und fragwürdig. Trotz der schönen

Lage von Schlosswil wohnen die Bezirksbeamten
meist in andern Orten, z. B. der Statthalter in
Walkringen, der Gerichtsschreiber in Grosshöchstetten.
Also müsste der Staat auch noch für Wohnungen sorgen

und wenn auch die Beamten einen gewissen Zins
bezahlen, so wird auch da eine Staatsleistung ins
Auge zu fassen sein, die eine direkte Folge der
Verlegung sein wird.

Sodann ist nicht ausser Acht zu lassen, dass, wenn
der Staat hier eine notwendige Verbesserung anbringt,
auch andere Amtsbezirke ihren Wechsel präsentieren
werden. Ich will keine Begehrlichkeit wecken, aber
ich kann mir vorstellen, dass man da und dort
entdecken wird, dass es bessere Plätze gebe, um die
Bezirksverwaltung unterzubringen.

Eine andere wichtige Frage, die uns auch schon
beschäftigt hat, ist die weitere Verwendung der
Schlossdomäne von Schlosswil. Es ist mit Recht
gesagt worden, dass diese Schlossdomäne eine prachtvolle

Lage aufweise und dass man diese Domäne
irgend einem Zweck weiter dienstbar machen sollte.
Der Staat wird diese Domäne nicht verkaufen wollen,
um daraus einen Teil dieser Mittel herauszubringen,
die für die Verlegung notwendig wären. Es ist
bereits gesagt worden, diese Domäne würde sich sehr
gut für eine Mädchenerziehungsanstalt nach der Art
der Anstalt Tessenberg eignen. Das ist möglich, aber
es ist nicht zu vergessen, dass auch andere Domänen
des Staates frei sind, z. B. Köniz. Man wird nicht
einfach ins Blaue hinein diese Domänen leer stehen
lassen und warten, ob sich zufälligerweise einmal
Gelegenheit gibt, sie zu etwas Anderem zu verwenden.

Also die Verwendung von Schlosswil wird Gegenstand

des Studiums bilden müssen und man wird für
den Zeitpunkt, wo die Verlegung stattfinden soll, wissen

müssen, was man mit Schlosswil machen muss.
Ich sehe ganz davon ab, dass die Errichtung einer
neuen Anstalt den Staat mit sehr erheblichen neuen
Betriebskosten belasten wird. Einmal hat der
Interpellant bereits darauf hingewiesen, dass die Lokalitäten

in Schlosswil wenigstens teilweise nicht allen
Anforderungen in 'bezug auf Komfort und Hygiene
entsprechen. Diejenigen Lokalitäten, die nach Süden
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liegen, sind sehr angenehm zu bewohnen, diejenigen,
die nach Norden liegen, die im alten Turm eingebaut
sind, sind, wie sie eben immer waren. Es ist begreiflich,

dass eine durchgreifende Renovation durch den
Umstand gehindert wird, dass die Frage der
Verlegung gegenwärtig diskutiert wird. Ich weiss nicht,
ob es sich jetzt noch lohnt, weitergehende Reparaturen

vorzunehmen. Im übrigen hat man die Erfahrung

gemacht, dass ein solcher mittelalterlicher
Eingang in ein Amthaus auch seine guten Seiten haben
kann. Er schreckt hie und da Leute vom Prozedieren
ab. So hat einmal ein Franzose, als er in das Nidauer-
schloss gehen sollte, angesichts des mittelalterlichen
Turmes gesagt, dahinein gehe er nicht, lieber zahle
er alles. Vielleicht ist es in Schlosswil diesem und
jenem auch so gegangen. Aber, Spass beiseite, ich
gebe zu, dass einzelne Lokalitäten im Schloss
reparaturbedürftig sind.

Es ist die Frage aufgeworfen worden, ob man nicht
von Bund und Kanton einen Beitrag aus dem
Arbeitslosenunterstützungsfonds auswirken könne, um die
Kosten der Verlegung auf andere Schultern
abzuwälzen. Es ist zu sagen, dass neue Mittel für
diesen Zweck schwer erhältlich sein werden, weil
die Meinung nun dahingeht, dass der Hauptteil dieser
Beiträge für Tiefbauarbeiten verwendet werden soll,
da bei diesen viel mehr Arbeitslose beschäftigt werden

können, als bei einzelnen Hochbauten. Dann sind
auch noch andere Wünsche hängig, deren Erfüllung
näher liegt, so dass es sich sehr fragt, ob da etwas
erhältlich ist. Der Staat hat gegenwärtig dringendere
Verpflichtungen zu erfüllen, als sie der Bau eines
Amthauses in Konolfingen darstellt

Mit lebhaftem Interesse habe ich die Verwahrung
vernommen, die der Herr Interpellant wegen einer
allfälligen Reform der Bezirksverwaltung angebracht hat.
Ich habe die Stimme wohl verstanden, die sagte, man
werde sich mit aller Kraft dagegen wehren, dass man
den Amtsbezirk Konolfingen etwa teilen wolle.
Darüber kann ich den Herrn Interpellanten beruhigen;
was uns angeht, denken wir nicht an eine Teilung
des Amtsbezirkes Konolfingen. Damit die Bewohner
des Amtes Konolfingen diese beruhigende Zusicherung
haben können, sollen Sie uns aber helfen, die
Bezirksverwaltung in persönlicher Richtung zu
vereinfachen. In dieser Beziehung ist allerdings zu sagen,
dass sich die Personalunion zwischen Signau und
Konolfingen für einzelne Funktionen, sei es
Staathalter oder Gerichtspräsident, bequem machen lässt,
wenn der Amtsitz näher an die Eisenbahnlinie
gerückt werden kann. Man sieht aus dieser Verwahrung

nur, wie die Stimmung im Lande ist. Da heisst
es immer, da und da könne man ganz gut reorganisieren,

aber dem eigenen Amtsbezirk darf man nichts
tun. Diese Stimmung habe ich schon zu verschiedenen

Malen vorgefunden; man wird sich nicht über
dieselbe hinwegsetzen können, wenn es sich darum
handelt, Resultate zu erzielen.

Kurz zusammengefasst ist unsere Antwort die:
Der Regierungsrat verschliesst sich der Einsicht nicht,
dass es wünschbar wäre, für das Amt Konolfingen
einen zentral gelegenen und leichter erreichbaren
Bezirkshauptort zu schaffen. Er kann sich aber nicht
davon überzeugen, dass dieser Wechsel so dringend
sei, dass er unter allen Umständen auch in der
gegenwärtigen so schweren und ungünstigen Zeit,
durchgeführt und erzwungen werden müsste. Er ist jeden¬

falls der Ansicht, dass sich das nicht machen lässt,
wenn nicht das Amt Konolfingen selbst seine
Leistungen erheblich erhöht. Dagegen sind wir damit
einverstanden, das Studium der Angelegenheit fortzusetzen.

Wir sind bereit, in Verbindung mit den
Gemeinden des Amtsbezirkes Konolfingen, die verschiedenen

Lösungen zu prüfen, wir sind bereit, die Platzfrage

durch Augenschein abzuklären und im übrigen
die Vorbereitungen zu treffen, die dazu ftihren können,

in günstiger Zeit die Frage einer tatsächlichen
Lösung entgegenzuführen.

Neuenschwander (Oberdiessbach). Ich kann nicht
sagen, dass ich ganz zufrieden sei, aber ich bin doch
ziemlich befriedigt. Ich möchte nur wünschen, dass
der zweite Teil der Erklärungen der Regierung-nächstens

wirklich in die Tat umgesetzt wird. Selbstverständlich

sind wir unserseits gern einverstanden,
nach Möglichkeit und Billigkeit unsere Leistungen zu
machen.

Interpellation der Herren Grossräte Schalt und
Mitnnterzeichner betreffend Einschränkung des

Schnapsverkaufes.

(Siehe Seite 1044 des letzten Jahrganges.)

Schait. Am Schluss der letzten Session habe ich
folgende Interpellation eingereicht: «Ist die Regierung

bereit, Mittel und Wege zu suchen, um dem
immer mehr zunehmenden Schnapsverkauf in den
Wirtschaften in absehbarer Zeit wirksam
entgegenzutreten?» Mit dieser Interpellation wollte ich
bezwecken, die Regierung endlich einmal zu einer
Stellungnahme in dieser Frage zu veranlassen. Vor einigen

Wochen haben die schweizerischen Abstinenten-
verbände in diesem Saale getagt und haben diese
Frage ebenfalls reiflich besprochen. Sie haben
beschlossen, bei den Bundes- und Kantonsbehörden
dahin zu wirken, dass dieser Schnapsverbrauch ganz
verboten oder wenigstens eingeschränkt werde. Sie
möchten sogar ein totales Alkoholverbot herbeiführen.

Bei der Abstimmung über das Absinthverbot
hat man vielerorts hören müssen, dass nicht nur
dieses, sondern auch ein Schnapsverbot eingeführt
werden sollte. Wenn auch zu konstatieren ist, dass
der Absinth namentlich in der Westschweiz grosse
Verheerungen angerichtet hat, so kann doch nicht
geleugnet werden, dass auch der Schnapsverbrauch
neuerdings sehr zunimmt. Speziell in Biel habe ich
konstatiert, dass in einzelnen Wirtschaften sehr viel
Schnaps verkauft wird und zwar nicht nur in den
Wirtschaften selbst, sondern auch in den Vorräumen,
nicht nur gegen bar, sondern sogar auf Kredit, so dass
dann die Familienväter einen schönen Teil des Zahltags

den Wirten bringen müssen. Es wäre an der Zeit,
diesem Uebel wirklich entgegenzutreten, sei es durch
ein direktes Verbot der Regierung oder des Grossen
Rates, sei es dadurch, dass man es den Gemeinden
überlässt, solche Verbote zu erlassen. Weder im
Wirtschaftsgesetz, noch im Wirtschaftspolizeidekret, sind
entsprechende Artikel enthalten, obschon es am Platte
wäre, solche aufzunehmen.
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Das ist in kurzen Zügen die Begründung meiner
Interpellation. Ich hoffe, dass die Regierung den Weg
finden werde, um den von mir geäusserten Wünschen
Rechnung zu tragen.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Es ist Tatsache, dass wir im
Kanton Bern, wie übrigens auch in andern Gebieten
der Schweiz, vor 1887 von einer eigentlichen Schnapspest

reden konnten. Mit der Einführung der
eidgenössischen Alkoholgesetzgebung haben sich die
Zustände entschieden wesentlich gebessert. Die
Hausbrennerei, wie sie vor 1887 üblich war, hat doch zum
grossen Teil aufgehört und da, wo sie gelegentlich
noch aufleben wollte, hat die Alkoholverwaltung mit
derart drakonischen Strafen eine Repression auszuüben

versucht, dass von irgendwelcher Hausbrennerei,

ausgenommen für Obst, nicht die Rede sein
konnte. Dadurch ist ein wesentlicher Rückgang des
Schnapsverbrauches im Kanton Bern bewirkt worden.
Jeder von Ihnen wird konstatieren müssen, dass die
ausgemergelten, durch Alkoholismus herabgekommenen

Gestalten, wie man sie vor 1887 kannte, einige
Zeit nach der Wirksamkeit des Alkoholgesetzes nicht
mehr.zu sehen waren. Von einer eigentlichen Schnapspest

kann also nicht die Rede sein. Man hat zwar
behauptet, ein Kantonsteil mache da eine Ausnahme,
nämlich der Jura. Durch die Lebensmittelinspektion
konnte festgestellt werden, dass in der Tat dort in
einzelnen Gemeinden der Verbrauch an gewöhnlichem
Schnaps noch ziemlich gross ist. Allein, man hat
versucht, in diesen Gemeinden den Konsum an ordinärem
Trinkbranntwein nach Möglichkeit zurückzudrängen,
so dass man nun auch im Jura nicht mehr von einer
eigentlichen Schnapspest reden kann. Schon früher
hat die Direktion des Innern alle Anstrengungen
gemacht, dem Schnapsverbrauch im Jura zu wehren.
Dabei standen ihr nur kleine Mittel zur Verfügung.
Man hat denjenigen Wirtschaften, die keinen
ordinären Trinkbranntwein ausschenkten, eine Ermässigung

in der Patentgebühr zuteil werden lassen oder
Prämien bis zu 100 Fr. ausgerichtet. Das wird noch
heute so gehalten, wenigstens hinsichtlich der
Patentermässigung. Eigentliche Prämien hat man allerdings
nicht mehr ausgerichtet, weil durch die Verteuerung
des Trinkbranntweins während der Kriegszeit ein
Rückgang des Verbrauches im ganzen Kanton, also
auch im Jura, festgestellt werden konnte. Die Mittel
sind beschränkt, weil wir namentlich aus dem Oberland

verminderte Patenteinnahmen haben. Sowie die
Patenterträgnisse wieder normal sein werden, wird
auch für eine Wirksamkeit in dieser Richtung wieder
mehr Geld vorhanden sein.

Nun kommen aber ganz neue Gedanken in die
Diskussion. Sie wissen, dass eine Ausdehnung des
Alkoholmonopols bei den Bundesbehörden studiert
wird. Diese Ausdehnung wird wahrscheinlich sämtliche

alkoholischen Getränke umfassen und sehr
wesentlich verteuern und dadurch wird jedenfalls wieder
ein ordentlicher Rückgang des Schnapsverbrauches
bewirkt werden können.

Die Frage steht noch offen, ob man gewisse
Trinkbranntweine von der Ausdehnung des Alkoholmonopols

ausnehmen wolle, z. B. Kirschwasser, das bei
uns nicht etwa missbräuchlich verwendet wird,
sondern in Verbindung mit dem Genuss von Kaffee eine

gewisse Rolle spielt. Alle diese Fragen müssen aber
zuerst noch gelöst werden.

Nun wird behauptet, der Schnapsverbrauch habe
in letzter Zeit einen neuen Aufschwung erlebt, weil
nun ungleich mehr Obst gebrannt werde, als vorher.
Ich glaube, diese Gefahr sei einstweilen nicht so gross.
Immerhin können wir dem Interpellanten mitteilen,
dass wir von der Regierung aus alles tun werden,
um einer Ueberhandnahme des Schnapsverbrauches
zu wehren. Wenn die Ausdehnung des Alkoholmonopols

nicht die erwartete Wirkung haben sollte, werden
die kantonalen Behörden zweifellos Mittel und Wege
suchen müssen, um den vermehrten Schnapsverbrauch
zu bekämpfen, denn auch ich glaube, dass dieser
Schnapsverbrauch eine derjenigen Ursachen der
Verarmung und der Notlage vieler Familien sei, die wir
mit allem Ernst bekämpfen müssen.

Schait. Ich bin von der erhaltenen Auskunft
befriedigt.

Bericht fiber die Bistamsangelegenheit.

(Siehe Nr. 4 der Beilagen.)

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Es ist Ihnen ein gedruckter Bericht
des Regierungsrates über diese Bistumsangelegenheit
zugestellt worden, von dem ich aber nicht weiss, ob
ich voraussetzen darf, dass er allseitig gelesen worden
sei. Der grössere Teil dieses Berichtes ist übrigens
bereits in der Grossratssitzung vom 25. November 1913
zur Behandlung gekommen. Seither hat freilich der
Grosse Rat sich in seiner Zusammensetzung wesentlich

geändert. Ich werde deshalb in meinen geschichtlichen

Erörterungen doch etwas zurückgreifen müssen,

möchte mich aber dabei so kurz als möglich
fassen.

Es ist den Herren bekannt, dass der Jura seit 1815
mit dem Kanton Bern vereinigt ist. Damals hat das
bernische Staatswesen, das vorher konfessionell ein
absolut einheitliches, ausgesprochen protestantisches'
Staatswesen war, so dass öffentliche katholische
Gottesdienste auch in der Hauptstadt nicht abgehalten
werden durften, wenigstens bis zum Jahre 1805, auf
einmal eine katholische Bevölkerung von zirka 50,000
Seelen erhalten und ist so zu einem konfessionell
gemischten Staatswesen geworden. Das Bistum Basel war
damals in vollem Zerfall ; es war 1792 durch die
französische Revolution, durch das Einrücken von
französischen Truppen überrascht worden. Der
Fürstbischof Sigismund von Roggenbach ergriff die Flucht
und lebte nachher hauptsächlich im Auslande, ebenso
sein Nachfolger. Der nördliche Jura ist zunächst
in die raurachische Republik und später in das
französische Departement du Mont terrible umgewandelt
worden, bis das Jahr 1815 die Vereinigung mit Bern
brachte. Damals hat der Wienerkongress beschlossen,
es sei der schweizerischen Tagsatzung zu überlassen,
im ehemaligen Bistum Basel wieder beschöfliche
Einrichtungen zu schaffen oder diese Teile des Landes
mit dem Bistum Konstanz zu vereinigen. Für den Fall,
dass das Bistum Basel wieder entstehen sollte, wurde
der Kanton Bern, mit dem der grösste Teil des ehe-
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maligen Fürstbistums vereinigt wurde, verpflichet, an
die Kosten der bischöflichen Verwaltung seinen Anteil

gemäss der Stärke der katholischen Bevölkerung
beizutragen, also seinen Anteil an die Besoldung des
Bischofs, an das Chorherrenstift, an das bischöfliche
Priesterseminar. Es bedurfte langer Unterhandlungen
zwischen den interessierten Kantonen einerseits und
zwischen diesen Kantonen und Rom anderseits, bis
im Jahre 1828 die grundlegenden Verträge zustande
kamen. Der Vertrag vom 26. März 1828 zwischen den
beteiligten Kantonen und dem päpstlichen Nunzius
ist enthalten in der Gesetzessammlung. Das ist der
grundlegende Vertrag. Am 28. März 1828 haben die
Abgeordneten der beteiligten Stände Luzern, Bern,
Solothurn und Zug einen Vertrag unter sich geschlossen,

in welchem sie die Verpflichtungen der einzelnen
Kantone gegenüber dem Bistum gegenseitig festgelegt
haben. Das ist der sog. Langenthaler-Vertrag, der im
Druck nicht vorliegt, sondern in einem einzigen Exemplar

im Staatsarchiv sich befindet, ebenso die
Protokolle der Verhandlungen. Nach diesem Bistumsvertrag

von 1828 wurde das Bistum Basel gebildet aus
den Kantonen Bern, Luzern, Solothurn und Zug; später

sind die Kantone Aargau, Baselland und Thurgau
dazu gekommen. Der Vertrag bestimmte, dass der
Bischof durch das Diözesankapitel gewählt werde,
welches aus 17 Chorherren bestand, von denen 10
auf die beteiligten Kantone entfielen. Dem Kanton Bern
fielen drei Chorherren zu, wovon ein residierender,
der also ständig seinen Wohnsitz in Solothurn hatte.
Diese Chorherren wurden nach einem verschiedenen
Wahlmodus gewählt, je nachdem ein katholischer oder
ein vorwiegend protestantischer Kanton in Frage kam.
Für den Kanton Bern war die Sache so geordnet, dass
man der Regierung für jeden Sitz, der zu besetzen war,
eine Liste von 6 Kandidaten unterbreitete. Die Regierung

hatte dann das Recht, drei Kandidaten zu streichen

und aus den verbleibenden wurde der Chorherr
durch den Bischof gewählt. Der Bischof seinerseits
wurde durch das Diözesankapitel gewählt. Er musste
aber aus der Geistlichkeit der Diözese genommen werden

und der Regierung genehm sein. Der Kanton Bern
hatte an die Kosten der bischöflichen Verwaltung
in neuer Währung im ganzen 8650 Fr. jährlich
beizutragen. Dieser Betrag wurde bis zum Kulturkampf
ausgerichtet.

Im Laufe der Jahrzehnte nahm diese
Bistumsangelegenheit eine verschiedenartige Entwicklung.
Ruhige Jahre wechselten mit stürmischen und
kampfreichen ab. Bis zum Kulturkampf haben drei Bischöfe
ihres Amtes gewaltet, die Herren Salzmann, Arnold
und Lachat. Herr Lachat war Jurassier, er war vorher
Dekan von Delsberg und galt als ein Priester von
liberalen Anschauungen. Von der bernischen Regierung

wurde er sehr als persona grata betrachtet. Sein
Unglück war, dass während seiner Amtszeit auf dem
Welttheater plötzlich wichtige Veränderungen
eintraten, zu denen er als Bischof genötigt war,
Stellung zu nehmen. Schon vorher hatte er mit der
Regierung einen Konflikt zu bestehen gehabt wegen
der Lehrschwesternfrage. Die Regierung hatte den
Leh'rschwestern, überhaupt den Angehörigen von
geistlichen Kongregationen verboten, an den öffentlichen
Schulen zu unterrichten. Ein anderer Konflikt war
wegen der Reduktion der Feiertage entstanden. Der
Konflikt kam aber zum vollen Ausbruch nach der
Proklamation des Unfehlbarkeitsdogmas im Juli 1870.

Die vom vatakanischen Konzil proklamierte Unfehlbarkeit

des Papstes ist bekanntlich nicht in dem
vulgären Sinne aufzufassen, wie sie in den breiten
Massen aufgefasst wird, wonach der Papst als
unfehlbarer Mensch gälte, sondern in dem Sinne, dass
der Papst unfehlbare Instanz zur Entscheidung von
Lehrstreitigkeiten in der Kirche sei. Der ganze Streit
hat sich damals einfach darum gedreht, ob der Papst
oder das Konzil in solchen Fällen unfehlbar sei. Das
vatikanische Konzil hat diese oberste Lehrautorität
dem Papste zuerkannt. Nun hegte man in verschiedenen,

namentlich in konfessionell gemischten Staaten
die Befürchtung, dass das wesentliche politische Aen-
derungen mit sich bringen könne. Das neue deutsche
Reich glaubte in seinem ersten Glänze, sich diesen
neuen Zustand nicht gefallen lassen zu sollen und
Bismarck trat bekanntlich in einen Kampf mit Rom ein
wegen dieses Dogmas und seiner Anwendung. Diesen
Kampf hat. man als Kulturkampf bezeichnet.

Bei uns war der Kulturkampf mehr eine von aussen
kommende Welle. Der Anstoss ist von Deutschland
gekommen. Man hat vielleicht diesem Unfehlbarkeitsdogma

zuviel Bedeutung beigemessen. Wenn wir die
Geschichte des letzten halben Jahrhunderts durchgehen,

so sehen wir eigentlich im Verhalten der
katholischen Bevölkerungen zu ihren Staatsbehörden
keine Veränderung. Man hat also offenbar dieser
ganzen theologischen Frage damals eine zu grosse
politische Bedeutung beigemessen.

Bei uns entstand der Kampf so, dass der Bischof
von Basel dieses neue Dogma natürlich auch hat
verkündigen lassen, dass zwei Geistliche sich dagegen
aufgelehnt haben, dass sie vom Bischof exkommuniziert,

von der solothurnischen Regierung hingegen
geschützt und in ihrer Stellung aufrecht erhalten
worden sind und dass diese Frage vor die Diözesan-
konferenz gekommen ist, die aus den Abgeordneten der
sämtlichen Kantone .besteht, welche an der Diözese
beteiligt sind. So ist der Kanton Bern in diesen
Kulturkampf hineingezogen worden, nicht weil das zu
Grunde liegende Ereignis, die Exkommunikation
zweier Priester, sein Gebiet betroffen hätte, sondern
weil er als Mitglied der Diözesankonferenz in diese
ganze Angelegenheit verwickelt worden ist. Der Konflikt

hat sich zugespitzt, bis eines Tages die
Diözesankonferenz den Bischof Lachat seines Amtes für
entsetzt erklärte und das Diözesankapitel einlud, einen
neuen Bischof zu wählen. Das Kapitel hat sich dessen
geweigert, worauf es aufgelöst wurde. Diese
Beschlüsse sind durch Mehrheitsentscheid gefasst worden,

gegen die Stimmen von Luzern und Zug, die
erklärt haben, dass sie Bischof Lachat nach wie vor
als ihren geistlichen Oberhirten betrachten und
entsprechend behandeln werden. Er hat seinen Sitz von
Solothurn nach Luzern verlegt, und das Priesterseminar

ist aufgelöst worden. Alle diese Beschlüsse
sind in der Sitzung des bernischen Grossen Rates
vom 26. März 1878 auf den Rapport des Regierungsrates

hin genehmigt worden. Man hat der jurassischen
Geistlichkeit von dieser Situation Kenntnis gegeben
und sie eingeladen, die Beziehungen zu Bischof Lachat
völlig abzubrechen. Es haben 97 Priester, darunter
69, die öffentliche, vom Staate besoldete Pfarrstellen
innehatten, in einem sehr lebhaften Protestschreiben
gegen diesen Beschluss des Regierungsrates Stellung
genommen und erklärt, dass es ihnen unmöglich sei,
in kirchlichen Angelegenheiten eine andere Autorität
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anzuerkennen, als ihren Bischof, dass sie nach dieser
Richtung ihren Verpflichtungen treu bleiben. Man hat
durch das Obergericht die Abberufung dieser
protestierenden Geistlichen von ihren kirchlichen
Funktionen aussprechen lassen und man hat später, als
im Jura allerhand Unruhen entstanden, diese Priester
vorübergehend des Landes verwiesen. Dieselben sind
zum grössten Teil in die benachbarten französischen
Gegenden gewandert. Die Pfarrstellen waren verwaist
und man hatte Mühe, sie wieder zu besetzen. Man hat
aus Frankreich und Belgien, teilweise auch aus
Italien, Priester ausfindig gemacht, mit denen man diese
Stellen besetzen konnte. Herr Regierungsrat Ritschard
hat 1907 bei Anlass der Behandlung des Dekretes
über die katholischen Pfarreien diese Sache sehr
ausführlich geschildert. Weil man Mühe hatte, genügend
Geistliche zu finden, hat man die Zahl der Pfarreien
reduziert. Vor dem Kulturkampf waren 74 Pfarreien
im Jura gewesen, nachher waren es nur noch etwa 40.

Alle diese Massnahmen haben selbstverständlich
im Jura die allergrösste Aufregung hervorgerufen, und
es musste deshalb direkt zu einer militärischen
Besetzung des nördlichen Teils des Jura durch kleinere
bernische Truppenkontingente geschritten werden.

Das sind in kurzen Zügen die Ereignisse der
Kulturkampfzeit. Unter dem frischen Eindruck dieser
Vorkommnisse hat das Bernervolk das neue Kirchengeselz
angenommen, das nun seit bald 50 Jahren besteht.
Es wurde am 18. Januar 1874 mit erdrückender Mehrheit

angenommen. Aus diesem Kirchengesetz ist für die
Frage, die uns heute beschäftigt, hauptsächlich das
Moment hervorzuheben, dass es die katholische Kirche
dem gleichen demokratischen Regime unterwirft wie
die protestantische. Das Kirchengesetz hat den
protestantischen Kirchgemeinden bekanntlich die Pfarr-
wahl durch die Gemeinden gebracht, ferner die
periodische Wiederwahl der Geistlichen. An Stelle der
reinen Geistlichkeitssynode hat es die Volkssynode
geschaffen, welche in Wahlkreisen gewählt wird. Das
gleiche Regime hat man auch der katholischen Kirche,
dieser bekanntlich ganz hierarchisch aufgebauten
Organisation, auferlegt. Auch die katholischen Pfarrer
müssen durch die Gemeinde gewählt werden, es ist
eine katholische Synode geschaffen worden, die vom
Volke gewählt wurde. Die Pfarrer sind wiederwählbar.

Alle diese Bestimmungen sind der katholischen
Kirche so fremd vorgekommen, dass sie nicht nur
dagegen protestiert hat, sondern dass der Papst diese
Kirchengesetzgebung mit dem Anathema belegt hat. Die
Haltung der katholischen Gemeinden gegenüber dieser
Kirchengesetzgebung war während eines Jahrzehnts
vollständig feindlich.

Am 12. Dezember 1874 hat der Regierungsrat von
Bern dem Regierungsrat von Solothurn als Vorort
der Diözesanstände mitgeteilt, er betrachte das Bistum
Basel als nicht mehr existierend, er werde in sein Budget

keinen Posten mehr aufnehmen, der sich auf das
Bistum beziehe. Inzwischen ist auch die christ-katho-
lische Nationalkirche der Schweiz mit einem natio
nalen Bischof an der Spitze gegründet worden.
Diejenigen Elemente der katholischen Welt, die sich mit
dem Unfehlbarkeitsdogma nicht haben abfinden können,
die aber deswegen doch Katholiken bleiben und nicht
Protestanten werden wollten, haben sich in Deutschland

und der Schweiz zu einer eigenen Kirche
zusammengetan. Die christ-katholische Kirche hat sich
in der Schweiz eine Organisation gegeben, hat einen

Bischof gewählt, Prof. Dr. Herzog in Bern, dessen
Wahl vom Regierungsrat bestätigt worden ist. Durch
Dekret vom 13. April 1877 hat der Grosse Rat von
Bern dieses christkatholische Nationalbistum förmlich
anerkannt und dem Bischof Kompetenz gegeben, in
den katholischen Gemeinden, die sich seiner Gerichtsbarkeit

unterwerfen, seine Funktionen auszuüben.
So war die Situation, als es im Jahre 1883 plötzlich

zu einer Reorganisation des Basler Bistums kam. Die
Diözesankonferenz hatte ihre Sitzungen, wenn auch
ohne Mitwirkung von Bern fortgesetzt, und sie hat bald
gesehen, dass man in allen den Massnahmen wohl etwas
zu weit gegangen sei, dass man einigermassen
rückwärts revidieren müsse, um eine Organisation zu
schaffen, die die katholische Bevölkerung befriedigt.
Verschiedene Sitzungen der Diözesankonferenz haben
sich im Laufe mehrerer Jahre vorwiegend mit dieser
Frage der Reorganisation des Bistums befasst. Man
ist mehr oder weniger nach Canossa gegangen. Auch
hier hat Bismarck als Vorbild gedient, der sich mit
Rom ebenfalls wieder abfinden musste.

Im Jahre 1883 hat der Bundesrat die Angelegenheil
an die Hand genommen. Der Kanton Tessin hätte
schon lange gern ein eigenes Bistum gebildet. Die
Tessiner Regierung ist beim Bundesrat vorstellig
geworden und hat selbst in Rom unterhandelt. Der
Bundesrat hat sich dahin ausgesprochen, dass der Kanton
Tessin allerdings nicht ein förmliches Bistum bilden
solle. Der Kanton wurde an das Bistum Basel
angeschlossen, weshalb dieses Bistum seither als Bistum
Basel-Lugano bezeichnet wird. Aber die geistliche
Gewalt des Bischofs von Basel erstreckt sich nicht auf
den Kanton Tessin, sondern dort amtiert ein päpstlicher
Vikar, ein apostolischer Administrator. Der Papst hat
nun den Anlass benützt, um auch den Kirchenstreit'
im Bistum Basel aus der Welt zu schaffen, indem er
Bischof Lachat zum apostolischen Administrator im
Kanton Tessin erwählte. Das Bistum Basel wurde also
frei und damit war eine Basis zu Unterhandlungen
mit den Staatsbehörden geschaffen. Als neuer Bischof
von Basel wurde Domherr Dr. Fiala in Solothurn
gewählt, der als Historiker bestens bekannt war; er
starb schon nach wenigen Jahren. Der Kanton Bern
hatte sich an den Verhandlungen nicht beteiligt, hat aber
erklärt, er werde dem neugewählten Bischof die
Ausübung von geistlichen Funktionen gestatten, während
dem Bischof Lachat diese Fünktionen untersagt waren.
So hat man es seitdem gehalten, man hat dem
Nachfolger des Herrn Lachat, Herrn Bischof Fiala, und
seinen Nachfolgern, den Herren Bischöfen Haas und
Stammler die Ausübung ihrer Funktionen auf
Anfrage hin immer ohne weiteres erlaubt. Trotz allen
Einladungen von andern Kantonen, namentlich von
Solothurn, sind wir aber dem Diözesanverband nicht
wieder beigetreten. Wir schicken keine Abgeordneten;
wir bekommen allerdings von allen Beschlüssen der
Konferenz Mitteilung durch den Regierungsrat von
Solothurn, aber wir antworten nicht und haben keinen
Anlass, zu antworten, sondern legen die Sache ad acta.

Im Laufe der Jahre haben immerhin verschiedene
Anstrengungen stattgefunden, um auch in bezug auf
den Kanton Bern die Sache wieder einzurenken. Ich
erinnere an den Bericht der Kirchendirektion, des
Herrn Regierungsrat Stockmar von 1884, wo dem
Regierungsrat beantragt worden ist, an der Reorganisation
mitzuwirken und diesen Entschluss der Regierung von
Solothurn zur Kenntnis zu bringen. Der Regierungsrat
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ist aber auf diesen Antrag nicht eingetreten. Ich
erinnere an zwei Gutachten, die man im Jahre 1887 bei
den Herren Sahli und Prof. Zeerleder über die
Bistumsangelegenheit eingeholt hat. Herr Prof. Zeerleder hat
damals erklärt, der Kanton Bern sei nicht nur berechtigt,

sondern verpflichtet, im Hinblick auf seine
katholische Bevölkerung den Wiedereintritt zu
bewerkstelligen, während Herr Sahli sich ablehnender
ausgedrückt hat. Im Jahre 1887 kam ein neuer Antrag
der Kirchendirektion an den Regierungsrat zuhanden
des Grossen Rates, worin auch der Wiederanschluss
des Kantons an das Bistum proponiert war. Auch
dieser Vorschlag ist nicht berücksichtigt worden. Im
Jahre 1895, bei Anlass der Schaffung einer katholischen

Kommission und Erlass des daherigen Dekretes

beantragte Herr Stockmar neuerdings, es möchten
diese Verhältnisse auch wieder geregelt werden. Wir
haben wiederholt Petitionen aus dem Jura gehabt,
die mit Massen von Unterschriften bedeckt waren.
Anlässlich der Beratungen des Verfassungsrates von
1883 lag auch ein Projekt der katholischen Deputation

vor. Wir haben ferner zahlreiche Eingaben von
katholischen Kirchgemeinden des Jura erhalten. Kurz,
wir sind im Lauf der Jahre und Jahrzehnte immer
wieder vor diese Bischofsfrage gestellt worden, und
obschon wir von uns aus keine Veranlassung gehabt
hätten, irgend etwas am gegenwärtigen Zustand zu
ändern, hat man sich immer wieder mit dieser Frage
befassen müssen, weil dringende Wünsche nach Aen-
derung und gesetzlicher Regelung aus der katholischen

Bevölkerung immer wieder kamen.
Welches sind nun bei der gegenwärtigen Sachlage

die Beziehungen zum Bischof? Die katholische
Bevölkerung betrachtet nach wie vor den Bischof von Basel
als geistlichen Oberhirten. Sie hat zwar die Wahl der
Pfarrer durch die Gemeinde, aber es wird kein Pfarrer

gewählt, der nicht vom Bischof empfohlen wird
oder eingeladen worden ist, sich für die Stelle
anzumelden.. Also die Pfarrwahl vollzieht sich faktisch
doch auf einen bestimmten Wink des Bischofs hin.
Man wünscht in den katholischen Gemeinden die Kinder

vom Bischof gefirmt zu sehen; wenn eine Kirche
oder ein Geläute einzuweihen ist, wünscht man
Einweihung durch den Bischof, kurz, die Ehrerbietung
der katholischen Bevölkerung vor der Bischofswürde
ist althergebracht, und man muss diesem Umstand
unbedingt Rechnung tragen.

Nun haben wir den Nachfolgern des Herrn Lachat
die Ausübung von geistlichen Funktionen immer
gestattet, aber sie mussten jedesmal anfragen. Man hat
sich nach den Bestimmungen des Gesetzes vom 31.
Oktober 1875 über die Störung des religiösen
Friedens gerichtet. Dieses Gesetz ist auch ein Produkt der
Kulturkampfstimmung, und sein Art. 4 lautet: «Zur
Vornahme von bischöflichen Amtshandlungen im
Kantonsgebiet von Seiten eines auswärtigen, staatlich nicht
anerkannten kirchlichen Oberen ist die Bewilligung
des Regierungsrates erforderlich. Diese Bewilligung
ist nur auf Zeit und nur für bestimmte, speziell zu
bezeichnende Handlungen, z. B. Firmung zu erteilen,
und darf auf keinen Delegaten auf bernischem Kantonsgebiet

übertragen werden.»
Ein schweizerischer Bischof, der nicht vom Staate

Bern anerkannt wäre und der ohne besondere
Erlaubnis im Jura Amtshandlungen ausübte, wäre nach
jenem Gesetz vor die Eventualität gestellt, unter
Umständen bis zu zwei Jahren ins Gefängnis zu wan¬

dern. Da der Kanton Bern bei der Reorganisation
des Bistums nicht mitgewirkt hat, hat man den
Bischof von Basel seit 1875 immer als auswärtigen
kirchlichen Oberen betrachtet. Als Pfarrer Dr.
Stammler, langjähriger Stadtpfarrer von Bern, eine
in hiesigen gelehrten Vereinigungen sehr angesehene
Persönlichkeit, die mit der Bevölkerung von Bern im
besten Verhältnis lebte, Bischof wurde, hat er die
Regierung angefragt, ob diese Bestimmung auch auf ihn
Anwendung finde. Der Regierungsrat hat sich von
Herrn Prof. Hilty ein Gutachten geben lassen, das sich
rechtlich auf den Standpunkt stellte, dass allerdings
auch Bischof Stammler als auswärtiger kirchlicher
Oberer betrachtet werden müsste, der ausserhalb des
Kantons stehe und vom Staat nicht anerkannt sei. Diese
Antwort hat Herrn Bischof Stammler erheblich
verschnupft. Er hat sich immerhin in diese Situation
gefügt und seither, wenn er bei uns Funktionen
ausüben wollte, Bewilligung eingeholt.

Im Jahre 1912 ist die Bistumsfrage neuerdings
aufgetaucht, und zwar infolge einer Motion des Herrn
Dr. Boinay und 12 Mitunterzeichner, in welcher der
Regierungsrat eingeladen wurde, er möchte Bericht
und Antrag über die offizielle Anerkennung des
Bischofs von Basel durch den Kanton Bern einbringen.
Damals hat die Kirchendirektion eine einlässliche
historische Darstellung gegeben, aus der ich soeben die
Hauptpartien in tunlichster Kürze entwickelt habe.
Sie hat dem Regierungsrat einen Hauptantrag und
einen Eventualantrag unterbreitet. Der Hauptantrag
wäre dahin gegangen, dass man eine authentische
Interpretation des Grossen Rates veranlasst hätte,
wodurch erklärt worden wäre, der Grosse Rat betrachte
den Bischof von Basel nicht als auswärtigen
kirchlichen Oberen im Sinne des Gesetzes über die Störung
des religiösen Friedens, sondern als geistlichen
Funktionär, der zum katholischen Teil des Kantons Bern
eben in amtlichen Beziehungen stehe. Dieser
Interpretationsantrag ist vom Regierungsrat abgelehnt worden.

Der Eventualantrag der Kirchendirektion, der
dann angenommen worden ist, ging dahin, man wolle
dem Bischof von Basel für eine gewisse Anzahl von
Jahren eine geregelte Bewilligung erteilen. Ich habe
10 Jahre vorgeschlagen, der Regierungsrat hat 5 Jahre
normiert. Während dieser Zeit sollte der Bischof
vollständig frei sein, in den Kanton zu kommen und
Amtshandlungen zu vollziehen, wenn ein Anlass vorliegt.
Im übrigen lautete der Antrag des Regierungsrates auf
Ablehnung der Motion Boinay, Am 26. November 1913
ist diese Motion mit 148 gegen 30 Stimmen bei zwei
Enthaltungen unter Namensaufruf abgelehnt worden.
Die fünfjährige Frist, während welcher dem Bischof
erlaubt war, seine Funktionen frei auszuüben, war am
6. März 1918 abgelaufen. Der Regierungsrat hat diese
Frist am 7. Februar 1918 erneuert und zugleich «auf

zehn Jahre erstreckt.
Damit beginnt nun die neueste Phase der

Bistumsangelegenheit. Die römisch-katholische Kommission
hat diesen Beschluss des Regierungsrates als einen Akt
des Entgegenkommens bestens verdankt, hat aber
erklärt, sie könne sich damit nicht abfinden, indem
dadurch eine rechtliche Lösung der ganzen Frage nicht
herbeigeführt sei. Wenn man dem Bischof eine
Erlaubnis gebe, während 10 Jahren zu funktionieren, sei
deutlich ausgesprochen, dass man den Bischof immer
noch als auswärtigen kirchlichen Oberen behandle,
der im Kanton Bern nur nach besonderer Erlaubnis
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gewisse Amtshandlungen vollziehen könne, und doch
sei er der Bischof von 65 Kirchgemeinden mit einer
Bevölkerung von 85,000 Seelen. Es ist angeregt worden,

man möchte dieses alte Unrecht gutmachen und
der Frage der Anerkennung des Bischofs neuerdings
nähertreten. Eine Delegation der katholischen
Kommission, bestehend aus einigen Herren Grossräten und
dem Dekan von Pruntrut, hat mit einer Delegation
von drei Regierungsratmitgliedern im Konferenzzimmer
des Rathauses die Sache gründlich besprochen. Herr
Regierungspräsident Merz hat damals die Erklärung
abgegeben, dass der Regierungsrat diese ganze Frage
objektiv prüfen werde. Daraufhin haben wir im
Regierungsrat wiederholt Besprechungen gehabt, und dabei

ist allgemein die Meinung zum Ausdruck gekommen,

es sei dieser Seeschlange der Bischofsfrage
einmal ein Ende zu machen und eine definitive Ordnung
der Dinge zu schaffen. Der Regierungsrat unterbreitet
Ihnen heute einstimmig seinen Antrag. Wir haben
über diese Frage ein Gutachten von Herrn Prof. Fleiner

in Zürich eingeholt, der bekanntlich als
Kirchenhistoriker besonders in Fragen des Bistums Basel eine
grosse Autorität hat, weil er verschiedene
Veröffentlichungen darüber gemacht hat. Wir haben ihm drei
Fragen unterbreitet.

Die erste Frage war die, wie es sich mit unseren
finanziellen Leistungen an das Bistum verhalte, wenn
wir den Bischof neuerdings anerkennen. Der Kulturkampf

hat diese bernischen Leistungen bekanntlich
beseitigt, aber merkwürdigerweise hat man seit dem
Jahre 1885 diesem nicht anerkannten Bischof
regelmässig wieder den staatlichen Besoldungsbeitrag
des Kantons Bern überreicht. Der Betrag findet sich
in allen Budgets und Staatsrechnungen seit 1885,
trotzdem der Bischof nicht anerkannt war. Wir werden
diesen Beitrag auch ferner bezahlen müssen, wie wir
künftig auch andere finanzielle Leistungen in der Höhe
von ein paar tausend Franken zu übernehmen haben.
Wir haben von Herrn Professor Fleiner hauptsächlich
wissen wollen, ob er der Ansicht sei, dass man uns
für dié vergangene Zeit, sagen wir von 1883 an, wo das
Bistum wieder hergestellt worden ist, belangen könne.
Es ist nicht zu vergessen, dass der Kanton Bern
niemals aus dem Bistumsverband ausgetreten ist,
sondern sich einfach von den Verhandlungen ferngehalten

und seine finanziellen Verpflichtungen nicht mehr
ganz erfüllt hat. Herr Professor Fleiner hat
geantwortet: «Die im Langenthaler Gesamtvertrag
vorgesehenen Leistungen der Kantone an die Bistumsver-
waltung stellen sich juristisch als öffentlich-rechtliche

Beiträge dar. Sie sind von den Kantonen
übernommen worden, weil die Diözesaneinrichtungen des
Bistums Basel für die katholischen Landeskirchen der
Diözesankantone einen notwendigen Bestandteil
darstellen. Die Konvention der Basler Diözesanstände
mit Rom vom 26. März 1828 setzt die Besoldung des
Bischofs und die finanzielle staatliche Dotation des
Bistums (Besoldung der Domherren etc.) in einer
Gesamtsumme aus, währenddem der Langenthaler
Gesamtvertrag vom 28. März 1828, §§ 34 und 40,
diese Summe auf die einzelnen Diözesanstände nacb
Massgabe ihrer katholischen Bevölkerung verteilt. Dem
Kanton Bern gegenüber ist deshalb direkt forderungsberechtigt

die Basler Diözesankonferenz und nicht
der Bischof. Man kann sich deshalb fragen, ob im
Jahr 1888 die Basler Diözesanstände nicht befugt
gewesen wären, vom Kanton Bern seine vollen finan¬

ziellen Leistungen zu verlangen, auch wenn sich der
Kanton Bern der Teilnahme an den Basler Diözesan-
konferenzen enthielt. Allein, indem die Diözesankonferenz

die ausstehenden Leistungen Berns nicht auf
dem Weg Rechtens verlangte, hat sie stillschweigend
die Auffassung Berns anerkannt, derzufolge die
Beiträge der einzelnen Kantone ein Aequivalent für die
faktisch von ihnen in Anspruch genommenen Diöze-
sanleistungen darstellen. Denn der öffentlich-rechtliche

Beitrag ist juristisch eine sog. Vorzugslast; er
wird nur soweit geschuldet, als eine öffentlich-rechtliche

Anstalt dem Beitragspflichtigen Vorteile
zuführt. Bei dieser Auffassung kann der Kanton Bern
die Basler Diözesanstände auch heute behaften zur
Rechtfertigung seiner Ansicht, dass er nach seinem
Eintritt in die Diözesankonferenz nur pro futuro die
im Langenthaler Vertrag vorgesehenen Leistungen zu
erfüllen hat. »

Die zweite Frage, die wir Herrn Professor Fleiner
vorgelegt haben, war die, wer bernis'cherseits
kompetent sei, den Wiederanschluss an das Bistum zu
vollziehen, der Regierungsrat, der Grosse Rat oder
das Volk. Herr Professor Fleiner hat geantwortet,
da der Kanton Bern aus dem Bistum Basel nie
ausgetreten sei, so sei der Bischof, der vom zuständigen
Organ gewählt ist, auch für den Kanton Bern
rechtmässiger Vorsteher des Bistums. Diese Auffassung
des Herrn Professor Fleiner ist übrigens vom
Regierungsrat formell anerkannt, indem man dem Bischof
Pontifikalhandlungen im Kantonsgebiet auf bestimmte
Frist gestattet hat. Also sei keine besondere
Anerkennung des Bischofs nötig, es genüge, wenn man
dem Kanton Solothurn mitteile, man sei geneigt, die
vollen Rechte und Pflichten des Kantons in der
Diözesankonferenz wieder zu übernehmen. Dazu sei der
Grosse Rat kompetent, weil dieser am 26. März 1873
die Abberufung des Bischofs, die von der Diözesankonferenz

verfügt worden sei, durch Beschluss
sanktioniert habe. Dabei handle der Grosse Rat nicht als
Gesetzgeber, sondern es handle sich um einen Akt
der obersten Verwaltung.

Eine dritte Frage war die, wie sich das Verhältnis
des Bischofs zu unserer Gesetzgebung gestalten werde,
da das bernische Kirchengesetz nichts vom Bischof
wisse, ebensowenig wie der Art. 84 der Verfassung,
sondern eine römischkatholische Kommission eingesetzt

sei, die die Vermittlung zwischen den
Kirchgemeinden und der Regierung zu besorgen habe. Wir
fragten, ob wir am Ende zu irgendwelchen
gesetzgeberischen Aenderungen genötigt seien. Darauf
antwortet Herr Professor Fleiner, trotzdem das bernische

Kirchengesetz der Zugehörigkeit des Kantons
Bern zum Bistum Basel nicht Erwähnung tue,
bestehe diese Zugehörigkeit eben doch, und zwar beruhe
sie auf einem internationalen und einem interkantonalen

Vertrag. Nach schweizerischer Auffassung haben
solche Verträge die Kraft von Gesetzen. Da nun das
bernische Kirchengesetz die hier massgebenden
Staatsverträge nicht aufgehoben habe, gelten sie unverändert

neben dem Gesetz weiter.
Der Regierungsrat hat von diesem Gutachten Fleiner

Kenntnis genommen. Die römischkatholische
Kommission hat weiter die Forderung gestellt, die
inzwischen fallen gelassen worden ist, es möchte die
Kompetenzen, die ehedem der Regierungsrat in der
Diözesankonferenz ausgeübt hat, indem er_ den
Bischof als genehm oder nicht genehm bezeichnen konn-
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te, indem er bei der Chorherrenwahl und nebstdem
bei allen Beschlüssen der Konferenz mitwirken konnte,
auch der römischkatholischen Kommission übertragen
werden, wie es im Aargau geschehen sei. Man ist auf
dieses Begehren nicht eingetreten, und Professor Fleiner

sagt in seinem Gutachten, dass das angesichts des
Wortlautes der Verfassung nicht angängig wäre,
indem die Verfassung die katholische Kommission
eingesetzt habe, aber nur als konsultatives Organ. Sie
hat nur Antragsrecht in römischkatholischen Kirchensachen,

soweit sie den Staat berühren, hat also keine
eigenen Kompetenzen und kann umsoweniger
Kompetenzen des Regierungsrates und der Diözesankon-
ferenz ausüben. Nun hat die römischkatholische
Kommission, wie ich von ihrem Präsidenten zu meiner
Befriedigung vernommen habe, (diesen Punkt fallen
lassen, so dass darüber weiter nicht zu reden ist.

Das ist der gegenwärtige Stand der Bistumsfrage.
Wir befinden uns'seit 1883, seit der Wiederaufrichtung
des Bistums, in einem Provisorium, welches seine
Vorteile, aber auch seine Nachteile gehabt hat. Es ist seit
Jahren durch Interpellationen und Motionen, die sich
in immer kürzeren Zwischenräumen erneuert haben,
und Petitionen aus dem Volk und aus den Kirchgemeinden

angefochten worden. Nun könnte man diesem
Provisorium in zwei Richtungen ein Ende machen. Man
könnte einerseits aus dem Bistumsverband definitiv
austreten und die Trennung auch formell vollziehen,
damit man nachher eine reinliche Scheidung habe. Das
wrnrde besonders im gegenwärtigen Moment nach meiner

Ansicht im Jura als Kriegserklärung aufgefasst.
Wir haben seitdem Kulturkampf (mit dem katholischen
Jura überhaupt keine Konflikte mehr gehabt. Es ist
alles im Frieden verlaufen. Die bernische
Kirchengesetzgebung, obschon sie bekanntlich die allerhöchste
Missbilligung des päpstlichen Stuhles hat, wird
angewendet, die Pfarrstellen werden ausgeschrieben, die
Kirchgemeinden werden einberufen und wählen nach
Vorschrift des Gesetzes den Pfarrer, allerdings
denjenigen, der ihnen vom Bischof vorgeschlagen wird.
Es wäre aber theoretisch auch möglich, eine Wahl
entgegen dem Willen des Bischofs vorzunehmen. Der
ganze Verkehr ist also ruhig und friedlich und ein
Austritt würde nichts Anderes bedeuten als eine
Störung dieses Verhältnisses und ein Aufleben neuer
Kämpfe. Wir haben kein Interesse, das heraufzubeschwören.

Uebrigens möchte ich aus dem Gutachten des Herrn
Saldi vom Jahre 1885 eine Stelle zitieren. Herr Saldi
sagt: «Nach der katholischen Kirchenverfassung ist
ein Bischof absolut notwendig Daraus folgt, dass
die römischen Katholiken des Jura die religiöse Pflicht
haben, die Verbindung mit einem Bischof zu suchen,
d. h. nach dem Austritt Berns aus dem Basier
Bistumsverband den Eintritt in einen andern zu fordern.
Die katholische Kirche im Kanton Bern ist eine
Landeskirche, daher haben auch die römischen Katholiken
des Jura ein Recht darauf, dass ihre Stellung zu ihren
verfassungsmässigen kirchlichen Organen, speziell
ihre Bistumsverhältnisse mit Hülfe und unter
Autorisation des Staates geregelt werden Sofern also
der Austritt ein unprovozierter und der Staat nicht
durch ungehörige Forderungen kirchlicherseits von
seiner Pflicht entbunden wäre, würde er nach dem
Austritt aus dem Bistum Basel dazu gedrängt werden,
entweder die Gründung eines apostolischen Vikariates
zuzugeben — das hiesse den Jura ganz unmittelbar

unter die Leitung der Kurie stellen — oder den
Anschluss an Freiburg zu bewirken — wahrlich keine
glänzende Perspektive (wie Herr Sahli etwas maliziös
bemerkt) — oder in Unterhandlungen über den
Wiedereintritt in das Bistum Basel sich einzulassen. »

Nun spricht für die Anerkennung des Bischofs, die
keine förmliche sein wird, doch Verschiedenes. Es wird
kein förmlicher Anerkennungsbeschluss gefasst, wir teilen

einfach dem Regierungsrat von Solothurn mit, wir
weiden künftig wieder Delegierte an die Diözesankon-
ferenz schicken, unsere finanziellen Verpflichtungen
wieder übernehmen und unsere Rechte wieder geltend
machen. Das empfiehlt sich auch im Blick auf die
Verhältnisse der christkatholischen Kirche. Ich möchte
nicht missverstanden werden. Es ist in einem
katholischen Blatt des Jura in letzter Zeit auf die minime
Zahl der Angehörigen der .christkatholischen Konfession

hingewiesen worden, wie sie sich aus der neuesten

Volkszählung ergeben habe, und es ist die Frage
aufgeworfen worden, ob eine derart kleine
Religionsgenossenschaft überhaupt noch das Recht habe, als
Landeskirche betrachtet zu werden, der man eine
theologische Fakultät zur Verfügung stelle. Ich muss
sagen, dass die Rechte der christkatholischen Kirche
als Landeskirche in der Verfassung festgelegt sind,
dass wir die Verfassung strikte handhaben wollen
und dass ich als Kirchendirektor allen Landeskirchen
das gleiche Wohlwollen (entgegenzubringen pflege,
vielleicht der reformierten in etwas besonderem Masse,
weil sie mir am nächsten steht. Zahlen sind hier
nicht massgebend. Die Tatsache, dass die
christkatholische Kirche aus dem Protest gegen das
Unfehlbarkeitsdogma herausgewachsen ist, ist nicht geeignet,

sie in unserer protestantischen Mentalität zu
diskreditieren. Nun ist diese christkatholische Kirche
einigermassen ein Bindeglied zwischen den katholischen

Kirchen des Orien tes, (der anglikanischen Kirche,
der jansenistischen Kirche in Holland und es findet
auch ein reger Verkehr dieser verschiedenen nicht
unter Rom stehenden katholischen Kirchen statt. Ich
halte dafür, dass, wenn die Frage der Aberkennung
der christkatholischen Kirche aufgerollt werden sollte,
der Regierungsrat nur eine Antwort geben könnte, nämlich

ein Nein. Allerdings ist diese christkatholische
Kirche klein, sie zählt nur 4 Kirchgemeinden im Kanton
Bern gegenüber 65 römischkatholischen. Und da ist
anderseits zu sagen, wenn der Bischof der kleinen
christkatholischen Kirche staatlich anerkannt ist und
seine Funktionen ausüben kann, dann ist es eine
Pflicht der Billigkeit, dass wir ein gleiches Recht dem
römischkatholischen Bischof, der der LandesbischoE
des Jura und zugleich der Bischof der Katholiken des
alten Kantonsteils ist, zuerkennen. Alle freisinnigen
Kantone, die im Kulturkampf vorausgegangen sind,
sind auf diesen Boden zurückgekommen, so
Solothurn, das doch nicht gerade im Gerüche steht, ein
reaktionärer oder klerikaler Kanton zu sein, und
Aargau, der Kulturkanton par excellence. Beide
haben die Beziehungen zum Bischof längst wieder
aufgenommen, und der Kanton Aargau hat sogar die
Kompetenzen, die die Regierung in der Diözesan-
konferenz hat, an die katholische Synode abgetreten.
Diese Kantone haben auch eine demokratische
Kirchengesetzgebung, wie wir, und haben doch keine
unangenehmen Erfahrungen gemacht.

Das sind Tatsachen, die für die Wiederaufnahme
der Beziehungen sprechen. Dazu kommt nun noch die



(15. Februar 1921.) 27

Tatsache, class erfahrungsgemäss die Frage einfach nicht
mehr zur Ruhe kommt, bis sie einmal durch einen
ehrlichen Schritt definitiv gelöst ist. Wir werden
immer wieder mit Petitionen bombardiert werden. Die
kleinen Konzessionen, die wir in den letzten Jahren
gemacht haben, haben wohl im Moment eine gewisse
Befriedigung ausgelöst, aber sie werden durchaus als
ungenügend betrachtet, weil in der Tat immer noch
der Bischof als auswärtiger, staatlich nicht anerkannter

kirchlicher Oberer betrachtet wird. Wir müssen
hegreifen, dass die katholische Bevölkerung des Jura
diesen Zustand als Ausnahmezustand empfindet.

Nun sind wir der Ansicht, class wir dem Begehren
der römischkatholischen Konfession ruhig entgegenkommen

können, ohne irgendwelche Rechte preiszugeben.

Es ist zwar auch schon gesagt worden, man
desavouiere durch diesen Schritt unsere Vorgänger
im Amt, namentlich die Regierung der Siebzigerjahre,
jene Staatsmänner, die mit so grosser Energie den
Kampf gegen Rom aufgenommen haben. Das kann
sich, wenn man überhaupt so reden will, nur auf
Nebenpunkte beziehen. Worin bestehen die Errungenschaften

der Kulturkampfzeit? Darin, dass man der
katholischen Kirche eine demokratische Organisation
auferlegt hat, der sie sich nun gefügt hat. Das ist
das Ergebnis des Kulturkampfes. Andere Fragen der
jüngsten Zeit, wie die Aufhebung des Prozessionsverbotes,

Wiedereintritt in den Diözesanverband berühren
Nebenerscheinungen des Kulturkampfes, die mehr
episodenhafte als prinzipielle Bedeutung hatten.

Die Frage, ob dann der kirchliche Friede definitiv
hergestellt sei, die man sich wiederholt gestellt hat,
als man über die Wiederherstellung der Kirchgemeinden

diskutierte, ist eben eine Frage für sich. Damals
hat man nach dem Antrag der Regierungsmehrheit elf
Kirchgemeinden nicht wieder hergestellt. Es kommen
immer noch Begehren, dass die Wiederherstellung auch
dieser Kirchgemeinden durchaus wünschbar und
notwendig sei. Wir müssen jedes Begehren für sich
prüfen und behandeln, und sehen, ob wir nach
unserer Ueberzeugung darauf eintreten können. Wir
dürfen vor der Möglichkeit, dass ferner noch
konfessionelle Begehren auftauchen, nicht zurückschrek-
ken, sondern müssen jede Frage für sich behandeln.
Es liegt im staatlichen Interesse, die heute uns
gestellte Frage mit Ja zu beantworten. Die Herren haben
in den letzten Jahren viel von der Separationsbewegung

im Jura gehört. Wir messen dieser Bewegung
jetzt keine grosse Bedeutung bei. Sie ist abgeflaut,
und man kann sagen, dass sie eigentlich nie tief ins
Volksbewusstsein eingedrungen ist. Aber wir wollen
diese Bewegung auch nicht ganz unterschätzen. Stetes
Tropfen höhlt den Stein, und wenn beständig die
Unzufriedenheit im katholischen Volksteil geschürt
wird mit dem Hinweis auf die Ereignisse des
Kulturkampfes, die bis zur Stunde noch nicht repariert
seien, so wird das natürlich eine antibernische
Stimmung im Jura nähren.

Der Regierungsrat ist einstimmig zu dem Schluss
gekommen, Ihnen heute die Wiederaufnahme d

Beziehungen zur Diözesankonferenz zu empfehlen. Die
finanziellen Konsequenzen dieses Schrittes sind nicht
bedeutend. Den Anteil an die Besoldung des Bischofs
zahlen wir bereits. Diese Besoldung ist durch die
Diözesankonferenz erhöht worden. Man hat uns
mitgeteilt, unser Anteil erhöhe sich von 1864 Fr. auf 2600
Fr. Dazu kommt künftig die Besoldung eines bernischen

residierenden Domherrn mit 3478 Fr., ferner eine
Besoldungszulage an zwei nicht residierende
Domherren mit 870 Fr. Endlich müssen wir an die
Besoldung des Protokollführers der Diözesankonferenz,
welche Stelle der Staatsschreiber von Solothurn
versieht, wofür er die fürstliche Besoldung von 100 Fr.
bezieht, unsern Anteil beitragen. Der Beitrag an das
Priesterseminar ist dahingefallen, weil dieses Priesterseminar,

das bis [1870 in Solothurn bestand, nicht mehr
in seiner damaligen Form existiert. Es ist von den
Diözesanständen aufgehoben und nicht wieder
hergestellt worden und besteht heute als eine rein kirchliche,

private Institution des Bischofs in Luzern. Wir
schätzen die Mehrauslagen, die dem Staate entstehen
werden, auf etwa 4000 Fr., vielleicht auch 5000 Fr.,
also auf einen Betrag, der angesichts der prinzipiellen
Wichtigkeit der Sache keinerlei Bedeutung hat. So
empfehlen wir Ihnen die Genehmigung des
Beschlussesentwurfes. Wir haben den Vorbehalt am Schluss,
lautend: «Soweit die bernische Kirchengesetzgebung
dies gestattet », vorsichtshalber noch aufgenommen.
Ich bitte Sie, uns die erforderliche Zustimmung zum
Ganzen erteilen zu wollen. (Beifall.)

M. Dr Boinay, président de la commission. Dans
son rapport si complet, si impartial et si bienveillant,
distribué aux membres de cede assemblée, comme
dans son exposé de tout à l'heure, l'honorable directeur

des cultes, M. le conseiller d'Etat Burren, me
paraît avoir basé tout le d«bat essentiellement sur la
convention concernant la réorganisation de TEvêché
de Bàle conclue le 26 mars 1828 entre le St-Siège d'une
part et les commissaires des cantons de Lucerne, So-
leure, Berne et Zoug d'autre part. Certes, messieurs,
cette convention doit former l'objet de la discussion;
mais pour apprécier la question en connaissance de
cause et comprendre toute son importance pour les
icatholiques du canton der Berne, il faut remonter
plus haut.

11 est nécessaire de consulter la déclaration du
Congrès de Vienne concernant les affaires de la Suisse,
du 20 mars 1815. Cette déclaration contient la
garantie de nos droits religieux. C'est sur elle que nous
nous appuyons pour réclamer la rentrée du canton
de Berne dans la Conférence diocésaine, du moins
si par « rentrée » on entend sa participation aux débats
de ladite Conférence. L'acte de réunion, dont il a été
si souvent question dans cette enceinte, ne constitue
que la mise à exécution de cette déclaration: il n'en
est pour ainsi dire que le corollaire. Ces deux
documents se complètent l'un l'autre et ils doivent être à
la base de notre discussion.

L'article 4 de la déclaration du Congrès de Vienne
a la teneur suivante : « Les habitants de TEvêché de
Bâle et ceux de Bienne réunis aux cantons de Berne
et de Bâle jouiront à tous égards, sans différence de
religion (qui sera conservée dans l'état présent) des
mêmes droits politiques et civils dont jouissent et
pourront jouir les habitants des anciennes parties des
dits cantons. »

Les actes respectifs de réunion seront dressés
conformément aux principes ci-dessus énoncés par des
commissions composées d'un nombre égal de députés
de chaque partie intéressée. L'article ajoute que dans
le cas où TEvêché de Bâle serait conservé, le canton
de Berne fournira proportionnellement avec les autres
pays qui seront sous l'administration spirituelle de
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l'évêque, les sommes nécessaires à l'entretien de ce
prélat, de son chapitre et de son séminaire.

Cette déclaration lut reconnue par la Suisse, c'est-
à-dire par la Diète réunie à Zurich le 27 mai 1815.
La Diète promit que ces stipulations seraient fidèlement

et religieusement observées.
Suit l'acte de réunion signé par les représentants

du canton de Berne et du Jura nommés par la Diète.
Cet acte n'est que le complément de la déclaration
du Congrès de Vienne, il n'en est pour ainsi dire que
le corollaire: nous y trouvons les mêmes principes. 11

ne fait que confirmer les garanties et les promesses
données plus haut; il les exprime même d'une façon
plus nette et plus complète en disant que l'évêque
diocésain et les curés jouiront sans entraves de la
plénitude de leur juridiction spirituelle et qu'ils
rempliront de même sans empêchement les fonctions de
leur ministère, notamment celles de l'évêque.

Ce sont là, messieurs, des actes historiques, des
documents juridiques importants sur lesquels repose
notre droit. Ils constituent des documents de droit
public et je dirai même international, puisque la
déclaration a été signée par les représentants des
puissances à Vienne, que la Diète a promis de respecter
la déclaration et que plus tard le canton, par l'acte
de réunion, s'est engagé à respecter les garanties
contenues dans cette déclaration.

11 est vrai qu'on a prétendu dans cette enceinte
et même écrit et imprimé que l'acte de réunion est
abrogé, dans certaines de ses parties, pas toutes
évidemment, du moins en ce qui concerne la garantie
du droit de conserver la religion en usage, on l'a
supprimée, gardant les autres, c'est-à-dire celles avantageuses

pour le canton. J'ai déjà dit ici ce que je pensais

de cette prétention de certaines personnes, de
certains juristes même, et je n'y reviendrai pas. Nous
contestons absolument cette abrogation, en nous
plaçant sur le terrain juridique. Elle constitue une erreur.
L'acte de réunion est une convention bilatérale au
bas de laquelle figurent les signatures des représentants

du canton de Berne et celles des représentants
du Jura nommés par la Diète de la Confédération
suisse. On ne peut pas abroger un acte de cette nature
sans l'assentiment des deux parties. Nous avons
aujourd'hui un exemple frappant de cette vérité juridique

en voyant ce qui se passe aujourd'hui. Il s'agit
d'un fait qui prouve à l'évidence combien il est
dangereux de fouler aux pieds une clause d'une convention
de droit public tout en voulant rester au bénéfice
des autres. Le canton de Genève avait été aussi réuni
à la Suisse en 1815 dans des conditions identiques
à celles que je viens de rappeler. On lui avait donné
des garanties au point de vue religieux et au point
de vue matériel. On assurait à Genève des avantages
matériels importants au point de vue de ses relations
économiques avec des communes devenues actuellement

françaises. Survint le Kulturkampf en 1873. Sous
l'influence de Carteret, adversaire acharné des
catholiques, qui se croyait un grand génie, le Grand Conseil

de Genève déclara abolies les garanties religieuses.

C'était un chiffon de papier, comme lors de la
dernière guerre, alors que les Allemands violèrent le
traité garantissant la neutralité de la Belgique.
Aujourd'hui, qu'arrive-t-il? La France veut abolir à elle
seule les garanties données à Genève, c'est-à-dire
ce qu'on appelle les «zones» qui assurent à celle-ci
des avantages économiques qui permettent la libre

entrée de tous les produits en Savoie qui alimentent
le canton de Genève. Et, chose curieuse, nous assistons

à ce débat intéressant: les Genevois se récriant,
protestant contre la violation d'une convention
bilatérale, qui subsiste. J'ai dans ma poche un article
de journal qui discute longuement cette question. Ce

journal a raison. On ne peut pas, à moins de se croire
du côté du plus fort, dire : nous abrogeons telle ou telle
convention.

Nous avons entendu M. le directeur des cultes nous
exposer longuement le point de vue historique. Je ne
referai donc pas son exposé. Je veux seulement,
messieurs, vous faire remarquer qu'en 1815, lorsque nous
avons été réunis au canton de Berne, nous étions
placés sous la juridiction d'un évêque qui administrait

le Jura. Et si nous insistons depuis si longtemps
pour que notre évêque soit officiellement reconnu
et que le canton rentre dans la conférence diocésaine,

c'est que nous sommes au bénéfice d'un
véritable contrat bilatéral, dont nous demandons
l'exécution. Ce n'est donc pas un cadeau que nous
sollicitons, mais uniquement ce qui nous a été solennellement

promis par le canton en 1815 et en 1828.
D'après les principes, les statuts de notre religion,

vous savez, peut-être,quelques-uns d'entre vous
l'ignoraient-ils, que la hiérarchie catholique est absolument

indispensable. 11 n'y a point de catholicisme sans
le Pape et les évêques. C'est là un principe fondamental

et quiconque repousse cette vérité n'est plus catholique.

Or, nous voulons rester catholiques.
Le Pape et les évêques sont non seulement les

premiers pasteurs mais l'autorité, la source du pouvoir
d'ordre, comme du pouvoir de juridiction dans l'Eglise
Les prêtres et les pasteurs ordinaires des paroisses
reçoivent de l'évêque et l'ordination qui les élève
au sacerdoce et la juridiction qui leur confie le ministère

des âmes.
Si vous supprimez l'évêque, nous ne sommes plus

catholiques.
Telle est notre Eglise, telle elle était déjà en 1815

lorsque nous avons été réunis au canton de Berne,
et vous avez promis de la maintenir telle.

Comme le disent les documents historiques que
j'ai cités au commencement de mon exposé, nous
demandons donc que notre religion soit conservée dans
l'état où elle était reconnue et pratiquée en 1815.

En 1815 le Jura catholique était placé sous
l'administration ecclésiastique d'un évêque reconnu par
le pouvoir civil et qui pouvait librement venir chez
nous pour y exercer les fonctions épiscopales et
communiquer avec son clergé sans avoir besoin d'une
autorisation du gouvernement.

Nous n'avons cessé de réclamer contre l'état de
choses actuel et de faire des démarches pour rentrer
dans nos droits. Alors que le canton reconnaissait
l'évêque de 4 paroisses catholiques chrétiennes, il ne
reconnaissait pas l'évêque pour les paroisses catholiques

romaines du canton autrement plus nombreuses.
M. le directeur des cultes a dit les démarches faites
du temps de ses prédécesseurs Stockmar, Schär, Minder.

En 1900 28 assemblées paroissiales adressaient
au gouvernement des pétitions pour demander le
rétablissement officiel des relations régulières entre
l'évêque et ses diocésains bernois. On demandait
même la permission de se rattacher au diocèse de
Lausanne, solution qui, je pense, ne prévaudrait pas
dans cette enceinte. Ces pétitions restèrent sans ré-
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sultat. Furent-elles examinées? On ne sait. En tout
cas les choses en restèrent au même point.

En 1912 j'eus l'honneur de déposer ici, au nom
du groupe catholique, une motion qui fut développée

et rejetée le 7 mars 1913, après une longue
discussion.

Le 5 mars 1918 enfin arrive la requête de la
Commission catholique romaine tendant à la reconnaissance

de l'évêque et à ce que les compétences
accordées au gouvernement par le concordat de 1828
soient dévolues à la commission elle-même, comme
c'est le cas dans le canton d'Argovie. C'était une
proposition déjà tentée en 1895 par M. Stockmar. Notez
ces dates: 1900, 1912, 1918 et avouez, Messieurs, que
nous sommes de bonne composition et que nous
avons de la patience pour obtenir la solution de cette
question: rétablissement des relations officielles entre

le canton de Berne et l'évêque de Bâle, rétablissement

qui permettrait au Jura d'être représenté auprès
de l'évêque de Bâle par un chanoine résident et
faciliterait les relations régulières de l'évêque avec les
diocésains.

Messieurs, quand on a lu le rapport de M. le
Directeur des cultes sur la question diocésaine, on est
surpris de constater combien la décision prise en
novembre 1873 par le Conseil-exécutif de ne plus
assister à la Conférence diocésaine a occupé les
pouvoirs publics depuis quarante-huit ans. On est surpris
également de voir combien cette décision et ses
conséquences ont soulevé de questions juridiques dont
la solution a occupé tous ceux qui s'intéressent au
rétablissement de rapports réguliers entre l'Etat et
les catholiques du Jura. Ces questions sont énumérées
dans le rapport écrit dont vous avez reçu chacun un
exemplaire. Je ne veux pas les répéter. En voici
quelques-unes cependant:

1. Le canton de Berne avait-il la faculté au point
de vue du droit ecclésiastique de se retirer de l'Union
diocésaine de l'Evêché de Bâle? 2. Est-il désirable
ou utile que le canton de Berne continue de faire
partie de la dite union? Le canton de Berne serait-il
fondé au cas où il se retirerait de l'Union diocésaine
à revendiquer une partie du legs Linder, confié à

l'évêque pour être employé conformément à sa
destination? 4. Dans le cas où le canton de Berne
reprendrait sa place dans la conférence diocésaine,
serait-il tenu aux prestations que lui impose la
convention de 1828, concernant le traitement de l'évêque,
les honoraires des chanoines et aux frais du Séminaire

Le seul fait de poser de pareilles questions me
prouve qu'il y a des gens qui ne doutent de rien.
Après avoir quitté la voie du droit pour satisfaire
d'injustes préjugés il est difficile d'y rentrer, surtout
lorsqu'on veut sauvegarder les apparences, et ne froisser

aucune susceptibilité. Il est plus facile de démolir
que de reconstruire: la question qui nous occupe
aujourd'hui nous en fournit la preuve. Nous sommes
donc dans un véritable labyrinthe et pour nous aider
à en sortir nous cherchons vainement le fil d'Ariane.
Pour le retrouver on ne s'est pas adressé à moins de

quatre juristes de la couronne. Pour les trois
premières questions on a eu recours à M. Sahli, un
Kulturkampfiste de marque et à MM. les professeurs
Hilty et Zeerleder.

Ces messieurs ont résolu ces questions plus ou
moins selon leurs convictions. Leurs réponses accusent
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des divergences sensibles. Selon M. Sahli, tout ce

que le canton a fait est bien fait. Il a le droit dei
sortir de l'Union diocésaine et de l'Evêché de Bâle,
mais cette sortie n'est pas opportune à moins de
provocation ou de nécessité. Cette retraite peut se
faire sans une loi, un simple décret du Grand Conseil
suffit. Dans le cas de retrait une prétention de l'Etat
de Berne à une part du legs Linder se motiverait par
de bonnes raisons.

M. Zeerleder est plus juridique, moins démolisseur.
Pour lui le canton peut sortir de l'Union diocésaine,
mais il doit participer au rétablissement du statut
diocésain, et en cas de sortie il n'a aucun droit à
revendiquer une portion quelconque du legs Linder.

La pétition de la commission catholique a motivé
une nouvelle consultation confiée à M. le professeur
Fleiner. Comme les autres juristes consultés, M. Fleiner

estime que le canton de Berne n'est pas sorti de
la conférence diocésaine et que rien ne s'oppose à ce
qu'il y reprenne sa place.

Messieurs, je ne veux pas être plus long. Je suis
persuadé qu'aujourd'hui, à une époque moins
passionnée que celle du Kulturkampf, on aura plus
d'égards vis-à-vis de nos populations catholiques du Jura.
On vous a parlé de l'Allemagne, on vous a rappelé
que Bismarck avait commencé le Kulturkampf, mais,
plus logique que le canton de Berne, il a reconnu
l'erreur commune et l'a complètement réparée.

La commission unanime demande que le Grand
Conseil ratifie les propositions du gouvernement. Vous
ne serez pas scandalisés en entendant la déclaration
suivante qui émane non pas d'un homme qui puisse
être taxé par vous d'ultramontain, mais d'un excellent
libéral jurassien, feu le conseiller d'Etat Stockmar,
qui fut directeur des cultes.

«Il est temps, écrivait-il en 1891, que cet objet
disparaisse de l'ordre du jour. On est las des disputes
théologiques. En Suisse comme ailleurs la lutte se
porte sur un autre terrain. Qu'on se hâte donc de
liquider les questions secondaires, à commencer par
le rétablissement de la hiérarchie diocésaine dans le
Jura. En fermant le compte du Kulturkampf par un
acte d'équité le canton de Berne ne fortifiera pas
seulement sa situation intérieure, il donnera en même
temps une salutaire impulsion à la politique fédérale.
Ce résultat vaut bien le sacrifice de quelques
préjugés. » •

Cette déclaration suffit à vous convaincre du bien
fondé de la requête des catholiques jurassiens du Jura.

Nous vous demandons encore une fois, au nom
de nos garanties, d'agir avec équité. La justice est
due à tout le monde, à tout citoyen. Il est possible que
notre religion ne réponde pas1 à vos sentiments, mais
enfin elle est ainsi, nous ne pouvons pas autrement,
nous ne pouvons rien y changer. Je fais donc appel
à votre bonne volonté et vous recommande encore
une fois, au nom de la commission unanime,
d'accepter le projet d'arrêté présenté par la Direction
des cultes.

J'ai dit.

M. Nicol. Les socialistes ayant été de tous temps
victimes des lois d'exception, il ne leur sied pas d'en
faire supporter une à d'autres minorités du peuple
bernois. C'est pourquoi la fraction socialiste est d'accord

pour reconnaître que les catholiques romains
ont le droit d'exercer leur culte comme il leur

8*— Bulletin du Grand Conseil. 1921.
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convient. Nous avons voté déjà pour la réintroduction
des processions religieuses dans le Jura, de même

que nous nous étions prononcés pour le rétablissement

des paroisses catholiques romaines. Nous avons
toujours été partisan d'une très grande tolérance.
Nous ne voudrions pas cependant que les catholiques
puissent en prendre prétexte pour calomnier du haut
de la chaire les socialistes. La chaire ne doit en
aucune manière servir à prêcher des doctrines
politiques. Le prêtre a une mission autrement sérieuse
que celle de s'occuper de choses terre à terre. Lors
de la dernière session, j'avais cité la conduite de
certains prêtres qui avaient profité du jour du Jeûne
fédéral pour calomnier les socialistes et blesser leurs
convictions. Mon honorable collègue, M. Jobin, m'avait

prié de citer des faits précis. Il nous eût été
facile d'en citer au hasard, de causer des faits et
gestes de l'Institut St-Charles à Porrentruv, du
curé de Courtemaîche, de ceux de Courfaivre, de
Courrendlin, etc. Mais on a tôt fait de dire que
l'on a été mal compris, que loin de la pensée était
l'intention de faire du tort aux socialistes. C'est pourquoi

je me suis abstenu de citer des faits précis en
novembre. J'aurais pu parler aussi du curé de Fahy,
mais il s'est abstenu de toute attaque contre les
socialistes depuis que nous avons du le tancer par la
voie du journal. J'aurais pu vous parler d'un vicaire
chargé de l'instruction des enfants, qui se permettait
d'invectiver, de blesser les enfants de parents
socialistes, si bien que ces enfants firent grève, si
baroque que cela puisse paraître.

Messieurs, qu'on ne vienne pas nous dire que ce
sont des paroles anodines que celles qui furent
prononcées du haut de la chaire le jour du Jeûne fédéral.
Vous pourrez vous en rendre compte par l'extrait
suivant du mandement.

On y lit: «Art. 9. Que ceux qui sont restés à l'abri
du socialisme se pénètrent de plus en plus des vrais
principes chrétiens; que ceux qui se sentent pris
dans ses filets, soit qu'ils aient été gagnés par ses
promesses fallacieuses, soit qu'ils y soient entrés par
contrainte ou par peur, se hâtent d'en sortir. Contre
la révolution menaçante, formez une armée forte et
compacte.

N'entrez pas dans une organisation que l'Eglise
réprouve. Ne restez pas dans les rangs de ceux dont
les doctrines s'opposent au christianisme. On ne peut
pas être socialiste et catholique en même temps.

Ceci posé, suivant l'exemple de nos frères, les
autres Evêques de la chrétienté, nous nous croyons
obligés de vous donner les directions suivantes: 1°
Quiconque reconnaît le socialisme comme système admet
les principes fondamentaux du socialisme, ou
favorise intentionnellement le socialisme, ne se trouve
pas dans les conditions voulues pour y recevoir digne-
ments les sacrements; 2° quiconque, sans professer
intérieurement le socialisme, sans avoir l'intention
de le favoriser, fait partie de groupements socialistes,
pour éviter à lui-même et aux siens de grands
dommages, est dans une situation anormale. Il ne peut
y rester qu'après avoir discuté minutieusement avec
le curé de la paroisse les raisons qu'il a d'agir de la
sorte et les conditions auxquelles il peut le faire.

Telles sont les règles que notre conscience nous
ordonne de vous prescrire. En les suivant, vous
éviterez la ruine matérielle et spirituelle que le socialisme

porte fatalement dans son sein.» Plus loin nous

lisons le passage suivant qui ne manque certainement
pas de saveur: «Le socialisme ruine la famille jusque
dans ses couches les plus profondes. 11 dégrade le
mariage, non seulement parce qu'il lui enlève son
caractère sacramentel, mais parce qu'il ne le considère
plus comme indissoluble et qu'il préconise l'union
libre. »

Permettez-moi, Messieurs, encore de vous citer
cet argument-ci des évêques contre lequel nous nous
inscrivons en faux: «Le socialisme supprime les
devoirs et les droits respectifs des parents et des
enfants, des supérieurs et des inférieurs au nom de

l'égalité. »

(Extrait de la Brochure le Péril social, lue dans
toutes les paroisses le 20 septembre 1920, ordonnée
par les Evêques suisses pour être lu à l'occasion du
jeune fédéral le 20 septembre 1920.)

Il ne faut pas être surpris, avec des arguments de
cette nature que dans certaines communes rurales
on soit taxé presque de scélérats quand on est
socialiste militant! On est alors considéré un peu comme
des bêtes fauves, en tout cas comme des hommes pas
corrects, pas ordinaires.

Voilà ce que j'avais à dire. Nous espérons que
ces indications permettront à l'honorable directeur

des cultes, M. Burren, de veiller à ce quo
des exactions, de pareils écarts de langage, des
vexations, des intimidations de ce genre, ne se présentent
plus. Nos prêtres ont un travail cl'ordre plus élevé
à accomplir et ne doivent pas s'occuper de cette
question terre à terre qu'on appelle la politique.

Encore une fois, la fraction socialiste, respectueuse
de la liberté de conscience et soucieux de garantir
à chacun la liberté de croyance, votera le projet de
décret.

M. Comment. Je vivais dans l'idée qu'après avoir
entendu le rapport de l'honorable directeur des cultes
et le président de la commission, cet objet serait
liquidé sans peine et les conclusions du rapport votées
à l'unanimité. Je n'avais pas prévu que mon collègue
M.Nicol reviendrait sur une histoire dont on parlait
à l'occasion du rapport de gestion. C'est le motif pour
lequel je dois entrer en lice, tout d'abord pour exprimer

l'attitude du parti politique auquel j'appartiens
et les raisons qui militent en faveur de l'acceptation
que nous avons l'honneur de vous soumettre.

Il faut savoir qu'à l'époque à laquelle on a fait
allusion, en 1873 et les années suivantes, nos
populations du Jura vivaient sous un régime spécial, qui
excitait le fanatisme noir. Mais depuis cette époque les
relations se sont certainement améliorées. Bien que
non inscrit dans la Constitution fédérale et la
Constitution cantonale, l'esprit de tolérance a fait son
chemin. On reconnaît aujourd'hui que des fautes ont
été commises de part et d'autre, aussi bien du coté
du gouvernement que du côté ecclésiastique. Nous
avons réparé nos erreurs au fur et à mesure des
circonstances. C'est tellement vrai qu'en 1917 nous avons
voté la réorganisation, par voie de décret, de la
répartition des paroisses dans le Jura. C'est un fait
accompli. Cette réforme a été la bienvenue pour nos
populations. Dans la discussion de la loi sur l'organisation

des communes, nous avons également reconnu
que les catholiques étaient aussi qualifiés pour faire
des manifestations religieuses dans la rue que les
manifestants du 1er mai et les salutistes. Nous avons bien
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fait de rétablir les processions religieuses.Dans mon
village, la fanfare du bataillon 29, qui se recrute ici
à Berne, était musique de fête un des ces jours-là. La
religion, catholique et protestante, n'a rien perdu à
cette manifestation.

Reste la question des relations épiscopales. De fait
l'évêque de Soleure fonctionne avec un traitement de
2500 fr. La seule différence, c'est que le canton de
Berne n'appartient plus à la conférence diocésaine.
Pour pouvoir dorénavant participer à la discussion
des affaires diocésaines, il s'agirait purement et
simplement de faire une dépense nouvelle de 3000 fr. par
année. L'exception, qui consiste à ne reconnaître que
l'évêque catholique-chrétien, doit disparaître.

Dans mon parti j'ai entendu divers arguments,
notamment dans les villes, en faveur d'une solution de
la question par le moyen de la séparation de l'Eglise
et de l'Etat. Ce serait le seul moyen d'arriver à
régulariser l'affaire d'une manière générale et définitive.
C'est une opinion qui se défend, il faut le dire, par des
arguments de grande valeur. Mais les raisins sont
trop verts. Je dois vous avouer bien franchement que
dans nos populations rurales les électeurs se
retourneraient comme un seul homme contre ces innovations
et pour demander le maintien du statu quo. Plus
tard, quand le droit de suffrage sera accordé aux
femmes, cela changera. Mais à mon âge, je puis dire que
je ne verrai pas l'événement se produire. Laissons aux
générations futures le soin de régler cette question.

Un mot de réponse à M. Nicol. J'étais à l'église
de ma commune le jour où les instructions de l'évêque
y ont été lues. M. Nicol ne doit pas en avoir lu les
passages principaux. Il n'était pas question, dans le
mandement, du parti socialiste tel que nous le
connaissons ici, c'est-à-dire du socialisme poursuivant les
réformes par la voie démocratique, mais de
l'intervention des évêques suisses, uniquement pour
combattre le bolchévisme, le parti révolutionnaire et
anarchiste qui fleurit sur les bords de la Neva, à Moscou
et autres lieux circonvoisins. Tous les auditeurs du
culte l'ont compris ainsi. Je dis que les évêques suisses

ont bien fait, et je les en remercie; je les fécilite
d'avoir eu le courage d'attirer l'attention de leurs
populations sur les dangers de contamination du bolchévisme.

(Bravos.)
Cela étant et ensuite du rapport présenté par la

direction des cultes et la commission unanime, je vous
prie, au nom du parti libéral-démocratique d'accepter
également les propositions qui nous sont faites et qui
seront certainement de nature à apaiser les conflits, à
donner satisfaction aux populations du Jura.

M. Bechler. Permettez-moi de donner très brièvement

des renseignements sur l'attitude du parti radical
jurassien dans cette question diocésaine; nous tenons
à le faire, attendu que dans notre groupe les protestants
sont en forte majorité.

Notre groupe a considéré comme un devoir d'examiner

cette question très à fond, nous l'avons fait au
plus près de nos consciences et nous avons été unanimes

pour recommander l'acceptation de l'arrêté.
Depuis 1913, époque à laquelle fut rejetée la motion
demandant reconnaissance de l'évêque, les esprits ont
marché, les conceptions ont évolué, les grands
principes de justice et d'égalité ont fait leur chemin à
travers le monde et ont eu leur répercussion dans tous
les domaines, jusque sur les actions individuelles. Nous

avons laissé parler nos cœurs, nos esprits avec plus
de justice.

Notre groupe a exprimé cependant un espoir, c'est
que nos collègues de la partie catholique du canton
fassent preuve vis-à-vis de nous des mêmes sentiments
de tolérance, de justice, d'équité, que nous leur
témoignons.

Nous avons tenu à donner à nos collègues
catholiques la certitude qu'il ne se manifesterait aucune
opposition, dans notre groupe, contre l'arrêté portant
reconnaissance de l'évêque.

M. Rebetez. C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai
lu le rapport très complet de la direction des cultes
concernant la question diocésaine. Cette question est
à mon point de vue essentiellement jurassienne, elle
nous concerne spécialement, nous, Jurassiens.

Je me dispenserai de rappeler les considérations
historiques exposées d'une façon complète par M. le
directeur Burren, mais je vous ferai simplement
observer ce qu'il dit de l'église nationale page 10 :

« Dans le canton de Berne l'Eglise catholique
romaine est une église nationale et ses adhérents ont
donc droit à ce que leur statut, par rapport aux
organes ecclésiastiques réguliers et constitutionnels, et
particulièrement leurs conditions diocésaines, soient
réglées avec le concours et l'agrément de l'Etat. »

Nous avons comme église nationale reconnue par
la Constitution l'église catholique romaine et l'église
catholique chrétienne. Que se passe-t-il dans celle-ci?
Elle a pour chef un évêque reconnu, qui a des
relations directes avec le gouvernement. Ce chef a sous
sa juridiction 4 paroisses seulement, tandis que les
catholiques romains du Jura ont 65 paroisses placées
sous la juridiction d'un autre évêque non reconnu par
le gouvernement. C'est un non-sens, qu'il faut absolument

faire disparaître, d'autant plus que nous ne
sommes plus au temps des régimes d'exception, nous
vivons dans la démocratie, qui a répandu par tout le
monde les principes de liberté. Il serait injuste de voir
le canton de Berne rester plus longtemps en arrière
et consacrer le principe d'exception.

La population catholique jurassienne attend avec
beaucoup d'impatience le résultat des délibérations
du Grand Conseil, dont la décision s'inspirera
certainement des principes de justice et, d'équité. Les
discours prononcés tout à l'heure par les représentants
des divers partis me laissent l'espoir que le Grand
Conseil se prononcera par un vote unanime dans
ce sens.

M. Jobin. Je suis moralement tenu de revenir sur
ce qu'on peut considérer comme un hors-d'œuvre.

Je suis très heureux, d'avoir entendu notre collègue
de Porrentruy,. M. Nicol, déclarer, au nom du parti
socialiste, que celui-ci adhérait aux propositions du
gouvernement et de l'unanimité de la commission.

En ce qui concerne les incidents soi-disant
survenus dans quelques paroisses à l'occasion de la
lecture du mandement des évêques de la Suisse pour
le Jeûne fédéral de l'an dernier, M. Nicol a déclaré
qu'il lui serait facile de donner des précisions sur les
calomnies, les attaques, les injures, les violences de
langage dont les socialistes auraient été victimes ce
jour-là. Je dois faire observer que M. Nicol est resté
dans le vague et l'imprécision. De même en ce qui
concerne les leçons de catéchisme, au cours desquelles
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les enfants des socialistes auraient été blessés, dit-il,
dans leurs convictions et celles de leurs parents; rien
de précis n'a été produit, et M. Niool se borne à des
imputations qui apparaissent quelque peu risquées.

Nous nous sommes informés auprès d'un certain
nombre d'ecclésiastiques que nous pouvions croire
spécialement visés par les insinuations de notre
collègue. Tous ont déclaré catégoriquement ne pas avoir
prononcé une parole blessante pour les socialistes. Du
reste, nos évêques ne songent pa,s: à tse formaliser de ce

que dans leurs journaux, leurs revues et leurs discours,
nos concitoyens socialistes ne se font pas faute
d'attaques, et souvent violemment nos principes
catholiques. C'est logique, étant donné le terrain
philosophique sur lequel se placent les socialistes. Tirant
les conséquences des principes qu'ils affirment, ils
sont naturellement amenés à critiquer vivement les
conséquences des principes sur lesquels nous nous
basons nous-mêmes. Dans ces conditions-là, j'ai lieu
d'être surpris de ce que M. Nicol n'ait pas compris
qu'il y avait quelque chose d'anormal véritablement à
vouloir tirer des arguments de la lecture du mandement

à l'effet de combattre l'intervention de l'évêque
de Bâ.le en faveur des vérités et des principes que nous
estimons indispensables à la conservation de l'ordre
social-chrétien. Dans ces conditions, comme moi, vous
aurez eu l'impression que M. Nicol se battait un peu,
dans le cas particulier, contre des moulins à vent.

Au surplus M. Nicol sait très bien que dans les
paroisses catholiques du Jura nous entretenons des
rapports très amicaux avec les socialistes, même les
plus avancés; et cela quoique nos doctrines soient aux
antipodes des leurs.

Je constate avec M. Bechler que, d'une façon
générale, les rapports au point de vue confessionnel
entre catholiques et protestants dans le Jura n'ont
jamais été meilleurs. Même en plein Kulturkampf du
reste, alors pourtant que les luttes étaient si vives,
je ne crois pas que les protestants aient jamais eu
à se plaindre de l'attitude de la majorité catholique
chez nous. Nous avons toujours entretenu avec eux
les rapports les plus corrects. Il n'y a pas eu le
moindre froissement entre nous, même lorsque nous
partagions avec nos concitoyens protestants l'église
paroissiale lors de notre rentrée à St-Pierre. Il est
à noter aussi qu'à l'époque de la Réforme aucun conflit

violent n'a jamais éclaté entre protestants et
catholiques dans le Jura et cependant dans le reste du
monde adhérents des deux confessions passaient une
partie de leur temps à échanger des coups. Nous
avons la satisfaction et le bonheur de constater que
constamment les relations entre catholiques et
protestants du Jura ont été excellentes, de sorte que nous
avons tout lieu d'espérer que la rentrée des
catholiques du Jura dans la conférence diocésaine ne changera

vraisemblablement rien à la nature et aux
sentiments des uns et des autres, si ce n'est en bien.

Genehmigt.

den hierseitigen Beschluss mitzuteilen, die ver-
tragsmässigen Beziehungen zur Diözese ab 1. Ja-
nur 1921 wieder aufzunehmen, soweit die
bernische Kirchengesetzgebung dies gestattet.

2. Von dem Bericht der Kirchendirektion und
vom Beschluss sub 1 wird dem Grossen Rat
Kenntnis gegeben, und es wird dessen Zustimmung

nachgesucht.

Das Bureau hat folgende

Kommission

bestellt:

Dekret betreffend Abänderung und
Ergänzung einiger Dekretsbestimmungen
zum Gesetz betreffend die Staats- und
Gemeindesteuern.
Herr Grossrat Luterbacher, Präsident.

» » Bosch, Vizepräsident.
» » C u e n i.
» » Hänni.
» » Nico 1.

» » Siegfried.
» » S t e 111 e r.
» » S t o 11 e r.
» » U r f e r.

Schluss der Sitzung um ll3/4 Uhr.

Der Redakteur i. F.:
Vollenweider.

Beschluss:

1. Der Regierungsrat, gestützt auf einen
Bericht der Kirchendirektion, beschliesst, vorbehaltlich

der Zustimmung des Grossen Rates, dem
Regierungsrat des Kantons Solothurn, als des
Vorortes der Diözesankonferenz des Bistums Basel,
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Dritte Sitzung.

Mittwoch den 16. Februar 1921,

vormittags 8Y2 Uhr.

Vorsitzender : Präsident R a m s t e i n.

Der Namensaufruf verzeigt 187 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 29 Mitglieder, wovon m i t
Entschuldigung die Herren: Béguelin, Burger, Eggimann,
Glanzmann, Ingold (Wichtrach), Kilchenmann, König,
Laubscher, Leuenberger, Morgenthaler, Nyffeler, Pfi-
ster, Reichen, Schlappach, Segesser, Weber (Biel),
Weibel, Ziegler ; ohne Entschuldigung abwesend sind
die Herren: Chopard, Clémençon, Bankhäuser, Fruti-
ger, Jobin, Merguin, Michel, Moor, Müller (Bargen),
Peter, Siegenthaler, Tritten.

Eingelangt ist folgende

Interpellation :

Die Unterzeichneten wünschen vom Regierungsrat
Aufschluss darüber, 1. wann die Entwürfe für die
neuen Besoldungsdekrete für die Beamten, Angestellten

und Arbeiter des Staates dem Grossen Rat
vorgelegt werden können, 2. ob die Teuerungszulagen
pro 1920 auch für das Jahr 1921 weiter bezahlt werden,

3. ob der Regierungsrat dieselben für dieses Jahr
der Teuerung entsprechend erhöhen wolle.

Zingg
und 12 Mitunterzeichner.

Tagesordnung :

Verbauung des Krnmmbaches zu Lenk, untere
Abteilung ; Nachsubvention.

Volmac, Stellvertreter des Baudirektors,
Berichterstatter des Regierungsrates. Im Jahre 1914 war die
Verbauung des Krummbaches in der Lenk veranschlagt
zu 47,000 Fr. und der Grosse Rat hat am 17. Mai 1915
einen Staatsbeitrag von 30 %, im Maximum 14,100 Fr.
bewilligt. Nun hat über diesem Unternehmen insofern

Tagblatt des Grossen Rates. —

ein Unstern gewaltet, als die Bauten nach einer öffentlichen

Ausschreibung etwas unglücklich vergeben worden

sind. Der Unternehmer, der mit den örtlichen
Verhältnissen nicht genügend vertraut war, brachte die
nötigen Arbeitskräfte nicht /zusammen, so dass die Baute

stecken blieb. Die Gemeinde wollte die Arbeit nachher

in Regie weiterführen, allein auch dieser Versuch
blieb stecken. Schliesslich musste die Arbeit wiederum
an einen Akkordanten vergeben werden. So haben sich
die Arbeiten verzögert und auch die Kosten sind grösser

geworden als vorgesehen war. Es entstand eine
Kreditüberschreitung von etwas zu 19,000 Fr., die
auf die seit 1915 eingetretene Steigerung der Löhne
zurückzuführen ist. Die Gemeinde hat nun ein
Nachsubventionsgesuch eingereicht, der Bund ist
einverstanden, eine Nachsubvention von 3373 °/o zu gewähren.

Wir stellen den Antrag, die Mehrkosten mit 15°/o>
im Maximum mit 2873 Fr. zu subventionieren.

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Die Staatswirtschaftskommission empfiehlt Ihnen
Zustimmung zum Vorschlag des Regierungsrates. Es
handelt sich um eine Nachsubvention im Betrage von
2873 Fr., also um einen Betrag, der an und für sich
in der Kompetenz des Regierungsrates liegen würde.
Allein mit Rücksicht darauf, dass das Gesamtprojekt
seinerzeit vom Grossen Rat subventioniert worden
ist, muss nun auch diese Nachsubvention vom Grossen
Rat gesprochen werden. Die Gründe, die zur Ueber-
schreitung des Voranschlages geführt haben, sind Ihnen
soeben auseinandergesetzt worden. Die beteiligte
Gegend wird, auch wenn die Subvention bewilligt
wird, noch mit einem Mehrbetrag von 10,000 Fr.
belastet bleiben, was hinlänglich erscheint, so dass auch
die Staatswirtschaftskommission Zustimmung zu dieser
Nachsubvention empfiehlt.

Genehmigt.

Beschluss :

Der Gemeinde Lenk wird an die laut
vorgelegter Abrechnung gegenüber dem Kostenvoranschlag

von 47,000 Fr. vom Jahre 1914 19,154Fr. 46

betragenden Mehrkosten der Verbauung der untersten

Strecke des Krummbaches, vom Bad abwärts
bis zur Simme, eine kantonale Nachsubvention von
15% 2873 Fr. auf Rubrik XG bewilligt.

Juragewäaserkorrektion; Neuaufnahme der Arbeiten.

Volmar, Stellvertreter des Baudirektors,
Berichterstatter des Regierungsrates. Am 22. September 1919
haben Sie den Beschluss gefasst, der Regierungsrat
werde beauftragt, mit möglichster Beförderung dem
Grossen Rate Bericht und Antrag über diejenigen
Massnahmen vorzulegen, die notwendig seien, um das
Unternehmen der Juragewässerkorrektion seinem
ursprünglichen Zweck in vollem Umfange dienstbar zu
machen und zugleich den heutigen Verhältnissen
anzupassen. Die Baudirektion erhielt zu diesem Zwecke
eine besondere Abteilung und dem Regierungsrate

9Bulletin du Grand Conseil. 1921.
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wurde zur Bestreitung der daherigen Kosten ein Kredit
von 100,000 Fr. eröffnet.

Als dieser Kredit erteilt wurde, wusste niemand, wie
gross diese Kosten sein werden. Es fand sodann unter

dem Vorsitz von Bundespräsident Ador eine
Konferenz der beteiligten Kantone statt, in welcher die
bezüglichen Projekte besprochen wurden. Sowohl die
beteiligten Kantone als andere Interessenten haben
sich darauf geeinigt, dass der Kanton Bern für die
ganze Juragewässerkorrektion ein Programm aufstellen
solle, unter der Voraussetzung, dass dies in objektiver
Weise geschehe. Bern hat sich damit einverstanden
erklärt und nun sind die Vorarbeiten gemacht worden.
Dazu gehörte in erster Linie die Bestimmung der
gegenwärtigen Höhenlage des Kulturlandes, das in die
Korrektion einbezogen ist. Diese Arbeit wurde sofort
in Angriff genommen, sie wurde durch den Ausbruch
der Maul- und Klauenseuche etwas hinausgeschoben;
immerhin ist das ganze Gebiet im Grossen Moos im
Masstab 1:5000 aufgenommen worden. Der Kanton
Freiburg hat die daherigen Aufnahmen auf seinem
Gebiet ebenfalls machen lassen, ebenso ist die Gegend
am linken Zihlufer durch den Kanton Neuenburg
vermessen worden. Das Gebiet unterhalb Büren und das
Gebiet längs der alten Aare ist endgültig saniert und
bedurfte keiner Neuaufnahme.

Im weitem sind im ganzen entwässerten Gebiet zur
Beobachtung des Grundwassers Schächte gemacht worden,

das Pegelnetz ist erweitert und namentlich in be-

zug auf die Höhenlage richtig gestellt worden. Im
Nidau-Bürenkanal sind die nötigen Wassermesser
aufgestellt worden, um die erforderlichen Angaben zu
erhalten. Ich führe das nur an, um zu zeigen, was auf
diesem interessanten Gebiet bereits gemacht worden ist.

Nun ist aber für diese Arbeiten ein Betrag von
70,562 Fr. aufgebraucht worden, so dass also noch eine
Kreditrestanz von 29,438 Fr. bleibt. Nach den
Berechnungen, die in der Zwischenzeit genauer aufgestellt
werden konnten, werden die in nächster Zeit noch
auszuführenden Arbeiten einen Betrag von ungefähr 80,000
Fr. verlangen, so dass der ursprüngliche Kredit auf
150,000 Fr. erhöht werden muss. Bis Ende März soll
die eigentliche Seeregulierung mit dem Zihlkanal
berechnet werden können, bis Ende Mai die
Projektbearbeitung für die Webranlagen in Nidau, bis Ende
Juni sollen die Längenprofile definitiv bereinigt werden,

während die endgültige Zusammenstellung,
Vervielfältigung und Aufstellung der Kostenberechnungen
im Juli und August erfolgen soll. Diese Arbeit erfordert

einen Mehrbetrag von 76,000 Fr. Dazu kommt ein
Betrag von 10,000 Fr. für ein Erweiterungsprojekt des
Nidan-Bürenkanals, bei dem die Kantonsbuchhalterei
mit Recht gefunden hat, dass dasselbe auch der
Juragewässerkorrektion belastet werden soll. Das sind
die Gründe, warum eine Erhöhung des ursprünglichen
Kredites auf 160,000 Fr. verlangt werden muss.

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Die Staatswirtschaftskommission hat mit grossem
Interesse von dem Bericht über die bereits ausgeführten
oder noch in Ausführung stehenden Arbeiten bei der
Juragewässerkorrektion, zweite Auflage, Kenntnis
genommen. Es mag vielleicht der eine oder andere,
insbesondere in der beteiligten Gegend, der Ansicht sein,
man merke von diesen Arbeiten nicht viel, und doch
nehme man dafür etwas viel Geld in Anspruch. Es ist
durchaus richtig, dass man in der beteiligten Gegend

von diesen Vorarbeiten nicht viel merkt, da sie einen
rein wissenschaftlich-technischen Charakter haben. Sie
sind aber unerlässlich, wenn man eine zuverlässige
Grundlage bekommen will für die ungemein, und zwar
technisch wie finanziell, weitreichenden Arbeiten. Wir
haben der Auffassung der Kantonsbuchhalterei
zugestimmt, dass alle Vorarbeiten, die auf diese zweite
Juragewässerkorrektion Bezug haben, in einen Kredit
zusammengefasst werden sollen und wir sind
einverstanden, dass man den Kredit nicht bloss auf 150,000
Fr. erhöhen soll, wie es ursprünglich vom leitenden
Ingenieur vorgesehen war, sondern auf 160,000 Fr.,
damit man die 10,000 Fr., die der Regierungsrat am
15. November 1917 innerhalb seiner Kompetenz für
Studien und Projekte zur Erweiterung des Nidau-Büren-
kanals bewilligt hat, hineinnehmen kann. Man hat
dann die Gesamtkosten der Vorstudien beieinander
und wenn später die Abrechnung gemacht werden
muss, so haben wir und die andern beteiligten Kantone

eine bessere Uebersicht.

Genehmigt.

Beschluss :

Der Vorschuss von 100,000 Fr., welcher zur
Bestreitung der Kosten zur Neuaufnahme der
Arbeiten der Juragewässerkorrektion dem
Regierungsrat auf Rechnung jspäter auszusetzender Kredite

bewilligt wurde, wird auf 160,000 Fr. erhöht.
Darin ist inbegriffen der Kredit von 10,000 Fr.,

welcher der Baudirektion durch Beschluss des
Regierungsrates 6236 vom 15. November 1917
für Vorarbeiten für ein Ausführungsprojekt zur
Erweiterung des Nidau-Büren-Kanals bewilligt wurde,

auf Rechnung der zu bewilligenden ßaubei-
träge des Kantons.

Hapfbach bei St. Stephan ; Verbauung.

Volmar, Stellvertreter des Baudirektors,
Berichterstatter des Regierungsrates. Der Kapfbach in der
Gemeinde St. Stephan hat schon seit langer Zeit grosse
Sorgen verursacht. Im Jahre 1888/89 hatte ein
heftiger Ausbruch stattgefunden und es ist damals ein
Verbauungsprojekt aufgestellt worden. Allein die
finanziellen Leistungen der Beteiligten reichten nicht
hin, um die Sache bis zu Ende zu verfolgen, bis nach
einigen Jahren wiederum ein Ausbruch stattfand, der
sogar das Simmenbett um 30—40 m verschoben hat.
Damals ist von den Bundesbehörden verlangt worden,

dass in Verbindung mit der Verbauung auch eine
Aufforstung des Einzugsgebietes stattfinde. Die
Erfüllung dieser Forderung hat sich verzögert, bis im
Jahre 1916/17 ein neuer Ausbruch erfolgte, der die
Anlagen der Licht- und Wasserwerke und überhaupt
das ganze Dorf gefährdet hat.

Der Voranschlag ist nun neuerdings verifiziert und
auf 122,000 Fr. festgestellt worden. Im weitern ist zu
sagen, dass die forstlichen Massnahmen, deren
Ausführung verlangt worden ist, vorbereitet worden sind,
so dass die Forderung des eidg. Departementes des
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Innern erfüllt werden kann. Gestützt auf diese
Umstände und auf die absolute Notwendigkeit, die
Gegend vor diesem wilden Gesellen zu schützen, stellen
wir Ihnen den Antrag, Sie möchten eine Subvention
von 30%, oder höchstens 36,600 Fr.-, bewilligen.

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Zustimmung.

Genehmigt.

Beschluss :

Das auf 122,000 Fr. veranschlagte, vom Bun
desrat am 27. Juni 1920 genehmigte, mit 40 % der
wirklichen Kosten, im Maximum 48,800 Fr.,
subventionierte Verbauungsprojekt für den Kapfbach
bei St. Stephan wird ebenfalls genehmigt und
dafür ein Kantonsbeitrag von 30 %, höchstens 36,600
Fr., auf Rubrik X G 1 bewilligt unter folgenden
Bedingungen :

Die Bauten sind nach den Vorschriften der
Bundes- und Kantonsbehörden in solider Weise
auszuführen und nachher stets richtig zu
unterhalten. Die Gemeinde St. Stephan haftet dem
Staate gegenüber gemäss § 24 des Wasserpolizeigesetzes

und den Bestimmungen der Subventionsbeschlüsse

von Bund und Kanton für die
gewissenhafte Erfüllung dieser Verpflichtung.

Der Subventionsbeschluss des Bundesrates vom
27. Januar 1920 wird als integrierender Bestandteil

dieses Beschlusses erklärt.
Die Forstdirektion hat die Durchführung der

forstlichen Bedingungen zu besorgen.
Die Auszahlung der Bundes- und Kantonsbeiträge

erfolgt nach Massgabe der zur Verfügung
stehenden Kredite in Jahresbeiträgen von höchstens

10,000 Fr. und 8000 Fr.
Mehrkosten werden nicht subventioniert. Der

Gemeinde rat hat innert 2 Monaten die Annahme
dieses Beschlusses zu erklären, ansonst derselbe
dahinfällt.

Ortbachgraben-Verbaunn? in der Gemeinde Trab-
Schachen.

Volmar, Stellvertreter des Baudirektors,
Berichterstatter des Regierungsrates. Der Ortbachgraben in der
Gemeinde Trubschachen hat ein ziemlich grosses
Einzugsgebiet mit ausgedehnten Rutschpartien. Schon lange

hat man deshalb die Notwendigkeit einer Verbauung
empfunden. Die Sache ist auch von der Finanzdirektion

genau untersucht worden, weil man bei ihr den
Eindruck hatte, die Verbauung könnte nur einigen
Privaten zugute kommen. Nach der Untersuchung hat
sich aber ergeben, dass die vielen Rutschhalden eine
grosse Gefahr für die ganze Gegend bilden und wir
haben deshalb gefunden, das Projekt sei subventionswürdig

und zwar mit einem Beitrag von 25 % unter
den üblichen Bedingungen.

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Zustimmung.

Genehmigt.

Beschluss:

Das vom Schweiz. Departement des Innern am
26. Mai/10. Juni 1920 genehmigte und mit 331/3%
der wirklichen Kosten bis zum Höchstbetrage von
14,334 Fr. als 33% % der Voranschlagssumme von
43,000 Fr. (50,000 Fr. abzüglich 7000 Fr.)
subventionierte Projekt für die Verbauung des Ortbachgrabens

in der Gemeinde Trubschachen wird ebenfalls

genehmigt und der Gemeinde ein Kantonsbeitrag

von 25% der wirklichen Kosten, im
Maximum 12,500 Fr., der Voranschlagssumme von
50,000 Fr. auf Rubrik X G bewilligt unter
folgenden Bedingungen:

1. Die Bauten sind nach den Vorschriften der
Bundes- und Kantonsbehörden bis spätestens Ende
1922 in solider Weise auszuführen und nachher
stets richtig zu unterhalten. Die Gemeinde haftet
dem Staat gegenüber für die gewissenhafte
Erfüllung dieser Verpflichtung.

2. Die Baudirektion ist ermächtigt, allfällig noch
wünschbare Aenderungen am Projekt im
Einvernehmen mit der Bundesbehörde und der Gemeinde
anzuordnen.

3. Für die Ausführung und den Unterhalt der
Verbauung hat der Gemeinderat von Trubschachen
innert Jahresfrist Schwellenreglement und
Schwellenkataster aufzustellen und vom Regierungsrat
genehmigen zu lassen.

4. Die Auszahlung der Bundes- und Kantonsbeiträge

erfolgt nach Massgabe des Fortschreitens
der Arbeiten und der zur Verfügung stehenden
Kredite.

5. Die Gemeinde Trubschachen hat innert 2
Monaten die Annahme dieses Beschlusses zu erklären.

Strassenbante IV. Klasse Lyss-Limpachtal, Teilstück
Lyss-Brandholz ; iVachstibvenlion.

Volmar, Stellvertreter des Baudirektors,
Berichterstatter des Regierungsrates. Das Projekt, um dessen
Nachsubventionierung es sich hier handelt, ist gerade
in der Zeit der grösslen Lohnsteigerungen ausgeführt
worden. Ferner sind bei dieser Arbeit Arbeitslose
beschäftigt worden, die natürlich nicht so geübt waren
und daher weniger leisteten. Wir halten dafür, das
Nachsubventionsgesuch sei berechtigt, und es sei an
die Mehrkosten von 21,436 Fr. eine Nachsubvention
von 25 % oder 5359 Fr. zu bewilligen.

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskommissioa.
Bei diesem Projekt ist uns nur aufgefallen, dass es
seinerzeit als Notstandsarbeit ausgeführt werden sollte
und dass mit dieser Begründung die erste Subvention
verlangt wurde. Als die Arbeit begonnen werden sollte,
hat sich herausgestellt, dass niemand da war, der
diese Notstandsarbeit ausführen wollte. Das ist der
Grund, warum die Arbeit einige Jahre liegen bleiben
musste. Inzwischen ist eine Verteuerung eingetreten,
weshalb ein Nachkredit verlangt wird. Wir empfehlen
Zustimmung.

Genehmigt.
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Beschluss:

Der Gemeinde Lyss wird an die laut vorgelegter
Abrechnung 21,436 Fr. betragenden Mehrkosten
des 'ausgeführten Strassenstückes Lyss-Brandholz
ein Staatsbeitrag von 25% 5359 Fr. auf
Rubrik X F bewilligt.

Staatsstrasse Röthenbach-Süderen ; Neubau der
Fraumattbrficke.

• Volmar, Stellvertreter des Baudirektors,
Berichterstatter des Regierungsrates. Die alte Brücke an dieser

Strasse befindet sich in ganz bedenklichem
Zustand. Die Längshölzer sind grösstenteils durchgefault
und die Randbalken sind defekt. Es ist klar, dass
dieser Zustand nicht geduldet werden kann. Es ist
nun die Erstellung einer neuen Brücke in armiertem
Beton vorgesehen, deren Kosten auf 15,400 Fr.
veranschlagt sind. \ i

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Zustimmung.

Genehmigt.

Beschluss :

Für den Neubau der Strassenbrücke über den
Röthenbach in der Fraumatt zu Oberei werden der
Baudirektion 15,400 Fr. auf Rubrik X F bewilligt.

Staatsstrasse les Raugiers-Gornol, Korrektion der
Kehre zn Chételat.

Volmar, Stellvertreter des Baudirektors,
Berichterstatter des Regierungsrates. 600 Meter südlich von
Asuel besteht bei dieser Staatsstrasse eine Stelle, die
als sehr gefährlich bezeichnet werden muss. Sie ist
erstens mit einem Gegengefälle von 10% und zweitens
mit einer sehr scharfen Kurve versehen, die ihrer
Unübersichtlichkeit wegen zu grossen Zusammenstös-
sen geführt hat. Diese Uebelstände sind während der
Mobilisationsperiode einigermassen verbessert worden,
allein der Zustand ist immer noch unbefriedigend, so
dass man die Notwendigkeit einer Verbesserung nicht
bestreiten kann. Allerdings muss gesagt werden, dass
die Strasse eigentlich mehr dem Durchgangsverkehr
dient als dem Lokalverkehr, der nicht gerade sehr
stark ist. Es bot deshalb sehr grosse Schwierigkeilen,
die Gemeinde Asuel, die hauptsächlich interessiert ist,
zu einem angemessenen Beitrag zu veranlassen. Nach
langen Verhandlungen sind die Gemeinden in der
Nachbarschaft in den Riss getreten, während die
Gemeinde Asuel sich darauf beschränkte, den für die
Korrektion notwendigen Grund und Boden unentgeltlich

zur Verfügung zu stellen. Man könnte sich nun

auf den Standpunkt stellen, mit Rücksicht auf das
schwache Interesse, das die Gemeinde Asuel an
diesem Werke nehme, sei die Notwendigkeit desselben
nicht nachgewiesen. Aber weil andere Gemeinden
eingesprungen sind und weil — das ist ein Hauptmoment
— in jener Gegend Arbeitslosigkeit herrscht und man
die Leute so schnell als möglich zu beschäftigen sucht,
ist man zum Schluss gekommen, dass hier eine
Subvention angebracht sei.

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Nach den Akten muss man annehmen, dass die
vorteilhafteste Lösung durch den Widerstand einiger
Grundbesitzer verunmöglicht wird. Das vorliegende Projekt
ist nicht das rationellste, das wünschenswert wäre,
um an dieser Kurve von Chételat in der Gemeinde
Asuel eine durchgreifende Sanierung herbeizuführen.
Allein es bestehen keine rechtlichen Mittel, um die
Grundeigentümer zwingen zu können, mitzuwirken, so
dass man sich offenbar mit der Verbesserung begnügen
muss, die uns heute vorgeschlagen wird. Wir
beantragen Zustimmung.

Genehmigt.

Beschluss:

Der Baudirektion werden zur Ausführung des

Projektes des Kreisoberingenieurs V vom August
1920 für die 390 m lange, mit Inbegriff der auf
2000 Fr. berechneten Landentschädigungen zu
36,000 Fr. veranschlagte Korrektion 30,800 Fr. auf
Rubrik X F bewilligt unter der Bedingung, dass
die Gemeinden Asuel, Cornol, Courgenay und Fré-
giécourt, sowie der Verkehrsverein von Pruntrut
gemäss abgegebenen Zusicherungen zusammen
einen Gesamtbeitrag in bar von 5200 Fr. leisten
und die Gemeinde Asuel überdies ihr für die
Korrektion benötigtes Land unentgeltlich zur Verfügung

stellt. Der Gesamtbeitrag von 5200 Fr. ist
zwei Monate nach Beginn der Arbeiten an die
Amtsschaffnerei Pruntrut einzubezahlen.

Münsingen, Irrenanstalt : automatische Kühlanlage.

Volmar, Stellvertreter des Baudirektors,
Berichterstatter des Regierungsrates. Die Irrenanstalt
Münsingen besass bis jetzt ein in Holz erstelltes Eishaus,
das durch den langjährigen Gebrauch defekt geworden
und am Einstürzen ist. Ferner ist zu sagen, dass die
Eigenproduktion von Eis in der Anstalt wegen der
höchst milden Witterung eine sehr beschränkte war,
so dass sich der Neubau eines Eishauses nicht
rechtfertigt. Man ist deshalb dazu gekommen, die Erstellung

einer Kühlanlage vorzusehen, und zwar nach dem
System Autofrigor. Es ist ohne weiteres klar, dass
nach der Erstellung dieser Anlage Ersparnisse im
Betriebe erzielt werden können, da Speiseresten eben
besser aufbewahrt und verwendet werden können,
als wenn keine solche Anlage vorhanden ist. Es ist
in der Staatswirtschaftskommission lange über den
Betrieb einer solchen Anlage gesprochen worden und
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Herr Schneeb'erger war in der Lage, Erfahrungen aus
der Gemeinde Bern, in deren Spital eine solche Anlage
existiert, mitzuteilen, die sehr günstig lauteten. Wir
beantragen deshalb Genehmigung dieses Kredites.

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskommission,
Zustimmung.

Genehmigt.

Beschluss :

Für die Erstellung einer automatischen
Kühlanlage (System Autofrigor) werden der Baudirektion

20,000 Fr. auf Irrenfonds bewilligt.

Staatsstrasse Biel-Frinvilier ; Taubenlochbrücke.

Volmar, Stellvertreter des Baudirektors,
Berichterstatter des Regierungsrates. Der Grosse Rat hat
seinerzeit für die Taubenlochbrücke, der man nicht mehr
recht traute, einen Rekonstruktionskredit erteilt. Für
das Gerüst allein mussten 6900 Fr. ausgeworfen werden,

für den Bau 8100 Fr. Den Herren ist die Schwierigkeit

der Verhältnisse bekannt. Die Arbeit ist also
begonnen worden, ihre Vollendung wurde aber durch
den Bauarbeiterstreik verzögert. Als man den Mörtel
abkratzte, hat sich gezeigt, dass die Brücke in ganz
bedenklichem Zustande war. Das hatte, zur Folge,
dass viel grössere Arbeiten angeordnet werden mussten.

Wenn diese schadhafte Brücke nicht neu erstellt
worden wäre, so hätten grosse Unfälle entstehen
können. Die Sache ist nunmehr fertig und wir möchten
ersuchen, den Nachkredit erteilen zu wollen.

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Zustimmung.

Genehmigt.

Beschluss :

Der Baudirektion wird für die Mehrkosten der
nun durchgeführten Ausbesserung der steinernen
Strassenbrücke über die Schüss in der sogenannten

Taubenlochschlucht über den durch Gross-
ratsbeschluss vom 17. November 1919 bewilligten

Kredit von 15,000 Fr. hinaus ein Nachkredit
bewilligt von 8529 Pr. 05 auf Budgetrubrik X F.

Strasse IV. Klasse Wohley-Wohleyberg, Korrektion
bezw. Neubau ; Staatsbeitrag.

Volmar, Stellvertreter des Baudirektors,
Berichterstatter des Regierungsrates. Die Ortschaft Wohley
am linken Aareufer ist infolge der Veränderungen, die
mit der Erstellung des Mühlebergwerkes eingetreten
sind, in eine etwas isolierte Lage geraten. Sie ist
namentlich mit dem übrigen Strassennetz der Gegend

nur durch ein über den Wohleyberg führendes Sträss-
chen mit einer Steigung von 22% verbunden. Nachdem

eine Neuordnung der Strassenverhältnisse, zum
Teil mit Hilfe der Bernischen Kraftwerke, stattgefunden
hat, ist es begreiflich, dass auch diese Verbindung
verbessert werden sollte. Wir sind damit einverstanden
und beantragen einen Staatsbeitrag von 20 % an die
wirklichen Baukosten, im Maximum 11,000 Fr.

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Zustimmung.

Genehmigt. 1

Beschluss:

Das von der Einwohnergemeinde Frauenkap-
pelen mit Gesuch vom 2. Oktober 1920
eingereichte und von der Baudirektion nach der grünen
Variante abgeänderte Projekt für die 1165 m lange
Korrektion bezw. Neuanlage des Strässchens IV.
Klasse von der Wohley nach Wohleyberg, ohne
Landentschädigungen auf 55,000 Fr. veranschlagt,
wird genehmigt und der Einwohnergemeinde
Frauenkappelen für dessen Ausführung ein
Staatsbeitrag von 20% der wirklichen Baukosten, im
Maximum 11,000 Fr., auf Rubrik X F bewilligt
unter folgenden Bedingungen.

1. Die Arbeiten sind nach den Vorschriften
und Weisungen der Baudirektion und unter
Kontrolle ihrer Organe auszuführen. Die Baudirektion

ist ermächtigt, wünschbare Aenderungen oder
Ergänzungen am Projekt bei der Ausführung im
Einvernehmen mit der Gemeinde anzuordnen.

2. Die Auszahlung des Staatsbeitrages erfolgt
nach Massgabe der Kreditverhältnisse der
Baudirektion nach richtiger Vollendung des Baues
auf Vorlage einer amtlich geprüften, belegten
Abrechnung hin, in welche die wirklichen Bau- und
Projektkosten des Staates, nicht aber Landent-
schädigungs-, Kommissions-, Geldbeschaffungs-
und Verzinsungskosten, eingestellt werden dürfen.

3. Nach ihrer Vollendung ist die Strasse von
der Gemeinde gemäss Strassenbaugesetz als
Verbindung IV. Klasse richtig zu unterhalten.

4. Die Einwohnergemeinde Frauenkappelen hat
innerhalb sechs Monaten von der Eröffnung dieses
Beschlusses an gerechnet, die Annahme desselben

zu erklären.

Steuerveranlagung 1921.

Volmar, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich möchte hier die Aufmerksamkeit
des Rates ein wenig länger in Anspruch nehmen, da
das ein Geschäft ist, das etwas wichtiger ist, als die
Bjiugeschäfte, die wir soeben behandelt haben. Wir
wissen, dass sich der Grosse Rat schon im Jahre 1920
mit der Frage zu befassen hatte, ob das im Steuergesetz

vorgesehene Existenzminimum von 1000 Fr.
nach Antrag des Regierungsrates erhöht werden soll.
Ich will nicht auf die damaligen Verhandlungen
zurückgreifen, sondern nur feststellen, dass der Regie-

10*Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1921.
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rungsrat gefunden hat, es sei mit Rücksicht auf den
gesunkenen Geldwert der abzugsberechtigte Betrag— der
Ausdruck Existenzminimum ist nicht ganz richtig —
von 1000 auf 1500 Fr. zu erhöhen, und es sei dem
Rat von diesem Beschluss Kenntnis zu geben, resp.
derselbe sei durch den Grossen Rat genehmigen zu
lassen. Der Grasse Rat hat sich auf den Standpunkt
gestellt, es handle sich um eine administrative
Massnahme, von der er Kenntnis nehme, zu der er sich
aber materiell nicht ausspreche.

Die Sache ist letztes Jahr auch so durchgeführt
worden. Nun hat sich die Frage gestellt, wie diese
Angelegenheit für das Jahr 1921 zu ordnen sei. Der
Regierungsrat war der Meinung, man könne nicht mehr
zurückgehen, nachdem die Sache einmal gewährt worden

sei, müsse man auch für das Jahr 1921 den Abzug

mit 1500 statt mit 1000 Fr. vornehmen lassen.
Man hat dabei allerdings gesehen, dass es äusserst
gefährlich ist, den Standpunkt des Gesetzes zu
verlassen, denn es sind neuerdings Begehren gestellt worden,

die freilich schon letztes Jahr präsentiert worden

waren, die verlangten, man sollte mit diesen
Abzügen höher als auf 1500 Fr. gehen. Das geschah
mit der Motivierung, das Gesetz sei nun einmal
verletzt, es sei daher gleichgültig, ob man diese
Verletzung noch etwas weiter ausdehne. Das ist eine
Motivierung und ist auch keine, denn es ist klar,
dass die grössere oder kleinere Ausdehnung je nach
dem Steuerertrag ein ganz anderes Gesicht annimmt.

Der Regierungsrat hat nach reiflicher Erwägung
gefunden, er wolle den gleichen Antrag stellen, wie
letztes Jahr, wobei der Beschlussesentwurf der im letzten

Jahr geschaffenen Sachlage Rechnung tragen soll,
indem der Grosse Rat davon einfach Kenntnis zu
nehmen hat. Es ist nun Sache des Grossen Rates, zu
entscheiden, ob er es dabei bewendet sein lassen
oder einen förmlichen Beschluss fassen will.

Nun ist aber eine Eingabe von verschiedenen
Verbänden eingelangt, die in positiver Weise verlangt,
es möchte das Existenzminimum auf 2000 Fr. und
der Kinderabzug, sowie der Abzug für die Ehefrau
auf 200 Fr. erhöht werden. Ferner wird darin
gewünscht, dass diese Erhöhung nicht nur für das Jahr
1921, sondern auch rückwirkend für 1920 gelten soll.
Der Grosse Rat wird sich also mit der Eingabe zu
befassen haben, die sofort verlesen werden wird, er
wird zu beschlossen haben, ob er überhaupt materiell
auf die Sache eintreten will, oder ob er einfach
Kenntnis nehmen will. Tritt er materiell ein, so wird
er sich auch fragen müssen, ob der Beschluss
rückwirkend auf 1920 erklärt werden soll.

Zur Verlesung gelangt folgende

Eingabe:

Bern, den 30. Dezember 1920.

An die Finanzdirektion des Kantons Bern,
zu Händen des hohen Regierungsrates,

Bern.
Hochgeehrte Herren 1

Die unterzeichneten Verbände, nach vorausgegangener,

eingehender Besprechung der bernischen
Steuerverhältnisse in einer Versammlung vom 29. No¬

vember in Bern, sehen sich veranlasst, folgende
Eingabe an die kantonale Finanzdirektion zu Händen des
hohen Regierungsrates ergehen zu lassen:

Mit dem Einbezug der Teuerungszulagen und
Kinderzulagen ist das steuerpflichtige Einkommen des
Steuerzahlers, die gemäss Verfügung der kantonalen
Steuerverwaltung erstmals für das* Jahr 1920 erfolgt
sind, ist speziell für die eidgenössischen Angestellten
eine ausserordentlich hohe Steuerbelastung
eingetreten. Es ist logisch, dass, wenn andere
Berufsgruppen der unselbständig Erwerbenden, deren Löhne
und Gehälter mit Einschluss der Teuerungszulagen
entweder durch Gesetze, Reglemente oder Tarife
bereits geregelt sind und voll zur Versteuerung
herangezogen werden, der eidgenössische Angestellte auf
keine Sonderbehandlung Anspruch erheben darf, noch
will. Vielmehr erlaubt, er sich und mit ihm wohl alle
Festbesoldeten, worunter wir alle diejenigen verstehen,
die anlässlich der Steuereinschatzung einen
Lohnausweis eingebracht haben, das Gesuch um Erhöhung
des steuerfreien Einkommens zu unterbreiten.

Wohl hat der hohe Regierungsrat in seiner
Verfügung betreffend die Erhöhung des sog. Existenz-
Minimums für das Steuerjahr 1920 von 1000 Fr. auf
1500 Fr. bereits zum Ausdruck gebracht, dass in
Anbetracht der stetsfort schwieriger sich gestaltenden
Lebensverhältnisse ein starres Festhalten am
steuergesetzlichen Minimum nicht geboten sei. Diese
Beschlussfassung, so sehr sie auch zu begrüssen 'war
und anerkannt wurde, vermochte aber nicht die
wünschenswerte Entlastung des Steuerzahlers herbeizuführen.

Wenn sich heute das zur Steuerberechnung
herangezogene Einkommen der unselbständig
Erwerbenden im Vergleich zum Steuerjahr 1918 verdoppelt
hat, so wäre dein gegenüber ein doppelter Steuerbetrag

ungefähr das, was mit Fug und Recht von
Staat und Gemeinde, die ebenfalls unter der
Geldentwertung zu leiden haben, verlangt werden darf.
Dieses Verhältnis ist aber heute nicht da. Die Steuern
haben sich im Kanton Bern gegenüber dem Steuerjahr

1918 nachweisbar nicht nur verdoppelt, sondern
verdreifacht. An Hand eines Beispieles gestatten wir
uns, diesen Umstand zu erhärten und nehmen dazu
eine Normalfamilie mit, Wohnsitz in der Gemeinde
Bern, deren Vorsteher heute ein Gehalt inkl.
Teuerungszulagen von 5000 Fr. bezieht und im Dienste
einer eidgenössischen Verwaltung steht. Wir erhalten
folgendes Steuerverhältnis:
Einkommen: Gehalt, inkl. Teuerungszulage Fr. 5000

3 Kinderzulagen zu Fr. 180 » 540

Rohes Einkommen Fr. 5540
Gesetzliche Abzüge : Für Kranken¬

kasse und
bensversicherung

Fr. 200
10 %
(Lohnausweis) » 534
Für die Ehefrau

...» 100
Für 3 Kinder » 300
Existenzminimum

» 1500 Fr. 2634

Steuerpflichtiges Einkommen Fr. 2906
Im konkreten Falle,mit 10,5% umgerechnet, hat

der Familienvorsteher den Betrag von 305 Fr. 13 an
Gemeinde- und Staatssteuern zu entrichten.
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Wandeln wir dieses Beispiel um auf die Verhältnisse

des Steuerjahres 1918 und nehmen an, das
Einkommen habe sich im obigen Falle, entsprechend der
Geldentwertung, verdoppelt, so erhalten wir:
Einkommen: Gehalt Fr. 2750
Gesetzliche Abzüge: Für Kranken¬

kasse und
bensversicherung

Fr. 200

10%
(Fixbesoldete) » 255
Für die Ehefrau

...» 100
Für 3 Kinder » 300
Existenzminimum

...» 1000 Fr. 1855

Steuerpflichtiges Einkommen Fr. 895

Legen wir für das Steuerjahr 1918 einen Steuerfuss

von 9 % zu Grunde, so erhalten wir in diesem
Falle ein Steuerbetreffnis von 81 Fr. Es ist dies ungefähr

der vierte Teil dessen, was unter den heutigen
Verhältnissen an Steuern entrichtet werden muss.

Es beleuchtet dieses Beispiel im besondern die
Verhältnisse des eidg. Personals und aller jener
unselbständig Erwerbenden, deren Gehälter und Löhne im
Jahre 1918 nicht fest geregelt waren, die also
Gehaltszulagen in Form von Familien- und Kinderzulagen

erhielten. Lassen wir diesen Umstand aber ausser

Betracht und vergleichen wir die Steuervermehrung
auf der Basis des alten Steuergesetzes, wie es

vor dem Jahre 1918 Gültigkeit hatte, aber ebenfalls
der zu geringen steuerfreien Abzüge wegen revisionsbedürftig

war, so ergibt sich, dass der heutige Steuerbetrag

dennoch nahezu die dreifache Höhe dessen
erreicht, was damals, allerdings mit kleinerem Steuer-
fusse, entrichtet werden musste. Es trifft also die
Härte der heutigen Steuerverhältnisse nicht nur das
eidgenössische Personal, sondern es werden dadurch
alle unselbständig Erwerbenden mit gleicher Schärfe
betroffen.

Wir gestatten uns überdies, den hohen
Regierungsrat auf die jüngst erschienene Zusammenstellung

des statistischen Amtes der Stadt Bern über die
Bevölkerungsbewegung und die wirtschaftlichen
Verhältnisse dieser Stadt während des verflossenen
Halbjahres aufmerksam zu machen. Nach diesem Bericht
belaufen sich die Jahresausgaben pro 1920 für einen
fünfköpfigen Haushalt unter Ausschluss von Hauszins

und andern Akzidentien auf 3608 Fr., so dass
bei einem Gehalt von 5540 Fr. nur noch rund 1930
Fr. für Miete, Licht, Kleidung und Steuern verbleiben.

Die hohen Lebenskosten sind nicht nur für die
hier speziell erwähnte Stadt Bern massgebend, sie
greifen mit EinschlusS der Mietpreise für Wohnungen
bis weit in die ländlichen Ortschaften hinaus. Es
besteht für uns deshalb kein Zweifel, dass viele
Familien infolge erschwerter Lebensverhältnisse nicht
in der Lage sein werden, die geforderten Steuern zu
entrichten.

Die unterzeichneten Verbände gelangen daher mit
dem dringenden Gesuche an den hohen Regierungsrat,
es möchte in Anbetracht der schwierigen I^age, in
welcher sich alle unselbständig Erwerbenden befinden,

die Verfügung getroffen, bezw. dem Grossen Rat
zur Beschlussfassung vorgelegt werden, es sei das
Existenzminimum von 1500 Fr. auf 2000 Fr. und die

steuerfreie Quote für die Ehefrau und per Kind von
je 100 Fr. auf 200 Fr. zu erhöhen. Dies mit Gültigkeit
für das laufende und das folgende Steuerjahr.

Ueberzeugt, dass die Behörden des Kantons Bern
unsern Darlegungen sich nicht verschliessen, sondern
dieselben in wohlwollende Berücksichtigung ziehen
werden, danken wir Ihnen schon im voraus für Ihr
Entgegenkommen einer Bevölkerungsschicht gegenüber,

die gewillt ist, soweit als möglich ihren
Obliegenheiten dem Staate und der Gemeinde gegenüber
nachzukommen.

Wir sehen gerne Ihrem hochgeschätzten Abspruche
entgegen und versichern Sie, hochgeehrte Herren,
unserer vollkommenen Hochachtung.
Steuerkommission der Union des Verkehrspersonals

Bern und Umgebung:
Der Präsident: Burri. Der Sekretär: Held.

Der Union des Verkehrspersonals Bern und
Umgebung angeschlossene Verbände:
Eisenbahnarbeiterverein, Sektion Bern. —
Fahrdienstarbeiterverein, Sektion Bern. — Lokomotivpersonalverein,

Sektion in Bern und Ausserholligen. — Ran-
gierpersonalveiein, Sektion Bern. — Zugspersonalverein,

Sektion Bern. — Stationspersonalverein, Kreis
9. — Verband Schweiz. Weichen- und Bahnwärter,
Sektion Bern. — Werkstättearbeiterverein, Sektion
Bern und Ausserholligen. — Verein Schweiz.
Telephon- und Telegraphenbeamter, Sektion Bern. —
Verein Schweiz. Postbeamter, Sektion Bern. — Verein
Schweiz. Lokomotivführer, Sektion Bern, gez.
Kappeler und Hausmann. — Verband eidg. Post-,
Telegraphen- und Zollangestellter, Sektion Bern, gez. K.
Gerber und L. Portmann. — Vereinigung der
Festbesoldeten des Kantons Bern, gez. G. Wälchli und
Emil Wymann.
V.-S.-A. Platzkartell Bern. Die Geschäftsleitung: Der
Präsident: gez. Fred Dolan; der Vizepräsident: gez.
Kindler; der Sekretär: gez. Joh. Zimmermann.

Dem Platzkartell angeschlossene Vereine und
Verbände.

Bund technischer Angestellter der Schweiz, Sektion
Bern. — Kaufmännischer Verein, Sektion S.K.V. Bern.
— Schweiz. Werkmeisterverband, Sektion Bern. —
Schweiz. Techniker-Verband, Sektion Bern. — Union
Helvetia, Zentralverband Schweiz. Hotel- und
Restaurantangestellter, Sektion Bern.

Typographia Bern, gez. H. Grundbacher u. A. Schäfer.
Verein der Telephonistinnen- und Telegraphengehül-

finnen, Sektion Bern, gez. Klara Krapf u. M. Braun.

Vereinigung weiblicher Geschäftsangestellter der Stadt
Bern, gez. A. Mürset und C. Krähenbühl.

Union du personnel fédéral Delémont et Environs,
sig. F. Stalder et A. Gigandet.

Société suisse des commerçants, Section Delémont,
sig. M. Schwarz et J. Köhler.

Corps enseignant du district de Delémont.
sig. Camille Schmutz et J. Mertenat.

Vereinigte Personalverbände der Eisenbahner Biel und
Umgebung,

gez. Schmid Albert und Rud. Nägeli.
Dem Personalverband Biel angeschlossene Verbände:
Fahrdienstarbeiterverein, Sektion Biel. —
Eisenbahnarbeiterverein, Biel und Umgebung. — Lokomotiv-
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personal verband, Sektion Biel — Rangierpersonal -
verein, Sektion Biel. — Postangestellterverband, Biel.
— Stadt. Strassenbahner, Biel. — Stationspersonalverband,

Biel, Kreis 7. — Werkstättearbeiterverein,
Sektion Biel. — Verein Schweiz. Weichen- und
Bahnwärter, Sektion Biel. — Zugspersonalverein, Sektion
Biel.

Personalverbände Langenthal und Umgebung. —
Verband Schweiz. Postbeamter, Sektion Oberaargau-
Emmenthal, gez. Pfister und Brand. — Verein Schweiz.
Post-, Telegraphen- und Zollangestellter, Sektion
Oberaargau, gez. Fritz Uebersax und F. Leuenberger. —
Verein Schweiz. Eisenbahnangestellter, Kreis verein
Herzogenbuchsee, gez. Leuenberger und Aeschlimann.
— Verein Schweiz. Eisenbahnangestellter, Kreis
Aarwangen, gez. Neukomm und Segesser. —
Eisenbahnarbeiterverein Langenthal und Umgebung, gez. R.
Roth und Alb. Arni.
Verband eidg. Postangestellter, Sektion Berner-Oberland,

gez. Trachsel und Gottfr. Christen.

Eisenbahnerplatzunion, Thun und Umgebung,
gez. G. Dietrich und A. Baumgartner.

Vereinigung des organisierten Personals der B. L. S./
B. N., gez. Ryter A. und Kormann.

Personalverbände Langnau und Umgebung.
Verein eidg. Telephonarbeiter, Sektion Langnau,

gez. R. Jost und Fritz Kohler.
Schweiz. Zugspersonalverein, Sektion Langnau,

gez. Friedrich Scheuner und Wvss Eduard.
Verschiedene weitere wirtschaftliche und

Berufsverbände haben ihre Zustimmung zu dieser Eingabe
offiziell bekannt gegeben.

Volmar, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates (fortfahrend). Heute war eine Delegation

auf der Finanzdirektion, die die Sache auch noch
mündlich erörtert hat. Ich. habe den Herren erklärt,
ich werde ihre Anliegen vorbringen und werde den
Standpunkt, den der Regierungsrat einnehmen müsse,
ebenfalls zur Kenntnis bringen. Die Leute Laben
hauptsächlich betont, es sei ihnen nicht möglich, die Steuern
zu bezahlen, sie haben sich vor allem darüber beklagt,
dass sich die Steuer im Verhältnis zum Vorjahr
verdreifacht habe. Ich habe erklärt, ich begreife ganz gut,
dass das höchst unangenehm sei, dass man von
einem Jahr auf das andere ungefähr den dreifachen
Steuerbetrag bezahlen müsse. Anderseits sei aber
zu sagen, dass nicht nur sie, sondern auch andere
Steuerzahler betroffen werden. Ferner habe ich darauf
aufmerksam gemacht, dass die schablonenhafte Art,
wie dieser Steuernachlass verlangt werde, etwas eigenartig

sei. Es wird für ganz bestimmte Kreise, nämlich

für diejenigen, die sich über ihren Lohn
ausgewiesen haben, diese Erhöhung verlangt, für andere
Bevölkerungskreise hingegen nicht. Im weitern wird
kein Unterschied zwischen grösseren und kleineren
Einkommen, zwischen Ledigen und Verheirateten
gemacht, sondern wenn es sich um einen Fixbesoldeten
handelt, wird ganz schablonenhaft verlangt, dass ihm
dieses Entgegenkommen erwiesen werde, ohne
Untersuchung seiner persönlichen Verhältnisse. Ich habe

den Herren auch zu bedenken gegeben, dass sich der
Grosse Rat mit der Sache bereits befasst habe und dass
es schwer halten werde, eine Aenderung herbeizuführen.

Sodann habe ich die Herren darauf hingewiesen, dass
diejenigen, die die Steuern wirklich nicht bezahlen können,

Steuernachlassgesuche einreichen sollten, man
werde ihnen dann im Nachlassverfahren in vernünftiger

Weise entgegenkommen. Da haben sie gesagt,
ich solle die Verpflichtung übernehmen und die
Garantie abgeben, dass alle Nachlassgesuche, die eingereicht

werden — und es werden natürlich ganze Be-
völkemngsklassen solche einreichen —, bewilligt werden.

Diese Garantie musste ich ablehnen; es steht
deutlich im Gesetz, wie die Nachlassgesuche zu
behandeln seien, nämlich subjektiv, unter Berücksichtigung

der einzelnen Verhältnisse.
Die Herren haben daher auf das Nachlassverfahren

für 1920 verzichtet, trotzdem das offenbar das einzig
richtige gewesen wäre. Sie haben das Gesuch
eingereicht, der Grosse Rat möchte nachträglich den steuerfreien

Betrag für 1920 erhöhen.
Was zunächst die Rückwirkung auf 1920

anbelangt, so habe ich mir alle Mühe gegeben, den Herren
begreiflich zu machen, dass das schon aus technischen
Gründen unmöglich ist. Die Steuerregister sind
angelegt, das Einschatzungsverfahren ist durchgeführt
und nun müsste man mit dem Veranlagungsverfahren
für 1920 neu anfangen, indem man Posten für Posten
durchgehen müsste. Dann möchte ich fragen, wer denn
kompetent ist, das zu machen? Im Gesetz ist gesagt,
dass die Steuerbehörden die Veranlagung durchzuführen

haben. Es steht nirgends, dass der Regierungsrai
oder die Steuerverwaltung die Kompetenz habe, die
Steuerregister von A bis Z abzuändern. Es bestehen
also formelle Schwierigkeiten, die gar nicht zu
überwinden sind. Der einzige Weg ist der Nachlass.

Nun ist weiterhin zu sagen, dass ein Grossteil
der Leute die Steuer bereits bezahlt hat. Namentlich
auf dem Lande ist das der Fall, und zwar bei Leuten,
die ökonomisch gar nicht besser daran sind als die
Petenten, so dass unter Umständen Ungerechtigkeiten
entstehen könnten. Wir wollen nicht sagen, welche
Wirkung das auslösen würde. Eine Rückwirkung ist
also unmöglich. Sodann ist zu sagen, dass Staat und
Gemeinden ihre Budgets auf dieser Steuerveranlagung
aufgebaut haben. Wenn man ihnen nun hintendrein
wesentliche Einnahmen wegnimmt, so fällt alles
zusammen. Die Staatswirtschaftskommission wird Ihnen
über ihre Stellungnahme Aufschluss geben; ich will
hier nur sagen, dass sie bezüglich der Rückwirkung
einstimmig der Auffassung gewesen ist, dass eine
solche nicht in Frage kommen könne. Das geht aus
guten Gründen einfach nicht. Ich habe einen solchen
Fall aus der Nähe erlebt. In Ostermundigen haben die
Beamten verlangt, es möchte die Schultelle um 70 Rp.
herabgesetzt werden. Bekanntlich haben in der
Viertelsgemeinde Ostermundigen die Arbeiter die Mehrheit.
Die sozialdemokratische Mitgliedschaft Ostermundigen
hat nun gefunden, man könne dem Begehren der
Fixbesoldeten nicht entsprechen, da es zu weit gehe,
und hat die Verwerfungsparole ausgegeben. Der
Antrag wurde denn auch wuchtig verworfen, und mit
Recht, denn die Gemeinde hätte nie kutschieren können.

Bei andern Gemeinden verhält es sich ähnlich,
so dass es wohl begreiflich ist, dass von einer
Rückwirkung nicht die Rede sein kann.
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Nun hat sich im Regierungsrat die Frage gestellt,
wie die Frage im Jahre 1921 behandelt werden soll.
Man hat sich gesagt, dass man sich auf dem gleichen
Boden bewegen wolle wie 1.920 und dem Grossen
Rat davon Kenntnis geben wolle, dass das
Existenzminimum von 1000 auf 1500 Fr. erhöht werde. Die
Gründe dafür sind folgende. Jede Erhöhung dieses
Existenzminimums um 100 Fr. bewirkt einen Steuerausfall

von mindestens 560,000 Fr. für den Staat.
Die Sache ist leicht zu berechnen. Wir haben etwa
160,000 Steuerpflichtige, von denen 20,000 für unsere
Frage nicht in Betracht fallen. Wenn man hei den
übrig bleibenden 140,000 100 Fr. mit 140,000 multipliziert,

so kommt man auf die Zahl von 14 Millionen,
was bei einem Steuerbetrag von 4°/0 560,000 Fr. gibt.
Die Erhöhung von 1000 auf 1500 Fr. bringt also dem
Staat einen Steuerausfall von 2,8 Millionen. Würden
wir noch weiter gehen, so würden wir in Summen
hineinkommen, die nach Aufstellung des Budgets nicht
mehr verantwortet werden können.

Viel schlimmer als der Staat stellen sich aber die
Gemeinden und namentlich die industriellen Gemeinden.

Für Bern wäre die Wirkung die, dass nach den
Berechnungen der Steuerverwaltung mindestens 60 °/0
der Personen, die gegenwärtig in die Steuerregister
eingetragen sind, gestrichen werden müssten, so dass
es unmöglich wäre, den Finanzhaushalt irgend einer
grösseren Gemeinde noch aufrechterhalten zu können.
Ich lehne die Verantwortung für ein solches Vorgehen
ah, und der Regierungsrat ebenfalls. Derartige Manöver

und Verschiebungen kann man unmöglich
vornehmen, wenn nicht die Gemeinwesen, die auf die
Steuererträgnisse angewiesen sind, in eine ganz
unmögliche Situation kommen sollen. Ich begreife ganz
gut, dass den Petenten diese Steuer drückend
vorkommt. Wir in Bolligen sind diese Verhältnisse schon
längst gewöhnt. Vor 2 Jahren, wo ich als Präsident
der Rekurskommission noch ein Einkommen von 7500
Fr. hatte — es ist mancher unter den Petenten, der
mehr bezieht —, hatten wir schon eine Steuer von
11,8 °/0. Nun ist klar, dass die Steuererhöhung, die der
Kanton hat eintreten lassen, drückend wirkt, ebenso
die Steuererhöhung in der Gemeinde Bern. Dazu
kommt, dass nun auch die Teuerungszulagen
versteuert werden müssen, so dass es den Leuten schon
etwas stark vorkommt, wenn plötzlich der dreifache
Steuerbetrag bezahlt werden soll.

Nun müssen wir aber die Frage aufwerfen, woher
das kommt und wohin es geht. Die 70 Rappen, die
der Staat mehr nimmt, werden verwendet für die
Lehrerbesoldungen. Die Steuererhöhung kommt also den
Kreisen zu gut, aus denen sich die Petenten rekrutieren.

Die Steuererhöhung in der Stadt Bern ist ebenfalls,

wie es in der gemeinderätlichen Botschaft heisst,
für die Besoldungserhöhung der Beamten, Angestell-
ten und Arbeiter der Stadt Bern verwendet worden.
Man soll sich dann nicht wundern, wenn derartige
Folgen eintreten. :

Was die Versteuerung der Teuerungszulagen anbetrifft,

so haben die gleichen Verbände, die heute
petitionieren, letztes Jahr erklärt, es sei richtig, dass diese
Zulage^ versteuert werden müssen, weil sie eben
Bestandteile der Besoldungen bilden. Namentlich die
Arbeiter haben gefunden, es sei nicht recht, dass sie
ihre erhöhten Löhne versteuern müssten, während die
Teuerungszulagen steuerfrei sein sollen. Wir sehen
also ganz gut, aus welchen Gründen die Steuern zu-
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genommen haben. Die Geldentwertung tritt natürlich
auch für den Staat und die Gemeinden ein.

Nun will die Eingabe den verlangten Nachlass ganz
schablonenhaft auf den ganzen Kanton angewendet
wissen. Man hat aber z. B. kürzlich gelesen, dass die
Gemeinde Langnau den Steuerfuss um 70 Rappen
herabgesetzt hat. Also dort wäre ein solcher Nachlass
offenbar nicht zum zweiten Mal nötig. -Man sieht sehr
gut, dass die Eingabe ganz auf städtische Verhältnisse
zugeschnitten ist. Gewiss sind die Steuerlasten drük-
kend, aber die Anforderungen, die an Staat und
Gemeinden gestellt werden, sind es auch und irgendwo
müssen wir Deckung finden.

Es handelt sich heute nicht darum, für die Steuer-
initiative und die Steuerreform zu plädieren, aber ich
möchte doch das sagen, dass eine ausserparlamenta-
rische Kommission an der Arbeit ist, die ihre Tätigkeit

sofort nach Beendigung der Grossratssession wieder

aufnehmen wird. Die Arbeit kann nur auf dem
Boden gemacht werden, dass an Stelle des Steuerausfalles

Kompensationen gesucht werden, denn sonst
ist die Aufrechterhaltung des Staats- und
Gemeindehaushaltes einfach unmöglich, weil wir in Defizite
hineinkämen, die jeden Kredit untergraben würden.

Das sind die Gründe, welche den Regierungsrat
veranlasst haben, materiell den gleichen Standpunkt
einzunehmen wie letztes Jahr. Formell ist zu sagen,
dass der Regierungsrat mit seinem letztjährigen Bc-
schluss unzweifelhaft das Gesetz verletzt hat. Das
steht fest, und wenn ich damals dabei gewesen wäre,
so weiss ich nicht, ob ich zugestimmt hätte. Man
kommt, immer in eine schiefe Lage, wenn man den
gesetzlichen Boden verlässt. Aber heute kann man
nicht mehr zurück, auch wenn man die Konsequenzen
des letztjährigen Beschlusses noch so sehr bedauert.
Jedoch besteht kein Anlass, die Gesetzesverletzung
nach dieser oder jener Richtung noch weiter zu treiben.
Wenn gesagt worden ist, es sei gleichgültig, ob das
Gesetz mehr oder weniger verletzt werde, so ist das
nicht richtig. Wir. haben die ganze Angelegenheit der
Justizdirektion unterbreitet. Dieselbe hat schon letztes
Jahr Bedenken gehabt und gesagt, wenn eine
Beschwerde erfolge, könne die ganze Sache über den
Haufen geworfen werden. Niemand hat Beschwerde
geführt, und auch dieses Jahr hoffe ich, dass niemand
Beschwerde einreichen werde, indem die Entlastung
materiell gerechtfertigt ist. Wenn man aber weiter geht,
so kann man den Staat oder die Gemeinden in die
Lage bringen, dass sie den Ausfall durch Steuererhöhungen

einbringen müssen, wodurch andere Kreise
belastet. werden, die sich dann wehren könnten. Wenn
diese verlangen wollten, dass das Gesetz gehandhabt
werde, so würde das Bundesgericht ihnen recht geben.
Aus diesen Gründen möchte ich im Interesse derjenigen,

die eine Entlastung wünschen, sagen, man sollte
den Bogen nicht überspannen, sonst könnte der Schuss
hintenaus gehen.

Der Grosse Rat möge nun beschliessen, ob er auf
die Eingabe eintreten will oder nicht. Will er eintreten,
so möchten wir wünschen, dass ein gleicher Bes'e.hluss

gefasst werde wie letztes Jahr, indem der Rat einfach
vom Beschluss des Regierungsrates Kenntnis nimmt.

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Dem Grossen Rat, ist vom Regierungsrat unterbreitet
das Geschäft. 9744, Steuerveranlagung pro 1921. Zu
diesem Geschäft, (las vom Regierungsrat. am 8. De-

>21. 11
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zember letzten Jahres beraten und bald nachher der
Staatswirtschaftskommission überwiesen worden ist,
kommt nun die Eingabe der Verbände hinzu, die
soeben verlesen worden ist. Sie enthält einen zweifachen
Antrag. Sie wünscht einmal, es möchte der steuerfreie

Abzug für 1921 höher fixiert werden als letztes
Jahr und zweitens, dass der erhöhte steuerfreie Abzug
rückwirkend auch für das Jahr 1920 beschlossen werde.
Ich meine nun, es werde der Sache förderlich sein,
wenn man die beiden Begehron getrennt behandelt.

So möchte ich mich zunächst mit dem uns vom
•Regierungsrat unterbreiteten Geschäft 9744 befassen,
das dahin geht, es solle für 1921 grundsätzlich die
gleiche Anordnung getroffen werden wie für 1920,
es sollen also kurz gesagt, die Teuerungszulagen ebenfalls

der Besteuerung unterworfen, aber anderseits
nicht nur 1000 Franken, sondern 1500 Franken als
steuerfrei abgezogen werden können. Demgegenüber
steht dann die Eingabe, die weitergehende Abzüge
verlangt. Letztes Jahr hat die Staatswirtschaftskommission

die Auffassung vertreten, dass es eigentlich

nicht Sache des Grossen Rates sei, durch Be-
schluss die Massnahmen des Regierungsrates zu
sanktionieren. Die Staatswirtschaftskommission hat
gesagt, die steuerfreien Abzüge seien im Gesetz
festgelegt und weder der Regierungsrat noch der
Grosse Rat können das Gesetz abändern. Ich glaube,
dieser Standpunkt sei unanfechtbar. Wir haben uns
dieses Jahr neuerdings gefragt, welche Haltung wir
einnehmen wollen. Wir verwiesen auf das, was wir
letztes Jahr gesagt hatten und erklärten, dass wir es
dem Regierungsrat überlassen, die ex forderlichen
Weisungen an die Steuerbehörden zu erlassen. Es ist uns
dann aber vom Regierungsrat gesagt worden, es wäre
doch erwünscht, wenn zum mindesten materiell die
Ansicht des Grossen Rates zum Ausdruck käme.
Schliesslich sei dem Regierungsrat nicht gedient, dass
man weder ja noch nein sage. Wenn sich der Grosse
Rat materiell ausspreche, so wisse man, woran man
sei. Sage er ja, so sei die Verantwortung auf eine
etwas breitere Basis gesteilt, sage er nein, so wisse der
Regierungsrat, dass seine administrative Weisung auf
Steuererleichterung nicht gebilligt werde.

Die Staatswirtschaftskommission hat sich in diesem
Punkt mit Mehrheit auf den Boden gestellt, sie könne
nicht davon abgehen, dass es sich hier um eine
Nichtanwendung des Gesetzes handle, dass wir aber die
Erwägungen begreifen, die den Regierungsrat dazu
geführt haben, das Gesetz nicht in seiner vollen Härte
anzuwenden. Wir wollen das dem Regierungsrat auch
hier erklären, dass wir es durchaus verständlich
finden, dass er dazu gekommen sei, im Jahre 1920
und im Jahre 1921 vom Gesetz abzuweichen. Wir
wollen noch weiter gehen und sagen, dass wir
auch glauben, dass der Regierungsrat es verantworten

könne, eine Massnahme mit dieser
allgemeinen umfassenden Wirkung zu treffen. Er kann
sich dabei auf die Kompetenzen stützen, die ihm
Art. 38 des Steuergesetzes gegeben hat, wo
gesagt wird, dass der geschuldete Steuerbetrag auf
Antrag der Finanzdirektion durch den Regierungsrat
gestundet oder ganz oder teilweise erlassen werden
kann beim Vorliegen besonderer Verhältnisse, unter
welchen die ganze oder teilweise Einforderung der
nach dem Gesetz geschuldeten Steuer eine unverhältnismässig

schwere Belastung des Steuerpflichtigen
darstellt. Gewiss hat dieser Artikel die individuellen

Verhältnisse jedes einzelnen Steuerpflichtigen im Auge.
Allein man kann mit einer gewissen extensiven
Interpretation sagen, diese .administrative Kompetenz könne
der Regierungsrat auch generell anwenden. Wir wollen

also anerkennen, dass der Regierungsrat diese
Kompetenz in Anspruch nehmen kann, ohne dass wir
damit sagen wollen, dass diese Auslegung des
Gesetzes über alle Bedenken erhaben sei. Wenn wir
auf diese Gesetzesbestimmung hinweisen, so wollen

wir damit nicht eine Sanktionierung aussprechen
oder gar eine authentische Interpretation des Artikels
vornehmen, sondern wir wollen nur erklären, dass
auch diese Erwägung uns dazu geführt hat, dem
Grossen Rat zu beantragen, von der Mitteilung des
Regierungsrates Akt zu nehmen, und zwar in
zustimmendem Sinne. Wir erklären also nicht einfach,
dass wir uns gar nicht dazu aussprechen wollen,
sondern wir wollen dem Rat gegenüber erklären, wir
seien mit diesem Beschluss, den der Regierungsrat
gefasst hat, einverstanden, dass wir aber neuerdings
darauf hinweisen, dass wir damit nicht etwa für den
Grossen Rat die Kompetenz in Anspruch nehmen,
das Gesetz abzuändern, oder seine Wirksamkeit
auszuschalten. Wir erklären also nur, dass der
Regierungsrat gestützt auf diese gesetzliche Bestimmung

auch nach unserer Auffassung die generelle
Berücksichtigung der einzelnen Verhältnisse verantworten

kann.
Damit ist gesagt, dass die • Mehrheit der Staats-

Wirtschaftskommission der Auffassung ist, es könne
auf das weitergehende Gesuch, das heute verlesen
worden ist, nicht eingetreten werden, d. h. es könne
eine weitere Entfernung von den Vorschriften des
Gesetzes auf dem Wege reiner Verwaltungsmassnahmen
nicht verantwortet werden. Bei aller Würdigung der
schweren Belastung der Steuerzahler dürfen wir nie
aus den Augen lassen, dass das Gesetz vom 7. Juli
1918 vom Volke angenommen worden ist, dass es
heute noch in Kraft besteht und dass es auch dem
Grossen Rat nicht zusteht, dieses Gesetz in der einen
oder andern seiner Bestimmungen ausser Kraft zu
erklären. Es besteht keine andere Möglichkeit, die
harten Bestimmungen, die speziell durch die
Heranziehung der Teuerungszulagen zur Besteuerung drük-
kend geworden sind, zu beseitigen als durch eine
Gesetzesrevision. Anläufe dazu sind gemacht worden,
eine Steuerinitiative ist im Gang und auch die
vorberatenden Behörden, vor .allem der Regierungsrat, haben
sich mit der Revision des Steuergesetzes befasst. Dieser

hat erklärt, dass er in kurzer Frist dem Rate das
Ergebnis seiner Vorarbeiten unterbreiten werde. Mit
Rücksicht auf diese Sachlage können wir dem Rate
nichts Anderes empfehlen als die Ablehnung der weit
über das Gesetz hinausgehenden Anträge, indem wir
sagen müssen, dass es gefährlich wäre, wenn sich der
Grosse Rat auf den Boden begeben würde, dass er
das Volk korrigieren könne, indem er die vom Volke
angenommenen Gesetze ausser Kraft setzt oder in
einer Art und Weise interpretiert, die mit dem Sinn
und Wortlaut nicht vereinbar wäre.

Das sind die Erwägungen, die die
Staatswirtschaftskommission in ihrer Mehrheit bestimmt haben,
Ihnen Zustimmung zu den Beschlüssen des
Regierungsrates in dem umschriebenen Sinn zu beantragen.
Wir sind mit dem Regierungsrat durchaus einig darin,
dass er die Verhältnisse richtig gewürdigt hat, als er
im Dezember 1920 erklärte, er wolle pro 1921 die
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gleiche allgemeine Steuererleichterung schaffen, wie
für das Jahr 1920. Wir sind mit dem Regierungsrat
auch einverstanden, dass er diese Massnahmen durch
Berufung auf sein Steuernachlassrecht verantworten
kann. Weiter aber können wir nicht gehen. Wir wollen

namentlich nicht erklären, dass ein Präjudiz für
die Zukunft geschaffen werden soll, oder dass der
Grosse Rat in der Zeit der Not Gesetze ausser Kraft
setzen könne.

Um nicht ein zweites Mal das Wort ergreifen zu
müssen, ist es angezeigt, dass ich mich namens der
Staatswirtschaftskommission auch zu dem zweiten
Antrag ausspreche, der in der Eingabe enthalten ist,
es sei die verlangte Erhöhung der steuerfreien Abzüge
auch rückwirkend für das Jahr 1920 zu beschliessen.
In erster Linie muss man sagen, dass dieses Gesuch
reichlich spät kommt, denn es ist am letzten Tage
des Jahres der Post, übergeben worden. Wenn der
Regierungsrat hätte formalistisch sein wollen, hätte
er erklären können, der Beschluss sei schon längst
gefasst worden, die Steuerveranlagung sei durchgeführt,

die Steuer sei in einer ganzen Reihe von
Gemeinden schon bezogen und es könne unmöglich hin-
tendrein durch den Beschluss des Regierungsrates
oder einer andern Behörde den Gemeinden zugemutet
werden, sie sollten die Steuerveranlagung von vorn
beginnen.

Wir wollen aber mit dem Regierungsrat nicht
formell sein, sondern auf eine materielle Diskussion des
verspäteten Antrages eintreten. Doch müssen wir den
Satz an die Spitze unserer Erörterungen stellen, dass
keine Behörde des Staates Bern in einer für die
Gemeinden verbindlichen Weise einen Beschluss fassen

dürfte, dahingehend, es seien rückwirkend auf
das Jahr 1920 weitergehende Steuerabzüge
vorzunehmen. Jeder, der mit dem Steuerwesen auch
nur ein wenig zu tun hat, sieht das ein und ich will
mich darüber auch nicht weiter verbreiten. Ich kann
erklären, dass die Staatswirtschaftskommission in
diesem Punkte einig ist und erklärt hat, dass es ein
Ding der Unmöglichkeit sei, im Februar 1921 einen
solchen Beschluss für das Jahr 1920 zu fassen. Wir
würden uns da auf absolut ungesetzlichen Boden
begeben, so dass es jede Gemeinde in der Hand hätte,
diesen Beschluss, auch wenn er gefasst würde, sofort
über den Haufen zu werfen. Wenn die rechtliche
Situation so klar ist, so wird man das auch in den
beteiligten Verbänden einsehen. Man wird begreifen,
dass man schliesslich nicht machen kann, dass das
Wasser rückwärts läuft. Dabei bestreiten wir durchaus

nicht, dass die Ausführungen der Eingabe über
die Zunahme der Steuerlasten richtig sind. Das ist
auch vom Herrn Finanzdirektor anerkannt worden.

Diese Erhöhung ergibt sich einmal aus der
Heranziehung der Teuerungszulagen zur Besteuerung

und aus der Heraufsetzung des Steuerfusses
in den einzelnen Gemeinden. Es war immer meine
Auffassung, dass die Teuerungszulagen steuerpflichtig

sind. Man hat ja versucht, die Teuerungszulagen
nicht als einen Besoldungsbestandteil, sondern als
etwas Anderes zu definieren, allein, alle solchen
Versuche waren zum Scheitern verurteilt. Das ist von
Rekurskommission und Verwaltungsgericht so oft
anerkannt worden, dass auch das ein absolut aussichtsloses

Unterfangen ist, an der Steuerpflicht für die
Teuerungszulagen zu rütteln. Die Pflicht zur Versteuerung
von Provisionen, Gratifikationen, Nebenbezügen, und

wie sie alle geheissen haben, war schon vor dem Er-
lass des neuen Steuergesetzes eine absolut feststehende
Tatsache, die durch eine konstante Praxis anerkannt
worden war. Man hat meiner Meinung nach einen
Fehler begangen, als man nicht klar heraussagte, die
Teuerungszulagen seien Bestandteile der Besoldung
und müssen als solche versteuert werden. Man hat das
anfänglich nicht gemacht, weil man den Festbesoldeten
entgegenkommen wollte, aber man hat gesehen, dass
man in die grössten Ungerechtigkeiten hineinkommt,
wenn man diese Praxis beibehalten will, die auch rein
durch die Administrativbehörden geschaffen worden
ist. Deshalb hat man einen andern Ausweg suchen
müssen. Man hat gesagt, die Teuerungszulagen müssen
nunmehr versteuert werden, dafür wolle man einen
gewissen Ausgleich in dem Sinne schaffen, dass man
den* steuerfreien Betrag auf 1500 Fr. erhöhe.

Das ist die Vorgeschichte dieser Erhöhung. Man
darf schon sagen, dass es sich immer rächt, wenn man
einmal von der gesetzlichen Grundlage abweicht. Man
hat nachher Mühe, wiederum zum Gesetze zurückzukehren.

Aber man wird den Weg zum Gesetze zurück
wieder finden müssen und zwar durch eine Revision
des Gesetzes. Man kann ihn aber nicht finden durch
Beschlüsse dieser oder jener Behörde, dahingehend,
man wende das Gesetz nicht an.

Das sind die Erwägungen, die ich Ihnen teils im
Namen der Mehrheit der Staatswirtschaftskommission,
soweit es den Beschluss für das Jahr 1921 betrifft,
teils im Namen der einstimmigen Staatswirtschaftskommission,

soweit die Rückwirkung in Frage kommt,
zu unterbreiten hatte.

Schneeberger. Bezüglich der Rückwirkung möchte
ich hier feststellen, dass ich auch in der

Staatswirtschaftskommission erklärt habe, es sei nicht möglich,

diesem Gesuche zu entsprechen, weil die
Schwierigkeiten viel zu gross sind. Es bleibt denjenigen, die
von dieser Steuer für 1920 so bedrückt werden, dass
sie sie überhaupt nicht bezahlen können, nichts
Anderes übrig, als der Weg des persönlichen Nachlassgesuches.

Der Herr Finanzdirektor hat in der
Staatswirtschaftskommission erklärt, man werde diese
Gesuche wohlwollend prüfen und ihnen auch in
weitgehendem Masse Rechnung tragen.

Was dagegen den andern Teil der Eingabe betrifft,
es sei das steuerfreie Einkommen gegenüber dem letzten

Jahr zu erhöhen, so bin ich hier nicht gleicher
Auffassung wie die Mehrheit der Staatswirtschaftskommission.

Wir haben letztes Jahr die genau gleiche
Debatte gehabt und man hat sich damals darum
gestritten, ob man auf 1500 oder auf 2000 Fr. gehen
solle. Von unserer Seite war der Antrag gestellt worden,

auf 2000 Fr. zu gehen. Man hat gesagt, wenn es
eine Gesetzesverletzung sei, auf 2000 Fr. zu gehen,
so sei es selbstverständlich auch eine solche, den
Betrag auf 1500 Fr. zu erhöhen, es sei nur ein gradueller
Unterschied vorhanden. Aber wenn man sagt, die
Gefahr eines Rekurses sei bei einer Erhöhung auf 2000
Fr. gross, so ist diese Gefahr selbstverständlich auch
schon bei einer Erhöhung auf 1500 Fr. vorhanden.
Unsere Partei hat ein ähnliches Gesuch eingereicht,
wie das soeben verlesene und hat darin, wie auch in
der von Ihnen abgelehnten Steuerinitiative, die
Erhöhung auf 2500 Fr. verlangt. In der Initiative, die
gegenwärtig im Gange ist, wird diese Summe ebenfalls

genannt. Die Steuerbelastung für die kleinen Be-
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amten, Angestellten uiul Arbeiter wird auch dann noch
gross genug sein. Bei einem Einkommen von 4000
Fr., wie es heute die Arbeiter beziehen und bei der
Möglichkeit, alle Abzüge des Gesetzes in Anspruch
nehmen zu können, kommt ein solcher Arbeiter
immer noch auf ein versteuerbares Einkommen von 1500
Fr., also auf eine Steuerleistung von 150 Fr. Das ist
nun einfach zu viel, denn man weiss, dass solche
Familien in der Stadt Bern z. B. allein für die Wohnung
1500 Fr. bezahlen müssen. Das sind durchaus nicht
etwa Luxuswohnungen, sondern ganz gewöhnliche
Dreizimmerwohnungen, die für eine fünfköpfige
Familie angemessen sind. Schliesslich nützt es nichts,
mit den Abzügen tiefer zu bleiben, um am Ende des
Jahres erklären zu müssen, wie es der Herr
Finanzdirektor getan hat, dass die Steueransstände für 1919
noch über 6 Millionen betragen. Was will die
Finanzdirektion mit diesen 6 Millionen anfangen, die sie
nicht einbringen kann? Es ist auch den Gemeinden
nicht gedient mit möglichst hohen Einschätzungen,
die nachher nicht realisierbar sind. Es ist daher
gewiss klüger, allen diesen Umständen von vornherein
durch einen etwas höhern Abzug Rechnung zu tragen.

Der Herr Finanzdirektor hat uns gesagt, die
Justizdirektion habe sich in einem Gutachten dahin
ausgesprochen, dass dieses Vorgehen ungesetzlich sei. Ich
glaube, wir hätten das dem Herrn Finanzdirektor aufs
Wort geglaubt, auch wenn er nicht die Bestätigung
der Justizdirektion eingeholt hätte. Das weiss jeder
Bürger, der das Gesetz anschaut, das ist auch noch
von niemandem bestritten worden. Wir wollen doch
hier feststellen, dass auch bei einem steuerfreien
Betrag von 2500 Fr. keiner ausschlüpfen könnte, der
irgendwie in der Lage ist, einen Rappen an Steuern
zu bezahlen. Aber da, wo nichts ist, soll man nicht
übermässig belasten, nur damit man nachher hohe
Steueranerkennungssummen in den Kontrollen hat,
aber ebensogrosse Löcher in den Kassen. Der Herr
Finanzdirektor hat in der Kommission erklärt, die
Leute, die nicht bezahlen können, müssen eben ein
Nachlassgesuch einreichen. Es bleibe kein anderer
Weg. Wo führt das hin, wenn 10,000 Steuerzahler
solche Gesuche einreichen? Wie lange braucht es,
bis alle diese Gesuche erledigt sind? Das käme doch
einer Sabotage des Steuerbezuges überhaupt gleich.
Damit ist also nicht geholfen, weder dem Staat, noch
den Steuerzahlern. Darum ist es gescheiter, man
wähle den einfacheren Weg der Erhöhung dieser
steuerfreien Beträge, dann wird man auch mit den
Nachlassgesuchen rasch fertig, weil sie nicht zu
Tausenden kommen, sondern nur in Ausnahmeftällen.

Ich möchte Ihnen daher namens unserer Fraktion
empfehlen, weiterzugehen, als letztes Jahr und auf
einen steuerfreien Betrag von 2500 Fr. abzustellen.
Ich glaube nicht, dass das so gefährlich sei, wie die
Herren Vorredner ausgeführt haben. Wir haben die
Progression, die etwas einträgt und wenn die Herren
nachher unserer Steuerinitiative zustimmen, so ist
auch dort vorgesorgt, dass der Ausfall gedeckt werden
kann und dass weder Staat noch Gemeinde zugrundegehen,

sondern ihren Haushalt gleichwohl weiterführen

können. Einen förmlichen Beschluss hat der
Grosse Rat letztes Jahr abgelehnt, sondern er hat
einfach stillschweigend Kenntnis genommen von der
Mitteilung des Regierungsrates, man habe das Gesetz
umgangen. Heute wird nun empfohlen, der Grosse
Rat solle ausdrücklich seine Zustimmung zu diesem

Beschluss des Regierungsrates aussprechen. Wenn
aber der Grosse Rat dieses Jahr einen Beschluss fasst,
dann soll er nicht den Beschluss fassen, den die
vorberatenden Behörden empfehlen, sondern er soll den
steuerfreien Abzug auf 2500 Fr. festsetzen.

M. Nicol. Je me souviens que l'année dernière,
ensuite d'une circulaire publiée, sauf erreur, par la
commission de taxation, celle-ci avait proposé
d'accorder une déduction de 1500 fr. pour l'année passée,
et le Grand Conseil a ratifié cette proposition. Or, la
situation ne s'est pas améliorée dans l'intervalle. Le
Grand Conseil serait donc bien inspiré en augmentant
cette déduction pour l'année courante, suivant les
desideratas contenus dans une initiative qui vient d'être
lancée dans le public, soit une déduction personnelle
de 2500 fr., plus 200 fr. par enfant. Ainsi faisant l'on
répondrait à un besoin général du pays, vu la cherté
de la vie.

Si je me permets de défendre ce point de vue et
de recommander les nouvelles propositions, c'est que
des motifs sérieux militent en faveur d'une augmentation

du minimum d'existence à défalquer du revenu.
Ainsi, un ouvrier travaillant 300 jours de l'année à
raison de 14 fr. par jour, recevra la resplendissante
somme de 4200 fr., pour se nourrir lui, sa femme et
trois enfants. D'après notre projet il aurait le droit
de déduire 2500 Fr. comme minimum d'existence,
puis 3 frois 200 fr. pour les enfants, 300 fr. pour la
femme et 100 fr. pour l'assurance, soit donc 1000 fr.
L'impôt qu'il aurait à payer serait raisonnable, ce qui
ne serait pas du tout le cas d'après la proposition de
la direction des finances, qui porterait son chiffre
d'impôt à 300 fr., ce qui le forcerait de recourir à la
commission de taxation, qui, j'en ai la conviction, ne
pourrait qu'admettre ce recours. N'oublions pas que
les ouvriers sont soumis aux risques de chômage,
sujets aux maladies, astreints au service militaire.

Je me permets donc de vous recommander ces
propositions au nom de la fraction socialiste.

Luterbaclier. Ich unterstütze den Antrag der
Mehrheit der Staatswirtschaftskommission. Wir
wissen, dass wir schon letztes Jahr mit der Festsetzung
des Existenzminimums auf 1500 Fr. eine Gesetzesver-
letzung begangen haben. Ich bin damit einverstanden,
dass dieser Betrag zu niedrig ist, aber ich möchte doch
die Herren davor warnen, im gegenwärtigen Moment
weiter zu gehen. Sorgen wir lieber dafür, dass das
Gesetz möglichst bald revidiert wird. Wie hoch wir
das Existenzminimum ansetzen, das werden wir dann
bei der Beratung des Steuergesetzes sehen. Bei einem
Existenzminimum von 2500 Fr. müssten sich dann
allerdings verschiedene Gemeinden fragen, wie sie ihre
Ausgaben decken wollen, die täglich grösser werden.
In der letzten Zeit sind Leute zu mir gekommen und
haben gesagt, sie hätten schon letztes Jahr einen
Rekurs machen wollen, hätten es aber dann unterlassen,
wenn jedoch der Grosse Rat weiter gehe, rverden sie
unbedingt in Lausanne Rekurs einreichen. Man hat
gesagt, man habe so grosse Steuerausfälle für 1920.
Man soll dafür sorgen, dass die Steuerrekurse schneller
erledigt werden, damit es nicht vorkommt, dass bei der
folgenden Veranlagung der Rekurs vom Vorjahre noch
nicht erledigt ist. Gegenüber den verschiedenen Klagen

über zu grossen Steuerdruck, die aus gewissen
Kreisen kommen, möchte ich nur darauf hinweisen,
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dass derjenige, der Gelegenheit gehabt hat, ums Neujahr

herum in verschiedenen Ortschaften herumzukommen,

gar nicht geglaubt hat, dass man jetzt in der
Zeit der Not sei. Man konnte glauben, es sei
Hochkonjunktur. Ich stelle Ihnen daher den Antrag, vom
Bericht des Regierungsrates Kenntnis zu nehmen, sich
mit den Massnahmen der Regierung einverstanden zu
erklären, aber weiter auch zu sagen, dass wir uns nicht
kompetent fühlen, auf die Gesuche und Eingaben einer
Reihe von Verbänden einzutreten und zur Tagesordnung

überzugehen. Zugleich stelle ich den Antrag auf
Schluss der Rednerliste.

Abstimmung.
Für Schluss der Rednerliste Mehrheit.

Jakob. Herr Luterbaclier hat vorhin erwähnt, dass
nach dem letztjährigen Beschluss auf Erhöhung des
Existenzminimums Leute zu ihm gekommen seien, die
erklärt hätten, wenn man noch weiter gehe, müssten
sie rekurrieren. Ich glaube kaum, dass das ehrliche
Steuerzahler waren, denn soviel mir bekannt ist, haben
nicht nur die Arbeiter, sondern auch diejenigen
Gewerbetreibenden und Industriellen, die ihre Bücher
vorgelegt haben, 1500 Fr. abziehen können, sofern ihr
Einkommen den Betrag nicht überstieg, der zum
Abzug berechtigt. Der Herr Finanzdirektor hat uns die
materiellen und formellen Gründe auseinandergesetzt,
weshalb die Regierung nicht das Existenzminimum
erhöhen könne. Ich begreife die Ausführungen des
Herrn Finanzdirektors, da er gegenüber den wachsenden

Ausgaben möglichst für Deckung sorgen muss.
Bezüglich der formellen Bedenken ist zu sagen, dass
es klar ist, wenn man sich genau an den Buchstaben
des Gesetzes halten will, dass weder der Regierungsrat
noch der Grosse Rat kompetent ist, das Existenzminimum

zu erhöhen. Aber wir haben bereits festgestellt,
dass das Gesetz letztes Jahr schon verletzt wurde. Ob
nun 500 oder 1000 Fr. mehr abgezogen werden, die
Gesetzesverletzung bleibt die nämliche. Wenn man
die heutigen Verhältnisse in Betracht zieht, sollte man
unbedingt weiter gehen. Wenn man schon letztes Jahr
auf das Begehren grösserer Kreise eingetreten wäre,
so hätten wir heute nicht 6 Millionen Steuerausstände.
Anderseits wissen wir auch, dass sich der Grosse
Rat nicht allzu sehr an Gesetzesparagraphen gehalten
hat. Ich weise nur auf das Verhalten des Grossen
Rates anlässlich der mehrmaligen Kreditbewilligung
für das kantonale Frauenspital hin. Die bewilligten
Kredite gehen weit über das hinaus, was Art. 6 der
Staatsverfassung festlegt: Der Grosse Rat hat. also hier
nicht nur ein Gesetz, sondern das Grundgesetz, die
Staatsverfassung verletzt. Ich habe Ihnen in einer der
letzten Sessionen dargelegt, dass seinerzeit der Grosse
Rat gestützt auf Art. 9 der Verfassung ein Dekret
erlassen hat, ohne irgendwie das Volk zu befragen.
Daraus geht hervor, dass wir es mit den
Gesetzesbestimmungen nicht immer peinlich genau nehmen.
Neben dem toten Buchstaben des Gesetzes gibt es auch
eine lebendige Vernunft, Ausserordentliche Verhältnisse

erfordern ausserordentliche Massnahmen. Das
erfahren nicht nur wir, sondern das hat im letzten
Jahr hauptsächlich auch die Arbeiterschaft erfahren.
Unbekümmert um die Volksabstimmung haben Regierung

und Grosser Rat im letzten Jahr ausserordentliche
Massnahmen getroffen, um die Seuche einzudämmen

und die Seuchenschäden zu decken. Wir müsse n
unbedingt feststellen, dass wir auf dem Gebiete des
Steuerwesens heute ausserordentliche Verhältnisse
haben. Die heutigen Steuerverhältnisse sind zum Teil
Nachwirkungen des Krieges. So gut wie wir während
des Krieges ausserordentliche Massnahmen getroffen
haben, so gut ist es heute Pflicht der Regierung und
des Grossen Rates, diese ausserordentlichen Verhältnisse

zu berücksichtigen. Was nützt es der
Steuerbehörde, Tausende und Abertausende von Angestellten
und Arbeitern und auch von selbständig Erwerbenden
nach einem Artikel einzuschätzen, der gar nicht
innegehalten werden kann, weil die Leute die Steuer nicht
zu bezahlen imstande sind. Die Leute werden einfach
gezwungen, zu rekurrieren oder Nachlassgesuche
einzureichen. Die Folge davon ist einmal eine ungeheure
Mehrarbeit für die Beamten, eine Vermehrung dieser
Beamten und sodann die Steuerverschleppung, die
dahin führt, dass die Steuern schliesslich überhaupt
nicht mehr bezahlt werden können. Es ist Ihnen
bekannt, dass sich die Einschatzungen nach den
Einkommensverhältnissen des vergangenen Jahres richten
müssen. Nun wissen wir, dass heute in einem Grossieil
des Volkes Notstand herrscht, dass Arbeitslose zu
Tausenden vorhanden sind. Man wird kaum erwarten
können, dass diese heute die Steuer bezahlen können.
Durch hohe Einschatzungen werden sie nur noch ver-,
bittert und es würden auch diejenigen die Steuern
nicht zahlen, denen das sonst vielleicht noch möglich
wäre. Eine Erhöhung des Existenzminimums liegt
also schon im Interesse der Verwaltungsbehörden.

Neben dieser höheren Einschätzung kommt eine
Erhöhung der Steueransätze zur Geltung. Nicht nur die
Staatssteuer ist um 75 Rappen erhöht worden,
sondern auch die Gemeindesteuern fast durchwegs. Ich
will Ihnen an Hand eines einfachen Beispiels zeigen,
wie sich die Steuerlast gegenüber der Vorkriegszeit
vermehrt hat. Wenn vor dem Krieg ein Arbeiter mit
5 Fr. Taglohn mit 1500 Fr. zur Steuer herangezogen
worden ist, so musste er damals die Steuer auf dem
Betrag von 3—400 Fr. entrichten. Damals hat die Staats-
steuer 3 Fr. 75 betragen, die Gemeindesteuer
durchschnittlich 4 Fr. 50. Somit hat der Arbeiter eine
jährliche Steuer von 24 Fr. 75 bis 33 Fr. bezahlt. Nehmen

wir heute den gleichen Arbeiter mit 10 Fr. Taglohn
oder einem jährlichen Einkommen von 3000 Fr., so
kann er nach den heutigen Verhältnissen 1500 Fr. als
Existenzminimum, 200 Fr. im Maximum für Versicherung,

10 % des Restes oder 130 Fr. abziehen, dazu
noch 100 Fr. für die Ehefrau, es bleibt also ein
Steuerbetrag von 1070 Fr. und die durchschnittliche
Höhe der Steuer stellt sich auf 115 Fr. Das ist eine
Vermehrung von über 200%. Wenn man dazu die
ungeheuren Steigerungen der Mielzinse und der
Lebensmittel rechnet, so sieht man, dass diese Steuerlast
drückend wird. Sodann müssen wir in Betracht ziehen,
dass die Mehrzahl der Leute weniger verdienen und
dass Tausende auf den Bezug von Arbeitslosenunterstützung

angewiesen sind. Wenn man das alles in
Betracht zieht, kann ich nicht begreifen, warum man an
diesem kalten Buchstaben festhält, wo man doch von
vornherein sieht, dass die Sache in der Praxis nicht
durchgeführt werden kann. Die Steuerausstände werden

sich verdoppeln und verdreifachen, der Steuer-
hezug wird verschleppt, die Rekurse werden sich
gewaltig steigern und können nicht erledigt werden,
worunter nicht nur die Staatskasse, sondern auch die
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Gemeindekassen leiden. Der Herr Finanzdirektor hat
speziell auf die Gemeindefinanzen hingewiesen. Es
ist Talsache, dass die Gemeinden durch die
Heraufsetzung des Existenzminimums verkürzt werden, aber
faktisch werden nicht mehr Steuern eingehen, auch
wenn das Existenzminimum niedrig gehalten wird,
weil die Leute eben nicht zahlen können. Aus diesen
Gründen stimme ich für Erhöhung des Existenzminimums

auf 2500 Fr.

Hartmann. Die Sprecher der vorberatenden
Behörden haben bei der Glossierung der Eingabe des
Verbandes der Festbesoldeten versucht, die allgemein
bekannte Methode anzuwenden, eine Kategorie gegen die
andere auszuspielen. Es ist aber doch zu sagen, dass
diese Eingaben der Festbesoldeten schliesslich nicht
dahin tendieren, nur für die Festbesoldeten etwas
herauszuholen, sondern dass ihre Tätigkeit auch allen
andern Steuerzahlern zugute kommt, vorausgesetzt,
dass sie sich über ihr Einkommen einwandfrei
ausweisen. Es ist gesagt worden, dass man sehr wohl das
harte Los der Leute begreife, dass man es verstehe,
dass es für die Leute unangenehm sei, wenn der
Steuerbetrag sich verdopple oder verdreifache. Mit
diesem Bedauern und Begreifen ist den Steuerzahlern
selbstverständlich absolut nicht geholfen. Wir hätten
es viel lieber, wenn dieses Bedauern in die Tat
umgesetzt würde. Nach dem alten Steuergesetz ist die
Einschätzung lange nicht so streng gehündhabt worden.
Es sind Arbeiter, die ein Einkommen bis zu 1500 Fr.
hatten, mit 2—300 Fr. eingeschätzt worden, obschon
das Existenzminimum eigentlich nur 600 Fr. betrug.
Das gegenwärtige Gesetz wird viel strenger gehandhäbt.
An das Bedauern glauben wir nicht recht, bevor wir
nicht Taten sehen. Herr Luterbacher hat erklärt, dass
man mit Rekursen rechnen müsse, wenn man höher
gehe. Wie aber, wenn gegen eine allzu strenge
Einschätzung massenhaft Rekurse erhoben werden und
wenn die Steuern nicht bezahlt werden, solange die
Rekurse nicht erledigt sind? Dann ist der Schaden für
den Staat viel grösser. Nun hat Herr Luterbacher
gesagt, wir sollten helfen, das Steuergesefz abzuändern.
Dieses Ansuchen an unsere Fraktion ist mehr als
komisch. Wir haben im Verlaufe des letzien Jahres eine
Steuerinitiative zustande gebracht, die wegen eines
kleinen Formfehlers beanstandet und abgelehnt wurde.
Man weiss auch, dass unsere Partei im gegenwärtigen
Moment eine neue Steuerinitiative lanciert. In diesem
Momente verlangt man von uns, wir sollen mithelfen,
ein neues Steuergesetz zu schaffen. Das ist mehr als
komisch. Vor zwei Jahren hat ein bürgerliches Mitglied
unseres Rates, Herr Neuenschwander, eine Motion
auf Abänderung des Steuergesetzes eingereicht. Er
hat damals konstatiert, dass dieses Existenzminimum
ungerecht ist, namentlich gegen die kleineren Steuerzahler.

Der Regierungsrat hat diese Motion
entgegengenommen, aber bis heute hat man noch nichts davon
gemerkt, dass auch nur der geringste Wille vorhanden
wäre, das Steuergesetz abzuändern. Wenn es den
bürgerlichen Sprechern ernst gewesen wäre, hätte man
dieser Motion schon lange eine praktische Folge geben
können. Also mit, diesen Vorwürfen ist es nichts.
Wenn Sie die Steuerzahler eiriigermassen befriedigen
wollen, so müssen Sie nach unserem Vorschlag das
Existenzminimum erhöhen. Das ist das Begehren der
Arbeiterschaft; wenn es abgewiesen wird, wird das

Parlament im Volke draussen als das behandelt werden,

was es ist.

Stettier. Herr Regierungsrat Volmar hat auf die
materiellen Folgen einer weitergehenden Erhöhung des
Existenzminimums hingewiesen. Nun wissen wir, dass
der Steuerdruck in den untersten Kreisen am grössien
ist. Speziell die untersten Erwerbsklassen bringen den
grössten Teil der Steuerleistung im Kanton Bern ein,
denn die Steueranerkennungssumme der unselbständig
Erwerbenden beträgt 110 Millionen, gegenüber 50
Millionen von Freierwerbenden inkl. Banken und
Aktiengesellschaften. Ich kenne die Leute, die diese Ermässigung

des Steuerbetrages verlangen, ich muss ihnen
alle Tage den Rat geben, sie sollen ein Nachlassgesuch
oder ein Gesuch um Ratenzahlung einreichen. Schliesslich

haben wir nur zu konstatieren, dass im Jahre 1920
die Steuerausstände um Millionen höher werden als im
Jahre 1919. Wenn man in dieser Weise ferner vorgeht,
so wird das grosse Unzufriedenheit schaffen. Wenn
ein Mensch einmal in den Zustand kommt, dass er
seine Schulden nicht mehr bezahlen kann, so zieht
sich das wie ein roter Faden durch sein ganzes Leben
hindurch. Ich bin warm für das neue Steuergesetz
eingetreten, aber seine Anwendung hat grossen
Unwillen verursacht und wird die Revision des
Steuergesetzes sehr erschweren. Wenn man uns also auf
diese Revision vertröstet, so müssen wir sagen, dass
wir nicht recht daran glauben, dass es gelingen werde,
dieses revidierte Steuergesetz unter Dach zu bringen.
Ich stimme daher für den Antrag der sozialdemokratischen

Fraktion.

Zimmermann. Ich kann weder dem Antrag der
Mehrheit der Staatswirtschaflskommission zustimmen
noch dem Antrag des Herrn Imterbacher. Alle Klassen
der Bevölkerung seufzen unter dem neuen Steuergesetz,
unter einem Steuergesetz, das nicht etwa der Grosse
Rat gemacht hat, sondern das das Resultat einer
Initiative ist. Wenn wir nun unter der harten Anwendung
dieses Gesetzes seufzen, so ist das begreiflich. Aber
diese Härten können wir nur mildern, wenn wir eine
Revision dieses Gesetzes vornehmen. Nach meiner
Auffassung ist der Grosse Rat nicht dafür da, diese
Härte auf ungesetzliche Art, zu mildern. Ungesetzlich
ist nach meiner Auffassung sowohl die Verfügung des
Regierungsrates, das steuerfreie Einkommen
hinaufzusetzen, wie auch die Zumutung an den Grossen Rat,
diesen Beschluss zu genehmigen. Was mich anbelangt,
so muss ich es ablehnen, auf die Genehmigung dieses
Beschlusses einzutreten. Wir nehmen Akt von dieser
Verfügung des Regierungsrates, aber wir genehmigen
das Vorgehen nicht. Wenn wir diese Erhöhung des
Existenzminimums vornehmen, so schieben wir
einfach die Revision des Steuergesetzes hinaus. Denn
diejenigen Leute, denen wir nun das Existenzminimum
erhöhen, verlieren das Interesse an einer Revision des
Steuergesetzes, genau so wie sie an der Umgestaltung
des alten Gesetzes nicht interessiert, waren, weil man
sie nicht ordnungsgemäss und gesetzmässig
eingeschätzt hat. Das Bekenntnis des Herrn Hartmann war
für mich sehr wertvoll, dass das frühere Steuergesetz
für seine Leute besser gewesen sei als das heulige, weil
eben damals die Leute nicht eingeschätzt worden sind,
wie es hätte sein sollen. Auch die Frage muss gestellt
werden, ob nicht gleichzeitig mit einer Erhöhung des
Existenzminimums in der I. Klasse eine solche in der
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II. Klasse erfolgen soll. Wenn der Franken heute
gegenüber vor dem Krieg nur noch 42 Rp. gilt, so
gilt er auch für diese Leute, die auf Einkommen aus
Zinsen angewiesen sind, nur 42 Rp. Diesen Leuten
fällt es unter Umständen viel schwerer, ihre Steuern
zu bezahlen, als einem Festbesoldeten. Aus allen
diesen Gründen muss ich es ablehnen, als Mitglied des
Grossen Rates eine Ungesetzlichkeit zu begehen. Wenn
wir da helfen wollen, kann es nur auf dem Wege einer
Revision des Steuergesetzes gehen.

Bühler. Gestatten Sie mir, die Ausführungen des
Herrn Vorredners zu unterstützen und mich formell
auf den Boden zu stellen, dass es durchaus nicht in
der Kompetenz des Grossen Rates liegt, hier einen
Beschluss zu fassen. Für uns ist das Steuergesetz
massgebend und an diesem können wir durch Gross-
ratsbeschluss keine Aenderung vornehmen. Die
Regierung hat ihrerseits in Anwendung des Steuernachlassartikels

des Gesetzes für das letzte Jahr den
Beschluss gefasst, das Existenzminimum auf 1500 Fr.
zu erhöhen. Man kann sich fragen, und hat sich auch
letztes Jahr die Frage vorgelegt, ob dieser
Steuernachlassartikel generell zur Anwendung gebracht werden

könne, oder ob er nicht nur in einzelnen konkreten

Fällen zur Anwendung gebracht werden dürfe. Für
die letztere Auffassung würden sehr viele Gründe
sprechen, aber der Grosse Rat hat keine Einwendungen
dagegen erhoben, dass die Regierung diesen
Steuernachlassartikel generell zur Anwendung gebracht hat.
Das war gewissermassen eine Notstandsmassnahme,
die mit Rücksicht auf die durch den Krieg geschaffenen
besondern Verhältnisse getroffen werden musste. Es
ist durchaus billig und gerechtfertigt, dass die Regierung

diese Erleichterung eintreten liess. Sie hat den
Beschluss innerhalb ihrer Kompetenz gefasst und der
Grosse Rat hat an diesem Beschluss nichts geändert,
sondern nur davon Kenntnis genommen. Nun hat die
Regierung ebenfalls innerhalb ihrer Kompetenz,
gedeckt durch die Bestimmung des Steuergesetzes, den
Beschluss gefasst, dass für das Jahr 1921 der nämliche
Abzug gemacht werden könne. Dieser Beschluss wird
uns nun zur Kenntnisnahme vorgelegt. Ich bin der
Ansicht, dass dem Grossen Rat nichts Anderes übrig
bleibt, als den Beschluss zu fassen, man nehme von
diesem Beschluss des Regierungsrates neuerdings
Kenntnis. Es ist durchaus nicht nötig,.den bezüglichen
Beschluss ausdrücklich zu genehmigen, denn wenn
wir ihn genehmigen, so nehmen wir einfach dasjenige,
was die Regierung gewissermassen als Gesetzesverletzung

bezeichnet hat, auf unsere Schultern. Das
möchte ich nicht. Die Regierung hat das gemacht für
1920, sie hat es auch gemacht für 1921; wir wollen
sie deswegen nicht tadeln, wir sind damit einverstanden,

aber es ist nicht nötig, dass wir ausdrücklich
einen solchen Beschluss fassen. Ich schliesse mich
den Ausführungen des Herrn Zimmermann vollständig

an.
Nun glaube ich auch nicht, dass wir weiter gehen

und die Regierung einladen sollten, eine weitere
Erhöhung vorzunehmen. Das könnte nur in der Form
geschehen, dass der Grosse Rat beschliessen würde,
die Regierung werde eingeladen, in Anwendung des
betreffenden Gesetzesartikels auf 2000 oder 2500 Fr.
zu gehen. Da möchte ich nur sagen, dass ich durchaus
der Meinung wäre, man könnte allenfalls einen
derartigen Beschluss fassen, wenn sich wirklich die Ver¬

hältnisse, die Teuerung seit dem Jahre 1920 noch derart

verschlimmert hätte, dass eine solche Erhöhung
wirklich gerechtfertigt wäre. Da muss ich nun sagen,
dass die Verhältnisse von 1921 nicht schlimmer sind
als wir sie im Jahre 1920 hatten. Glücklicherweise
stehen wir doch vor der Tatsache, dass die Teuerung
den Gipfelpunkt erreicht hat und dass es, wenn auch
langsam, wieder heruntergeht. Wir wollen uns dessen
freuen, dass da eine Erleichterung eingetreten ist.

Es ist aber schon so, dass nicht nur die
Fixbesoldeten unter der Teuerung und unter der starken
Steuerbelastung gelitten haben, sondern dass jeder
das an seinem eigenen Leib gespürt hat. Diese
Erscheinung ist auch nicht nur im Kanton Bern zu
verzeichnen, sondern ist allgemeiner Art. Wo gibt
es ein Staatswesen, oder eine Gemeinde, in denen
nicht der Steueransatz kolossal erhöht werden musste?
Das ist auch eine Folge dieser fürchterlichen
Kriegsverhältnisse. Gemeinden und Staat sind ausserordentlich

belastet, sie müssen ihre Steuern erhöhen. Wir
waren genötigt, Gesetze zu erlassen, die eine
Mehrbelastung des Staates zur Folge hatten. Das
Lehrerbesoldungsgesetz, das im Grossen Rat einstimmig
angenommen worden ist, hat eine kolossale Mehrbelastung

zur Folge. Diese Steuererhöhung ist von den
Leuten ausserordentlich unangenehm empfunden worden.

Nun muss eben jedermann sich damit abfinden.
Ich begreife diejenigen, die die Eingabe eingereicht
haben, sehr gut, aber es ist zu sagen, dass mit
ungefähr gleichem Recht eine grosse Anzahl von Bürgern

im Lande herum reklamieren könnten, die keinen
Abzug machen können. Die Vermögenssteuerpflichtigen,

die Grundbesitzer und Landwirte, könnten auch
kommen und erklären, sie müssten ausserordentlich
viel höhere Steuern zahlen als vorher, man solle auch
da eine gewisse Erleichterung eintreten lassen.

Ich bin der Ansicht, dass man sich auf jeden Fall
hier im Grossen Rat sehr hüten muss, nun eine
Gesetzesverletzung zu begehen. Es ist von Rekursen
gesprochen worden und man hat sich darüber lustig
gemacht. Das ist aber klar, dass, wenn der Grosse
Rat einen Beschluss fassen würde, der auf eine
Verletzung des Steuergesetzes hinaus geht, dann von
jedem stimmberechtigten Bürger der Rekurs ergriffen
werden könnte. Dann würden die Abzüge überhaupt
aufgehoben. Darüber braucht man nicht zu lachen.

Nun möchte ich doch noch auf die finanziellen
Konsequenzen hinweisen. Der Herr Finanzdirektor war
natürlich in erster Linie verpflichtet, das zu tun und
er hat es getan. Wir alle aber sind verpflichtet, darauf

Rücksicht zu nehmen, wenn man uns erklärt, die
Erhöhung der abzugsberechtigten Einkommen werde
dem Staate jährlich einen Einnahmeausfall von 3
Millionen bringen. Da müssen wir sofort sagen, dass
der Staat das gegenwärtig gar nicht aushalten könnte.
Wir können die Defizite, die ohnehin schon gross
sind, nicht noch vermehren. Schliesslich müssen doch
die Mittel wieder aufgebracht werden, denn wir können

nicht auf dieser abschüssigen Bahn weiterschreiten,
die Defizite Jahr für Jahr vermehren, bis schliesslich

alles zusammen in die Brüche geht. Wir müssen
zum Staatskredit Sorge tragen und der Kredit des
Staates ist nur (dann vorhanden, wenn doch wenigstens
einigermassen das Gleichgewicht zwischen Einnahmen
und Ausgaben hergestellt ist. Ich habe immer auf
geordnete Staatsfinanzen gehalten, weil ich die
Konsequenzen eines ungeordneten Finanzhaushaltes kenne.
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Man wird das sehen, wenn wir neuerdings sechs-
prozentige Kassenscheine ausgeben. Sie werden
gezeichnet werden, weil der Staat Kredit geniesst. Wenn
der Kredit dahin ist, kann man lang an die sog.
Kapitalisten appellieren, man wird nichts bekommen.
Das ist von ausserordentlicher Wichtigkeit.

Die ganze Sache hat aber auch Konsequenzen für
die Gemeinden. Ich will mich nicht über die Stadt
Bern aussprechen, die da am meisten beteiligt ist,
sondern will nur sagen, dass auch auf dem Lande
starke Ausfälle eintreten werden, wenn eine vollständige

Verschiebung stattfindet. Wir spüren auf dem
Lande die Steuern auch sehr stark. Und es kommt mir
manchmal ganz merkwürdig vor, wenn man in den
Zeitungen liest, eigentlich belastet seien die Leute
nur in den Städten. Auf dem Lande hat man noch
ganz andere Steueransätze und wenn man früher
sagen konnte, die Einschätzung sei nicht so streng,
wie in den Städten, so hat das infolge des neuen
Sleuergesetzes vollständig geändert. Auf dem Lande
wird von den Bezirkssteuerkommissionen die
Steuerschraube mindestens so stark angezogen, wie in den
Städten. Das wissen wir ganz genau, dass es viele
Bürger gibt, die sagen können, wenn sie mit ihrer
ganzen Habe nach Bern ziehen würden, hätten sie nur
die halbe Steuer zu bezahlen.

Wir können also heute die Sache nicht anders
lösen, als so, dass wir Kenntnis nehmen vom Be-
schluss des Regierungsrates, dass wir denselben nicht
genehmigen und nicht ablehnen, aber den Regierungsrat

auch nicht einladen, allenfalls weiter zu gehen.
Wir wollen die weitere Entwicklung abwarten und
über diese Sache bei der Beratung des Steuergesetzes
sprechen, die hoffentlich möglichst bald kommt. Auf
jeden Fall dürfen wir nicht eine derartige
Verschiebung bei den Einkommensteuerpflichtigen
vornehmen, ohne dass man Kompensationen schafft.

v. Fischer. Ich habe das Wort in einem Moment
verlangt, wo ich noch nicht wusste, dass Herr
Zimmermann den Antrag stellen will, den er gestellt hat.
Hätte ich das gewusst, so hätte ich auf das Wort
verzichten können, denn ich stehe auf dem genau
gleichen Boden und möchte also den Antrag des Herrn
Zimmermann unterstützen. Ich halte dafür, dass das
der einzig mögliche Standpunkt ist. Vor einem Jahr
war man sich vollständig klar, dass der Grosse Rat
sich zu dem Antrag der Regierung nicht aussprechen
kann. Seither hat sich die Situation in bezug auf die
Gesetzlichkeit oder Ungesetzlichkeit des Beschlusses
der Regierung nicht geändert. Der Antrag der Mehrheit
der Staatswirtschaftskommission ist also ebenso
unannehmbar, wie der Antrag der Minderheit. Ich muss
auch sagen, dass der Antrag des Herrn Luterbacher
als Ordnungsantrag zwar annehmbar wäre, dass aber
die Motivierung zuweit geht, indem Herr Luterbacher
auch eine gewisse Billigung des Beschlusses des
Regierungsrates aussprechen will. Auch diese Billigung
kann man nicht akzeptieren. Wir wollen doch nicht
päpstlicher sein als der Papst. Die Regierung selbst
hat gar nichts Anderes verlangt, als dass wir von dem
Beschluss Kenntnis nehmen. Sie sagt in Ziffer 5:
«Dem Grossen Rat ist von demselben in seiner nächsten

Session Kenntnis zu geben. » Der Regierungsrat
hat ganz gut gewusst, dass der Grosse Rat nicht weiter
gehen kann und ist es daher nicht recht verständlich,
dass die Insianz, die man früher die Regierung Nr. 2

genannt hat, weiter gehen will, als die Regierung Nr. 1,
die selbst gar nicht verlangte, dass man ihr zustimme.
Die ganze Begründung des Antrages der Mehrheit der
Staatswirtschaftskommission hat einem den Eindruck
eines Anwaltsplädoyers gemacht, das bei der Lage
des Handels nicht auf Freisprechung lauten kann
und deshalb mit um so grösserem Nachdruck auf
mildernde Umstände plädiert. Darum hat man in der
Begründung des Antrages der Staatswirtschaftskommission

euphemistisch von einer Nichtanwendung des
Gesetzes gesprochen, während man auf berndeutsch
einen ganz andern Ausdruck brauchen muss, der auch
von andern Rednern klipp und klar gebraucht worden
ist. Eis handelt sich um eine Gesetzesverletzung, über
die man nicht mit euphemistischen Ausdrücken
hinwegtäuschen soll. Es handelt sich um einen Beschluss,
der sich mit dem Gesetz nicht in Einklang bringen
lässt. Der Herr Finanzdirektor hat selbst gesagt, wenn
man weiterginge, hätte man ganz sicher eine
Beschwerde zu gewärtigen. Wie der Beschwerdeentscheid

ausfallen würde, darüber kann kein Zweifel
sein. Wenn eine solche Beschwerde ergriffen würde,
würde wahrscheinlich schon der bisherige Beschluss
des Regierungsrates nicht standhalten können.

Daher möchte ich mich ganz entschieden gegen
diesen Antrag der Mehrheit der Staatswirtschaftskommission

aussprechen, da der Grosse Rat in eine
schiefe Bahn geraten würde. Wir sind nicht dazu da,
als breiter Buckel zu dienen, auf den man die
Verantwortung laden kann.

Auf einen Punkt möchte ich noch zu reden kommen,

wo ich auch mit Herrn Bühler nicht ganz
einverstanden bin. Das betrifft den Steuernachlassartikel.
Herr Bühler scheint heute den Standpunkt eingenommen

zu haben, dass man den Beschluss der Regierung
unter dem Gesichtswinkel des Art. 38 des
Steuergesetzes, also des Nachlassartikels, rechtfertigen könne.
Ich halte auch das nicht für richtig und möchte daran
erinnern, dass der Regierungsrat früher durch Herrn
Scheurer im Grossen Rat den Standpunkt hat
vertreten lassen, dass von einem generellen Steuernach-
lass überhaupt nicht die Rede sein könne, sondern dass
jedes Gesuch einzeln und für sich begründet werden
müsse. Das scheint mir die einzig richtige Auslegung
des Art. 38 des Steuergesetzes zu sein. Mag man das
nun auslegen, wie man will, mag man sagen, man
könne den Artikel auch generell auf bestimmte
Kategorien anwenden, so spricht das gleichwohl gegen den
Antrag der Mehrheit der Staatswirtschaftskommission,
indem die Erledigung ider Steuernachlassgesuche, seien
sie nun individuell oder generell, wenn man diese
letztere Art als zulässig betrachtet, ausschliesslich in
die Kompetenz des Regierungsrates fällt. Der
Regierungsrat hat also für die Anwendung dieses Artikels
keine Zustimmung des Grossen Rates einzuholen.

Müller (Bern). Wie Herr v. Fischer will ich an
das Votum des Herrn Zimmermann anknüpfen,
allerdings in anderem Sinne. Herr Zimmermann hat sich
mit Vergnügen und Wohlbehagen auf eine Aeusserung
des Herrn Hartmann berufen, der sagte, dass man
heute konstatieren könne, dass das neue Steuergesetz
noch schlechter sei als das alte. Da ich am Zustandekommen

des neuen Steuergesetzes etwas stark
beteiligt bin, kann ich eine derartige Aeusserung nicht
vorbeigehen lassen. Wenn ein Gegner der Modernisierung

des Steuergesetzes das sagt, so ist das be-
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greiflich und man braucht dazu nichts weiter zu sagen,
aber sobald ein Anhänger des neuen Steuergesetzes
so etwas sagt, bekommt die Sache ein anderes Gesicht.
Da muss ich erklären, dass jeder, der das neue Steuergesetz

im Vergleich mit dem alten verurteilt, nicht
weiss, was das heisst. Es handelt sich nicht darum,
zu vergleichen, wie man das alte und das neue
Gesetz anwendet, sondern man müsste vergleichen, wie
das alte Gesetz gewirkt hätte, wenn es so angewendet
worden wäre, wie das neue. Darüber ist nun gar kein
Zweifel möglich, dass das neue Steuergesetz gegenüber

dem alten grundsätzlich einen grossen
Fortschritt bedeutet hat. Es hat zunächst gegenüber einer
durchaus veralteten Methode der Systematik zwei
grundlegende Aenderungen gebracht, auf der einen
Seite eine grössere Entlastung durch Einführung von
Familienabzügen und eine grössere Belastung nach
der grösseren Leistungsfähigkeit durch Einführung
der Progression. Das ist es, was das neue Steuergesetz

gegenüber dem alten auszeichnet. Im übrigen
ist dieses Gesetz nicht ein Initiativvorschlag in seiner
Gesamtheit, sondern nur in ein paar verschiedenen
Punkten, im übrigen hat man aber diejenigen
Bestimmungen als Vorlage genommen, die im Jahre 1912
nach sechsjährigen Beratungen im Grossen Rat
aufgestellt, aber vom Volke verworfen wurden. Wir
haben jenes verworfene Gesetz wesentlich verbessert
durch Erhöhung des Existenzminimums und der
Familienabzüge.

Davon muss nun die Anwendung des neuen
Steuergesetzes unterschieden werden. Dazu können
allerdings kritische Bemerkungen gemacht werden. Wenn
man ohne die Veränderung der Verhältnisse in
Betracht zu ziehen, einfach vergleicht, was ein Arbeiter
mit 5 Fr. Taglohn unter dem alten Steuergesetz
bezahlt hat und was er jetzt mit 10 Fr. bezahlen muss,
abgesehen von den erhöhten Steuerleistungen, die von
Staat und Gemeinde verlangt werden, ist ein solcher
Vergleich vollständig unzutreffend und zwar deshalb,
weil jetzt zu den 5 Fr. Taglohn normalerweise ungefähr

10 Fr. Teuerungszulage kommen. Man kann also
nicht auf diese Weise argumentieren.

Das muss man aber ohne weiteres feststellen, dass
das neue Steuergesetz von dem Moment seines
Inkrafttretens an durch die veränderten wirtschaftlichen
Verhältnisse vollständig überholt worden ist. Das,
was wir als wesentlichen Fortschritt angeschaut
haben, die Erhöhung des Existenzminimums und die
Einführung von Familienabzügen, war alles überholt
durch die wirtschaftlichen Verhältnisse und namentlich

auch mit Rücksicht auf die strengere
Einschätzungsmethode. Wenn wir das alte Steuergesetz in
gleicher Weise hätten handhaben wollen, hätten wir
noch ganz andere Dinge erleben können. Ich erinnere
mich immer noch an die langen, zum Teil vergeblichen
Beratungen in allen möglichen Kommissionen, die an
dem Steuergesetz herumlaboriert haben. Ich erinnere
mich, wie der alte Herr Scheurer skeptisch gesagt
hat, das Beste am alten Steuergesetz sei das, dass
man es habe und zwar deshalb, weil man es nur
anzuwenden brauche, um Millionen und Millionen
herauszuholen. Wenn das neue Steuergesetz nicht
zustandegekommen wäre, hätten wir mit dem alten
Steuergesetz blaue Wunder erleben können.

Die Tatsache, dass dieses neue Gesetz schon beim
Inkrafttreten überholt war, hat uns veranlasst, neuerdings

eine Initiative zu lancieren, die die nötige Un¬

terschriftenzahl bekommen hat. Es sind, wie Herr
Hartmann richtig gesagt hat, durchaus nichtige und
windige Vorwände gewesen, die den Grossen Rat
veranlasst haben, diese Initiative als nicht
zustandegekommen zu erklären. Wir waren darüber nicht
unglücklich, weil uns das die Möglichkeit gegeben hat,
sie wesentlich zu verbessern. Die Bogen für eine neue
Initiative gehen durch das Land. Ich nehme an, wir
werden in kurzer Zeit die nötigen Unterschriften
beieinander haben. Dort haben wir auch die Vorschrift,
die Herr Zimmermann im geltenden Gesetz so schmerzlich

vermisst, nämlich eine Erhöhung der Abzüge
beim Einkommen II. Klasse. Damit wird zweifellos
eine der grössten Härten der gegenwärtigen
Steuergesetzgebung, die allerdings aus dem alten Gesetz
übernommen ist, beseitigt. Sie besteht darin, dass vom
Einkommen II. Klasse nur ein Abzug von 100 Fr.
gemacht werden kann. Das bedeutet im gegenwärtigen

Moment für alle kleinen Rentner einfach eine
Ungerechtigkeit. Wir müssen uns vorstellen, was das
heisst, bei einem Einkommen von 2000 Fr. aus
Kapital, das vielleicht die Frucht eines arbeitsreichen
Lebens ist, nur 100 Fr. abziehen zu können. Es ist
absolut unmöglich, davon zu leben und gerade weil wir
das als unmöglich empfunden haben, haben wir in
der Steuerinitiative den Passus aufgenommen, dass
in solchen Fällen dieses Einkommen aus Kapital bis
zu einem Ertrag von 5000 Fr. gleich einem Einkommen
I. Klasse versteuert werden soll, so dass also die
Abzüge der I. Klasse in Anspruch genommen werden
können. Wir taten das, weil wir sehen, dass hier eine
durchgreifende Aenderung stattgefunden hat, und dass
man die Leute nicht einfach zu Boden drücken kann.
Wir sind also in der Lage, Ihnen eine derartige Vorlage

zu unterbreiten, die sich nach allen Richtungen
vertreten lässt, die auch mit dem Interesse des Staates

und der Gemeinden zu vereinbaren ist. Dabei
haben wir ebenfalls einen steuerfreien Abzug von 2500
Fr. proklamiert, wie das jetzt von unserer Partei
vertreten wird. Wir mussten, gestützt auf die wirtschaftlichen

Verhältnisse, einen derartigen Abzug verlangen,
aber wir mussten auf der andern Seite dafür sorgen,
dass für diesen gewaltigen Ausfall, der für den Staat
in die Millionen geht, ein Ausgleich geschaffen wird.
Wir haben das in dem Sinne gemacht, dass dieser
Ausfall durch eine entsprechende Ausgestaltung der
Progression, die noch lange nicht erschöpft ist, die
noch lange nicht die Leistungsfähigkeit der höheren
Einkommenstufe beeinträchtigt, gedeckt werden soll.

Ich stimme diesem Antrag auf 2500 Fr. zu, aber
ich stelle eventuell den Antrag, auf 2000 Fr. zu
erhöhen, weil dieser Ausgleich im gegenwärtigen
Moment nicht möglich ist. Dabei erkläre ich aber, dass
diese Erhöhung der Abzüge von 1500 auf 2000 Fr. im
Interesse des Staates und der Gemeinden vorgenommen

werden soll. Das klingt paradox, ist es aber
nicht, wie ich gleich nachweisen will. Wenn wir auf
dem Abzug von 1500 Fr. bleiben, so werden wir ganz
einfach einen Steuerausfall von Millionen bekommen.
Der Steuerbezug wird sich um Monate verzögern und
das Ende vom Lied wird sein, dass nach einer Masse
von Eingaben und Korrespondenzen sich die
Unmöglichkeit herausstellt, die Steuer zu bezahlen. Sie müssen

also mit sehr vielen Nachlassgesuchen rechnen
und müssen das, was Sie jetzt verweigern, auf an-
derm Wege zugestehen, so dass. der Fiskus absolut
nichts profitiert.
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Und nun wird von Herrn Bühler bemerkt, dass
ein Anlass zu einer derartigen Erhöhung deshalb
nicht mehr vorhanden sei, weil die Teuerung ihren
Kulminiationspunkt überschritten habe. Ich glaube,
Herr Bühler irrt sich. Es ist richtig, dass die Indexzahl

der Lebensmittel im engeren Sinne und sogar
diejenige der Lebensmittel im weiteren Sinne
abnimmt. Das alles wird aber wettgemacht durch eine
sprunghafte Erhöhung der Mietzinse, nicht nur in
den städtischen Gemeinwesen, sondern auch in
ländlichen. In Gümligen wird eine Dreizimmerwohnung
ausgeschrieben und vermietet für 2700 Fr., in Wabern
zu 2800 Fr. Schon werden die Ansätze für Zimmer,
die vor dem Kriege 300 Fr. betragen haben, nachher
auf 500—600 Fr. gestiegen sind, auf 800—900 Fr.,
ja bis auf 1000 Fr. erhöht. Wenn man derartige
Beträge für Wohnungen ausgeben muss, so kann die
Preiskurve noch lange sinken, sie wird den Ausfall
nicht wettmachen, sondern wir werden nach wie vor
für längere Jahre mit einer verschärften Teuerung
zu rechnen haben. Deshalb halte ich es für falsch,
wenn man hier nicht weiter gehen würde. Ein
Entgegenkommen nach dieser Richtung wird die Folge
haben, dass die Beträge besser eingehen und dass
Staat und Gemeinde weniger Schaden leiden.

So ist die Situation und da meine ich, wir sollten
auch formell einen unanfechtbaren Weg finden, um
das machen zu können. Der Artikel über diê Abzüge
ist allerdings ganz kategorisch, aber ich stimme mit
Herrn v. Fischer darin nicht überein, dass man den
Nachlassartikel hier nicht in unanfechtbarer Weise
anwenden könne. Ich habe diese Auffassung schon bei
früheren Gelegenheiten vertreten. Es entspricht
allerdings dem Wortlaut, aber nicht dem Sinn des
Gesetzes, wenn man behauptet, es seien überhaupt nur
individuelle Nachlassgesuche denkbar. In diesem
Nachlassartikel ist für generelle Gesuche eine
genügende Grundlage vorhanden, wenn man dem Sinne
des Gesetzes folgt. Die Zeiten haben sich eben so
gestaltet, dass diese besonderen Verhältnisse, von
denen man in Artikel 38 spricht, nicht mehr individuell

geblieben sind, sondern sich auf ganze ßevöl-
kerungsschichten erstrecken. Ich bin also der
Meinung, Herr Bühler habe mit seinem Hinweis auf
diesen Artikel vollständig recht.

Warum muss man mit diesem Nachdruck auf die
Erhöhung dieser zulässigen Abzüge dringen? Weil
sich die Verhältnisse so geändert haben, dass die
Verweigerung eines Entgegenkommens zu den aller-
schreiendsten Ungerechtigkeiten führt. Man hat im An-1

fang, als man glaubte, dieser ausserordentlichen
Verhältnisse Herr zu werden, mit bescheidenen
Teuerungszulagen eingesetzt. Damals hat man feierlich
erklärt,. und diese Erklärung ist unwidersprochen
geblieben, dass diese Teuerungszulagen ihrem Zwecke
entfremdet würden, wenn sie einer Besteuerung
unterworfen würden. So ist es nun eine ganze Reihe
von Jahren gehalten worden, bis die Teuerungszulagen

nach und nach eine ungeahnte Proportion
angenommen haben. Zudem hat man gesehen, dass
sich diese Verhältnisse stabilisieren, dass wir
niemals in die Vorkriegszeit zurückkommen. Die
Teuerungszulagen sind in feste Zulagen umgewandelt und
nun ohne weiteres in vollem Masse zur Besteuerung
herangezogen worden, während diejenigen Beträge,
die in Form von Teuerungszulagen ausgerichtet wurden,

nicht zur Versteuerung gelangen. Es war nun die

logische Konsequenz der ganzen Entwicklung, dass
man hier Gleichheit zu schaffen suchte und die
Teuerungszulagen einbezog. Abgesehen von den erhöhten
Steueransätzen hat das aber bewirkt, dass man nun
zu einer zwei- oder dreifachen Steuerleistung kommt,
welcher diese Leute nicht mehr gewachsen sind. Deshalb

möchte ich Ihnen dringend empfehlen, unserem
Hauptantrag zuzustimmen, mindestens aber meinen
Eventualantrag anzunehmen.

Bütikofcr. Ich kann nach den gefallenen Voten
auf das Wort verzichten und mich auf eine Anfrage
an Herrn Regierungsrat Volmar beschränken. Ich
habe in einer Konferenz gehört, dass Herr
Regierungsrat Volmar selbst plante, das Existenzminimum
auf 2000 Fr. zu erhöhen. Ich möchte anfragen, ob
das der Wahrheit entspricht und was ihn bewogen
hat, davon abzugehen?

Bühlmann. Es geht mir wie Herrn v. Fischer;
wenn ich gewusst hätte, was für Anträge kämen,
hätte ich mich nicht zum Worte gemeldet. Darum
will ich den Rat auch nur ganz kurze Zeit in Anspruch
nehmen. Die Sache liegt meiner Ansicht nach so
furchtbar einfach, dass man nicht begreift, warum
soviele Leute haben reden müssen. Der Regierungsrat

hat das Recht, unter gewissen Umständen einen
Steuernachlass zu gewähren. Wenn der Regierungsrat

glaubt, er wolle diesen Nachlass in der Weise
gewähren, dass er das Existenzminimum von 1000 Fr.
auf 1500 Fr. erhöht, so ist das seine Sache. Der
Regierungsrat hat seine daherigen Beschlüsse zu
verantworten. Wenn wir dagegen diese Verantwortung
übernehmen sollen, so ist das kein Steuernachlass
mehr, sondern das geht über das Gesetz hinaus. Wir
sind nicht dazu da, den Buckel herzuhalten. Keine
Verfassung und kein Gesetz erlaubt uns, im Grossen
Rat durch Beschluss eine Verletzung eines Gesetzes
vorzunehmen. Es geht deshalb auch nicht an, dass
man irgendwie etwas Anderes beschliesst, als eine
Kenntnisnahme von der Mitteilung der Regierung.

Nun möchte ich doch noch zwei Worte über die
andere Frage verlieren, die hier angetönt worden ist.
Es wird eine weitere Erhöhung des Existenzminimums
verlangt. Herr Bühler hat Ihnen schon gesagt, dass
kein Grund vorhanden ist, weiterzugeben, weil die
Teuerung den Kulminationspunkt überschritten hat.
Herr Müller hat das soeben bestritten. Man darf aber
dasjenige, was für die Stadt Bern und einige Gemeinden

in ihrer Umgebung gilt, nicht verallgemeinern.
Die Steigerung der Mietzinse irx der Stadt Bern ist
unter anderem auch auf den Umstand zurückzuführen,
dass die Grundsteuerschatzungen ganz unverhältnismässig

in die Höhe getrieben worden sind. Was hat
der Staat schliesslich davon, dass diese Schätzungen
erhöht werden, wenn er auf der andern Seite seinen
Beamten und Angestellten höhere Besoldungen
bezahlen muss und allgemein bei den Steuern das
Existenzminimum erhöhen muss. Ich bin durchaus mit
Herrn Bühler einverstanden, dass der Ausfall irgendwo

gedeckt werden muss. Diese Frage kann aber auf
dem Wege der Revision des Steuergesetzes geordnet
werden.

Und nun möchte ich auf die Konsequenzen
aufmerksam machen, die eine solche Erhöhung bei den
Landgemeinden zur Folge haben wird, wo man sowieso

fast überall mehr Steuern bezahlt, als in der Stadt
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Bern. In der Stadt Bern könnte die Progression einen
Ersatz schaffen, aber in einer ganz grossen Zahl von
Landgemeinden leistet diese Progression eigentlich gar
nichts. Die Sache ist also nach allen Richtungen zu
wenig abgeklärt und wir können daher nicht einfach
im Handumdrehen das Existenzminimum erhöhen. Mit
einer raschen Revision des Steuergesetzes bin ich ganz
einverstanden. Wenn Herr Bühler gesagt hat, man
könne eigentlich nichts Anderes beschliessen, als die
Regierung einzuladen, den Steuernachlass zu erhöhen,
so kann ich ihm da nicht beistimmen. Wir können
höchstens eine Einladung an die Regierung ergehen
lassen und das ist die, ungesäumt die Revision des
Steuergesetzes an die Hand zu nehmen.

Christen. Es ist heute mehrfach betont worden,
dass die Steuerausstände von 1919 noch 6 Millionen
betragen, herrührend zum grössten Teil von kleinen
Steuerzahlern. Dem gegenüber möchte ich feststellen,
dass am 31. Dezember 1051 Rekurse hängig waren
infolge Rückstandes in den Bücherexpertisen, die ein
Steuerkapital von 51 Millionen beschlagen. Es ist schwer
auszurechnen, wie hoch sich die Steuer für diese 51
Millionen heläuft. Immerhin wird das 2—3 Millionen
ausmachen, was von dem Betrag von 6 Millionen in
Abzug gebracht werden muss. Ein anderer Punkt ist
der, dass ich nur meine Verwunderung darüber
aussprechen kann, dass [sich Eisenbahner diesem Begehren
angeschlossen haben, Leute, deren feste Nebenbezüge
nur zu 25 % zur Steuer herangezogen werden, was
schon eine ganz wesentliche Entlastung bedeutet. Auch
die Vermögenssteuerpflichtigen müssen sehr viel
Steuern bezahlen und dort sind auch kleine Leute, die
fast nicht zahlen können. Dazu kommt noch, dass
durch die Erhöhung der Grundsteuerschatzungen auch
Klein- und Schuldenbauern schwer belastet worden
sind. Was die Verteuerung der Wohnungen in der
Stadt Bern anbelangt, so rührt diese zum Teil von der
erhöhten Grundsteuerschatzung her, zum Teil aber
auch von der verkürzten Arbeitszeit.

Volmar, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich will keine lange Rede mehr halten,
denn es ist genug gesprochen worden. Auf die
Anfrage des Herrn Bütikofer habe ich folgendes zu
antworten: Wir haben bekanntlich eine ausserordentliche
Kommission für die Revision des Steuergesetzes, die
einmal versammelt war. Dort habe ich mich dahin
ausgesprochen, man könne eventuell vorbereitungsweise

schauen, was herauskommt, wenn man wiederum

den früheren Zustand herstellt, d. h. der Geldentwertung

Rechnung trägt und also auf 2000 Fr. geht.
Die Sache wird nun berechnet, das ist nicht so einfach.
Ebenso wird nachgerechnet, welchen Ausfall die neue
Steuerinitiative zur Folge hätte. Wenn diese Berechnungen

gemacht sind, wird die Kommission neuerdings

zusammenkommen und dann wird man sehen,
zu welchen Resultaten sie gelangt. Hier haben wir es
nicht mit der Gesetzesrevision zu tun, sondern mit
einer ausserordentlichen Massnahme, wo wir eine
Deckung nicht bekommen.

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Als Vertreter der Mehrheit der Staatswirtschaftskom-
mission kann ich mich auf drei kurze Erklärungen
beschränken. Die Auslegung des Art. 38, Ziffer 3, des

neuen Steuergesetzes, die ich als Grundlage für den
Entwurf des Regierungsrates dem Rate glaubte vor¬

legen zu sollen, ist angefochten worden. Wie Sie aus
dem Votum des Herrn Gustav Müller gehört haben,
hat er bei einem früheren Anlass, der mir nicht
gegenwärtig ist, offenbar eine ähnliche Auslegung
dieses Art. 38, Ziffer 3, vertreten. Ich lasse Herrn
Gustav Müller diese Priorität ohne jeden Neid; es ist
ganz selbstverständlich, dass sich diese Auslegung mit
einer vernünftigen Würdigung der heutigen wirtschaftlichen

Verhältnisse yerträgt. Wir haben also die
Tatsache zu verzeichnen, dass man zu dieser Grundlage
für den Beschluss des Regierungsrates von verschiedenen

Seiten aus gekommen ist. Diesem Umstand wird
man wohl einiges Gewicht beimessen dürfen und man
wird nicht so leichthin darüber weggehen können,
indem man uns sagt, wir seien päpstlicher als der Papst
und verlangen etwas, was die Regierung selbst nicht
verlangt.

Das führt mich zum zweiten Punkt. Herr v. Fischer
hat gesagt, wir hätten letztes Jahr lediglich Akt
genommen und sollten dieses Jahr das Gleiche machen,
also eine Zustimmung nicht aussprechen. Ich nehme
an, auch Herr v. Fischer sei der Ansicht, dass man
gelegentlich aus einer Debatte, die im Rat stattfindet,
lernen könne. Nachdem man letztes Jahr ungefähr
zwei Tage lang debattiert und immer und immer gesagt
hat, das sei alles Sache der Regierung und gehe uns
eigentlich gar nichts an, wollen wir dieses Jahr doch
Farbe bekennen. Das ist das Minimum, das man
verlangen darf von den vorberatenden Behörden. Angesichts

der Eingabe mussten wir voraussehen, dass
man einlässlich über die ganze Steuerangelegenheit
diskutieren werde. Bei diesem Anlass soll man der
Regierung sagen, wie sie es — entgegen der Auffassung

des Herrn v. Fischer — tatsächlich wünscht, ob
man mit ihrer Art des Vorgehens einverstanden sei,
nenne man nun die Sache, wie es in der Eingabe
geschehen ist, Erhöhung des Existenzminimums oder
Verfügung eines generellen Nachlasses. Im Grund der
Dinge ist es lediglich ein Streit um Worte, wenn nun
entschieden werden soll, ob man in zustimmendem
Sinne Kenntnis nehme oder man schlechthin Kenntnis

nehme. Wenn die Mehrheit entscheiden will,
sie nehme einfach Kenntnis, so hat sie innerlich
doch in zustimmendem Sinne Kenntnis genommen,
sonst müsste sie beantragen und beschliessen, man
trete auf die Geschichte nicht ein, sie gehe uns
nichts a$. Das wäre der richtige Standpunkt, den die
Herren hätten einnehmen sollen, die überhaupt nur
Kenntnis nehmen wollen. Man sollte doch soweit seine
Gedanken noch zum Ausdruck bringen dürfen, dass
man sagt und zwar offen heraus sagt, was man denkt.
Im Grunde der Dinge ist kein einziges Mitglied im Rat,
das überhaupt nicht einverstanden ist mit dem, was
die Regierung gemacht hat. Wenn man aber diese
Auffassung hat, so sollte man isie auch zum Ausdruck bringen.

Ich will aber darauf kein grosses Gewicht legen.
Ich habe die Mehrheit der Staatswirtschaftskommission

nicht fragen können, *ob sie einverstanden sei, die
Worte «in zustimmendem Sinne» zu streichen. Nach'
dem Verlauf der Diskussion kommt es aber genau auf
das Gleiche hinaus, ob man sie stehen lässt oder
nicht; das möchte ich ausdrücklich feststellen.

Luterbacher. Ich habe die ganze Sache ebenso
aufgefasst, wie Herr Dr. Brand, kann mich aber zur
Vereinfachung der Sachlage Herrn Zimmermann an-
schliessen.
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Abstimmung.

Eventuell:
Für den Antrag Schneeberger Minderheit.
Für den Antrag der vorberatenden

Behörden Mehrheit.
Für den Antrag Müller Minderheit.
Für den Antrag der vorberatenden

Behörden Mehrheit.

Definitiv:
Für den Antrag der vorberatenden

Behörden Minderheit.
Für den Antrag Zimmermann Mehrheit.

Beschluss:

Der Regierungsrat, auf den Antrag der
Finanzdirektion, in Erwägung, dass bei den dermaligen
Lebensbedingungen die in Art. 20, Ziffer 2, des

Steuergesetzes vorgesehenen Abzüge namentlich1
für Steuerzahler mit verhältnismässig bescheidenem

Einkommen als ungenügend angesehen
werden müssen, dass anderseits eine Gesetzesrevision

mit Wirksamkeit auf das laufende Steuerjahr

nicht tunlich ist, beschliesst:
1. Die Teuerungszulagen unterliegen

grundsätzlich der Versteuerung.
2. Dagegen werden die Steuerbehörden

angewiesen, bei der Veranlagung der Einkommenssteuer

I. Klasse für das Jahr 1921 allen denjenigen
steuerpflichtigen natürlichen Personen, welche
sich über die Höhe ihres für die Steuerveranlagung

massgebenden Einkommens 1. Klasse in
einwandfreier Weise ausweisen, vergünstigungsweise
an Stelle des in Art. 20, Ziffer 2, St. G. vorge-1
sehenen Personalabzuges von 1000 Fr. einen
Betrag von 1500 Fr. (also 500 Fr. mehr) als steuerfrei

anzurechnen.
3. Die in Art. 20, Abs. 2, St. G. vorgesehene

Ermässigung bezw. der dort vorgesehene Wegfall
der Abzüge tritt auch für diesen erhöhten Abzug
ein unter den dort vorgesehenen Voraussetzungen.

4. Es ist also mit dieser Erhöhung des steuerfreien

Personalabzuges so zu halten, als ob der
gesetzliche Personalabzug selbst auf 1500 Fr.
erhöht würde, unter den in Ziffer 1 oben enthaltenen

Voraussetzungen (einwandfreier Nachweis
der Höhe des Einkommens).

5. Die Finanzdirektion wird mit dem Vollzug
dieses Beschlusses betraut. Dem Grossen Rat ist
von demselben in seiner nächsten Session Kenntnis

zu geben.

Vertagungsfrage.
Präsident. Ich möchte dem Rat beantragen, die

Session heute zu unterbrechen und nächsten Montag
fortzufahren. (Zustimmung.)

Errichtung einer Filiale der Kautoualbank von Bern
in Tramelan.

Volmar, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Die Geschäfte der jetzigen Agentur
Tramelan der Kantonalbank haben seit einigen Jahren
ständig zugenommen und zwar so, dass der Umsatz
bereits denjenigen von vielen andern Zweiganstalten,
die zu Filialen erhoben worden sind, überstiegen hat,
so dass nach bisheriger Gepflogenheit und Anwendung
des Kantonalbankgesetzes es am Platze ist, diese
bisherige Agentur zu einer Filiale zu erheben, was natürlich

seine geschäftlichen Vorteile hat.

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskornmission.
Zustimmung.

Genehmigt.

Beschluss:

In Tramelan wird eine Filiale der Kantonalbank
errichtet.

Bericht fiber den Rückkauf von Staalsobligationen.

Volmar, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Wir haben geglaubt, das Geschäft noch
in der letzten Session vorbringen zu können. Allein
das war deshalb unmöglich, weil der Vertrag, der
abgeschlossen werden musste, sich wider Erwarten
um einen Tag verzögert hat, so dass er just am letzten
Sessionstage erst zur Unterzeichnung gelangt ist. Da
es sich um eine etwas heikle geschäftliche Transaktion
handelte, konnten wir damals nicht vorzeitig Auskunft
geben.

Es ist den Herren aufgefallen, dass seit letzten
Herbst der Kurs der bernischen Staatsobligationen
stets gesunken ist und dass dieser Rückgang schliesslich

ein Mass angenommen hat, das man doch einiger-
massen als beängstigend bezeichnen musste, namentlich

mit Rücksicht darauf, dass der Staat stets auf
den Kredit angewiesen ist und dieses Sinken der
Obligationen den Zinsfuss für neue Geldgesuche des Staates

naturgemäss hinaufgetriebèn hat. j Man hat sich
deshalb darum bekümmert, woher diese Erscheinung
kommen könnte und es hat sich herausgestellt, dass
da und dort auf Bankplätzen bernische Staatsobligationen

in Posten von 50—100,000 Fr. auf den Markt
geworfen worden sind, gewissermassen um jeden Preis
abgesetzt worden sind. Wir haben gefunden, dass der
Geschichte ein Ende gesetzt werden soll, damit wir
nicht schliesslich bei Geldgesuchen sehr hohe Zinsen
riskieren müssen. Zweitens hat man sich gesagt,
schliesslich könne der Staat den Vorteil des niedrigen
Kurses auch für sich ausnützen, so gut wie die
Privaten. Man hat deshalb nachgesehen, woher die
Obligationen kommen und hat schliesslich herausgefunden,
dass dieselben von einer Firma in Luzern auf den
Markt geworfen werden. Darauf musste man sehen,
dass dieselbe unter der Hand veranlasst wurde, dem
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Staate Bern ein Angebot zu machen. Glücklicherweise
haben wir gerade den Zeitpunkt erwischt, wo der
Kurs am tiefsten stand.

Da sind nun folgende Titel offeriert worden: 2,8
Millionen Anleihen von 1895, 3%, zu 48,75%, 9,5
Millionen Anleihen von 1897 zu 46,5%, 435,000 Fr.
Anleihen von 1899, 31/2% zu 62%, 1,101,500 Fr.,
1900, 3%% zu 49%, 775,500 Fr. Anleihen von
1906 zu 47,5 %, 1,6 Millionen Anleihen von 1905,
3% % zum Kurse von 50,50. Die Kurse sind
gegenwärtig im Vergleich zu den oben genannten die
folgenden: Statt 48,75 steht der Kurs auf 57, statt 46,50
auf 55,50, statt &2 auf 75,50, statt 49 auf 57 und statt
50,50 auf 54,5. Man sieht also, dass seither schon
eine erhebliche Kurserhöhung stattgefunden hat. Wenn
man die Papiere wiederum verkaufen wollte, würde
der Staat ungefähr eine Million gewinnen. Allein wir
haben sie nicht gekauft, damit wir sie wieder verkaufen,

sondern wir haben gesagt, wenn wir diese
Obligationen ankaufen, so können wir damit unsere Schuld
reduzieren. Der Nominalbetrag, den wir gekauft haben,
beläuft sich auf 16,269,000 Fr., der Kaufpreis beträgt
7,821,000 Fr., so dass also für diesen Betrag von
7,821,000 Fr. bernische Staatsschulden im Betrage
von 16,2 Millionen zurückbezahlt werden können.
Wenn man die Rendite berechnet, und die Auslosungschancen

einbezieht, denn wir sind der Meinung, dass
wir die Auslosungen ruhig fortsetzen, so rentieren die
Obligationen: diejenigen von 1895 9,635%, diejenigen1
von 1897 8,647%, die von 1899 11,344%, die von
1900 9,378%, die von 1905 8,897% und diejenigen
von 1906 9,11 %. Wenn man die Rückkaufschancen
auf der Seite lässt und nur den Zins betrachtet, so
gewinnen wir an Zins ungefähr V2 %, wenn wir ein
Anleihen zu 6 % ausgeben, so dass allein auf den
Zins eine kleine Ersparnis erzielt wird, abgesehen von
der Auslosung. Wir glaubten, diese Operation
machen zu sollen, weil wir dachten, wenn wider Erwarten
der Rat nicht einverstanden sein sollte, würden sich
wahrscheinlich schon Private finden, die an Stelle des
Staates auf das Geschäft eintreten würden. Die Sache
ist so, dass diese Titel gekauft worden sind auf 31.
März dieses Jahres und auch auf diesen Termin zahlbar

sind. Zur Bezahlung des Kaufpreises hat die zweite
Emission von Kassenscheinen stattgefunden. Es handelt

sich nicht um die Vermehrung von Staatsschulden,
sondern einfach um eine Transaktion, die eine
Verbesserung im Schuldendienst und eine Verminderung
der Schuldenlast des Staates darstellt. Es ist also eine
reine Finanztransaktion. Wir haben die Kompetenz
untersucht und gefunden, dass die ganze Sache in der-
Kompetenz des Regierungsrates läge. Wir waren aber
der Meinung,-dass es unter den obwaltenden Umständen

doch nötig sei, dem Grossen Rat Mitteilung zu
machen, damit er wisse, was vorgeht und aus welchen
Gründen diese Transaktion vorgenommen wird. Gegenwärtig

werden Kassenscheine ausgegeben, wobei wir
hoffen, ,ungefähr 7,5 Millionen zu erhalten, die man
nötig hat, damit das Geschäft abgeschlossen werden
kann. Man hat seinerzeit der Staatswirtschaftskommission

davon Mitteilung gemacht, allerdings mit. dem
Ersuchen, sie möchte die Sache konfidentiell behandeln,

denn sobald es bekannt würde, dass der Kanton
Bern beabsichtigte, diese Obligationen zurückzukaufen,
wären sie sofort im Kurse gestiegen und dann hätte
man sie nicht mehr zu gleichem Preis bekommen.
Man darf sagen, dass die Spekulation tatsächlich ge¬

lungen ist, indem gerade im Moment des tiefsten Kurses
der Rückkauf vorgenommen werden konnte. Wir
nehmen an, der Grosse Rat werde damit einverstanden
sein.

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Der Heir Finanzdirektor hat die Staatswirtschaftskommission

orientiert, sobald die Vorverhandlungen soweit
waren, dass die Regierung endgültig zu- oder absagen
musste. Wir waren mit dem Herrn Finanzdirektor
und dem Regierungsrat einig, dass es sich um ein
reines Finanzgeschäft handelte, das in die Kompetenz
des Regierungsrates gehört. Wir sind auch darüber
einig gewesen, dass dieses Geschäft unter den
obwaltenden Umständen abgeschlossen werden solle. Die
bernischen Papiere standen derart tief im Kurse, dass
man sich sagen musste, niemand als der Staat sei so
gut in der Lage, dieses Geschäft zu machen, da er
durch diesen Rückkauf zu ungefähr 50% seine finanzielle

Situation in ganz wesentlichem Masse verbessern
könne. Wir waren uns dabei bewusst, dass flüssige
Mittel nicht zur Verfügung standen, um den Kaufpreis
zu bezahlen. Allein wir haben die Ueberzeugung
gehabt, dass, sobald das Bernervolk erfahre, um was
für ein Geschäft es sich handle, werde es auch
mithelfen, diese Transaktion, die im Interesse des
Staatswesens und des Staatskredites liegt, zu vollziehen,
indem es die Kassenscheine zeichne. Man könnte hier
auch sagen, die Sache gehe den Grossen Rat eigentlich
nichts an, die Regierung sei durchaus kompetent, dieses

Geschäft zu vollziehen, genau gleich wie der Rat
beschlossen hat, es gehe nicht an, bei der Steuerveranlagung

zuzustimmen oder nicht zuzustimmen. Die
Herren werden aber begreifen, dass die
Staatswirtschaftskommission nicht einfach gesagt hat, man nehme

dazu überhaupt keine Stellung, weder ja noch
nein, sondern dass wir die Initiative der Regierung
begrüssten und sie dazu beglückwünschten, dass sie
dieses Geschäft durchzuführen suchte. Wir waren
einig darin, dem Grossen Rat zu empfehlen, um den
vorhin abgelehnten Ausdruck noch einmal zu zitieren,
«in zustimmendem Sinne» und unter warmer
Beglückwünschung der Regierung Kenntnis zu nehmen. Ich
nehme an, diesmal werde es dem Grossen Rat
genehm sein, seine Zustimmung auszusprechen, ohne
dass er sich irgendwie etwas vergibt.

Der Rat nimmt von den vorstehenden Mitteilungen
des Finanzdirektors und des Präsidenten der
Staatswirtschaftskommission in zustimmendem Sinne Kenntnis.

Wegbaukredit.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie
rungsrates. Der Staat besitzt in der Gemeinde Corcel-
les Wald von ca. 58 ha, der nur etwa eine halbe Stunde
von der Ortschaft entfernt ist. Bereits vor Jahren
wurde eine Weganlage zur Abfuhr von Holz erstellt.
Diese Anlage muss nun erweitert werden, weil
unterdessen jene Waldungen in das schlagbare Alter gerückt
sind lind mit dem Abtransport des Holzes begonnen
werden muss. Da die Kosten den Betrag von 10,000

14*Tagblatt des Grossen Bates. — Bulletin du Grand Conseil. 1921.
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Fr. überschreiten, muss das Geschäft vom Grossen
Rat behandelt werden. Ich habe früher mehrfach darauf

hingewiesen, dass die Erstellung von Waldwegen
absolut nötig ist und sich gut rentiert, indem der Kaufpreis

des Holzes, sei es nun Brennholz oder Nutzholz,
in hohem Masse von guten Wegen abhängt. Ich möchte
daher beantragen, diesen Kredit von 14,000 Fr. zu
bewilligen. Das Geschäft ist vom Bundesrat bereits
genehmigt und es ist dafür eine Bundessubvention
von 25°/0 oder 3500 Fr. zugesichert.

Brand, Präsident der Staatswirtschäftskomrriission.
Zustimmung.

Genehmigt.

Beschluss :

Das vom schweizerischen Departement des
Innern am 25. Juni 1919 mit einem Kostenvoranschlag

von 17,500 Fr. und einem Bundesbeitrag
von 20% 3500 Fr. genehmigte staatliche Wald-
wegprojekt « Haute Joux de Corcelles », Gemeinde
Corcelles, wird dem Grossen Rate überwiesen mit
dem Antrage, den Staatsbeitrag im restlichen
Betrage von 14,000 Fr. in Rubrik A nid zu bewilligen.

Staatswald Ostermnndigenberg ; Ankauf zweier
Waldparzellen.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Die Staatsforstverwaltung besitzt ainOster-
mundigenberg ungefähr 40 ha Wald. Die Erwerbung
musste seinerzeit stattfinden wegen der Schiessplatzanlage

des Militärplatzes Bern. Im Laufe der Zeit wurden

noch einige Parzellen dazu gekauft zum Zwecke
der Arrondierung. Der vorliegende Kaufvertrag bedeutet

nun auch eine solche. Es handelt sich darum, zwei
Parzellen im Halte von ungefähr 2 ha zu erwerben.
Es handelt sich nicht um Bauholz, sondern um Jungholz.

Die den heutigen Verhältnissen auf dem
Holzmarkt angepasste Schätzung erreicht die Summe von
ungefähr 37,000 Fr. Die Verhandlungen über die
Erwerbung dieser Parzellen dauerten über ein Jahr, bis
der Abschluss zustande kam. Wir betrachten den
Ankauf als günstig, sowohl im Hinblick auf den Preis als
auch mit Rücksicht auf die Arrondierung des dortigen
Staatswaldbesitzes. Ich möchte daher empfehlen, dem
Geschäft Ihre Zustimmung zu geben.

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Zustimmung.

Genehmigt.

Beschluss:

Dem Kaufvertrag vom 11. Januar 1921 zwischen
der Erbschaft Bill (Witwe Gavillet-Jenni) in Oster-
mundigen als Verkäufer und dem Staat Bern als
Käufer wird die Genehmigung erteilt. Kaufsgegen¬

stand sind die beiden Waldstücke am Ostermun-
digenberg, Grundbuch Nr. 1288 und 1313, mit
zusammen 8,1397 ha Inhalt und einer Grundsteuer-
Schätzung von 22,710 Fr. Die Kaufsumme beträgt
37,000 Fr.

Bodenverbesserung.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Dieses Geschäft ist schon einmal
im Grossen Rat behandelt worden, wenigstens soweit
die Subvention für die Entsumpfung in Frage kommt.
Es hndelt sich hier uarn das grösste Projekt, das im
Kanton Bern je durchgeführt wurde, um ein Areal
von 500 ha. Der Grosse Rat hat seinerzeit für die
Entsumpfungsarbeiten eine Subvention von rund
400,000 Fr. bewilligt bei einem Voranschlag von 2
Millionen. Man hat damals darauf aufmerksam gemacht,
dass es sich nicht nur um eine Entsumpfung, sondern
auch um eine Güterzusammenlegung und um die
Erstellung von Weganlagen handelt. Nachdem nun die
Entsumpfungsarbeiten ausgeführt und die andern
Arbeiten in Angriff genommen worden sind, beantragen
wir Ihnen heute, die endgültigen Güterzusammen-
legungs- und Wegbauprojekte zu subventionieren. Der
Kostenvoranschlag beläuft sich .auf 1,440,000 Fr. für
die rund 500 ha. Es ist bereits das erste Mal erwähnt
worden, dass die Kosten verhältnismässig hoch sind,
weil wir nicht eine natürliche Ableitung des Wassers
haben, sondern durch Einrichtung eines elektrischen
Pumpwerkes eine künstliche schaffen mussten. Ich
möchte die Herren, die sich für die Sache interessieren,
einladen, einmal dieses Pumpwerk anzuschauen, das
ein sehr schönes Bild vom heutigen Stand der Technik

auf diesem Gebiete gibt.
Die Grundstücke auf diesem Areal wiesen eine

sehr unzweckmässige Form auf. Das Wegnetz hat
vollständig gefehlt, ein grosser Teil hat vorher
überhaupt nicht befahren werden können wegen der
Versumpfung. Die Zusammenlegung erfordert einen
Aufwand von rund .3000 Fr. pro Hektare, also einen
verhältnismässig grossen Kostenaufwand, aber wenn man
bedenkt, dass aus 220 Parzellen ungefähr 100 gemacht
Worden sind, so (sieht man, dass es sich um eine
zweckmässige Anlage handelt. Die meisten Besitzer
haben nur eine Parzelle, einzelne haben deren zwei und
nur ganz wenige haben ihr Land an drei Parzellen.
Das Wegnetz umfasst im ganzen eine Länge von 27 km,
davon 14 km eigentliche Feldwege, 7 km Wege von
4—5 m und 4 km von 3—4 m. Die Sache ist so
geordnet, dass die Grundstücke wenn möglich an zwei
Wegen liegen und die Distanz von einem Wege zum
andern 200 beträgt. Das sind Distanzen, die nach
allgemeiner Auffassung angehen. Wenn die Grundstücke
noch eine grössere Länge aufweisen, ist es sehr schwer,
namentlich bei ungünstigen Witterungsverhältnissen,
mit grossen Fuhrwerken hineinzufahren.

Einen verhältnismässig grossen Aufwand hat auch
die Urbarisierung und Ausfüllung des alten Gürbebeites
verursacht. Durch dieselbe sind aber allein ungefähr

8 ha Land gewonnen worden. Das ist etwas
kostspielig, aber es war notwendig, damit alle Grundstücke
nachher eine richtige Form bekommen und mil. land-
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wirtschaftlichen Maschinen und Geräten befahren werden

können.
Die Belastung, die nun insgesamt erfolgt ist, ist

hoch, denn die Hektare kommt auf über 7000 Fr. zu
stehen, allein da dieses Areal sich in unmittelbarer
Nähe der Stadt Bern befindet und da die denkbar
günstigste Möglichkeit für eine rationelle Bearbeitung des
Bodens besteht, halte ich doch diese Ausgabe vom
volkswirtschaftlichen und auch vom privaten Standpunkt

aus für gerechtfertigt und ich bin überzeugt,
dass nach kurzer Zeit die Erträgnisse und auch der
Wert des Landes so sein werden, dass man sagen kann,
diese Bodenverbesserung habe sich trotzdem gelohnt.
Ich möchte Ihnen beantragen, die Subvention, wie sie
hier vorgeschlagen wird, in der Höhe von 288,000 Fr.
bewilligen zu wollen.

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Das Güterzusammenlegungsprojekt, das mit einem
Staatsbeitrag von 20% subventioniert werden soll, ist
die notwendige Ergänzung des Meliorationsprojektes
für das Belp-Kehrsatzmoos, das uns bereits beschäftigt

hat. Wir haben in der früheren Diskussion darauf
hingewiesen, dass die Bodenverbesserungsarbeiten
sowohl im Belp-Kehrsatzmoos als im Belp-Toffenmoos
ausserordentlich grosse Kosten verursachen. Nach den
Zahlen, die uns in den Akten zur Verfügung gestellt
worden sind, mit denen wir auch bei den Subventionen
haben rechnen müssen, kommen wir auf eine
Gesamtaulwendung von 5V2 Millionen und die Gesamtbe-
laslung des Staates beträgt über eine Million. Man hat
sich begreiflicherweise neuerdings gefragt, ob diese
Ausgabe zu verantworten sei, nicht nur vom
Standpunkte des Staates, sondern ganz besonders auch
von demjenigen der Gemeinden und der Grundeigentümer

aus, denn es ist mit der Tatsache zu rechnen,
dass nach Abrechnung aller Subventionen der
Grundeigentümer durchschnittlich pro Jucharte nach den
Akten mit 2200 bis 2400 Fr. belastet wird, mit einem
Betrag, der unter den heutigen Verhältnissen gewiss
nicht zur Beunruhigung Anlass geben kann, der aber
doch vor Augen geführt werden muss, damit man sich
auch Rechenschaft darüber gibt, ob die Produktenpreise

bei dieser wesentlichen Belastung der
Grundeigentümer eine erhebliche Reduktion erfahren können.
Dabei ist eine Ueberschreitung des Kostenvoranschlages

nicht in Betracht gezogen, die, wie man in den
Akten angedeutet sieht, vorhanden sein soll und zwar
in einer sechsstelligen Zahl. Wir haben die Ueber-
zeugung gewonnen, dass die Meliorationsarbeiten, die
im Kanton Bern in grosszügiger Weise in Angriff
genommen worden sind, gewiss eine Fortsetzung
verdienen, dass wir darauf ausgehen müssen, alles Land,
das in fast unabträglichem Zustande Jahre und
Jahrzehnte lang gehalten worden ist, namentlich in der
Nähe der grossen Zentren, zu urbarisieren und in eine
intensive Kultur zu nehmen. Allein wir haben neuerdings

auf die Kosten aufmerksam machen müssen,
wir haben sagen müssen, dass es auch vom Standpunkt
des Staates aus notwendig ist, sich über die Art und
Weise der Durchführung Rechenschaft zu geben, denn
die Verpflichtungen des Staates für das Jahr 1921
überschreiten bereits eine Million. Sie wissen, dass jeweilen
an einem Montag nachmittag im Handumdrehen
Subventionen in der Höhe von einigen Hunderttausend
Franken beschlossen werden. Wir haben für 1921.

bereits über eine Million beschlossen, zur Verfügung

steht ein Kredit von einer halben Million; zudem sind
noch rückständige Verpflichtungen in erheblichem
Umfange vorhanden. Ich verweise auf den Staats
Verwaltungsbericht, der darüber Aufschluss gegeben hat. Wir
möchten nicht, dass plötzlich erklärt werden müsste,
jetzt habe man überhaupt kein Geld mehr, jetzt könne
niemand mehr bezahlen und niemand könne Meliorationen

durchführen. Wir möchten im Gegenteil
wünschen, dass die ganze Frage einmal im Zusammenhang
behandelt wird, damit man dann auch sagen kann, die
bewilligten Subventionen können bezahlt werden.

Bei der vorgerückten Zeit können wir die
grundlegende Frage, die uns beschäftigt, nicht einlässlich
behandeln. Aber es ist ohne weiteres ersichtlich,
dass die Frage der Preisgestaltung unserer
landwirtschaftlichen Produkte uns noch wiederholt wird
beschäftigen müssen, wenn wir die Finanzierung aller
dieser Bodenverbesserungen in Ordnung bringen wollen.

Denn wenn man den Staat nicht in die Möglichkeit

versetzt, seinen Verpflichtungen nachzukommen,
werden die verschiedenen Flurgenossenschaften mit
grossen Passivzinsen belastet, so dass sie offenbar
das Werk nicht mehr zum Abschluss bringen können.

Dabei ist in der Staatswirtschaftskommission auch
gefragt worden, wie es eigentlich mit dem Nachsubventionsgesuch

von 1.4 Genossenschaften stehe, die
seinerzeit einen Staatsbeitrag bekommen haben, der nicht
an die Bedingung geknüpft worden ist, dass bei
Kreditüberschreitungen ein Mehrbeitrag nicht geleistet!
werde. In den letzten Jahren, wo man die Devisierung
in voller Kenntnis der Materialpreise und Arbeitslöhne

vornehmen konnte, hat man immer an den Sub-
ventionsbeschluss die Klausel geknüpft, der Staatsbeitrag

betrage im Maximum so und soviel, eine Mehr-
subvention werde nicht geleistet. Es sind nun aber.
13 Projekte durchgeführt worden, bei denen diese
Bedingung nicht gestellt wurde und diese Genossenschaften

haben eine Gesamtüberschreitung des
Kostenvoranschlages von 2,9 Millionen Fr. zu verzeichnen.

Die beteiligten Direktionen haben uns erklärt,
dass sie die Vorlage in Beratung gezogen haben und
dass in nächster Zeit Bericht und Antrag eingereicht
werde. In dieser Session wird das wahrscheinlich nicht
mehr möglich sein, immerhin darf man erwarten, dass
spätestens im Mai über diesen Gegenstand einlässlich
referiert werden kann. Ich habe geglaubt, es sei den
Herren angenehm, zu wissen, in welchem Stadium
sich diese Angelegenheit befindet, weil man in einem
Moment, wo wiederum grosse Projekte subventioniert
werden sollen, von den Flurgenossenschaften, die diese
grosse Kreditüberschreitung zu verzeichnen haben,
gefragt werden könnte, ob für sie auch noch etwas
übrig bleibe. Man wird jedenfalls sehen müssen, diese
Genossenschaften auch noch zu subventionieren, so
dass sie ihre Arbeiten richtig abschlössen können.

Ueber den heutigen Beschlussesentwurf will ich
mich nicht weiter verbreiten, wir haben über die
Verhältnisse in den beiden grossen Moosgebieten früher
schon einlässlich gesprochen und der Herr
Landwirtschaftsdirektor hat Ihnen über die speziellen Verhältnisse

neuerdings Auskunft gegeben. Wir können nur
sagen, dass wir den Bericht des Projektverfassers, der
einlässlich über alles Auskunft gibt, als ein hochinteressantes

Dokument vollauf gewürdigt haben. Wenn
man auch in diesem oder jenem Punkt mit seinen
Ausführungen nicht einverstanden ist, so hat man
doch anerkennen müssen, dass das Projekt, wie es hier
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vorgelegt ist, eine sehr verdienstliche Krönung der
ganzen Entsumpfungsarbeit bedeutet. Wir haben eine
Melioration, die die Ertragsfähigkeit des Bodens
steigern soll, gepaart mit einer Güterzusammenlegung,
die den Produzenten wesentliche Ersparnisse an Zeit
und Arbeitsaufwand bringen soll, weil sie die Grundstücke

nahe beieinander haben. Das ist also eine sehr
gute Arbeit, die da geleistet worden ist und wir dürfen

namentlich auch vom Standpunkt der Einwohner
der Stadt Bern aus dankbar sein, indem die Steigerung
der Produktion in unmittelbarer Nähe der Stadt einen
ausserordentlich grossen Wert für die Lebensmittelbeschaffung

besitzt. Mit diesen Worten empfehle ich
die Subvention im vorgesehenen Betrag.

v. Müller. Es liegt mir fern, irgendwelche
Bemerkungen über das vorliegende Projekt zu machen. Ich
muss aber doch daran erinnern, dass der Staat noch
rückständige Verpflichtungen gegenüber Genossenschaften

hat, vor allem gegenüber den 13 Genossenschaften,

die ich zu vertreten habe. Wir haben vor
einem Jahr ein Gesuch um eine Nachsubvention von
20% eingereicht. Die Arbeiten sind fertig und wir
sind wirklich in .schlimmer Lage, weil wir eine Zinsenlast

auf dem Buckel haben, die wir nicht mehr zu
tragen vermögen. Die Genossenschaft Münchenbuchsee

hat Schulden von beinahe einer Million, also einen
Zinsenlauf von 160 Fr. pro Tag. Sodann weise ich
darauf hin, dass wir, wenn wir vom Kanton nichts
bekommen, auch vom Bunde nichts erhalten und dass
wir nicht in der Lage sind, mit den Genossenschaftern
abrechnen zu können. Wir sind also in einer sehr
unangenehmen Situation und es ist uns nicht angenehm,
von einer Direktion zur andern zu gehen und immer
wieder zu verlangen, dass diese Nachsubventionen
endlich einmal gesprochen werden. Wir wissen ganz
genau, in welcher unangenehmen Situation sich der
Staat befindet. Anderseits muss ich aber betonen, dass
wir endlich einmal die Subvention haben müssen.
Wir können fast nicht heimgehen, ohne ein bestimmtes
Versprechen bekommen zu haben. Ich möchte Herrn
Regierungsrat Moser eindringlich ersuchen, womöglich
in der nächsten Woche dieses Geschäft zur Behandlung

zu bringen.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Ich will mich zu diesem Projekt
nicht mehr weiter äussern, sondern nur noch ganz
kurz auf die Ausführungen des Herrn v. Müller
antworten. Der Grosse Rat hat eine beträchtliche Anzahl
von Projekten subventioniert, und zwar unmittelbar
vor Kriegsausbruch und auch unmittelbar nachher.
Diese Projekte waren natürlich ausgearbeitet und die
Subventionen wurden auf Grundlage der Vorkriegspreise

gesprochen. Bei allen Projekten hat auch die
Bestimmung gefehlt, es werde unter keinen Umständen
eine Nachsubvention geleistet, eine Bestimmung, die
in den letzten zwei Jahren aufgestellt worden ist. Die
Projekte sind während des Krieges ausgeführt worden,
und zwar mit einer wesentlichen Kreditüberschreitung.
Die betreffenden Flurgenossenschaften haben nun letztes

Jahr ein Gesuch eingereicht, in welchem sie eine
Nachsubvention verlangten. Allein hier möchte ich
nun doch feststellen, dass wir erst vor ein paar Tagen
von der letzten Flurgenossenschaft die endgültige
Abrechnung bekommen haben. Die Landwirtschaftsdirektion

hat bereits im Dezember einen Antrag gestellt,

das Geschäft ist an die Finanzdirektion gegangen, denn
es ist begreiflich, dass eine Nachsubvention von rund
600,000 Fr. genau geprüft werden muss. Sie ist nun
aber reif, sie wird nächstens vor die Regierung kommen.

Wenn sich die Sache ganz wesentlich verspätet
hat, so ist die Schuld dafür nicht der Landwirtschaftsoder

der Finanzdirektion zuzuweisen, sondern darauf
zurückzuführen, dass wir erst unmittelbar vor Inkrafttreten

des neuen Bundesratsbeschlusses die endgültige

Abrechnung bekommen haben, auf welcher wir
die Subvention basieren können. Ich kann also Herrn
Grossrat v. Müller beruhigen, dass das Geschäft auf
dem besten Wege ist und wahrscheinlich in den nächsten

Tagen vom (Regierungsrat behandelt werden kann.
Ob nun die Angelegenheit noch in dieser Session
erledigt werden kann, hängt vor allem aus von der
Staatswirtschaftskommission ab.

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Was die Bemerkungen des Herrn v. Müller anbetrifft,
kann ich erklären, dass in der Staatswirtschaftskommission

durchaus der Wille besteht, dieses
Nachsubventionsgesuch von 13 Genossenschaften sofort zu
behandeln, wenn die Akten uns in die Hände kommen.
Geschieht das, so wird die Staatswirtschaftskommission

bereit sein, auch noch in dieser Session zu
referieren. Die Verhältnisse sind einzelnen unserer
Mitglieder persönlich bekannt und die ursprünglichen
Subventionsgesuche sind alle — wenn ich nicht irre —
behandelt worden, seitdem ich in der Staatswirtschaftskommission

bin, so dass auch nach dieser Seite hin
eine gewisse Vertrautheit mit der Materie besteht.

Genehmigt.

Beschluss :

Die Flurgenossenschaft des Belp - Kehrsatzmooses

sucht nach um einen Beitrag an die zu
1,440,000 Fr. veranschlagten Kosten einer in den
Gemeinden Belp und Kehrsatz geplanten, ein
Gebiet von 480 ha umfassenden Güterzusammenlegung

mit Weganlagen.
Auf den Vorschlag der Landwirtschafts-

direktion wird dem Grossen Rat beantragt, dem
Gesuch unter folgenden Bedingungen zu
entsprechen :

1. Der Beitrag wird auf 20% der wirklichen
Kosten, höchstens aber auf 288,000 Fr. festgesetzt;

er ist zahlbar nach Massgabe der zur
Verfügung stehenden Kredite.

2. Die Genossenschaft ist verpflichtet, das
Werk kunstgerecht auf Grundlage der Pläne zu
erstellen und auf ihre Kosten dauernd in gutem
Zustand zu erhalten.

3. Bau und Unterhalt stehen unter der Aufsicht
der Staatsbehörden ; diese sind berechtigt, die den
Verhältnissen entsprechenden Weisungen zu
erteilen. Die Genossenschaft hat genaue
Ausführungspläne über die Zuteilung und die vollendeten
Anlagen zu erstellen und davon der
Landwirtschaftsdirektion vor endgültiger Ausrichtung des
Beitrages zwei Doppel zuzustellen.

4. Das in die Verbesserung einbezogene Land
ist rationell anzubauen ; es darf der landwirtschaftlichen

Nutzung, sei es durch Torfausbeute, Bau-
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ten oder anderswie nur mit Einwilligung der
staatlichen Behörden und unter den von diesen
in jedem Fall festzusetzenden Bedingungen
entzogen werden.

5. Das in die Verbesserung einbezogene Land
ist fünf Jahre nach Vollendung der Arbeiten einer
Grandsteuerschatzungsrevision zu unterwerfen.

6. Eine Nachsubvention an eine allfällige
Leberschreitung des KostenVoranschlages leistet
der Staat unter keinen Umständen.

7. Die Genossenschaft hat innerhalb Monatsfrist

nach Eröffnung dieses Beschlusses dessen
Annahme zu erklären.

Dekretbetreffenddie Wirtschaftspolizei.
Herr Grossrat Scherz, Präsident.

» » Boss (Grindelwald), Vizepräsident.
» » v. M ü 11 e r.
» » P é r i a t.
» » Roth (Wangen).
» » S t e u r i.
» » Triponez.
» » Vu i 11 e.
» » Z e s i g e r.

Das Bureau hat folgende

Kommissionen

bestellt:

Dekret betreffend
die Volksabstim m 11 n g e n und Wahle n.

Herr
»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Grossrat
»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

v. Fischer, Präsident.
F r e i b u r g h a u s, Vizepräsident.
B u c h e r.
B ö s i g e r.
Gobât.
G r i m m.
Jenny.
Job in.
Kilchenmann.
Monnier,
Morgenthaler.
Müller (Aeschi).
N y f f e 1 e r.
S t r a h m.
S t u c k i.

DekretbetreffendErrichtungeinerzwei-
ten Pfarrstelle in der Kirchgemeinde
Bümpliz.
Herr Grossrat Boss (Sigriswil), Präsident.

» » Lory, Vizepräsident.
» » B o h n e r.
» » v. F i s c h e r.
» » Gaudard.
» » Gerber (Langnau).
» » Meer.
» » Staudenmann.
» » Winzenried.

Dekret betreffend die Organisation der
Militärverwaltung (Abänderung').

Herr Grossrat Hutmacher, Präsident.
Stähli, Vizepräsident.
C o r t a t.
Dietrich.
Hess (Dürrenroth).
v. Steiger.
Weibel.

Vorlage betreffend teilweise Revision
der Staatsverfassung:

a) Reorganisation der Bezirksverwaltung.
1

1

b) Erhöhung der finanziellen Kompetenzen
des Grossen Rates und des Regierun
g s r a t e s.

Herr Grossrat Bühler, Präsident.
» » Choulat, Vizepräsident.
» » Bratschi.
» » C a 11 i n.
» » D ü b i.
» » Fankhause r.
» » Hagen.
» » I s e 1 i.
» » Reiche n.
» » Rufene r.
» » S c h o 1 e r.

Eingelangt ist folgende

Interpellation :

Der Regierungsrat wird eingeladen, Auskunft zu
geben darüber, ob er die Einführung des Urnen
Wahlsystems für Pfarrwahlen als gesetzlich zulässig
betrachtet, und wenn ja, wie dieses am besten
einzuführen sei, wenn nein, ob und wie er die Einführung
möglich zu machen gedenke.

Hurni
und 6 Mitunterzeichner.

Schluas der Sitzung um 1 Uhr.

Der Redakteur i. V.:
Vollenweider.

1921. 15Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil.
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Kreisschreiben Vierte Sitzung.

an die

Mitglieder des Grossen Rates.

Bern, den 16. Februar 1921.

Herr Grossrat!

Der Grosse Rat hat heute beschlossen, die Session
zu unterbrechen und die Sitzungen wieder aufzunehmen,
Montag, den 21. Februar 1921, um 2 y* Uhr nachmittags.

Auf die Geschäftsliste der Sitzung vom 21. ds.
werden gesetzt:

1. Direktionsgeschäfte.
2. Wertzuwachssteuer-Gesetz.
3. Tierseuchengesetz.
4. Geschäftsordnung des Grossen Rates.

Montag den 21. Februar 1921,

nachmittags 2V4 Uhr.

Vorsitzender : Präsident R a m s t e i n.

Der Namensaufruf verzeigt 189 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 27 Mitglieder, wovon mit
Entschuldigung die Herren: Béguelin, Burger,
Bühlmann, Burger, Grimm, Hagen, Ingold (Wicbtrach),
Rilchenmann, Luterbacher, Maurer, Neuenschwander
(Oberdiessbach), Rufener; ohne Entschuldigung
abwesend sind die Herren: Brügger, Egger, Girod, Gürtler,

Lanz (Rohrbach), Lory, Merguin, Meyer
(Langengenthal). Moor, Müller (Muri), Müller (Bargen), Nvf-
feler, Schlup, Schwarz, Zesiger.

Mit Hochschätzung! Tagesordnung :

Der Grossratspräsident :

Ramstein.

Aatomobilkonkordat ; Abänderung des Art. 22.

M. Stauffer, directeur de la police, rapporteur du
Conseil-exécutif. Depuis longtemps les organes
techniques qui sont chargés du contrôle, du service et de
la circulation des automobiles dans la plupart des
cantons trouvaient que la formule employée pour établir
la puissance des moteurs ne donnait pas un résultat
correspondant à la puissance effective. La puissance
en chevaux est actuellement calculée d'après la
formule suivante: N 0,3 X i X d2 X s, c'est-à-dire
nombre des chevaux effectifs 0,3 X par le nombre
des cylindres X par le carré du diamètre intérieur du
cylindre X par la course du piston en mètres.

Je vous avoue que je ne comprends pas grand'chose
à cette formule mathématique. Je m'abstiens donc
d'entrer dans des détails et de chercher à vous donner
des explications. Ce que nous savons, c'est qu'il y a
lieu de le changer. C'est la raison pour laquelle les
cantons concordataires se sont adressés au Conseil
fédéral pour obtenir la modification de cette formule.
Par arrêté du 16 décembre 1920 le Conseil fédéral
autorisait les cantons à modifier la constante dans la
formule de calcul de la force en chevaux et de l'élever
de 0,3 à 0,4.

Le Conseil-exécutif faisant usage de cette autorisation

vous soumet la proposition suivante :
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Le Grand Conseil,
Vu l'art. 14 de la loi sur la police des routes du

10 juin 1906 et l'article 3 de la loi du 14 décembre
1913 concernant la taxe des automobiles,

décrète :

L'article 7, paragraphe final du concordat sur la
circulation des véhicules automobiles et les cycles du
31 mars 1914 est modifiée en ce sens que la constante

dans la formule de calcul de la force en chevaux
est élevée de 0,3 à 0,4.

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Es handelt sich hier um die Abänderung des
Automobilkonkordates und es erscheint auf den ersten
Blick etwas eigenartig, dasS wir ein Konkordat durch
Dekret des Grossen Rates sollen abändern können,
weil Konkordate eben in der Regel auf dem Wege der
Volksabstimmungen Zustandekommen. Das war beim
Automobilkonkordat nicht der Fall und zwar deswegen
nicht, weil in Art. 14 des Strassenpolizeigesetzes vom
Jahre 1906 eine Bestimmung aufgenommen wurde,
die den Grossen Rat ermächtigte, durch Dekret die
nötigen Vorschriften für den Motorwagen- und
Fahrradverkehr aufzustellen und die bezüglichen Gebühren

zugunsten der Staatskasse festzusetzen. Gestützt
auf diese Ermächtigung und die Bestimmung in Art. 3
des Gesetzes betreffend Erhebung einer Automobilsteuer

und Abänderung des Strassenpolizeigesetzes
vom 14. Dezember 1913, die lautet, dass die näheren
Bestimmungen über Anlage, Höhe und Bezug der
Steuer, sowie über die Folgen ihrer Nichtbezahlung
durch Dekret des Grossen Rates geordnet werden,
hat der Grosse Rat schon im Jahre 1914 durch Dekret
vom 10. März den Regierungsrat ermächtigt, dem
Konkordat, das durch Verständigung einer ganzen Anzahl
von Kantonen mit Datum vom 31. März 1919 zu-
slandegekommen ist, zuzustimmen.

Nun ist in Art. 7 dieses Konkordates gesagt, wie
die Pferdekräfte der Motorwagen für die Besteuerung
zu berechnen seien. Das geschieht nach der Formel:
n 0,3 X i X d2 X s. Dabei bedeutet i (die Zahl der
Zylinder, d den inneren Durchmesser der Zylinder in
mm und. s den Kolbenhub in m, n die Zahl der
Steuerpferdekräfte. Das ist die mathematische Formel, von
der die Techniker nunmehr erklärt haben, dass sie
ungenügend sei, weil dadurch die effektive Zahl der
Pferdekräfte nicht ausgemittelt werden könne. Die
Konstante 0,3 sei zu klein, sie müsse durch 0,4 ersetzt
werden, damit man der wirklichen Leistungsfähigkeit
der Motoren etwas besser gerecht werde. Auf dem
Konkordatswege hat man diese Erhöhung vorgenommen

und unter dem 16. Dezember letzten Jahres hat
der Bundesrat festgestellt, dass die Kantone die
Abänderung dieses Konkordates vom Jahre 1914
wünschen. Die Polizeidirektion oder der Regierungsrat
konnten aber nicht die endgültige Zusicherung geben,
weil seinerzeit im Strassenpolizeigesetz die Ordnung
einem Dekret des Grossen Rates vorbehalten wurde.
Eine Abänderung dieser Bestimmung muss wiederum
durch Dekret erfolgen. Es ist übrigens bereits eine
Abänderung, die von ,andern Kantonen lauch gewünscht
wurde, von uns in der letzten Novembersession
vorgenommen worden, indem wir damals die Taxen für
den Fahrausweis, die im Konkordat auf 2 Fr. festgesetzt

waren, auf 5 Fr. erhöht haben. Auch das bildet

Gegenstand der bundesrätlichen Verordnung vom 16.
Dezember 1920.

Mit Rücksicht auf diese nicht sehr übersichtlichen
Verhältnisse, denen, wie ich persönlich hoffe, einmal
eine eidgenössische Regelung ein Ende bereiten wird,
haben wir geglaubt, es sollte der Beschlussesentwurf
noch etwas ergänzt werden, damit man später bei
Nachschlagungen begreift, wieso man dazu gekommen
ist, diese Bestimmung abzuändern. Wir schlagen Ihnen
daher folgende Fassung vor: «Der Grosse Rat des
Kantons Bern, gestützt auf Art. 14 des Gesetzes über
die Strassenpolizei vom 10. Juli 1906 und Art. 3
des Gesetzes betreffend Erhebung einer Automobilsteuer

und Abänderung des Strassenpolizeigesetzes
vom 14. Dezember 1913, beschliesst: Art. 7, Schlussabsatz

des Konkordates über eine einheitliche
Verordnung betreffend den Verkehr mit Motorfahrzeugen
und Fahrrädern vom 31. März 1914 wird in dem Sinne
abgeändert, dass die Konstante in der Formel zur
Berechnung der Pferdekräfte von 0,3 auf 0,4 erhöht
wird. »

Das ist die Quintessenz des ganzen Beschlusses, die
Erhöhung dieser Konstante von 0,3 auf 0,4. Nun noch
eine Bemerkung, zu der ich veranlasst worden bin
durch die irrtümliche Auslegung des Bundesratsbeschlusses

vom 16. Dezember 1920. Es ist schon vor
der Abstimmung über unser neues Autoinobilsteuer-
gesetz, das bekanntlich Ende Januar vom Volke
angenommen worden ist, gesagt worden, diese Erhöhung
der Konstanten von 0,3 auf 0,4 werde im Grunde der
Dinge eine weitere Erhöhung der Automobilsteuer um
25 % bringen, so dass das Maximum der Steuer,
nicht, wie in unserem Dekret vom 16. November 1920
vorgesehen, 1200 Fr., sondern 1500 Fr. betragen werde.
Diese Auffassung ist irrtümlich. Die Erhöhung der
Konstanten hat lediglich den Sinn, dass man die effektive

Zahl der Steuerpferde besser vermitteln kann
als mit der alten Form. Der Rahmen der Steuer ist
durch das Dekret festgelegt, so dass man trotz der
Erhöhung der Konstanten nicht über 1200 Fr. hinauskommt.

Ich hielt diese Mitteilung für angezeigt, weil
im Volke Zweifel darüber herrschen. Ich empfehle
Ihnen Zustimmung zu dem modifizierten Beschlussesentwurf.

Genehmigt.

Beseliluss:

Der Grosse Rat des Kantons Bern,
gestützt auf Art. 14 des Gesetzes über die
Strassenpolizei vom 10. Juli 1906 und Art. 3 des
Gesetzes betreffend Erhebung einer
Automobilsteuer und Abänderung des Strassenpolizeigesetzes

vom 14. Dezember 1913,
beschliesst:

Art. 7, Schlussabsatz des Konkordates über
eine einheitliche Verordnung betreffend den
Verkehr mit Motorfahrzeugen und Fahrrädern vom
31. März 1914 wird in dem Sinne abgeändert,
dass die Konstante in der Formel zur Berechnung
der Pferdekräfte von 0,3 auf 0,4 erhöht wird.
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Bodenverbesseningen.

M. Stauffer, directeur de la police, rapporteur du
Conseil-exécutif. Si vous êtes d'accord je rapporterai
simultanément sur les deux projets d'améliorations
foncières présentés par la commune bourgeoise de
Villcret et les autorités communales de Sonvilier.

La crise survenue dans l'industrie horlogère et le
chômage en résultant ont pris des proportions
considérables dans les contrées industrielles du Jura.
Beaucoup de fabriques ont déjà fermé leurs portes,
d'autres'ne travaillent plus que trois jours par semaine
soit 24 heures et il est peu probable que dans un
espace de temps relativement court cette situation
puisse s'améliorer. Car notre horlogerie étant avant
tout un article d'exportation, elle subit le contre-coup
de la situation créée par la guerre mondiale, instabilité

politique et économique, dépréciation de la
valeur de l'argent, cours déplorable des changes et
marasme dans les affaires. Dans l'attente de temps
meilleurs il faut aller au plus pressé et chercher par
quels moyens on peut venir en aide aux communes
pour lutter contre le chômage et l'oisiveté forcée en
résultant, source de vice et de démoralisation. L'un
de ces moyens c'est de procurer du travail en
cherchant à faire dans les contrées éprouvées par la crise
des améliorations foncières : constructions de chemins,
assainissements, corrections de rivières, etc., tous des
travaux auxquels pourront être occupés le plus grand
nombre de nos ouvriers horlogers. En procédant à
des améliorations foncières pour fournir du travail
aux chômeurs on fait œuvre utile en même temps que
morale.

Ce sont certainement les motifs qui ont poussé les
deux communes de Villeret et de Sonvilier de
présenter chacune des projets de construction de chemins.

Pour Villeret il s'agit de l'établissement d'un chemin

qui doit relier «les Bornaches» aux «Vieilles
Vacheries », longueur 2511 m, largeur 3 m 60, devisé
à 110,000 fr. C'est le premier tronçon d'un chemin de
communication entre le village de Villeret avec
plusieurs fermes du Chasserai. Le Conseil d'Etat propose
au Grand Conseil d'accorder en faveur de ce projet
une subvention de 23°/0 des frais effectifs soit de
25,300 fr. au maximum et d'autoriser la commune
bourgeoise de Villeret à immédiatement entreprendre
les travaux.

Un projet analogue, mais qui a plus d'importance
encore est celui présenté par les autorités communales
de Sonvilier qui ont décidé la construction d'un chemin

conduisant de ce village directement à la
Montagne du Droit, une des parties montagneuses du Jura
qui compte le plus de fermes et dont la population
approvisionne tout particulièrement en lait et autres
denrées les villages. de St-Imier et Sonvilier. Cette
route facilitera- aussi le transport à la montagne de
paille, engrais et autres produits qui sont devenus
de nos jours indispensables à l'agriculture de nos
régions élevées.

Nous lutterons beaucoup mieux contre la dépopulation
des contrées montagneuses, par la construction

d'une route, que par la plus belle conférence sur le
retour des hommes à la terre et les1 charmes de la vie
du grand air.

L'établissement de ce chemin tout en répondant à
un réel besoin sera une occasion de travail pour quantité

de chômeurs. La longueur totale est de 3650 mètres

et la dépense devisée à fr. 115,000. Nous vous
proposons comme pour la commune de Villeret une
subvention de 23% des frais effectifs soit un total de

26,450 fr. avec la faculté de pouvoir commencer de
suite l'exécution du projet.

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Die beiden Vorlagen haben das gemein, dass man im
Interesse der Beschaffung von Arbeitsgelegenheit den
interessierten Gemeinden hat gestatten müssen, mit
den Arbeiten zu beginnen, bevor man die Projekte dem
Grossen Rat unterbreiten konnte. Die Herren werden
mit der Staatswirtschaftskommission darin einig
gehen, dass es in so aussergewöhnlichen Zeiten
vernünftig ist, wenn man rasch handelt, und solche
Projekte unverzüglich in Angriff nimmt. Das ist hier
geschehen und wir bitten, dieses Vorgehen durch Ihre
Beschlussfassung genehmigen zu wollen. Was diese
Subvention selbst anbetrifft, so sehen Sie eine etwas
ungewöhnliche Ziffer, nämlich 23°/0. Diese Ziffer
erklärt sich, wie die Herren sich leicht vorstellen können,

aus der Abwägung zweier Anträge, die auf 20
und 25% gegangen sind. Die Beteiligten haben sich
damit ausdrücklich einverstanden erklärt, so dass die
Staatswirtschaftskommission keine Veranlassung hatte,

über das Mass der Subvention noch weitere
Erhebungen zu veranstalten. Der Vollständigkeit halber
will ich erklären, dass das Geschäft 756 eigentlich das
erste Teilprojekt eines umfassenderen Alpwegprojektes

für jene Gegend darstellt. Das ganze Projekt ist
noch nicht fertiggestellt, die Unterhandlungen mit
allen Beteiligten haben noch nicht stattfinden können,
so dass wir uns damit haben einverstanden erklären
müssen, dieses erste Teilstück auszuführen. Hoffentlich

bietet sich nächstens Gelegenheit, eine Vereinbarung

über die weitere Ausführung des Projektes
zu treffen. Wir empfehlen Bewilligung der Subventionen.

Genehmigt.

Beschlnss:

I.
Die Burgergemeinde Villeret sucht nach um

einen Beitrag an die Kosten eines 2511 m langen,
3 m 60 breiten, zu 110,000 Fr. veranschlagten
Weges, der von «Les Bornaches » nach dem «

Stierenberg» führen wird. Im Interesse möglichster
Hebung der in Villeret herrschenden und von Tag
zu Tag zunehmenden Arbeitslosigkeit wünscht die
Petentin, mit den Arbeiten unverzüglich beginnen
zu dürfen.

Auf den Vorschlag der Landwirtschaftsdirektion
wird dem Grossen Rat beantragt, an die

Ausführung des Projektes einen Staatsbeitrag von
23 % der wirklichen Kosten, im Maximum 25,300
Fr., unter folgenden Bedingungen zuzusichern.

1. Obiger Beitrag ist zahlbar nach Massgabe
der zur Verfügung stehenden Kredite. Zahlungen
werden nur dann geleistet, nachdem der
Landwirtschaftsdirektion über den Stand der Arbeiten
und deren Kosten gehörige Bauberichte und
zuverlässige Abrechnungen in zwei Doppeln eingesandt

worden sind.
2. Die Burgergemeinde Villeret ist verpflichtet,

die ganze Anlage kunstgerecht und auf Grundlage
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der Pläne zu erstellen, sowie auf ihre Kosten
dauernd in gutem Stand zu halten.

3. Bau und Unterhalt stehen unter Aufsicht
der staatlichen Behörden; diese sind berechtigt,
die den Verhältnissen entsprechenden Weisungen
zu erteilen.

4. An allfällige Mehrkosten wird ein
Staatsbeitrag unter keinen Umständen geleistet.

5. Die Burgergemeinde Villeret wird ermächtigt,

mit den Arbeiten unverzüglich zu beginnen.
Die Gesuchstellerin hat innert Monatsfrist

nach Eröffnung dieses Beschlusses dessen
Annahme zu erklären.

II.
Damit die Gemeindebehörden von Sonvilier

ihre Arbeitslosen beschäftigen können, stellen sie
das Gesuch,

a. es möchte die Inangriffnahme eines von
Sonvilier auf die Montagne du Droit de
Sonvilier projektierten, 3650 in langen, 3 m 50
breiten, zu 115,000 Fr. veranschlagten Weges
unverzüglich gestattet werden;

b. es möchten zugunsten der Ausführung des
Unternehmens, das vor allem den wenig
bemittelten Bergleuten auf dem Montagne du
Droit zugute kommen wird, die üblichen
Beiträge bewilligt werden.

Auf den Vorschlag der Landwirtschaftsdirektion
wird dem Grossen Rat beantragt, an die

Ausführung des Projektes einen Staatsbeitrag von
23 % der wirklichen Kosten, im Maximum 26,450
Fr., unter folgenden Bedingungen zuzusichern.

1. Obiger Beitrag ist zahlbar nach Massgebe
der zur Verfügung stehenden Kredite. Zahlungen
werden nur dann geleistet, wenn zuvor der Land-
Avirtschaftsdirektion über den Stand der Arbeiten
und deren Kosten gehörige Bauberichte und
zuverlässige Abrechnungen im Doppel eingesandt
worden sind.

2. Die Beteiligten sind verpflichtet, die ganze
Anlage kunstgerecht und auf Grundlage der Pläne

zu erstellen, sowie auf ihre Kosten dauernd
in gutem Zustande zu erhalten. Für den Unterhalt

des Weges haften Burger- und Einwohnergemeinde

Sonvilier.
3. Bau und Unterhalt stehen unter Aufsicht

der staatlichen Behörden, die berechtigt sind, die
den Verhältnissen entsprechenden Weisungen zu
erteilen.

4. An allfällige Mehrkosten wird ein
Staatsbeitrag unter keinen Umständen geleistet.

5. Die Gemeindebehörden von Sonvilier Averden
ermächtigt, mit den Arbeiten unverzüglich zu
beginnen. Die Beteiligten haben innert Monatsfrist
nach Eröffnung dieses Beschlusses dessen
Annahme zu erklären.

G-esetz
über

die Wertznwaclisstener.

Zweite Beratung.

(Siehe Seite 1040 des letzten Jahrganges. Siehe
Nr. 5 der Beilagen.)

Eintretensfrage.
Volmar, Finanzdirektor, Berichterstatter des

Regierungsrates. Das Traktanduni hat, soviel ich weiss,
den Grossen Rat schon mehrmals beschäftigt. Es wäre
nun am Platz, dass man diese Angelegenheit so oder
so erledigt. Meiner Ansicht nach hat es keinen Sinn,
eine lange Rede über die Eintretensfrage zu halten,
indem solche Diskussionen schon früher stattgefunden
haben und der Grosse Rat mehrere Anläufe genommen
hat, um das Gesetz zu beraten. Die Herren sind dabei
gewesen; ich nicht, und da kann ich mich schon im
Interesse der Zeitersparnis längerer Ausführungen
enthalten. Ich möchte den Antrag stellen, auf die zweite
Beratung einzutreten und sie, Avenn irgend möglich,
zu Ende zu führen. '

Müller (Bern), Präsident der Kommission. Das
Geschäft hat den Grossen Rat seit einer Reihe von
Jahren beschäftigt. Die Beratung hat deshalb verschiedene

Verzögerungen erlitten, Aveil sich während
derselben grundsätzlich verschiedene Auffassungen
gezeigt haben, die zu Aviederholten Aenderungen der
Stellungnahme geführt haben. Die erste Vorlage der
Regierung bekamen wir im Jahre 1917. Dieselbe
Avollte den Wertzuwachs kantonal besteuern. Im
September 1917 ist Eintreten beschlossen worden, und
zwar mit 71 gegen 22 Stimmen. Im November trat man
auf die Detailberatung ein. Damals Avurde auf Antrag
der Kommission mehrheitlich beschlossen, dass man
die Sache auf den Boden der Gemeindeautonomie
stellen wolle, dass also diejenigen Gemeinden, die
unmittelbar interessiert sind, diese Wertzuwachssteuer
in der Hauptsache für sich selbst in Anspruch nehmen
können. Infolge dieser Stellungnahme hat man
damals die Beratung nur bis zum Art. 10 weiterführen
können. Die Artikel über das Verfahren mussten
natürlich an die Regierung zurückgewiesen werden. Im
Mai 1919 kam das Gesetz in seiner neuen Form zur
Beratung. In dieser Session führte das nur zu einer
neuen Eintretensdebatte, wobei am 21. Mai 1919 das
Eintreten mit 56 gegen 35 Stimmen abgelehnt wurde.
Das ist in -einem derartigen Widerspruch gestanden
zu den Versprechungen, die man seinerzeit gemacht
hat, dass auf Antrag des Herrn Kollegen Schüpbacli
acht Tage später Wiedererwägung beschlossen und
mit 143 gegen 25 Stimmen das Eintreten neuerdings
bejaht wurde. Die Detailberatung wurde aber
wiederum verschoben auf die Novembersession 1919. Im
November 1919 ist nun von Herrn Jenny wiederum
ein Antrag gestellt worden, auf den ursprünglichen
Regierungsentwurf zurückzugreifen, die Autonomie
der Gemeinden zu streichen und an ihre Stelle wieder
eine kantonale Vorlage zu setzen. Dieser Antrag wurde
angenommen, infolge seiner Annahme musste man
neuerdings die Beratung bei Art. 10 abbrechen und
den Rest an die Regierung zurückweisen. Im März
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1920 konnte man endlich die erste Beratung
durchführen.

Auch die zweite Beratung hat verschiedene
Schwierigkeiten hinsichtlich der grundsätzlichen und
materiellen Voraussetzungen zu Tage gefördert, die sich
hauptsächlich auf die Art. 8, 9 und 10 konzentriert
haben. Die Höhe und Art der Besteuerung hat in der
Kommission neuerdings zu einlässlichen Diskussionen
geführt. Als die Beratung schon abgeschlossen war,
wurde von einem Kommissionsmitglied ein Antrag
eingereicht, der die Sache neuerdings auf eine
vollständig andere Basis stellen wollte. Bis heute haben
wir immer beantragt, die relative Erhöhung zu
besteuern, also das Verhältnis zwischen Mehrwert und
Verkaufswert, während Herr Kollege Messerli den
Antrag stellte, man möchte den absoluten Gewinn
besteuern. Es ist ohne weiteres klar, dass das zu grossen
Ungerechtigkeiten führen rnüsste, wenn man nur die
absolute Gewinnhöhe besteuern könnte. Man müsste
dann Gewinne, die vielleicht absolut gering, aber
relativ gross sein können, steuerfrei ausgehen lassen.
Die Kommission hat diesen Gedanken abgelehnt, aber
diese Diskussion hat einen andern Kollegen, Herrn
Hurni, veranlasst, mir nun weitere Vorschläge
einzureichen, in dem Sinne, dass man eine Kombination
zwischen der Besteuerung nach relativer und absoluter
Gewinnhöhe suchen möchte. Er hat uns ein System
vorgelegt, das wir einlässlich geprüft haben, aber es
hat, sich sofort gezeigt, dass auch bei dieser Kombination

die Nachteile, die in der Besteuerung der
absoluten Gewinnhöhe liegen, nicht auszumerzen sind.
Man ist wieder auf den einzig richtigen Grundsatz
zurückgekommen, der in Art. 9 niedergelegt ist. In
der letzten Session wäre das Geschäft wieder spruchreif

gewesen, die Behandlung wurde aber wegen
anderer Geschäfte so stark hinausgeschoben, dass sich
schliesslich statt einer Eintretensdebatte eine
Geschäftsordnungsdebatte entwickelt hat. So sind wir
erst heute in der Lage, über die zweite Beratung
zu referieren. Nachdem sich nun über die wesentlichen

Punkte eine vollständige Uebereinstimmung bei
allen Kommissionsmitgliedern ergeben hat, bin ich in
der Lage, Ihnen namens der einstimmigen Kommission
Eintreten auf diese zweite Beratung zu beantragen.

Flückiger. Nachdem der Herr Finanzdirektor mit
einem Seitenblick auf die leere Staatskasse und der
Herr Kommissionspräsident für die Vorlage eingestanden

sind, will ich keinen Misston in die Diskussion
bringen und mich nicht als Opponenten aufspielen.
Ich habe zwar bis vor kurzem die etwas boshafte Hoffnung

gehabt, das Gesetz, das übrigens schon in der
November-session 1919 von Herrn Bühlmann, wenn ich
nicht irre, als totgeborenes Kind bezeichnet worden
ist, werde auf die lange Bank geschoben, wo es am
Ende glücklich in der Versenkung verschwinden könne.
Allein, da es hartnäckig immer wieder auf der ßild-
fläche erscheint, müssen wir uns wohl oder übel mit
demselben abfinden und wir können das mit ruhigerem
Gewissen und besserem Willen tun, als bei der Beratung

des ersten Entwurfes, weil das Gesetz seither
durch Abänderung von seite der Regierung und von
seite des Rates eine günstige Veränderung erfahren
hat, so dass es den ominösen Art. 19 des
Steuergesetzes vorteilhaft vertreten könnte. Aber auch der
Fiskus kann mit dem Rat zufrieden sein, ist er doch
schliesslich froh über jeden Brocken, den man hie und

da in seinen hungrigen Rachen wirft. Wenn wir noch
da und dort den Hobel ansetzen, gewisse Härten im
Gesetze mildern, jede Doppelspurigkeit mit dem
Steuergesetz ausmerzen, so kann meines Erachtens
jedermann damit zufrieden sein, indem nach dieser
Bereinigung lediglich der spekulative Zuwachs erfasst
würde, was recht und billig ist, während jeder mehr
oder weniger fiktive Mehrwert, resultierend aus
Arbeit, direkter Vererbung oder Expropriation — denn
auch das muss noch aus dem Gesetze heraus — beim
Verkauf von Grundstücken und darauffolgender
Neuerwerbung nicht unter die Wirkung des Gesetzes fallen
könnte. Der Grundsatz der Besteuerung des
Wertzuwachses ist übrigens gar nicht neu. Wenn ich ein
Freund der geldfressenden Dauerrednerei wäre, könnte
man einen historischen Rückblick werfen. Es genügt
aber, darauf hinzuweisen, dass wir Bauern als
Grundbesitzer diese Wertzuwachssteuer schon längst zu
fühlen bekommen haben, allerdings auf indirektem
Wege, nämlich durch die jeweiligen Grundsteuer-
schatzungserhöhungen. Ich behalte mir vor, bei der
artikelweisen Beratung des Gesetzes gewisse Anträge
zu stellen, wenn nicht Berufenere es tun. Ich empfehle
ebenfalls Eintreten auf die zweite Beratung.

Segesser. Ich bin kein grundsätzlicher Gegner der
Wertzuwachssteuer, aber ich kann kein Freund der
Vorlage sein, wie wir sie nun vor uns haben. Wenn
nicht die Behandlung des Gesetzes aus allen Parteien
gewünscht worden wäre, hätte ich mir erlaubt, einen
Antrag auf Nichteintreten einzubringen. Mit Rücksicht
auf diesen Umstand und mit Rücksicht auf die
Vergangenheit der Vorlage und die Versprechungen, die
bei der Beratung des Gemeindegesetzes abgegeben
worden sind, möchte ich nicht so weit gehen. Wenn
aber die Vorlage in der gegenwärtigen Form zum Be-
schluss erhoben werden sollte, müsste ich mir
vorbehalten, vor dem Volke für Verwerfung einzutreten. Ich
habe heute schon die Auffassung, dass die Vorlage
vor dem Volke keine Gnade finden wird, was dann
zur Folge haben wird, dass auch die bereits in Arbeit
liegende gerechtfertigte und zeitgemässe Vorlage über
Erhöhung der Handänderungsgebühren nicht so bald
kommen wird. Wir müssen uns vor Augen halten, dass
die Steuerlast im allgemeinen sehr hat geworden ist,
müssen bedenken, dass sie die Grenzen des Erträglichen

überschritten hat und dass man heute nicht
eine Vermehrung der Steuergesetze, sondern eine
möglichst rasch und gerecht wirkende Revision der
bestehenden Steuergesetzgebung wünscht. Das wäre alles
zu ordnen bei Anlass unserer Steuergesetzrevision
durch Ausbau des Art. 19 c des gegenwärtigen
Steuergesetzes. In der Vorschrift dieses Art. 19 liegt insofern
Gerechtigkeit und Konsequenz, als Kapital- und
Spekulationsgewinne jeder Art, sowohl auf mobilen, wie
auf immobilen Werten zur Besteuerung kommen. Es
liegt darin nur eine sehr starke Härte, die
notwendigerweise eine Milderung erfahren sollte. Es könnte
ruhig vorgesehen werden, diese Milderung in einem
neuen Steuergesetz zu bringen. Ungerecht wirkt die
heutige Vorlage deshalb, weil sie nur einseitig auf
Grund und Boden bezogen wird.

Ich gebe anderseits auch zu, dass in der heutigen
schweren Zeit neue Finanzquellen erschlossen werden
sollten, dass es auch Pflicht der Volksvertreter ist,
für eine solche Oeffnung von Finanzquellen
einzutreten. Dabei muss aber die Steuerbelastung niedrig
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und gerecht sein. Das trifft beim Wertzuwachssteuergesetz

nicht zu. Im Volke hat man der Auffassung
gelebt, dass man den unverdienten Gewinn, der sich
in irgend einer Form durch Spekulation ergebe, sei es
in Mobilien oder Immobilien, besteuern soll, dass
insbesondere auch die Börsengeschäfte getroffen werden
sollen. Man hat namentlich jene Grundwertsteigerungen

treffen wollen, welche aus Einkünften resultieren,
die nicht in der Macht des einzelnen Eigentümers
standen, sondern durch allgemeine Verumständungen
herbeigeführt werden. In keinem Falle hat dem Volke
das heutige Ergebnis vorgeschwebt, dass nun auch der
Mehrerlös bei den gewöhnlichen Handänderungen
besteuert werden soll. Dieser Mehrwert muss auch dann
besteuert werden, wenn der betreffende Eigentümer
vielleicht Zug um Zug eine andere Liegenschaft erwirbt
und diesen Gewinn wiederum hergeben muss. Man
sollte also die Handänderungen, hei denen irgendwelche
Spekulation nicht im Spiele ist, ausnehmen. Wir
werden aber denjenigen nicht erwischen, der sein
tägliches Leben durch Spekulation zu fristen sucht, denn
bei derartigen Handänderungen ;wird gewöhnlich weder
der Amtsschreiber oder Amtsschaffner, noch der Notar
mit den wahren Verhältnissen bekannt gemacht,
sondern in solchen Fällen stehen gewöhnlich viele Mittel
zur Verfügung, um dem Gesetz eine Nase zu drehen.

Eine weitere Ungerechtigkeit liegt darin, dass der
Gewinn an mobilen Werten ausgeschaltet wird. Man
ist aber allgemein theoretisch zu dem Schluss gekommen,

dass es schwer halten würde, diese Gewinne in
irgendwelcher Form zu erfassen. Wir werden kaum
den Glauben haben dürfen, dass diese Gewinne den
Steuerbehörden zur Besteuerung präsentiert werden.
Ich will aber diese materiellen Beanstandungen nicht
weiter ausführen.

Ein formeller Mangel führt mich dazu, diese Vorlage

vorderhand zu bekämpfen, das ist die
Kompliziertheit des VeranlagungsVerfahrens, die zur Schaffung

einer bureaukratischen Maschine führt, welche
absolut nicht nötig ist. Ich werde mir vorbehalten,
bei der Detailberatung darauf zurückzukommen. Ich
möchte hier schon einen Antrag ankündigen, der
dahin geht, dass durch das ganze Gesetz hindurch der
Begriff « Wertzuwachs » ersetzt werde durch den
Begriff «Grundstückmehrerlös», damit man dem Volke
nicht irgend etwas vortäuscht, sondern klipp und klar
erklärt, dass die Steuern nur von dem Mehrerlös aus
Grund und Boden und nicht von solchen aus mobilen
Werten bezogen wird.

Jenny. Aus der bisherigen Diskussion ist ein
einziger Antrag hervorgegangen, auf den man eintreten
kann, das ist der zuletzt gestellte Antrag von Herrn
Segesser. Es ist tatsächlich richtig, dass eine
Wertzuwachssteuer in diesem Gesetz von den Mobilien
nicht verlangt wird. Immerhin wird dieser
Wertzuwachs nach Massgabe von Art. 19 des
Steuergesetzes versteuert. Was Herr Segesser im allgemeinen
angebracht hat, wendet sich viel eher gegen diesen
Art. 19, als gegen das vorliegende Gesetz. Es ist ohne
weiteres zuzugeben, dass unsere Vorlage im Volke
nicht gerade sympathische Aufnahme findet, aber es
muss auch gesagt werden, dass das vielfach deswegen
zutrifft, weil man im Volke über das Wesen dieser
neuen Vorlage ungenügend orientiert ist. Man könnte
sich fragen, ob der gegenwärtige Zeitpunkt zum Erlass
von neuen Steuergesetzen geeignet sei. Es kann dar¬

auf hingewiesen werden, dass der Kanton Bern innerhalb

der letzten drei Jahre nicht weniger als vier
neue Steuergesetzvorlagen dem Volke unterbreitet hat
und dass dieselben akzeptiert worden sind. Ich
erinnere nur an das Gesetz über die direkten
Staatssteuern vom Jahre 1918, das bekanntlich für unser
Volk eine Mehrbelastung von annähernd 100%
gebracht hat, ich erinnere an die Erhöhung des
Salzpreises, deren Hauptlast von der Landwirtschaft
getragen werden muss, an das Erbschaftssteuergesetz
mit den erhöhten Ansätzen für die weiteren Grade und
mit der Einführung der Besteuerung der direkten
Erbfolge, die vor dem Kriege von dem Volke niemals
akzeptiert worden wäre, und in der Hauptsache die
Landwirtschaft besonders trifft, ich erinnere schliesslich

an die Erhöhung der Grundsteuerschatzungen, die
in diesem Jahre zum ersten Male wirksam wird und
neben den städtischen Gebäudebesitzern namentlich
auch die Landwirtschaft trifft. Daneben hat auch der
Bund finanzielle Massnahmen zur Herstellung seines
gestörten Gleichgewichtes getroffen, besonders durch
die Einführung der Kriegssteuer, die sich nach und
nach zu einer dauernden Bundessteuer entwickelt.
Wir wissen, dass der Bund neue Finanzquellen
gesucht und gefunden hat in der Stempelsteuer und
finden wir in der Couponsteuer, sowie in der
Ausdehnung des Alkoholmonopols, deren Wirkungen die
Landwirtschaft am meisten spüren wird.

Dazu kommt nun allerdings die Wertzuwachssteuer,

aber dabei handelt es sich nicht um eine neue
Steuer, da wir eine solche bereits besitzen. Wenn es
sich um eine neue Steuer handeln würde, dürfte man
sich fragen, ob man im gegenwärtigen Zeitpunkt wirklich

eine derartige Vorlage bringen könne. Es handelt
sich aber nicht nur darum, sondern darum, die
bestehende Wertzuwachssteuer, wie sie in Art. 19 des
Steuergesetzes niedergelegt ist, etwas besser dem
eigentlichen Charakter einer gerechten Wertzuwachssteuer

anzupassen. Das ist die Aufgabe des neuen
Gesetzes, das wir hier zu erlassen haben. Da bin ich
nun nicht der Ansicht des Herrn Segesser, dass man
hiebei stehen bleiben soll, sondern ich glaube, es sei
unsere Pflicht, Härten und Unbilligkeiten des
bestehenden Gesetzes auszumerzen und eine
gesetzgeberische Form zu finden, die nun dem Wesen des
Wertzuwachses entspricht.

Aus diesen Gründen möchte ich empfehlen, auf die
Sache einzutreten. Sie werden sehen, dass die
Materie in einer Weise geordnet ist, dass auch
angenommen werden kann, es werde eine Milderung gegenüber

dem bisherigen Zustand eintreten.

Zimmermann. Ich möchte Ihnen auch empfehlen,
auf die zweite Lesung des Gesetzes einzutreten. Ein'
Antrag auf Nichteintreten ist zwar bis jetzt noch nicht
gestellt worden. Wir sind es dem Gesetze schuldig,
auf die zweite Lesung einzutreten. Wenn da und dort
Stimmen zum Ausdruck kommen, dass man eigentlich
dieses Gesetz gar nicht nötig hätte, so ist das zu
begreifen, aber man muss auf der andern Seite auch die
Entwicklung dieser Vorlage ins Auge fassen. Man
wusste schon zu der Zeit, da Herr Gustav Müller seine
Motion einbrachte, dass das Gesetz eine etwas schwere
Geburt haben werde. Damals hatten wir das neue
Steuergesetz nicht und kannten auch dessen Art. 19

nicht. Nun haben wir diesen Artikel seither genossen,
wie wir überhaupt das neue Steuergesetz genossen
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haben und uns schon jetzt eigentlich den Magen
verdorben haben und zwar in allen politischen Lagern,
denn hier sind wir nun einmal einig, dass es eine
schwer verdauliche Speise ist. Wenn man allseitig den
guten Willen hat, können wir die Härten dieses
Gesetzes noch etwas mildern und können namentlich
den Art. 19 des Steuergesetzes mildern, indem wir
dem Art. 24 unserer Vorlage eine etwas positivere
Fassung geben.

lieber den Titel des Gesetzes mag man sich noch
äussern, mir ist das ziemlich gleichgültig, und dem
Steuerzahler wird es auch ziemlich gleichgültig sein,
unter welchem Titel er seine Steuern entrichten muss.
Der Art. 9 des Gesetzes ist viel wichtiger als der
Titel, also soll man sich dort äussern. Ich möchte
also auch Eintreten empfehlen, muss mir aber
vorbehalten, in der Detailberatung Abänderungsanträge zu
stellen.

Volmar, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Gestatten Sie mir ganz kurz auf einige
Punkte zu antworten. Ich glaube, wir seien es dem
Volke schuldig, ihm einmal Gelegenheit zu geben, sich
über die Sache auszusprechen. Die ganze Geschichte
rutscht nun mindestens zehn Jahre bei den Behörden
herum und wir sollten nun dem grausamen Spiel ein
Ende machen, indem wir das Gesetz beraten und dem
Volke vorlegen. Schliesslich ist zu sagen, dass auf
der Finanzdirektion noch andere Probleme zu
behandeln sind und dass wir nicht immer diese Mappe
mit dem Wertzuwachssteuergesetz sollten
herumschleppen müssen.

Es ist gesagt worden, man sollte eigentlich nicht
eintreten, weil man dem Volk nicht mit neuen
Belastungen kommen könne. So, wie das Gesetz
gestaltet ist, wird man kaum sagen können, es sei ein
Gesetz, welches das Volk im-allgemeinen betrifft,
sondern es ist ziemlich gemildert worden, so dass man
wohl sagen darf, dass eigentlich nur noch der wirkliche

Spekulationsgewinn betroffen wird. Darüber kann
man ruhig das Volk anfragen, meiner Ansicht nach
wird die erdrückende Mehrheit des Volkes der
Meinung sein, dass diese Spekulationsgewinne, die ohne
Arbeit und Mühe erworben werden, wie es beim
Brunnergut der Fall war, wohl eine gewisse und zwar
kräftige Steuer zu ertragen vermögen.

Herr Segesser hat gesagt, es sei ein Fehler des
Gesetzes, dass es sich nur mit den Grundstiicksgewin-
nen befasst. Ich möchte nur darauf aufmerksam
machen, dass in der ganzen bisherigen Entstehungsgeschichte

nie jemand etwas Anderes gesagt hat, als
dass man die Grundstücksgewinne treffen wolle. Wenn
man sagt, das Gesetz sei lückenhaft, weil die
Kapitalgewinne nicht betroffen werden, so ist darauf
hinzuweisen, dass dieselben in Art. 19 des Steuergesetzes
betroffen werden. Hier hat man sich immer nur mit
diesen Liegen Schaftsgewinnen befasst. Das Gesetz ist
haargenau so, wie es der Motionär gewollt hat, wie
der Grosse Rat die Motion erheblich erklärt hat. Der
Entwurf, wie er heute vorliegt, hat also nach dieser
Richtung offenbar keine Lücken.

Es wird weiter gesagt, das Gesetz sei so angelegt,
dass auch scheinbare Gewinne getroffen werden. Ich
will nicht in Details eintreten, erkläre aber hier schon,
dass man sehen wird, dass das nicht der Fall ist,
dass die Milderungen eben derart sind, dass solche
scheinbare Gewinne nicht getroffen werden können.

Die Landwirtschaft hat meiner Meinung nach allen
Anlass, die Sache genau anzuschauen, indem ich
glaube, dass der Fiskus mit Art. 19 des
Steuergesetzes gegenwärtig wahrscheinlich besser wegkäme.
Von diesem Standpunkte aus könnte sich die
Finanzdirektion mit dem Art. 19 abfinden, wenn er gehörig
angewendet wird. Allein, das Volk soll einmal
Gelegenheit haben, sich über das Problem auszusprechen.

Es ist behauptet worden, die ganze Geschichte sei
eigentlich deshalb nicht viel wert, weil Umgehungen
des Gesetzes möglich seien. Schliesslich kann jedes
Gesetz umgangen werden, aber man will eben
verhindern, dass das Gesetz umgangen wird und ich
glaube, es seien auch Vorkehren getroffen, dass die
Umgehungen kaum gross sein werden, jedenfalls nicht
grösser als an andern Orten. Wenn das Problem auch
schwierig ist, so ist es noch lange nicht gerechtfertigt,

zu sagen, man wolle sich mit demselben
überhaupt nicht befassen.

Das Verfahren ist als kompliziert geschildert und
gerügt worden. Ich bin sehr glücklich, wenn man ein
einfacheres Verfahren vorschlagen kann. Ich glaube,
man wird auch bei der Detailberatung sehen, dass
man sich Mühe gegeben hat,- die Sache möglichst
einfach zu gestalten, damit man zu einem Ziele
kommt. Niemand würde es mehr als ich begrüssen,
wenn weniger Veranlagungskosten entstehen.

Ein anderer Redner hat behauptet, das Volk leide
unter der schweren Steuerlast und der Genuss sei
nicht gerade sehr bekömmlich. Ich begreife das, aber
ich bin der Meinung, man dürfe nicht mit diesem
allgemeinen Argument kommen, denn den Genuss
hoher Steuern kennt gegenwärtig die ganze Menschheit.

Er erklärt sich leicht, wenn man sich nur daran
erinnert, dass der Staat Bern im Jahre 1914 — wir
wollen gar nicht auf die Vorkriegsjahre zurückgehen -
Reinausgaben von 25 Millionen hatte, während er für
1920 wahrscheinlich auf 65 Millionen kommen wird.
Irgendwoher muss dieses Geld kommen. Entweder
muss man weiter mit hohen Steuern fuhrwerken, oder
mit den Ausgaben abrüsten. Das Volk soll sich
darüber aussprechen in dieser oder jener Form, aber so-,
lange man die Ausgaben haben will, werden die Mittel
beschafft werden müssen, denn auf ständige Defizite
können wir uns nicht einlassen, das darf nicht Grundsatz

der bernischen Finanzpolitik sein, weil es das
Ende des Staates wäre, wenn man meinen würde,
man könne ein Defizit auf das andere häufen. Das
ist unter keinen Umständen zulässig. Bezüglich des
Titels möchte ich nur kurz sagen, dass der Ausdruck
«Wertzuwachssteuer» ein wissenschaftlicher Begriff
ist, der überall in der Gesetzgebungstechnik angewendet

wird, ebenso auch in allen wissenschaftlichen
Werken. Ich glaube nicht, dass es angebracht sei,
irgend einen andern Begriff aufzustellen. Es wird
besser sein, auf dasjenige abzustellen, was üblich ist.
Ich möchte also wirklich wünschen, dass man endlich
einmal fertig mache, damit das Volk Gelegenheit hat,
sich darüber auszusprechen.

Segesser. Mit der Auffassung, dass diese Vorlage
eine Milderung des Art. 19 des Steuergesetzes bringt,
bin ich einverstanden. Ich habe auch betont, dass die
Revision des Steuergesetzes unbedingt kommen muss.
Die Initiative ist bereits hängig, es wäre aber besser,
wenn man ihr durch einen Beschluss des Rates noch
zuvorkommen könnte. Wir wissen, dass die Regie-
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rung bereits an einem neuen Entwürfe arbeitet. Nun
sehe ich nicht ein, warum man partout ein Spezialgesetz

herausnehmen will, während man diese Sache
nach einer Revision des Steuergesetzes in aller Musse
ordnen kann. Anderseits hat die Frage für mich eine
prinzipielle Bedeutung. Berufene Volkswirtschafter
erklären, die Einseitigkeit einer derartigen Besteuerung
von Grund und Boden sei klar. Der Staat soll durch
eine Steuer den steigenden Mehrwert des Bodens,
soweit man ihn festhalten kann oder einen grossen
Teil wenigstens zurückholen, denn dies erfolgt ganz
natürlich aus dem Wachstum der Bevölkerung, ohne
dass der Eigentümer etwas dazu tut. Das gegenwärtige
Gesetz ist aber eine einseitige Belastung von Grund
und Boden, während andere Gewinne nicht besteuert
werden.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

Detailberatung.
Art. 1.

Volmar, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Hier ist der Grundsatz enthalten und
das Steuerobjekt umschrieben. Da wird gesagt, dass
bei Verkauf, Tausch, fieiwilliger Steigerung oder
Zwangsenteignung eines Grundstückes, das im Kanton
liegt, gleichviel, ob überbaut oder nicht, der Mehrwert,

welcher sich nach den folgenden Artikeln
ergibt, unter Vorbehalt der in Art. 8 genannten Ausnahmen,

der Wertzuwachssteuer unterliegt. Mit dieser
positiven Umschreibung ist gesagt, dass Mehrwerte,
die aus andern Transaktionen, als sie in Art. 1

umschrieben sind, herrühren, nicht steuerpflichtig sind.
Man wird daraus ohne weiteres sehen, dass der Steuerpflicht

alle Grundstücke nicht unterworfen sind, die
ererbt werden oder schenkungsweise anfallen. Der
Grundsatz der Besteuerung bezieht sich lediglich auf
den Verkauf — das wird der allerhäufigste Fall sein —
und die andern hier genannten Formen des Besitzwechsels.

Damit werden die hauptsächlichsten
Spekulationsobjekte getroffen. Man hat auch den Tausch
hineinnehmen müssen, weil man die Beobachtung gemacht
hat, dass unter spekulativ angelegten Köpfen der Modus

des Tauschgeschäftes gewählt wird. So ist es
vorgekommen, dass bisher landwirtschaftliche
Grundstücke, die aber doch einigermassen den Charakter
von Bauland gehabt haben, an Baumeister abgetreten
worden sind, dass aber diese Leute keine Barzahlung
geleistet haben, sondern andern Grundbesitz dafür
gegeben haben. Wenn man also die Spekulation ganz
fassen will, muss man auch diesen Fall aufnehmen. Im
weitern kommt es oft vor, dass einer, wenn er ein
Kaufsangebot bekommt, sich sagt, er wolle schauen,
ob sich noch andere Liebhaher zeigen und deshalb
eine Steigerung über dieses Objekt veranstaltet. So ist
auch dieser Fall einbezogen worden. Ein anderer Fall
der Realisierung des Mehrwertes tritt allerdings ohne
freien Willen des Grundeigentümers ein, aber das
ändert nichts an der /Tatsache, dass der Mehrwert
entsteht. Es handelt sich um die Fälle der Expropriation,

bei Strassenbauten, Eisenbahnbauten, Kanalisationen

usw. Ich gebe zu, der freie IFilte des Ver-

äusserers ist nicht da, aber das Faktum besteht, dass
der Mehrwert realisiert wird. Nun ist angetönt worden,
die Besteuerung der Zwangsenfeignung müsse aus dem
Gesetz heraus. Ich glaube nun, dass denjenigen Fällen
von Zwangsenteignung, wo man sagen kann, es
widerspreche der Billigkeit, wenn der Mehrwert, der realisiert

wird, steuerpflichtig wird, viele andere Fälle
gegenüberstehen, die eine derartige Steuerfreiheit als
unbillig erscheinen lassen. Allen Bedenken ist übrigens
Rechnung getragen in Art. 8, wo die zwei Fälle
aufgenommen worden sind, die hier in Frage kommen,
nämlich der Fall, wo der Mehrwert eines Grundstückes
den Ankaufspreis eines gleichwertigen nicht übersteigt,
sofern die Neuerwerbung innerhalb von 2 Jahren
stattfindet, ferner eine zwangsweise Enteignung von
Heimwesen, inbegriffen gütliche Erledigung, sofern der
Veräusserer seine Heimstätte verliert. Damit sind alle
Unbilligkeiten vermieden, sodass ich glaube, dass' Art. 1

mit der Umschreibung des Steuergrundsatzes in Abs. 1

der Billigkeit und dem Recht entspricht.
Es ist in Abs. 1 weiter gesagt, dass der Mehrwert

zu besteuern sei. Was ein Mehrwert ist, wird in
Alinea 2 näher umschrieben. Ferner ist ausdrücklich
gesagt, dass nicht steuerpflichtig seien die Ausnahmen
des Art. 8. Die Umschreibung des Mehrwertes ist ein
notwendiges Element des Gesetzes. Es wird der Grundsatz

festgestellt, dass die Differenz zwischen dem
Erwerbspreis plus Aufwendungen einerseits und dem
Verkaufswert anderseits als Mehrwert, also als Summe,
die zu versteuern ist, zu gelten hat.

In Ahs. 3 hat man ein Moment berücksichtigt, dessen

Berücksichtigung Herr Jenny beantragt hat. Die
Vorschrift stand vorher in Art. 6 und handelt von der
Berücksichtigung der Geldentwertung. Man hat
gefunden, dass es logisch und systematisch richtiger
sei, diesen Gedanken bei Art. 1 unterzubringen, weil
man erklären will, dass derjenige Teil der höheren
Geldsumme, die beim Verkauf herauskommt, der auf
die Geldentwertung zurückzuführen ist, nicht Steuerobjekt.

ist. Es ist deshalb offenbar richtig, diesen
Grundsatz in Art. 1 festzulegen. Endlich ist noch ein
Alinea beigefügt worden, welches sich darüber
ausspricht, auf welchen Zeitpunkt dieser Mehrwert berechnet

wird. Es kommen sehr oft, Fälle vor, wo derartige
Verkäufe stipuliert werden, bei denen oft Monate
verstreichen, bis sie beim Notar angemeldet werden, so
dass vielleicht diese grosse Zeitdifferenz zu Umgebungen

des Gesetzes An lass geben könne. Als Zeitpunkt
der Berechnung des Mehrwertes gilt nunmehr der Ver-
tragsabschluss. Sachlich ist, das gleich wie im
gedruckten Entwurf, aber es ist klarer ausgedrückt. Ich
mache schon jetzt darauf aufmerksam, dass dieser
Zeitpunkt nicht etwa zu verwechseln ist mit dem
Zeilpunkt, der in Art. 7 enthalten ist. Dort wird die
Fälligkeit der Steuer umschrieben, während hier der
Zeitpunkt. der Berechnung festgestellt, ist.

Müller (Bern), Präsident der Kommission. In allen
Stadien der Beratung hat man den Grundsatz
festgehalten, dass nur der unverdiente Wertzuwachs der
Besteuerung unterworfen werden soll, dass alles, was
in irgend einer Form auf Kapital zurückzuführen ist,
nicht hesleuert werden soll. Deshalb hat man
gesagt, dass der Erwerbspreis plus Aufwendungen, die
in Art. 4 auseinandergesetzt sind, nicht der Besteuerung

unterworfen werden müssen.

17Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1921.
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Es ist nun ein neues Element, ein scheinbarer
Gewinn, hinzugekommen, der sich nicht auf Kapital und
Arbeit zurückführen lässt, und deshalb bei oberflächlicher

Betrachtung besteuert werden müsste als
wirklicher Wertzuwachs. Das sind die Wertvermehrungen,
die durch Geldentwertung verursacht worden sind.
Diese müssen in irgend einer Form auch berücksichtigt

werden. Deshalb erkläre ich die kritischen
Bemerkungen des Herrn Segesser als unrichtig, dass wir
scheinbare Gewinne der Besteuerung unterwerfen. Die
Frage der Geldentwertung hat uns verschiedene Male
beschäftigt. Wir haben das Gefühl gehabt, dass sie
in irgend einer Form berücksichtigt werden müsse.
Zuerst wollten wir sie in Art. 4, dann in Art. 8
unterbringen, aber schliesslich haben wir gesagt, das sei
eine so wichtige grundsätzliche Frage, dass sie in den
Eingangsartikei gehöre. Wir schlagen nun folgende
Fassung vor: «Derjenige Teil dieser Differenz, der auf
die während der Besitzesdauer eingetretene
Geldentwertung zurückzuführen ist, gilt jedoch nicht als Mehrwert.

» Nehmen wir an, es habe einer vor 1914 ein
Grundstück für 40,000 Fr. erworben und verkaufe
dasselbe nach dem Krieg für 60 oder 70,000 Fr. Darin
scheint nun auf den ersten Blick ein unverdienter
Wertzuwachs von 20 oder 30,000 Fr. zu liegen. Dem
ist aber nicht so, sondern der höhere Verkaufspreis
ist auf die vollständig andere Wertung des Geldes
zurückzuführen. Infolgedessen ist es nur ein
scheinbarer Gewinn und dieser soll nicht besteuert
werden. Das wird für den Anfang sowohl für den
Staat als für die Gemeinde selbstverständlich grosse
Ausfälle verursachen, indem man sofort an Hand von
objektiven Tatsachen feststellen kann, dass dieser
Mehrwert tatsächlich kein Mehrwert ist, sondern
Ausdruck der Geldentwertung. Aber sobald diese Ueber-
gangsperiode überwunden ist, spielt die Geldentwertung

keine Rolle mehr. Deshalb kann man diese
Differenz, so weit sie nicht auf Kapital und Arbeit
zurückzuführen ist, als Mehrwert taxieren und der
Besteuerung unterwerfen. Diesen Zusatz halten wir für
richtig, obwohl er fiskalisch im Anfang durchaus nicht
günstig ist. Die redaktionelle Abänderung, die Herr
Regierungsrat Volmar vorschlägt, halte ich für
zweckmässig und empfehle sie ebenfalls zur Annahme.

v. Fischer. Ich möchte zunächst ein paar Worte
über das letzte Alinea verlieren, das neu eingefügt worden

ist und das lautet : « Als Zeitpunkt der
Handänderung gilt der Vertragsabschluss. » Ich weiss nicht,
ob das eine glückliche Neuerung gewesen ist. Man
sagt, man müsse das machen, um gewissen
Spekulationsgeschäften den Riegel zu schieben. Damit wäre
ich durchaus einverstanden, aber ich möchte nur
bemerken, dass diese Tendenz nicht überall in gleicher
Weise zum Ausdruck kommt. Wir werden bei spätem
Artikeln darüber zu reden haben, inwiefern man die
eigentlichen Spekulanten trifft oder andere Leute.

Der Zusatz ist aber deshalb nicht glücklich, weil
diese Bestimmung nicht recht übereinstimmt mit den
Bestimmungen des Zivilgesetzbuches. Die Handänderung

der Liegenschaften wird nach dem Zivilgesetzbuch
in ihren Wirkungen erst perfekt mit der

Eintragung ins Grundbuch, einige Ausnahmen vorbehalten,
die speziell genannt sind. Da nimmt es sich nun schon
ein wenig kurios aus, wenn man in Abweichung davon
hier sagt, als Zeitpunkt der Handänderung gelte der

Vertragsabschluss. Im weitern werden gewisse
Schwierigkeiten bei Art. 7 entstehen, wo die Fälligkeit der
Abgabe geordnet wird, und bei Art. 12, wo die
Verfahrensbestimmung steht, dass, sobald der
Grundbuchverwalter vom Vertragsabschluss Kenntnis genommen,

das Steuerformular dem Veräusserer zugestellt
werde.

Es wäre daher besser, wenn man das letzte Alinea
streichen würde. Das ist aber nicht die Hauptsache,
weshalb ich zu Art. 1 das Wort ergreife, sondern
mir ist es darum zu tun, bei Art. 1 einen Antrag neuerdings

einzubringen, den ich schon in der ersten Lesung
gestellt habe, der aber damals unterlegen ist. Mit
meinem Antrag will ich Alinea 2 durch folgende Fassung
ersetzen: «Als Mehrwert gilt die Differenz zwischen
der zur Zeit der Veräusserung geltenden Grundsteuer-
schatzung, zuzüglich die Aufwendungen (Art. 4), und
dem Veräusserungspreis, sofern nicht der Steuerpflichtige

einen höheren Erwerbspreis nachzuweisen vermag.
Im letzteren Falle gilt als Mehrwert die Differenz
zwischen der sich aus dem Erwerbspreis zuzüglich den
Aufwendungen (Art. 4j ergebenden Summe einerseits
und dem Veräusserungspreis anderseits.»

Wenn ich den Antrag heute nochmals einbringe,
trotzdem er in der ersten Lesung unterlegen ist, so
geschieht es deshalb, weil mir seither von verschiedenen
Seiten nahegelegt worden ist, dies zu tun, und weil
ich bei näherer Ueberlegung immer mehr und mehr
zur Ueberzeugung gekommen bin, dass diese Lösung
die gerechtere und auch die einfachere ist. Man darf
diesen Antrag heute nochmals bringen, trotzdem er
in der ersten Lesung unterlegen ist, weil man sieht,
dass auch in vielen andern Punkten das, was man in
der ersten Lesung als richtig anerkannt hat, von der
Kommission seither als unrichtig betrachtet und
abgeändert worden ist.

Mein Antrag beruht auf der Erwägung, dass wir im
Kanton Bern, ganz abgesehen von dem Art. 19 des
Steuergesetzes, von dem heute schon wiederholt
gesprochen worden ist, schon jetzt die Mehrwertbesteuerung

tatsächlich haben in der Form der periodischen
Revision der Grundsteuerschatzungen. Dort wird der
Mehrwert, der vielleicht im Laufe der Zeit realisiert
werden wird, bereits vorweg versteuert. Dass unseren
Grundsteuerschatzungen dieser Charakter innewohnt,
das spürt jeder Grundbesitzer. Wenn man den leisesten

Zweifel darüber hätte, könnte ich mich auf einen
klassischen Zeugen berufen, nämlich auf ein Gut
achten, das unser Herr Finanzdirektor im Jahre 1915
auch unterschrieben hat, oder dessen Verfasser er
sogar war. Es ist bei den Beratungen des Gemeindegesetzes

die Frage der Wertzuwachssteuer auch
diskutiert worden, und zwar in dem Sinne, ob man den
Gemeinden das Recht einräumen wolle, diese
Wertzuwachsteuer von sich aus einzuführen. Man hat
damals von der Gemeindedirektion aus einlässliche
Gutachten eingeholt, nämlich vom Herrn
Verwaltungsgerichtspräsidenten Schorer, von Herrn Dr. Volmar und
einem dritten Sachkundigen, dessen Name mir nicht
gegenwärtig ist. In diesem Gutachten ist über das
Verhältnis der Grundsteuerschatzungen zur
Wertzuwachsbesteuerung folgendes ausgeführt worden, was
auch beute noch zutrifft: «Bei der letzten Grundsteuer-
Schätzung ist nun nachweisbar vielerorts nicht nur der
realisierte, durch bezahlte Kaufpreise festgestellte
Mehrwert von Liegenschaften berücksichtigt worden,
sondern auch die blosse Anwartschaft auf solchen
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Mehrwert. Es wurde Land als Bauland bewertet, oder
als dem Werte nach zwischen Bauland und Kulturland
liegend taxiert und seitdem demgemäss versteuert,
welches noch heute unbebaut ist, und nun Jahr für
Jahr im Verhältnis zum Ertrage viel zu hohe Steuern
bezahlte. Diesem Verfahren lag doch wohl die Idee
zu Grunde, den Mehrwert steuerlich zu erfassen und
zwar, da eine ausreichende Erfassung im Momente der
Realisierung desselben nicht möglich sei, schon vor
der Realisierung, allerdings nicht auf einmal, aber
doch nach und nach quotenweise. »

Diese Ausführungen hatten Bezug auf die vorletzte
Grundsteuerschatzungsrevision, also auf diejenige vom
Jahre 1905/06. Nun haben wir im letzten Jahr eine
neue gehabt und was für diese vorletzte Schätzung
gilt, das gilt vielleicht noch in verstärktem Masse von
der letzten. Herr Flückiger hat vorhin gesagt, wenigstens

auf dem Land spüre man, dass man für solche
Mehrwerte besteuert werde. Ich kann Herrn Flückiger
beruhigen ; wir haben in der Stadt genau das nämliche
Bild, vielleicht noch etwas stärker, indem man eine
Erhöhung um 50, 60, 70, ja unter Umständen sogar
um 100 % zu verzeichnen hat mit Rücksicht auf
allfällig später zu realisierende Gewinne. Was also
damals im Gutachten zutreffend ausgeführt worden ist,
das trifft heute genau gleich zu.

Das möchte ich nun an ein paar Beispielen
vorführen, wobei ich auf die Verhältnisse in der Gemeinde
Bern abstellen muss. Die Herren vom Lande werden
sich at er ihren Vers selbst machen können. Es ist
mir ein Fall bekannt, wo ein Grundbesitzer im
Stadtbezirk Süd-West ein landwirtschaftliches Gut besessen
hat, welches er einem Pächter in Pacht gab. Davon
war ein Stück von 3000 m2, das rein landwirtschaftlich
bebaut wurde und das nun zu 10 Fr. pro in2
eingeschätzt wurde, obschon es dem landwirtschaftlichen
Ortskomitee zur Verwendung als Pflanzplälze
verpachtet war. Wenn nun der Mann einen Pachtzins
verlangen wollte, der dieser Schätzung entspricht, so
würde man ihn als Wucherer schelten und er würde
riskieren, mit dem Strafrichter in Konflikt zu kommen.
Er könnte zu seiner Entschuldigung geltend machen,
dass die Staatsorgane ihn dazu angestiftet haben. Da
zeigt sich ganz deutlich, dass ein allfällig später zu
realisierender Mehrwert schon heute besteuert wird.
Dafür muss nun der Besitzer Jahr für Jahr die Steuer
bezahlen, obschon das Land gar nicht rentiert.

Ein anderes Beispiel bezieht sich auf die Besteuerung

der Gärten in Aussenquartieren, namentlich im
Kirchenfeld. Diese Gärten, die kaum einen Ertrag
abwerfen, werden zu 30 Fr. per Quadratmeter geschätzt,
hie und da zu 40 Fr. ; im Stadtinnern, wo sich zwischen
den Häuserkomplexen vielleicht vereinzelte Gärten
finden, ist mir ein Falb bekannt, wo ein Garten, der nicht
als Wirtschaftsgarten dient, sondern keinen Ertrag
abwirft, zu 300 Fr. pro Quadratmeter eingeschätzt
worden ist. Was ist das Anderes als |eirie Wertzuwachssteuer,

die erhoben wird, bevor der Besitzer irgend
einen Ertrag von seinem Werte hat.

Es ist in den letzten Tagen unter den Direklionsge-
schäften ein Antrag über den Ankauf der Sternwarlebesitzung

ausgeteilt worden. Ich kenne die Verhältnisse;
nicht näher, die zu dem Vertragsabschluss geführt
haben, mir ist dabei nur aufgefallen, dass die Grund-
steuerschatzung für diese Besitzung 118,000 und der
Kaufpreis 81,000 Fr. beträgt. Also haben wir hier
zwischen der neuen Grundsteuerschatzung und dem Kauf¬

preis, den der Staat als Käufer für angemessen
erachtet, eine Differenz von 32%. Das ist auch wieder
eine Besteuerung eines Mehrwertes, die zum voraus
erfolgt.

Wenn aber das der Fall ist, so soll der Staat diese
Grundsteuerschatzungen, von denen er jahraus, jahrein

einen Vorteil zieht, in Form von höheren Steuern,
wie in dem Gutachten selbst gesagt ist, auch liier in
diesem Gesetz als Grundlage anerkennen. Man soll
also nicht vom Erwerbspreis, sondern von dieser
amtlichen Schätzung ausgehen. Nun wird man
vielleicht entgegnen, dass dieser Einwand schon früher
gemacht worden sei. Man wird auch sagen, dass die
Steuerpflicht gemildert werde, weil in den Fällen, die
in den letzten Jahren speziell ziemlich zahlreich
gewesen sind, wo einer ein Heimwesen etwas zu teuer
gekauft hat, Rechnung getragen wird. Mein Antrag ist
aber so formuliert, dass damit auch dieser Fäll
berücksichtigt werden kann. Nach meinen Ausführungen
wird man nicht im Ernst bestreiten können, dass die
von mir vorgeschlagene Lösung gerechter ist als die
andere, weil der Staat die Grundlage, die er für den
Bezug der ordentlichen Steuer als richtig anerkennt,
auch da anerkennen soll, wo es sich um die Berechnung

eines Gewinnes handelt.
Der Antrag hat aber meiner Ansicht nach neben

dem Vorzug der gerechteren Lösung auch den Vorteil
der Einfachheit gegenüber der Lösung des Entwurfes.
Es wird in Art. 4 gesagt, dass zum Erwerbspreis die
und die Kostenaufwendungen geschlagen werden können,

die der Eigentümer während der Besiizesdauer
gemacht hat. Das ist alles schön und gut, aber in der
Praxis wird es vielfach dem Besitzer gar nicht gelingen,

diese Aufwendungen in einer Art und Weise zu
belegen, dass der Beweis von der Steuerbehörde als
genügend erachtet wird. Wir kennen unsere
Steuerbehörden in dieser Beziehung; sie verlangen einen ganz
lückenlosen Beweis. Nun nehmen Sie den Fall an,
es müsse ein Grundeigentümer nachweisen, welche
Aufwendungen er in den letzten 20 Jahren für sein
Grundstück gemacht hat. Ich weiss nicht, wie mancher
hier im Saale ist, der über eine derartige Buchhaltung
verfügt, dass er diesen Beweis erbringen könnte. Ich
könnte das nicht; ich sage das offen. Erinnern wir
uns nur an die Gepflogenheit, die früher herrschte,
dass man die Rechnungen nur etwa 5 Jahre
aufbewahrte, weil man glaubte, nach diesem Termin seien
die Forderungen verjährt. Wenn nun dieses Gesetz in
Kraft tritt, sollte man sich über Aufwendungen
rechtfertigen, die um 20 Jahre zurückliegen. Da wird in
den meisten Fällen der Beweis gar nicht zu erbringen
sein. Das Resultat ist das, dass der Steuerpflichtige
im Gesetz einen schönen Artikel hat, von dem er aber
in der Praxis keinen Gebrauch machen kann. Dieser
grossen Schwierigkeit entgeht man, wenn man den
Antrag annimmt, den ich mir einzureichen erlaubt
habe.

Nun hat es mich gefreut, obschon ich sonst keine
grosse Freude an diesem Gesetze habe, dass man im
Art. 3 diesem Gedanken bereits in einem Spezialfall
Rechnung getragen hat, aber nur da, wo die letzte
Veräusserung mehr als 20 Jahre zurückliegt. Es ist
nicht recht einzusehen, warum man bei 20 Jahren auf
dieser Grundlage abstellen will, für die früheren Jahre
hingegen nicht. Das ist keine konsequente Lösung,
denn wenn diese Grundlage am einen Ort brauchbar
ist, so ist sie es auch am andern. Ich muss ein Bei-
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spiel nehmen, wie es sich nach Art. 3 entwickeln
würde. Nehmen wir an, die letzte Handänderung gehe
nicht über 20 Jahre zurück, sondern nur 19 Jahre.
Nun wird nach dem Entwurf verfahren, wenn aber der
Erwerbspreis nicht nachgewiesen werden könnte, würde

auf die damalige Grundsteuersehatzung abgestellt.
Da wird nun doch kein Mensch sagen können, dass
man die damalige Grundsteuerschatzung als Vergleichsbasis

gegenüber dem jetzigen Veräusserungspreis
herbeiziehen kann. Das gellt nicht wegen der Veränderung
des Geldwertes in den vergangenen Jahren. Die Grundlage

ist also ungerecht gegenüber dem Steuerpflichtigen
und sie ist kompliziert; meine Fassung ist viel

einfacher, weshalb ich meinen Antrag zur Annahme
empfehle.

Flückiger. Ich unterbreche nur sehr ungern die
Diskussion, die sich notwendigerweise an die
interessanten Ausführungen des Herrn v. Fischer
anknüpfen muss. Ich möchte Ihnen kurz beantragen,
die Worte «oder Zwangsenteignung» zu streichen. Es
gehört zu den allerersten Begriffen von Gerechtigkeit,
dass man den Expropriaten nicht am Erlös, den man
ihm zwangsweise zuweist, schmälert. Es wäre das
eine Verschlechterung gegenüber dem Art. 19 des

Steuergesetzes. Wenn dieser Entwurf Gestalt annehmen

sollte, könnte schliesslich der Staat ein Geschäft
daraus machen und aus lauter Plusmacherei drauflos
expropriieren.

Zimmermann. Ursprünglich war ich auch der
Ansicht, dass man, wie Herr Flückiger es wünscht, die
Zwangsenteignung ausmerze. Nach reiflicher Erwägung

bin ich aber zu einem andern Resultate
gekommen. Der Herr Finanzdirektor hat bereits ausgeführt,

warum die Regierung an der Zwangsenteignung
festhalten müsse. Ich will nur noch einen Grund
beifügen. Wenn Sie diese Zwangsenteignung aus dem
Gesetz herausnehmen, glauben Sie dann, dass es noch
irgendwie einen freihändigen Verkauf gibt? Nehmen
wir nur das Mühlebergwerk. Expropriationen werden
immer nur dann vorgenommen, wenn ein Werk da ist,
bei dem die Allgemeininteressen überwiegen, und wo
man das Privateigentum in Anspruch nehmen muss,
bei Eisenbahnen, Kraftwerken und Strassen. Man
unterhandelt zuerst gütlich mit dem Eigentümer, um 'das
Land zu annehmbarem Preise zu erhalten. Erst wenn
ein solcher Mann nicht will, kommt man zur
Zwangsenteignung. Dann gibt es Herren, die aus einer
solchen Situation Vorteil ziehen wollen und sagen, sie
wollen gar nicht verkaufen, weil sie sich denken, sie
bekommen mehr, wenn sie expropriiert werden. Damit
würde also jeder freihändige Verkauf zu einem
annehmbaren Preis verhindert. Dem Gedanken des Herrn
Flückiger ist in spätem Artikeln Rechnung getragen
worden, in Alinea 2 von Art. 2, ferner in Art. 8, lit. a.

Ich habe schon in der ersten Lesung diesen Antrag
empfohlen, der, soviel ich weiss, auch in der Kommission

wieder aufgenommen wurde. In Art. 1 wird der
Erwerbspreis als Grundlage genommen, in Art. -1,

der von den Fällen handelt, wo man den Erwerbspreis
nicht mehr feststellen kann, nimmt man die
Grundsteuerschatzung und zwar unter Umständen eine, die
Jahrzehnte zurückliegt. Herr v. Fischer hat trefflich
bemerkt, dass wir seit einer Reihe von Jahren mit

den Grundsteuerschatzungen immer mehr hinaufgegangen

sind. Also haben wir eine klare Situation.
Zudem muss man auch ein wenig Umschau in den

andern Kantonen halten, die solche Wertzuwachssteuergesetze

bereits haben. Der Kanton St. Gallen
ist gegenwärtig auch im Begriff, ein solches Gesetz zu
machen. Es steht auch vor der zweiten Lesung und der
Regierungsrat sagt in seiner Botschaft an den
Kantonsrat folgendes: «in Abweichung vom früheren
Entwurf gilt aber als Grundstückgewinn nicht mehr der
Unterschied zwischen dem früheren Erwerbspreis und
dem Veräusserungspreis, sondern der Unterschied
zwischen einer amtlichen Schätzung plus Aufwendungen
und dem Veräusserungspreis. Dieser Unterschied ist
nun ganz wesentlich und bildet eigentlich den
Kernpunkt der neuen Gesetzesvorlage. Es sind namentlich
die Wirkungen des neuen Vorschlages in materieller
und formeller Hinsicht, welche dessen Vorzüge
begründen, und hauptsächlich auch die Tatsache, dass
er nicht fremdes Recht entlehnt und auf unseren
Boden überträgt, sondern an die st. gallischen wirtschaftlichen

und steuerlichen Verhältnisse sich anschliesst
und auf ihnen sich aufbaut. »

Was hier gesagt wird,. gilt auch genau für den
Kanton Bern, der nach dem früheren Entwurf analog
der deutschen Steuerverordnung vorging. Ich möchte
also aus diesen Gründen den Antrag des Herrn v.
Fischer empfehlen.

Und nun noch das vorletzte Alinea von Art. 1, das
sich mit der Geldentwertung befasst- Damit hat die
Kommission sehr viel zu tun gehabt. Es ist eigentlich
nirgends recht gelungen, die Bestimmung gut
unterzubringen. Nach meiner Auffassung wäre die Wertung
und Berücksichtigung der Geldentwertung am klarsten
und deutlichsten zum Ausdruck gekommen, wenn man
sie in Art. 9, bei der Skala, untergebracht, wenn man
dort gesagt hätte, man fange erst bei einem Mehrwert
von 100% an. Wenn der Franken von vor dem Krieg
heute nur noch 42 Rp. gilt im Ernährungs- und
Bekleidungswesen, so ist er auch beim Grundbesitz auf
die Hälfte gesunken. Wenn einer heute sein
Heimwesen, das er vor dem Krieg gekauft hat, mit 100°/o
Zuschlag verkauft, so hat er in Tat und Wahrheit
gar nichts gewonnen, sofern er wieder etwas Aelin-
liches kaufen will. Man ist aber meinem Gedanken
nicht gefolgt, sondern hat gesagt, man wolle diese
Geldentwertung allgemein in Art. 1 berücksichtigen.
Das ist schön und recht, aber ich möchte bezweifeln,
ob das so gehandhabt wird, dass es den Nagel auf den
Kopf trifft. Wer soll den Grad der Geldentwertung für
jeden einzelnen Fall festsetzen? Die Schatzungskommission,

die in Art. 19 vorgesehen ist? Diese
Schatzungskommission muss man sich ein wenig näher
ansehen, ohne dabei jemandem zu nahe treten zu
wollen. Präsident ist von Amtes (wegen der Regierungsstatthalter,

der offenbar für den Fiskus ist. Ein
weiteres Mitglied wählt die Regierung und dieses wird
auch die Interessen des Fiskus vertreten müssen. Ein
drittes Mitglied wird von der Gemeinde gewählt und
hat die Interessen der Gemeinde zu vertreten. Dabei
sind alles ehrenwerte Männer, aber sie müssen die
Interessen des Staates und der Gemeinden vertreten.
Diese setzen nun den Grad der Geldentwertung fest.
Da muss ich schon sagen, dass wir mit dieser
gutgemeinten Vorschrift des Art. 1 vorläufig noch etwas
im Dunkeln herumtappen. Daher empfehle ich den
Antrag des Herrn v. Fischer.



(21. Februar 1921.) 69

Segesser. Die .Erfahrungen, die man in der Praxis
mit Art. 19 c des Steuergesetzes bisher gemacht hat,
das Bestreben, eine gewisse Vereinfachung in die
neue Vorlage hineinzubringen, bestimmen mich, dem
Antrag des Herrn v. Fischer zuzustimmen. Ich halte
auch dafür, dass man nicht wird sagen können, diese
Lösung sei unbillig. Es ist nicht daran zu denken, dass
man Werte, von denen der Staat bis dahin die Grundsteuer

bezogen hat, nachträglich zur Mehrwertsteuer
heranziehen kann. Sei nun die Besitzesdauer kurz
oder lang, der Staat hat sein Teil bekommen und ich
glaube, man dürfe umso eher dieser Fassung
zustimmen, weil das gegenwärtige Steuergesetz den
Gemeinden das Recht gibt, wenn die Verhältnisse es
erheischen, eine vorzeitige Revision der Grundsteuerschatzungen

zu begehren. Ich glaube, das neue Steuergesetz

wird da weiter gehen und den Gemeinden
sogar das Recht geben, Begehren zu stellen, dass auch
partielle Neuschätzungen stattfinden können. Wenn
wir den Antrag v. Fischer akzeptieren, so vereinfachen
wir einmal das Schatzungsverfahren und wir könnten
auch Art. 3 völlig streichen. Im weitern möchte ich
mir erlauben, hier den Antrag einzubringen, in Alinea
1 das Wort «Wertzuwachssteuer» zu ersetzen durch
den Ausdruck « Grundstückgewinnsteuer ». Die
Begründung brauche ich nicht mehr zu geben, weil ich
mich über diesen Gegenstand in der Eintretensfrage
geäussert habe.

Volmar, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Wenn nach dem Antrag des Herrn
Flückiger die Worte «oder Zwangsenteignung»
gestrichen würden, würde neuerdings eine Ungerechtigkeit

entstehen, obschon Herr Flückiger gesagt hat,
er beantrage die Streichung, um einem Prinzip der
Gerechtigkeit zu entsprechen. Ich habe schon ausgeführt,

dass in Art. 8 ausreichende Vorkehren getroffen
worden sind, um Ungerechtigkeiten zu verhindern.
Man muss sich nur die Fälle vorstellen, die sich bei
Zwangsenteignungen bieten können. Da haben wir
einmal den Fall, wo jemand, der ein Grundstück
besitzt, bei einem Eisenbahnbau einen verhältnismässig
kleinen Teil eines Grundstückes abgeben muss. Er
bekommt dafür eine Entschädigung, die, wie wir wissen,

üblicherweise weit über das Mass dessen hinausgeht,

was bei freihändigem Verkauf erhältlich wäre.
Er wird in seinem Betrieb gar nicht gestört, auch
seine Gebäude werden nicht berührt. Man kann nicht
sagen, seine Scheune sei zu gross geworden, weil ein
Teil der Liegenschaft weggenommen worden ist. Die

ganze Sache ist die, dass er eine kleine Parzelle
abgegeben hat und zwar weit über dem landesüblichen
Preis oder vielleicht zu einem angemessenen Preis,
in dem sich aber der Mehrwert ausdrückt. Ich glaube,
dass nun die Sache ganz gleichgültig jst, ob er zwangsweise

enteignet worden ist oder freihändig verkauft
hat. Die Verhältnisse liegen ïn den meisten Fällen
so, dass man zur Expropriation kommt, weil man
eben glaubt, die Entschädigung werde grösser. In
solchen Fällen wäre es einfach ungerecht, den Mehrerlös

nicht zu besteuern.
Der umgekehrte Fall kann eintreten, dass einer

durch Expropriation gezwungen werden kann, sein
Heimwesen oder seinen Betrieb zu verlassen, weil er
ihn nicht mehr benutzen kann. Dieser Mann muss
unter Umständen den Mehrerlös für eine Neuerwerbung

wieder hergeben, weshalb man sagen kann, es
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sei nicht recht, wenn er einen Mehrwert versteuern
müsse. Hier kommt man aber entgegen, und zwar
durch Art. 8.

Ein weiterer Fall ist derjenige, den wir bei der
Anlage des Stausees für das Mühlebergwerk erlebt
haben, wo die Leute von Haus und Hof vertrieben
worden sind. Es ist zuzugeben, dass da einige
Entschädigungen bekommen haben, die sie niemals gelöst
hätten, wenn sie ihr Heimwesen freihändig hätten
verkaufen wollen. Allein, anderseits muss man sagen,
dass die Leute neue Heimwesen haben erwerben müssen

und dass diejenigen, bei denen sie angeklopft
haben, auch wussten, dass diese Käufer in • einer
Zwangslage sind und daher jedenfalls auch den Preis
darnach gemacht haben. Aber auch dann, wenn das
nicht der Fall ist, wenn das neue Heimwesen
vielleicht mehr wert ist, als das frühere, sind sie durch
den Hergang der Dinge in eine Zwangslage versetzt
worden, nun ein derartiges Heimwesen zu kaufen,
das sie früher viel billiger hätten kaufen können. Da
wäre es unbillig, von ihnen eine Steuer zu verlangen.

Aber auch dieser Fall ist in Art. 8 berücksichtigt.
Nachdem man also alle die Fälle, wo wirklich
Ungerechtigkeiten vorkommen könnten, speziell berücksichtigt

hat, sollte man nicht mehr weiter gehen. Die
Befreiung der Zwangsenteignung würde ganz entschieden

zu Ungerechtigkeiten führen. Ich will nur ein
Beispiel nehmen. In irgend einer Gemeinde erwirbt
jemand vielleicht gerade mit Rücksicht darauf, dass
eine Balmbaute kommt, ein Grundstück. Er hat
vielleicht Einblick in die Karten und Pläne gehabt und
erwirbt nun ein Grundstück, weil er sich sagt, er
müsse dann expropriiert werden und er werde sich
dabei gehörig bezahlen lassen. Solche Transaktionen
kommen vor. An sich ist es schon eine Spekulation,
wenn einer sich expropriieren lassen will. Da wäre es
höchst ungerecht, diesen Mehrwert nicht besteuern
zu wollen.

Dazu kommt nun der von Herrn Zimmermann
angeführte Grund, dass man, wenn diese Ausnahmebestimmung

getroffen wird, niemals mehr zu einer
freihändigen Enteignung kommen wird. Ich besinne mich
an den Bau der Worblentalbahn, wo von 97 Fällen 90
gütlich erledigt werden konnten und nur 7 vor die
Schatzungskommission gekommen sind. Wenn es aber
einmal heisst, sobald man gütlich abmache, müsse man
die Steuer bezahlen, wenn man sich expropriieren
lasse, hingegen nicht, wird niemand mehr sich gütlich
einigen und schliesslich wird das Bundesgericht aus
dem Kanton Bern Expropriationsprozesse bekommen,
hageldicht.

Nun der Antrag der Herren v. Fischer und Zimmermann.

Es wird gesagt, man solle nach dem Vorgang
des Gesetzes von St. Gallen auf die Grundsteuer-
Schätzung zur Zeit des Verkaufes abstellen. Ich habe,
als die Frage zum ersten Mal aufgeworfen wurde, mit
Herrn Scheurer hin und her gesprochen. Dabei stellte
sich heraus, dass diese Aenderung motiviert wird
durch die Berufung auf das Prinzip der Gerechtigkeit
und das Prinzip der Vereinfachung. Was die Gerechtigkeit

anbelangt, so kommen wir auch mit dem
System des Herrn v. Fischer wieder in Ungerechtigkeiten
hinein. Wir wollen den unverdienten Mehrwert
besteuern. Das ist derGrundsatz, den man festhalten muss.
Man kann von vorneherein nicht sagen, dass das Prinzip

besser gewahrt wäre mit dem Antrag des Herrn
v. Fischer. Wenn derselbe angewendet wird, so kommt
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es so, dass diejenigen, die den Mehrwert zwischen der
alten und neuen Grundsteuerschatzung erzeugt haben,
steuerpflichtig sind, die andern aber nicht. Also
wiederum eine Ungleichheit, je nachdem sich der Kauf
oder Verkauf einer solchen Liegenschaft gestaltet. Es
ist ferner ein Gutachten zitiert und von Herrn v.
Fischer zur Unterstützung seines Standpunktes
herangezogen worden. Das Gutachten habe ich geschrieben,
der dritte Autor, an den sich Herr v. Fischer nicht
mehr erinnerte, war Herr Professor Blumenstein. Nun
hat man aber den Einwendungen und Bedenken, die
dort geäussert worden sind, Rechnung getragen, nämlich

durch den von Herrn v. Fischer zitierten Passus
von Art. 3, wonach man bei langjährigem Besitz die
Grundsteuerschatzung zur Zeit des Verkaufes
angenommen hat. Ferner nimmt man für langjährigen
Besitz eine Ermässigung der Steuer vor, so dass ich dafür

halte, dass allen diesen Umständen Rechnung
getragen ist. Wenn man nicht wieder neue
Ungerechtigkeiten herbeiführen will, bleibt nichts Anderes
übrig, als bei dem Prinzip zu bleiben, wie es vorgesehen

ist. Wenn wir auf das System von St. Gallen
abstellen wollen, hat das zur Folge, dass eine ganze
Reihe von Artikeln abgeändert werden müsste. Das
Gesetz würde also auf die lange Bank geschoben.

Es ist ferner gesagt worden, die Bestimmung wegen

der Geldentwertung habe keinen grossen Wert
in Anbetracht der Zusammensetzung der Kommission.
Ich glaube, es seien bis jetzt alle Steuerkommissionen
von den Behörden gewählt worden und könnten so
als Vertreter des Fiskus gelten. Wir wissen aber, dass
das nicht der Fall ist und wir können auch annehmen,
dass man mit diesem System nicht so weit daneben
schiesst. Wenn man übrigens findet, die Kommission
sei nicht richtig zusammengesetzt, soll man am rechten

Ort entsprechende Anträge stellen. Uebrigens können

die Entscheide dieser Kommission an die
Rekurskommission, an das Verwaltungsgericht und sogar
noch an das Bundesgericht gezogen werden, so dass
ich glaube, dass auch da die nötigen Sicherheitsventile

vorhanden sind. Ich hänge nicht mit allen
Fasern meiner Seele am Abs. 4, aber ich glaube, es
wäre doch gut, wenn gesagt würde, welcher Zeitpunkt
massgebend ist, um den Mehrwert festzustellen. Da
glaube ich, dass man am besten auf den Zeitpunkt
abstellt, wo die Parteien die Transaktion vornehmen,
indem sich in diesem Zeitpunkt ihr Wille geäussert
hat. Dieser Punkt ist sehr geeignet zur Berechnung.
Das Zivilgesetzbuch kann man hier nicht einbeziehen,
weil sich zivilrechtliche Grundsätze nicht absolut mit
verwaltungsrechtlichen decken müssen. Uebrigens ist
das in meinem Vorschlag nicht sehr elegant
ausgedrückt, weil das Wort « Handänderung » hineingekommen

ist. Man könnte das Wort «Vertragsabschluss »

bestehen lassen, wobei man aber deutlich sagen muss,
was eigentlich damit gemeint ist.

Wir sollten daher sämtliche Abänderungsanträge
ablehnen. Wenn der Antrag des Herrn v. Fischer
angenommen wird, so müsste man nachher jedenfalls
erklären, jetzt sei der Moment gekommen, wo die
Beratung nicht weitergeführt werden könne.

Müller (Bern), Präsident der Kommission. Ich bin
auch meinerseits in der Lage, den Artikel zur
unveränderten Annahme zu empfehlen. Ueber die
Zwangsenteignung ist bereits das Nötige gesagt worden. Was
den Antrag des Herrn v. Fischer anbetrifft, so könnte

man den in Betracht ziehen, wenn man Alinea 3 streichen

würde, denn damit wäre der Geldentwertung
bereits vollständig Rechnung getragen. Ich glaube,
Herr v. Fischer befindet sich in einem ganz wesentlichen

Irrtum, wenn er glaubt, mit seinem Antrag den
Grundeigentümern einen Dienst erwiesen zu haben.
Wenn er damit operiert, dass man die zur Zeit der
Veräusserung geltende Grundsteuerschatzung annehmen

solle, so setzt das voraus, dass Herr v. Fischer
der Meinung ist, dass man mit den gegenwärtigen
Grundsteuerschatzungen weit über das Ziel
hinausgeschossen habe. Das trifft nicht zu oder es mag
vielleicht bei einzelnen Grundstücken zutreffen, bei
denen eine spekulative Veräusserung erfolgt ist. Die
andern aber stehen weit unter der Grenze des
Verkehrs wertes, das kann ich Herrn v. Fischer, wenn er
es wünscht, schriftlich geben, dann können wir uns
nach ein paar Jahren wieder unterhalten. Für den
Fall der Annahme des Antrages des Herrn v. Fischer,
stelle ich den Eventualantrag, das Alinea über die
Geldentwertung zu streichen, indem diese Bestimmung
dann keinen Sinn mehr hat.

Im übrigen möchte ich einige Worte über den Gang
der Verhandlungen verlieren. Wenn einzelne der Herren

glauben, ich sei so vollständig eng mit diesem
Gedanken der Wertzuwachssteuer verbunden, den ich
seit zehn Jahren propagiere, weil ich von dessen
Gerechtigkeit überzeugt bin, dass ich diesem Gesetz in
jeder Form zu Gevatter stehen wolle, so irren Sie
sich. Schon jetzt bin ich auf dem Gefrierpunkt angelangt

und kann diesen Verhandlungen mit voller Ruhe
entgegensehen. Wir haben den Art. 19 des
Steuergesetzes und dieser bedeutet in der Stadt Bern einzig
schon eine erste Versteuerung dieser Grundstückgewinne.

Da könnte es mir ganz gleichgültig sein,
ob man den unverdienten Wertzuwachs berücksichtigt

oder überhaupt die Differenz zwischen Erwerbsund

Verkaufspreis. Wir haben in diesem Gesetze
Milderungen anbringen wollen und haben nur da in die
Höhe gehen wollen, wo es sich um ungemessene
Gewinne handelt, die in der Hauptsache durch Spekulation

gemacht werden. Fahren Sie also ruhig zu, ich
werde die Sache durchaus objektiv behandeln, wenn
Sie das Kind so zugerichtet haben, dass ich es nicht
mehr zu erkennen vermag, dann werde ich es auch
nicht mehr anerkennen.

Plister. Es ist heute bereits von verschiedenen
Seiten angetönt worden, dass die Vorlage keine grosse
Aussicht habe, im Volke angenommen zu werden. Es
ist wahrscheinlich etwas daran, denn diejenigen
Zentren, auf deren Mitwirkung man gerechnet hat, sind
etwas ernüchtert durch die Revision der Grundsteuerschatzungen.

Es ist mir mitgeteilt worden, dass z. B.
in der Stadt Bern die Grundsteuerschatzungen um
225 Millionen erhöht worden sind. Bei einer Steuer
von 7 Promille macht das für Staat und Gemeinde
einen jährlichen Mehrbetrag von 1,575,000 Fr. aus.
Das muss natürlich an einem Ort heraus, das spürt
nicht nur der Grundeigentümer, sondern auch der
Mieter, denn nach den für die Berechnung der Mietzinse

geltenden Grundsätzen kann diese ganze Summe
abgewälzt werden auf die Mietzinse. Auch wenn man
von der Voraussetzung ausgeht, dass durch Rekurse
da und dort noch Remedur geschaffen wird, ist
natürlich in städtischen Kreisen der Moment
ausserordentlich schlecht gewählt, um dieser Vorlage zum
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Durchbruch zu verhelfen. Gerade diese Erscheinung
hat mich dazu gebracht, anzuerkennen, dass der
Grundsatz, den Wertzuwachs durch ein eigentliches
Wertzuwachssteuergesetz erfassen zu wollen, richtiger
ist als die Erfassung durch die Erhöhung der
Grundsteuerschatzungen. Ich bin also grundsätzlich immer
mehr in der Auffassung bestärkt worden, dass der
Erlass eines Wertzuwachssteuergesetzes richtiger ist,
weil hier der Mehrwert erfasst wird, wenn er wirklich

realisiert wird, während bei den Grundsteuer-
schatzungserhöhungen ein zukünftiger Mehrwert
erfasst wird, der noch nicht realisiert ist. Ich bleibe also
nach wie vor ein Anhänger dieser Idee. Allein, im
Interesse des Zustandekommens des Gesetzes, halte
ich dafür, dass man den Antrag des Herrn v. Fischer
annehmen sollte. Dabei will ich sofort sagen, dass
nach meinem Dafürhalten aus der Annahme des
Antrages v. Fischer die Konsequenzen zu ziehen sind,
die von den Herren Referenten gezogen worden sind,
indem natürlich eine ganze Anzahl weiterer
Bestimmungen ausfallen müssen. Der Antrag v. Fischer hat
den Vorteil, dass das Verfahren wesentlich vereinfacht
wird. Möglicherweise kann aber seine Annahme zur
Folge haben, dass wir die zweite Beratung in dieser
Session nicht fertig bringen können. Ich möchte aber
meinerseits den Vorwurf, der eventuell erhoben werden

könnte, ablehnen, dass mit der Annahme des
Antrages v. Fischer die ganze Vorlage zu Fall
gebracht werden soll. Ich betone im Gegenteil nochmals,

dass ich von der Voraussetzung ausgehe, dass
die Möglichkeit einer Annahme des Gesetzes nach
Annahme des Antrages v. Fischer grösser ist, als
ohne denselben,.

Müller (Bern), Präsident der Kommission. Ich
habe nur auf zwei Bemerkungen des Herrn Pfister
zu antworten. Zunächst ist wiederum die Behauptung
aufgestellt worden, dass diese Wertzuwachssteuer unter

allen Umständen restlos auf den Mieter abgewälzt
werden könne, wie auch die periodische Grundsteuer-
schatzung. Ich halte diese Auffassung für unrichtig.
Das ist nicht eine Frage der Besteuerung, sondern das
ist eine Machtfrage zwischen Mieter und Vermieter.
Selbstverständlich ist gegenwärtig die Macht restlos
auf der Seite der Grundeigentümer. Diese können
die Preise diktieren, soweit dieses Diktat nicht durch
behördliche Massnahmen eingeschränkt wird. Sie können

also auch diese erhöhte Steuer abwälzen. Das
ändert sich aber von dem Moment weg, wo sich das
Verhältnis zwischen beiden Parteien umkehrt. Dann
können die Vermieter die Steuer nicht mehr abwälzen,
sondern sie sind unter Umständen froh, wenn sie die
überzähligen Wohnungen vermieten können. Hier
entscheidet tatsächlich das wirtschaftliche Spiel zwischen
Angebot und Nachfrage. Gegenwärtig scheint es so,
dass diese Steuer abgewälzt werden kann. Sie wird
auch abgewälzt, weil die Grundeigentümer gegenwärtig

die stärkere Position haben, aber das kann wieder
ändern.

Schenk. Es ist sowohl vom Herrn Kommissionspräsidenten,

als von Herrn v. Fischer betont worden,
dass jedes System Ungerechtigkeiten mit sich bringe.
Damit bin ich einverstanden. Wir werden nie einen
Gesetzesparagraphen schaffen können, der nicht eine
Ungerechtigkeit gleichwohl als möglich erscheinen

lässt. Es fragt sich also hier bloss, welches System
die Gewähr bietet, dass die Ungerechtigkeit kleiner
bleibt, als beim andern. Da bin ich schon der Auffassung,

dass wir der Gerechtigkeit etwas näherkommen
werden, wenn wir die Grundsteuerschatzung als Grundlage

wählen, als wenn wir den Erwerbspreis nehmen.
Die Grundsteuerschatzung ist stabil, während der
Erwerbspreis der Konjunktur unterworfen ist. Ich glaube
also, dass man auch auf die Gefahr hin, dass
bedeutende Aenderungen im vorliegenden Entwurf
gemacht werden müssen, doch die Grundsteuerschatzung
als Basis nehmen sollte.

Es bewegt mich aber noch ein weiterer Grund dazu,

dem Antrag des Herrn v. Fischer zuzustimmen,
nämlich die Einfachheit, die dadurch herbeigeführt
wird. Die Grundsteuerschatzung ist immer leichter
zu ermitteln, als der Erwerbspreis, sie ist gewöhnlich
auch für jede einzelne Parzelle vorhanden, während
das beim Erwerbspreis nicht immer der Fall ist, indem
in gewissen Kaufverträgen mit Pauschalsummen
gehandelt wurden. Wie diese auf die einzelnen Parzellen
zu verteilen sind, ist mir nicht klar. Wenn die
Schatzungskommission auch das noch tun soll, so wird sie
in den meisten Fällen genötigt sein, einfach die
Grundsteuerschatzung zu Grunde zu legen für die einzelnen
Parzellen. Daher stimme ich dem Antrag v. Fischer zu.

Abstimmung:
Alinea 1.

Für den Antrag Flückiger Minderheit.
Für den Antrag Segesser Minderheit.

Alinea 2 und 3.

Eventuell:
Für den Antrag Müller (Streichung von

Alinea 3) Mehrheit-

Definitiv:
Für den Antrag v. Fischer Mehrheit.

Alinea 4.

Für Streichung 71 Stimmen.
Dagegen 51 Stimmen.

Beschluss :

Der beim Verkaufe, Tausche, der freiwilligen
Versteigerung oder Zwangsenteignung eines im
Kantonsgebiete gelegenen unbebauten oder
bebauten Grundstückes auf diesem erzielte Mehrwert

unterliegt unter Vorbehalt der Ausnahmen
des Art. 8 der Wertzuwachssteuer.

Als Mehrwert gilt die Differenz zwischen der
zur Zeit der Veräusserung geltenden Grundsteuerschatzung,

zuzüglich die Aufwendungen (Art. 4)
und dem Veräusserungspreis, sofern nicht der
Steuerpflichtige einen höheren Erwerbspreis
nachzuweisen vermag. Im letzteren Falle gilt als
Mehrwert die Differenz )zwischen der sich aus dem
Erwerbspreis zuzüglich der Aufwendungen Art. 4)
ergebenden Summe einerseits und dem
Veräusserungspreis anderseits.
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Volmar, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Nun sind wir also glücklich mit Art. 1

fertig und jetzt ist meines Erachtens die Situation so,
dass wir den Karren wiederum im Sumpf haben. Ich
muss es ablehnen, das Gesetz weiter beraten zu lassen,
indem es ganz klar ist, dass die Art. 2 und 3 entweder
ganz wegfallen oder doch wesentlich anders redigiert
werden müssen, ebenso Art. 4. Das mache ich nicht
aus dem Handgelenk. Jemand muss das aber machen,
denn ich glaube nicht, dass man in der Plenarberatung
die Artikel einfach neu redigieren kann. Der Herr
Kommissionspräsident wird sich wahrscheinlich dazu auch
noch äussern. Meine Meinung ist die, dass die folgenden

Artikel der neuen Situation angepasst werden
müssen.

Müller (Bern), Präsident der Kommission. Mein
Handgelenk ist genau so steif, wie dasjenige des Herrn
Regierungsrat Volmar. Ich möchte es ablehnen, die
ganze Diskussion nutzlos weiter zu führen und möchte
beantragen, das Gesetz an die Regierung zurückzuweisen,

wie wir das ja beim Wertzuwachssteuergesetz

gewohnt sind.

Pfister. Es handelt sich einfach um ein Abbrechen
der Beratung, damit die Konsequenzen aus der
Annahme des Herrn v. Fischer gezogen werden können.

Präsident. Das Tierseuchengesetz können wir
nicht behandeln, weil Herr Regierungsrat Moser krank
ist. Als weiteres Traktandum bleibt noch die Geschäftsordnung

des Grossen Rates. Ich beantrage, hier
abzubrechen.

Bieri. So kommen wir nicht vom Fleck, wenn die
Herren nicht einmal imstande sind, vier Stunden da
zu sitzen. Ich beharre darauf, dass man fortfährt.

Präsident. Ich kann mich auch diesem Antrag an-
schliessen.

Geschäftsordnung für den Grossen Rat.

(Siehe Nr. 6 der Beilagen.)

Eintretensfrage.
Freiburghans, Präsident der Kommission. Die

sozialdemokratische Grossratsfraktion hat unterm 23.
März den Antrag gestellt, es seien die Sitzungsgelder
und Reiseentschädigungen den heutigen veränderten
Verhältnissen besser anzupassen, und zwar in dem
Sinne, dass die Sitzungsgelder für eine Sitzung auf
20 Fr. und für zwei Sitzungen auf 30 Fr. und die
Kilometerentschädigung auf 50 Rp. per einfachen
Kilometer angesetzt werde. Bisher hatte man eine kleine
Reiseentschädigung für Sessionen von einem Tag und
eine grössere für längere Sessionen. Dieses Begehren
ist an das Bureau gegangen, welches gefunden hat,
dass diese Frage an eine Kommission zu weisen sei,
und zwar an die Staatswirtschaftskommission. Diese
hat ihrerseits gefunden, dass man sich nicht einzig

auf das Begehren beschränken könne, sondern die
Revision des Grossratsreglementes noch weiter
ausdehnen müsse im Sinne einer Totalrevision dieses
Grossratsreglementes. Das Bureau hat dann mit
Zustimmung des Rates eine Kommission bezeichnet, die
den Auftrag bekommen hat, einen Entwurf
auszuarbeiten.

Diese aus 9 Mitgliedern bestehende Kommission ist
ihrer Aufgabe insoweit nachgekommen, dass sie einen
Entwurf zu einer Geschäftsordnung aufgestellt hat. Ich
habe Ihnen mitzuteilen, wie dieser Entwurf zustande
gekommen ist und welches die leitenden Gesichtspunkte
sind. Die Kommission hat zunächst eine Delegation
von 3 Mitgliedern bezeichnet, mit dem Auftrag, diese
möchte einen Vorentwurf ausarbeiten. Diese Delegation

bestand aus den Herren Pfister, Stähli und dem
Sprechenden, sowie aus Herrn Staatsschreiber
Rudolf. Bei diesem Anlass hat man darauf hingewiesen,
dass ein neues Reglement für den Nationalrat
demnächst in Beratung gezogen werde, und dass es deshalb
zweckmässig sei, diese oder jene Bestimmung aus
jenem Reglement auch für uns herüberzunehmen. Ferner

hat man sich gesagt, dass, wenn der Staat höhere
Sitzungsgelder und grössere Reiseentschädigungen
auszahlen müsse, anderseits auch dahin getrachtet werden

müsse, dass Ersparnisse gegenüber dem bisherigen

Zustand erzielt werden. Man hat sich gesagt, dass
beispielsweise bei den Druckkosten wirklich gespart
werden könne, in der Weise, dass man wohl alles
stenographieren lassen könne, wie das im Nationalrat der
Fall ist, dass man aber davon Umgang nehmen müsse,
alles sofort drucken zu lassen. Man hat darauf
hingewiesen, dass infolge der Vermehrung der Sessionen
und der Geschäfte die Bände des Tagblattes des Grossen

Rates dick und unhandlich geworden sind. Die
bisherige Bestimmung, wonach jede Rede nicht nur
stenographiert, sondern auch gedruckt werden musste,
hat dem Staat sehr viele Kosten verursacht, ohne dass
grosse Vorteile daraus entstanden wären. Man hat sich
ohne weiteres gesagt, dass es durchaus am Platze sei_,

wenn Beratungen über Verfassungsänderungen und
Gesetzesvorlagen, sowie über Dekrete nicht nur steno
graphiert, sondern auch gedruckt werden, damit man
bei einer späteren Interpretation darauf zurückgreifen
kann. Das haben wir durchaus als richtig anerkannt.
Die von uns vorgeschlagene Regelung entspricht dem
System, das im Nationalrat zur Anwendung kommt.
Gerade in der letzten Session ist die an und für sich
sehr wichtige Frage der Zollerhöhungen und
Einfuhrbeschränkungen beraten worden. Die Verhandlungen
sind stenographiert worden, aber der Nationalrat hat
mit Mehrheit beschlossen, es seien diese Verhandlungen

nicht drucken zu lassen. Sie sehen aus diesem
Beispiel, dass man auch dort nicht der Ansicht ist,
dass alles gedruckt werden soll. Auch wir halten
dafür, dass beispielsweise die Beratungen über den
Staatsverwaltungsbericht, die Staatsrechnung und das
Budget, über Motionen und Interpellationen und
Direktionsgeschäfte nicht notwendigerweise gedruckt warden

müssen. Da Hessen sich Ersparnisse erzielen,
die man zur Erhöhung der Taggelder oder der
Reiseentschädigungen verwenden kann.

Eine andere wichtige Aenderung, die wahrscheinlich
nicht ohne weiteres geschluckt werden wird, ist die,
dass wir vorschlagen, nicht, wie es bisher Usus war,
immer dem Vertreter der Regierung das erste Wort
zu geben, dem Vertreter der Kommission nur das
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zweite Heferat. Ihre Kommission hält dafür, dass
infolge dieses Verfahrens vielfach eine Wiederkäuerei
Platz gegriffen hat, indem der Vertreter der Kommission

sich nicht einfach darauf beschränkte, zu
erklären, er schliesse sich den Ausführungen des
Regierungsvertreters an, sondern seinerseits noch eine Rede
von 20, 30 oder mehr Minuten gehalten hat. Es ist
jedenfalls kein materieller Schaden für den Grossen
Rat, wenn wir die Sache umkehren und dem
Kommissionsberichterstatter das erste Wort gehen, den
Vertreter des Regierungsrates hingegen nur dann zum
Reden verpflichten, wenn er findet, es sei zweckmässig,

in die Diskussion einzugreifen. Dann soll er aber
den Zeitpunkt selbst bestimmen können, wo er das
für nötig findet und soll nicht obligatorisch zum Sprechen

gezwungen werden wie bisher.
Diese Frage hat schon im Jahre 1907 bei der

Beratung des gegenwärtigen Grossratsreglementes sehr
viel zu reden gegeben. Damals sind die Herren Gustav
Müller, Hadorn und der Sprechende bereits für diese
Lösung eingetreten, während andere Herren dagegen
aufgetreten sind. Man hat damals geltend gemacht,
nicht jedes Mitglied des Grossen Rates sei ohne
weiteres in der Lage, eine Vorlage zu vertreten, sondern
es werde diesem oder jenem besser passen, wenn er
nicht zuerst ins Feuer müsse. Seitdem sind aber 13
Jahre verflossen und ich glaube, auf die Tatsache
hinweisen zu müssen, dass wir im Grossen Rat eine
grosse Menge von gewandten Rednern haben, die sehr
wohl in der Lage sind, namens der Kommission
Bericht zu erstatten, ohne dass notwendigerweise der
Vertreter des Regierungsrales vorher gesprochen haben
muss. Wir finden, die Redekunst der einzelnen
Mitglieder sei so weit ausgebildet, dass man die Herren
sehr wohl mit dem Präsidium solcher Kommissionen
betrauen kann und die Sicherheit hat, dass sie zu
gegebener Zeit den Gegenstand richtig vertreten können.
Diese Neuerung könnte, wenn sie eingeführt würde,
eine grosse Ersparnis zur Folge haben.

Den Nationalrat hat man ferner nachgeahmt mit
Bezug auf die Rededauer. Gestützt auf die Tatsache,
dass dort sehr viele lange und breite Reden gehalten
werden müssen, hat man eine Einschränkung der
Rededauer für angezeigt erachtet. Ein Antrag wollte
von einer solchen Einschränkung überhaupt nichts
wissen, die Mehrheit der Kommission des Nationalrates
vertrat die Ansicht, die Rededauer solle auf 30
Minuten beschränkt werden. Die Bauern-, Gewerbe und
Bürgerfraktion des Nationalrates hat sich für eine
Verkürzung auf 20 Minuten ausgesprochen. Für den
Grossen Rat würden 20 Minuten wahrscheinlich
genügen, denn in dieser Zeit lässt sich sehr viel sagen.
Die Einschränkung auf 20 Minuten ist allerdings im
Nationalrat abgelehnt worden; man ist auf 30 Minuten
gegangen. Ich will ohne weiteres zugeben, dass
verschiedene Mitglieder des Nationalrates in der letzten
Session das Bedürfnis empfunden haben, die
Rededauer zu überschreiten. Man hat ihnen anstandslos
jeweilen eine Verlängerung von einigen Minutèn
bewilligt. Ich halte meinerseits dafür, dass wir im Grossen

Rat mit 20 Minuten auskommen könnten, besonders

da wir Ausnahmen für Kommissionsberichterstatter
vorsehen.

Andere Punkte will ich bei der Detailberatung noch
näher ausführen. Hier will ich mich nur noch über die
Sitzungsgelder und Reiseentschädigungen aussprechen,
wobei ich mir von vorneherein bewusst bin, dass meine

Ausführungen nicht allseitige Zustimmung erfahren
werden. Wir haben uns in der Kommission gesagt, dass.
ein einwandfreies System, das jedem einzelnen
Mitglied, demjenigen, das sehr weit entfernt von Bern
wohnt, und demjenigen, das in der Nähe des Rathauses
sein Quartier hat, Rechnung trägt, nicht gefunden
werden kann. Die gegenwärtige Regelung ist festgesetzt

in Art. 65 des Reglementes, der am 30. September
1918 abgeändert worden ist. Damals hat man das
Sitzungsgeld für eine einfache Sitzung von 10 auf 15 Fr.
erhöht, für eine Doppelsitzung von 14 auf 20. Die
Reiseentschädigungen hat man per Woche berechnet
und wöchentlich eine solche ausbezahlt. Die Woche
hat man normalerweise zu 4 Sitzungstagen angenommen

und die Kilometerzahl ist nur einmal vergütet
worden. Dabei hat man eine grosse und eine kleine
Reiseentschädigung. Die erstere wurde ausgerichtet,
wenn die Session mehr als einen Tag gedauert hat oder
wenn das einzelne Mitglied an mehr als einem Tag
anwesend war. Sie betrug 50 Rp. per Bahnkilometer,
70 Rp. per Postkilometer oder für Strecken, die nicht
mit der Bahn zurückgelegt werden können. Die
Entschädigung für eintägige Sessionen betrug 30—50 Rp.

Dieses System hat verschiedene Nachteile. Einmal
konnte bemängelt werden, dass die Entschädigung
nur für eine einmalige Strecke ausgerichtet wird, während

selbstredend tatsächlich die Strecke zweimal
gemacht worden ist. Ferner musste man sagen, dass nach
diesen Ansätzen die Entschädigung für weiter entfernt
wohnende Mitglieder eine verhältnismässig grosse
gewesen ist. Man hat gesagt, es erscheine als unbillig,
dass Mitglieder, die an sämtlichen Sitzungen anwesend
gewesen seien, keine grössere Reiseentschädigung
bekommen als diejenigen, die nur an zwei Sitz ungs tagen
anwesend gewesen seien. Das kommt zum Ausdruck
in verschiedenen Artikeln, bei denen man auf die
Tatsache Rücksicht genommen hat, dass die Beschlussfähigkeit

des Rates, die manchmal am dritten und
vierten Sitzungstag etwas zu wünschen übrig liess,
besser erhalten bleiben könne. Man hat sich gesagt,
es dürfte zweckmässig sein, nach jeder Sitzung einen
Schlussappell ergehen zu lassen.

Anderseits muss man sagen, dass es unlogisch ist,
wenn die Reiseentschädigungen ziemlich stark über die
tatsächlichen Reisekosten hinausgehen, damit man in
dieser Reiseentschädigung noch Entschädigungen für
andere Kosten unterbringen kann. Anderseits ist
betont worden, dass diejenigen Mitglieder, deren
Wohnungen weiter von Bern entfernt sind, absolut höhere
Reiseentschädigungen haben müssen als die andern.
Diesen Aussetzungen kann man nun auf verschiedene
Art abhelfen, obschon man ein einwandfreies System
schwerlich wird finden können. Wir haben verschiedene

Systeme probiert. Das eine ist das System des
Herrn Kollegen Strahm, welches für jeden Sitzungs-
tag eine Reiseentschädigung vorsieht. Das kostet aber
den Staat zu viel Geld. Herr Strahm hat also für jeden
Tag ein Taggeld plus Reiseentschädigung vorgesehen
und zwar letztere auf Grundlage eines Bahnbillets II.
Klasse. Im Laufe der Diskussion hat man unter
besonderer Mitwirkung des Herrn Finanzdirektors
beschlossen, nur die Kosten eines Billets III. Klasse zu
vergüten. Ferner hat man das System des abgestuften
Taggeldes und der festen Reiseentschädigung geprüft.
Dabei würde eine feste Reiseentschädigung und zwar
je ein Billet zweiter Klasse per Woche entrichtet,
sodann ein Taggeld von 15 Fr. und dazu ein Zuschlag
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für die Entfernung, wobei eine Entfernung von 5 km
nicht in Betracht fallen würde. Man hat auch die Frage
der Auszahlung einer Extraentschädigung von 4 Fr.
an diejenigen Mitglieder, deren Wohnort nicht mehr als
30 km von Bern entfernt liegt, geprüft.

Nun kommt weiter das System des festen Taggeldes
und der abgestuften Reiseentschädigung, wobei für
einen Umkreis von 3 km keine Reiseentschädigung
vergütet würde. Für die Zone von 3 bis 30 km., sofern
nur die Bahn benützt wird, würden 40 Rp. pro km
ausbezahlt, für Strecken, die mit der Post oder zu Fuss
zurückgelegt werden müssen, GO Rp. In der dritten
Zone würden diese Entschädigungen 50, bezw. 70 Rp.
betragen. Eine Entfernung unter 2 km von der nächsten

Bahnstation wird nicht besonders vergütet. Ein
anderes System wäre dasjenige des festen Taggeldes
mit Bezahlung der effektiven Reiseauslagen. Nachdem

man alle diese Systeme geprüft hatte, hat der
Herr Finanzdirektor einen neuen Vorschlag gemacht,
den Sie auf Seite 12 der gedruckten Vorlage finden.
Es ist in der Diskussion betont worden, dass es
gerade für die entfernter wohnenden Mitglieder erwünscht
sei, wenn nicht nur eine Sitzung stattfinde, sondern
womöglich jeden Tag zwei Sitzungen.

Der Vorschlag bezüglich Reiseentschädigung ist neu.
Wir haben gesagt, wer über 30 Kilometer von der Stadt
Bern entfernt wohne, müsse billigerweise, wenn er
die Reiseentschädigüng nur einmal per Woche bekomme,

auf eine andere Art entschädigt werden, wenn es
ihm tatsächlich nicht möglich sei, heimzureisen und
am Morgen rechtzeitig da zu sein. Wir fanden, die sog.
Nachtlagerentschädigung sei die geeignetste Form. Es
wird nun Ihre Sache sein, sich darüber zu entscheiden.
Wir haben uns bestrebt, die Sache so gut als möglich
zu ordnen, nicht nur bezüglich der Taggelder und
Reiseentschädigungen, sondern auch im Hinblick auf
die Ersparnisse, die wir erzielen Wollen, damit dem
Staat nicht zu grosse Kosten verursacht werden. Mit
diesen kurzen Bemerkungen empfehle ich Eintreten
auf die Vorlage.

Seiler. Ich hatte ursprünglich die Absicht, einen
Antrag auf Nichteintreten zu stellen. Erstens haben
wir noch selten ein Dekret gesehen, zu welchem nicht
gleichzeitig ein Bericht des Regierungsrates vorlag,
zweitens finden sich Bestimmungen, die noch
abgeändert werden müssen und die am besten in der
Kommission nochmals besprochen werden, besonders die
Bestimmungen über die Reiseentschädigungen. Die
Vorschrift, dass nur ein Billet III. Klasse vergütet wird,
gefällt mir nicht, als Ausgleich für die grösseren
Auslagen, welche diejenigen Mitglieder zu tragen haben,
die weiter entfernt wohnen, sollte mindestens das Billet
II. Klasse ausbezahlt werden. Mir persönlich kann der
Appell am Anfang und am Schluss nur recht sein, aber
ich denke, dagegen wird von anderer Seite
Widerspruch erhoben werden. Ich möchte wünschen, dass
dieses Geschäft nicht übers Knie abgebrochen wird. Die
Diskussion kam heute überraschend, die Mitglieder
waren darauf nicht vorbereitet, so dass ich wünschen
möchte, diese Diskussion verschoben zu sehen.

nicht da sein kann, um über das Viehseuchengeselz
zu referieren.

Bühler. Ich möchte beantragen, auf diese Vorlage
einzutreten. Wir haben durchaus keine Pflicht, diese
Geschäftsordnung zuerst dem Regierungsrat zu
unterbreiten, sondern der Grosse Rat kann sich gestützt
auf die Staatsverfassung seine Geschäftsordnung selbst
geben. Die Regierung ist bei dieser Geschäftsordnung
gewiss auch einigermassen beteiligt, namentlich wegen
der neuen Bestimmung des § 43, wodurch man mit
dem alten Usus, der seit 1846 im Grossen Rat bestanden

hat, brechen will, dass der Vertreter des
Regierungsrates zuerst referieren soll. Ich bin der Meinung,
dass es doch zweckmässig sei, mit dieser alten Uebung
einmal zu brechen und zu dem System überzugehen,
das man seit ewigen Zeiten in den eidgenössischen
Räten hat, wo man nur die Berichterstattung der
Kommissionen kennt, wobei allerdings die Mitglieder des
Bundesrates jederzeit Gelegenheit haben, in die
Diskussion einzugreifen. Wir können das umso eher tun,
als nach der vorliegenden Fassung des § 43 vorgesehen
ist, dass jedes Mitglied des Regierungsrates jederzeit
die Berechtigung hat, zu verlangen, dass ihm das erste
Wort erteilt werde. Ich halte dafür, dass die Regierung

eine derartige Entlastung ihrerseits wünschen
sollte. Alle andern Bestimmungen der Geschäftsordnung

gehen eigentlich nur den Grossen Rat an und ich
glaube, wir seien Manns genug, darüber zu entscheiden.
Ueber die Gehaltsordnung können wir in der Detailberatung

reden. ; i i .1

Freiburghaus, Präsident der Kommission. Ich
möchte auch meinerseits wünschen, dass auf die Vorlage

eingetreten werde. Gegenüber Herrn Seiler muss
ich bemerken, dass das Ganze eine interne Angelegenheit

des Grossen Rates ist. Trotzdem hat die Kommission

gewünscht, dass die Regierung auch mitspreche.
Wenn die Regierung das abgelehnt hat, so kann man
damit keine Verschiebung motivieren. Ich konstaLiere,
dass der Finanzdirektor einem Teil der Beratungen
beigewohnt und es sehr begrüsst hat, wenn es uns
gelinge, Ersparnisse zu erzielen. Bei der Regelung
der Sitzungsgelder hat der Herr Finanzdirektor auch
mitgewirkt. Meinerseits habe ich nichts dagegen, wenn
Abänderungen getroffen werden, aber dann soll man
wenigstens auf die Vorlage eintreten. Die ganze
Angelegenheit hat lange auf sich warten lassen, denn
die erste Anregung ist schon vor einem Jahre gemacht
worden. Uebrigens möchte ich Herrn Seiler noch darauf

aufmerksam machen, dass in der Beratung des
Geschäftsreglementes des Nationalrates kein Mitglied
des Bundesrates das Wort ergriffen hat. Die Herren
sind von vornherein von dem Gedanken ausgegangen,
dass es nicht Sache des Bundesrates sei, sich hier
einzumischen. Die gleiche Auffassung hatte auch unser
Regierungsrat gegenüber unserem Geschäftsreglement.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

Präsident. Ich muss Herrn Seiler doch sagen, dass
das Geschäft auf der heutigen Tagesordnung stand. Ich
konnte nichts dafür, dass Herr Regierungsrat Moser
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Eingelangt ist folgende

Interpellation :

Wie stellt sich der Regierungsrat zu der Eingabe
der Lehrerschaft der kantonalen technischen Schulen
Biel und Burgdorf betreffend Unterstellung unter das
Dekret über die Hilfskassen für die Beamten,
Angestellten und Arbeiter?

Dr. Meier(.

Eingelangt ist ferner folgende

Eingabe:

Herr Grossratspräsident
Herren Grossräte!

Die Unterfertigten sind beauftragt, Ihnen namens
einer am Freitag den 18. Februar 1921 stattgehabten
Versammlung von kantonalen Beamten, Angestellten
und Arbeitern folgende Resolution zur Kenntnis zu
bringen :

«Die Freitag den 18. Februar 1921 im Grossratssaal

in Bern tagende, von 300 Beamten, Angestellten
und Arbeitern der verschiedenen Verwaltungen und
Betriebe des Kantons Bern besuchte Versammlung
beschliesst :

Nachdem für das Jahr 1921 die Ausbezahlung von
Nachteuerungszulagen in Wegfall gekommen, ist das
kantonale Personal in eine noch misslichere Notlage
geraten. In Anbetracht der überaus teuren Lebenslage,
der stetig wachsenden Mietzinse und der fortschreitenden

Erhöhung der Unterhaltskosten überhaupt stellt
die Versarrfmlung an die Behörden das dringende
Verlangen um rasche und befriedigende Behandlung der
Besoldungsrevision. Sie ersucht den Grossen Rat, dem
Regierungsrat Auftrag zu geben, ihm die Vorlagen so
zeitig zu unterbreiten, dass das Besoldungsdekret und
sämtliche Besoldungs- und Lohnregulative auf 1. Juli
1921 in Kraft treten können mit Rückwirkung auf 1.

Januar 1921.
Die kantonalen Angestellten und Arbeiter haben sich

während einer Reihe von Jahren Einschränkungen und
Entbehrungen auferlegen müssen, dass sie sich heute
gezwungen sehen, die weiteren Forderungen an die
Behörden stellen zu müssen:

1. dass der Grosse Rat beschliessen möchte, es sei
auch für das Jahr 1921 bis zum Inkrafttreten des
Besoldungsdekrets eine Nachteuerungszulage in
monatlichen Raten auszurichten;

2. dass diese Nachteuerungszulage den Verhältnissen
entsprechend mindestens 50% höher sei als
diejenige des letzten Jahres.

Die kantonalen Angestellten und Arbeiter müssen
heute an die Einsicht 'der Behördemitglieder
appellieren, dass sie einzustehen vermögen für eine
Verbesserung der Lebenshaltung der Ledigen und der
vielen Familien des Staatspersonals, die heute unter
dem allzu kargen Einkommen leiden müssen. Sie rechnen

auf die rasche Erfüllung der gestellten Forderungen.

»

Diese Resolution Ihrer wohlwollenden Behandlung
unterbreitend, zeichnet, einer diesbezüglichen Antwort
recht gerne entgegensehend, mit aller Hochachtung
Namens der Versammlung des kantonalen Personals,
Schweizerischer Gemeinde- und Staatsarbeiterverband

Sektion Bern,
Der Präsident i. V. : Hs. Stettier.
Das Sekretariat: Ed. Meyerhofer.

Geht an die Regierung.

Schluss der Sitzung um 6V4 Uhr.

Der Redakteur i. V.:
Vollenweider.
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Fünfte Sitzung.

Dienstag den 22. Februar 1921,

vormittags 8V2 Uhr.

Vorsitzender: Präsident Ramstein.

Der N a ni ensaufruf verzeigt 195 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 21 Mitglieder, wovon mit
Entschuldigung die Herren: Béguelin, Biehly, Burger,
Grimm, Hagen, Ingold (Wichtrach), König, Luter-
bacher, v. Müller, Rothen, Scholer; ohne Entschuldigung

abwesend sind die Herren: Chopard, Frutiger,
Gürtler, Keller, Merguin, Meyer (Undervelier), Moor,
Müller (Bargen), Nyffeler, Schwarz.

Tagesordnung :

Gesetz
über

die Vielisenclienkasse.

Fortsetzung der zweiten Beratung.

(Siehe Seite 10 hievor.)

Art. 9.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Zu Art. 9 sind verschiedene
Abänderungsanträge an die Kommission zurückgewiesen

worden. Die Kommission hat gestern darüber
beraten; der Sprechende war leider wegen Unpäss-
lichkeit nicht im Falle, an den Beratungen teilzunehmen.

Der Herr Kommissionspräsident hat es in freundlicher

Weise übernommen, über die Sache zu
referieren.

Jenny, Präsident der Kommission. Zu Art. 9,
der an die Kommission zurückgewiesen worden ist,
sind im Grossen Rat folgende Abänderungsanträge
gestellt worden: Zu Ziffer 1, Abs. 2, von Herrn Grossrat

Roth ein Antrag mehr redaktioneller Natur; zu
Ziffer 8 ein Antrag Ingold, Erhöhung von 80 auf 90%
und ebenfalls zu Ziffer 8 ein Antrag des Herrn Pulfer
betreffend Abzüge bei Minderwert von Fleisch, wenn
die Schuld des Besitzers nachgewiesen werden kann.

Der Antrag Roth ist in der Hauptsache redaktioneller

Natur. Herr Roth schlägt Ihnen vor, anstelle
von Ziffer 8, 1. Abs., folgende Fassung anzunehmen:
« Für Tiere, welche an Rauschbrand umgestanden sind
oder abgetan werden müssen, 80 % der Schatzungssumme;

bei Tieren im impfPflichtigen Alter jedoch
nur dann, wenn sie innerhalb der letztverflossenen
14 Monate geimpft wurden. » Sie sehen, dass materiell

nichts geändert wird. Es handelt sich um eine
etwas klarere Fassung, weshalb wir dieser Abänderung

zustimmen. Nun geht der Antrag Roth weiter
mit folgenden Worten : « In Gemeinden, die normalerweise

vom Rauschbrand nicht betroffen werden, werden

einzelne Rauschbrandfälle auch dann entschädigt,
wenn die Tiere der betreffenden Gattung ungeimpft
waren. » Wir stimmen auch hier bei.

Der Zusatzantrag des Herrn Roth, der materielle
Bedeutung hat, heisst: «Weitere Fälle in demselben
Bestand haben nur dann Anspruch auf Entschädigung,
wenn inzwischen eine Impfung stattgefunden hat. »

Wir können uns dieser Auffassung anschliessen, es
handelt sich hier um eine durchaus logische und
zweckmässige Ergänzung unserer Vorlage. Der Schlusssatz

lautet dann wieder gleich wie die gedruckte Vorlage

mit einer kleinen redaktionellen Aenderung. Wir
stimmen auch hier bei, nehmen also den Antrag des
Herrn Roth in vollem Umfang entgegen.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Der Regierungsrat stimmt ebenfalls

zu.

Jenny, Präsident der Kommission. Zu Ziffer 8
ist der Antrag gestellt worden, es möchte die
Entschädigung auf 90% erhöht werden, wenn gesunde
Tiere auf behördliche Anordnung geschlachtet werden
müssen. Die Kommission hat diese Frage neuerdings
sehr eingehend geprüft und beantragt Ihnen, an der
gedruckten Fassung festzuhalten. Die Seuchenkasse
soll also in solchen Fällen in Zukunft mit 80%
entschädigen. Es ist namentlich geltend gemacht worden,
dass es ausserordentlich schwierig sei, zu entscheiden,
welche Tiere in einem verseuchten Bestand gesund,
und welche krank seien. Gestützt auf die bisherigen
Erfahrungen ist anzunehmen, dass bei einem
Seuchenausbruch in einem Stalle bereits der ganze
Tierbestand infiziert ist, obschon im Moment der Erhebung

des Tatbestandes einzelne Tiere noch als
gesund erscheinen. Es ist anzunehmen, dass sie in
wenigen Tagen ebenfalls von der Krankheit befallen
werden, so dass tatsächlich kein Unterschied
gemacht werden kann. Das ist der Hauptgrund, warum
man gefunden hat, man könne keinen Unterschied
machen. Es ist aber auch darauf hingewiesen worden,
dass doch eine gewisse Differenz zwischen der
Schätzung und der Entschädigung bestehen müsse.
Es ist gesagt worden, man könne nicht bloss
das Interesse des Viehbesitzers ins Auge fassen,
sondern dürfe auch das Interesse der Kasse, die
nicht unbeschränkt belastet werden könne, nicht aus
dem Auge lassen. Wenn die Viehhesitzer wollen,
dass höhere Beträge ausbezahlt werden, so müss-
ten sie auch höhere Prämien bezahlen. Man glaubte
daher, es liege im beidseitigen Interesse, hier bei
80 Prozent Halt zu machen. Wir beantragen also
Festhalten an der gedruckten Vorlage. Unsere Fraktion

hat in einer Sitzung von heute Morgen nach
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einem Referat des Herrn Regierungsrat Moser
beschlossen, an dieser Vorlage festzuhalten.

Ingold (Lotzwil). Nachdem die Kommission meinen

Antrag zur Ablehnung empfiehlt, nachdem
unsere Fraktion denselben ebenfalls abgelehnt hat, ziehe
ich ihn zurück.

Aeschlimann. Ich empfehle ebenfalls Festhalten
an der gedruckten Fassung. Die Auszahlung von 80%
entspricht einem alten Usus, der sich in unserem
Volke bereits eingebürgert hat. Bei der Pferde
Versicherung wird es niemandem einfallen, mehr als
80% ausbezahlen zu wollen. Die Viehversicherung
zahlt auch nur 80%. Im Oberland sollen sogar nur
75% ausbezahlt werden. Geht man höher, so wird
die Kasse zu wenig geschont, und gerade die
Tierseuchenkasse hat eine solche Schonung notwendig.

Jenny, Präsident der Kommission. Zu Abs. 2 von
Ziffer 8 hat Herr Pulfer den Antrag gestellt, es möchte
bei einem Minderwert des Fleisches nur dann ein
Abzug gemacht werden, wenn wirklich eine Schuld
des Besitzers nachgewiesen werden kann. Der Herr
Landwirtschaftsdirektor hat bereits letzte Woche
grundsätzlich dem Gedanken des Herrn Pulfer
zugestimmt, hat aber erklärt, die Redaktion müsse noch
vorbehalten werden. Die Kommission ist ebenfalls
der Ansicht, dass dem Gedanken des Herrn Pulfer
Rechnung getragen werden soll, und zwar in folgender

Form: «Die Landwirtschaftsdirektion kann für
Tiere, deren Fleisch bei der Notschlachtung infolge
nachlässiger Behandlung durch den Tierbesitzer einen
Minderwert erzielt hat, einen angemessenen Abzug
machen. »

Pulfer. Ich bin mit dieser Redaktion einverstanden.

Jenny, Präsident der Kommission. Im Eingang von
Ziffer 8 ist auch noch die Rede von gesunden
Tierbeständen. Die Kommission hat auch diese Frage
behandelt, da wir darauf aufmerksam gemacht worden
sind, dass diese Bezeichnung nicht harmoniere mit
dem Text der eidgenössischen Gesetzgebung, die nur
von gesunden Tieren, aber nicht von gesunden
Tierbeständen spricht. Wir beantragen Ihnen nunmehr,
Uebereinstimmung mit der eidgenössischen Gesetzgebung

herzustellen. Der Begriff der Tierbestände ist
in Hinsicht auf die Verhältnisse bei der Maul- und
Klauenseuche aufgenommen worden. Da ist diese
Regelung durchaus zutreffend, weil, wie ich bereits
erwähnt habe, bei einem Seuchenausbruch in einem
Stalle anzunehmen ist, dass der ganze Tierbestand
bereits infiziert ist, auch wenn sich vorläufig nur
ein Tier als krank erweist. Nun muss aber darauf
aufmerksam gemacht werden, dass diese Ziffer 8 sich
nicht bloss auf die Maul- und Klauenseuche bezieht,
sondern auf alle Krankheiten. Bei einigen dieser
Krankheiten liegt nun die Sache etwas anders, und
da ist es notwendig, dass wir uns an den Text der
eidgenössischen Gesetzgebung halten. Wir beantragen
Ihnen Zustimmung zu dieser kleinen Aenderung, die
allerdings materiell grosse Bedeutung hat.

Angenommen nach Kommissionsvorlage.

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1921.

Beschlnss:

Art. 9. Die Tierseuchenkasse leistet den
Vieheigentümern Entschädigungen in folgenden Fällen
und in folgendem Umfang, soweit hiernach nicht
einschränkende Bestimmungen aufgestellt sind:

1. Für Tiere, welche an Rinderpest, Lungen-
scuche, Rotz, Beschälseuche, Schweinerotlauf,
Schweineseuche, Schweinepest, Milzbrand oder
Wut (bei Wutkrankheit jedoch nur für Wiederkäuer,

Schweine und Tiere des Pferdegeschlechts)
umgestanden sind, oder abgetan werden müssen:
80% des Schatzungswertes.

Für Tiere, welche an Rauschbrand umgestanden
sind oder abgetan werden müssen: 80% der

Schatzungssumme; bei Tieren im impfpflichtigen
Alter jedoch nur dann, wenn sie innerhalb der
letztverflossenen 14 Monate geimpft wurden. In
Gemeinden, die normalerweise vom Rauschbrand
nicht betroffen werden, werden einzelne
Rauschbrandfälle auch dann entschädigt, wenn die Tiere
der betreffenden Gattung ungeirnpft waren. Ebenso

kann der Regierungsrat auch für solche Tiere
Entschädigung gewähren, welche anlässlich der
vorgenommenen ordentlichen Impfungen das impf-
pflichtige Alter noch nicht erreicht hatten und
daher ungeirnpft blieben. Weitere Fälle in demselben

Bestand haben nur dann Anspruch auf
Entschädigung, wenn inzwischen eine Impfung
stattgefunden hat.

Beim Auftreten von Milzbrand oder Schweinerotlauf

kann die Entschädigungspflicht für weitere

Todesfälle an die Bedingung geknüpft werden,

dass der ganze in Frage kommende
Tierbestand der Schutzimpfung gegen Milzbrand bezw.
Rotlauf unterworfen wird. Dabei gehen die
Kosten der Impfung zu Lasten des Eigentümers,
die Kosten des Impfstoffes zu Lasten der
Tierseuchenkasse (siehe Art. 14, Ziffer 2).

Für Schweineseuche und Schweinepest wird
die Impfpflicht ebenfalls im Sinne von Ziffer 1,
Abs. 3, vorbehalten. Das nähere über diese Impf-
pflicht wird vom Regierungsrate je nach dem
jeweiligen Stand der Wissenschaft auf dem
Verordnungswege geregelt.

2. Für erkrankte Tiere, die wegen einer
behördlich angeordneten Behandlung einer der in
Ziffer 1 aufgeführten Krankheit umstehen oder
deshalb abgetan werden müssen: 80% des
Schätzungswertes.

3. Für erkrankte oder der Ansteckung ausgesetzt

gewesene Tiere, die auf behördliche
Anordnung geschlachtet werden müssen, um der
Ausdehnung einer der jn Ziffer 1 aufgezählten Krankheiten

vorzubeugen: 80% des Schatzungswertes.
4. Für an Maul- und Klauenseuche erkrankte

oder der Ansteckung an dieser Krankheit ausgesetzt

gewesene Tiere, die auf behördliche
Anordnung geschlachtet werden müssen, um der
Ausdehnung dieser Krankheit vorzubeugen: 80%
des Schatzungswertes.

Für Tiere, welche wegen Erkrankung an Maul-
und Klauenseuche notgeschlachtet werden müssen:

80% des Schätzungswertes.
5. Für Ziegen und Schafe, welche wegen

ansteckendem Galt (infektiöse Agalaktie) durch

20'
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behördliche Anordnung abgeschlachtet werden
müssen : 80 % das Schatzungswertes.

6. Für Tiere, welche an Maul- und Klauenseuche

umgestanden sind: 70% des Schätzungswertes.

7. Für gesunde Tiere, die wegen einer behördlich

angeordneten prophylaktischen Behandlung
z. B. Impfung) umstehen oder geschlachtet werden

müssen: 80% des Schatzungswertes.
8. Für gesunde Tiere, die auf behördliche

Anordnung geschlachtet oder Sachen, die
auf gleiche Anordnung vernichtet werden müssen,
um einer im Bundesgesetz über Tierkrankheiten
vom 13. Juni 1917 oder zudienenden Vollziehungsverordnung

aufgezählten Krankheit vorzubeugen:
80 % des Schätzungswertes.

Die Landwirtschaftsdirektion kann für Tiere,
deren Fleisch bei der Notschlachtung infolge
nachlässiger Behandlung durch den Tierbesitzer einen
Minderwert erzielt hat, einen angemessenen Abzug

machen. Ueberdies ist sie befugt, bei Maul-
und Klauenseuche die Entschädigurigspflicht für
Notschlachtungen nach der achten Woche vom
Ausbruch der Seuche weg gerechnet, abzulehnen.

Die Verwertung notgeschlachteter und, soweit
überhaupt zulässig, auch umgestandener Tiere
hat grundsätzlich durch die Gemeinden an Ort
und Stelle zu geschehen und wird nur dann durch
die Oberbehörden durchgeführt, wenn den
Gemeinden nachweisbar die Verwertung unmöglich
ist.

Art. 10.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 10. Der dem Vieheigentümer zu überlassende

Erlös aus den nutzbaren Teilen der
umgestandenen oder notgeschlachteten Tiere wird von
der Entschädigungssumme in Abzug gebracht.

Die Verwertungsart der nutzbaren Teile wird
durch die Organe der Tierseuchenpolizei
bestimmt.

Art. 11.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Hier muss eine Aenderung
deshalb vorgenommen werden, weil Sie beschlossen
haben, dass alle Tiere vom Geburtsdatum an versichert
sind. Es ist auch beabsichtigt, die Versicherung so
durchzuführen, dass die während des Jahres
geborenen Tiere in die Versicherung eingeschlossen
sind, ohne dass für dieselben eine Prämie bezahlt
werden muss. Das geschieht alles im Interesse der
Einfachheit. Im November wird die Zählung gemacht
und für die Anzahl, die dort festgestellt wird, muss
die Prämie entrichtet werden. Die Kälber, die im
Laufe des Jahres geboren werden, sind ohne weiteres
versichert; eine Prämienzahlung ist nicht nötig. Wenn
aber der Besitzer seinen Viehstand durch Zukauf ver-

grössert, so ist für die neuen Tiere die Prämie zu
bezahlen. Verkauft er hingegen und kauft neue Tiere,
und zwar so, dass der Bestand sich nicht ändert,
sich nicht vergrössert, so ist eine Prämiennachzahlung
nicht nötig. Wir haben damit jede Bureaukratie
vermeiden wollen.

Jenny, Präsident der Kommission. Dieser Artikel
hat zu sehr verschiedenen Auffassungen Veranlassung
gegeben. Es wird deshalb notwendig sein, denselben
etwas eingehender zu begründen. In Art. 7 dieses
Gesetzes ist vorgesehen, dass alljährlich im November
der gesamte Viehstand aufgenommen wird. Der
Viehinspektor hat ein Verzeichnis der Tiere aufzunehmen,
die zu versichern sind, und zwar nach Gattung und
Alter. Art. 11 stellt nun den Grundsatz auf, dass die
Kasse nur für soviele Tiere entschädigungspflichtig
ist, als seinerzeit Prämien bezahlt worden sind. Das
ist der Grundsatz. Nun wissen wir, dass in einem
Viehstand Veränderungen vorkommen. Es werden Tiere
abgestossen, zugekauft und geboren. Da hat man sich
gesagt, es wäre am einfachsten, wenn man diese
Mutationen bei der Prämienzahlung ganz vernachlässigen
könnte, und einfach auf den Viehbestand im November

abstellen würde. Es ist geltend gemacht worden,
dass sich die Durchschnittszahl in einem Viehbestand
nicht wesentlich verändere. Durch eine Prämiennachzahlung

würde aber die Kontrolle erschwert.
Diesem Gedanken hat man nun in gewissem Masse

Rechnung getragen, indem für diejenigen Tiere, die
im Laufe des Jahres in diesem Viehstand geboren werden,

nichts nachzubezahlen ist. Anders liegt aber die
Sache, wenn mehr Tiere zugekauft, als verkauft werden.

Vom Ueberschuss der zugekauften Tiere muss
die Prämie nachbezahlt werden, ansonst der Besitzer
den Entschädigungsanspruch für diesen Ueberschuss
verliert. Es ist namentlich geltend gemacht worden,
dass die Verhältnisse in den verschiedenen Landesteilen

eben verschieden seien. Wenn man im Unterland

von dieser Prämiennachzahlung absehen könne,
weil die Viehbestände durchschnittlich gleich bleiben,
so sei das eben in den Viehzuchtgebieten nicht der
Fall. Es ist lobend zu erwähnen, dass es gerade der
Vertreter der Viehzuchtgebiete des Oberlandes
gewesen ist, der sonst die Interessen dieser Gebiete
vorzüglich zu wahren weiss, der darauf aufmerksam
gemacht hat, dass hier die Viehbesitzer des Oberlandes
bevorzugt würden, indem die Sachlage so sei, dass
im Herbst das Vieh soviel als möglich abgestossen
wird, während im Lauf des Frühlings wieder solches
zugekauft wird. Die grösste Zahl findet sich im Sommer

und Herbst bei diesen Viehbesitzern. Wir waren
deshalb mit der Anregung aus diesen Kreisen
einverstanden, dass es gegenüber der Tierseuchenkasse nicht
recht wäre, wenn man auf die Zahlen vom November
abstellen würde.

Angenommen nach Kommissionsvorlage.

Beschlnss :

Art. 11. Die Entschädigungspflicht der
Tierseuchenkasse besteht grundsätzlich nur für so
viele Tiere, als der Tiereigentümer alljährliche
Beiträge bezahlt, zuzüglich der Tiere, welche im
laufenden Versicherungsjahr in seinem Tierbe-
stande geboren wurden. Vorbehalten bleibt Art. 6,
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Alinea 3. Bei dauernder Vermehrung des
Tierbestandes durch Ankauf nach Aufnahme des
Verzeichnisses der beitragspflichtigen Tiere im
November hat der Tiereigentümer zum Zwecke seiner

Sicherung die entsprechenden Beiträge
nachzuzahlen.

Im Kanton Bern wohnhafte Eigentümer sind
auch entschädigungsberechtigt, wenn ihre Tiere
vorübergehend in andern Kantonen stehen und
der Eigentümer für die betreffenden Tiere die
Prämien in die bernische Tierseuchenkasse
einbezahlt hat.

Art. 12.

Angenommen.

Beschlass :

Art: 12. Die Entschädigungen der Tierseuchenkasse

an Seuchengeschädigte nach Art. 9 werden
nicht geleistet oder durch die Landwirtschaftsdirektion

angemessen vermindert, wenn ein
Geschädigter die Seuche mitverschuldet, dieselbe
gar nicht oder zu spät anzeigt, oder sich sonstwie

den tierseuchenpolizeilichen Vorschriften und
Anordnungen nicht in allen Teilen unterzogen hat.
Vorbehalten bleiben die Strafbestimmungen nach
Art. 21.

Art. 13.

Angenommen.

Besckluss :

Art. 13. Die in Art. 9 vorgesehenen
Entschädigungen werden nicht gewährt:

1. Für Tiere und Gegenstände von geringem
.Wert, für beseitigte Hunde und Katzen,
sowie für abgeschossenes Wild;

2. Für Tiere in zoologischen Gärten, Menagerien
und ähnlichen Unternehmungen;

3. Für Schlachttiere ausländischer Herkunft;
4. Für Tiere inländischer Herkunft, die sich in

Schlachthöfen oder in den zu solchen
gehörenden Stallungen befinden;

5. Für Tiere, die ausser dem Kanton Bern
wohnhaften Personen gehören und die sich nur
vorübergehend, wie zum Zwecke der
Sommerung oder Winterung, im Kanton Bern
befinden ;

6. Für Pferde und Nutzvieh ausländischer
Herkunft, die in der Schweiz wohnhaften
Personen gehören, wenn nicht der Nachweis
erbracht wird, dass die Tiere bei der Einfuhr
seuchenfrei waren, dass sie dauernd im Kanton

Bern eingestellt und dass für dieselben
die Prämien bezahlt wurden.

Art. 14.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Herr Grossrat Klening hat
seinerzeit zu Art. 14 den Antrag eingebracht, es möchte
der Staat die Kosten für die militärische Bewachung
speziell längs der Kantonsgrenze übernehmen. Nun
ist es sehr schwer, einen Artikel so zu redigieren,
dass dem Gedanken des Herrn Klening genau Rechnung

getragen werden könnte. Nehmen Sie an, es
breche die Maul- und Klauenseuche in einer
Ortschaft unmittelbar jenseits unserer Kantonsgrenze aus.
In diesem Fall wird keine Sperrung der ganzen
Kantonsgrenze stattfinden, sondern es werden vom Kanton

Bern Massnahmen für die benachbarte
Grenzgemeinde getroffen werden, wie sie auch getroffen
würden, wenn die Seuche im Innern des Kantons
ausbrechen würde. In diesem Fall wäre es nicht richtig,

wenn eine Grenzgemeinde günstiger behandelt
würde, als eine im Innern gelegene Gemeinde.
Anders verhält es sich, wenn die Seuche auf grosse
Ausdehnung längs der Kantonsgrenze auftritt und eine
Absperrung der Kantonsgrenze als solcher notwendig
wird. Da möchte ich namens des Regierungsrates
die Erklärung abgeben, dass unsere Auffassung
die ist, dass sobald eine militärische Absperrung der
Grenze stattfindet, der Staat die Kosten übernehmen
soll und wird, dass aber die Gemeinde diese Kosten
übernehmen soll oder wenigstens ibren Anteil zu tragen

hat, wenn in einer Grenzgemeinde eines anderen
Kantons ein Seuchenfall auftritt, der eine Absperrung

der Kantonsgrenze auf kurze Strecken notwendig
macht. Ich glaube, dass diese Erklärung dem Herrn
Klening genügen könnte.

Jenny, Präsident der Kommission. Die Kommission

ist mit den Erklärungen des Herrn Regierungsrat
Moser einverstanden und betrachtet den Antrag
Klening damit als erledigt.

Klening. Ich habe meinen Antrag seinerzeit
eingebracht, weil während des ersten Seuchenzuges vielen

Grenzgemeinden durch Absperrung der Kantonsgrenzen

grosse Kosten erwachsen sind. Da nun der
Vertreter des Regierungsrates erklärt, dass in
Zukunft bei Ausbruch grosser Seuchenzüge diese Kosten
der Absperrung der Kantonsgrenzen ohne weiteres
vom Staat übernommen werden, kann ich mich mit
dieser Aenderung einverstanden erklären.

Jenny, Präsident der Kommission. Herr Roth hat
der Kommission zu Art. 14 einen Antrag schriftlich
eingereicht. Derselbe ist behandelt worden und ich
habe Ihnen vom Resultat dieser Beratung Kenntnis zu
geben. Herr Roth hätte nach dem ersten Satz folgenden

Satz einschalten wollen: «Der Regierungsrat
entscheidet über die Höhe der Entschädigung und auch
darüber, welche Kosten subventioniert werden können.
Die. Gemeinden haben ihm zu diesem Zwecke die
nötigen Rechnungsbelege zu unterbreiten. Uebersetzte
Kosten oder unnütze Ausgaben werden vom
Regierungsrat reduziert, bezw. gestrichen. Der Regierungsrat

kann die Landwirtschaftsdirektion auch ermächtigen,

an Stelle des Beitrages die Desinfektionsmittel
zu entsprechend billigerem Preise abzugeben. » Die
Kommission hat gefunden, dieser Antrag habe reinen
Verordnungscharakter. Nur das ist geändert, dass an
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Stelle der Landwirtschaftsdirektion die Gesamtregie-
rung gestellt wird. Die Kommission ist der Ansicht,
dass man diesem Antrag des Herrn Roth nicht
entsprechen kann, weil diese Dinge in die Vollziehungsverordnung

gehören, die unmittelbar nach Annahme
des Gesetzes erlassen werden wird.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Ich möchte Ihnen beantragen,
bei Art. 14 eine kleine redaktionelle Aenderung
vorzunehmen, damit keine Meinungsverschiedenheiten
entstehen können. Es heisst im zweiten Satz: «Der
Landwirtschaftsdirektion steht es frei, an Stelle des
Beitrages die Desinfektionsmittel zu entsprechend
billigeren Preisen abzugeben. » Nun könnte man daraus
auch herauslesen, dass die Landwirtschaftsdirektion
die Absicht habe, an Stelle des Beitrages für
Desinfektion und Bewachung nur die billigere Abgabe der
Desinfektionsmittel zu gewähren. Die Sache ist nicht
so gemeint, sondern so, dass wir anstatt des Beitrages
an die Desinfektionsmittel einfach eine entsprechende
Verbilligung eintreten lassen. Ich schlage daher
folgende Aenderung vor: «Der Landwirtschaftsdirektion
steht es frei, an Stelle des Beitrages an die
Desinfektionsmittel letztere zu entsprechend billigerem Preise
abzugeben. »

Jenny, Präsident der Kommission. Einverstanden.

Roth (Wangen). Nachdem ich die Zusicherung
bekommen babe, dass meine Bemerkungen in der
Ausführungsverordnung berücksichtigt werden, kann ich
meinen Antrag zurückziehen.

Angenommen mit dem Zusatzantrag Moser.

Beschluss:

Art. 14. Die Tierseuchenkasse übernimmt
ausser den in Art. 9 genannten Entschädigungen :

bis 50 % der den Gemeinden erwachsenden
Kosten für die Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche,

speziell der Kosten für Desinfektion und
Bewachung. Der Landwirtschaftsdirektion steht,
es frei, an Stelle des Beitrages an die
Desinfektionsmittel letztere zu entsprechend billigerem
Preise abzugeben.

Sie leistet ferner Beiträge an die Kosten der
Verwendung von Schutz- und Heilimpfungen
gegen die in diesem Gesetz erwähnten Seuchen.

Art. 15.

Moser, Landwirtschaftsdirektor,
' Berichterstatter

des Regierungsrates. In Art. 15 ist insofern eine
Aenderung eingetreten, als im Ergebnis der ersten
Beratung die 'Bestimmung enthalten ist, wie weit die
Tierseuchenkasse auch für die Kosten der Tuberkulose
heranzuziehen sei. Nach diesem Beschluss wird das
gegebenenfalls durch Entscheid des Grossen Rates
bestimmt. Man hat sich aber gesagt, es sei richtiger,
diese Bestimmung der VollziehungsVerordnung zum
B|undesgesetz anzupassen. Nachdem der Bundesrat
das Recht bekommen hat, eventuell neu auftretende

Seuchen als entschädigungspflichtig zu erklären, ist
es notwendig, eine Uebereinstimmung in der Redaktion
herbeizuführen. Damit ist die Kompetenz des Grossen

Rates gegeben, im gegebenen Fall zu erklären,
dass die Tuberkulose miteinbezogen werde. Das wird
aber erst dann der Fall sein können, wenn auch vom
Bunde aus entsprechende Vorschriften aufgestellt werden.

Die Bekämpfung der Tuberkulose beim Rindvieh

ist ein Problem von grösster Tragweite, ganz analog

wie die Bekämpfung der Tuberkulose beim
Menschen. Da nun die Tuberkulose beim Menschen und
beim Rindvieh in einem gewissen Zusammenhang
stehen, ist es klar, dass dieser Frage die grösste
Aufmerksamkeit gewidmet werden muss. Allein die
Wissenschaft ist heute noch nicht so weit vorgeschritten,
dass sie nach dieser Richtung genaue Vorschriften
gehen könnte. Aus diesem Grunde haben wir hier diese
etwas weite Fassung gewählt, damit in diesem Falle,
wo vom Bundesrate aus Vorschriften über die
Bekämpfung aufgestellt und Entschädigungen in
Aussicht gestellt werden, der Grosse Rat kompetent sei,
diese Verhältnisse der Gesetzgebung anzupassen.

Jenny, Präsident der Kommission. In der alten
Fassung war auch von der Bekämpfung der Tuberkulose

die Rede. Wir sind alle darüber einig, dass
auf diesem Gebiet etwas gehen muss, allein wir wissen
auch, dass die Bekämpfung der Tuberkulose sehr
grosse Mittel beanspruchen wird. Man hat. sich deshalb
gesagt, dass die Kosten dieser Bekämpfung der
Tuberkulose nicht notwendig der Viehseuchenkasse
zugedacht werden können. Aus referendumspolitischen
Gründen fand man es für zweckmässiger, vorläufig
in diesem Gesetz von der Bekämpfung der Tuberkulose
nichts zu sagen, sondern die allgemeine Fassung zu
wählen, dass die Kasse berechtigt sei, auch für die
Bekämpfung solcher Seuchen Beiträge zu gewähren,
deren Bekämpfung in diesem Gesetze nicht ausdrücklich

genannt sei. Es ist bereits wiederholt gesagt worden,

dass ja neue Seuchen auftauchen können, die
heute noch nicht bekannt und infolgedessen im Gesetz
auch nicht genannt sind. Wir haben nun die Bestimmung

aufgestellt, dass die Bekämpfung solcher
Seuchen, insbesondere der Tuberkulose, nicht einseitig
durch die Viehseuchenkasse geschehen könne, weil die
Anforderungen derart weitgehende sein dürften, dass
die Viehseuchenkasse zum voraus geliefert wäre. Es
müssen in einem solchen Fall neue gesetzliche
Formen eines Zusammenwirkens verschiedener Faktoren
geschaffen werden; Bund und Kanton müssen hier
auch mitwirken, damit es der Kasse möglich sei, die
Kosten zu bezahlen. Ich beantrage Annahme dieser
neuen Fassung.

Aeschlimann. Es handelt sich im vorliegenden
Gesetz um die Bekämpfung von Tierseuchen analog
dem eidgenössischen Tierseuchengesetz. Der
Sprechende hätte es gerne gesehen, wenn die aus der
ersten Beratung hervorgegangene Fassung beibehalten
worden wäre, indem die Bekämpfung der Tuberkulose
hier auch erwähnt worden ist. Es ist bereits betonti
worden, dass die Tuberkulose eine ganz gefährliche
Krankheit sei, um so gefährlicher, weil sie eine schleppende

Seuche ist. Sie hat schön seit Jahrhunderten
grosse Schäden angerichtet, grössere als die Maul-
und Klauenseuche, die ja nur ab und zu eintritt. Es
ist bereits hervorgehoben worden, dass gewisse Wech-
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selbeziehungen zwischen Menschen- und Tiertuberkulose

bestehen. Die Menschen tuberkulöse sucht man zu
bekämpfen; im eidgenössischen Gesundheitsamt liegt
bereits ein Gesetzesentwurf vor, der in der nächsten
Zeit den eidgenössischen Räten zur Behandlung vorgelegt

werden soll. Man würde es deshalb nicht
begreifen können, wenn man die Bekämpfung der
Tiertuberkulose, die dazu in gewissen Wechselbeziehungen

steht, vollständig ausser Acht lassen wollte. Ich
empfehle auch Annahme der neuen Fassung, möchte
aber immerhin den Wunsch aussprechen, dass
gegebenenfalls, wenn die Wissenschaft, die bekanntlich
in der Entwicklung begriffen ist, wirksame Mittel für
die Bekämpfung der Tuberkulose bietet, auch ein
richtiges Verständnis dafür zu finden sein werde.

Mosimann. ich muss bekennen, dass mir die
ursprüngliche Fassung besser gefallen hat. Wenn ich
mich mit der neuen Fassung einverstanden erklären
soll, so liegt mir doch daran, in diesem Art. 15 diese
Bekämpfung der Tuberkulose unterzubringen. Ich
möchte Ihnen beantragen, folgenden Zusatz
aufzunehmen : « Der Grosse Rat ist ermächtigt, auch Beiträge
zu gewähren für die Bekämpfung der Tuberkulose und
für andere Seuchen, welche in diesem Gesetz nicht
vorgesehen sind ». Diesem Antrag liegt das Bestreben

zugrunde, die Bekämpfung der Tuberkulose beim
Rindvieh wirklich hervorzuheben und im Gesetz daran
zu erinnern, dass das jedenfalls eine Seuche ist, der
die allergrösste Aufmerksamkeit geschenkt werden
muss. Ich möchte nur daran erinnern, dass bei der
Kindertuberkulose ungefähr 15% der Infektionen
allein von finniger Milch herrühren. Daraus sehen Sie
die grosse Bedeutung auch für die Tuberkulose des
Menschen. Es liegt im Interesse der Bekämpfung der
Menschentuberkulose, wenn für die Bekämpfung der
Tiertuberkulose Beiträge ausgerichtet werden. Ich
empfehle Ihnen deshalb meinen Zusatzantrag zur Annahme.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Ich möchte beantragen, den Zu-
satzantrag Mosimann abzulehnen. Ich begreife das
Interesse des Herrn Dr. Mosimann sehr wohl, aber wir
haben es hier mit einem Gesetz zu tun, das speziell
die Leistungen hei Viehseuchen normiert und die
Prämien der Viehbesitzer feststellt. Der Antrag des Herrn
Mosimann würde Beunruhigung in den Kreisen der
Viehbesitzer veranlassen. Voraussetzung für die
Bekämpfung der Tuberkulose durch den Kanton sind
entsprechende Vorschriften und Beiträge des Bundes.
Solange der Bund nicht gestützt auf den Stand der
Wissenschaft Vorschriften aufstellt und entsprechende
Beiträge in Aussicht stellen kann, solange kann der
einzelne Kanton auch nichts machen. Nun ist im
Bundesgesetz über die Tierseuchenbekämpfung
ausdrücklich vorgesehen, dass der Bundesrat die
Kompetenz hat, Beiträge zur Bekämpfung anderer Seuchen,
eventuell auch der Tuberkulose zu geben. Da genügt
es meiner Ansicht nach vollständig, die allgemeine
Fassung aufzunehmen, dass der Grosse Rat ermächtigt
sei, auch Beiträge zu gewähren für Seuchen, die in
diesem Gesetz nicht vorgesehen sind. Dabei ist die
Tuberkulose auch inbegriffen. Wenn Sie sie hier
speziell hervorheben, könnte der Gedanke aufkommen,
dass man die Viehbesitzer für diese Tuberkulosebekämpfung

speziell heranziehen wollte. Das rnuss im
Interesse der Annahme des Gesetzes unbedingt ver-

Tagblatt des Grossen Rates. —

mieden werden, es kann auch nicht geschehen, weil der
Stand der Wissenschaft heute nicht der ist, dass man
ohne weiteres in Aussicht nehmen könnte, derartige
Massnahmen in nächster Zeit durchzuführen.

Scherz. Im Bundesgesetz sind Beiträge zur Bekämpfung

der Tuberkulose nicht zugesichert. Da wäre es
doch fast unsinnig, zu sagen, dass wir in dieser Richtung

weiter gehen wollen, weil wir ja vom1 Bunde
vorläufig nichts bekämen. Auch ;aus referendumspolitischen

Rücksichten sollte man hier nicht mehr sagen,
denn die Wissenschaft ist noch nicht am Endpunkte
angelangt. Wenn im Volke draussen angenommen wird,
dass die Viehbesitzer zu Beiträgen an die Tuberkulosebekämpfung

herangezogen werden, so .ist das Gesetz
gefährdet. Es ist schon die Befürchtung ausgesprochen
worden, dass da unter .Umständen Bestimmungen
aufgestellt werden könnten, die viel zu weit gehen würden.
Gewiss wäre es sehr gut, wenn man bestimmte
Vorschriften über die Reinhaltung der Tiere und der Ställe
aufstellen könnte, aber man müsste ohne weiteres
sagen, dass man für den Bau besserer Ställe Subventionen

gehen müsste. Das würde dann aber sehr grosse
Mittel erfordern und dann könnten in der Tat die
vermöglichen Bauern dazu kommen, ihre Ställe mit
Subventionen des Staates umzubauen. Die ärmern
vermöchten das aber nicht, weil sie in den Subventionen
bekanntlich immer benachteiligt werden. Im weitern
müsste man dazu kommen, eine gewisse Anzahl von
Tierärzten speziell für diese Aufgabe heranzuziehen
und die Tiere speziell zu behandeln, was wiederum
sehr grosse Kosten verursachte. Die Abweisung des
Antrages Mosimann liegt also sehr im Interesse der
Annahme des Gesetzes.

Gtlur. Herr Scherz hat durchblicken lassen, dass
die Landwirte oder Viehbesitzer durch die Massnahmen
und Forderungen der Tierärzte schwer geschädigt werden.

Herr Scherz ist im Irrtum. Sein Votum führt
aber dazu, dass nun die Frage grundsätzlich entschieden

werden muss, ob man die Tuberkulose beim Rindvieh

bekämpfen will oder nicht. Mit Beiträgen an die
Viehversicherung ist nicht geholfen, sondern wenn wir
die Seuche bekämpfen wollen, müssen wir den
Seuchenherd bekämpfen. Und darauf müssen wir nun
einmal losgehen, namentlich das Vieh mit offener
Tuberkulose soll einmal ernsthaft behandelt werden. Wir
wissen ja, wie es mit solchen Tieren geht. Der
Besitzer vermutet eine offene Tuberkulose, der Tierarzt
bestätigt diese Vermutung, und damit, der Viehstand
nicht beschädigt wird, gibt der Bauer dieses tuberkulöse

Tier einem Händler und es kommt in die zweite,
dritte und vierte Hand und die Möglichkeit besteht,
dass die Tuberkulose in sehr hohem Grad verbreitet
wird. Ich glaube, es tue dem Gesetz keinen Eintrag
und die Befürchtungen vom Regierungstische aus seien
nicht begründet, wenn man die Tuberkulosebekämpfung

speziell aufnimmt, Wir Tierärzte werden jedenfalls

im Volke alles tun, um solche Bedenken zu
zerstreuen. Ich empfehle deshalb Annahme des Antrages

Mosimann.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Ich stehe durchaus auf dem
Boden des Herrn Mosimann, dass man die Bekämpfung
der Tuberkulose fest anpacken muss. Allein es ist
zu befürchten, dass die Art und Weise, wie diese
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Krankheit bekämpft werden soll, den Zweck nicht
erreicht, sondern dass da nur unwirksame Mehrausgaben

gemacht werden, weil die Grundlagen, auf denen
diese Massnahmen beruhen sollten, noch nicht abgeklärt

sind. Wenn die Wissenschaft in dieser Beziehung
weit genug vorgerückt gewesen wäre, wenn man Klarheit

darüber geliaht hätte, welche Massnahmen zu einer
wirksamen Bekämpfung der Tuberkulose getroffen werden

müssen, so wäre zweifellos das ßundesgesetz
über die Bekämpfung der Tierseuchen auch
dementsprechend gemacht worden. Bei dessen Ausarbeitung
ist auch die Wissenschaft herbeigezogen worden und
doch ist die Art der Bekämpfung der Tuberkulose nicht
aufgenommen worden, sondern dieselbe ist einem
besondern Gesetze vorbehalten. Man will zuerst wissen,
welche Massnahmen getroffen werden sollen und will
nicht planlos Beiträge bewilligen, die unter Umständen

weggeworfenes Geld sind. Wir sind auch der
Meinung, dass in dieser Richtung etwas gehen muss, aber
zu einer wirksamen Bekämpfung braucht es sehr viel
Geld und grössere Klarheit.

Man kann auch darauf aufmerksam machen, dass
der Kanton Zürich seit längerer Zeit versucht hat,
in sein Viehversicherungsgesetz auch die Bekämpfung
der Tuberkulose einzubeziehen. Man hat aber sofort
davon abstehen müssen, weil die Versicherungskasse
nicht in der Lage gewesen wäre, diesen Anforderungen
zu entsprechen. Hier muss der Bund vorangehen und
die Wissenschaft nmss uns den Weg zeigen, dann
können wir die Mittel bewilligen. Es würde der
Viehseuchenkasse unter Umständen unendlich schaden,
wenn man jetzt einfach planlos sagen würde, dass
Beiträge bewilligt werden, ohne die Krankheit wirksam
bekämpfen zu können. Ich möchte also bitten, davon
Umgang zu nehmen, um so mehr, als mit dem neuen
Antrag des Herrn Mosimann die Sachlage in keiner
Weise geändert wird und als im Kommissionsantrag
alles enthalten ist, was geeignet ist, dem Gedanken
des Herrn Mosimann Rechnung zu tragen. Die
Bekämpfung der Tuberkulose ist nicht ausgeschlossen,
man hat nur geglaubt, sie nicht besonders nennen zu
können und zwar aus Gründen, die in durchaus
zutreffender Weise von Herrn Scherz angeführt worden
sind.

Jenny, Präsident der Kommission. Der Antrag des
Herrn Mosimann geht über den Rahmen des Gesetzes
hinaus und würde auch die finanziellen Grundlagen
über den Haufen werfen. Wir können in einem
solchen Gesetz nicht derartige Spezialfragen ordnen. Im
übrigen bietet das Gesetz Angriffsflächen genug, ohne
dass wir bis jetzt unaufgeklärte Fragen einbeziehen.
Dieser Gegenstand muss der Spezialgesetzgebung der
Zukunft vorbehalten sein.

Abstimmung.
Für den Antrag Mosimann Minderheit,

Angenommen nach Kommissionsvorlage.

Beschluss :

Art. 15. Der Grosse Rat ist ermächtigt, auch
Beiträge zu gewähren für Seuchen, welche in
diesem Gesetze nicht vorgesehen sind.

Doch gilt der Grundsatz, dass die Entschädi-
igungsberechtigung die Beitragspflicht der
Tiereigentümer voraussetzt, soweit nicht Art. 6, Absatz
3, zutrifft.

Art. 16.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Ich möchte hier eine kleine
redaktionelle Ergänzung beantragen, die lauten würde:
«Auf Wunsch der'Tiereigentümer kann die
Tierseuchenkasse...» Man würde damit auch dem Antrag
des Herrn Roth gewissermassen Rechnung tragen.

Jenny, Präsident der Kommission. Ich bin
verpflichtet, Ihnen hier von einem Antrag Kenntnis zu
geben, der der Kommission von Herrn Roth eingereicht,
worden ist. Er lautet: «Auf Wunsch der Eigentümer
oder der Gemeinden kann die Tierseuchenkasse und
die kantonalen Organe... ». Der Antrag des Herrn
Roth deckt sich im grossen und ganzen mit dem
Entwurf, er möchte aber auch noch den Gemeinden das
Recht geben, hier einen Wunsch zu äussern.

Herr Regierungsrat Moser hat vorhin erklärt, dass
er mit dem Antrag einverstanden sei, dass er aber
nicht dafür zu haben sei, auch den Gemeinden das
Recht zu geben, bei der Viehseuchenkasse vorstellig
zu werden, es solle schlachtreife Ware von dem und
dem Besitzer übernommen werden. Ich glaube auch,
dass man diese Einmischung der Gemeinden nicht
zulassen könne, weil das Unzukömmlichkeiten aller Art
zur Folge haben würde. Wir beantragen Ihnen daher,
den Antrag Roth abzulehnen, soweit er nicht von Herrn
Regierungsrat Moser angenommen worden ist.

Roth (Wangen). Ich kann mich der neuen Fassung,
wie sie von Herrn Regierungsrat Moser vorgeschlagen
wird, anschliessen.

Angenommen mit dem Zusatzantrag Moser.

Beschluss :

Art. 16. Auf Wunsch der Tiereigentümer kann
die Tierseuchenkasse durch die kantonalen Organe
schlachtreife Tiere aus durchseuchenden Beständen

verwerten. Sie vergütet den Eigentümern den
Erlös ohne Abzug der Spesen. Die Gemeinden
sind gehalten, den Eigentümern in erster Linie in
dieser Weise an die Hand zu gehen, sofern die
Verwertung der Tiere an Ort und Stelle möglich ist.

Art. 17.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Hier möchte ich Ihnen beantragen, in
der dritten Zeile das Wort «sofort» durch
«baldmöglichst» zu ersetzen. Ebenso möchte ich Ihnen
beantragen, die beiden Aenderungen, die Sie auf Seite 6

finden, anzunehmen. Der Kreistierarzt muss natürlich
zu den Schätzungen beigezogen werden, indem er auch
die viehseuchenpolizeilichen Massnahmen anordnen
muss. Dabei möchte ich der Landwirtschaftsdirek-
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tion freie Hand vorbehalten, wenn ausnahmsweise
Fälle eintreten, wo der Kreistierarzt aus irgend einem
Grunde ersetzt werden sollte. Das ist kein Miss-
trauensvotum gegen die Kreistierärzte.

Jenny, Präsident der Kommission. Ich kann mich
mit der Abänderung einverstanden erklären, wie sie von
Herrn Regierungsrat Moser vorgeschlagen worden ist.
Auch hier stellt Herr Grossrat Roth einen Zusatzantrag,

der folgendermassen lautet: «Rei drohender
starker Ausbreitung einer Seuche ist bei Restellung
der Schatzungskommissionen im Interesse einer gleich-
mässigen Taxierung darauf Bedacht zu nehmen, dass
ein möglichst grosser Kreis von einer und derselben
Kommission taxiert wird. Erlaubt die Art der Seuche
eine solche Zentralisation nicht, so sind den Schätzern
auf alle Fälle durch die Landwirtschaftsdirektion
allgemeine Weisungen und Richtlinien zukommen zu
lassen, die eine gleichmässige Schätzung in den
verschiedenen Gemeinden erleichtern. » Es ist ohne
weiteres zu sagen, dass der Gedanke, der hier niedergelegt

werden will, durchaus den Erfahrungen
entspricht, die man beim letzten .Seuchenzug gemacht hat.
Sie sehen aber aus den Ausführungen des Herrn
Regierungsrat Moser, dass diesem Gedanken Rechnung
getragen ist, indem die Landwirtschaftsdirektion
grundsätzlich eine kantonale Schatzungskommission
bestimmt. Wenn die Seuche eine grosse Ausdehnung
annimmt, so dass eine oder zwei Kommissionen nicht
mehr genügen, so muss die Aufgabe der Viehversiche-
rungskasse bezw. den Ortspolizeibehörden überlassen
werden. Ich begreife, dass Herr Roth Kommissionen
möchte, die etwas weitere Kreise zu besorgen haben,
aber das ist alles in diesem Abschnitt 1 enthalten und
je nach den gegebenen Verhältnissen wird man die
Sache so oder anders machen müssen.

Was den zweiten Satz anbelangt, so sind darin
Weisungen an die Landwirtschaftsdirektion enthalten, die
neuerdings zugeben, gar keine Notwendigkeit
vorliegt, weil man exakt nach diesen Weisungen gehandelt
hat. Dieselben gehören mehr in die Verordnung, als in
das Gesetz. Ich empfehle deshalb Ablehnung des
Antrages Roth.

Roth (Wangen). Ich habe diesen Antrag deshalb
gestellt, weil beim letzten Seuchenzug die bezüglichen
Anordnungen nicht ganz befriedigt haben. Die
Viehversicherungskassen sind einfach angewiesen worden,
sie sollen Schätzer bestimmen. Da hat man gesehen,
dass kolossale Ungleichheiten entstanden sind. Sie
werden noch mehr zutage treten, wenn man die
Schätzungen einmal überprüft. Das sollte man unter allen
Umständen zu vermeiden suchen. Hier genügt das
Gesetz nicht, weil es zu wenig klar gefasst ist. Wenn
man grössere Klarheit hineinbringen kann, so sollte
man das tun, man hört sowieso sehr viel schimpfen
über die Unklarheit der Gesetze und darüber, dass im
Dekret ganz andere Gedanken enthalten seien als im
Gesetz. Die Organe der Viehversicherungskasse sind
gewöhnlich Landwirte, die eigenen Viehstand haben
und die bei Ausbruch einer Seuche sofort nicht mehr
funktionieren können, weil durch die Ausübung dieser
Funktion die Gefahr sehr gross wird. Die Abwälzung
auf die Gemeinden hat sich nicht sehr gut bewährt,
man sollte eine Lösung finden, die diesen Uebel-
ständen abhilft. Man sollte diese Kompetenz den
Ortspolizeibehörden übertragen, Leuten, die nicht di¬

rekt Viehbesitzer sind, sondern Viehkenner. Immerhin
stelle ich keinen bestimmten Antrag.

Salchli. In der gestrigen Kommissionssitzung
wurde auch Abs. 2 von Art. 17 diskutiert. Es ist
gestern die Befürchtung ausgesprochen worden, wenn
der Besitzer das Protokoll unterzeichnen müsse, so
werde das dahin ausgelegt, dass er auch mit der
Schätzung einverstanden sei. Ich will keinen Antrag
stellen, diese Bestimmung zu streichen, möchte aber
um Klarstellung der ganzen Sache bitten.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Gestatten Sie mir zunächst auf
die Ausführungen des Herrn Roth zu antworten. Wir
haben im Winter 1920 spezielle Kommissionen
bezeichnet, die die Schätzungen vorzunehmen haben,
Kommissionen von je zwei Mann, die per Automobil
den Seuchenfällen nachgereist sind. Nachdem die Seuche

diese grossartige Ausdehnung erreicht hatte, war
es rein unmöglich, dieses System beizubehalten. Da
hat man gefunden, nachdem man bei jeder
Viehversicherungskasse Schätzer von Amtes wegen habe, wolle
man diesen die Aufgabe übertragen. Es wäre jedenfalls
eigentümlich aufgefallen, wenn man die Viehversiche-
rungskassen und ihre Organe übergangen hätte. Dass
durch das Schatzungsverfahren unter Umständen auch
eine Verschleppung der Seuche möglich ist, gebe ich
zu, allein'nach Lage der Verhältnisse war es unmöglich1,

etwas Anderes zu machen. Nun spielen die
Ungleichheiten auch nicht eine so grosse Rolle, wie Herr
Roth gesagt hat. Von den 60,000 bis 70,000 Stück, die
geschätzt worden sind, sind nach der Statistik bis
Ende Dezember ungefähr 4500 notgeschlachtet worden,
wir haben noch nicht einmal alle Protokolle. Es ist
aber festzustellen, dass die Sache nicht so bös ist,
wenn auch zu sagen ist, dass einzelne
Schatzungskommissionen in der Tat über die Schnur gehauen
haben und dass auch einige Rekurse von Viehbesitzern
wegen zu niedriger Schätzungen eingelangt sind.
Unterschiede von 50 bis 100 Fr. kommen immer vor,
wenn man Viehpreise von 1500 bis 3000 Fr. hat. Der
Gedanke des Herrn Roth ist dann richtig, wenn die
Seuche in beschränktem Umfange auftritt, aber er ist
praktisch durchaus nicht realisierbar, sobald dieselbe
einen grösseren Umfang erreicht. Deshalb beantrage
ich Ablehnung des Antrages Roth.

Was die Ausführungen des Herrn Salchli anbetrifft,

so habe ich in der Tat leider vergessen, auf
diesen Punkt aufmerksam zu machen. Die Unterzeichnung

des Protokolls bedeutet durchaus nicht, dass der
Vieheigentümer mit der Schätzung einverstanden sein
müsse. Er muss mit seiner Unterschrift nur bescheinigen,

dass die zahlenmässigen Angaben stimmen,
dass die Angaben über Trächtigkeit und Milchergibig-
keit richtig sind. Solche Angaben figurieren auf jedem
Protokoll, denn sie beeinflussen die Schätzungen in
massgebender Weise. Diese Angaben müssen durch
Unterschrift bestätigt werden. Um nun aber jeden
Zweifel zu nehmen, dass das Rekursrecht trotz Ohter-
zeichnung des Protokolls noch besteht bezüglich der
Höhe des Schatzungswertes, beantragen wir die
Aufnahme folgenden Satzes: «Das Rekursrecht der
Tiereigentümer gegenüber der Höhe der Schatzungssumme
bleibt ausdrücklich vorbehalten. » Damit ist nun mit
aller Deutlichkeit gesagt, dass die Unterzeichnung des



84 (22. Februar 1921.)

Protokolls durchaus nicht Anerkennung der Schätzung
in sich schliesst.

Klening. Ich möchte zu Abs. 5 folgenden Zusatzantrag

stellen: «Sämtliche Schätzungen unterliegen
der Genehmigung der Landwirtschaftsdirektion, wobei

letztere nicht nur den Verkehrswert vor der
Schlachtung, sondern auch Fleischgewicht und Qualität

gebührend zu berücksichtigen hat. » Während der
Seuchenzeit haben wir vielfach die Erfahrung machen
müssen, speziell im Unterlande, dass bei der Schätzung

des Verkehrswertes vor der Schlachtung die
Tiere, die nicht ausgesprochene Rassentiere waren,
zu niedrig eingeschätzt worden sind, trotzdem sie
verhältnismässig viel und gutes Fleisch abgeworfen
haben. Darüber herrscht im Unterland vielfach
Unzufriedenheit, und es sind auch Reklamationen eingereicht

worden. Es ist viel zu viel Gewicht auf die
Rassenmerkmale gelegt worden, wobei dann oft
vorgekommen ist, dass die Tiere nicht sehr viel Fleisch
und auch nicht immer gutes Fleisch abgeworfen haben.
Gerade diese Rassentiere mit grossem Verkehrswert
werden in Zukunft diejenigen Tiere sein, die unsere
Kasse in Anspruch nehmen, während andere, gute
Nutztiere eben einen grösseren Fleischerlös geben
und daher die Kasse schonen. Darauf wird bei der
Schätzung des Verkehrswertes etwas zu wenig Rücksicht

genommen. Ich empfehle Ihnen aus diesen Gründen

meinen Zusatzantrag.

Jenny, Präsident der Kommission. Es wird hier
schwer halten, dem Antrag des Herrn Klening zu
entsprechen. Einmal ist darauf hinzuweisen, dass dieser
Antrag zum zweiten Satz von Art. 17 im Widerspruch
steht, den Sie bereits zum Beschluss erhoben haben.
Es heisst da, die Schätzung erfolge nach dem
durchschnittlichen Verkehrswert. Das ist die allgemeine
Richtlinie, die den Schätzern gegeben ist. Was wird
nun die Folge sein, wenn man diesem Antrag Klening
Rechnung trägt. Ein gutes Nutztier, eine ertragreiche
Kuh, die infolge ihrer grossen Milchergibigkeit ein
sehr wertvolles Tier ist, aber gerade wegen dieser
Milchergibigkeit wenig Fleisch ergibt und dazu noch
solches geringerer Qualität, eine solche vorzügliche
Milchkuh, die einen ausserordentlichen Verkehrswert
hat, müsste nach dem Antrag Klening viel geringer
eingeschätzt werden, als ein Tier, das vielleicht keine
Milch gibt, aber viel Fleisch hat. Ich gebe zu, dass
diese Ordnung der Dinge im Interesse der Kasse liegt,
aber sie würde Unbilligkeiten nach sich ziehen und
im Widerspruch zum allgemeinen Grundsatz stehen.
Ich glaube, dass auch die Kommission sich meiner
Ansicht anschliesst. Herr Klening hat die Interessen der
Kasse im Auge, aber wir können die Interessen der
Viehbesitzer nicht so vernachlässigen und preisgeben.
Daher müssen wir diesen Antrag ablehnen.

Nun ein paar Worte über die Ausführungen des
Herrn Salchli. Der Herr Landwirtschaftsdirektor war
anwesend, als diese Frage in der Kommission behandelt
wurde. Wir wussten nicht, welche Bedeutung dieser
Unterschrift des Vieheigentümers zukommen soll. Wir
haben uns gesagt, es sei möglich, dass es sich hier
nicht darum handle, dass der Viehbesitzer sich mit
seiner Unterschrift auch gleichzeitig mit der Schätzung
einverstanden erklärt. Nun ist heute gesagt worden,
er müsse durch die Unterschrift bestätigen, dass die
Angabe bezüglich der Zahl der Tiere, die geschätzt

worden sind, den Tatsachen entspreche. Um aber jede
irrtümliche Auffassung aus der Welt zu schaffen, wird
nun eine Bestimmung zur Aufnahme vorgeschlagen,
wonach dem Vieheigentümer trotz seiner Unterschrift
das Rekursrecht gewahrt werden muss. Damit können
wir uns einverstanden erklären.

Nun ist aber noch ein anderer Punkt unklar, der
allerdings in der Kommission nicht erörtert worden
ist, wohl aber in einer Versammlung von Viehbesitzern.

Es handelt sich um den Zusatz, dass der
Regierungsrat befugt sei, für die einzelnen Tierarten und
Altersklassen Maximalschatznngsansätze aufzustellen.
Diese Viehbesitzer waren ubereinstimmend der
Meinung, dass man einen derartigen Antrag nicht
aufnehmen solle. Das ist damit begründet worden, dass
es überhaupt sehr schwierig sei, Maximalansätze
festzustellen, dass diese Maximalansätze immer Schwankungen

unterworfen seien. Es ist allerdings zu sagen,
dass im eidgenössischen Tierseuchengesetz eine
entsprechende Bestimmung aufgenommen worden ist,
aber es ist auch vom Herrn Landwirtschaftsdirektor
erklärt worden, dass sie nicht zur Anwendung kommen

werde. In dieser Viehbesitzerversammlung ist
erklärt worden, dass diese Bestimmung dem Umsetze
schade und deshalb wird Streichung beantragt. Die
Kommission hat sich darüber nicht geäussert, weil ich
es leider vergessen habe, ihr diese Sache zu
unterbreiten. Ich beantrage also auch, diese Bestimmung
zu streichen.

Müller (Muri). Den Ausführungen des Herrn
Landwirtschaftsdirektors bezüglich der Unterschrift auf
dem Protokoll kann ich beistimmen. Wir haben bei
unseren Schätzungen dem Eigentümer immer mehrere
Fragen stellen müssen und haben die Antworten
unterschriftlich bestätigen lassen. Besonders bezüglich
der Trächtigkeit mussten solche Fragen gestellt werden,

wobei man ihnen immer gesagt hat, bei der
Schlachtung werde ein Tierarzt anwesend sein, dann
werde die Wahrheit schon auskommen. Die Leute
haben diese Unterschriften nie anders aufgefasst, denn
als eine Bestätigung der Richtigkeit der Angaben. Die
Ausführungen des Herrn Klening haben einige Berechtigung.

Solche Ungleichheiten sind eben vorgekommen
im zweiten Seuchenzug, wo so enorm viel abgeschlachtet

werden musste.

Müller (Boltigen). Nach genauer Prüfung des
Antrages Klening komme ich auch dazu, Ihnen Ablehnung

desselben zu beantragen. Ich glaube nicht, dass
die Kommission nur den Fleischwert in Betracht
ziehen kann. Es wäre ganz ungerecht, wenn die Schätzung

nachträglich nach Massgabe des Fleischerlöses
korrigiert würde. Die Entschädigung soll eben nach
Massgabe des Schadens ausgerichtet werden. Den
Antrag auf Streichung der Maximalansätze möchte
ich ebenfalls unterstützen.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Namens der Regierung kann der
Streichung des Satzes betreffend der Maximalansätze
zugestimmt werden. Das geschieht aus dein Grund,
weil man im eidgenössischen Veterinäramt versichert
hat, dass diese Bestimmung nicht angewendet werde.
Dagegen möchte ich bitten, den Antrag Klening
abzulehnen. Er geht zu sehr ins Detail, denn in Abs. 2
heisst es doch ausdrücklich, dass die Schätzungen
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nach dem durchschnittlichen Verkehrswerte erfolgen.
Damit ist alles gesagt. Wenn die Schatzungskommissionen

aus fachkundigen Leuten bestehen, und das
nehmen wir doch an, werden sie den Wünschen des
Herrn Klening durchaus Rechnung tragen. Wir haben
diesen Schätzern auf der Landwirtschaftsdirektion
immer gesagt, sie möchten alle Momente
berücksichtigen, den effektiven Verkehrswert feststellen usw.
Mehr kann man nicht verlangen, sonst käme man zu
sehr in Einzelheiten hinein, was schliesslich zu
Unordnung führen müsste.

Gnägi. Der Antrag des Herrn Klening kann nicht
wohl in dieses Gesetz aufgenommen werden. Ich habe
auch das Gefühl, dass man sich damit zu stark in
Details verlieren würde. Der Antrag entspringt jedoch
den Erfahrungen der vergangenen Seuchenzeit und
man täte gut, wenn man dem Gedanken einigermassen
Rechnung tragen würde. Ich hätte mir vorgestellt,
dass das bei Abs. 5 geschehen könnte, indem man
sagen würde, dass auf dem Verordnungswege diesen
Kommissionen eine Wegleitung über das Schatzungsverfahren

gegeben werden soll. Das würde im Interesse

der Annahme des Gesetzes liegen, weil gerade
bei uns eine grosse Misstimmung über gewisse
Ungleichheiten herrscht. Ich möchte beantragen, den
Antrag Klening abzulehnen, aber meinen Zusatz
anzunehmen.

Klening. Ich kann mich dem Antrag des Herrn
Gnägi anschliessen, möchte aber doch noch einige
Remerkungen machen zu den Aeusserungen des Herrn
Kornmissionspräsidenten, der gesagt hat, ich hätte nur
das Interesse der Kasse im Auge. Dem ist nicht so,
ich habe hauptsächlich das Interesse der Leute im
Auge, die eben nicht in der Lage sind, Rassenvieh zu
besitzen, und wo der Verkehrswert infolge dieses Um-
standes zu niedrig bemessen wird, während diese Tiere
viel mehr und besseres Fleisch liefern als Zuchttiere.
In diesen Fällen scheint es mir nur recht und billig
zu sein, dass man diesen Verkehrswert nochmals
nachschaut und diesem Umstand ein wenig Rechnung
trägt. Herrn David Müller möchte ich nur sagen, dass
selbstverständlich derjenige, der Rassenvieh hat, nach
dieser Schätzung, die hier vorgesehen wird, besser
fährt als ein anderer und daher nicht reklamieren
wird.

Müller (Boltigen). Gegenüber Herrn Klening
bemerke ich, dass man nicht immer nur die Rassentiere

in den Vordergrund stellen soll, sondern auch die
Milchtiere berücksichtigen soll, die jedenfalls ein sehr
geringes Fleischgewicht haben.

Roth (Wangen). Ich möchte darauf aufmerksam
machen, dass das, was Herr Gnägi wünscht, in meinem
Antrag inbegriffen ist. Mein Antrag stützt sich auf die
Erfahrungen in der letzten Seuchenkampagne. Wenn
mein Antrag abgelehnt würde, könnte ich mich ganz
gut dem Antrag Gnägi anschliessen.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Für den Fall der Annahme des
Antrages Gnägi möchte ich beantragen, denselben
nicht bei Abs. 5, sondern bei Abs. 2 unterzubringen.

Gnägi. Ich bin damit einverstanden.

Die Anträge Gnägi und Regierungsrat Moser werden

vom Vorsitzenden, weil unbestritten, als
angenommen erklärt.

Abstimmung.
Für den Antrag Roth Minderheit.

Beschluss :

Art. 17. Tritt eine Seuche, für die
Entschädigungspflicht besteht, in einem Viehstand einer
Gemeinde auf, so ist sofort durch eine von der
Landwirtschaftsdirektion bestimmte Kommission
die Schätzung des Bestandes vorzunehmen. Die
Landwirtschaftsdirektion kann diese Schätzung
auch den Organen der Viehversicherungskasse
oder der PferdeVersicherungskasse übertragen. Wo
keine Viehversicherungskasse besteht, kann die
Landwirtschaftsdirektion die Schätzung der
Viehbestände, welche verseucht oder von der Seuche
bedroht sind und namentlich der Tiere, welche
notgeschlachtet werden müssen, durch die Orts-
pofizeibehörde oder zwei von ihr bezeichnete
Schätzer vornehmen lassen. Zu den Schätzungen
ist von Amtes wegen der zuständige Kreistierarzt
oder dessen Stellvertreter beizuziehen. Die Schatzer

haben sich den Anordnungen des Kreistierarztes

bezüglich der Desinfektion zu unterziehen.
Die Schätzung erfolgt nach dem durchschnittlichen

Verkehrswert. Vorbehalten bleiben die
Bestimmungen in Art. 266 der Vollziehungsverordnung

zum Bundesgesetz betreffend Bekämpfung
der Tierseuchen vom 13. Juni 1917. Auf dem
Verordnungswege soll diesen Kommissionen eine
Wegleitung über das Schätzungsverfahren
gegeben werden.

Ueber die Schätzungen ist nach den Weisungen
der Landwirtschaftsdirektion ein genaues Protokoll

in drei Doppeln anzufertigen, von Schätzern
.und Vieheigentümern zu unterzeichnen. Je ein
Doppel bleibt in Händen des Eigentümers und
des zuständigen Kreistierarztes und das dritte
Doppel ist unverzüglich der Landwirtschaftsdirektion

einzusenden. Das Rekursrecht der Tiereigentümer

gegenüber der Höhe der Schatzungssumme
bleibt ausdrücklich vorbehalten.

Die Schätzer sind, soweit dies zeitlich möglich

ist, durch den Regierungsstatthalter ins
Gelübde aufzunehmen.

Sämtliche Schätzungen unterliegen der
Genehmigung der Landwirtschaftsdirektion. Diese kann
übersetzte Schätzungen oder eine Beschwerde des
Eigentümers wegen zu niedriger Schätzung einer
zweiten Schätzungskommission zur Begutachtung
überweisen; sie trifft hierauf nach Anhörung der
Schätzer und der Eigentümer den endgültigen
Entscheid.

Das Schlachten der Tiere, sofern es überhaupt
zulässig ist, darf in der Regel erst nach vorgenommener

Schätzung geschehen.

Tagblatt des Grossen Kates. — Bulletin du Grand Conseil 1921.
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Art. 18.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 18. In denjenigen Fällen, wo zur Verhinderung

der Verschleppung einer Seuche anderes
Eigentum als Viehware zerstört oder beschädigt
werden soll, bezeichnet die zuständige Amtsstelle
nach Massgabe der bestehenden Vorschriften
diejenigen Objekte, die zerstört oder beschädigt werden

müssen. Die Schätzer nehmen von den
betreffenden Objekten Schätzung und doppeltes
Protokoll auf, woraufhin die Zerstörung vorgenommen
werden kann. Ein Doppel des Protokolls ist mit
dem Schatzungsprotokoll für das Vieh an die
Landwirtschaftsdirektion einzusenden.

Art. 19.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 19. Nach Eingang der Schätzungsprotokolle,
der Rechnungen für die entschädigungsberechtigten

Kosten und der sonstigen Belegstücke
ordnet, die Landwirtschaftsdirektion die Auszahlung

der Schadenersatzbeträge durch die
Tierseuchenkasse an.

Art. 20.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 20. Streitigkeiten über die Auslegung und
Anwendung dieses Gesetzes entscheidet endgültig

der Regierungsrat.

Art. 21.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. In der ersten Lesung war die
Bestimmung enthalten, dass Widerhandlungen gegen die
Bestimmungen dieses Gesetzes mit Bussen von 10 his
300 Fr. bestraft werden, sofern nicht die allgemeinen
Strafbestimmungen höhere Strafen vorsehen. Ich
möchte die Herren aufmerksam machen, dass das
Gesetz keine viehseüchenpolizeilichen Bestimmungen
enthält, sondern rein nur die finanzielle Seite der ganzen
Frage ordnet, während in der Vollziehungsverordnung,
die der Regierungsrat erlassen wird, dann alle
Massnahmen vorgeschrieben werden, die bei Ausbruch einer
Seuche innegehalten werden müssen und damit in
Verbindung auch die Strafbestimmungen. Damit nun
die Angelegenheit nach allen Richtungen hin genau

untersucht werde, haben wir die Vorlage auch der
Justizdirektion zur speziellen Prüfung des Art. 21
unterbreitet. Es ist uns eine Abänderung vorgeschlagen

worden, die wir Ihnen zur Annahme empfehlen.

Angenommen.

Beschluss.

Art. 21. Wer vorsätzlich den Bestimmungen
dieses Gesetzes zuwiderhandelt, wird mit Busse
von 10 Fr. bis 300 Fr. bestraft. Vorbehalten bleiben

die weitern Strafbestimmungen der kantonalen

und eidgenössischen Gesetzgebung.

Art. 22.

Jenny, Präsident der Kommission. Die Kommission

hat in ihrer gestrigen Sitzung in bezug auf Art. 22
eine Abänderung getroffen. Es ist hier der Grundsatz
aufgestellt, dass das Gesetz in Kraft tritt nach
Annahme durch das Volk und nach Genehmigung durch
den Bundesrat. Nun sind zwei Ausnahmen gemacht,
einmal die Entschädigung für ViehVerluste infolge von
Maul- und Klauenseuche, wo die Tierseuchenkasse
rückwirkend auf 1. Oktober 1919 eintreten soll und
sodann bei den seuchenpolizeilichen Massnahmen, für
welche die Tierseuchenkasse ab 1. Januar 1921
aufkommen soll. Wenn man die drei Bestimmungen
vergleicht, wird man sofort sehen, dass da ein
Widerspruch zwischen dem ersten und zweiten Absatz
besteht. Bei der Besprechung der mehr formellen Frage
sind wir eingetreten auf die mehr materiellen Abänderungen

und zwar in der Weise, dass wir gesagt haben,
grundsätzlich trete das Gesetz in Kraft nach Annahme
durch das Volk. Die einzige Ausnahme, die wir
vorsehen, ist die, dass Entschädigungen von Viehverlusten
infolge Seuchen rückwirkend erklärt werden auf 1.
Oktober 1919, indem hier eine Abmachung zwischen dem
Staat Bern und der Tierseuchenkasse stattgefunden
hat, wobei der Staat sich verpflichtet, dieser
Tierseuchenkasse 21/2 Millionen zu bezahlen, unter der
Bedingung, dass diese Kasse rückwirkend auf 1.
Oktober 1919 ihre Leistungen beginne. Damit sind wir
einverstanden. Wir haben uns aber gesagt, dass Ziffer

2 besser gestrichen werde, indem wir nun der
Ansicht sind, dass die viehseuchenpolizeilichen
Massnahmen, die der Staat verfügt hat und verfügen wird,
bis zum Inkrafttreten des Gesetzes noch vom Staate
getragen werden sollen.

Angenommen nach Kommissionsvorlage.

Beschluss :

Art. 22. Das vorliegende Gesetz tritt nach
Annahme durch das Volk und nach Genehmigung
durch den Bundesrat in Kraft und zwar:

a. in bezug auf die Entschädigungen für
Viehverluste infolge Maul- und Klauenseuche
rückwirkend auf 1. Oktober 1919;

b. in bezug auf die übrigen Bestimmungen auf
1. Januar 1921.
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Der Regierungsrat erlässt die nötigen
Vollziehungsvorschriften.

Art. 23.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 23. Bis zum Inkrafttreten des Gesetzes
übernimmt der Staat die Kosten für die Seuchentierärzte

und die Fleischtransporte; auch leistet
er Beiträge an die Gemeinden für Desinfektionsund

Bewachungskosten und an die Verwendung
von Schutz- und Heilserum gemäss Art. 14 dieses
Gesetzes.

Art. 24.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Wir möchten beantragen, hier
unter Nr. 2 des Gesetz vom 1. September 1968
betreffend Stempelgebühren zu nennen.

Jenny, Präsident der Kommission. Einverstanden.

Angenommen mit dem Zusatzantrag Moser.

Beschluss :

Art. 24. Durch dieses Gesetz werden alle mit
ihm in Widerspruch stehenden kantonalen gesetzlichen

Bestimmungen aufgehoben, insbesondere:
1. Das Gesetz vom 8. August 1849 über die

Beseitigung abgestandener Tiere und die
Vollziehungsverordnung vom 11. Oktober 1849.

2. Das Gesetz vom 1. September 1868 betreffend
die Stempelgebühren.

3. Das Gesetz vom 5. Mai 1895 über die
Viehentschädigungskasse.

4. Das Dekret vom 20. Mai 1896 betr. die
Organisation und Verwaltung der
Viehentschädigungskasse und der Pferdescheinkasse.

5. Art. 21, Alinea 2, des Gesetzes vom 17. Mai
1903 über die Viehversicherung.

von Grünigen. Ich möchte Sie ersuchen, auf Art. 7

zurückzukommen. (Zustimmung.)
Ich beantrage Ihnen, diesen Artikel folgendermas-

sen abzuändern: «Das Inkasso der Beiträge besorgen
zuhanden der Tierseuchenkasse bis 1. März jeden
Jahres die Ortspolizeibehörden nach Massgabe der
Viehbestände im November. Die Viehinspektoren
haben zu diesem Zwecke der Ortspolizeibehörde ein
Verzeichnis der beitragspflichtigen Vieheigentümer
und deren Bestände bis 31. Dezember einzureichen.
Nach der bestehenden Fassung müssen die Verzeichnisse

im November aufgenommen werden und das
Inkasso muss schon am 1. Dezember besorgt sein. Das
ist in Gemeinden mit grossem Viehstand nicht möglich.

Ich glaube, man muss den Ortspolizeibehörden Zeit
geben, um dieses Inkasso zu besorgen. Im weitern
möchte ich auf den 31. Dezember abstellen, denn am
folgenden Tage beginnt das Versicherungsjahr der
Viehversicherungskasse. Die Viehinspektoren schlies-
sen mit diesem Tag ab und es kann die Kontrolle, die
sie für die Viehversicherungskasse anlegen müssen,
auch gerade für die Tierseuchenkasse Verwendung
finden.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Gerade aus dem Grunde, um
nicht doppelte Arbeit zu machen, hat man vorgesehen,
dass die Zählung im November stattfinden soll. Nun
bin ich mit Herrn von Grünigen nicht einverstanden,
dass das nicht möglich sei. Es wird jedem
Viehinspektor möglich sein, in der Zeit vom 1. bis 30.
November seine paar Stücke zu zählen, dazu kommt, dass
in der gleichen Zeit auch die Zählung für die
Viehversicherung stattfindet. Es liegt sehr nahe, die
beiden Sachen miteinander zu verbinden. Wenn man
bis im März Frist gibt, so weiss ich genau, wie das
geht, dann bekommt man vielleicht im Mai oder Juni
das Material. Die Viehversicherungskasse schlicsst ihre
Rechnungen mit dem 30. November ab, bis 31.
Dezember müssen sämtliche Rechnungen eingereicht werden.

Das wird jetzt so durchgeführt. Ich habe geglaubt,
es sei eine grosse Vereinfachung, wenn man hier den
gleichen Zeitpunkt wähle.

Müller (Boltigen). Ich muss Herrn von Grünigen
beistimmen. Es ist sicher besser, wenn wir den
Endtermin auf den 1. März festlegen und die Bezahlung
auf den 1. Februar. Wir zahlen im Januar die
Viehversicherungsprämie und können dann gleich auch
diese Beiträge an die Viehseuchenkasse bezahlen.

Roth (Wangen). Ich habe auch den Antrag stellen
wollen, auf den zweiten Satz des Artikels 7

zurückzukommen. Ich habe in der ersten Beratung den
Antrag gestellt, man möchte den Zwischensatz
betreffend die Viehinspektoren streichen. Dabei habe
ich unterlassen, einen Eventualantrag zu stellen, für
den Fall der Ablehnung meines Antrages. Ich hätte
beantragen sollen, der Satz sei folgendermassen zu
fassen: «Bei Aufstellung der Verzeichnisse der
beitragspflichtigen Tiere haben die Viehinspektoren jeder
in seinem Kreis von Amtes wegen mitzuwirken. » Praktisch

wird das so herauskommen, weil die Inspektionskreise

in den Gemeinden nicht so klein sind, dass die
Zählung an einem Tag durchgeführt werden kann. Nach
meiner Auffassung ist es nicht nötig, dass man diese
Zählung an einem Tag durchführt. Wichtig ist, dass
der Viehinspektor die Zählung nicht allein machen
muss, sondern dass die. Gemeinde ihm noch einen
zweiten Zähler beigibt.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Um *dem Gedanken des Herrn
von Grünigen Rechnung zu tragen, bin ich schliesslich
bereit, den Antrag in dem Sinne entgegenzunehmen,
dass die Frist für das Inkasso auf 1. Februar ausgedehnt

wird.

von Grünigen. Ich kann mich diesem Antrag an-
schliessen.
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Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Den Antrag Roth bitte ich
abzulehnen. Das ist eine rein polizeiliche Vorschrift, über
die man in guten Treuen verschiedener Meinung sein
kann. Nach der Auffassung des Herrn Roth sollte
jedes Detail in das Gesetz hinein, nach meiner
Auflassung sollte man nicht mehr in das Gesetz
hineinbringen, als absolut notwendig ist, immerhin in der
Meinung, dass das Gesetz klar sein soll. Nun ist
gesagt, dass die Viehinspektoren das Verzeichnis zu
erstellen haben. Ob sie jemand beiziehen, ist ihre
Sache. Sie werden dafür honoriert. Bei der Aufstellung

der Verordnung wird sicher dem Gedanken des
Herrn Roth Rechnung getragen werden können, aber
ich finde es nicht für nötig, das Gesetz mit polizeilichen

Bestimmungen zu belasten.

Abstimmung.
Für den Antrag von Grünigen Minderheit.
Für den Antrag Roth Minderheit.

von Grünigen. Ueber meinen Antrag wäre gar
keine Abstimmung nötig gewesen.

Präsident. Doch, denn im Prinzip hat Herr
Regierungsrat Moser demselben nicht zugestimmt, sondern
nur eventuell.

Acllig. In bezug auf Art. 11 hätte ich gern
Auskunft gehabt, um je nach Ausfall derselben eine kleine
Einschaltung zu beantragen.

Es heisst da: «Bei dauernder Vermehrung des
Tierbestandes durch Ankauf nach Aufnahme des Verzeichnisses

der beitragspflichtigen Tiere im November hat
der Eigentümer zum Zwecke seiner Sicherung die
entsprechenden Beträge nachzuzahlen. » Ich stelle mir
vor, dass für das zugekaufte Vieh bereits anderwärts
die Prämie bezahlt worden ist. Für das gleiche Tier
soll nicht zweimal die Prämie bezahlt werden. Es
dürfte also genügen, dass die Prämie nachbezahlt
werden muss für Tiere, die ausserhalb des Kantons
angekauft werden.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Die Frage ist. im Rate mehrfach
erörtert worden. Ich habe ausdrücklich betont, dass
man dem Gedanken, der speziell vom Zuchtgebiet
ausgegangen ist, dass man die Tiere, die im Laufe des
Jahres geboren werden, nicht zur Prämienzahlung
heranzieht, Rechnung getragen hat. Ich habe das an
einem Beispiel klar gemacht. Wenn einer im
November zehn Stück hat, muss er für diese zahlen.
Werden einige Kälber in einem Viehstand geboren, so
hat er nichts zu bezahlen, ist aber gleichwohl
versichert. Wenn er aber vier Stück zukauft, sind sie nur
versichert, insofern er bezahlt; wenn er nicht bezahlt,
sind sie nicht versichert, sofern er nicht vorher eine
entsprechende Anzahl verkauft hat. Es ist ohne
weiteres zuzugeben, dass es sich da um Tiere handeln
kann, für die die Prämie bereits bezahlt worden ist.
Allein die Kontrolle können wir nicht machen, das
würde viel mehr kosten, als dem Wert entsprechen
würde. Deshalb glaube ich, dass diese Regelung praktisch

ist und nicht geändert werden sollte.

Christen. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit noch
auf Art. 18 hinwenden. Es ist richtig, dass fülle von
Zerstörung von Eigentum bei Auftreten einer Seuche
vorgesehen werden. Wer ist aber die zuständige
Amtsstelle, die hier aufgeführt ist? Ferner vermisse ich
auch ein Rekursrecht des Eigentümers, dem das
Objekt angehört.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Die zuständige Amtsstelle ist im
Bundesgesetz vorgesehen. Das ändert sich jeweilen
je nach der Seuche. Uebrigens spielt das praktisch
gar keine grosse Rolle. Es kommt nur bei Rinderpest
vor, dass man Heu und Stroh und derartige Sachen
zerstört, während bei Maul- und Klauenseuche nur in
sehr geringem Umfang solche Dinge vorkommen. Ich
halte doch dafür, es sei nicht nötig, für diesen Fall,
wo es sich um die Zerstörung von etwas Heu und
Stroh handelt, noch ein Rekursrecht vorzusehen. Es ist
übrigens dem Grundsatz nach in Art. 17 vorgesehen,
wo es sich um die Schätzung handelt. Ich möchte
bitten, Art. 18 in der bisherigen Fassung sLehen zu
lassen.

Christen. Es handelt sich nicht, nur um Heu und
Stroh, es ist in der letzten Periode auch vorgekommen,
dass ein Haus angezündet worden ist.

Pulfer. Wir haben von allem Anfang an den Titel
des Gesetzes umgeändert. Nun sind aber noch eine

ganze Anzahl von Artikeln da, die mit der Ueber-
schrift, nicht in Einklang stehen. Ich möchte nicht
beantragen, auf alle diese Artikel zurückzukommen,
sondern nur wünschen, man möchte diese Artikel alle
zusammen in Einklang bringen mit dem Titel.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Ich sehe mich doch veranlasst
gegenüber Herrn Pulfer festzustellen, dass ich einleitend

gesagt habe, dass überall da, wo von Viehseuche
gesprochen wird, das Wort «Tierseuche» eingesetzt
werden soll, dass man aber auf die einzelnen Artikel
nicht zurückkommen wolle, sondern das von
vornherein als gegeben erachte.

Präsident. Auch ich kann Herrn Pulfer mitteilen,
dass man das förmlich beschlossen hat.

Jenny, Präsident der Kommission. Ich möchte
keinen Antrag auf Zurückkommen stellen, sondern nur
allgemein einen Wunsch anbringen, um die
Landwirtschaftsdirektion zu einer Erklärung zu veranlassen.
Was ich sagen wollte, würde zu Art. 1 fallen. Es ist
nämlich aufmerksam gemacht worden, dass nun die
Tierseuchenkasse ein Institut sei, das sich selbst
verwalte, resp. ausschliesslich von Viehbesitzern gespeist
werde. Die Viehbesitzer haben also für alle Anforderungen

aufzukommen. Nun ist gefragt, worden, ob
diese Viehbesitzer, die für alles verantwortlich sind,
nirgends ein Mitspracherecht haben an diesem
Institut, das ihnen selbst gehört. Es ist gesagt, dass die
Tierseuchenkasse von den Organen des Staates
verwaltet. werde, aber es würde doch zur Beruhigung
dienen, wenn gesagt werden könnte, dass auch die
Viehbesitzer selbst gehört werden. Es ist anfänglich
die Meinung gewesen, man könnte den Zusatz zu Art. 1
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annehmen. Nun hat der Herr Landwirtschaftsdirektor
ausserhalb des Parlamentes sich dahin geäussert, dass
er es als selbstverständlich erachte, dass ein Vertreter
der Viehbesitzer zweifellos herbeigezogen werde und
dass die Viehbesitzer auch bei der Verwaltung angehört

werden müssten. Bis dahin ist es praktisch so
gehandhabt worden, dass die Landwirtschaftsdirektion

gewisse konsultierende Organe herbeiziehen muss-
te, meistens Tierärzte, mit denen man die Massnahmen
besprochen hat. Es wird aber notwendig sein, dass
diejenigen, die die Kasse speisen müssen, und die für
alle Anordnungen, welche von staatlichen Organen
getroffen werden, verantwortlich sind, auch noch gehört
werden müssen. Darum ist es nötig, dass in dieser
Richtung seitens des Herrn Landwirtschaftsdirektors
beruhigende Erklärungen abgegeben werden. Er hat
früher schon gesagt, es sei selbstverständlich, es werde
auch in der Vollziehungsverordnung gesagt werden.
Es dient aber zur Beruhigung der Viehbesitzer, wenn
diese Erklärung öffentlich abgegeben wird. Daran können

sich die Viehbesitzer dann später halten. Ein
gewisses Misstrauen gegenüber den Massnahmen der
Viehseuchenpolizei ist eben vorhanden, ohne dass
damit irgend jemandem ein Vorwurf gemacht werden
soll. Es besteht auch die Befürchtung, es könnten
später neuerdings Massnahmen getroffen werden, die
über das Ziel schiessen, für die aber die Viehseuchenkasse

die Verantwortung übernehmen müsste. Es wäre
deshalb gut, wenn eine Kommission von Viehbesitzern
der Landwirtschaftsdirektion beigegeben würde und
nicht bloss das Veterinärkollegium.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Ich bin gern bereit, hier eine
Erklärung in diesem Sinne abzugeben. Neben diesem
Gesetz muss nun eine Vollziehungsverordnung erlassen
werden, in welcher die Massnahmen, die zur Anwendung

kommen müssen, genannt werden. Massgebend
für unsere Vollziehungsverordnung sind die Vorschriften

des Bundesgesetzes und die bundesrätliche
Vollziehungsverordnung. Es kann sich nicht darum
handeln, die dort niedergelegten Grundsätze etwa
abändern zn wollen. Natürlich ist die Ausführung im
einzelnen Fäll etwas zu differenzieren.

Nun ist als beratendes Kollegium der
Landwirtschaftsdirektion dekretsgemäss das Veterinärköllegium
beigeordnet. Dieses Kollegium ist zur Zeit des grossen
Seuchenausbruchs noch entsprechend erweitert worden.

Sodann ist eine grossrätliche Seuchenkommission
eingesetzt worden, die alle die Massnahmen
begutachten musste. Ich gedenke, diese beiden Kommissionen

für die Zukunft in der Weise in eine zu
verschmelzen, dass man das Veterinärkollegium, das sich
speziell mit Fragen der Viehseuchenpolizei abgeben
muss, noch ergänzt durch Vertreter der Viehbesitzer.
Wenn man das macht, so glaube ich, sei allem Rechnung

getragen, was billigerweise verlangt werden kann.
Ich möchte hier am Schluss auch noch feststellen,
dass man nicht immer und immer sagen darf, dass nur
der Viehbesitzer Leistungen mache. Der Staat gibt
auch seine Leistungen und schliesslich liegt die ganze
Institution doch sicher am ehesten im Interesse des
Viehbesitzers selbst. Wenn das Tierseuchengesetz von
den Viehbesitzern selbst Opposition erfahren sollte,
so ist das für diese Institution zu bedauern. Ich gebe
die Erklärung ab, dass die Regierung eine Kommission
einsetzen wird, resp. das Veterinärkollegium durch

Tagblatt des Grossen Rates.

Zuwahl von Viehbesitzern ergänzen wird, welche
Kommission sich speziell mit der Wahrung der Interessen-
der Kasse zu befassen hat und vor der Durchführung
von viehseuchenpolizeilichen Massnahmen angehört
werden soll.

Bühler. Herr Jenny hat eine ausserordentlich wichtige

Frage zur Sprache gebracht und ich bedaure nur,
dass mau nicht zu Beginn der Behandlung des
vorliegenden Gesetzes an diese Sache gedacht hat. Es
verhält sich nun so, dass die Viehseuchenkasse, die
ein sehr weites Gebilde sein wird, an dem die
Viehbesitzer sowohl aktiv wie passiv in sehr starkem Masse
beteiligt sein werden, unter der Oberaufsicht des Re-
gieiungsrates von der Landwirtschaftsdirektion
verwaltet werden wird.

Man hätte die Kasse auf einen andern Boden stellen
können und zwar so, dass sie ein selbständiges
Gebilde geworden wäre mit eigener juristischer
Persönlichkeit und ausgestattet mit eigener Organisation und
Verwaltung. Ich möchte daran erinnern, dass man
unlängst mit der Pensions- und Hülfskasse des
Staatspersonals in dieser Weise verfahren ist, desgleichen
mit den Pensions- und Hülfskassen der Käntonalbank
und der Hypothekarkasse. Diese Kassen werden
gespeist durch die Beiträge des Personals und durch die
Leistungen der Banken und des Staates, stehen aber
unter völliger Selbstverwaltung und besitzen die
juristische Persönlichkeit. Es ist in den Statuten ausdrücklich

gesagt, dass die Pensionskasse ein
öffentlichrechtliches Institut mit selbständiger Persönlichkeit sei.

Auch die Viehseuchenkasse hätte ein eigenes
Institut mit juristischer Persönlichkeit und eigener
Verwaltung bilden sollen, wobei ich mir die Sache so
vorstelle, dass die Viehbesitzer ihre Delegierten an die
Generalversammlung senden und durch diese einen
eigenen Vorstand bestellen würden. Die Viehbesitzer
hätten auf diese Weise direkt an der Verwaltung der
Viehseuchenkasse mitwirken können.

Nun ist es aber zu spät, um noch einen dahingehenden

Vorschlag zu machen, denn das Gesetz sollte
möglichst bald zur Abstimmung kommen. Es ist leider
nicht mehr angängig, im jetzigen Stadium der Dinge
noch eine solch eingreifende Aenderung vorzunehmen.
Ich verzichte deshalb denn auch darauf, einen
derartigen Antrag zu stellen und begnüge mich mit der
durch den Herrn Landwirtschaftsdirektor gegebenen
Zusicherung, dafür Sorge tragen zu wollen, dass die
Viehbesitzer zur Mitverwaltung herangezogen werden.

Titel und Ingress.

Angenommen.

Beschluss:

Gesetz

über
die Tierseuchenkasse.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,
in Ausführung von Art. 33 und 49 des
Bundesgesetzes vom 13. Juni 1917 betreffend die
Bekämpfung von Viehseuchen und von Art. 264 der
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zugehörigen Vollziehungsverordnung vom 30.
August 1920, auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

Schlussabstimmung.
Für Annahme des Gesetzesentvvurfes Mehrheit.

Geht an die Regierung zur Ansetzung der
Volksabstimmung.

Geschäftsordnung für den (irosseu Rat.

Fortsetzung.

(Siehe Seite 72 hievor.)

Detailberatung.
§ I-

Freiburghaus, Präsident der Kommission. Ich
möchte vorausschicken, dass Herr Staatsschreiber
Rudolf in präziser Weise einen ersten Entwurf zur
Geschäftsordnung des Grossen Rates verfasst hat. Die
ganze Materie wurde neu bearbeitet und sind gegenüber

dem bisherigen Reglement verschiedene neue
Artikel hinzu gekommen. Zur Orientierung der Herren

Kollegen mache ich darauf aufmerksam, dass,
wenn Sie Vergleiche anstellen wollen, Sie nicht die
Artikel des alten Reglementes in ihrer numerischen
Reihenfolge mit den Artikeln des neuen Reglementes
vergleichen dürfen, weil in der Reihenfolge der
Stoffbehandlung zwischen den beiden Reglementen
Differenzen bestehen.

Was nun Art. 1 des vorliegenden Reglements-
Entwurfes betrifft, bemerke ich, dass dieser ganz
gleich lautet, wie die Absätze 1 und 2 des bisherigen
Reglementes.

M. Boinay. Je voudrais proposer une modification
à l'article lur du règlement, dans le but d'obtenir si
possible que les sessions du Grand Conseil n'aient
pas lieu en même temps que celles des Chambres
fédérales. Nous avons remarqué que depuis quelques
années nous étions complètement gênés dans nos
délibérations par suite de l'absence de membres du
Grand Conseil et de membres du gouvernement qui
sont obligés de remplir leur mandat de conseillers
nationaux ou de conseillers aux Etats. Résultat:
ajournement de divers objets devant être traités par
le Grand Conseil. La semaine dernière encore, après
3 jours de session, nous avons dûretourner à la maison.

Au 1er paragraphe, qui dit: «En règle générale,
la session s'ouvre le troisième lundi de mai », rien à
changer, mais je propose d'ajouter: «La session de
septembre—octobre s'ouvre en général l'un des lundis
de ces deux mois et celle d'hiver le troisième lundi
de novembre. »

Nous ne venons pas ici pour voir les Alpes, mais
pour travailler. Lorsque 4 membres du gouvernement

et plusieurs des principaux membres du Grand

Conseil doivent siéger aux Chambres fédérales, il est
impossible que le Grand Conseil puisse vaquer
normalement à sa besogne. On ne peut être au four et
au moulin.

Müller (Bern). Ich erlaube mir einige Bemerkungen

zu Art. 1, weil dieser den Charakter der ganzen
Revision zeigt. Herr Kommissionspräsident Freiburghaus

hat gestern für die vorliegende Revision die
Logik in Anspruch genommen. Diesem Urteil kann
ich jedoch nicht zustimmen, denn ich halte den
vorliegenden Entwurf im Gegenteil für eine Revision,
die nach allen Ecken und Enden zeigt, wie oberflächlich

man über eine ganze Reihe von Bestimmungen
hinweggegangen ist. Auf der einen Seite hat man die
Revision da unterlassen, wo es nötig gewesen wäre,
zu revidieren, auf der andern Seite dagegen hat man
Bestimmungen eingeführt, die für unsern Grossen Rat
absolut nicht notwendig sind. Ich muss konstatieren,
dass die wesentlichen Aenderungen im vorliegenden
Reglement ganz einfach eine Kopie des Geschätts-
reglementes des Nationalrates bilden, aber mit dem
Unterschied, dass einzelne Bestimmungen, die im
Reglement des Nationalrates einen Fortschritt bedeutet,
haben, wie z. B. die Bestimmungen über die
stenographische Aufnahme der Verhandlungen, hier zu
einem Rückschritt geworden sind, weil man die
Vorschriften des Reglementes des Nationalrates einfach
kritiklos herübergenommen hat. Was im Reglement
des Nationalrates als Fortschritt bezeichnet werden
muss, ist hier zu einer Reaktion geworden. Ich werde
mir daher erlauben, bei den verschiedenen Artikeln
auf diese Sache zurückzukommen.

Der ganze Charakter der Revision zeigt sich
namentlich auch darin, dass man mühsam ihren eigentlichen

Sinn und Zweck zu verschleiern sucht. Es
handelt sich im Grunde genommen um nichts
Anderes, als um eine Lohnbewegung des Grossen Rates
bezüglich der Taggelder. Dazu war aber eine Dekoration

nötig und deshalb ist man auf eine Gesamtrevision
verfallen. Den eigentlichen Kernpunkt der ganzen

Revision bildet die Frage der Regelung der Taggelder.
Dieses Urteil, das ich im Allgemeinen von dieser

Revision habe, kann ich durch Art. 1 des Entwurfes
belegen. Was wurde denn eigentlich an diesem Artikel
geändert? Der Art. 1 des alten Reglementes wurde
einfach auseinandergerissen und auf die neuen Art. I
und 2 verteilt. § 1 handelt jetzt von den ordentlichen,
§ 2 von den ausserordentlichen Sessionen des Grossen
Rates.

Das ist die eine Aenderung.
Die andere Aenderung, die, im Grunde genommen,

aber gar keine ist, befindet sich in Art. 2, auf den icb
jetzt schon zu sprechen kommen muss, weil er mit
Art. 1 in Zusammenhang steht.

« Spätestens drei Wochen nach einer ausserordentlichen

Gesamterneuerung des Grossen Rates ist
derselbe zu einer ausserordentlichen, konstituierenden
Session einzuberufen. » Dieser Absatz befindet sich
genau gleich im alten Reglement, mit dem einzigen
Unterschied, dass dort von vierzehn Tagen gesprochen
wird, während hier von drei Wochen die Rede ist.
Was hat die Einberufung einer solchen ausserordentlichen,

konstituierenden Session denn für eine Bedeutung?

Ein solcher Fall kommt in einem Menschenalter

höchstens einmal — oder überhaupt nicht — vor.
Diese Bestimmung hat also gar keine Bedeutung.
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Was aber Bedeutung besitzt und was geändert
werden muss, wenn man vernünftig ist, betrifft das,
was Kollege Boinay kritisiert hat.

Auf der einen Seite wissen wir aus Erfahrung,
dass die im Geschäftsreglement vorgesehenen drei
ordentlichen Sessionen nur in den allerseltensten Fällen

nicht länger als eine Woche dauern, sondern, dass
wir mit einer fast absoluten Regelmässigkeit mit einer
Sessionsdauer von 14 Tagen bis 3 Wochen rechnen
müssen. Auf der andern Seite wissen wir genau,
wann die' Sessionen der Bundesversammlung beginnen.

Wir wissen das allerdings nicht bei den
ausserordentlichen Sessionen, wohl aber wissen wir aus
dem Geschäftsreglement, dass die Juni-Session am
ersten Montag des Monates Juni beginnt und die
Dezember-Session am ersten Montag des Monates
Dezember. Trotzdem man davon genau Kenntnis hat
und obgleich man weiss, wie unangenehm es bis jetzt
immer war, wenn die Sessionen des Grossen Rates
und der Bundesversammlung kollidierten, hat man
gleichwohl die Bestimmungen des Art. 1 des alten
Reglementes unverändert gelassen und sagt wieder:
«Die Frühjahrssession beginnt nach einer ordentlichen

Gesamterneuerung des Grossen Rates.am ersten
Montag des Monates Juni, in den andern Jahren in
der Regel am dritten Montag des Monates Mai. Die
Herbstsession beginnt an einem Montag des Monats
September, die Wintersession am dritten Montag des
Monats November. »

Trotzdem man also weiss, dass man mit einer
Sessionsdauer von acht Tagen nicht auskommt,
sondern regelmässig drei Wochen nötig hat, nimmt man
darauf keine Rücksicht. Man weiss genau, dass
anfangs Juni die Bundesversammlung beginnt, aber
gleichwohl verlegt man den Beginn der Frühjahrssession

auf den dritten Montag des Monats Mai, so
dass die Sitzungen der Bundesversammlung während
vierzehn Tagen mit den unsern kollidieren.

Ganz gleich verhält es sich mit der Novembersession,

indem auch deren Beginn auf den dritten
Montag des November verlegt wird, während man
genau weiss, dass am ersten Montag des Dezember
die Dezembersession der Bundesversammlung beginnt.

Entweder wird die durch Herrn Boinay beantragte
Fassung angenommen oder dann müssen die
Bestimmungen so getroffen werden, dass sowohl die Mai-,
wie die Novembersession je am zweiten Montag des
betreffenden Monats beginnen.

Das ist ungefähr, was mir notwendig scheint, während

das andere, ob der Grosse Rat vierzehn Tage
oder drei Wochen nach einer ausserordentlichen
Gesamterneuerung zusammentritt, was meines Wissens
in einem halben Jahrhundert nur einmal geschah,
vollständig gleichgültig ist.

Freiburghaus, Präsident. der Kommission. Herr
Boinay beantragt, im Hinblick auf die Sessionen der
Bundesversammlung, die hier vorgesehene Anordnung
unserer Sessionen abzuändern, damit unsere Sitzungen

nicht mit denjenigen der Bundesversammlung
zusammenfallen. Dieser Wunsch ist auch in den
Beratungen der Kommission zum Ausdruck gekommen und
als berechtigt anerkannt worden, denn wir haben
gerade in der letzten Woche gesehen, wie unangenehm
es ist, wenn gleichzeitig mit der Bundesversammlung
eine Session des Grossen Rates stattfindet.

Dazu muss jedoch bemerkt werden, dass es in
diesem Falle weder die Schuld des Grossen Rates,
noch der Regierung war, dass die Sache so herauskam.

Dieses unangenehme Zusammentreffen ergab sich
eben daraus, dass die Bundesversammlung ihre Session

während acht Tagen unterbrochen hat. So kam
es, dass eben während der letzten Woche noch
Sitzungen der Bundesversammlung stattfanden, was für
uns die bemühende Tatsache zur Folge hatte, dass,
als man an die Behandlung des wichtigen Geschäftes,

der Wertzuwachssteuer, schreiten wollte, der
Kommissionspräsident, Herr Gustav Müller, erklärte, er
müsse in die Bundesversammlung und könne daher
dieses Geschäft im Grossen Rate nicht vertreten. Dies
verursachte dann im Plane des Grossratspräsidiums
eine unliebsame Störung.

Ich möchte Herrn Gustav Müller nicht nahe treten,
aber doch an die Tatsache erinnern, dass gerade
dieses Vorkommnisses wegen Herr Boinay dazu
gekommen ist, seinen nach meinem Dafürhalten
gerechtfertigten Antrag zu stellen.

Ich bin auch der Meinung, dass wir darnach
trachten müssen, die Sessionen des Grossen Rates
nicht mit der Bundesversammlung zusammenfallen
zu lassen, wobei ich allerdings bemerken muss, dass
es für das Grossratspräsidium oder für die Regierung
oft recht schwierig ist, den richtigen Zeitpunkt zur
Abhaltung einer Session zu wählen, weil eben die
Bundesversammlung nicht nur ordentliche, sondern
viel mehr ausserordentliche Sessionen abhält. Es
wird immer schwer halten, die Sessionen des Grossen
Rates zeitlich so anzusetzen, dass sie nicht mit der
Bundesversammlung zusammenfallen, um die letzte
Woche konstatierte Tatsache zu vermeiden, dass
verschiedene Geschäfte, die auf unserer Tagesordnung
stunden — wie speziell die Vorlage über die
Wertzuwachssteuer — nicht behandelt werden konnten,
so dass die letzte Sessionswoche statt vier Tage nur
drei Tage dauerte.

Resümierend erkläre ich, dass ich mit der
Annahme des Antrages Boinay einverstanden bin und
ferner damit, dass man an Stelle des dritten Montags,

je den zweiten Montag der Monate Mai und
November bestimmt.

Die Anträge der Herren Boinay und Müller werden

vom Vorsitzenden, weil nicht bestritten, als
angenommen erklärt.

Beschlnss:

§ 1. Der Grosse Rat tagt in Bern. Es finden
jährlich drei ordentliche Sessionen, eine
Frühjahrs-, eine Herbst- und eine Wintersession statt.

Die Frühjahrssession beginnt nach einer
ordentlichen Gesamterneuerung des Grossen Rates
am ersten Montag des Monats Juni, in den
andern Jahren in der Regel am zweiten Montag des
Monats Mai. Die Herbstsession beginnt an einem
Montag des Monats September, die Wintersession
am zweiten Montag des Monats November.

So viel als möglich ist zu vermeiden, dass die
Sessionen des Grossen Rates mit denjenigen der
Bundesversammlung zusammenfallen.
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§ 2.

Angenommen.

Beschluss :

§ 2. Ausserordentliche Sessionen werden
anberaumt, wenn sie vom Grossratspräsidenten oder
vom Regierungsrat für notwendig erachtet oder
von zwanzig Mitgliedern schriftlich anbegehrt
(Art. 32 Verf.), oder endlich, wenn sie vom
Grossen Rat beschlossen werden.

Spätestens drei Wochen nach einer
ausserordentlichen Gesamterneuerung des Grossen Rates

ist derselbe zü einer ausserordentlichen,
konstituierenden Session einzuberufen.

§3.

Angenommen.

Beschluss:

§ 3. Nach jeder Gesamterneuerung schreitet
der Grosse Rat zu seiner Konstituierung. Dabei
leitet das älteste Mitglied, oder, wenn dieses
ablehnt oder verhindert ist, das im Altersrang
nachfolgende die Verhandlungen bis nach erfolgter
Wahl eines Präsidenten.

Der Alterspräsident bezeichnet provisorische
Stimmenzähler.

§4.

Freiburghaus, Präsident der Kommission. Der
neue § 4 lautet ungefähr gleich, wie der bisherige
Art. 7. Am Schlüsse wurde noch folgender Nachsatz
angefügt: «Ein Mitglied, das den Eid oder das
Gelübde verweigert, darf an den Sitzungen nicht
teilnehmen. »

Dazu möchte ich bemerken, dass eine ähnliche
Bestimmung auch in das neue Reglement des Nationalrates

aufgenommen wurde. Diese Bestimmung wurde
allerdings bekämpft, aber gleichwohl mit grosser Mehrheit

angenommen, von der Ansicht ausgehend, dass
ein Vertreter des Volkes, der weder einen Eid, noch
ein Gelübde leisten wolle, im Ratssaale nichts zu tun
habe.

Angenommen.

Beschluss :

§ 4. Die Regierung erstattet Bericht über die
Wahlen. Ueber die Gültigkeit von angefochtenen
Wahlen entscheidet der Grosse Rat (Art. 26, Ziffer

15, Verf.).
Der Rat bestellt sodann sein Bureau und die

Wahlprüfungskommission. Letztere hat dem Rate
so bald als möglich über angefochtene Wahlen
Bericht" zu erstatten.

Ein Mitglied, dessen Wahl angefochten ist,
begibt sich während der Verhandlung über die
betreffende Wahleinsprache in Ausstand.

Der Präsident beeidigt die neugewählten
Ratsmitglieder. Der nach einer Gesamterneuerung
gewählte Präsident wird durch den Vizepräsidenten
beeidigt.

Ein Mitglied, das den Eid oder das Gelübde
verweigert, darf an den Verhandlungen nicht
teilnehmen.

§ 5.

Freiburghaus, Präsident der Kommission. Der
neue § 5 setzt sich aus einem Teil des bisherigen Art.
33 und einem Teil des bisherigen Art. 5, Absatz 1,

zusammen. Bemerkungen habe ich dazu keine zu
machen.

Angenommen.

Beschluss:

§ 5. Die Sitzungen des Grossen Rates sind in
der Regel öffentlich (Art. 31 Verf.).

Zu Verhandlungen und Beschlüssen des Grossen

Rates ist die Anwesenheit der Mehrheit seiner
sämtlichen Mitglieder erforderlich (Art. 28 Verf.).

§ 6.

Angenommen.

Beschluss :

§ 6. Der Regierungsrat wohnt den Sitzungen
des Grossen Rates bei, erstattet Bericht über alle
Gegenstände, die er vor demselben zur Behandlung

bringt, oder über die er zur Berichterstattung
aufgefordert wird und hat das Recht, Anträge
auf Beratung jeden Gegenstandes zu stellen.

Das gleiche Recht steht auch jedem einzelnen
Mitgliede des Regierungsrates zu.

Bei den Wahlverhandlungen und in andern
Fällen, so oft der Grosse Rat es verlangt, treten
die Mitglieder des Regierungsrates aus (Art. 42
Verf.).

§ 7-

Angenommen.

Beschluss :

§ 7. Die Mitglieder des Obergerichtes wohnen
den Sitzungen des Grossen Rates bei, um an der
Beratung von Gesetzen teilzunehmen, so oft dieser
sie dazu einladet (Art. 55 Verf.).
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8 8.

Angenommen.

Beschluss:

§ 8. Nach einer ordentlichen oder
ausserordentlichen Gesamterneuerung des Grossen Rates

erfolgt die Einberufung zur ersten Session
durch den Regierungsrat; in allen andern Fällen
ladet der Grossratspräsident zu den Sessionen
ein (Art. 32 Verf.).

Der Grosse Rat vertagt sich und hebt seine
Sitzungen auf nach eigenem Gutfinden (Art. 32,
Abs. 3, Verf.).

Der Präsident des Grossen Rates kann während
einer Session die abwesenden Mitglieder zur
Teilnahme an den Sitzungen dringend auffordern.

§ 9.

Angenommen.

Beschluss :

§ 9. Dringliche Fälle vorbehalten, Söll das
Einladungsschreiben zu den Sessionen spätestens 10

Tage vor Sessionsbeginn an die Mitglieder
abgehen. Die Einladung soll sämtliche im Augenblick

des Erlasses bekannten Verhandlungsgegenstände
der Session aufführen, vor einer ordentlichen

Session nebstdem die übrigen beim Grossen
Rat noch hängigen Geschäfte.

Alle für den Grossen Rat bestimmten gedruckten
Vorlagen sind soweit möglich gleichzeitig mit

der Einladung an die Mitglieder zu versenden.

§ io.

Freiburghaus, Präsident der Kommission. Was
nun § 10 betrifft, will ich darauf verweisen, dass im
alten Reglement vom Jahre 1907 der Sitzungsbeginn
auf 9 Uhr morgens mit Ausnahme des Montags
festgelegt war. Bei der Revision dieses Reglementes, die
am 18. September 1918 stattfand, ging man dann etwas
weiter und sagte, dass die Sitzungen mit Ausnahme
des Montags nicht um 9 Uhr, sondern um 8 Uhr morgens

beginnen sollen. Das Reglement vom Jahre 1907
sah zudem noch vor, dass die Sitzungen in der Regel
vier Stunden dauern sollen. Anlässlich der bereits
erwähnten Revision vom Jahre 1918, bestimmte man,
dass die Vormittagssitzungen mindestens vier Stunden
dauern sollen.

Persönlich halte ich dafür, dass man jedenfalls
auch dem Grossen Rate zumuten kann, etwas länger
als vier Stunden zu arbeiten und zwar fünf Stunden,
wie das auch das Reglement des Nationalrates
vorsieht.

1m fernem ist von Seiten eines der sozialdemokratischen

Partei angehörenden Kommissionsmitgliedes
gewünscht und verlangt worden, es möchte die

Tagblntt des Grossen Rates. —

Bestimmung aufgenommen werden, dass der Grosse
Rat nicht nur an vier, sondern, gleich wie der
Nationalrat, an fünf Tagen Sitzungen abhalte, da die
Aufnahme einer solchen Bestimmung es ermöglichen
würde, die Sessionsdauer zu reduzieren und in einer
Woche oder dann doch in zwei Wochen fertig zu
werden, um unter allen Umständen eine dritte
Sessionswoche vermeiden zu können.

Ein bestimmter Antrag ist in der Kommission
jedoch nicht eingebracht worden, sondern es wurde nur
gewünscht, dass diese Frage hier diskutiert werde.
Ich beantrage Ihnen, auf die Diskussion dieses Punktes

einzutreten.

Bühler. Ich habe bei Anlass der Beratung des
Reglementes vom Jahre 1907 den Antrag gestellt, die
Sitzungen morgens 8 Uhr beginnen und im allgemeinen
fünf Stunden dauern zu lassen. Leider ist dieser
Antrag abgelehnt worden. Wäre mein Antrag angenommen

worden, hätten wir seither sehr viele kostbare
Zeit erspart und zudem auch ein schönes Stück Geld.
Das wollte man damals jedoch nicht einsehen.

Ich begrüsse es, dass in der Kommission beantragt,

wurde, wenigstens einen Teil der damals von mir
gestellten Anträge zu berücksichtigen und zu bestimmen,

dass die VormittagssitzUngen um 8 Uhr beginnen
sollen. Ich nehme an, die bernischen Grossräte werden
es fertig bringen, sich so frühzeitig zu erheben, dass
sie um 8 Uhr morgens hier sein können.

Was nun die Dauer der Sitzungen betrifft, hat der
Kommissionspräsident bereits bemerkt, dass der
Nationalrat fünfstündige Sitzungen abhalte, was ich als
vollständig begründet erachte. Wegen der längern
Dauer der Sitzungen des Nationalrates ist noch keines
seiner Mitglieder gestorben. Ich habe immer sehr
bedauert, dass der Grosse Rat nicht länger beieinander
bleiben, sondern nach vier Stunden auseinander gehen
will. Wenn wir mit den Sitzungen um 8 Uhr morgens
beginnen, können wir ganz gut bis 1 Uhr tagen. Es
scheint mir überhaupt, dass es besser wäre, unsere
Arbeit etwas mehr zu konzentrieren und nicht so sehr
in die Länge zu ziehen. Der Grosse Rat des Kantons
Bern ist bekannt dafür, dass er sehr lange Sessionen,
dafür aber nur kurze Sitzungen abhält. Besser aber
wäre es, längere Sitzungen und kürzere Sessionen
abzuhalten. In keinem andern Kanton der Schweiz
kommt es vor, dass der Grosse Rat. 2 bis 3 Wochen
lang hintereinander tagt. Wir haben hier allerdings
sehr viele Geschäfte zu erledigen, aber trotzdem sollte
man es ermöglichen können, jeweils in 2 Wochen fertig

zu werden, damit die Session nicht noch in eine
dritte Woche hinein gezogen werden muss.

Wenn wir des Vormittags 5 Stunden tagen, können
wir ganz bedeutend Zeit einsparen. Wenn es uns auch
nur gelingt, die Zahl der Sitzungstage einer Session
um 2 bis 3 zu vermindern, bedeutet das für diejenigen,

die nicht von der Politik leben, sondern die zu
Hause zu arbeiten haben, einen grossen Gewinn. Wenn
wir von weither hier nach Bern kommen, sind wir da,
um zu arbeiten, nicht aber um den ganzen Tag zu
vertrölen und nichts zu tun. Es hat mich schon oft
beelendet, dass wir hier in Bern von Mittags 12 Uhr
hinweg nichts mehr zu tun haben, wenn nicht etwa
gerade eine Kommissionssitzung stattfindet.

Selbstverständlich ist es, dass, wenn eine
Nachmittagssi tzung abgehalten wird, die Vormittagssitzung

24*Bulletin du Grand Conseil. 1921.
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nicht 5, sondern nur 4 Stunden dauert, wie das auch'im
Nationalrate Uebung ist.

Ich möchte Ihnen beantragen, Alinea 2 des § 10
folgendermassen zu fassen:

«In der Regel dauert die Vormittagssitzung 5 Stunden

und wenn eine Nachmittagssitzung angeordnet
wird, 4 Stunden. »

Müller (Bern). Ich glaube nicht, dass wir den
soeben gehörten Antrag annehmen können, sondern
schlage Ihnen vor, es bei der vorliegenden Fassung
bewenden zu lassen. Mit. dem frühern Beginn am Morgen

bin ich einverstanden, denn es ist nichts Unmögliches,

Was dadurch den Mitgliedern des Grossen
Rates zugemutet wird. Um 8 Uhr morgens sollten wir
beginnen können und dann wenigstens während vier
Stunden sitzen. '

Wenn man nun auf das Reglement des Nationalrates
hingewiesen und hervorgehoben hat, dasselbe bestimme,

dass die durchschnittliche Sitzungsdauer 5 Stunden

betragen solle, so weiss mna, dass diese Bestimmung

nicht gehalten wird.
Der Nationalrat tritt am Montag abends 6 Uhr zu

einer bis halb 8 oder längstens 8 Uhr dauernden
Sitzung zusammen. Dann folgen drei normale Sitzungstage

und am Freitag wird um 10 Uhr vormittags
Schluss gemacht. Am Montag und am Freitag arbeitet
der Nationalrat also nur je 2 Stunden. Wenn die
durchschnittliche Sitzungsdauer von 5 Stunden inne
gehalten werden wollte, müssten am Dienstag.
Mittwoch und Donnerstag regelmässig Nachmittagssitzun-
gen abgehalten werden, denn sonst ginge es nicht.

Ich bin durchaus der Meinung und halte dafür, dass
es genüge, wenn wir sagen, dass' die Sitzungen
mindestens 4 Stunden dauern sollen. Wenn die Situation
es verlangt, wenn sich aus der ganzen Beratung
ergibt, dass diese Zeit überschritten werden muss, dann
wird sie eben überschritten. Der Wortlaut «mindestens
4 Stunden» sollte daher genügen, wenigstens ich
möchte im gegenwärtigen Moment nicht weiter gehen.

Tm übrigen möchte ich darauf hinweisen, dass der
auf morgens 8 Uhr vorgeschlagene Sitzungsbeginn
in die Taggelderfrage hineinspielt für alle diejenigen
Mitglieder, die auswärts wohnen, sich alle Tage nach
Hause begeben, aber jeweilen erst um 9 oder 91/,
Uhr morgens mit den Zügen wieder in Bern eintreffen
können und infolgedessen des Taggeldes verlustig
gehen. Von dem Momente an. wo wir reglemcntsge-
mäss den Sitzungsbeginn auf 8 Uhr ansetzen, müssen
alle diese Mitglieder entweder die Frühzüge benützen
oder aber in Bern übernachten.

Die Frage des Sitzungsbeginnes ist also nicht nur
eine rein akademische, sondern eine sehr materielle.

Tch persönlich bin mit dem frühern Sitzungsbeginn
durchaus einverstanden, aber ich denke, dass diese
Bestimmung ihr Echo anlässlich der Beratung des von
den Taggeldern handelnden Paragraphen finden werde.

In diesem Sinne möchte ich Ihnen die unveränderte
Annahme des vorliegenden Paragraphen empfehlen.

Seiler. Am 5. September 1918 sind die
Revisionsvorschläge für ilas gegenwärtige GrosSratsreglement
der Kommission unterbreitet worden. Schon damals
wollte man den Beginn der Sitzungen auf 8 Uhr
morgens ansetzen. Ich1 stellte damals den Gegenantrag,
nicht «um 8 Uhr», sondern «in der Regel um 8 Uhr»
zu sagen. Zur Begründung brauchte ich die gleichen

Argumente, die Herr Mülelr soeben vorgebracht hat,
indem ich sagte, es sei der Mehrheit der Mitglieder
nicht möglich, schon um 8 Uhr morgens hier zu sein.
Mein Antrag wurde denn auch angenommen.

Nun hat Herr Bühler beantragt, unsere Sitzungen
5 Stunden dauern zu lassen. Wenn wir um 8V2 Uhr
beginnen würden, hätten wir also bis 1 V2 Uhr zu
arbeiten. Zur Begründung wurde ausgeführt, der
Nationalrat beginne seine Sitzungen ebenfalls um 8 Uhr.
Ich bin leider nicht Nationalrat (Heiterkeit), kann
aber gleichwohl sagen, dass, wenigstens in der letzten

Woche, die Sitzungen des Nationalrates immer
später begonnen haben.

Was wollten wir z. B. im November um 8 Uhr morgens

machen, zu einer Zeit, da es noch ganz finster
ist? Um dem Staat etwas an Taggeldern zu ersparen,
müssten wir teures Licht verbrauchen, was schliesslich
teurer zu stehen kommt als ein halbes Taggeld.

Sagen wir daher, dass unsere Sitzungen in der
Regel um 8 Uhr beginnen sollen, denn dann hat es der
Grosse Rat resp. das Grossratspräsidium in der Hand,
je nach der im November und Dezember herrschenden
Witterung um 8 V2 Uhr oder sogar noch später, in
der übrigen Jahreszeit aber etwas früher beginnen
zu lassen. ;

Es verhält, sich wirklich so, wie Herr Müller
ausgeführt hat. Die in der nähern und weitern Umgebung
Berns wohnenden Mitglieder, ja sogar solche bis nach
Langenthal hinunter, begeben sich am Abend nach
Hause und können am folgenden Morgen nicht bereits
um 8 Uhr wieder hier sein.

Ich möchte am liebsten den Antrag stellen, die
ß§ 10 und 11 miteinander zu behandeln, denn gerade
§11 übt. einen grossen Einfluss aus auf die Anwesenheit

zur richtigen "Zeit. Im gegenwärtig noch geltenden

Reglement steht, in Art, 66:
«Die Stimmenzähler haben die Anwesenheitskontrollen,

nach welchen die Sitzungsgelder berechnet
werden, jeweilen eine Stunde nach Beginn der
Verhandlungen definitiv abzuschliessen. Wer um diese Zeit
noch nicht eingetroffen ist (d. h. wer weder beim
Namensaufruf anwesend war, noch inzwischen sich beim
Bureau als anwesend gemeldet hat), verliert für die
betreffende Sitzung den Anspruch auf ein Sitzungsgeld.

»

Wer also eine Stunde nach Sitzungsbeginn nicht
da ist und sich einschreiben lässt, hat das Taggold
verloren.

Mit dieser Bestimmung haben wir die Erfahrung
gemacht, dass die Leute erschienen. Wir haben aber
auch erfahren, dass, wenn die Sitzung um 8 Uhr oder
um 8 Vo Uhr begann, doch oft Grossräte erst um 10
oder um 11 Uhr erschienen, sich beim Bureau entschuldigten

und so zu ihrem Taggeld kamen. Ich sah sogar
einmal einen, der um 11 V2 Uhr erschien, sich
entschuldigte, eine Viertelstunde im Saale sass, sein Taggeld

nahm und wieder ging. Das war während den
Kriegsjahren, wo sich ieder mit dem Kriegsfahrplan
entschuldigen konnte, der es ihm einfach unmöglich
mache, zur rechten Zeit hier anwesend zu sein und
solche Entschuldigungen haben die S'immenzähler
angenommen.

Wir müssen jetzt eine Bestimmung aufnehmen, die
besagt, dass man sich innert einer gewissen Zeit
anmelden müsse und werde ich mir erlauben, bei
Behandlung des § 11 einen dahingehenden Antrag zu
stellen. i
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Hartmann. Von seiten des Herrn Bühler ist mil
Recht darauf aufmerksam gemacht worden, dass der
Grosse Rat des Kantons Bern sehr lange Sessionen,
aber nur kurze Sitzungen abhält und hat er auch
Anträge gestellt, die dahin tendieren, diesem Uebelstand
abzuhelfen, z. B. den Antrag, fünfstündige Sitzungen
abzuhalten, um die Sessionsdauer zu verkürzen. Eine
wesentliche Verkürzung unserer Sessionen würde dich
dadurch jedoch nicht erzielen lassen. Wenn man diese
längern Sitzungen nicht will, wäre es richtiger und
nutzbringender, in der Regel Nachmittagssitzungen
abzuhalten. Bekanntlich können wir am Montag erst am
Nachmittag beginnen. Am Dienstag Nachmittag können
wir keine Sitzung abhalten. Am Mittwoch und
Donnerstag könnten wir Nachmittagssitzungen abhalten,
aber das tun wir nicht und daraus resultiert eine
bedeutende Verlängerung unserer Sessionen. In unserm
Rat sitzen eine ganze Anzahl Arbeiter, die, obgleich wir
nur am Vormittag sitzen, doch für den ganzen Tag
ihren Lohn verlieren.

Wenn man den Gedanken des Herrn Bühler Rechnung

tragen will, wäre es richtiger, zu sagen: «In
der Regel werden Nachmittagssitzungen abgehalten
mit Ausnahme des ersten Dienstages », weil an diesem
Tage gewöhnlich die Fraktionen zusammensitzen, um
zu den einzelnen Geschäften Stellung zu nehmen.

Ich stelle Ihnen den Antrag, in § 10 die Worte
aufzunehmen: «In der Regel werden Nachmittagssitzungen

abgehalten, mit Ausnahme des ersten Dienstags. »

Freiburghaus, Präsident der Kommission. Was den
Antrag des Herrn Hartmann auf regelmässige Abhaltung

von Nachmittagssitzungen anbetrifft, halte ich,
auf gemachte Erfahrungen gestützt, dafür, dass wir
demselben nicht wohl zustimmen können und zwar
weil es vielen Mitgliedern unseres Rates einfach
unmöglich ist, vormittags und nachmittags den Sitzungen
beizuwohnen. Wenigstens am Nachmittag sind sehr
viele Mitglieder daran verhindert.

Nachmittagssitzungen können allerdings angeordnet

werden, doch haben wir die Erfahrung gemacht,
dass ihr Besuch viel und oft sehr zu wünschen übrig
liess, ist es doch schon wiederholt vorgekommen, dass
nachmittags um 5 Uhr oder schon früher die Beschlussfähigkeit

des Rates angezweifelt werden musste.
Aus diesem Grunde möchte ich den Antrag des

Herrn Hartmann ablehnen, so gut er auch gemeint ist.
Am Mittwoch oder am Donnerstag würde es allerdings
eher möglich sein, eine Nachmittagssitzung abzuhalten,

nicht aber an einem Dienstag.

Müller (Bern). Ich habe bereits für unveränderte
Annahme des vorliegenden Paragraphen gesprochen.
Mit dem Antrage Hartmann kann ich mich nicht
befreunden. Auch wenn wir in das Reglement die
Bestimmung aufnehmen würden, dass in der Regel
Nachmittagssitzungen abgehalten werden sollen, würde
diese Bestimmung doch nur auf dem Papier bleiben.
Praktisch würde sich eine Nachmittagssitzung doch
nur am Mittwoch abhalten lassen.

Am Montag Nachmittag treten wir zusammen, am
Dienstag ist Bauernsonntag, eine Nachmittagssitzung
also ausgeschlossen, so dass wir höchstens am
Mittwoch zu einer solchen kommen könnten, und das wird
ja vielfach auch gemacht.

Am Donnerstag ist eine Nachmittagssitzung
ausgeschlossen, denn das ist der Reisetag. Wir können gar

nicht den Versuch machen, am Freitag Sitzung halten
zu wollen, denn man weiss, dass ein solcher Versuch
nutzlos wäre, weil die Mitglieder einfach einen ganzen
Tag haben wollen, um sich ihren Geschäften widmen
zu können.

Alle diese Umstände bedingen eben unsere lange
Sessionsdauer. Diese Verhältnisse sind nicht von
ungefähr entstanden, sondern erklären sich durch die
geographische Gestaltung unseres Kantons. Wenn wir
bedenken, wie weit die Jurassier und die Oberländer
zu reisen haben, bis sie zu Hause sind, müssen wir
sofort zugeben, dass wir am Freitag unmöglich tagen
können. Es verhält sich eben im Kanton Bern nicht
so wie z. B. in den Kantonen Solothura, Aargau oder
Zürich, wo alle Kantonsräte am Morgen zur Sitzung
fahren und am Abend wieder zu Hause sein können.
In den genannten Kantonen wird nur in den seltensten

Fällen eine zweite Sessionswoche nötig. Aus
unsern geographischen Eigentümlichkeiten und aus
unsern Verkehrsverhältnissen heraus ist die lange
Sessionsdauer des Grossen Rates des Kantons Bern zu
einer historischen Notwendigkeit geworden.

Alle die gestellten Anträge und gefallenen
Bemerkungen berühren nun aber auch die Sitzungsgelderfrage.

Wenn wir unsere Taggelder mit den in den
übrigen Kantonen bezahlten vergleichen, müssen wir
erklären, dass der Kanton Bern die höchsten Sitzungsgelder

ausrichtet. Das erklärt sich eben wiederum
aus der Tatsache, dass die meisten unserer Mitglieder
in Bern bleiben, hier übernachten und das teure Pflaster

über sich ergehen lassen müssen. Aus diesem
Grunde lassen sich denn auch unsere Taggelder nicht
ohne weiteres mit denjenigen anderer Kantone
vergleichen, sondern es muss eben auf unsere
eigenartigen Verhältnisse Rücksicht genommen werden.

Ich beantrage Ihnen, § 10 unverändert zu lassen.

Wyttenbacli. Mit Rücksicht auf die Tatsache, dass
eine grosse Anzahl unserer Kollegen sich abends nach
Hause begeben, möchte ich den Antrag Bühler auf
Verlängerung der Sitzungsdauer auf 5 Stunden
bekämpfen. Wer sich abends nach Hause begibt, muss
morgens um 6 oder 6 V2 Uhr bereits essen und dann
sofort verreisen, damit er um 8 Uhr wieder hier sein
kann. Ich habe nichts gegen den 8 Uhr-Beginn
einzuwenden, doch ist es dann zu lange, wenn wir bis
l Uhr hier sitzen sollen. Für sehr viele Grossräte
verhält es sich eben nicht so wie für die in Bern
wohnenden Mitglieder, die kurz vor 8 Uhr zum Morgenessen

sitzen und dann rasch in den Grossen Rat.

springen können.
Ich stelle daher den Antrag, es bei einer Sitzungsdauer

von 4 Stunden bewenden zu lassen.

Ab stimm ung.

Für den Antrag Bühler Minderheit.
Für den Antrag Hartmann Minderheit.

Angenommen nach Kommissionsvorlage.

Beschluss :

§ 10. Am ersten Tage der Session und an
Montagen beginnt die Sitzung nachmittags 2 Uhr, an
den andern Tagen in der Regel morgens 8 Uhr.
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Zur Ansetzung von Nachmittags- oder Abendsit-
zungen bedarf es eines besondern Beschlusses des
Grossen Rates.

Die Vormittagssitzungen dauern mindestens
vier Stunden.

§ H-

Frei burghaus, Präsident der Kommission. Die
einzelnen Abschnitte des neuen § 11 sind zu vergleichen
mit dein bisherigen Art. 4, 1. und 2. Absatz, sodann
mit Art. 5, 2. Absatz, und den ersten zwei Sätzen des
Art. 4, letzter Absatz.

Von diesem § 11 bin ich zum vorneherein sicher,
dass er nicht ungeteilte Zustimmung finden wird. Er
lautet :

« Die Mitglieder sind zu regelmässigem Sitzungsbesuch

verpflichtet. Verhinderungen sind dem
Präsidenten schriftlich unter Angabe der Gründe bekannt
zu geben.

Zum Zwecke der Kontrolle beginnt jede Sitzung
mit Namensaufruf; ebenso wird am Schlüsse jeder
Sitzung ein Namensaufruf vorgenommen.

Der Präsident hat sich über die Beschlussfähigkeit
zu vergewissern, im Zweifelsfall kann er einen
Namensaufruf ergehen lassen.

Wer bei einer Wiederholung des Namensaufrufes
fehlt, verliert das Sitzungsgeld, es sei denn, dass er
sich vorher bei den Stimmenzählern schriftlich unter
Angabe der Gründe abgemeldet habe und das Bureau
seine Gründe als hinreichend erachte. »

Hierüber kurz folgendes. Die Kommission bezweckt
mit diesem Artikel eine bessere Wahrung der
Beschlussfähigkeit des Rates und glaubt das dadurch
zu erreichen, dass nicht nur am Beginn, sondern auch
am Ende einer Sitzung ein Namensaufruf ergeht. Ich
gebe ohne weiteres zu, dass dadurch Zeit verloren
geht, aber anderseits wäre es doch wünschbar, wenn
man dem Gedanken der Kommission Rechnung tragen
und es dahin bringen könnte, dass die Beschlussfähigkeit

unseres Rates nicht so oft angezweifelt werden
muss, wie das leider wiederholt der Fall war.

Nun musste aber ein Mittel geschaffen werden,
um diejenigen Mitglieder des Grossen Rates, die aus
diesen oder jenen Gründen verhindert sind, bis zum
Schlüsse der betreffenden Sitzung anwesend zu sein,
des Taggeldes nicht verlustig gehen zu lassen.

Nach der bisherigen Uebung brauchte ein Mitglied,
das sich wegbegeben wollte, aber befürchtete, dass
ein Namensaufruf verlangt werden könnte, um die
Anwesenheit zu konstatieren, sich einfach bei den
Stimmenzählern abzumelden und dann war es ganz
sicher, auch bei einem allfälligen Namensaufruf doch
das Taggeld zu erhalten.

Man hat sich nun aber in der Kommission gesagt,
dass man die Sache mit Bezug auf die Abmeldung doch
etwas schwieriger gestalten sollte/damit es nicht mehr
genüge, einfach bei den Stimmenzählern vorbeizugehen

und zu sagen : « ich melde mich ab », worauf
die Stimmenzähler den Betreffenden notierten, der
sich nun im sichern Bewusstsein entfernen konnte,
keinen Verlust des Taggeldes riskieren zu müssen.

Wir wollen diese Sache nun insoweit etwas schwieriger

gestalten, dass, wer sich vor Schluss der Sitzung
entfernen will, seine Gründe dem Bureau schriftlich

bekannt geben muss, worauf das Bureau dieselben
prüft und darüber entscheidet, ob sie als hinreichend
betrachtet werden können oder nicht.

Däs bisherige Abmeldungsverfahren wird also
etwas erschwert und glauben wir, der vorgeschlagene
Weg sei ein Mittel, um die Beschlussfähigkeit unseres
Rates besser zu erhalten, als das bis jetzt oft der Fall
war.

Weitere Ausführungen möchte ich vorläufig
unterbleiben lassen.

Aus den angeführten Gründen empfehle ich Ihnen,
dem § 11 in der vorliegenden Fassung zuzustimmen.

Müller (Bern). Ich möchte Ihnen beantragen, von
der in § 11 enthaltenen Schulmeisterei Umgang zu
nehmen, weil sich auch durch einen zweiten Namensaufruf

unter keinen Umständen das erreichen lässt,
was man erreichen möchte. Der Namensaufruf zu
Beginn der Sitzung erfordert 15 Minuten; wird derselbe
am Schlüsse der Sitzung wiederholt, gehen noch einmal

15 Minuten verloren, ohne dass wir den geringsten

Nutzen davon haben. Nach dem ersten Namensaufruf

weiss man, dass die Sitzung nun ungefähr
vier Stunden dauert. Man kann sich also ruhig
wegbegeben, kann seinen Privatgeschäften nachgehen —
oder eventuell auch in eine Wirtschaft sitzen, wie das
bekanntlich auch vorkommen soll —, um sich nach
vier Stunden zum Namensaufruf wieder hier
einzufinden. Durch einen zweiten Namensaufruf erreicht
man also nur das, was man vermeiden möchte.

Schliesslich ist der Grosse Rat keine «.Falle », wo
man sich an- und abmelden und auf den Glockenschlag

da sein muss. Wenn sich ein Mitglied abmelden
will, wird es immer genug Ausreden, Ausflüchte oder
Entschuldigungen finden. Ich erinnere mich z. B. an
ein Mitglied des Grossen Rates, das sich sehr oft
abmeldete und sich entfernte, indem es als Motiv angab,
es müsse Geld nach der Bank tragen. Schliesslich
frug man den Betreffenden, ob er denn so gut situiert
sei, dass er immer Geld nach der Bank zu tragen
habe, gab er zur Antwort, er sei eben so gut bezahlt,
dass er immer Geld nach der Bank zu bringen habe.
Damit möchte ich nur festgestellt haben, dass es
immer möglich sein wird, eine plausibel scheinende
Entschuldigung zu finden.

Ich selber bin ja häufig hier nicht anwesend, aber
immer nur aus Gründen, bezüglich derer ich mich
immer vollständig ausweisen könnte, sei es, dass ich ein
dringendes Amtsgeschäft zu erledigen oder aber an
einer dringlichen Sitzung teilzunehmen habe. Auch
unter dem neuen Regime brauchte ich mich nur auf
dem Bureau unter Angabe der Gründe abzumelden
und wäre dann nach allen Richtungen hin gefeit, selbst
gegen einen neuen Namensaufruf.

Die vorgesehene Erneuerung erreicht den beabsichtigten

Zweck nicht und deshalb möchte ich Sie dringend

bitten, es beim bisherigen Modus bewenden zu
lassen und in Alinea 2 den Passus « ebenso wird am
Schlüsse jeder Sitzung ein Namensaufruf vorgenommen

» zu streichen.
Ferner möchte ich Ihnen beantragen, im letzten

Alinea den Sc.hlusspassus zu streichen : « und das
Bureau seine Gründe als hinreichend erachte ».

Ganz besonders dieser letzte Passus sollte gestrichen

werden, denn er führt doch zu nichts als zur
Entwicklung der Erfindungsgabe derjenigen, die sich
wegbegeben wollen. Wenn ein Grossrat angibt, aus
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diesem oder jenem Grunde müsse er sich hierhin oder
dorthin begeben, möchte ich das Bureau sehen, das
es wagen würde, den angegebenen Grund anzuzweifeln,

ihn als nicht stichhaltig zu bezeichnen und das
betreffende Mitglied des Taggeldes verlustig zu
erklären. Es hat keinen Wert, Bestimmungen
aufzunehmen, die mit aller Sicherheit nicht gehalten oder
doch unter allen Umständen umgangen werden können.

Ich beantrage Ihnen also, im 2. Alinea den Passus
zu streichen: «ebenso wird am Schlüsse jeder Sitzung
ein Namensaufruf vorgenommen», und im 4. Alinea
nach «Wiederholung des Namensaufrufes » die Worte
« oder bei einer unter Namensaufruf vorgenommenen
Abstimmung » hinzuzufügen, dagegen die Schlussworte
« und das Bureau seine Gründe als hinreichend
erachte » wegzulassen.

Aellig. Ich möchte zu Alinea 2 des § 11 eine
Abänderung beantragen, und zwar in dem Sinne, dass
gesagt werden sollte: «Zum Zwecke der Kontrolle
wird eine Stunde nach Beginn jeder Sitzung ein
Namensaufruf vorgenommen». Der Namensaufruf soll
also nicht zu Beginn der Sitzung, sondern eine Stunde
später vor sich gehen. Faktisch verhält es sich ja
doch so, dass, auch wer um oder sogar erst um
10 Uhr kommt, immer noch angenommen wird. Erfolgt
der Namensaufruf zu Beginn der Sitzung, antworten
doch nur wenige Mitglieder und die andern kommen
erst nach und nach und melden sich beim Bureau an.
Hätten wir aber den Namensaufruf eine Stunde nach
Beginn der Sitzung als äusserste Grenze der Zulässig-
keit, hätte er auch mehr Spitz und Zweck, als zu
einer Zeit, wo sozusagen noch niemand da ist und
Antwort gibt.

Wenger. Durch die Revision des gegenwärtigen
Geschäftsreglementes will man eine grössere
Arbeitsleistung unseres Parlamentes bezwecken. Doch haben
wir nun die auffallende Erscheinung, dass man alle
Anträge, die wirklich solche Zwecke verfolgen,
bekämpft. Auch bei dem vorliegenden Paragraphen
haben wir diese Erscheinung. Nach den Erfahrungen,
die wir bis jetzt gemacht haben, wäre es gewiss sehr
gut, wenn jede Sitzung mit einem Namensaufruf
beginnen und schliessen würde.

Wir wissen, dass sich unsere Reihen zu einer
gewissen Zeit ganz bedenklich lichten, obschon es nur
im Interesse unserer Beratungen liegen würde, wenn
möglichst viele Mitglieder daran teilnähmen. Ich
glaube, zur Erreichung dieses Zieles sei kein anderes
Mittel so gut geeignet, wie ein zweiter Namensaufruf,

der die Gefahr in Aussicht stellt, des Taggeldes
verlustig zu gehen. Herr Müller hat allerdings
bemerkt, das wäre sehr bequem, denn da könnte man
sich um 10 Uhr entfernen und vor dem zweiten
Namensaufruf wieder hier sein. Aber gerade das wollen
wir nicht. / \

Wer mehr als eine Stunde nach dem Namensaufruf
erscheint, muss auf das Taggeld verzichten. Spätestens

eine Stunde nach dem Namensaufruf muss man
hier sein, und dann kommt erst noch der zweite
Namensaufruf, der bedingt, dass die Mitglieder hier
ausharren.

Ich sitze schon seit verschiedenen Jahren im Grossen

Rat, sage allerdings nicht, dass ich immer bis

zum Schluss ausgehalten habe, denn ich war nicht
besser als die andern, doch hatte ich immer das
Gefühl, dass eine bessere Ordnung geschaffen werden
sollte. Es ist gar nicht so selten vorgekommen, dass
unser Rat vor der Zeit beschlussunfähig war, was im
Berner Lande keinen guten Eindruck machte.

Herr Müller hat gesagt, die Anwesenheit unserer
Mitglieder sei eine Sache der Erziehung. Ich mache
nun aber schon seit 13 Jahren mit und habe während
dieser Zeit bezüglich der Anwesenheit noch keinen
grossen Fortschritt konstatieren können. Wie es in der
Vergangenheit war, so wird es auch in der Zukunft
bleiben, wenn man nicht gewisse Vorschriften
aufstellt. Wir dürfen uns ruhig zu dem Willen bekunden,
zu arbeiten und wenn ein Grossrat irgend eine ihm
wichtig scheinende Angelegenheit zu ordnen hat, dann
soll er eben gehen und auf das Taggeld verzichten. Es
ist gar nicht gesagt, dass man jeden Tag hier sein
muss, wenn man aber herkommt, dann soll man auch
ausharren und nicht nach einer halben oder einer
Stunde wieder weggehen. Kann man einer Sitzung
nicht beiwohnen, entschuldigt man sich, nimmt dann
aber an den andern Sitzungen teil und arbeitet bis
zum Schluss.

Das sind die Gründe, die mich veranlasst haben,
meinen Antrag zu stellen. Aus den hier gesammelten
Erfahrungen heraus muss ich meinen Antrag als
notwendig bezeichnen, wenn wir die Arbeitsleistung
unseres Parlamentes heben und fördern wollen.

M. Boinay. J'appuie la proposition de M. Müller.
Il ne faut pourtant pas surveiller les députés comme
s'ils étaient des enfants. On ne peut pas les priver
de leurs jetons de présence sans raison plausible. Ils
peuvent être obligés de s'absenter au cours d'une
séance pour affaires urgentes. Je voudrais du moins
que l'opération fût faite sérieusement et
consciencieusement. La proposition de M. Aellig pourrait aller
à fin contraire du but proposé et aboutir à ce résultat
que jusqu'à neuf heures le président ne se trouverait
en présence que d'une quarantaine de députés.

Pendant que j'ai la parole je rends le conseil
attentif à une lacune qui se trouve dans l'article 66.
L'ancien règlement prévoyait que les députés absents
à l'appel pouvaient se faire inscrire dans l'espace
d'une beure de temps. Pourquoi a-t-op supprimé cette
disposition? Il y aurait lieu de combler cette lacune.
Aux Chambres fédérales on peut se faire inscrire
pendant toute la durée de la séance.

Meer. Ich kann für mich jedenfalls in Anspruch
nehmen, ein sehr fleissiger Besucher der Sitzungen
des Grossen Rates zu sein. Trotzdem ich selber
sozusagen an allen Sitzungen bis zum Ende ausgehalten
habe, bin ich Gegner der vorgeschlagenen Kontrolle,
denn diese kommt mir vor wie eine Werkstattkontrolle,

bei welcher man beim Eintritt eine Marke
abhängen und beim Verlassen wieder aufhängen oder
bei welcher man eine sog. Kontrolluhr bedienen muss.

Auf den vorgeschlagenen Boden dürfen wir uns
nicht stellen, denn meiner Auffassung nach wäre das
des Grossen Rates unwürdig.

Meiner Ansicht nach sollte jeder Einzelne darnach
trachten, so oft und so lange als möglich den Sitzungen

beizuwohnen und dann wird diese Reglementiererei

unnütz.
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Ich möchte Ihnen sogar beantragen, im letzten
Alinea das Wort «schriftlich» ebenfalls zu streichen,
denn wer weggehen will, wird immer einen Ctrund
finden, um sich zu entschuldigen und ob das nun
schriftlich oder mündlich gemacht wird, ist gleichgültig,

denn die Stimmenzähler werden unter allen
Umständen angelogen werden können.

Ich beantrage Ihnen also, das Wort « schriftlich »

zu streichen und auf die ganze Reglementiererei
überhaupt nicht einzutreten, denn dieselbe ist unmoralisch,

was sich der Grosse Rat nicht gefallen lassen
kann.

Seiler. Ich erachte es ebenfalls als nicht angezeigt,
am Schlüsse der Sitzung einen Namensaufruf ergehen
zu lassen. Wenn wir das Reglement genau halten und
vier Stunden arbeiten, würde bei Beginn um 8 Uhr
der Schlussnamensaufruf um 12 Uhr ergehen und man
könnte sich darnach richten. Es ist gar nicht nötig,
einen zweiten Namensaufruf festzulegen, denn wenn
das Präsidium glaubt, der Rat sei beschlussunfähig,
hat es das Recht und die Pflicht, einen Namensaufruf

ergehen zu lassen.
Ich bin vollständig überzeugt, und da sind gewiss

sehr viele mit mir einverstanden, dass das Präsidium
— nicht das jetzige — früher von dieser Kompetenz
zu wenig Gebrauch gemacht hat. Ein unerwarteter
Namensaufruf wäre ein Mittel, um die Grossräte
beieinander zu halten. Wenn an einem Tage plötzlich ein
Namensaufruf ergeht, sind die Herren für die
folgende Woche sicher immer da, weil sie vor einem
neuen Namensaufruf Angst haben.

Der Präsident hat diese Sache völlig in der Hand
und ich finde, dass die Präsidenten von ihrer
Kompetenz der Abhaltung eines Namensaufrufes während
der Verhandlungen mehr Gebrauch machen könnten.

Nun komme ich auf meinen Antrag zu, § 11 zurück,
die Appelliste jeweilen eine Stunde — wenn die Herren

wollen, auch anderthalb Stunden — nach Beginn
der Sitzung definitiv zu schliessen.

Soeben habe ich bemerkt, dass die Appelliste —
jetzt um 121/4(Uhr — abgegeben worden ist. Wer mehr
als eine Viertelstunde nach 12 Uhr erscheint, erhält
also kein Taggeld mehr!

In Art. 66 des alten Reglementes heisst es, dass,
wer eine Stunde nach Beginn der Verhandlungen nicht
anwesend ist, den Anspruch auf das Taggeld verliert.
Ich stelle daher zu § 11 den Zusatzantrag: «Die
Appelliste soll jeweilen eine (oder anderthalb) Stunde
nach Beginn der Verhandlungen definitiv abgeschlossen

werden. »

Wenn dieser Antrag angenommen wird, bin ich
überzeugt, dass wir um 9 Uhr, oder spätestens um
91/2 Uhr, unsern Grossen Rat so ziemlich vollzählig
beisammen haben und es nicht wieder vorkommen
wird, dass sich Mitglieder erst um 11 Uhr oder um
12 Uhr anmelden.

Zingg. Ich möchte Ihnen ebenfalls empfehlen, die
Anträge der Kommission abzulehnen. Wenn man über
die Folgen dieser Vorschläge nachdenkt, muss man
sagen, dass jedenfalls das Bureau oft in eine schwierige

Lage käme. Dem einen könnte es die Sache
recht machen, würde es aber die Gründe eines andern
ablehnen, würde dieser sofort reklamieren, er sei
ungerecht behandelt worden. In erster Linie müssten
jvir da also eine Rekurskommission bestellen (Heiter¬

keit) und zweitens würden diese Bestimmungen auch
nichts nützen, denn wer schwänzen wollte, ginge
einfach um 81/2 Uhr weg und käme gegen ll1/2 Uhr
wieder zurück.

Im weitern müsste dann auch ein Reglement
geschaffen werden, das bestimmt, welche Gründe als
hinreichende betrachtet werden, wobei dann die Frage
entschieden werden müsste, ob z. B. ein Kuhhandel
ein solcher Grund sei oder nicht.

Wollte man in der vorgeschlagenen Weise
vorgehen, würde man das Bureau mit den Mitgliedern
in Konflikt bringen, was man jedenfalls auch nicht
wünscht. Das Beste ist daher, von dieser ganzen
Kontrolliererei abzusehen.

Segesser. Es ist wohl nicht mit Unrecht darauf
aufmerksam gemacht worden, dass der Arbeitsgeist
und die Arbeitsleistung unseres Parlamentes gehoben
werden und dass diesem Zwecke der zweite Namensaufruf

dienen sollte. Ich vertrete jedoch die
Auffassung, dass dieser zweite Namensaufruf nicht das
richtige Mittel hiefür ist. Die Arbeitsleistung des Grossen

Rates wird am ehesten durch richtige Vorbereitung
der Geschäfte gehoben. Die in den beiden letzten
Sessionen vorgekommene, bedenkliche Erscheinung,
dass wir vor vollständig unvorbereiteten Geschäften
sitzen mussten (Zwischenruf: Sehr richtig!) sollte
sich nicht mehr wiederholen. Das beste Mittel zur
Belebung der Arbeitstätigkeit ist eine gründliche
Vorbereitung der zu behandelnden Geschäfte.

Die durch Herrn Gustav Müller vorgebrachte
Argumentation unterstütze ich sehr und möchte Sie
ersuchen, die von ihm beantragten Streichungen
vorzunehmen.

Ich habe vorhin dafür gestimmt, die Sitzungsdauer
auf 5 Stunden zu fixieren. Diese 5 Stunden wurden
jedoch abgelehnt, so dass unsere Sitzungen nur 4

Stunden dauern werden. Hätte man der fünfstündigen
Sitzungsdauer zugestimmt, dann hätte ich mich auch
einigermassen mit dem zweiten Namensaufruf abfinden

können, indem wir dann ja ohnehin in den Nach-
mitlag hineingekommen wären.

Bei einer Sitzungsdauer von 4 Stunden würde ein
zweiter Namensaufruf bald nur noch auf dem Papier
stehen; wir sind es in Bern von altersher gewohnt,
dass zwischen 12 und 13 Uhr die Mittagszüge nach
allen Richtungen hin abfahren und die Leute sich nach
Hause begeben können.

Glaubt man, wenn die Zeit eile, werde sich einer
noch die Mühe nehmen, sich schriftlich abzumelden
und deswegen zu riskieren, wegen einigen Minuten den
Zug zu verpassen und einen ganzen halben Tag zu
verlieren? Wenn man das nicht will, muss man den
Leuten die Heimreise sichern und es deshalb bei den
bisherigen Entschuldigungen bewenden lassen.

Hänni. Ich möchte den Antrag Seiler bekämpfen,
weil es viel zu früh ist, die Appelliste schon eine
Stunde nach Beginn der Sitzung zu schliessen. Früher

ging das wohl an, denn da begannen die Sitzungen

jeweilen um 91/i Uhr. Das war unter dem Regime
des alten Reglementes. Als dann aber Herr Schüpbach
ans Präsidium kam, wurde die Sache geändert und
man begann um 8 Uhr oder um 8 V2 Uhr.

Um 8 Uhr können die weiter weg wohnenden
Mitglieder aber unmöglich hier sein. Die Leute aus der
Richtung von Thun und weiterher kommen erst nach
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9 Ulir in Bern an, so dass es gar nicht möglich wäre,
eine Stunde nach Sitzungsbeginn schon anwesend zu
sein. Es hiess dann damals allerdings, dass die
Stimmenzähler den Rank schon finden werden und sie
haben ihn wirklich auch gefunden und zwar in der
Weise, dass sie mit dem Abschluss der Appelliste
immer bis gegen 11 Uhr zugewartet haben.

Wir haben immer gesagt, wenn ein Mitglied um
10 Uhr hier erscheine — also nach Abschluss der
Appelliste — leiste es gerade so viel wie eines, das
am Morgen zum Sitzungsbeginn erscheine, sich dann
aber abmelde und gehe. Das kann nicht nur
vorkommen, sondern ist sogar recht häufig vorgekommen.

Wenn wir die Sitzungen um: 8 Uhr beginnen und
die Appelliste eine Stunde später abschliessen, wird
einer ganzen Anzahl Mitglieder Unrecht zugefügt. Die
aus dem Oberland, von Spiez, Interlaken etc. und aus
dem Emmental kommenden Mitglieder müssten schon
morgens 5 Uhr verreisen, um zeitig genug hier zu sein.

Wenn wir mit den Sitzungen wirklich um 8 Uhr
beginnen wollen, dürfen wir also die Appelliste nicht
schon um 9 Uhr schliessen.

Ich möchte Ihnen deshalb eine andere Lösung
vorschlagen, indem ich Ihnen beantrage, die Appelliste
zwei Stunden nach Sitzungsbeginn zu schliessen. Früher

wurde um 9x/4 Uhr Appell gemacht und die Liste
um 10V4 Uhr geschlossen.

Im Interesse der weiter von Bern weg wohnenden
Mitglieder ersuche ich Sie, den Antrag Seiler
abzulehnen und meinem Vorschlage zuzustimmen.

Freiburghaus, Präsident der Kommission. Ich
möchte einmal Herrn Meer gegenüber betonen, dass der
Schlussappell keineswegs als etwas Unmoralisches
bezeichnet werden kann. Es ist durchaus moralisch,
wenn auch am Schlüsse einer Sitzung die Präsenz
festgestellt wird, sonst müsste ich Herrn Meer darauf
aufmerksam machen, dass auch der am Freitag
Vormittag jeweilen im Nationalrat stattfindende Schlussappell

unmoralisch wäre. Dieser Auffassung ist Herr
Meer dort jedoch nicht.

Wenn Kollega Zingg die Frage aufgeworfen hat,
ob die Abmeldung eines Kuhhandels wegen vom
Bureau als hinreichender Grund angesehen würde, so
möchte ich ihn anfragen, ob es vom Bureau als
genügender Grund angesehen werden müsste, wenn er
selber sich wegen einer Konferenz mit den Wegmeistern

entfernen würde.
Im übrigen möchte ich die von der Kommission

aufgestellten Vorschläge aufrecht erhalten und ersuche
Sie, im Interesse der Erhaltung der Beschlussfähigkeit
unseres Rates, denselben zuzustimmen.

Schmutz. Man wird es mir nicht verübeln können,

wenn vom Bureau aus das Wort ergriffen wird
in einer Sache, durch die das Bureau gewissermassen
in Mitleidenschaft gezogen wird.

Ich möchte die Ausführungen des Herrn Hänni
unterstützen, weil es praktisch nicht möglich sein
wird, die Appelliste in der gewünschten Zeit fertig,
zu stellen, indem die Stimmenzähler eben oft durch
Abstimmungen in Anspruch genommen sind.

Ich beantrage Ihnen, im letzten Alinea des § 11 den

ganzen nach dem Wort. «Sitzungsgeld» kommenden
Passus zu streichen und zwar aus den durch Herrn
Zingg vorgebrachten Gründen. Man kann dem Bureau
wirklich nicht zumuten, zu entscheiden, ob die vor¬

gebrachten Gründe als hinreichend anzusehen sind
oder nicht.

Als seinerzeit die Namensaufrufe eingeführt wurden,

meldeten sich in den ersten Sitzungen selbst
diejenigen ab, die nur für einen Moment auf die andere
Seite des Hauses sich begaben und das würde nun
auch in Zukunft wieder gemacht werden, so dass durch
die vorgeschlagene Bestimmung praktisch nichts
herausschauen würde.

Ich könnte mich einverstanden erklären, am Schluss
der Sitzungen einen neuen Namensaufruf ergehen zu
lassen, denn das würde sicherlich einen gewissen
moralischen Effekt (Heiterkeit) auslösen, weil die
Ergebnisse der Namensaufrufe ja im « Tagblatt des Grossen

Rates» publiziert werden und dieses im Volke
gelegentlich auch gelesen wird. Die Leute sehen nach, oh
ihre Abgeordneten die Sitzungen auch besuchen, so
dass man doch von der Vornahme eines zweiten
Namensaufrufes einen etwas besseren Besuch und ein
besseres Ausharren erwarten könnte.

Den besagten Passus im letzten Alinea hingegen
wollen wir streichen, weil er doch nur zu Anständen
führen würde.

Gnägi. Die Argumentationen sämtlicher Redner,
die gegen die Vorschläge der Kommission gesprochen
haben, haben mich nicht von der Nutzlosigkeit aller
dieser Bestimmungen überzeugen können. Man
vertröstet uns auf die Zukunft, ich aber rechne mit der
Vergangenheit, Was die Zukunft bringen wird, das
müssen wir erst noch abwar'en.

Man hat auch auf den Herrn Präsidenten
hingewiesen, der, wenn es nötig sei, von seinen Rechten
Gebrauch machen und die Herren an ihre Pflicht
erinnern werde. Ich nehme jedoch an, es werde auch
unter den zukünftigen Präsidenten gehen wie unter
den bisherigen. Der Präsident muss gewisse
Rücksichten nehmen, er kann nicht rücksichtslos vorgehen
und von seinen Rechten allzu viel Gebrauch machen.
Ich glaube deshalb nicht, dass es ohne dahingehende
Bestimmungen in Zukunft viel besser werden wird.

Man hat nun speziell bemerkt, dass Alinea 4 das
Bureau in eine schwierige Lage bringen werde. Damit
bin ich einverstanden. Auf alle Fälle sollte man aber
die Bestimmung bestehen lassen, dass, wer beim zweiten

Namensaufruf nicht anwesend ist, das Sitzungsgeld

verliert, denn dann spielt ein finanzielles Moment
mit, das ich dem durch Herrn Schmutz vorgebrachten
moralischen Moment gegenüberstellen möchte. Wenn
ein Mitglied das Sitzungsgeld nicht verlieren will,
wird es sich schon überlegen, ob es im Rate bleiben
will oder nicht.

Wenn ein Grossrat irgend eine Besorgung zu
erledigen hat, weiss er das zum voraus und dann soll er
einfach gar nicht an die Sitzung kommen. Es ist nicht
recht, an die Sitzung zü kommen und darüber
nachzudenken, wie man seine Geschäfte erledigen will, um
sich so im Vorbeigehen das Taggeld zu retten.

Nun sagte Herr Segesser, der zweite Namensaufruf
könnte praktisch nicht durchgeführt werden, weil man
mit den Mittagszügen rechnen müsse. Wir rechnen
aher mit den Morgenzügen. Um 8 Uhr können nicht
alle Mitglieder hier sein, denn der Zug z. B. von Biel
kommt erst, nach 9 Uhr an. Wer ohnehin zu spät
kommt, sollte denn doch, nachdem wir beschlossen
haben, 4 Stunden lang zu arbeiten, bis zum Ende
der Sitzung aushalten und nicht daran denken, mit den
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Mittagszügen wieder verreisen zu wollen, denn das
ist nicht logisch. Herr Segesser hat in der Abstimmung
sogar für eine Sitzungsdauer von 5 Stunden gestimmt
und verlangt nun, dass, wer erst um 9V2 Uhr erscheine,
mit den Mittagszügen wieder nach Hause fahren könne.
Die Erziehung unserer Mitglieder zu grösserer
Arbeitsfreudigkeit wird nicht so rasch vor sich gehen. Ich
meine deshalb, was uns hier bezüglich der Kontrolle
vorgeschlagen wird, sei berechtigt und man könne
davon nicht sagen, dass es sich um eine Schuhnei-
sterei und um eine unmoralische Sache handle, wie
das bemerkt worden ist. Es ist im Gegenteil höchst
bedauerlich, dass man aus den gemachten Erfahrungen

heraus solche Vorschläge bringen muss. Unmoralisch

sind diese Vorschläge nicht, wohl aber höchst
bedauerlich.

Wenn wir wirklich das erreichen wollen, was man
durch die Revision des Geschäftsreglementes bezweckt,
vermehrte Arbeitsleistung des Rates und intensivere
Mitarbeit aller Mitglieder, so sehe ich keinen andern
Weg als den vorgeschlagenen.

Lehnen wir diese Vorschläge ab, werden wir nach
kurzer Zeit uns wieder im alten Fahrwasser befinden.
(Schlussrufe.)

Meer. Es ist bedauerlich, dass man im Grossen
Rat über solche Fragen reden und sich aufhalten muss,
dass man überhaupt ein solches Reglement aufstellen
muss. Das ist das Bedauerliche.

Herr Freiburghaus hat sich gegen mich gewandt
wegen des von mir gebrauchten Ausdruckes «unmoralisch

». Ich habe aber bereits bemerkt, dass die
Stimmenzähler oft angelogen wurden; ich erachte es als
unmoralisch, Bestimmungen aufzustellen, .die die Leute
geradezu veranlassen, eine Lüge vorzubringen. Aus
praktischen Erwägungen heraus habe ich diese
Bestimmung angefochten, weil ich vielerorts die Erfahrung

machen konnte, dass, wenn die Leute sich wegen
jeder kleinen Sache entschuldigen müssen, sie direkt
zur Unwahrheit erzogen werden und das möchte ich
hier vermeiden. Meinen Antrag möchte ich als Zusatzantrag

zum Antrag Müller aufgefasst wissen.

Präsident. Ist Herr Müller mit dieser Amendierung
seines Antrages einverstanden?

Müller (Bern). Ja.

Zum Zwecke der Kontrolle beginnt jede Sitzung
mit Namensaufruf. Die Appelliste soll 2 Stunden
nach Sitzungsbeginn geschlossen werden.

Der Präsident hat sich über die Beschlussfähigkeit
zu vergewissern. Im Zweifelsfalle kann er

einen Namensaufruf ergehen lassen.
Wer bei einerWiederholung des Namensaufrufes

oder bei einer unter Namensaufruf vorgenommenen
Abstimmung fehlt, verliert das Sitzungsgeld,

es sei denn, dass er sich vorher bei den Stimmenzählern

unter Angabe der Gründe abgemeldet habe.

Präsident. Nun noch einige Worte zur Geschäftsordnung.

Ich möchte den Rat anfragen, ob er wünscht,
dass ich die Sitzungen jeweilen um 8 Uhr beginnen
lasse, wofür ich persönlich zu haben wäre. Mit Rücksicht

auf die Ankunft der Morgenzüge habe ich den
Sitzungsbeginn bis jetzt immer auf 8V2 Uhr angesetzt.
Wenn der Rat einverstanden ist, werden wir also künftig

um 8 Uhr beginnen. (Zwischenruf: 8V2 Uhr.)
Da uns der Antrag auf Sitzungsbeginn um 8V2

Uhr gestellt wird, stimmen wir ab.

Abstimmung.

Für Beginn um 8V2 Uhr Mehrheit.

Schluss der Sitzung um 1 Uhr.

Der Redakteur i. F.:
Vollenweider.

Abstimmung.
Alinea 2:

Für den Antrag Müller Mehrheit.
Für den Antrag Seiler Mehrheit.

Alinea 4:
Für den Antrag Müller-Meer Mehrheit.
Für den Antrag Schmutz Minderheit.

Beschlass:

Die Mitglieder sind zu regelmässigem Sitzungs-
fcesuch verpflichtet, Verhinderungen sind dem
Präsidenten schriftlich unter Angabe der Gründe
bekannt zu geben.
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Sechste Sitzung.

Mittwoch den 23. Februar 1921,

vormittags 8V2 Uhr.

Vorsitzender : Präsident R a m s t e i n.

Der Namensaufruf verzeigt 178 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 38 Mitglieder, wovon mit
Entschuldigung die Herren: Béguelin, Biehly, Burger,
Burkhalter, Grimm, Hagen, Hamberger, Ingold (Wich-
trach), König, Maurer, Michel, Neuenschwander (Bo-
wil), Pfister, Schlup, Segesser, Siegenthaler, Thommet,
Ziegler; ohne Entschuldigung abwesend sind die
Herren : Aeschlimann, Chopard, Choulat, Frutiger, Gerber

(Signau), Gobat, Hofer (Utzenstorf), Hofmann,
Jentzer, Ingold (Lotzwil), Kobel, Küster, Langenegger,
Merguin, Meyer (Undervelier), Moor, Mosimann, Müller
(Bargen), Nyffeler, Zürcher.

fliesst aus der allgemeinen deutschen Auffassung, dass
die Diskussion geordnet sein soll, dass keine
Zwischenbemerkungen statthaft sind. Vollständig anders hält
man es im französischen Parlament. Dort ist im
Gegenteil eines der belebenden Elemente der Diskussion,

dass Zwischenrufe gestattet sind, so dass sich
ein richtiges Gefecht zwischen Redner und Zwischenrufer

entwickeln kann. Das zeigt ja natürlich besser
als alles andere, ob der Redner schlagfertig ist. Im
allgemeinen haben wir davon nicht Gebrauch gemacht.
Ich bin höchstens etwa dazu gekommen, mit Herrn
Gnägi eine kurze Zwischenunterhaltung zu führen,
aber im übrigen ist es ziemlich ruhig zugegangen. Es
ist also nicht gerade nötig, hier eine Aenderung zu
treffen.

Freiburghaus, Präsident der Kommission. Ich halte
meinerseits dafür, dass man diesen Artikel stehen
lassen kann, wie er ist. Nützt er nicht viel, so kann
er doch auch nicht viel schaden.

Gyger (Gampelen). Ich beantrage ebenfalls
Beibehaltung der vorgeschlagenen Fassung.

Abstimmung.
Für den Antrag Müller Mehrheit.

Beschluss:

§ 12. Bei allen Verhandlungen sollen die Redner

ohne Abschweifungen, unter Beobachtung des

parlamentarischen Anstandes, sprechen.
Zwischenrufe sind untersagt.

Tagesordnung :

Geschäftsordnung für den Grossen Rat.

Fortsetzung.

(Siehe Seite-90 hievor.)

§ 12.

Freiburghaus, Präsident der Kommission. § 12
lautet gleich wie der bisherige § 41, Abs. 2 und 4.

Müller (Bern). Es ist richtig, dass die Bestimmung
wörtlich aus dem alten Reglement entnommen ist.
Ich halte sie aber für revisionsbedürftig, weil da etwas
verlangt wird, was kein Reglement und kein Präsident

erzwingen kann. Es wird gefordert, dass die
Mitglieder kurz und klar sprechen. Entweder kann
einer das, und dann ist es recht, oder er kann es nicht,
dann kann man ihn nicht zwingen. Das, was der
Präsident überwachen kann, ist das, dass keine
Abweichungen vom Gegenstand erfolgen. Ich möchte
beantragen, dieses erste Alinea so zu fassen: «Bei allen
Verhandlungen sollen die Redner ohne Abschweifung
und unter Beobachtung des parlamentarischen Anstandes

sprechen. »

Im zweiten Satz heisst es, dass Zwischenrufe untersagt

sind. Ich bin kein Freund dieses Verbotes. Es

§13.

Freiburghaus, Präsident der Kommission. Hier ist
nun wieder ein Artikel, der wahrscheinlich viel zu
reden geben wird. Er handelt von der Redezeit. Herr
Gustav Müller hat von mir behauptet, ich hätte zur
Begründung meines Antrages auf Beschränkung der
Redezeit auf 20 Minuten im Nationalrat 40 Minuten
gebraucht. Ich habe damals von vornherein darauf
aufmerksam gemacht, dass ich zwei Anträge zu begründen

habe, und habe genau für jeden Antrag 20
Minuten gebraucht.

Die Kommission hält dafür, dass es durchaus
zweckmässig sei, eine derartige Bestimmung aufzunehmen,
weil man alles tun soll, um die Verhandlung nach
Möglichkeit abzukürzen. Die Bestimmung trifft
wohlverstanden nicht die Berichterstatter der Kommissionen
und der Regierung, sondern die Diskussionsredner.
Unsere Fraktion hat in ihrer gestrigen Sitzung sich
einstimmig dafür ausgesprochen, dass eine solche Bestimmung

in dieses neue Reglement aufgenommen werden
soll. Ich will bemerken, dass in der Fraktion
einzelne Redner die Redezeit noch mehr abkürzen wollten.

Der abgetretene Nationalratspräsident Landam
mann Blumer hat im Nationalrat gesagt, dass an der
Landsgemeinde die Regel sei, dass der Redner höch-
istens 5 Minuten spreche. Spreche er länger, ohne
besonders durchschlagende Momente vorzubringen, so
höre man ihm nicht mehr zu. Im Nationalrat ist die
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Redezeit auf 30 Minuten festgesetzt worden, entgegen
dem Wunsch der sozialdemokratischen Fraktion. Wenn
nun schon zuzugeben ist, dass bei diesem oder jenem
Gegenstand für die Berichterstattung mehr als 20
Minuten beansprucht werden müssen, so glaube ich
doch, dass eine derartige Bestimmung aufgenommen
werden kann. Nach meinen Erfahrungen ist die
Redseligkeit im Nationalrat offenbar grösser als hier, und
deshalb haben wir gefunden, man dürfe die Redezeit
auch etwas geringer bemessen. Das ist geeignet, die
Verhandlungen abzukürzen, damit die Sessionen nicht
zu lang werden.

Müller (Bern). Wir sind gegen jede Beschränkung
der Redezeit und halten dafür, dass, wenn eine solche
grundsätzlich beschlossen werden sollte, keine Rede
davon sein kann, dieselbe auf 20 Minuten zu bemessen.
Als im Nationalrat diese Frage behandelt wurde, hat
Herr Freiburghaus als .Sprecher der Bauernfraktion
für die Begründung des Antrages auf 20 Minuten
genau 40 Minuten gebraucht. Es tut der Schlagfertigkeit

des Herrn Freiburghaus alle Ehre an, dass er das
damit motivieren wollte, er habe eben zwei Anträge
begründet. Glaubt Herr Freiburghaus, dass wir bei
einer Beschränkung der Redezeit auf 20 Minuten nicht
auch so hell sein und zwei, dïei oder vier Anträge
einbringen könnten, um für jeden 20 Minuten in
Anspruch nehmen zu können? Das ist unzweckmässig
und namentlich vollständig unnötig, weil die Redezeit,
bis jetzt in den langen Jahren, seit denen ich im Grossen

Rat sitze, noch nicht missbraucht worden ist,
während im Nationalrat nun das Redebedürfnis ganz
zweifellos grösser ist. Herr Freiburghaus hat damit
die Beschränkung auf 20 Minuten motiviert. Das ist ein
Widerspruch in sich selbst. Wenn das Redebedürfnis
nicht gross ist, braucht man eine derartige Beschränkung

nicht. Im übrigen mache ich darauf aufmerksam,
um Herrn Freiburghaus in seinem heimischen Gebiet
noch zu begrüssen, dass er für sein Eintretensreferat
zu einem Geschäftsreglement, wo eine Redezeit von 20
Minuten vorgeschrieben ist, genau 45 Minuten
gebraucht hat. Nun noch das Beispiel des Herrn Blumer.
Er hat als Landammann von Glarus darauf hingewiesen,

dass man an der Landsgemeinde gewöhnlich nicht
mehr als 10 Minuten spreche, sogar manchmal nur 5 ;

ich habe schon damals darauf hingewiesen, dass das
etwas total Anderes ist. Wer je einmal in der Lage
gewesen ist, im Freien zu reden, weiss das. Es ist
einfach unmöglich, eine halbe Stunde mit unverminderter
Stärke zu reden. Ich kann auf ein anderes Beispiel
hinweisen, wo wir auch eine weitgehende Beschränkung

der Redezeit kennen: auf unsere Parteitage. Das
hat aber eine vollständig andere Ursache. Dort wird
eine derartige Menge von Stoff auf 2, höchstens 3 Tage
zusammengedrängt, dass es ganz unmöglich ist, diese
Traktanden bewältigen zu können, wenn man nicht
von vornherein zu einer weitgehenden Beschränkung
der Redezeit kommt. Aber hier, wo es sich schliesslich

um gesetzliche Erlasse handelt, wo es sich darum
handelt, die Interessen des ganzen Landes zu vertreten,
soll das, was zu sagen ist, gesagt werden.

Hartmann. Ich persönlich könnte mich ohne
weiteres mit den 20 Minuten einverstanden erklären, denn
ich werde fertig in 20 Minuten. Andere können das
nicht, und zwar nicht etwa die Sprecher der sozial¬

demokratischen Fraktion sind es, die am meisten Zeit
brauchen, sondern der Zufall will es, dass gerade der
Herr Kommissionspräsident derjenige ist, der auch
in der Diskussion jeweilen am längsten spricht. Ich
möchte hier nur eine Auskunft haben. Es gibt
Interpellationen und Motionen zu begründen, wo der Stoff
unter Umständen so weitschichtig ist, dass man einfach
in 20 Minuten nicht fertig werden kann. Wenn nun
gemeint sein sollte, dass diese Beschränkung auch auf
die Interpellanten und Motionäre zutreffen soll, so
möchte ich den Antrag stellen, für diese eine besondere

Ausnahme zu machen.

Scholen. Wie Sie aus dem Votum des Herrn
Freiburghaus gehört haben, ist die Beschränkung der Redezeit

nur für diejenigen Redner eingeführt, welche nicht
Berichterstatter sind. Um hier Klarheit zu schaffen,
möchte ich beantragen, die Worte beizufügen: «Mit
Ausnahme der Berichterstatter».

Freiburghaus, Präsident der Kommission. Herr
Gustav Müller hat zugegeben, dass das Redebedürfnis
im Nationalrat grösser sei als hier. Im fernem hat er
gesagt, nach seinen langjährigen Erfahrungen im Grossen

Rat komme es höchst selten vor, dass einzelne
Redner länger als 20 Minuten machen. Aber, Herr
Müller, keine Regel ohne Ausnahme. Diese Ausnahme
kann ich konstatieren bei einem Mitglied, das der
sozialdemokratischen Partei angehört. Es ist der letzthin

zum Bundesrichter gewählte Herr Zgraggen, der
für einen bestimmten Gegenstand nicht weniger als
3 Stunden gebraucht hat. Da wäre es doch
zweckmässig, wenn man so lange Reden nach Möglichkeit
abkürzen könnte. Ich halte nochmals dafür, dass man
mit diesen 20 Minuten auskommen kann. Ich mache
neuerdings darauf aufmerksam, dass die Berichterstatter

ausgenommen sind. Mit Bezug auf die Motionen
und Interpellationen ist zu sagen, dass die Möglichkeit
vorhanden ist, dass mehr als ein Unterzeichner sich
zum Worte melden kann.

Salchli. Wenn ein Redner länger reden will, so
bedarf es nach der Vorlage eines besondern Beschlusses.

Wenn ein Redner der Mehrheitspartei davon
Gebrauch machen will, so wird ihm die Mehrheit das

gestatten. Bei den Minderheitsparteien ist das nicht
so sicher. Nun möchte ich fragen, wie denn die
Kontrolle besorgt wird. Das führt zu unangenehmen
Dingen, deshalb glaube ich, man sollte den Antrag Müller
annehmen und die Redezeit nicht einschränken.

Berner. Ich empfehle ebenfalls Annahme des
Antrages Müller. Es ist nicht notwendig, dass wir uns
selbst einen Maulkratten anlegen. Gestern hat man
uns schulmeistern wollen, indem man fast jede Stunde
einen Appell veranstalten wollte. Heute will man
etwas einführen, was gar nicht nötig ist. Solange ich
im Grossen Rat bin, ist es selten vorgekommen, dass
ein Redner eine halbe Stunde gesprochen hat. Wenn
es in 20 Jahren einmal vorkommt, dass eine einstündige
oder zweistündige Rede gehalten wird, so ist das noch
kein Grund, eine solche Bestimmung aufzunehmen.

Müller (Bern). Ich möchte dem Antrag des Herrn
Hartmann zustimmen, wonach man auch für Motionäre

und Interpellanten von vornherein die Aus-
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nähme macht. Weder die Motionäre noch die
Interpellanten gehören zu den vorberatenden Behörden.

Herr Salchli hat Ihnen soeben ausgeführt,
wie es praktisch gehen wird. Wir sind vorläufig noch
in Minderheit, wenn einer von uns eine verlängerte
Redezeit verlangt, kann man sicher annehmen, dass
Gunst und Missgunst eine grosse Rolle spielen würde.
Die Vertreter der Minderheit werden voraussichtlich
zu kurz kommen. Gleichheit kann man nur schaffen,
wenn man diesen Artikel streicht. Wir können diese
Sache einfach nicht ruhig hinnehmen. Wenn Sie diesen

Maulkratten, wie er ganz richtig bezeichnet worden
ist, annehmen, dann können Sie sicher sein, dass die
Minderheit Mittel finden wird, um eine derartige
Bestimmung zu umgehen. Das kann geschehen durch
fortlaufende Einschreibung in die Rednerliste, wobei

dann der eine da fortfährt, wo der andere aufgehört
hat. 1

Freiburghaus, Präsident der Kommission. Was
speziell die Bemerkung des Herrn Hartmann bezüglich
der Interpellanten und Motionäre betrifft, so bin ich
einverstanden, dass man dieselben gleich behandelt
wie Berichterstatter.

Scholer. Der Einfachheit halber will ich meinen
Antrag zurückziehen.

Der Antrag Hartmann wird vom Vorsitzenden, weil
nicht bestritten, als angenommen erklärt.

Abstimmung.
Eventuell:

Für den Antrag Müller Minderheit.

Definitiv:
Für Streichung des § 13 Minderheit.

Beschluss:

§ 13. Ein Redner darf nicht länger als zwanzig
Minuten sprechen. Für die Einräumung längerer
Redezeit bedarf es eines Beschlusses des Rates.

Für die ersten Voten der Vertreter der vor
beratenden Behörden sowie der Motionäre und
Interpellanten gilt diese Beschränkung der Redezeit
nicht.

§ 14.

Angenommen.

Beschluss :

§ 14. Redner, die sich gegenüber dem Rate
oder gegenüber einzelnen Mitgliedern beleidigende
Aeusserungen zuschulden kommen lassen, sowie
Mitglieder, die durch Zwischenrufe, Lärm und*dergleichen

die Ordnung stören, werden vom
Präsidenten zur Ordnung gerufen. Bei fortgesetzter
Verletzung der parlamentarischen Ordnung
entzieht der Präsident dem fehlbaren Redner das
Wort.

Im Falle der Einsprache gegen den Ordnungsruf
oder den Wortentzug entscheidet der Rat ohne

Diskussion durch Abstimmung. Bestätigt er den
Entscheid des Präsidenten, so ist der Beschluss
zu Protokoll zu nehmen.

§ 15.

Angenommen.

Beschluss :

§ 15. Bei Ruhestörungen kündigt der Präsident
an, dass er im Falle der Fortsetzung die Sitzung
aufheben werde. Dauert die Störung.fort, kann der
Präsident die Sitzung für die Dauer einer Stunde
unterbrechen.

§ 16.

Angenommen.

Beschluss :

§ 16. Den Zuhörern wird die Galerie des Saales

zur Verfügung gestellt. Aeusserungen des
Beifalls oder der Missbilligung sind ihnen untersagt.
Wer dieser Vorschrift zuwiderhandelt, kann vom
Präsidenten weggewiesen werden.

Sache des Präsidenten ist es, nötigenfalls die
Zuhörer zur Ruhe zu weisen. Bleibt die Mahnung
fruchtlos, so lässit der Präsident die Galerie räumen
und schliessen. Bis der Befehl hierzu vollzogen
ist, wird die Sitzung unterbrochen.

§ 17.

Angenommen. ; j

Beschluss :

§ 17. Die Vertreter der Presse erhalten im
Sitzungssaal geeignete Plätze nach Anordnung der
Staatskanzlei. Bei missbräuchlichem Verhalten
können ihnen diese Plätze durch das Bureau des
Grossen Rates entzogen werden.

§ 18.

Angenommen.

Beschluss :

§ 18. Das Bureau des Grossen Rates besteht
aus dem Präsidenten, zwei Vizepräsidenten und
vier Stimmenzählern.
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Die Wahl des .Bureaus erfolgt in jeder Früh-
jahrssession auf die Dauer eines Jahres. Die Amtsdauer

seiner Mitglieder beginnt am 1. Juni, nach
einer Gesamterneuerung des Grossen Rates jedoch
unmittelbar mit der Bureaubestellung.

Der Präsident ist nach Ablauf seiner Amtsdauer
für das nächste Jahr nicht wieder wählbar.

Nach jeder Gesamterneuerung des Grossen Rates

scheiden die zwei Stimmenzähler, welche am
längsten im Amte stehen, für eine Amtsdauer aus ;

hierüber entscheidet das Los, wenn mehr als
zwei Stimmenzähler die gleiche Amtsdauer
aufweisen.

Das Bureau trifft die ihm übertragenen
Kommissionsernennungen.

Die Fraktionen sollen im Bureau angemessen
vertreten sein.

§ 19.

Angenommen.

Beschluss :

§ 19. Der Präsident wacht über die genaue
Befolgung der Geschäftsordnung. Er eröffnet die
Sitzungen und leitet die Verhandlungen. Er
bestimmt die Tagesordnung, die aber vom Rate
abgeändert werden kann. Am Schlüsse einer Sitzung
teilt er die Tagesordnung der folgenden mit und
sorgt für ihren Anschlag im Vorzimmer des Grossen

Rates.
Der Präsident unterschreibt die vom Grossen

Rat ausgehenden Erlasse.

§ 20.

Angenommen.

Beschluss:

§ 20. Der Präsident des Grossen Rates ist
befugt, jederzeit von den Verhandlungen des
Regierungsrates Einsicht zu nehmen (Art. 25 Verf.).

§ 21.

Freiburghaus, Präsident der Kommission. Hier
haben wir eine Ergänzung vorgenommen, indem wir
sagen, dass der zuletzt abgetretene Präsident oder sein
Vorgänger die Leitung der Verhandlungen übernimmt,
wenn der zweite Vizepräsident auch verhindert ist.
Es kann vorkommen, dass der Präsident verhindert
ist, dass keiner der Vizepräsidenten anwesend ist,
dann wäre niemand da, um den Befehl zum Beginn
der Schlacht zu geben. Derartige Fälle sind schon
vorgekommen. Da hat man sich gesagt, es sei
zweckmässig, wenn man ein weiteres Ventil öffnen kann,
indem man einen abgetretenen Präsidenten ruft,
damit er die Sitzung eröffnen kann.

Biililmann. Ich bin durchaus einverstanden, dass
man für diesen Fäll eine Bestimmung treffen muss,
möchte aber vorschlagen, folgende Fassung zu wählen:

«Ist auch der zweite Vizepräsident abwesend,
so bestimmt der Rat den Leiter der Verhandlungen. »

Freiburghaus, Präsident der Kommission. Wer soll
denn diese Wahlverhandlung präsidieren, wer möchte
sich herausnehmen, unter diesen Umständen den
Präsidentenstuhl zu besteigen? Das würde ja sofort den
Anschein erwecken, als ob dieser Mann gerne
Präsident sein möchte.

Bühlmann. Ich möchte Herrn Freiburghaus nur
fragen, wie es denn geht, wenn keiner der früheren
Präsidenten da ist? Auch da wird der Grosse Rat
ein Verfahren finden müssen.

Hartmann. Herr Bühlmann trifft das richtige nicht.
Aber § 21 gefällt mir in der vorliegenden Fassung auch
nicht. Man braucht aber nur ein einziges Wort
hineinzusetzen und zu sagen: «oder einer seiner
Vorgänger ».

Salchli. Ich finde doch, man sollte den Antrag
Bühlmann annehmen. Es kann doch wirklich der Fall
eintreten, dass keiner von den früheren Präsidenten
da ist, dann haben wir doch vier Stimmenzähler und
von diesen kann einer sich auf den Präsidentensitz
begeben, ohne dass er in den Verdacht kommt,
Präsident sein zu wollen.

M. Meusy. Je propose que la présidence soit assurée

par le doyen d'âge.

Freiburghaus, Präsident der Kommission. Den
Antrag Hartmann könnte ich akzeptieren.

Abstimmung.

Eventuell:
Für den Antrag Bühlmann 44 Stimmen.
Für den Antrag Meusy 9 Stimmen.

Definitiv:
Für Festhalten an diesem Beschluss Minderheit.
Für den Antrag der Kommission mit

Zusatz Hartmann Mehrheit.

Beschluss :

§ 21. Im Verhinderungsfall wird der Präsident
durch den ersten, oder, wenn dieser verhindert
ist, durch den zweiten Vizepräsidenten vertreten.
Ist auch der zweite Vizepräsident verhindert,
übernimmt der letzte Präsident oder einer seiner
Vorgänger die Leitung.

§ 22.

Weber (Biel). Ich möchte beantragen, Alinea 4 zu
streichen. Wie denkt man sich die Handhabung der
Ruhe und Ordnung durch die Stimmenzähler? Eni-
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weder müsste man einen Zwinger bauen, oder die
Stimmenzähler mit Reitpeitschen ausstatten.

Ereiburghaus, Präsident der Kommission. Die
Bestimmung war schon im bisherigen Reglement enthalten,

man kann sie daher auch weiter beibehalten.

Gyger (Gampelen). Ich glaube doch, man sollte
den Artikel sein lassen, weil man nie wissen kann,
ob sich nicht die Leute auf der Tribüne ungehörig
aufführen.

M. Boinay. Il y a quelques années, un collègue
socialiste avait tenu un discours très violent, qui avait
déplu à la majorité. On le menaça de le mettre à la
porte du Conseil s'il ne voulait pas retirer ses paroles.
Ce collègue ne voulut pas modifier son attitude. Qui
devait donc se livrer au vilain métier de le conduire
à la porte Les scrutateurs Parmi ceux-là se trouvait
un député, aujourd'hui membre du gouvernement. Cet
article ne me plaît pas; il ne doit pas y avoir ici
d'exécuteur des hautes-œuvres. Il vaut beaucoup mieux
que le président suspende la séance dans des cas
comme celui que j'ai rappelé.

Müller (Bern). Ich möchte empfehlen, dem
Streichungsantrag zuzustimmen. Im Grossratssaal sorgt
der Präsident für Ruhe und Ordnung und er wird
wahrhaftig Manns genug sein, um diese Ordnung herzustellen.

Den Stimmenzählern können wir nicht zumuten,
dass sie im Falle der Räumung der Tribüne mitwirken

sollen. Da wird man Weibel schicken und eventuell,

wenn es nötig ist, der Polizei telephonieren.

Abstimmung.
Für den Streichungsantrag Weber Mehrheit.

Beschluss:

§ 22. Die Stimmenzähler stellen bei jeder
Abstimmung Mehrheit oder Minderheit fest. Im
Zweifelsfalle zählen sie die Stimmen; die Zählung
erfolgt auch, wenn der Präsident oder ein Mitglied
sie verlangt.

Bei der Zählung sind alle Stimmenzähler beteiligt;

je zwei übernehmen eine Hälfte des Saales;
der eine zählt laut, der andere kontrolliert.

Die Stimmenzähler besorgen alles Nötige für
die geheimen Abstimmungen.

Ist ein Stimmenzähler verhindert, so lässt der
Präsident sofort durch den Grossen Rat einen
Stellvertreter bezeichnen.

Bei Wahlen kann der Rat das Bureau verstärken

durch die Ernennung ausserordentlicher
Stimmenzähler gemäss dem unverbindlichen Vorschlag
des Präsidenten.

§ 23.

Angenommen.

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil.

Beschluss:

§ 23. Die Kanzleigeschäfte des Grossen Rates
werden durch die Staatskanzlei besorgt.

§ 24.

Angenommen.

Beschluss ;

§ 24. Der Staatsschreiber führt und unterzeichnet
das Protokoll des Grossen Rates. Wenn nötig,

hat er auch das Sekretariat des Bureaus zu
besorgen.

Ist der Staatsschreiber verhindert, so bezeichnet

der Präsident, vorbehältlich der Bestätigung
durch den Grossen Rat, einen Protokollführer.

§ 25.

Angenommen.

Beschluss:

§ 25. Das Protokoll gibt an
a. den Namen des Vorsitzenden und die Präsenzstärke

des Rates,
b. die Verhandlungsgegenstände, die zur Abstimmung

kommenden Anträge (die vollinhaltlich
wiederzugeben sind), das Resultat der Abstimmungen
(mit Beifügung der Stimmenzahlen, sofern Zählung

stattfand).
Die der Beratung unterliegenden gedruckten

Entwürfe, sowie sämtliche Erlasse des Rates sind
dem Protokoll beizuheften.

Das Protokoll ist erst nach der Genehmigung
gültig. Bevor diese erfolgt ist, sind Ausfertigungen,
Abschriften oder Auszüge nicht zulässig.

§ 26.

Angenommen.

Beschluss :

§ 26. Der Präsident und einer der Vizepräsidenten,

eventuell ein Stimmenzähler, haben das
Protokoll zu prüfen und mitzuunterzeichnen. In
der nächsten Sitzung liegt es auf dem Kanzleitisch
zur Einsicht auf. Werden bis zum Schluss der
Sitzung keine Berichtigungen verlangt, so gilt das
Protokoll als stillschweigend genehmigt.

Begehren um Berichtigung des Protokolls sind
beim Präsidenten anzubringen, der dem Rate
davon Kenntnis gibt und sodann über die
Genehmigung des Protokolls förmlich Beschluss fassen
lässt. Die Berichtigungen können sich beziehen

27
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auf die Redaktion oder auf Irrtümer der Darstellung.

Niemals aber dürfen auf dem Wege einer
Berichtigung des Protokolls Beschlüsse des Rates
abgeändert werden.

Das Protokoll der letzten Sitzung einer Session
wird vom Präsidenten und einem der
Vizepräsidenten genehmigt.

§ 27.

Angenommen.

Beschluss :

§ 27. Ein Uebersetzer überträgt alle Anträge
und vor Abstimmungen die Fragestellung in die
andere Landessprache. Wenn es verlangt wird,
hat der Uebersetzer auch den wesentlichen Inhalt
einer Rede übersetzt wiederzugeben.

§28.

Freiburghaus, Präsident der Kommission. Ich habe
bereits bei der Eintretensdebatte darauf hingewiesen,
dass die Kommission bestrebt, war, überall da
Ersparnisse zu erzielen, wo das ohne Schädigung der
Staatsverwaltung angeht. Die Kommission hat nun
gefunden, dass Ersparnisse in der Richtung erzielt werden

können, dass wohl alle Reden stenographiert,
aber nicht alle Stenogramme gedruckt werden, sondern
dass die Drucklegung der Stenogramme sich beschränke

auf Beratungen der Verfassungsänderungen,
Gesetze und Dekrete .und über alle diejenigen
Gegenstände, wo der Rat oder das Bureau glaubt, dass eine
Drucklegung wünschbar sei. Es würde nach Auffassung

ihrer Kommission die Drucklegung nicht mehr
erfolgen beim Staatsverwaltungsbericht, Staatsrechnung,

Budget und bei den Direktionsgeschäften. Soll
davon etwas gedruckt werden, so bedarf es eines
besondern Beschlusses. Hier möchte ich beantragen,
das Wort «Bureau» durch «Rat» zu ersetzen.

Wenn wir so vorgehen, so entlasten wir den Druckkredit

ganz wesentlich, ohne dass jemand darunter
leidet. Ein ganz ähnliches Verfahren wird in der
Bundesversammlung angewendet. Ich will nur darauf

aufmerksam machen, dass man seinerzeit auch
davon Umgang genommen hat, die Zolltarifberatungen
und die Beratungen über die Handelsverträge, die von
ausserordentlich grosser Wichtigkeit sind, drucken zu
lassen. Es liegt im wohlverstandenen Interesse der
Staatsverwaltung, diejenigen Ersparnisse zu machen,
die realisiert werden können.

M. Strahm. Au sein de la commission préconsultative

cet article 28, ainsi qu'on l'a dit, a donné lieu
à une très longue discussion.

La question de la suppression de la publication
du Bulletin sténographique du Grand Conseil venait
à l'encontre d'une vieille tradition de notre canton
de conserver in extenso les comptes rendus des
délibérations du Grand Conseil. Le système de ne
publier dorénavant que les matières les plus importan¬

tes, en faisant abstraction des objets d'ordre secondaire,

a réuni une majorité au sein de la commission.
On a tout d'abord, ainsi que M. le président de la
commission l'a dit, fait valoir des raisons d'économie.

Il s'agit autant que possible de supprimer les
dépenses inutiles. La plupart des membres de la
commission se sont laissé impressionner par cet
argument, surtout étant donné la situation actuelle des
finances cantonales. Cet argument était très important

sans doute. Depuis lors nous nous sommes
renseignés et nous avons appris des choses intéressantes,
qui nous mettènt dans l'obligation de revenir sur
cette première proposition.

Tout d'abord les sténogrammes continueraient à
être pris en séance du Grand Conseil ; ils devront être
relevés, de sorte que, au point de vue du travail
sténographique, l'économie serait absolument nulle; les
relevés sténographiques futurs coûteront exactement
comme par le passé.

En ce qui concerne l'impression, évidemment la
suppression de quelques feuilles par an permettra au
canton de réaliser des économies que l'on peut évaluer

au maximum! à 3000 £r,. à 4000 fr. Pour un chiffre

si peu important il n'est pas indiqué de supprimer
la publication in extenso du compte rendu des séances
du Grand Conseil.

Je fais donc la proposition de reprendre sans
autre dans le règlement actuel l'article 21 de l'ancien
règlement qui prévoit la publication complète des
délibérations.

Müller (Bern). Ich habe schon bei § 1 auf diese
Bestimmung hingewiesen und zwar als abschreckendes

Beispiel dafür, wie man kritiklos Bestimmungen
von einem Rat auf den andern überträgt, ohne irgendwie

zu ermessen, wie vollständig verschieden die
Verhältnisse an beiden Orten sind. Was im Nationalrat
als Fortschritt angeschaut werden muss, ist hier
offenbar ein Rückschritt. Wir haben bisher im Nationalrat

nur die Verhandlungen über Verfassungsrevisionen
und Bundesgesetze stenographiert. Im übrigen ist ein
summarisches Protokoll vom Bundeskanzler geführt
worden. Jetzt ist im neuen Reglement bestimmt worden,

dass alle Verhandlungen stenographiert werden
sollen, dass man aber die Drucklegung im Allgemeinen
beschränke auf Verfassungsrevisionen und Bundesgesetze

und allgemein verbindliche Bundesbeschlüsse.
Aber der Fortschritt liegt darin, dass nun ein
Stenogramm existiert, und dass es zur Verfügung steht
für alle diejenigen, die sich für das Detail der Sache
interessieren. Es ist vielleicht einer der grössten Fehler

gewesen, die der Nationalrat gemacht hat, als er
die Drucklegung der Stenogramme über die
Einfuhrbeschränkungen ablehnte, obschon die Frage für das
ganze wirtschaftliche Leben von der allergrössten
Bedeutung ist, ja wahrscheinlich eine vollständige
Umwälzung herbeiführen wird. Diese Beratungen werden
für die späteren Politiker von allergrösster Wichtigkeit

sein und es wäre deshalb angebracht gewesen,
dieselben durch den Druck allen zugänglich zu
machen. Aber die Sache ist wenigstens nicht verloren,
die Verhandlungen sind stenographiert, und wer sich
dafür interessiert, kann sie nachsehen.

Wie ist es bei uns? Solange ich mich
zurückbesinnen kann, mehr als ein halbes Jahrhundert, hat
man dieses nicht amtliche Stenogramm, das unschätzbare

Dienste leistet, und zwar deshalb, weil es allen
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zugänglich ist. Unbekümmert darum, ob die
Verhandlungsgegenstände interessant oder nicht interessant
sind, wird stenographiert und das Stenogramm ist im
ganzen Land herum verbreitet. Diese Beschränkung,
wie sie die Kommission beantragt, unter dem angeblichen

Titel von Ersparnissen, kann unter Umständen
ganz falsch wirken. Ein Gesetz kann unter Umständen
ausserordentlich bedeutungslos sein, während sich
anderseits bei der Budgetberatung, bei Motionen und
Interpellationen plötzlich grosse Fragen zeigen können,
die wichtigen Debatten rufen, wo man froh sein wird,
wenn man später das Stenogramm benützen kann.

Alles in allem ist es so, wie mein Vorredner gesagt
hat, dass die Ersparnisse gleich Null sind, die Nachteile

aber bedeutend. Man geht von einer jahrzehntelangen

Tradition ab. Deshalb halte ich dafür, man
sollte die Fassung des Art. 21 des alten Reglementes
wieder herstellen. Dort findet sich auch die wichtige
Vorschrift von der Veröffentlichung, die hier
vergessen ist. Wenn der Antrag der Kommission
angenommen werden sollte, was ich bedauern würde, sollte
das letzte Alinea der alten Fassung unbedingt hinüber
genommen werden.

M. Bueche. Permettez-moi d'appuyer en quelques
mots la proposition de M. Strahm au sujet de
l'impression des débats du Grand Conseil.

Comme vous le savez, ces débats constituent des
archives très intéressantes. Il est utile de pouvoir les
compulser de temps à autre, pour y trouver
l'interprétation authentique de telle ou telle disposition
d'une loi ou d'un décret.

Cependant, ce n'est pas pour répéter ce qui a été
dit à ce sujet que je prends la parole, c'est pour
attirer spécialement votre attention sur le deuxième
paragraphe qui prévoit qu'il sera publié un Bulletin
français comme annexe à la Feuille officielle du
Jura, et qu'il contiendra un compte rendu sommaire
des délibérations du Grand Conseil. Or, ce Bulletin
paraît environ deux ans après le jour où ont eu lieu
les discussions dont il rend compte, de sorte qu'il
devient tout à fait superflu, inutile. Nous avons entendu,
dans le Jura, maintes réclamations à ce propos. Je
ne sais pas à qui elles doivent s'adresser, si c'est au
Conseil-exécutif ou à la Chancellerie ou s'il est dans
les compétences du Grand Conseil de prendre les
mesures nécessaires, mais je me permets d'émettre
un vœu, c'est que si ce compte rendu doit subsister,
il paraisse en tout cas dans le délai d'une année à

partir du moment où ont lieu les discussions dont il
doit donner la substance. Autrement, je le répète,
ce Bulletin serait complètement dénué d'intérêt.
Actuellement la Feuille officielle du Jura rend compte
des débats des sessions de 1919.

Gyger (Gampelen). Ich möchte doch wünschen,
dass die Kommissionsfassung angenommen wird. Der
Herr Finanzdirektor war in der Kommissionssitzung
zugegen, er war derjenige, der gewünscht hat, es
möchte überall versucht werden, Ersparnisse zu
erzielen.

Lohner. Justizdirektor. Der Herr Finanzdirektor
ist durch eine Kommissionssitzung verhindert, den
Verhandlungen hier beizuwohnen und hat mich
ersucht, ich möchte an seinem Platz den Standpunkt
vertreten, den er bereits in der Kommission einge¬

nommen hat und der dahin geht, es möchte dem § 28
in der neuen Fassung zugestimmt werden, in der
Hauptsache natürlich, wie das vom Finanzdirektor
erwartet wird, aus Sparsamkeitsgründen, die aber
durch sachliche Gründe unterstützt werden. Darum
ist es doppelt wünschbar, dass man ihnen Gehör
schenkt. Man hat sich für diese neue Ordnung auf das
Beispiel der Bundesversammlung berufen, und ich
glaube hier mit Recht; ich komme vielleicht heute
noch auf einen andern Punkt zu reden, wo man sich
meiner Auffassung nach weniger glücklich an das
Vorbild der Bundesversammlung angelehnt hat. Hier
kann man mit Recht davon ausgehen, dass das, was
der Erhaltung wert ist und wichtig ist, allgemein
zugänglich gemacht werde. Das sind in der Tat die
Beratungen über Verfassungsrevisionen, Gesetze und
Dekrete. Dort ist es wünschbar, dass man sich später,
wenn über die Auslegung dieses oder jenes Artikels
Zweifel entstehen, Rat holen kann bei dem sog.
Material, bei den Beratungen der vorberatenden Behörden.

Andere Sachen interessieren die Leute sehr
wenig, Justizbeschwerden, Expropriationen, Direktionsgeschäfte

usw. Aus diesen sachlichen Gründen kann
man dem Antrag der Kommission sehr wohl beistimmen.

Gnägi. Auch ich möchte diesem Vorschlag zustimmen,

und zwar aus Sparsamkeitsgründen. Wir müssen
den festen Willen bekunden, überall zu sparen, wo es
möglich1 ist. Hier aber ist es möglich1. Wohl handelt es
sich nicht um eine grosse Summe, aber wir wollen den
Beweis erbringen, dass wir den Willen zum Sparen
haben. Ich habe das Gefühl, dass das parlamentarisch
und politisch kein grosser Verlust sein wird, wenn
nicht alle diese Voten verewigt werden. Ich habe hin
und wieder das Wort ergriffen, aber ich habe noch
nie das Gefühl gehabt, dass es absolut dem Interesse
des Staates und des Volkes diene, wenn alle diese
Reden der Welt erhalten bleiben. Wenn jemand sich
dafür interessiert, kann er die Pressberichterstattung
nachlesen. Ich möchte also diesen Antrag lebhaft
befürworten.

Schait. In dieser Frage kann ich dem Genossen
Gustav Müller auch nicht beipflichten, da ich auch
der Meinung bin, dass man bei der Drucklegung sehr
viel ersparen kann. Ich finde, es sei nicht nötig,
dass das hinterste Wort im Tagblatt erscheine.

Freiburghaus. Präsident der Kommission. Im
Gegensatz zu Herrn Müller möchte ich sagen, dass ich
es bedauern würde, wenn dieser Artikel, der auf
Ersparnisse hinzielt, verworfen werden sollte. Wenn
man wirklich den Willen zur Sparsamkeit hat, so soll
man ihn überall betätigen, wo es möglich ist. Die
Regierung hat aus Gründen der Sparsamkeit verfügt,
dass das Tagblatt nicht wie bisher gratis an die
Wirtschaften verteilt wird. Nun wollen wir einen Schritt
weiter gehen und die Druckkosten, die immer höher
werden, auf ein Minimum beschränken. Es bedeutet
keinen Rückschritt gegenüber dem bisherigen
Zustand, wenn man einige Sachen nicht mehr druckt,
die für die Nachwelt nicht von grosser Bedeutung
sind. Im übrigen ist zu bemerken, dass auch nach
unserm Antrag alle Reden stenographiert und in Ma-
schinenschrift übertragen werden. Diese Maschinen-
schriftprotokolle können von der Staatskanzlei zur
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Einsicht verlangt werden und werden ohne weiteres
zur Verfügung gestellt. Ich empfehle also nochmals
Zustimmung zum Antrag der Kommission.

M. Strahm. Je ne voudrais pas vous laisser arriver
au moment du vote sans vous faire remarquer un
point important.

Le compte rendu français est lu dans le pays avec
beaucoup plus d'intérêt que nous, membres du Grand
Conseil, le croyons. Je connais beaucoup de
citoyens qui ont l'air de se désintéresser de la
politique et qui suivent très attentivement, dans le
Bulletin, les débats du Grand Conseil bernois. Ce compte
rendu est un des seuls moyens de contrôle dont
dispose l'électeur à l'égard de ses mandataires au Grand
Conseil. Il me paraît indispensable que le peuple,
qui détient ce moyen de contrôle, puisse le conserver
et, à l'occasion, voir en détail ce que le Grand Conseil
fait et ce qu'il coûte. On a des renseignements d'ordre

extérieur sur l'autorité législative nommée pour
quatre ans, mais quant au travail intérieur du Grand
Conseil, il est dans l'intérêt et il y va de l'avenir de

l'Etat, que le corps électoral, — le peuple bernois —
soit renseigné très en détail sur tout ce qui se passe
dans cette salle. J'insiste sur ce point important. Ici,
quelques milliers de francs ne pourraient entrer en
ligne de compte.

M. Vuille. Je voudrais revenir sur le deuxième
paragraphe de l'article 28, en ce qui concerne le
Bulletin annexé à la Feuille officielle du Jura qui,
on l'a dit déjà, paraît deux ans après le jour où ont
eu lieu les discussions dont elle rend compte. Il n'y
a dès lors plus d'utilité à le consulter, et je propose
de supprimer purement et simplement le Bulletin.

Schlumpf. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass
es absolut keinen Sinn hat, die Voten im Grossen Rat
zu stenographieren, wenn man sie nicht drucken lassen

will. Wir sehen, wie gegenwärtig in andern
lokalen und kantonalen Parlamenten sich die gegenteilige

Richtung geltend macht. Da, wo man bis jetzt
keine derartigen Publikationen hatte, beschliesst man,
solche in Zukunft zu schaffen. Bei uns wird das
Gegenteil beantragt. Es wird gesagt, das Tagblatt
habe keine grosse Bedeutung. Ich habe aber schon
manchmal im Vorzimmer gesehen, dass die Herren
dort in einem alten Tagblatt etwas nachgelesen
haben und wir erleben es ja oft, dass man sich in
unseren Beratungen auf dieses Tagblatt beruft. Man
sieht schon daraus, dass die Drucklegung eine gewisse
Bedeutung hat.

Glauben Sie übrigens, es wäre möglich, die
Protokolle in einem sauberen Zustande aufzubewahren,
wenn man sie nur in einem oder zwei Exemplaren
vorrätig hat? Ich bin der gleichen Meinung, wie Herr
Strahm, dass im Volke von diesem Protokoll mehr
Notiz genommen wird, als man allgemein annimmt.
Das Volk hat ein Recht, objektiv zu vernehmen, was
im Rat gesprochen worden ist. Nun ist gesagt worden,
das Publikum könne in den Zeitungen lesen, was hier
gehe. Aber dort wird nicht unparteiisch berichtet,
eine objektive Information bekommt das Publikum
durch diese Zeitungsberichte nicht.

Auch mit den Ersparnissen soll nun ausgerechnet
beim Grossratsprotokoll angefangen werden. Ich meine,
es wäre angezeigt, an andern Orten zu sparen, wo

sich mehr machen lässt. Hier, wo es sich um ein
tatsächliches Bedürfnis handelt, sollte man nicht
damit beginnen. Es ist an andern Orten schon gesagt
worden, man solle in dieser Zeit der Arbeitslosigkeit
für die Beschaffung von Arbeit sorgen. Gerade in
diesem Zeitpunkt soll das Grossratsprotokoll beseitigt
werden. Das kann ich als Angehöriger des
Buchdruckergewerbes nicht begreifen. Ich bitte also, am
bisherigen Zustand festzuhalten.

Bühlmann. Ich möchte den Antrag Strahm
lebhaft unterstützen. Das einzige, was man gegen die
alte Ordnung vorbringen kann, ist die Kostenfrage.
Ich bin der erste, der beim Sparen mithilft, aber da,
wo man es verantworten kann. Ich hätte sogar dem
Staat sparen geholfen, indem man die ganze Diskussion

über unser Geschäftsreglement beschränkt hätte
auf das, worauf es eigentlich hinaus will, auf die
Frage, ob eine Taggelderhöhung vorgenommen werden
soll oder nicht. Wenn wir das getan hätten, hätten
wir schon soviel gespart, um das Tagblatt wieder ein
Jahr drucken zu können. Kein Mensch hat uns bis
jetzt gesagt, wie gross eigentlich die Ersparnisse sind,
welche der Kommissionsantrag zur Folge hat. Ich
glaube nicht, dass sie gross seien. Die Kosten für
die Abschrift sind auch beträchtlich und dazu wird
man das Protokoll doch noch vervielfältigen müssen.
Wenn Sie den Antrag der Kommission annehmen,
so werden Sie bei jeder Interpellation oder Motion
jeweilen im voraus eine Diskussion haben, ob man
diese Debatte drucken lassen wolle oder nicht. Für
mich steht also diese Ersparnis in der Luft.

Was soll also nicht gedruckt werden? Interpellationen

und Motionen, Geschäfte, die schon normalerweise

nicht viel Druckerschwärze brauchen. Wenn
man sagen könnte, durch die Nichtaufnahme ins
Tagblatt vermindere sich die Zahl der 'Motionen und
Interpellationen, so könnte man ja vielleicht noch dafür
sein. Daran glaube ich aber nicht, denn wenn einer
nur darum, um sich gedruckt zu sehen, eine
Interpellation oder Motion einreicht, wird er das auch in
Zukunft tun, und wird dafür sorgen, dass die Sache
in die Presse kommt. Wenn wir uns dem Antrag der
Kommission anschliessen würden, so würde auch die
Beratung des Staats Verwaltungsberichtes nicht
gedruckt, ebensowenig die Budgetdebatte. Sehr oft sind
aber gerade bei diesen Diskussionen wichtige Fragen
behandelt worden, die man also dann nicht mehr im
Tagblatt findet. Ich schliesse mich also dem Antrag
Strahm an.

Müller (Bern). Ich bin auch ein Freund reinlicher
Lösungen, und wenn es uns mit den Ersparnissen
ernst ist, so kann ich ohne weiteres dem Antrag
zustimmen, die ganze Stenographie zu unterdrücken
und einfach durch ein substanzielles Protokoll zu
ersetzen. Aber sobald man zu dieser halben Lösung
kommt, so wird die Ersparnis kaum den Betrag
erreichen, den Herr Freiburghaus ausgerechnet hat.
Dieses stenographische Protokoll, bezw. der Teil, der
nicht gedruckt wird, müsste in Maschinenschrift
vervielfältigt werden, was auch wieder Kosten verursacht.
Es handelt sich also ganz einfach darum, ob wir eine
saubere Lösung haben wollen, bei der man alles
gedruckt lesen kann. Sobald man auf den Beschluss des
Grossen Rates abstellen will, was gedruckt werden
soll und was nicht, werden wir unter Umständen
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wichtige, vielleicht geschichtlich bedeutungsvolle
Debatten vergeblich suchen müssen. Alles spricht also
dafür, dass wir den bisherigen Zustand, der traditionell

ist und sich bewährt hat während Jahrzehnten,
nicht ohne Not verlassen, um einen Rückschritt
einzuführen.

M. Boinay. Oh a parlé du fameux Bulletin français
qui paraît deux ans après les sessions du Grand Conseil.

Ce n'est pas convenable évidemment, mais on
pourrait remédier à cet état de choses en le faisant
paraître

'

plus tôt. Tout d'abord, — c'est le procédé
actuellement suivi — on le prépare à Berne; ensuite
on envoie la copie à Delémont, où s'imprime la
Feuille officielle du Jura. Cela retarde beaucoup. Mais
il ne faudrait pas pour tout cela suivre M. Vuille qui
dit que le Bulletin étant inutile, il faut le supprimer.
M. Vuille n'a pas réfléchi à la portée de sa proposition.

En tout cas je me propose de la rejeter, car il
ne faut pas nous couper les oreilles, à nous autres
Jurassiens. Nous sommes déjà en nombre assez
restreint au Grand Conseil sans qu'il faille nous
enlever ce que nous avons.

Je propose donc de laisser subsister ce Bulletin,
mais en émettant le vœu que le gouvernement prenne
les mesures nécessaires pour que ce Bulletin paraisse
plus rapidement. C'est, paraît il, une personne habitant

Berne qui s'en occupe maintenant et on le fait
imprimer à Delémont. Qu'on fasse en sorte que ce
Monsieur travaille plus activement, et que l'impression

soit de même moins lente. La maison chargée
de l'impression détient un monopole depuis cinquante
ans. Si elle ne veut pas mettre plus de diligence,
qu'on mette la Feuille officielle du Jura au concours.
Les offres seront nombreuses. Le monopole a assez
duré. J'ai dit.

M. Vuille. Si j'ai fait la proposition de supprimer
le Bulletin, c'est tout simplement parce qu'il paraît
deux ans en retard, et qu'il n'est plus intéressant
à ce moment. Si c'est tout simplement pour donner
du travail à l'imprimerie, il ne vaut pas la peine
de le maintenir, et l'on peut très bien faire une
économie de ce côté là. Ce Bulletin, qui le reçoit Ce
n'est certes pas l'ensemble des citoyens, autrement je
n'aurais pas fait ma proposition. Qui est abonné au
Bulletin? Tout bonnement, les aubergistes. On ne le
lit pas deux ans après, alors qu'il n'a plus sa raison
d'être.

Freiburgliaus, Präsident der Kommission. Ich
möchte gegenüber dem Votum des Herrn Bühlmann
feststellen, dass man über die Frage, ob die Drucklegung

des Staatsverwaltungsberichtes von so
ausserordentlicher Wichtigkeit sei, wie er es glaubte
darstellen zu müssen, in guten Treuen geteilter Meinung
sein kann. Ich meinerseits habe nicht dieselbe
Auffassung, wie Herr Bühlmann. Ueberhaup.t möchte ich
fragen, was das Tagblatt des Grossen Rates für einen
besondern aktuellen Wert hat, wenn es vielleicht drei,
vier oder fünf Monate nach den betreffenden
Verhandlungen herauskommt. Man wird sagen, das lasse
sich ändern. So, wie es jetzt ist, wird es den
praktischen Zweck nicht erfüllen. Im fernem möchte ich
noch Herrn Müller antworten, der sagt, eine Ersparnis

von 3000 bis 4000 Fr. sei nicht gerade bedeutend.
Wir haben die Sache gestern in der Bauernfraktion
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eingehend besprochen und haben uns auf den Boden
gestellt, dass man überall da sparen solle, wo man
sparen könne ohne Schädigung der Staatsinteressen.
Ich möchte da an einen Ausspruch des Herrn
Finanzdirektor Scheurer, Vater, erinnern, der gesagt hat,
wenn man Garben haben wolle, müsse man Aehren
auflesen. Hier kann man auch Aehren auflesen. Wenn
man das konsequent tut, was vom Volke jedenfalls
sehr begrüsst wird, so wird man sich hier nur Dank
erwerben. Aus allen diesen Gründen empfehle ich
Annahme des Kommissionsantrages.

Schlumpt. Ich zweifle einfach stark daran, dass
mit dem Vorschlag der Kommission wesentliche
Ersparnisse erzielt werden können. Ein Teil des
Tagblattes besteht aus Vorlagen, die sowieso vorher
gedruckt worden sind. Das Tagblatt ist nicht aus neuem
Satz zusammengestellt, sondern es enthält alle
Vorlagen, die sowieso an den Grossen Rat gehen. Darum
halte ich es für ausgeschlossen, dass wesentliche
Ersparnisse erzielt werden können. Es würde einen
merkwürdigen Eindruck im Volke machen, wenn der
Grosse Rat auf der einen Seite das Tagblatt reduzieren
wollte, um sich selbst das Taggeld erhöhen zu können.

Daher müssen wir in dieser Beziehung etwas
vorsichtig sein. Das Tagblatt liegt nicht nur in den
Wirtschaften auf, sondern in allen Amtsstellen und
schon mancher hat es dort gelesen, wenn er sich über
irgend etwas informieren wollte. Herr Boinay hat
gewünscht, man möchte nicht alles am gleichen Orte
drucken lassen. Ich glaube, dagegen wird nichts
einzuwenden sein, wenn einmal das französische
Tagblatt im Berner Jura hergestellt wird. Ich will offen
erklären, dass ich auch nichts dagegen hätte, wenn
das Tagblatt einmal in der neuen Bauerndruckerei
hergestellt würde, die dazu sehr gut imstande wäre.
Die Notwendigkeit der Beibehaltung besteht aber und
es wäre eine Kurzsichtigkeit, wenn der Rat die
Abschaffung desselben beschliessen wollte.

Gnägi. Trotz dieser langen Diskussion halte ich
immer noch die vorgeschlagene Lösung für richtig
und bin auch der Ansicht, dass sie sich ohne Schädigung

der parlamentarischen Arbeit durchführen lasse.
Wenn Herr Bühlmann sagt, man werde mit einer
Diskussion über die Frage der Drucklegung mehr
Zeit und Geld verlieren, als die Drucklegung kostet,
so kann man dem entgegentreten, indem man
vorschreibt, dass eine Diskussion über die Drucklegung
nicht stattfinde. Wir haben die Möglichkeit von
Ersparnissen eingehend studiert, wir sind aber in der
Staatswirtschaftskommission zur Einsicht gekommen,
dass man gerade bei den Druckkosten am ehesten
sparen kann. Ich möchte also den Antrag stellen,
dass bei der Beschlussfassung über die Drucklegung
keine Diskussion stattfinde. (Rufe: Schluss!)

Abstimmung.
Für Schluss der Rednerliste Mehrheit.

M. Comment. Je serai très bref. Un mot de réponse
à M. Vuille, qui est très mal renseigné, au sujet de

sa proposition tendant à supprimer le deuxième
paragraphe de l'article 28. Comme argument M. Vuille a
dit que cette annexe à la Feuille officielle, qui reproduit

les discours prononcés ici, aussi bien en langue
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allemande qu'en langue française, joue un rôle effacé;
que seuls les aubergistes ont connaissance de ce Bulletin
sténographique, ainsi que quelques consommateurs.
Pas du tout, M. Vuille. Ce Bulletin sténographique du
Grand Conseil parvient aux administrations communales.

La plupart, dans le Jura, ne sont pas au courant

de la langue allemande; elles ne peuvent se
renseigner sur les délibérations qu'en ce qui concerne
les discours français; il est donc intéressant pour
nous d'avoir connaissance d'un résumé des discours
de langue allemande. Les administrations communales,
— celle de ma commune tout au paoins — ont bien soin
de collectionner tous ces résumés et de les placer
dans leurs archives. M. Vuille est donc dans une
profonde erreur lorsqu'il prétend que l'application du
deuxième alinéa est superflue, inutile. Je vous
recommande de maintenir ce deuxième paragraphe tel
qu'il est conçu.

Je ferai cependant une petite réserve à l'intention
de la Chancellerie, qui voudra bien en prendre

note: il faut que l'impression de ce Bulletin soit
activée. Il est regrettable en effet qu'il ne paraisse que
deux ans après les sessions. Il y a là certainement
des lenteurs qui doivent disparaître. Quant au fond,
il faut le maintenir. Ne pas maintenir le Bulletin,
serait blesser la population française du Jura.

Jakob. Ich möchte nur noch die Frage
aufwerfen, ob man überhaupt nach Massgabe der
Verfassung die Veröffentlichung der Verhandlungen
abkürzen könne? Der Art. 31 der Staatsverfassung sagt,
die Sitzungen des Grossen Rates seien in der Regel
öffentlich, und die Verhandlungen sollen in möglichst
spezifiziertem Auszug dem Volke bekannt gemacht
werden. Wenn diese Bekanntgabe nicht mehr durch
das Tagblatt geschieht, wird sie auf eine andere Weise
geschehen müssen. Ich glaube deshalb, wir sollten
beim alten Modus bleiben.

Lolmer, Justizdirektor. Ich möchte zu Art. 31,
Abs. 2, der Verfassung sagen, dass ich nicht glaube,
dass man diese Bestimmung so auslegen kann, man
müsse nun alles wörtlich veröffentlichen. Der
möglichst spezifizierte Auszug, von dem da die Rede ist,
bezieht sich naturgemäss mehr auf die Rechnungen.
Im übrigen sollen die Verhandlungen bekannt
gemacht werden. Es heisst nicht, dass sie wörtlich
bekannt gemacht werden sollen. Diese Interpretation
geht also zu weit.

Müller (Bern). Es ist die Frage aufgeworfen worden,

die unbedingt diskutiert werden muss, ob Art. 31
der Verfassung nicht jede Aenderung des bisherigen
Zustandes verbietet. Die Auslegung, die Herr
Regierungsrat Lohner diesem Artikel gibt, halte ich für
unrichtig, solange er mir nicht mitteilt, wie er sich
diese spezifizierte Mitteilung denkt, wenn man nicht
die stenographische Aufnahme beschliesst. Ich möchte
daher bitten, im letzten Satz von § 21 in Klammern
beizufügen: «Art. 31, Abs. 2, Staatsverfassung».

Abstimmung.

Eventuell:
Für den Antrag Müller.. Mehrheit.
Für den Antrag Gnägi Minderheit.

Definitiv:
Für den Antrag der Kommission 50 Stimmen.
Für den Antrag Strahm-Müller 93 »

Beschluss:

§ 28. Sämtliche Verhandlungen werden
stenographisch aufgenommen und in einem besondern
Tagblatt des Grossen Rates veröffentlicht. Jede
Rede wird in derjenigen Sprache wiedergegeben,
in welcher sie gehalten wurde.

Dem französischen Amtsblatt ist ein summarisches

Protokoll der Grossratsverhandlungen in
französischer Sprache beizugeben. Dieses Protokoll

enthält die Traktanden, die Namen der Redner

und den wesentlichen Inhalt ihrer Voten, die
Anträge und die Abstimmungsergebnisse.

Zur Veröffentlichung gelangen ausser den
Verhandlungen des Grossen Rates der Voranschlag,
der Vermögensetat und die Staatsrechnung, in
möglichst spezifiziertem Auszug; ferner die
Gesetzesentwürfe, wie sie aus der ersten Beratung
im Grossen Rat hervorgegangen sind (Art. 31,
Abs. 2, St. V.).

§ 29.

Hurni. Ich möchte Ihnen beantragen, in Ziffer 3
die Worte «auf Begehren» zu streichen. Es handelt
sich hier um Sachen, die den Ratsmitgliedern nicht
gedruckt vorliegen. Ich meine doch, es sei ein
gewisses Interesse vorhanden, dass man diese Verlesung
anhört. Es ist nicht möglich, von vornherein ein
Urteil über die Wichtigkeit oder Unwichtigkeit solcher
Geschäfte abzugeben. Deshalb meine ich, die Sachen
sollten in allen Fällen verlesen werden.

Freiburgliaus, Präsident der Kommission. Ich
beantrage Ablehnung des Antrages Hurni, weil sonst
ganz langweilige Sachen zur Verlesung gebracht werden

müssen.

Abstimmung.
Für den Antrag Hurni Minderheit.

x\ngenommen nach Kommissionsvorlage.

Beschluss :

§ 29. Alle Akten, die nicht im Drucke ausgeteilt

wurden, Vorschläge, Bittschriften usw. werden

auf Begehren im Rate verlesen. Hiervon
ausgenommen sind die Kommissionsberichte, die von
den Berichterstattern mündlich vorgetragen werden.

§ 30.

Angenommen.
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Beschluss :

§ 30. Die Staatskanzlei sorgt für die erforderliche

Zahl von Weibeln zur Bedienung des Grossen

Rates, seines Bureaus und seiner Kommissionen.

§ 31.

Angenommen.

Beschluss:

§ 31. Nach jeder Gesamterneuerung des Grossen

Rates wählt dieser aus seiner Mitte unmittelbar
nach der Bureaubestellung folgende ständige

Kommissionen, deren Amtsdauer mit derjenigen
des Grossen Rates zusammenfällt:

a. eine Wahlprüfungskommission;
b. eine Justizkommission;
c. eine Staatswirtschaftskommission.

Diese Kommissionen konstituieren sich selbst.
Zur ersten Sitzung wird jede derselben durch das
mit der höchsten Stimmenzahl gewählte Mitglied
einberufen.

§ 32.

Freiburghaus, Präsident der Kommission. Bis
dato hatte die Wahlaktenprüfungskommission 7

Mitglieder, wir beantragen, auf 9 Mitglieder zu gehen,
damit es besser möglich ist, den einzelnen Fraktionen
eine Vertretung zu gewähren.

Müller (Bern). Ich glaube, hier könnte der Rat
im Gegensatz zu Herrn Freiburghaus und Herrn Gnägi
zeigen, dass es ihm mit den Ersparnissen ernst ist.
Ich möchte beantragen, bei der Zahl von 7 Mitgliedern

zu bleiben. Eine Vermehrung hat keinen Sinn,
die Zirkulation erschwert sich, das Taggeld vermehrt
sich, ohne dass etwas gewonnen ist.

Abstimmung.
Für den Antrag Müller Mehrheit.

Beschluss:

§ 32. Die Wahlprüfungskommission besteht
aus sieben Mitgliedern. Sie prüft dip
Wahlbeschwerden anhand der Akten und des regierungs-
rätlichen Berichtes und stellt dem Grossen Rat
hierüber Anträge.

§ 33.

Freiburghaus, Präsident der Kommission. Auch
hier schlagen wir vor, die Zahl dieser Kommission
von 7 auf 9 zu erhöhen. Ich halte dafür, dass diese
Justizkommission noch wichtiger ist, als die
Wahlprüfungskommission, dass man daher den einzelnen

Fraktionen Gelegenheit geben sollte, sich darin
vertreten zu lassen, ebenso den verschiedenen Landesteilen.

Müller (Bern). Aus den gleichen Gründen, wie
beim letzten Paragraphen, beantrage ich auch hier,,
den bisherigen Stand von 7 Mitgliedern aufrecht zu
erhalten.

Abstimmung.
Für den Antrag Müller Mehrheit.

Beschluss :

§ 33. Die Justizkommission besteht aus sieben
Mitgliedern. Sie begutachtet die beim Grossen Rat
einlangenden Strafnachlassgesuche und Beschwerden,

prüft die Geschäftsführung des Obergerichtes,
des Generalprökurators und des Verwaltungs-

gerichtes und stellt dem Grossen Rat Anträge.
Dieser kann ihr auch andere Justizgeschäfte
überweisen.

§ 34.

Freiburgliaus, Präsident der Kommission. Ich
nehme an, hier werde man nicht rückwärts kutschieren

wollen.

Müller (Bern). Ich bestätige ausdrücklich, dass
die Staatswirtschaftskommission bisher 9 Mitglieder
gehabt hat und ich bin der Meinung, dass man mit
Rücksicht auf die Wichtigkeit der Kommission bei
dieser Zahl bleiben soll.

Angenommen.

Beschluss:

§ 34. Die Staatswirtschaftskommission besteht
aus neun Mitgliedern. Sie prüft die Staatsrechnung,

den Voranschlag, die Nachkreditbegehren,
Anleihensvorlagen, den Staatsverwaltungsbericht
und die Geschäftsführung der Regierungsdirektionen

und erstattet hierüber dem Grossen Rat
Bericht. Sie wacht über die Verwendung und
Einhaltung der bewilligten Kredite. Bemerkt die
Kommission Mängel oder Missbräuche in der
Staatsverwaltung, so stellt sie zu deren Beseitigung dem
Grossen Rat Anträge.

§ 35.

Angenommen.

Beschluss:

§ 35. Kein Mitglied des Grossen Rates darf
mehr als zwei Amtsperioden nacheinander
Mitglied der nämlichen ständigen Kommission sein.
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§ 36.

Freiburghaus. Präsident der Kommission. Hier
ist die bisherige Bestimmung aufgenommen worden.
Die Bauern- und Bürgerfraktion, die gestern über diese
Frage beraten hat, beantragt, es sei die Zahl von
Kommissionen, die dem einzelnen Mitglied übertragen
werden können, auf zwei zu beschränken, von der
Ansicht ausgehend, dass infolge dieser Bestimmung
mehr Mitglieder des Rates in die Kommissionen
gewählt werden können.

Angenommen nach Antrag Freiburghaus.

Beschluss :

§ 3G. Zur Vorberatung von Verhandlungsgegenständen

kann der Grosse Rat besondere
Kommissionen bestellen. Hierüber ist jeweilen bei
Bereinigung der Geschäftsliste einer Session,
sowie bei Eingang neuer Geschäfte Beschluss zu
fassen.

Der Giosse Rat bestimmt die Mitgliederzahl
einer Kommission. Die Wahl trifft er selbst oder
überträgt sie dem Bureau.

Bei Bestellungen von Kommissionen sind vorab

solche Mitglieder zu berücksichtigen, welche
seit längerer Zeit keiner Kommission mehr
angehörten. Kein Mitglied des Grossen Rates darf in
der Regel gleichzeitig mehr als zwei nichtständigen

Kommissionen angehören.
Die Wahlbehörde (Grosser Rat oder Bureau)

bezeichnet den Präsidenten und Vizepräsidenten
einer Kommission.

Das zum Präsidenten gewählte Mitglied beruft
die Kommission ein und ist verantwortlich für die
rechtzeitige Erfüllung ihrer Aufgabe.

Die Amtsdauer der Kommissionen erlischt mit
der Erledigung ihrer Aufgabe, immer aber mit
Ablauf der Amtsdauer des Grossen Rates.

§ 37.

Angenommen.

Beschluss :

§ 37. Die Kommissionen sind befugt, von
sämtlichen einschlägigen Protokollen und Akten des
Regierungsrates und seiner Direktionen Einsicht
zu nehmen. Sie können an ihre Sitzungen die
Mitglieder des Regierungsrates zur Auskunfterteilung

einladen.

§ 38.

Schenk. Hier muss man nun die Konsequenz aus
dem bei § 36 gefassten Beschluss ziehen und sagen,
« wenn es bereits einer andern Kommission angehört ».

Freiburghaus, Präsident der Kommission. Ich
bin einverstanden.

Müller (Bern). Ich-glaube, man sollte den Artikel,
wie er hier vorgeschlagen ist, annehmen, und zwar
in dem Sinne, dass man auf § 36 wieder zurückkommt.
Man müsste zum mindesten sagen, dass ein Mitglied
nicht mehr als zwei nichtständigen Kommissionen
angehören dürfte. Man müsste auch noch die Worte
« in der Regel » beifügen. Ich kann aus meinen
Erfahrungen im Bureau des Nationalrates sagen, dass die
Bestimmung einfach nicht durchgeführt werden kann.
Es gibt einen solchen Haufen von Kommissionsbestellungen,

dass man, ob man will oder nicht, diese Zahl
überschreiten muss. Hier im Grossen Rat wird das
weniger der Fall sein, aber wenn man das Verzeichnis

der Kommissionen jeweilen nachschaut, so wird
man doch sehen, dass oftmals Schwierigkeiten
entstehen können. Ich beantrage also Zurückkommen
auf Art. 36. (Zustimmung.) ^

Freiburghaus, Präsident der Kommission. Ich
bin mit der Anregung des Herrn Müller in der Form
einverstanden, dass man sagen würde, «in der Regel».

Der Antrag Müller wird vom Vorsitzenden, weil
unbestritten, als angenommen erklärt.

Schenk. Mein Antrag zu § 38 fällt nunmehr dahin.

Beschlüsse :

§ 36. Zur Vorberatung von Verhandlungsgegenständen

kann der Crosse Rat besondere
Kommissionen bestellen. Hierüber ist jeweilen bei
Bereinigung der Geschäftsliste einer Session,
sowie bei Eingang neuer Geschäfte Beschluss zu
fassen.

Der Grosse Rat bestimmt die Mitgliederzahl
einer Kommission. Die Wahl trifft er selbst oder
überträgt sie dem Bureau.

Bei Bestellungen von Kommissionen sind vorab

solche Mitglieder zu berücksichtigen, welche
seit längerer Zeit keiner Kommission mehr
angehörten. Kein Mitglied des Grossen Rates darf in
der Regel gleichzeitig mehr als zwei nichtständigen

Kommissionen angehören.
Die Wahlbehörde (Grosser Rat oder Bureau)

bezeichnet den Präsidenten und Vizepräsidenten
einer Kommission.

Das zum Präsidenten gewählte Mitglied beruft
die Kommission ein und ist verantwortlich für
die rechtzeitige Erfüllung ihrer Aufgabe.

Die Amtsdauer der Kommissionen erlischt mit
der Erledigung ihrer Aufgabe, immer aber mit
Ablauf der Amtsdauer des Grossen Rates.

§ 38. Ein Mitglied des Grossen Rates kann
die Wahl in eine Kommission nur dann ablehnen,
wenn es bereits zwei andern Kommissionen
angehört.

§ 39.

Freiburghaus, Präsident der Kommission. Hier
finden wir die Bestimmung, dass bei Bestellung der.
Kommissionen für eine angemessene Vertretung der
Fraktionen zu sorgen ist. Es ist da auf Art. 26, Ziffer
19 der Staatsverfassung hinzuweisen. In der Kom-
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mission hat man das Wort « Minderheiten » durch
«Fraktionen» ersetzt. Im fernem ist von seite des
sozialdemokratischen Mitgliedes in der Kommission
gewünscht worden, dass die Kommission hier im Rate
den Wunsch zu Protokoll gebe, dass auch auf die
einzelnen Landesteile Rücksicht zu nehmen sei. Das
wird man nur bei Kommissionen mit grösseren
Mitgliederzahlen tun können. Ich möchte aber namens
der Kommission doch den Wunsch äussern, dass
diesem Regehren Rechnung getragen werden möchte.

Angenommen. ;

'

Beschluss :

§ 39. Bei Bestellung von Kommissionen ist für
angemessene Vertretung der Fraktionen zu
sorgen. (Art. 26, Ziffer 19, Verf.).

§ 40.

Angenommen.

Beschluss:

§ 40. Der Grosse Rat behandelt die in seinen
Geschäftskreis fallenden Gegenstände, und zwar
auf Grund

a: von Vorlagen und Anträgen des Regierungsrates
oder grossrätlicher Kommissionen;

b. von Anträgen aus der Mitte des Grossen Rates

selber.

§ 41.

Angenommen.

Beschluss :

§ 41. Staatsrechnung und Verwaltungsbericht
für das verflossene Jahr werden in der ordentlichen

Herbstsession und der Voranschlag des

künftigen Rechnungsjahres in der ordentlichen
Wintersession behandelt.

Staatsrechnung und Verwaltungsbericht sind
vom Regierungsrat spätestens auf 31. Mai dem
Grossen Rat zu unterbreiten; soweit sich der
Bericht auf öffentliche Unterrichtsanstalten bezieht,
hat er jeweilen das eben verflossene Schuljahr
zu umfassen.

Der Voranschlag ist den Mitgliedern des Grossen

Rates im Drucke ebenfalls. so rechtzeitig
zuzustellen, dass ihnen eine gründliche Prüfung
möglich ist.

§ 42..

Angenommen.
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Beschluss:

§ 42. Gesetze und Dekrete werden auf Grund
der regierungsrätlichen Entwürfe beraten. Die
zuständige Grossratskommission kann Abände-
rungsanträge stellen oder einen Gegenentwurf
einbringen.

§ 43.

Freiburghaus, Präsident der Kommission. Dieser
Passus hat schon im Geschäftsreglement von 1907 zu
langen Diskussionen Anlass gegeben. Auf der einen
Seite standen die Verfechter der bisherigen Uebung,
dass zuerst der Berichterstatter der Regierung und
dann derjenige der Kommission angehört werde, eventuell

die Vertreter der Mehrheit und Minderheit der
Kommission und eventuell beide Landessprachen. Ich
habe bereits im Eintretensreferat gesagt, dass wir
dahin tendiert haben, die Verhandlungen nach
Möglichkeit abzukürzen. Ein Mittel findet sich unter
anderem .auch darin, dass man mit dem bisherigen
Brauch, wonach unter allen Umständen zuerst der
Vertreter der Regierung sprach und dann der
Vertreter der Kommission, abfährt und ihn durch die
hier vorgesehene Bestimmung ersetzt. Für den Fall,
dass zu dem schriftlichen Bericht noch besondere
Anträge des Regierungsrates zu begründen sind, hätte
der Vertreter des Regierungsrates das erste Wort.
Nach dem bisherigen Stand der Dinge hat sich der
Regierungsvertreter sehr erschöpfend über den betreffenden

Gegenstand ausgesprochen. Der Kommissionspräsident
wollte sein Licht auch nicht unter den Scheffel

stellen. Gewöhnlich begann er seine Rede mit der
Wendung: «Nachdem der Berichterstatter der Regierung

in so erschöpfender Weise sich ausgesprochen
hat, kann ich mich sehr kurz fassen ». Dann ist es
aber vielfach vorgekommen, dass dieser
Kommissionsberichterstatter gleichwohl noch zwanzig, dreissig
Minuten oder 3/i Stunden gesprochen hat. Da werden
Sie allgemein zugeben müssen, dass Wiederholungen
stattgefunden haben. Wir halten nun dafür, dass durch
eine Bestimmung, wie wir sie hier vorsehen,
Wiederholungen allerdings nicht ganz ausgeschlossen sein
werden, dass sie aber doch weniger vorkommen werden,

als gegenwärtig. Der Vertreter der Regierung
müsste dann jeweilen in die Diskussion eingreifen,
wenn er es als zweckmässig erachtet. Die Herren
Regierungsräte sind sehr gute Redner, die die Geschäfte
nach allen Kanten beherrschen, so dass hier keine
Gefahr besteht.

Lohner, Justizdirektor. Dieser § 43 gehört zu den
verhältnismässig nicht zahlreichen Bestimmungen der
neuen Geschäftsordnung, die den Regierungsrat direkt
angehen und interessieren. Wir haben sie im
Regierungsrat besprochen und ich bin beauftragt worden,
dem Grossen Rat die Auffassung dieser Behörde
vorzutragen, die sich mit derjenigen der Kommissionsmehrheit

nicht deckt. Wir möchten beantragen, es
sei im wesentlichen beim bisherigen Zustand zu
belassen, indem man an Stelle von § 43 den § 39 des
alten Reglementes beibehält, vielleicht unter
Weglassung des zweiten Satzes, der die Verlesung von
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schriftlichen Berichten, die nicht gedruckt sind,
vorsieht. Das ist bereits in § 29 der neuen Geschäftsordnung

vorgesehen.
Die Gründe, die den Regierungsrat zu einer

abweichenden Stellungnahme veranlassen, sind kurz
folgende: Die neue Ordnung entspricht derjenigen,
wie sie in der Bundesversammlung herrscht, wo in
der Tat im allgemeinen zuerst der Kommissionsberichterstatter

spricht und die Mitglieder des Bundesrates
nur nach Massgabe ihres eigenen Ermessens und unter

Berücksichtigung des Verlaufes der Diskussion in
die Debatte eingreifen. Diese Ordnung hat für die
Bundesversammlung ihre guten Seiten. Zunächst ist nicht
zu vergessen, dass der Bundesrat sich in zwei Kammern

an der Beratung beteiligen muss, so dass er
schwer belastet würde, wenn man ihm die Verpflichtung

auferlegen wollte, bei jedem einzelnen Traktan-
dum in den beiden Räten das erste grundlegende
Referat zu erstatten.

Zweitens ist zu sagen, dass es vielleicht in der
Bundesversammlung weniger schwer hält, Spezial-
berichterstatter für die einzelnen Materien zu finden,
als vielleicht in einem kantonalen Parlament. Wie
steht es nun hier bei uns? Der Regierungsrat sieht
seine Aufgabe darin, dass er vor dem Grossen Rat
die Vorlage, die er eingebracht hat, in erster Linie zu
vertreten hat. Das ist seine Pflicht, ja vielleicht auch
bis zu einem gewissen Grade sein Recht. Die meisten
Vorlagen, und besonders die wichtigsten, werden im
Grossen Rat auf Grund eines Berichtes und Antrages
des Regierungsrates beraten. Der betreffende Ressortchef

des Regierungsrates, der mit diesem Geschäft
vor den Grossen Rat zu treten hat, ist verpflichtet,
derjenige zu sein, der sich im Geschäft am besten
auskennt. Wir halten es daher für richtig, und im
sachlichen Interesse einer guten Geschäftsbehandlung
liegend, wenn dem Regierungsvertreter auch künftighin

das erste Wort in der Diskussion eingeräumt
wird.

Wie geht es nun, wenn man von dieser Ordnung
abweicht? Ich gebe gern zu, dass sachliche Gründe
auch für eine Aenderung sprechen, ich gebe namentlich

auch zu, dass es für den Kommissionspräsidenten
nicht immer angenehm ist, dazu verurteilt zu sein,
das, was der Regierungsrat gesagt hat, noch einmal
vorzukäuen. Man kann sich von rechtswegen fragen,
ob das nötig ist. Vorgeschrieben ist es nirgends.
Niemand wird etwas dagegen haben, wenn der Herr
Kommissionspräsident sich darauf beschränkt, die
Diskussion abzuwarten und erst nachträglich
einzugreifen. Wir halten dafür, dass die Folgen der Neuerung

für die allgemeine Geschäftsbehandlung nicht
durchaus wünschenswert sind. Es ist die Möglichkeit
nicht von der Hand zu weisen, dass man, wenn man
unter allen Umständen in erster Linie dem
Berichterstatter der Kommission das Wort gibt, mit der Zeit,
vielleicht ganz wider Willen, dazu kommt, eine etwas
beschränkte Auswahl aus den Mitgliedern des Grossen
Rates treffen zu müssen, die man für die Referate
über besondere Materien für geeignet hält. Es wird
also mit andern Worten, vielleicht unmerklich, dazu
kommen, dass sich ein Kreis von Grossratsmitgliedern
bildet, die in erster Linie geeignet und berufen sind,
als Kommissionsreferenten aufzutreten, Grossräte
erster Ordnung, gegenüber den Grossräten zweiter
Ordnung. Das ist gewiss nicht der Wille und die
Absicht des Grossen Rates.

Man sagt nun, es stehe in § 43, dass der
Regierungsvertreter ausdrücklich verlangen könne, dass
zuerst ein Bericht des Regierungsrates entgegengenommen

werde. Das nimmt sich auf dem Papier ganz
gut aus, aber in der praktischen Anwendung wird das
zu Unzukömmlichkeiten führen. In welchem Zeitpunkt
soll der Vertreter des Regierungsrates verlangen, dass
er als erster das Wort ergreifen will? Soll er das in
der Kommission tun? Dort kann er es nicht, sondern
er muss sich beim Grossratspräsidenten anmelden.
Dann wird der Kommissionsreferent sein Referat aus- '

arbeiten, in der Meinung, er komme zuerst an die
Reihe. Da kommt der Vertreter des Regierungsrates
und stellt das Begehren, man solle ihn zuerst reden
lassen. Das gibt unerquickliche Situationen, die gar
nicht im Interesse einer sachlichen und ruhigen
Beratung liegen.

Der Regierungsrat misst dieser Bestimmung eine
erhebliche Bedeutung bei, nicht in dem Sinne, dass
er daraus eine Prestigefrage machen würde, sondern
weil er glaubt, dass es im Interesse einer allseitigen
sachlichen Beratung liegen würde, wenn das erste
Referat ihm zugewiesen wird, der seiner Stellung und
Verpflichtung nach in erster Linie für das Geschäft
verantwortlich ist, und auch am. ehesten Gelegenheit
hat, sich allseitig über die Frage zu orientieren. Wir
glauben, dass mit einem Wort die Schlagkraft und
Geschlossenheit der Argumentation nicht gefördert
wird, wenn man demjenigen, der in erster Linie zur
Vertretung einer Vorlage berufen ist, nicht auch in
erster Linie das Wort erteilt. Ich erlaube mir daher,
dem. Grossen Rat namens des Regierungsrates den
Antrag zu stellen, es möchte beim bisherigen
Verfahren sein Bewenden haben, was zur Folge hätte,
dass § 39 des bisherigen Reglements als § 43 neu
aufgenommen werden müsste.

Müller (Bern). Die Stellungnahme der Regierung
verwundert mich in höchstem Masse. Hier bin ich nun
allerdings gezwungen, den Standpunkt der Kommission

sehr nachdrücklich unterstützen zu müssen. Herr
Regierungsrat Lohner hat sich die Sache im Anfang
etwas leicht zu machen versucht. Er hat gesagt, das
sei auch eine Bestimmung, die aus dem Nationäl-
ratsreglement übernommen worden sei und hat dann
gesagt, was dort passen möge, passe hier nicht. Dann
hat er auch noch das Zweikammersystem angeführt.
Diese Erklärung ist nicht genügend und jedenfalls
nicht ausschlaggebend. Wir hatten in der Stadt Bern
die Bestimmung auch, die wir jetzt noch im Grossratsreglement

haben, aber wir sind bei der letzten Revision

damit abgefahren. Das war für uns Gemeinderäte
eine wahre Erlösung, wie es auch für die Regierungsräte

eine solche sein sollte.
Wie ist die Situation? Der Regierungsrat hat sich

von Amtes wegen in die Materie einzuarbeiten; die
erworbenen Kenntnisse werden niedergelegt in der
gedruckten Vorlage, die dem Grossen Rat zur Kenntnis

gebracht wird. Nun soll er, der das alles kennt
und bereits schriftlich niedergelegt hat, in erster Linie
referieren. Dabei kann er doch nichts Anderes machen,
als seinen schriftlichen oder gedruckten Bericht zu
wiederholen. Dazu kommt dann noch die
Berichterstattung der Kommission, wo der Referent auch
zeigen muss, dass er das Geschäft beherrscht. Dabei
wird sowohl die gedruckte Vorlage als die mündliche
Berichterstattung des Regierungsrates wiederholt,
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wenn der Kommissionsreferent nicht vollständig
anderer Meinung ist. Wir in der Gemeinde Bern schätzen
diese neue Ordnung als einen grossen Fortschritt.

Ich möchte aber noch einen Schritt weiter gehen
und möchte auch noch eine andere Bestimmung des
Nationalratsreglementes hier übernehmen. Das ist die
Bestimmung über die Kommissionsvorlagen. Wenn die
Anträge der nationalrätlichen Kommission mit
denjenigen des Bundesrates oder den .Beschlüssen des
Ständerates übereinstimmen, so soll in der Regel,
sofern in der Kommission keine Meinungsverschiedenheiten

bestehen, die mündliche Berichterstattung sich
auf die Stellung des Antrages beschränken. Das ist
eine durchaus vernünftige Bestimmung. Wenn sie
nicht besteht, so meint der Kommissionsreferent, er
sei verpflichtet, trotzdem er nichts Neues beizufügen
hat, alles noch wiederholen zu müssen, was eine
unnötige Zeitverschwendung ist. Da könnten wir wertvolle

Zeit ersparen und auch eine wesentliche finanzielle

Ersparnis erzielen.
Mir ist also die Stellungnahme des Regierungsrates

völlig unverständlich. Obwohl Herr Regierungsrat Lohner

das bestritten hat, kann ich mir die Sache nur so
erklären, dass darin offenbar eine Prestigefrage liegt.
Es ist aber keine solche, sondern der Regierungsrat
ist nach wie vor die Behörde, die in der Materie
beschlagen sein soll, die alle möglichen Einwendungen
entgegennehmen kann, um in der Diskussion dann zu
antworten. Dann erst kommt die ganze Bedeutung -des

Regierungsrates zum Ausdruck, wenn abweichende
Meinungen geäussert werden. Dann hat die mündliche
Vertretung der Stellungnahme des Regierungsrates
eine ganz andere Bedeutung, als wenn einfach offiziell
berichterstattet wird zu Beginn der Verhandlung. Ich
stelle also den Zusatzantrag, dass in der Regel,
sofern in der Kommission keine Meinungsverschiedenheiten

bestehen, die mündliche Berichterstattung sich
auf die Stellung des Antrages zu beschränken hat.

Seiler. Ich besinne mich noch sehr gut an die
Verhandlungen, die hier über die gleiche Frage vor 15
Jahren stattgefunden haben. Der Grosse Rat hat sich
damals mit grosser Mehrheit für den bisherigen
Zustand ausgesprochen, ist also dem Regierungsrate
gefolgt. Ich habe schon bei der Eintretensfrage betont,
dass ich eigentlich einen Rückweisungsantrag hätte
stellen wollen, weil ich der Ansicht war, dass es gut
wäre, wenn der Regierungsrat sich aussprechen könnte.

Herr Bühler hat mir dann mit kurzen Worten
gesagt, die Sache gehe die Regierung nichts an,
sondern sei eine interne Angelegenheit des Grossen Rates.
Das wollte ich nicht glauben. Ich war früher auch in
der Kommission für die Revision des Grossratsregle-
mentes und habe konstatieren können, dass die
Regierung sich damals an den Beratungen beteiligt hat.
Wenn die Regierung sich früher dazu hätte
aussprechen können, so wären unsere Beratungen sehr
wahrscheinlich kürzer. Wir haben nun gesehen, wie
die Kommission schon mehrmals desavouiert worden
ist. Ich bin der Ansicht, dass man den alten § 39
aufnehmen sollte. Wir sollten doch dafür sorgen, dass
nicht immer die gleichen Leute zu Kommissionspräsidenten

gewählt werden müssen. Es ist heute schon
bemerkt worden, dass man eine gewisse Mühe hätte,
gute Referenten zu finden, wenn die Kommission das
erste Referat übernehmen müsste. Das glaube ich

auch, und daher stimme ich für Beibehaltung des
bisherigen Zustandes.

Müller (Bern). Das Votum des Herrn Seiler lässt
sich dahin zusammenfassen, dass er den bisherigen
Zustand empfiehlt mit der Motivierung, wenn man
das nicht mache, sei der Grosse Rat nicht imstande,
Kommissionsreferenten zu bestellen, die fähig wären,
ihre Aufgabe zu erfüllen und die Stellung der
Kommission in erster Linie zu begründen. Ich weiss nichts
ob Herr Seiler sich bewusst war, welche Beschimpfung

er eigentlich den Mitgliedern des Grossen Rates
zugefügt hat. Wir haben 216 Mitglieder, die von den
Wählern als befähigt betrachtet werden, im Grossen Rat
zu sitzen und 'uns soll es nicht möglich sein, aus diesen
216 Mitgliedern diejenigen auszuwählen, die mit
Sachkenntnis Vorlagen, die von der Regierung sorgfältig
vorbereitet worden sind, im Rate vertreten zu können?

Sehlumpf (Jacques). Ich begrüsse den Antrag der
Kommission und unterstütze den Abänderungsantrag
des Herrn Müller. Die Kommission will mit ihrem
Antrag einfach Zeit gewinnen. Jedes Mitglied des
Grossen Rates bekommt eine ausführliche Vorlage,
die man studiert. Dann kommt man in die Sitzung
des Grossen Ratés und da wird das Gleiche wieder
gesagt und zum dritten Mal vom Kommissionspräsidenten.

Dabei geht gewaltig viel Zeit verloren.
Weil ich gerade das Wort habe, stelle ich den

Antrag, es seien im Alinea 2 die zwei Worte «als erste»
zu streichen. Diese zwei Worte haben absolut keinen
Sinn.

Freiburghaus, Präsident der Kommission. Ich
möchte ausdrücklich bemerken, dass die neue
Fassung, wie sie von der Kommission beantragt wird,
absolut kein Misstrauensvotum gegenüber dem
Regierungsrat enthält. Das wäre durchaus nicht am Platze.
Wir halten aber dafür, dass diese neue Regelung einen
wirklichen Fortschritt bedeutet, den wir gutheissen
sollten. Ich möchte deshalb wünschen, dass Sie dem
Antrag der Kommission zustimmen. Dem Zusatzantrag
des Herrn Müller kann ich persönlich ebenfalls
zustimmen. Ich möchte nochmals bemerken, dass wir
im ersten Absatz von § 43 gegenüber der gedruckten
Vorlage eine Abänderung vorschlagen, die lautet: «In
wichtigen Angelegenheiten kann die Berichterstattung
in beiden Sprachen erfolgen. »

Neuenschwander (Oberdiessbach). Sie haben aus
dem Votum des Herrn. Regierungsrat Lohner gehört,
dass die Bestimmung, wonach der Regierungsvertreter
ausdrücklich verlangen kann, als erster zu referieren,
praktisch eigentlich undurchführbar sei. Ich möchte
Ihnen nun vorschlagen, diese Worte zu streichen und
dafür beizufügen: «Sofern letztere (die Kommission)
nicht ausdrücklich verlangt, dass zuerst ein Bericht
des Regierungsrates entgegengenommen werde. » Es
wird wohl hie und da vorkommen, dass sogar die
Kommission wünscht, dass der Regierungsvertreter
in erster Linie Bericht erstattet. Dafür sollte der Rat
unter allen Umständen eine Möglichkeit schaffen. Das
ist gar nicht überflüssig, denn Sie wissen ja, dass
wir immer eine Masse von Geschäften und eine Menge
Kommissionen haben. Wenn ein Kommissionsreferent
wünscht, dass zuerst der Vertreter des Regierungsrates

spricht, so vergibt er sich damit gar nichts.
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Meinem Antrag könnte man also ohne weiteres
zustimmen.

Wenn man einige Zeit den Verhandlungen des
Grossen Rates heigewohnt hat, wird man zur Ueber-
zeugung kommen, dass bei diesen Referaten unter
allen Umständen viel Zeit gewonnen werden kann.
Insbesondere bei der Eintretensdiskussion werden oft
Stunden verloren. Da sollte man sparen können. Wenn
aber in Zukunft die Regierung nicht mehr das erste
Referat hält, so sollte man erwarten dürfen, dass
die Herren dann die Vorlagen lesen. Ris jetzt war es
sehr nett und einfach, man konnte sich sagen, das
sei nicht nötig, die Vorlagen zu studieren, der
Regierungsvertreter werde ja noch referieren, und der sei
genau orientiert. Ich kann sagen, dass das auch mir
schon vorgekommen ist. Man hat sich einfach auf
diese Rerichterstattung der Regierung verlassen. Es
wird daher nötig sein, diese Vorlagen in Zukunft besser

anzuschauen. Vorausgesetzt, dass das der Fall ist,
glaube ich, dass man eine Vereinfachung in der
Rerichterstattung doch vornehmen sollte. Man sollte in
erster Linie dem Referenten der Kommission das Wort
erteilen, der sich gewöhnlich kürzer fasst. Als zweiter
Referent kann der Regierungsvertreter immer noch
nachholen, was der Referent nicht vorgebracht hat.
Ich möchte also der neuen Fassung zustimmen, empfehle

aber die Annahme meines Abänderungsantrages.

Lohner, Justizdirektor. Es wird von allen Seiten
versichert, es liege der Neuerung kein Misstrauens-
votum gegenüber der Regierung, sondern ein auch
für die Regierung erstrebenswerter und schätzenswerter

Fortschritt vor, und es sei durchaus nicht am
Platze, dass die Regierung daraus eine Frage des
Prestige mache. Ich kann Herrn Müller versichern,
dass uns das durchaus fern liegt, allein, wenn wir uns
unsere Verantwortung, wie wir sie auffassen, vor
Augen führen, so glauben wir doch, wir tun besser,
den Grossen Rat zu ersuchen, am bisherigen Zustand
festzuhalten. Herr Müller und andere sagen, die ganze
Neuerung bezwecke nichts Anderes als eine wertvolle
Zeitersparnis. Ich glaube aber, dass gerade Herr
Gustav Müller dabei von unrichtigen Voraussetzungen
ausgeht, wenn er kaltlächelnd sagt, das Referat des
Vertreters der Regierung sei nichts Anderes als die
Wiedergabe dessen, was im schriftlichen Bericht stehe.
Ich bestreite das. Es liegt übrigens in der Natur der
Sache, dass das in sehr vielen Fällen gar nicht
zutreffen kann. Der Bericht der Regierung ist eigentlich
die erste Einleitung, nach ihm kommt die Behandlung
im Regierungsrat, wo der Entwurf der Direktion auch
schon gewisse Abänderung erfahren kann und dann die
Kommissionsberatung. In diesem Falle ist es sachlich
ausgeschlossen, dass der mündliche Vortrag des
Vertreters des Regierungsrates einfach eine mehr oder
weniger sklavische Wiedergabe des schriftlichen
Berichtes ist. Aber auch sonst, wenn ein Mitglied des
Regierungsrates etwas auf sich hält, und wenn es
will, dass der Grosse Rat zuhört, so wird es sich
bestreben müssen, nicht nur den schriftlichen Bericht
wiederzugeben, sondern der Sache neue Gesichtspunkte

abzugewinnen. Das liegt schon im Interesse
des Durchdringens seines Standpunktes im Grossen
Rat.

Ich behaupte also, dass die Grundvoraussetzung,
von der Herr Müller ausgeht, unrichtig ist. Man
versteift sich aber darauf, man könne Zeit ersparen. Wir

haben volles Verständnis für diese Bestrebungen und
es kommt uns ja auch direkt zugute, wenn die
Beratungen des Grossen Rates da und dort etwas abgekürzt

werden können. Allein, man darf da nicht zu
weit gehen, sonst könnte man sagen, man wolle Zeit
ersparen, die Sache liege schriftlich vor, also gehe
man zur Abstimmung über. Herr Müller hat auch
Herrn Seiler vorgeworfen, er habe den Grossen Rat
beschimpft, als Herr Seiler bezweifelte, dass der
Grosse Rat ungenügend Leute aufbringe, die hinreichend

qualifiziert seien, um als Kommissionsreferenten
aufzutreten. Ich bekenne mich genau der gleichen

Sünde schuldig, wie Herr Seiler. Ich habe in meinem
ersten Votum gesagt, es werde nicht ganz leicht
fallen, für alle schwierigen Traktanden und alle
Spezialfragen der Sache gewachsene Berichterstatter
aufzubringen, wenn man nicht ein Monopol einzelner
besonders qualifizierter Leute schaffe. Ich glaube,
das ist keine Beschimpfung des Grossen Rates.
Erstens ist sie nicht beabsichtigt, zweitens ist es nur
die Konstatierung einer ganz selbstverständlichen
Tatsache. Es handelt sich um so viele Einzelfragen,
die Spezialkenntnisse voraussetzen, dass man unmöglich

jedem einzelnen Mitglied des Grossen Rates
zumuten kann, dass es imstande sei, über solche
Vorlagen zu referieren. Die Folge wird sein, dass sich
eine priviligierte Klasse herausbildet, ohne dass
jemand das will, eine Klasse von Kommissionsberichterstattern.

Nun der Eventualantrag des Herrn Neuenschwander.
Er schränkt den Regierungsrat noch mehr ein, indem
er die Möglichkeit, dass der Vertreter des Regierungsrates

verlangen kann, dass man ihn anhöre, beseitigt
und an diese Stelle ein Verlangen des Kommissionsreferenten

setzt. Ich beantrage Ablehnung dieses
Antrages.

Der Grosse Rat wird nun entscheiden, wie er will.
Wir haben uns ,zur Regel gemacht, bei der Behandlung
der Geschäftsordnung so wenig als möglich mitzureden.

Herr Volmar hat den Verhandlungen der
Kommission beigewohnt, aber er hat sich dort nur über
die finanziellen Fragen ausgesprochen. Es ist schade,
dass er nicht die Gelegenheit wahrgenommen hat, auch
diese Frage in der Kommission zu besprechen. Es
wäre vielleicht möglich gewesen, sich in der Kommission

zu verständigen. Wir haben aber geglaubt, dass
wir uns in diesem Stadium der Angelegenheit vernehmlich

machen müssen, weil es sich um eine Sache
handelt, die nach unserer Ueberzeugung für eine er-
spriessliche Beratung der Vorlage nicht ganz gleichgültig

ist.

Neuenschwander (Oberdiessbach). Ich möchte auf
keinen Fall durch meinen Antrag irgendwie die
Regierung zurücksetzen und ändere daher diesen
Antrag dahin ab, dass auch der Regierungsvertreter
wie der Kommissionsreferent verlangen kann, dass
die Regierung das erste Wort erhalte.

Müller (Bern). Ich stelle den Erfahrungen des
Herrn Lohner meine Erfahrungen gegenüber. Sie sind
lang genug, um mir ein Urteil zu gestatten, ob im
allgemeinen die mündliche Berichterstattung des Re-
gierungsrates etwas Anderes ist als die gedruckte
Vorlage. Das ist in den weitaus meisten Fällen
einfach Tatsache und es wäre ein schlechtes Kompliment
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für den Regierungsrat, wenn er in einer Sache, die
er durch einen schriftlichen Vorschlag gründlich
bearbeitet hat, sich darauf kapriziert, neue interessante
Seiten aufzudecken, um die Aufmerksamkeit zu fesseln.
Gerade die Gewissenhaftigkeit, die man bei einem
Regierungsrat voraussetzen muss, muss ihn
veranlassen, im schriftlichen Bericht alles Wesentliche zu
sagen. Wenn das der Fall ist, und wenn dann die
ursprüngliche Vorlage des Regierungsrates in der gross-
rätlichen Kommission eine wesentliche Umgestaltung
erfährt, so hat der Regierungsrat nach dem Antrag der
Kommissionsmehrheit ohne weiteres das Recht, als
erster Berichterstatter aufzutreten. Ich bin nicht der
Meinung, dass wir den Antrag Neuenschwander
annehmen können. Was nun die Kommissionsreferenten
betrifft, so bedanke ich mich, als Mitglied des Grossen
Rates, dafür, dass ein Kollegium von 9 Personen,
einem Grossen Rat von 216 Mitgliedern die Möglichkeit

bestreitet, richtige Referenten zu finden. Woher
haben eigentlich die 9 Regierungsräte ihre profunden
und umfassenden Kenntnisse, dass sie über alle
Spezialfragen ein sachkundiges Urteil geben können? Das
kommt davon her, dass sie sich in die Materie
einarbeiten, auch wenn .sie ihnen fremd ist, dass sie
Experten zuziehen können und dass sie da, wo diese
Sachkunde nicht ausreicht, sich dieselbe nach und
nach erwerben können. Das alles steht den Grossrats-
kommissionen in gleicher Weise zur Verfügung. Ich
behaupte noch einmal, ein aus den allgemeinen Wahlen

hervorgegangener Grosser Rat wird immer, auch
in den schwierigsten Materien, im Falle sein, einen
Kommissionsberichterstatter zu bezeichnen, der nach
allgemeiner Auffassung die Materie beherrscht.
Deshalb halte ich dafür, dass es sich hier bei der Regierung

um eine falsche Prestigefrage handelt und dass
man daher dem Antrag der Kommission zustimmen
soll.

Lohner, Justizdirektor. Nur noch eine kurze
Bemerkung. Ich halte aufrecht, dass es ein wesentlicher
Unterschied ist, ob eine Sache nur im gedruckten
Bericht des Regierungsrates steht oder ob sie dem Grossen

Rat mündlich vorgetragen wird. Man darf nicht
zu viel in den Bericht hineintun, sonst wird er noch
weniger gelesen als jetzt schon. Was dagegen hier
gesagt wird, das wird angehört; der mündliche Vortrag

"hat bekanntlich eine viel grössere Wirkung.

Der Antrag Schlumpf, Streichung der Worte « als
erste», sowie der Antrag Müller, Aufnahme eines
neuen Alineas, werden vom Vorsitzenden, weil
unbestritten, als angenommen erklärt.

Abstimmung.
Eventuell:

Für den Antrag Neuenschwander Minderheit.

Definitiv:
Für den Antrag der Kommission 81 St'mmen.
Für den Antrag des Regierungsrates 60 Stimmen.

Beschlnss :

§ 43. Die Beratung eines Geschäftes beginnt
mit der Berichterstattung der vorberatenden Kom¬

mission, sofern nicht der Regierungsvertreter
ausdrücklich- verlangt, dass zuerst ein Bericht der
Regierung entgegengenommen werde. In wichtigen

Angelegenheiten können die Kommissionen
auch einen Berichterstatter französischer Sprache
bestellen.

Ist das Geschäft nicht von einer Kommission
vorberaten worden, referiert der Regierungsvertreter.

Sofern in der Kommission keine
Meinungsverschiedenheiten bestehen, soll sich die mündliche
Berichterstattung in der Regel auf die Stellung des
Antrages beschränken.

Nachdem die vorberatenden Behörden zum
Worte gekommen sind, wird die allgemeine
Umfrage eröffnet.

§ 44.

Müller (Bern). Der Paragraph ist allerdings
unverändert aus dem alten Reglement übergenommen.
Ich möchte aber doch beantragen, ihn etwas zu ändern.
Ich finde da die Bestimmung : « Das Votum wird
eingeleitet mit der Anrede : Herr Präsident, meine Herren.

» Ich weiss nicht, ob Sie das Gefühl haben,
dass so etwas im Reglement nötig sei. Wir sind in
einem Parlament, aber nicht in einer Kleinkinderschule,

wo man die ersten Anstandsbegriffe beibringen

muss. Das ist ein selbstverständlicher Ausfluss
der Höflichkeit. Wenn einer das nicht sagt, verlohnt
es sich nicht, ihn mit dem Reglement dazu zu zwingen.

Ich möchte beantragen, diese Bestimmung zu
streichen.

Angenommen mit dem Streichungsanlrag Müller.

Beschlnss :

§ 44. Wer das Wort wünscht, hat sich beim
Präsidenten zu melden und erst dann zu sprechen,
wenn ihm das Wort erteilt worden ist.

Die Redner sprechen von ihrem Platz aus
und stehend.

Kein Mitglied des Rates soll über denselben
Gegenstand mehr als zweimal sprechen. Vorbehalten

bleibt das Recht der Erwiderung auf
persönliche Bemerkungen. Den Berichterstattern der
Regierung oder der Kommission ist zu Berichtigungen

jederzeit das Wort zu gewähren.

§ 45.

Angenommen.

Beschlnss :

§ 45. Der Präsident merkt diejenigen vor, welche

sich zum Wort melden, und erteilt ihnen
dasselbe in der Reihenfolge ihrer Anmeldung. Die
Einschreibung kann erst nach Eröffnung der
Beratung stattfinden.
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Mitglieder, die über den Gegenstand der
Beratung noch nicht gesprochen sollen den Vorzug
erhalten vor solchen, die sich bereits geäussert
haben.

§ 46.

Angenommen.

Beschluss:

§ 46. Wünscht der Präsident in die Beratung
sachlich einzugreifen, so tritt er den Vorsitz
vorübergehend an den Vizepräsidenten ab und lässt
sich von diesem das Wort erteilen.

§ 47.

Angenommen.

Beschluss :

§ 47. Anträge sind formuliert und auf Verlangen

des Präsidenten schriftlich einzureichen.
Anträge, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang

mit dem yerhandlungsgegenstand stehen,
werden aus der Beratung ausgeschieden und im
Motionsverfahren weiter behandelt.

§ 48.

Angenommen.

Beschluss :

§ 48. Wird während der Beratung eine
Ordnungsmotion gestellt (z. B. auf Verschiebung des
Geschäftes oder Ueberweisung an eine Kommission),

so wird zunächst diese Ordnungsmotion
beraten und entschieden und inzwischen die
Beratung der Hauptfrage eingestellt.

§ 49.

Angenommen.

Beschluss :

§ 49. Wird Schluss der Beratung beantragt, so
ist über diesen Antrag ohne weiteres abzustimmen.

Erhält er die Mehrheit, so kommen nur noch
diejenigen Mitglieder zum Wort, welche es vor
dieser Abstimmung verlangt hätten.

Wird jedoch, nachdem der Schluss erkannt ist,
vor der Abstimmung ein neuer Antrag eingebracht,
so muss die Diskussion wieder eröffnet werden,

die sich aber lediglich auf diesen Antrag zu
beschränken hat.

§ 50.

Angenommen.

Beschluss:

§ 50. Verlangt niemand mehr das Wort, so
erklärt der Präsident die Beratung als geschlossen.

§ 51.

Angenommen.

Beschluss :

§ 51. Bei einer aus mehreren Artikeln
bestehenden Vorlage kann nach Schluss der artikelweisen

Beratung Zurückkommen auf einzelne Artikel
beantragt werden. Ueber einen solchen Antrag
entscheidet der Rat ohne Diskussion. Wird er
angenommen, so werden die betreffenden Artikel
nochmals in Beratung gezogen.

Ersatzwahl in das Obergericht.

Sclineeberger. Zu den beiden Ersatzwahlen in das
Obergericht möchte ich folgendes erklären. Wir waren
bisher im Obergericht durch einen einzigen Richter
vertreten, der nun zu ersetzen ist. Wir haben seit,

langer Zeit bei jeder Gelegenheit unsere Ansprüche
hier geltend gemacht und haben bei jeder Ersatzwahl
Kandidaten portiert. Diesmal haben wir davon
abgesehen, zwei Kandidaten vorzuschlagen. Das- soll
nun nicht etwa heissen, dass wir uns für die Zukunft
mit einem Vertreter begnügen werden. Wir haben
das getan, weil wir von vornherein wussten, wie sich
die Situation gestaltet. Es war uns bekannt, dass Herr
Wäber portiert wird, und dass die grösste Fraktion
des Rates diesen Vorschlag unterstützen wird,
sodass es auch diesmal für unsere Fraktion aussichtslos

gewesen wäre, einen zweiten Kandidaten portieren
zu wollen. Wir werden aber grundsätzlich unseren
Anspruch aufrecht erhalten und bei nächster Gelegenheit

zur Geltung bringen.

Freiburghaus. Ich möchte auch darauf aufmerksam

machen, dass der Vorschlag der Bauern- und
Bürgerpartei gestern schon ausgeteilt worden ist. Er
lautet auf Herrn Dr. Paul Wäber, Gerichtspräsident in
Bern.

Bei 150 ausgeteilten und 149 wieder eingelangten
Stimmzetteln, wovon 1 leer und ungültig, gültige Stirn-
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men 148, somit, bei einem absoluten Mehr von 75
Stimmen werden im ersten Wahlgang gewählt:

Herr Leuenberger, Gemeinderat in Biel,'mit 103
Stimmen.

Herr Dr. Paul Wäber, Gerichtspräsident in Biel,
mit 84 Stimmen.

Die übrigen Stimmen sind vereinzelt.

Ersatzwahl in die Rekurskommissiou.

Bei 161 ausgeteilten und 150 wieder eingelangten
Stimm|zetteln, wiovon 2 leer und ungültig; gültige
Stimmen 148, somit bei einem absoluten xMehr von
75 Stimmen wird im ersten Wahlgang gewählt:

Herr Ernst Häni in Grossaffoltern mit 115 Stimmen.

Herr Grossrat Paul D ii b i erhält 33 Stimmen.

Stähli. Gestatten Sie mir eine kurze Bemerkung
zu dieser Wahl. Der Rat hat vorhin Herrn Häni von
Grossaffoltern als ordentlichen Ersatzmann in die
Rekurskommission gewählt. Herr Häni war bis jetzt,
ausserordentliches Mitglied und ist, als solches zu
ersetzen. Bekanntlich ist der Jura bei der letzten
Wahl der ausserordentlichen Mitglieder übergangen
worden. Es hat sich nun bei Behandlung der
Grundsteuerrekurse aus dem Jura gezeigt, dass das ein
Fehler war, indem vielfach andern Mitgliedern die
nötigen Kenntnisse der lokalen Verhältnisse abgehen.
Ich möchte Ihnen den Antrag stellen, diesen Fehler so
rasch als möglich zu korrigieren und die Ersatzwahl
für Herrn Häni auf Morgen anzusetzen. Ich nehme
an, dass unsere Kollegen aus dem Jura uns bis dann
einen Vorschlag machen können. (Zustimmung.)

II.
Die Unterzeichneten ersuchen unter Berufung auf

die von Dr. Michel und Mitunterzeichnern gestellte und
vom Grossen Rat, in seiner Sitzung vom 7. Januar
1919 im Sinne der Erklärung des Finanzdirektors
erheblich erklärte Motion den Regierungsrat um Auskunft
über die Frage, jn wieweit er gegenüber den durch
den Krieg in finanzielle Not geratenen Grundsteuer-
ptlichtigen, insbesondere gegenüber den notleidenden
Hotels von seiner Steuernachlasskompetenz Gebrauch
gemacht hat und was er in dieser Hinsicht weiter
zu tun gedenkt.

Michel
und 25 Mitunterzeichner.

Gehen an die Regierung.

Präsident. Ich beantrage Ihnen, heute eine
Nachmittagssitzung abzuhalten. (Zustimmung.)

Schluss der Sitzung um 12 Uhr.

Der Redakteur i. V.:
Vollenweider.

Eingelangt sind folgende

Interpellationen :

i,
Der Regierungsrat wird ersucht, Auskunft zu geben,

1. wie es kam, dass die Stadt Biel bei der Verteilung
des dem Kanton Bern zugefallenen Betreffnisses aus
dem vom Bundesrat im Jahre 1919 eröffneten Kredit
von 10 Millionen für Notstandsarbeiten, trotz voll
begründeter Ansprüche, leer ausgegangen ist; 2. nach
was für Grundsätzen er den neuerlich vom Bund für
Notstandsarbeiten zur Verfügung gestellten Kredit von
15 Millionen Franken auf die einzelnen Landesgegen-
den des Kantons zu verteilen gedenkt und ob er
gewillt ist, diesmal den von Arbeitslosigkeit und
Wohnungsmangel schwer heimgesuchten Platz Biel in einem
der besonderen finanziellen und wirtschaftlichen Notlage

der Stadt Rechnung tragenden Ausmasse zu
berücksichtigen.

Hofer (Biel).
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Siebente Sitzung.

Mittwoch den 23. Februar 1921,

nachmittags 21/i [Jhr.

Vorsitzender: Präsident Ram s te in.

Der Namensaufruf verzeigt 1G9 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 47 Mitglieder, wovon m i t

Entschuldigung die Herren: Aebi, Béguelin, ßiehly,
Bühler, Burger, Burkhalter, Grimm, Hagen, Hamberger,
Ingold (Wichtrach), König, Lehner, Maurer, Michel,
v. Müller, Neuenschwander (Bowil), Nikiaus, Pfister,
Schenk, Schlup, Segesser, Siegenthaler, Ziegler; ohne
Entschuldigung abwesend sind die Herren: Aeschli-
mann, Chopard, Choulat, Frutiger, Gerber (Signau),
Gobat, Hofer (Utzenstorf), Hofmann, Jenzer, Kobel,
Küster, Langenegger, Lanz (Rohrbach), Merguin,
Meyer (Undervelier), Moor, Mosimann, Müller
(Bargen), Nyffeler, Rebetez, Siegfried, Tritten, Zimmermann,

Zürcher.

Tagesordnung :

Geschäftsordnung für den Grossen Rat.

Fortsetzung.

(Siehe Seite 101 hievor.

§ 52.

Freiburghaus, Präsident der Kommission. Hier
haben wir eine Abänderung gegenüber dem früheren
Zustand, die dahin geht, dass wenn eine Motion in der
zweitfolgenden Session nicht behandelt werden kann,
weil der Motionär zur Begründung nicht bereit ist,
dieselbe dahinfällt. Wir halten dafür, dass nach den
bisherigen Erfahrungen eine derartige Bestimmung
durchaus zweckmässig ist.

Müller (Bern). Ich halte diesen Zusatz nicht für
zweckmässig, weil er der Erfahrung widerspricht.
Soweit meine Erfahrungen zurückreichen, waren die Mo-
tionäre immer bereit, und wenn sie nicht bereit
gewesen sind, haben sie fast ausnahmslos auf die
Begründung verzichtet oder Verschiebung verlangt. Das
geschah aber bereits bei der Bereinigung der Traktandenliste,

so dass keine Unzukömmlichkeiten entstanden.

leb beantrage daher Streichung dieses neuen
Satzes.

Freiburghaus, Präsident der Kommission. Wir
halten daran fest, dass diese Bestimmung aufgenommen

werden soll. Sie ist (nötig für Fälle, die tatsächlich
vorgekommen sind, wo der Motionär während zwei
Sessionen erklärt hat, er sei nicht bereit. Da ist es
gerechtfertigt, diese Motion vom Erdboden verschwinden
zu lassen.

Müller (Bern). Nach dieser Erklärung des Herrn ' '

Kommissionspräsidenten lasse ich meinen Streichungsantrag

fallen und berufe mich gegebenenfalls auf das
Stenogramm.

Angenommen.

Beschluss:

§ 52. Jedes Mitglied des Grossen Rates hat das
Recht, schriftliche Anträge (Motionen) auf Beratung

eines Gegenstandes zu stellen (Art. 30 Verf.).
Jede Motion ist beim Präsidenten einzureichen,

der sie durch Verlesen zur Kenntnis des Rates
bringt.

Nach der Verlesung soll sie 24 Stunden auf
dem Kanzleitisch des Rates zur Einsicht aufliegen.
Erst dann kann sie in Beratung gezogen werden.
Die Beratung soll in der Regel nicht später als im
Laufe der nächstfolgenden Session stattfinden.
Kann eine Motion auch in der zweitfolgenden
Session nicht behandelt werden, weil der Motionär
nicht zur Begründung bereit ist, so fällt sie dahin.

Anträge zum Voranschlag, der Staatsrechnung
und zum Staatsverwaltungsbericht sind, soweit
ihnen die Bedeutung einer Motion zukommt, als
Motionen zu behandeln, mit dem Unterscbiéd,
dass sie gleich bei der Beratung des betreffenden
Abschnittes des Voranschlages der Rechnung oder
des Verwaltungsberichtes erledigt werden, insofern

der Rat nicht Verschiebung beschliesst.

§53.

Angenommen.

Beschluss :

§ 53. Die Beratung beginnt mit der Begründung
der Motion durch einen oder mehrere der
Unterzeichner. Nach Anhörung der Regierung wird die
allgemeine Beratung eröffnet. Nach Schluss
derselben wird über die Erheblicherklärung
abgestimmt.

Wird eine Motion erheblich erklärt, so 'gellt
sie zur Berichterstattung und Antragstellung an
den Regierungsrat oder eine Kommission.

Ueber die weitere Behandlung erheblich erklärter,

aber noch nicht zur Ausführung gelangter
Motionen ist jeweilen im Staatsverwaltungsbericht
Mitteilung zu machen.
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§ 54.

Freiburghaus, Präsident der Kommission. Der
Satz, der sich in der gedruckten Vorlage noch findet,
dass eine Interpellation mit 10 Unterschriften versehen
sein muss, muss gestrichen werden, weil er mit Art. 30
der Verfassung in Widerspruch käme.

Angenommen mit dem Streichungsantrag Freiburghaus.
;

Beschluss :

§ 54. Jedes Mitglied des Grossen Rates hat das
Recht, zu verlangen, dass über irgendeinen Gegenstand

der Staatsverwaltung Auskunft im Rat
erteilt werde (Art. 30 Verf.).

Eine Interpellation ist dem Präsidenten
einzureichen. Der Präsident bringt sie dem Rate zur
Kenntnis; er bestimmt den Zeitpunkt der Behand-
lung-

Die Interpellation soll noch während der
betreffenden Session behandelt werden, sofern sie
nicht erst am letzten Tag der Session eingereicht
worden ist.

In dringenden Angelegenheiten kann eine
Interpellation mündlich gestellt werden. In diesem
Falle kann sie der Regierungsrat entweder
sogleich beantworten oder verlangen, dass für die
Beantwortung ein bestimmter Tag festgesetzt
werde.

§ 55.

Bühlmann. Ich möchte fragen, wie die Stelle
gemeint ist, die davon spricht, dass eine Interpellation
allenfalls von einem Mitunterzeichner begründet werden

kann. Soll das nur heissen, dass in Abwesenheit
des Interpellanten ein Mitunterzeichner das Wort zur
Begründung erhält oder soll es bedeuten, dass jeder
Mitunterzeichner das Wort ergreifen darf? Wenn
das letztere der Fall wäre, würde ich beantragen, am
bisherigen Zustand festzuhalten.

Freiburghaus, Präsident der Kommission. Die
Bauernfraktion, die diese Bestimmung auch behandelt
hat, steht auf dem Boden, dass die Begründung der
Interpellation nur durch ein Mitglied geschehen soll.
Ich möchte deshalb folgende Fassung beantragen:
«Kommt die Interpellation zur Behandlung, so wird
sie vom Interpellanten begründet; hierauf wird sie
vom Regierungsrat beantwortet. »

Müller (Bern). Ich halte die aus dem alten Reglement

übernommene Ordnung für durchaus unbefriedigend.

Nachdem sich der Herr Kommissionspräsident
bis jetzt als getreuer Nachahmer des Nationalregle-
mentes bestätigt hat, indem er einige zweifelhafte
Fortschritte hineinpraktizieren wollte, kann ich nur
meiner Verwunderung Ausdruck geben, dass er die
viel bessere Fassung ides Nationalratsreglementes nicht
berücksichtigt hat, wo unter bestimmten Voraussetzungen

auch eine Diskussion zugelassen wird. Die
Nichtzulassung der Diskussion kann unter Umständen eine
Interpellation völlig illusorisch machen. Ich meine des¬

halb, man sollte die Möglichkeit- einer Diskussion
geben. Dabei exemplifiziere ich nicht mit der
sozialdemokratischen Partei. Wir befinden uns in durchaus

gegensätzlicher Auffassung, wir haben eine andere
Weltanschauung, wir wollen eine andere Wirtschafts-
verfassung, wir wollen mit Rücksicht daràuf auch die
politischen Machtverhältnisse verändern. Weil der
Regierungsrat in seiner jetzigen Zusammensetzung nur
die bürgerliche Klasse vertritt, kann man annehmen,
dass er im allgemeinen durchaus glücklich sein wird,
wenn man jede weitere Diskussion unmöglich macht.
Ich erinnere aber daran, dass diese Situation ändern
k;mn, vielleicht sogar in nicht zu ferner. Zukunft.
Vielleicht kommt bälder als wir meinen der Zeitpunkt, wo
sich auch die landwirtschaftliche Bevölkerung auf ihre
revplutionäre Vergangenheit besinnt, wo sie sich daran

erinnert, dass ihr im Jahre 1798, beim Zusammenbruch

der alten Staatsordnung, der unbeschränkt
autoritären patrizischen Herrschaft willkommen gewesen
ist. Damals hat das Land die Reaktionsperiode
siegreich überwunden und sich die Gleichberechtigung mit
der Stadt erobert. Die Bauernschaft wird sich auch
daran erinnern, dass im Jahre 1846 nicht nur die
Feudallasten, die damals noch auf ihr gelastet haben,
abgeschüttelt werden konnten, und dass sie nicht nur
zu einem gleichberechtigten, sondern zu einem
ausschlaggebenden Faktor im Staate geworden ist. Sie
wird sich aber auch daran erinnern, dass die Welt
sich dreht und dass unter Umständen der Zeitpunkt
kommt, wo sich die Einheitsfront zwischen Bürgertum

und Sozialdemokratie verschiebt, sie wird sich
daran erinnern, dass die Arbeit einen gemeinsamen
Feind hat im Kapital und dass eine derartige Reihe
von Berührungspunkten zwischen der arbeitenden
Bevölkerung der Städte und derjenigen des Landes
besteht, dass man sich da unter Umständen sehr wohl
wird zusammenfinden müssen, um diejenigen Grundsätze

zur Geltung bringen zu können, die diese driik-
kende Herrschaft des Kapitals erleichtern oder
beseitigen. Wir werden also nicht für alle Zukunft damit
rechnen müssen, dass diese bürgerliche Einheitsfront
gegen die Sozialdemokratie besteht, sondern dass sich
dieselbe entsprechend der Entwicklung der ökonomischen

Verhältnisse verschieben und ganz andern
Konstellationen Platz machen kann. Das ist ein politischer
Ausblick, den ich nicht nur aus den Fingern gesogen
habe, sondern dessen Berechtigung sich aus der ganzen

Entwicklung der ökonomischen Verhältnisse
ergibt. Deshalb glaube ich, es sei kurzsichtig, dass man
sich damit brüstet, dass jetzt die unbeschränkte Mehrheit

ganz zweifellos beim Bürgertum ist und dass
deshalb im Grossen Rat eine gewisse Intimität zwischen
Regierung und bürgerlicher Mehrheit besteht, so dass
man bei einer Interpellation von bürgerlicher Seite
darauf rechnen kann, die Antwort der Regierung werde
immer so ausfallen, dass der Interpellant in den meisten

Fällen sich als befriedigt erklären kann. Wir
wissen genau, auf welcher Seite die Butter gestrichen
ist, aber wir können annehmen, dass es Situationen
gibt, wo eine Interpellation eine solche Bedeutung
bekommt, dass eine Diskussion sich als wünschenswert

erweist.
Ich habe vorhin gesagt, dass ich nicht mit der

sozialdemokratischen Partei exemplifiziere, weil sie ganz
andere Ziele verfolgt, sondern mit ökonomischen
Missständen, die sich zu Katastrophen auswachsen können,
wie wir das letztes Jahr bei (der Seuche gesehen haben.
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Wir haben damals einen Bericht der Regierung
gehabt, bei dem im Gegensatz zu einer Interpellation
unbeschränkte Diskussion walten konnte. Wenn diese
Katastrophe damals weiter gedauert hätte, so hätte
sich eine Situation herausbilden können, die eine
Interpellation von bäuerlicher Seite geradezu
herausgefordert hätte. Dann hätte es vorkommen können,
dass die Antwort der Regierung so ausgefallen wäre,
dass sogar die bäuerlichen Vertreter sich nicht als
befriedigt hätten erklären können. In einem solchen Fall
wäre ohne Zweifel Diskussion beschlossen worden.
Eine solche Entwicklung ist möglich, wenn auch nicht
gerade wahrscheinlich. Wenn damals eine Interpellation

gestellt worden wäre, wenn also nicht ein
Bericht zur Diskussion gestanden hätte, so hätte sich
Herr Gnägi damals nicht in dieser ausführlichen Weise
äussern können und wir hätten seinen Vorschlag nicht
gehört, dass es eventuell notwendig sein könnte, bis
auf 10% des ganzen Viehstandes abzuschlachten. Man
hätte damals allerdings den Weg finden können, den
man immer finden kann, dass man diese Interpellation
sofort in eine Motion umgewandelt hätte. Ich halte
dafür, es sei unter allen Umständen zweckmässig, das
bisherige System bestehen zu lassen, wonach eine
Diskussion nur stattfindet, wenn der Rat es be-
schliesst. Damit haben Sie alle Kautelen, dass die
Mehrheit des Rates eine unbequeme Interpellation
erledigen kann, indem die Diskussion abgelehnt wird.
Wir als Minderheit haben nur noch den Weg, die ganze
Sache in Form von Motionen zu behandeln. Mit Rücksicht

auf diese Gründe glaube ich, dass wir gut tun
würden, das bessere Nationalratsreglement anzuwenden.

leb beantrage also die Aufnahme folgender
Bestimmung: «Eine weitere Diskussion findet nur statt,
wenn der Rat eine solche beschliesst. »

Freiburghaus, Präsident der Kommission. Bei
der Festsetzung dieser Bestimmung hat die Ansicht
obgewaltet, dass der Interpellant, der von der Antwort
der Regierung nicht befriedigt ist, das Recht hat, den
Motionsweg zu betreten. Gerade mit Rücksicht darauf,
glaubte man, es genüge, in diesem Reglement eine
solche Bestimmung aufzunehmen. Ich gebe allerdings
zu, dass man über die Wünschbarkeit eines Zusatzes
im Sinne des Herrn Müller in guten Treuen verschiedener

Ansicht sein kann, ich bin aber als Präsident
der Kommission nicht in der Lage, die Fassung der
Kommission zurückzuziehen, sondern muss den
Entscheid dem Grossen Rat überlassen.

Der Antrag Freiburghaus wird vom Vorsitzenden,
weil nicht bestritten, als angenommen erklärt.

Abstimmung.
Für den Antrag Müller 80 Stimmen.
Für den Antrag der Kommission 55 »

; Beschlusa :

§ 55. Kommt die Interpellation zur Behandlung,

so wird sie vom Interpellanten begründet;
hierauf wird sie vom Regierungsrat beantwortet.

Der Interpellant ist berechtigt, die Erklärung
abzugeben, ob er von der Auskunft befriedigt sei
oder nicht.

Eine weitere Diskussion findet nur statt, wenn
der Rat es beschliesst.

§ 56.

Freiburghaus, Präsident der Kommission. Hier
haben wir eine Neuerung, die sogenannte einfache
Anfrage, analog der Bestimmung im neuen
Nationalratsreglement. Soweit man bisher in der Bundesversammlung

Erfahrungen sammeln konnte, hat man
konstatieren können, dass auf diesem Wege viele
Anfragen, die sonst in Form einer Interpellation oder
Motion gestellt worden wären, viel einfacher erledigt
werden können. Namens der Kommission möchte ich
diese neue Institution im Interesse der Zeitersparnis
bestens empfehlen.

Bühlmann. Auf die Gefahr hin, dass ich von
der Kommission als furchtbar rückschrittlich
bezeichnet werde, stelle ich den Antrag auf Streichung
von § 56. Wir haben in den Zeitungen gelesen, dass
die Bundesversammlung diese Form der ë'infachen
Anfrage neu eingeführt hat. Ob das dort nötig war,
weiss ich nicht; das können die Herren, die der
Bundesversammlung angehören, entscheiden. Wir haben
uns nur zu fragen, ob wir im Grossen Rat diese
Institution nötig haben. Wir hatten bis jetzt Motionen
und Interpellationen, zuweilen auch Motiönchen und
Interpellatiönchen. Ich wäre sofort für diese einfache
Anfrage zu haben, wenn ich darin einen Weg sehen
würde, der den Mitgliedern des Regierungsrates die
Teilnahme an den Grossratsverhandlungen erleichtern
würde. Heute sehen wir, dass ein Regierungsrat,
wenn er kaum die Nase in den Saal hineinsteckt,
schon von drei oder vier Grossräten gepackt wird,
die eine Auskunft wollen. Wenn sie nicht da sind,
so wird auf der betreffenden Direktion nachgefragt.
Wir haben diese einfache Anfrage nicht nötig, denn
wenn wir etwas wissen wollen, können wir das ohne
weiteres auf der Direktion erfahren, ohne dass diese
Frage hier im Rate gestellt und die Antwort hier
verlesen würde. Die gegenwärtigen Bestimmungen
genügen also vollständig. Im Bunde ist das etwas
Anderes, denn der Vorsteher eines Departements im
Bundeshaus hat ein kolossal grosses Gebiet zu
vertreten, so dass es ihm in den meisten Fällen nicht
einmal möglich ist, ohne weiteres zu antworten. Hier
bei der Regierung ist das anders ; wir wissen, dass
unsere Herren Regierungsräte bei jeder Anfrage sofort
Rede und Antwort stehen können. Da wir nun dieses
einfache Verfahren schon haben, brauchen wir diese
Bestimmung im Reglement nicht. Wenn wir sie haben,
so werden wir in Zukunft in jeder Sitzung irgendwie
solch kleine Anfragen haben, namentlich wenn
Neuwahlen vor der Türe stehen.

Müller (Bern). Ich glaube, Herr Bühlmann
befindet sich in einem Punkt in einem wesentlichen
Irrtum, indem er glaubt, dass man alles auf dem Wege
der persönlichen Anfrage erledigen könne. Wenn man
das tun kann, so ist es selbstverständlich, dass man
dann nicht eine derartige öffentliche Anfrage macht,
besonders wenn es sich um eine Frage von lokalem
Interesse handelt. Es handelt sich aber bei diesen
kleinen Anfragen nicht darum, solche mehr person-
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liehen oder lokalen Fragen zu erörtern, sondern es
können Ereignisse eintreten, die im Interesse der üef-
fentlichkeit eine rasche Beantwortung und Klarstellung

verlangen. Ich brauche nur daran zu erinnern,
dass vielleicht während einer Session ein Gerücht in
eine Zeitung kommt, dass ein gravierender
Korruptionsfall in irgend einer Staatsanstalt eingetreten sei.
Da verlangt nun nicht nur das Interesse der Regierung,

sondern auch das Interesse derer, die
angeschuldigt worden sind, vielleicht ungerechterweise,
eine rasche Klarstellung. Das kann man nicht auf dem
Wege der privaten Auskunft machen, sondern da wird
man sehen müssen, dass ein Weg geschaffen wird,
der eine rasche Antwort ermöglicht. Dieser bietet sich
in der Kleinen Anfrage. Ein Grund, der in der
Bundesversammlung zur Einführung dieser Institution geführt
hat, ist der, dass dort die Interpellationen, die nach
Reglement in der gleichen oder in einer nächstfolgenden

Sitzung beantwortet werden sollten, unter dem
Druck der Geschäftslast von Session zu Session
verschleppt werden müssen. So werden dort Interpellationen

aus den Jahren 1917 und 1918 immer noch auf
dem Traktandenverzeichnis weitergeführt, sie können
aber nicht behandelt werden, weil immer wieder
dringendere Geschäfte erledigt werden müssen. Wenn nun
eine derartige Verschleppung nicht im Interesse der
Oeffentlichkeit liegt, so kann man den Weg der kleinen
Anfrage wählen. Dort ist keine Begründung nötig. Man
fragt einfach schriftlich an, der Regierungsrat
antwortet mündlich nach rascher Orientierung oder auch
schriftlich. Dann ist die Oeffentlichkeit beruhigt und
damit ist der Zweck der kleinen Anfrage erfüllt. Trotzdem

ich dieser neuen Einrichtung keine allzu grosse
Bedeutung beimesse, halte ich sie für zweckentsprechend

und empfehle ihre, Aufnahme.

v. Fischer. Diese Neuerung ist für uns eigentlich
überflüssig, schon mit Rücksicht auf die Bestimmung
des Schlussatzes von § 54, die den Zweck der einfachen

Anfrage vollkommen erfüllt. Ich stimme deshalb
für den Streichungsantrag Bühlmann.

Freiburghaus, Präsident der Kommission. Ich
möchte die Ausführungen des Herrn Müller
unterstützen. Es kann im Interesse der Oeffentlichkeit
liegen, dass solche einfache Anfragen gestellt und
beantwortet werden können, dass die Beantwortung dem
Rat zur Kenntnis gebracht wird. Das ist ein ganz kurzes

Verfahren, das ich demjenigen des Herrn Bühlmann

vorziehen möchte.

Abstimmung.
Für den Antrag der Kommission 84 Stimmen.
Für den Antrag Bühlmann 57 »

Beschluss:

§ 56. Jedes Mitglied des Rates kann an den
Regierungsrat einfache Anfragen richten. Die
einfache Anfrage ist schriftlich dem Präsidenten
einzureichen, der sie dem Rate zur Kenntnis
bringt und an den Regierungsrat weiterleitet.

Eine mündliche Begründung der einfachen
Anfrage findet nicht statt; der Regierungsrat ant¬

wortet mündlich oder schriftlich. Eine allgemeine
Umfrage findet nicht statt.

Auf einfache Anfragen findet Abs. 2 von § 55
ebenfalls Anwendung.

§§ 57—63.

Freiburghaus, Präsident der Kommission. Wir
beantragen, diese Paragraphen in globo zu genehmigen.

Sie entsprechen den bisherigen Bestimmungen.

Müller (Bern). Es ist richtig, dass dieser
Abschnitt unverändert übernommen worden ist. Trotzdem

möchte ich beantragen, § 59, weil selbstverständlich,

zu streichen. Er war schon im alten
Geschäftsreglement, enthält aber eine derartige parlamentarische

Selbstverständlichkeit, dass man dieselbe aus dem
Reglement ausmerzen sollte.

Seiler. Gestatten Sie mir einige Worte zu § 61,
Abs. 4. Vor Zeiten hat man im Rat, wenn ein Antrag
gestellt wird, es (Sei die Abstimmung unter Namensaufruf

vorzunehmen, zuerst nachgesehen, ob dieser
Antrag von 20 Mitgliedern unterstützt wird. Nun hat
sich der Usus eingebürgert, dass man den Namensaufruf

auch schriftlich verlangen konnte und dieses
Verlangen von 20 Mitgliedern unterschreiben liess.
Als die Sache das erste Mal vorkam, wurde diese Art
vom damaligen Präsidenten akzeptiert. Ich habe mir
schon damals gedacht, dass das nicht richtig sei, denn
ich habe damals konstatieren können, dass etliche von
den 20 Herren, die das Begehren unterschrieben hatten,
gar nicht anwesend waren. Das ist nicht der Sinn
dieses § 61, Abs. 4. Früher hiess es, ein solches
Begehren müsse von 20 anwesenden Mitgliedern unterstützt

werden. Diese Bestimmung sollte man wieder
herstellen, damit man nicht einfach 20 Unterschriften
sammeln kann.

Freiburgliaus, Präsident der Kommission, Mit
dem Zusatzantrag Seiler bin ich einverstanden, möchte
dagegen beantragen, § 59 in der bisherigen Fassung
zu belassen.

Müller (Bern). Ich will nur noch beifügen, dass
eine entsprechende Bestimmung auch im alten
Nationalratsreglement enthalten war, dort aber nach
einstimmigem Antrag der Kommission gestrichen wurde.
Diese Streichung wurde vom Rat unbestritten
angenommen.

Der Zusatzantrag Seiler wird vom Vorsitzenden,
weil nicht bestritten, als angenommen erklärt.

Abstimmung.
Für den Antrag Müller Minderheit.

Beschlüsse :

§ 57. Vor jeder Abstimmung legt der Präsident

dem Rate die Fragestellung vor.
Wird von einem Mitglied das vorgeschlagene

Abstimmungsverfahren beanstandet, so entscheidet

hierüber der Rat.

e
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§ 58. Unterabänderungsanträge sind vor Ab-
änderungsanträgen, letztere sind vor dem Hauptantrag

zur Abstimmung zu bringen.
Sind mehr als zwei Hauptanträge vorhanden,

so werden diese alle nebeneinander in Abstimmung

gebracht und jedes Mitglied kann nur für
einen dieser Anträge stimmen. Erhält keiner
derselben das absolute Mehr, so wird abgestimmt,
welcher derjenigen zwei Anträge, die am wenigsten

Stimmen auf sich vereinigten, aus der x\b-
stimmung fallen solle. Sodann wird zwischen den
übrigbleibenden abgestimmt und auf gleiche Weise
verfahren, bis einer der Anträge das absolute
Mehr erhalten hat.

Handelt es sich um Zahlen, so wird mit der
höchsten oder mit der niedrigsten angefangen, je
nachdem die eine oder die andere von den
vorberatenden Behörde beantragt ist oder dem Antrag
dieser Behörde am nächsten kommt.

§ 59. Stimmt ein Mitglied zu einem
Unterabänderungsantrag, so verpflichtet es sich
dadurch noch nicht, auch den Abänderungsantrag
anzunehmen; ebensowenig bedingt die Zustimmung

zu einem Abänderungsantrag die Zustimmung

zum Hauptantrag.
Bei teilbaren Abstimmungsfragen kann jedes

Mitglied getrennte Abstimmung verlangen, lieber
zusammengesetzte Anträge soll immer getrennt
abgestimmt werden.

§ 60. Jedes Mitglied hat das Recht, sich der
Stimmabgabe zu enthalten.

§ 61. Für die Abstimmung haben sich die
Mitglieder an ihre Plätze zu begeben; sie erfolgt
durch Aufstehen oder Sitzenbleiben.

Bei jeder Abstimmung ist auf Verlangen das
Gegenmehr festzustellen.

Bleibt ein Antrag unbestritten, so gilt er als
stillschweigend angenommen.

Verlangt ein Mitglied Abstimmung unter
Namensaufruf und wird dieses Begehren von wenigstens

20 anwesenden Mitgliedern unterstützt, so
ist ihm zu entsprechen. Die Stimmabgabe
sämtlicher Mitglieder wird in diesem Falle protokolliert.

In geheimer Abstimmung wird entschieden
über Einbürgerungsgesuche; ferner über
Strafnachlassgesuche, soweit es sich um die endgültige
Abstimmung handelt, wenn die Anträge der
vorberatenden Behörden auseinandergehen oder
abweichende Anträge aus der Mitte des Rates
gestellt werden.

§ 62. Zu einem gültigen Beschluss bedarf es
a. einer Mehrheit von zwei Dritteln der

stimmenden Mitglieder, wenn es sich um eine
Vorlage betreffend Revision der Staatsverfassung

handelt, die einzig vom Grossen Rate
ausgeht (Schlussabstimmung sowohl in
erster als in zweiter Beratung, Art. 102, AI. 2,
Verfassung);

b. der Mehrheit sämtlicher Mitglieder des Rates,

wenn es sich um eine Verminderung des
Staatsvermögens (Art. 26, Ziffer 10, Verfassung)

oder um die Aufnahme von Staats¬

anleihen (§ 27 des Gesetzes vom 31. Juli
1872) handelt.

In allen andern Fällen entscheidet die Mehrheit

der stimmenden Mitglieder.

§ 63. Bei offenen Abstimmungen stimmt der
Präsident, wenn die einfache Mehrheit der
Stimmenden entscheidet, nicht mit. Bei Stimmengleichheit

gibt er den Stichentscheid, den er begründen
kann.

§ 64.

Angenommen.

Beschluss:

§ 64. Die Wahlen erfolgen in geheimer
Abstimmung mittels Stimmzetteln, deren Austeilung
die Stimmenzähler besorgen. Bei Entscheiden,
welche die Bedeutung einer Auswahl haben, kann
ebenfalls geheime Abstimmung beschlossen werden.

Die Stimmenzähler oder die Weibel sammeln
die ausgefüllten Stimmzettel wieder ein. Die Zählung

geschieht durch die Stimmenzähler. Sind
mehr Stimmzettel vorhanden, als ausgeteilt wurden,

so ist der Wahlakt ungültig und es wird
eine neue Wahl vorgenommen. Sind gleichviel
oder weniger Stimmzettel eingelangt, als ausgeteilt

wurden, so wird zur Ermittlung des Resultates

geschritten. '

§ 65.

Angenommen.

Beschluss :

§ 65. Für die Ermittlung des Resultates gelten
folgende Regeln:

a. Wahlzettel, deren mangelhafte Ausfüllung
begründete Zweifel zulässt, welchen Personen
die Stimme gelte, sind, soweit diese Zweifel
bestehen, ungültig.

b. Wahlzettel mit allgemeinen Bezeichnungen
wie « die Alten », « die Bisherigen » etc. sind
gültig.

c. Stehen auf einem Wahlzettel mehr. Namen,
als Wahlen zu treffen sind, so fallen die
überschüssigen Namen ausser Betracht; mit
der Streichung wird am Ende des Wahlzettels
begonnen.

d. Steht auf dem gleichen Wahlzettel der nämliche

Name mehrmals für die gleiche Stelle,
so wird dieser Name nur einmal gezählt.

e. Wahlzettel mit weniger Namen, als Wahlen
zu treffen sind, sind gültig.

9
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§ 66.

Angenommen.

Beschluss :

§ 66. Im ersten und im zweiten Wahlgang gilt
das absolute Mehr; im dritten Wahlgang gilt das
relative Mehr.

Das Mehr wird berechnet von der Gesamtzahl
der eingegangenen gültigen Wahlzettel. Leere
Wahlzettel fallen nicht in Berechnung.

Im zweiten und dritten Wahlgang bleiben höchstens

doppelt so viele Bewerber in der Wahl,
als noch Stellen zu besetzen sind, und zwar
diejenigen mit den höchsten Stimmenzahlen. Haben
für die letzte Bewerberstelle mehrere Kandidaten
gleichviel Stimmen, so bleiben alle in der Wahl.

Haben beim endgültigen Wahlgang zwei oder
mehr Bewerber gleichviel Stimmen erreicht, so
entscheidet das Los, das sofort vom Präsidenten
zu ziehen ist.

§ 67.

Angenommen.

Beschluss:

§67. Haben mehr Kandidaten das absolute Mehr
erlangt, als Stellen zu besetzen sind, so werden
diejenigen mit der geringsten Stimmenzahl als
nicht gewählt betrachtet.

Werden zwei oder mehr Personen gewählt, die
aus irgendeinem gesetzlichen Grunde nicht
nebeneinander wählbar sind, so gilt, freie Verständigung

der Betreffenden vorbehalten, derjenige von
ihnen als gewählt, der die meisten Stimmen hatte;

die übrigen fallen aus der Wahl.

§ 68.

Angenommen.

Beschluss :

§ 68. Nach Beeidigung eines Gewählten oder
nach Schluss der Sitzung, oder nachdem der Rat
bereits zu einem andern Geschäft übergegangen
ist, ist es nicht mehr statthaft, auf Grund
begangener Formfehler eine Wahl anzufechten.

Die eingelangten Stimmzettel sind unmittelbar
nach der Sitzung zu vernichten.

§ 69.

Angenommen.

Beschluss :

§ 69. Der Präsident eröffnet dem Rate das
Ergebnis jeder Wahlverhandlung.

§70.

Angenommen.

Beschluss:

§ 70. Beschwerden gegen Grossratsbeschlüsse
werden, sofern der Grosse Rat im besondern Falle
nicht andere Verfügungen trifft, durch die Regierung

beantwortet.

Seiler. Ich stelle den Antrag, nunmehr zuerst den
§ 74 zu behandeln.

Freiburghaus, Präsident der Kommission.
Einverstanden.

§74.

Freiburghaus, Präsident der Kommission. Dieser
Paragraph wird nun offenbar am meisten zu reden
geben. Es scheint mir angezeigt zu sein, nochmals den
Auftrag, den die Kommission bekommen hat, dem
Rate zur Kenntnis zu bringen, weil vielfach die
Auffassung herrscht, dass man sich nur auf diese
Bestimmungen über die Reiseentschädigungen und
Taggelder hätte beschränken sollen. Ich will Ihnen nochmals

das Schreiben der Staatswirtschaftskommission
vom 1. November 1920 zur Kenntnis bringen. Es
lautet:

«Am 24. März stellte die sozialdemokratische
Grossratsfraktion beim Bureau des Grossen Rates den
Antrag, die Sitzungsgelder auf 20 Fr. für eine einfache
Sitzung und 30 Fr. für eine Doppelsitzung zu erhöhen
und gleichzeitig die Kilometerentschädigung für die
Hin- und Rückreise mit der Eisenbahn auf je 50 Rp.
per Kilometer festzusetzen. Durch Beschluss des Grossen

Rates vom 19. Mai wurde diese Eingabe der
Staatswirtschaftskommission zur Berichterstattung und
Antragstellung überwiesen.

Die Staatswirtschaftskommission hat in ihrer
heutigen Sitzung in Erwägung gezogen, dass anlässlich
der Beratung des Staatsverwaltungsberichtes pro 1919
das beim Regierungspräsidium gestellte Postulat zur
Verwaltungsreform einstimmig angenommen worden
ist und bei Begründung dieses Postulats seitens des
Referenten der Staatswirtschaftskommission auch auf
die Wünschbarkeit der Vereinfachung der
Grossratsverhandlungen durch Einschränkung der stenographischen

Aufnahme hingewiesen wurde, dass diese
Ausführungen aus der Mitte des Rates Unterstützung
gefunden haben, dass eine Erhöhung der Sitzungsgelder
und Reiseentschädigungen, die erst im September 1918
neu festgesetzt worden sind, ohne gleichzeitige
Durchführung von Ersparnismassnahmen nicht angängig
erscheint.

Tagblatt des Grossen Bates. — Bulletin du Grand Conseil. 1921. 32*
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Gestützt hierauf stellt die Staatswirtschaftskommission
dem Grossen Rat den Antrag, es sei die

allgemeine Revision des Grossrätsreglementes vom 20.
Februar 1907 zu beschliessen und zur Ausarbeitung
eines Entwurfes eine Kommission zu bestellen. »

Ich habe darauf Wert gelegt, Ihnen dies nochmals
in Erinnerung zu bringen, weil vielfach gesagt worden
ist, man hätte sich nur auf diese Dinge beschränken
sollen. Die Kommission hat aber den strikten Auftrag
gehabt, diese Gesamtrevision des Grossrätsreglementes,

soweit man sie für zweckmässig erachtet hat,
durchzuführen.

Wir sind nun nicht in der Lage, zu behaupten,
dass wir das richtige System für diese Taggelder und
Reiseentschädigungen gefunden haben, das System,
das jedem einzelnen Mitglied des Rates gerecht wird.
Ich habe bereits in der Eintretensdebatte darauf
hingewiesen, dass es ausserordentlich schwierig sei, eine
solche Lösung zu finden, und dass man gar nicht darauf

rechnen könne, dass die gewählte Lösung allseitige
Zustimmung finden werde. Ich habe bereits
wahrnehmen können, dass verschiedene Mitglieder, speziell
unter denjenigen, die weiter von Bern weg wohnen,
finden, sie werden durch unsern Vorschlag verkürzt.
Bei diesem Anlass ist mir unwillkürlich eine Aeusserung
des vor einigen Jahren verstorbenen Nationalrates
Dr. Bähler von Biel in den Sinn gekommen. Er hat
erzählt, dass er als« Präsident von Biel — beiläufig
mit einer Besoldung von 5000 Franken — einmal in
Amtsgeschäften mit dem Präsidenten einer kleinen
Gemeinde zu tun gehabt habe. An einem schönen
Sommernachmittag habe er sich dorthin begeben, um
diese Angelegenheit in Ordnung zu bringen. Nachdem
er in die Gemeinde gekommen sei, habe er den ersten
besten Mann gefragt, ob er ihm sagen könne, wo der
Gemeindepräsident wohne. Der habe ihm geantwortet:
« Ja, dort oben wohnt das Kamel ». Er sei weiter
gegangen, zu einem andern und habe ihm dieselbe Frage
gestellt, und der habe ihm geantwortet : « Ja, dort
oben wohnt der Esel ». Ein dritter habe einen andern
Kosenamen gebraucht, und darauf habe Herr Dr. Bähler

den Gemeindepräsidenten gefunden und die
Angelegenheit mit ihm erledigt und beim zweiten Akt,
bei einer Flasche, den Präsidenten gefragt, ob er
denn für seine Verrichtungen so gut bezahlt sei. Dieser

habe ihm gesagt: «Nein, das gerade nicht, aber
man muss für die Ehre auch etwas rechnen ». Ich
habe fast das Gefühl, dass man jetzt auf die Ehre
vielleicht etwas weniger gibt, als vor 20 oder 30 Jahren.

Ich möchte aber ausdrücklich bemerken, dass
unsere Kommission nicht etwa von der Ansicht
ausgeht, dass die Grossräte bei bescheidener Lebenshaltung

über das Sitzungsgeld und die Reiseentschädigung

hinaus noch finanzielle Opfer bringen müssen.
Anderseits kann man aber auch sagen, dass niemand
verpflichtet ist, das Mandat eines Grossrates
anzunehmen. Es ist mir noch kein Fall bekannt, wo sich
für ein Mandat kein Bewerber gefunden hätte. Das
wird auch nicht der Fall sein, wenn wir davon
Umgang nehmen würden, die bisherigen Sitzungsgelder
und Reiseentschädigungen zu erhöhen.

Wir haben nun eine Rechnung aufgestellt, und
haben uns auch bemüht, das neue und das alte
System zu vergleichen. Zu diesem Zweck haben wir vom
Ratsweibel eine Aufstellung bekommen, aus der ich
Ihnen einige Beispiele verlesen will. Der Vertreter von
Adelboden hat nach dem bisherigen System an Tag-

geld und Reiseentschädigung pro Woche 208 Fr. 40
bekommen, nach dem neuen Vorschlag bekäme er
278 Fr. 90. Ich glaube also, dieser Fall sei erledigt.
Der Vertreter von Innertkirchen bekam bisher 227 Fr.,
neu 270 Fr.; auch der wird nicht reklamieren. Ein
Vertreter von Pruntrut ist bisher mit 227 Fr.
entschädigt worden, nach dem neuen Vorschlag mit
262 Fr. 40. Auch hier wird (man billiger- ,und gerechterweise

nicht verlangen können, dass man noch höher
gehe.

Es ist doch zu sagen, dass das bisherige System
der Reiseentschädigung gewisse Unbilligkeiten zur
Folge gehabt hat, weil ein Mitglied die gleiche
Reiseentschädigung bekommen hat, ob es nun an zwei
Sitzungstagen anwesend war, oder an drei oder vier
Sitzungstagen. Durch die Neuordnung, nach der man
innerhalb gewisser Grenzen täglich eine
Reiseentschädigung vergütet, wollen wir diese Unbilligkeit
beseitigen. Dadurch wird den fleissigen Mitgliedern
mehr verabfolgt als den andern.

Für diejenigen, die mehr als 30, aber nicht mehr
als 50 Kilometer von Bern entfernt wohnen, hat man
einen neuen Vorschlag gemacht, der dahin geht, dass
nebst der Vergütung des Retourbillets III. Klasse noch
eine Nachtlagerentschädigung von 10 Fr. bezahlt wird.
Man wird nun sofort fragen, weshalb diese
Nachtlagerentschädigung nur 10 Fr. betrage, bei Entfernungen
über 50 Kilometer hingegen 15 Fr. Das hat man
deshalb gemacht, weil man sich sagte, dass die Mitglieder,

die von weither kommen, mehr Zeit auf die Reise
verwenden müssen, für die sie nachher nicht entschädigt

werden, wenn sie nur ein Billet III. Klasse
bekommen. Den Mitgliedern, die zwar nicht 30 Kilometer
von Bern entfernt wohnen, die aber sehr weit von
einer Station entfernt sind, wie das beispielsweise im
Amt Schwarzenburg der Fall ist, ist man dadurch
entgegengekommen, dass man die Entschädigung für die
zu Fuss zurückgelegten Strecken pro Kilometer von
70 auf 100 Rappen erhöht hat.

Nun noch einige Bemerkungen über die Wagenklasse,

die hier benützt werden soll. In der Kommission

hat sich der Herr Finanzdirektor dazu geäussert;
leider ist er nun nicht hier, um seinen Antrag zu
begründen. Deshalb sehe ich mich veranlasst, das zu
tun. Der Herr Finanzdirektor hat gesagt, er glaube,
nachdem er auch III. Klasse fahre, könne vielleicht
auch den Mitgliedern des Grossen Rates zugemutet
werden, dasselbe zu tun, oder wenn sie es nicht tun
wollen, die Mehrkosten aus dem eigenen Sacke zu
bezahlen. Wir haben nun zugestimmt, unser System
auf Grundlage der Vergütung eines Billets III. Klasse
aufzustellen und wollen gewärtigen, wie sich der
Grosse Rat dazu stellt. Ich empfehle Annahme von
§ 74 in der vorgeschlagenen Fassung.

Präsident. Ich schlage Ihnen vor, jedes Alinea für
sich zu erledigen. (Zustimmung.)

Lit. a.

Zingg. Ich möchte nur fragen, ob hier als
Sitzungsort das Rathaus oder die ganze Stadt Bern in
Betracht kommt.

Freiburghaus, Präsident der Kommission. Die
Entschädigungen werden ausgerichtet nach dem Di-
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stanzenzeiger der Baudirektion, dessen Mittelpunkt
der Zeitgloekenturrn ist.

Angenommen.

Beschluss :

§ 74. Die Auslagen für Reise und Wohnung
werden wie folgt berechnet:

a. Mitglieder, deren Wohnort nicht weiter als
5 km vom Sitzungsort entfernt liegt, erhalten

keine Reiseentschädigung;

Lit. b.

Seiler. Die Reiseentschädigungen, die wir bisher
bekommen haben, bedeuteten einen Ausgleich gegenüber

den Taggeldern, die zu gering waren. Sie hatten
diese Funktion besonders dann, wenn diese Sessionen
nur 2—3 Tage dauerten. Der Ausgleich war schon
nicht mehr gut bei viertägigen Sessionen. Wenn man
nun bloss das Billet III. Klasse vergütet, so hat man
keinen Gegenwert für das geringe Sitzungsgeld.
Deshalb stelle ich den Antrag, ein Retourbillet IL Klasse
zu vergüten. Dabei gebe ich ganz offen zu, dass ich
dennoch III. Klasse reisen werde, dass ich sogar in der
IV. Klasse fahren würde, wenn es eine solche gäbe.
Nach diesem System wird unser Lohn etwas verbessert.

So viel ich weiss, wird auch den Bundesbeamten
und sogar den Beamten des Kantons Bern für dienstliche

Reisen das Billet IL Klasse vergütet. Ist ein
Grossrat weniger wert? Ich weiss schon, dass mir der
Herr Kommissionspräsident sagen wird, zum Ausgleich
habe man die Nachtlagerentschädigung. Aber diese
deckt kaum die notwendigen Auslagen.

Gyger (Bern). Ich möchte dem Antrag des Herrn
Seiler entgegentreten. Wenn man immer von den grossen

Defiziten in der Staatsrechnung spricht, so steht
es uns nicht sehr gut an, in diesem Augenblick höher
zu gehen. Wir sollten im Gegenteil mit dem guten
Beispiel vorangehen. Wenn das Billet III. Klasse
vergütet wird, sollte man sich damit zufrieden geben
und nicht mehr, verlangen.

Scliait. Ich möchte ebenfalls den Antrag der
Kommission unterstützen. Es ist gesagt worden, es sei
eine Ungerechtigkeit, wenn Beamte oder Angestellte
II. Klasse fahren können, die Grossräte hingegen III.
Klasse. Da muss man nur verlangen, dass auch dort
Abhilfe geschaffen wird. Das ist uns auch in der
Kommissionssitzung von Herrn Finanzdirektor Volmar
versprochen worden, der betont hat, dass er selbst
immer III. Klasse fahre und gerne bereit sei, dafür
zu sorgen, dass andere auch nur III. Klasse bekommen.

M. Boinay. Les députés de Porrentruy sont placés
dans une situation désavantageuse, de même que ceux
venant de Gstaad. Le président de la commission n'a
pas l'air de s'en émouvoir, il trouve tout naturel que
nous ayons plus de frais de déplacement que les
députés rapprochés de la capitale. Certains députés, en
même temps membres du Conseil national, touchent

une indemnité de 35 fr. au Conseil national, plus
des indemnités de voyage. Nous sommes surpris
d'entendre dire que 30 fr. de différence, cela ne vaut pas
la peine d'en parler. Je préfère de beaucoup le règlement

élaboré il y a deux ans à celui qu'on nous
proprose. Supposons un membre de telle ou telle
commission qui vient de Porrentruy à Berne. Il doit partir

à 4 heures du matin pour arriver à 9 heures; il
s'en retourne à Porrentruy le soir, y arrive à 11 heures
ou à minuit. On lui octroie généreusement un billet
de IHmo classe de 16 fr., plus une indemnité de
présence de 15 fr., ce qui fait en tout 31 fr., tout cela
pour déjeuner en route, dîner à Berne, souper avant
le retour. C'est, comme vous le voyez, très généreux!
Actuellement nous avions 29 fr. pour le voyage, plus
15 fr. de jeton de présence, soit 44 fr. Veut-on so
moquer de nous agréablement? Je suis âgé de 70 ans,
ma carrière touche à sa fin, je ne viendrai plus
souvent ici, mais d'autres y viendront. Or, je n'admets
pas que l'on dise aux députés de Porrentruy: nous
vous donnons 31 fr., sur lesquels vous en dépenserez
25 fr., il vous restera' 5 fr. à 6 fr. de bon. On n'a pas
même prévu les cas où il n'y aurait pas d'indemnité
de déplacement pour payer le coucher.

Autre point. Nous, les députés de Porrentruy, nous
avons la chance — je ne sais pas si c'est le cas pour
ces messieurs de l'Oberland — de nous en retourner
par les trains du soir, nous arrivons à Bienne; là on
nous dit: Messieurs, il y a un supplément à payer
pour le train express, et cela est dit sur un ton! Après
un séjour de deux heures à Delémont, on se met en
route pour Porrentruy où l'on arrive à minuit.
Autant vaut supprimer les allocations. Je propose donc
le renvoi de l'article à l'examen de la commission
qui procédera à d'autres "calculs, afin de tenir compte
des dépenses effectives au lieu des dépenses simplement

supposées. Il faut compter 6 fr. pour la chambre,
3 fr. à 4 fr. pour le dîner. J'aurais préféré un système
qui aurait pris pour base les frais de déplacement
en ayant soin cependant de distinguer entre les
députés qui restent un jour absents et ceux qui doivent
se déplacer pour deux jours au moins. Pour les
Jurassiens le chemin de fer Moutier-Granges apporte
une simplification, tant mieux. En comptant les
kilomètres à 60 ou 70 centimes, sans s'occuper des
allocations, on serait arrivé à un résultat plus juste.

Je demande donc de nouveaux calculs.

M. Comment. Nous sommes en présence d'une
motion d'ordre, que je regrette de ne pouvoir
admettre. Demain la session, sera close, il nous faut
terminer cette affaire avant. Nous sommes assez
intelligents pour résoudre ce problème si simple. Je ne
veux pas entrer pour le moment dans la discussion,
quoique je partage entièrement, je le déclare d'avance,
l'avis de l'honorable président de la commission, — je
dirai pourquoi quand le moment sera venu. En attendant

je propose le rejet de la motion d'ordre de M.
Boinay.

M. Nicol. Lorsque j'ai pris connaissance de la
teneur de l'article 74, j'ai pensé aussi que la commission

préconsultative avait subi l'influence de la vague
de baisse qui se répand un peu partout en Suisse et
ailleurs. La vague de baisse, comme on le sait, a été
motivée par le fait que certaines denrées avaient été
tellement haut taxées par les mercantis que l'on a
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jugé que ces prix étaient décidément excessifs et l'on
est alors revenu à une conception plus correcte. J'ai
vécu dans l'idée, — peut-être me suis-je trompé, que la
commission qui avait confectionné notre règlement
du Grand Conseil avait été inspirée un peu de l'esprit
des mercantis, c'est-à-dire que, partant de l'idée que
le prix des denrées alimentaires avait diminué, nous
pouvions nous aussi subir une baisse honnête de
15 fr., 20 fr., 30 fr. Or, j'ai consulté l'autre jour
l'horaire, et j'ai constaté qu'avec le nouveau règlement
qui sera mis en vigueur nous perdrons 10 fr. à 15 fr.

Präsident. Die Diskussion ist auf den Ordnungsantrag

des Herrn Boinay beschränkt.

Freiburghaus, Präsident der Kommission. Ich
möchte mich dem Ordnungsantrag des Herrn Dr. Boinay

widersetzen, denn ,ich halte dafür, dass man
weiter diskutieren sollte, und dass es möglich sein
sollte, sich zu verständigen. Eines möchte ich aber
gerade gegenüber den Ausführungen des Herrn Dr. Boinay

sagen, dass gerade die Uebelstände des bisherigen
Kilometergeldes uns veranlasst haben, zu einem andern
System überzugehen, das weniger Ungleichheiten zur
Folge hat. Jetzt war es doch so, dass ein Mitglied,
das nur zwei Tage anwesend war, die gleiche
Entschädigung bekommen hat wie diejenigen Mitglieder,
die drei oder vier Tage da waren. Im übrigen möchte
ich die Ausführungen des Herrn Schait unterstützen
und wünschen, dass man auch für die zahlreichen
Kommissionen nur das Billet III. Klasse vergütet. Ich
weiss, dass dieser .Wunsch den Bestrebungen des
Herrn Finanzdirektors entgegenkommt.

Müller (Bern). Auch ich möchte ersuchen, den
Ordnungsantrag Boinay abzulehnen. Eine Ueberprüfung
durch die Kommission wird kaum zu einem andern
Resultate führen und deshalb halte ich dafür, dass! man
nun entscheiden sollte und zwar so, dass alle
Verschleierungen, wie sie durch die erhöhten
Kilometerentschädigungen möglich waren, verschwinden.

Materiell werde ich gegen den Antrag Seiler stimmen,

eventuell auch noch dagegen sprechen, weil es

ganz sicher im Volk nicht/verstanden würde, wenn wir
Billets II. Klasse ausrichten würden, wo es doch als
ganz selbstverständlich betrachtet wird, dass die Herren

alle zusammen in der III. Klasse fahren. Das wäre
eine versteckte weitere Entschädigung, die wir nicht
wollen. Wir wollen eine saubere Lösung, deshalb
beantrage ich Ablehnung des Ordnungsantrages Boinay
und Annahme des von der Kommission vorgeschlagenen

Systems, wenigstens ,im Prinzip.

Abstimmung.
Für den Ordnungsantrag Roinay Minderheit.

M. Nicol. Je disais donc tout à l'heure que les
députés éloignés du centre subissaient de ce fait une
perte avec le système des jetons de présence. Il faut
compter de plus avec l'ennui de ceux qui n'ont pas
de ligne de chemin de fer à leur disposition qui les
relie à leurs localités et qui par conséquent doivent
recourir à la poste. Ceux là devaient avoir une
indemnité kilométrique de 60 centimes; actuellement
on prévoit 50 centimes, donc une diminution assez

sensible. Quant à l'augmentation de l'idemnité
journalière la minorité de la commission a proposé 20 fr.
pour une séance et 25 fr. pour deux séances. Je me
rallierais à cette disposition si elle n'offrait pas un
danger. La solution la plus rationnelle est celle
d'augmenter l'indemnité kilométrique. Jusqu'aujourd'hui
le règlement prévoyait pour un simple voyage d'un
jour, et pour une séance de commission, 30 centimes
par kilomètre. On pourrait parfaitement élever cette
somme à 50 centimes pour un jour; lorsqu'il s'agit
d'une session d'une durée de 3, 4, 5 jours, l'indemnité
était de 50 centimes, nous pourrions la porter à 80
centimes, ce qui permettrait aux. députés venant
de loin, de 100 kilomètres, de payer leur écot à Berne,
tandis qu'avec la situation qui leur est faite
maintenant, il n'est pas possible de vivre honnêtement à
Berne. Si Ton devait admettre le règlement tel qu'il
est préconisé par la commission préconsultative, pour
l'instant je vous dirais de m'inscrire dans le parti
conservateur, car je préférerais l'ancien règlement.

Pour illustrer mon argumentation, je vous dirai
qu'il y a vingt ans, alors que le tunnel Moutier-Gran-
ges n'existait pas encore, on estimait à 113 kilomètres
la longueur de Porrentruy à Berne; avec le raccourci
il n'y en a plus que 95. Pensez-vous que nous avons
bénéficié de cette nouvelle situation? Pas du tout.
L'indemnité pour 113 kilomètres a été maintenue et
Ton nous a fait payer la surtaxe, parce que nous
avions un chemin de fer spécial à notre disposition.
Comme Ta fait remarquer M. Boinay nous devons •

pour rentrer chez nous, payer des surtaxes. La
solution la plus rationnelle serait d'élever la taxe
kilométrique. Il y a peut-être bien des aléas. Des abus
peuvent se commettre, mais nous sommes ici aussi
pour prendre des mesures contre ceux qui se jouent de
la bonne foi de leurs collègues et qui ne restent que
fort peu de temps ici. Je propose donc de hausser
l'indemnité kilométrique à 50 centimes pour un jour
et à 80 centimes quand il s'agit de plusieurs jours
de session.

Seiler. Ich ziehe meinen Antrag zurück, weil er
von Herrn Gyger bekämpft, worden ist und weil auch
Herr Gustav Müller gedroht hat, er müsse meinem
Antrag entgegentreten. Das genügt mir, um den Antrag
zurückzuziehen, denn bei dem grossen Einfluss des
Herrn Gustav Müller würde mein Antrag selbstverständlich

nicht akzeptiert.

M. Stralim. Je n'ai pas l'intention de faire de
nouvelles propositions sur les indemnités de déplacement.

J'ai essayé de le faire au sein de la commission
et je dois reconnaître que cela ne m'a pas réussi. Je
voudrais cependant attirer votre attention et spécialement

celle de M. Müller sur un point. M. Müller a
dit tout à l'heure que la correction à l'insuffisance
des indemnités de déplacement pouvait être trouvée
dans l'élévation du taux des jetons de présence. C'est
précisément là que les députés habitant à une grande
distance de Berne ne se rencontreront point avec M.
Müller, parce qu'ils doivent faire de grands sacrifices
pour pouvoir venir siéger pendant plusieurs jours
à Berne. Nous demandons qu'il en soit tenu compte.
Il faut que les uns et les autres s'entendent pour
trouver un système équitable.

Les propositions de la commission tendant à
accorder un billet de IIIme classe et 15 fr. d'indemnité
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à ceux qui habitent à plus de 15 kilomètres
représentent le minimum de ce que nous pouvons demander

comme indemnité de déplacement. J'aurais assez
volontiers voté la proposition de M. Seiler de payer
un billet de IIme classe, mais cette proposition n'est
pas d'un caractère absolument démocratique et pourrait

déplaire au peuple.
D'autre part, les indemnités que nous allons voter

concernent non seulement les membres du Grand
Conseil, mais d'autres citoyens qui s'occupent des
affaires du canton et c'est là que je vous prie de
prêter toute votre attention. Les membres du tribunal

administratif, qui sont des juristes, touchent les
mêmes indemnités que les membres du Grand Conseil.
Un avocat, disons de Frutigen, par exemple, devra
venir à Berne avec un billet de IIIme classe et 15 fr,
de jeton de présence. Quel juriste trouvera-t-on dans
le canton de Berne pour remplir d'une façon permanente

des fonctions qui le mettent dans l'obligation
de faire des sacrifices assez importants? Il y a d'autres
exemples: le synode scolaire cantonal, qui tient
ordinairement une séance d'une durée d'une demi-journée.

Il y a dans le nombre, je le reconnais, passablement

de fonctionnaires d'Etat qui peuvent consentir
quelques sacrifices à l'occasion de cette réunion, mais
il y a ,aussi de simples citoyens qui devraient se
contenter d'un billet de IIIme classe et d'une indemnité
insuffisante de 15 fr. Nous devons attacher une
importance spéciale à ce côté de la question, non seulement

en ce qui concerne le jeton de présence, mais
aussi — j'insiste là dessus — en ce qui concerne le
déplacement. Ceux qui ont le privilège d'habiter la
capitale reconnaîtront tous les avantages qu'ils en
retirent au point de vue financier.

Je fais donc appel à votre esprit d'équité pour que
dans ce domaine vous vous montriez loyaux,
corrects. Je ne doute pas que nous ne puissions compter
sur votre appui.

M. Comment. Je propose à l'assemblée d'écarter
la proposition de M. Nicol. Il renchérit sur les abus
auxquels onj a fait allusion au sein de cette assemblée
en proposant de fixer l'indemnité kilométrique à 80
centimes, ce qui aurait le résultat suivant: je suis 1

à 90 et quelques kilomètres de la capitale, je toucherais

76 fr. d'indemnité pour un billet de chemin de
fer coûtant 16 fr.; bénéfice net: 60 fr. Puis pour deux
jours de session du Grand Conseil: deux fois 15 fr.,
soit 30 fr. En tout 76 fr. plus 30 fr. 106 fr. Le
mardi, je rentre dans mes pénates, après avoir couché
ici une nuit, mes frais se montant à 20 fr. à 25 fr.
Bénéfice net à mon retour à la maison: 70 fr. à 80
fr. Depuis que je fais partie du bureau, j'ai vu
fréquemment des députés qui assistent à une ou deux
séances pour obtenir les 50 centimes d'indemnité
kilométrique, et ces députés réalisent des bénéfices,
tandis que ceux qui sont assidus aux séances, comme
leur serment leur en fait un devoir, ne peuvent pas
en dire autant, et c'est le but que l'on poursuit: on
ne veut plus de ces députés voyageurs qui assistent
irrégulièrement aux séances, mais des députés qui
assistent à toutes les séances.

Pour M. Nicol il n'y a aucun progrès dans les
propositions de la commission. C'est une erreur. Il
faut que M. Nicol retourne à l'école pour apprendre
à calculer. (Rires.) Avec la proposition de la
commission on me rembourse le billet de 16 fr. Plus pour

quatre jours de séances: 60 fr., en tout 76 fr. Puis
d'autre part, 45 fr., total, 121 fr. Actuellement, j'ai
une indemnité de 46 fr. pour frais de chemin de fer
et 60 fr. d'indemnité journalière, soit en tout une
amélioration de 15 fr. Cela suffit amplement. Il faut
prendre en considération la situation financière. N'oubliez

pas que nos électeurs pourraient s'en souvenir
l'année prochaine. L'exemple doit venir de haut, nous
devons montrer modestement à nos électeurs, au pays
tout entier, que nous avons à cœur l'intérêt économique

du canton.
Il y a aussi la question de l'honneur. C'est quel-

quechose que d'être député au Grand Conseil. C'est
une situation honorifique. Cela vaut quelquechose
que d'être appelé M. le député dans un village, etc.
Cela représente une certaine valeur. (Rires.) Je suis
ici depuis 32 ans. Mes amis Seiler, Jenni, Bühler,
nous sommes une demi douzaine de vieux. Les
premières années nous avions 5 fr. par jour et nous
devions assister pour avoir droit à deux indemnités
de voyage à toutes les séances, c'est-à-dire jusqu'au
samedi, car le Grand Conseil (siégeait encore ce jour-là,
et nous porter présents le lundi suivant. Nous sommes
encore là et je n'ai pas vu de grèves de députés se

produire, nous n'avons pas demandé notre démission
parce que les indemnités étaient insuffisantes. Il en
sera de même l'année prochaine. Je vous recommande
chaleureusement les propositions* de M. le président
de la commission, telles qu'il les a formulées.

M. Ramseyer. Je me permets de reprendre la
proposition de M. Seiler, c'est-à-dire de demander le
paiement d'un billet de IIme classe. Le canton peut
pourtant faire ce petit sacrifice, et honorer ainsi les
députés, puisque honneur il y a. S'il y avait une lV1,,e

classe, nous y caserait-on?- Je demande le billet de
IIme classe.

M. Meusy. Comme l'a dit M. Comment, nous
voyons depuis longtemps des députés qui veulent
profiter de leur indemnité de route, qu'ils exploitent,
rentrant chez eux le même jour ou le lendemain. J'ai
toujours pensé que c'était un abus. Je voudrais voiries

députés plus assidus aux séances. Pour cela le
système le plus rationnel à suivre c'est d'en rester
aux 30 centimes d'indemnité kilométrique. Le
député venant à Berne pour une commission quelconque
ne reçoit qu'un billet et un jeton de présence de 15 fr. :

ce ne serait pas suffisant. Il faudrait appliquer le
système kilométrique pour les commissions. Pour les
séances du Grand Conseil j'appuie la proposition de

payer un billet, — je ne m'arrêterai pas1 à la question
de savoir s'il doit être de troisième ou de deuxième
classe, mais si des députés estiment que l'indemnité
de' 15 fr. n'est pas suffisante, qu'on l'augmente de

quelque peu, sans y ajouter une indemnité kilométrique

plus élevée que maintenant.

M. Nicol. J'ai encore deux mots à ajouter à ce

qu'a dit M. Comment. Il est vrai que je n'ai pas été

longtemps à l'école. A l'âge de 13 ans j'étais en
apprentissage, c'est exact. Je n'ai pas eu la chance
d'avoir un papa qui pût me payer les études jusqu'à
l'âge de 18 à 20 ans, c'est exact encore. Mais malgré
cela, j'ai quand même pu savoir que je ne pouvais
pas vivre avec rien. Ici permettez-moi une réflexion.

33Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1921.
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M. Comment estime qu'avec 15 fr. on peut s'en tirer.
.Te dis que dans cette assemblée, beaucoup, sans
blesser personne, ne les gagnent pas et qu'ils sont
trop payés pour dormir; à 5 fr. l'heure. Si parmi les
députés il y en a assez chargés de capitaux pour faire
des cadeaux à la patrie bernoise, qu'ils les fassent,
mais à des gens sans fortune, qui n'ont pas les
moyens disponibles pour venir, simplement pour les
beaux yeux de la princesse, à Berne et qui n'ont pas
des cailloux à jeter dans l'Aar, ce n'est pas une
solution. Tout travail mérite salaire. J'estime que la
commission a été mal inspirée en proposant de réduire
le jeton de présence.

M. Comment m'a reproché de citer des chiffres
exagérés. J'habite à près de 100 kilomètres de la
capitale. Avec 75 fr. d'indemnité de route et 60 fr.
pour quatre jours, cela fait un total de 135 fr. qui,
divisés par 4, donnent trente et quelques francs par
jour. Ce n'est pas exagéré. Si nous devons travailler
normalement, il faut arriver à ces chiffres-là.

Liithy. Beim bisherigen System der Kilometerentschädigung

haben diejenigen, die weit von Bern
entfernt wohnten, eine Entschädigung für ihre Auslagen
in Bern gehabt. Immerhin haben diejenigen, die nur
etwa 30 km von Bern entfernt wohnten, aber wegen
schlechter Zugsverbindung nicht heimgehen konnten,
und daher in Bern leben mussten, keine genügende
Entschädigung bekommen. Diese Ungleichheiten würden

bleiben, so lange wir beim bisherigen System
verharren, dagegen verschwinden (sie, wenn wir das
System der Kommission annehmen und zwar
unverändert.

Abstimmung.

Eventuell:
Für den Antrag Ramseyer Minderheit.

Definitiv:
Für den Antrag Nicol Minderheit.

Angenommen nach Kommissionsvorlage.

Beschluss:

b. Mitgliede.r, deren Wohnort .über 5, aber nicht
über 30 km vom Sitzungsort entfernt ist,
erhalten für jeden Sitzungslag die wirklichen
Auslagen für ein Retourbillet 3. Klasse,
sofern der Wohnort nicht über 3 km von der
nächsten Eisenbahnstation entfernt ist;

Lit. c.

Lüthy. Hier möchte ich beantragen, die
Nachtlagerentschädigung auf 15 Fr. zu erhöhen.

Freiburgliaus, Präsident der Kommission. Ich
halte dafür, dass man dem Vorschlag der Kommission

zustimmen sollte, wonach innerhalb einer Zone
von 5 bis 30 km und von 30 bis 50 km auf 10 Fr.
und über 50 km auf 15 Fr. festgesetzt wird. Ich habe
bereits darauf hingewiesen, dass heute nur noch die

effektiven Reiseauslagen vergütet werden, dass aber
für die Zeit, die bei einer weiteren Reise aufgewendet
werden muss, eigentlich nichts bezahlt wird. Eine
Differenzierung ist deshalb hier geboten. Wenn wir den
Antrag Lüthy annehmen, bekommen wir wieder eine
gewisse Ungleichheit, die wir vermeiden möchten.

Zuhanden des Protokolls möchte ich speziell noch
erklären, dass diejenigen, die nicht 30 km von Bern
entfernt wohnen, aber yon der Bahnstation bis zum
Wohnort mehr als 3 km zurückzulegen haben, eine
Entschädigung von 50 Rappen pro Kilometer für die
Hin- und Herreise bekommen, bei mehrtägigen
Sessionen von 70 Rappen.

M. Strahm. Je rends M. Lüthy attentif aux
conséquences de sa proposition. Il voudrait que les députés
domiciliés à 30—50 kilomètres fussent assimilés à ceux
qui sont à plus de 50 kilomètres de la capitale. Ce
serait avantager d'une manière extraordinaire les députés

de Bienne et de Thoune, qui se trouvent déjà dans
une situation privilégiée, comme ceux de la partie
supérieure de l'Oberland. Nous autres Jurassiens nous
devons séjourner à Berne, tandis que d'autres
collègues peuvent facilement rentrer chez eux. La
proposition de M. le président de la commission tient
compte des circonstances d'une manière équitable.
Si M. Lüthy faisait triompher sa manière de voir, nous
demanderions que l'on tînt compte d'une manière
équitable des intérêts des députés devant séjourner
à Berne, mais je vous prie de rejeter la proposition
de M. Lüthy.

Jakob. Wenn wir auf das System der
Nachtlagerentschädigungen abstellen wollen, bin ich der
Meinung, dass wir nicht zwei Kategorien machen können,
denn alle haben gleichviel zu bezahlen, ob sie nun
35 oder 50 km von Bern entfernt wohnen.

Lüthy. Nachdem Herr Freiburghaus sich bereits
zu einem weitern Alinea geäussert hat, nehme ich an,
es werde auch mir erlaubt sein, mich dazu zu äussern.
Ich beantrage, die Einrichtung einer zweiten Zone
abzulehnen und stütze mich dabei auf die Gründe, die
Herr Jakob soeben angeführt hat. Wenn ich jeden
Abend heimgehe, so muss ich morgens halb 5 Uhr
fortgehçn, um rechtzeitig hier eintreffen zu können.
Da bleibt mir, wenn ich abends halb 9 Uhr heimkomme,

keine Zeit zum Studium der Drucksachen. Wenn
ich meine Pflicht erfüllen will, muss ich hier in Bern
bleiben, ganz gleich wie diejenigen Kollegen, die weiter

entfernt wohnen.

Freiburghaus, Präsident der Kommission. Ich
möchte nochmals darauf hinweisen, dass, wenn man
die Nachtlagerentschädigung für die Zone von 30
bis 50 km auf 15 Fr. erhöht, diese Erhöhung Ungleichheiten

zur Folge haben wird. Da möchte ich mit den
Plätzen Thun und Biel exemplifizieren. Die Herren
von Biel bekommen ihr Billet mit 5 Fr. 10, drei
Nachtlagerentschädigungen und vier Sitzungsgelder, zusammen

95 Fr. 10. Bis jetzt haben sie 77 Fr. bekommen.
Wenn die Herren nun jeden Abend heimgehen wollen,
so stellen sie sich immer noch besser als diejenigen,
denen das nicht möglich ist. Deshalb halte ich dafür,
dass der Vorschlag der Kommission richtig sei. Man
muss doch nicht vergessen, dass die Leute, die weiter
entfernt wohnen, sehr viel mehr Zeit zur Reise ver-



(23. Februar 1921.) 131

wenden müssen, für die sie auch entschädigt werden
sollen und dass sie auf der Reise auch mehr Bedürfnisse

haben, weil die Reise länger ist, als das bei
kürzeren Reisen der Fäll ist.

Schait. Der ursprüngliche Vorschlag der Kommission

lautete auf 10 Fr. Seither hat keine Kommissionssitzung

mehr stattgefunden, sondern Herr Kollege
Freiburghaus hat uns einfach heute morgen diesen neuen
Antrag gezeigt. Ich kann mich damit nicht
einverstanden erklären, weil ich finde, es sei absolut
unlogisch, in einem Fäll 10 Fr. zu bezahlen, im andern
Fall 15 Fr. ;

Rul'er. Ich möchte einen Vermittlungsvorschlag
machen und beantragen, für alle Fälle 12 Fr.
auszurichten.

M. Nicol. Bien que je n'aie pas été à l'école aussi
longtemps que d'autres personnes, j'ai quand même
pu résoudre le problème. Il est prévu 15 fr. par
séance, soit pour 3 jours 45 fr., puis deux nuits à
15 fr., soit 30 fr. Puis, il faut ajouter 5 fr. pour trois
jours, soit 15 fr., en tout 91 fr. Avec l'ancien système
on recevait 48 fr. 50 d'indemnité plus 45 fr. de jetons
de présence, soit 2 fr. 50 de plus!

Tout à l'heure un collègue du Jura vous proposait
une compensation. M. Meusy demandait que l'indemnité

de couchage fût augmentée de quelques francs.
Je me rallierais volontiers à cette proposition, c'est-
à-dire au chiffre de 18 fr. par nuit passée à Berne.

Seiler. Man sollte nun mit der Diskussion aufhören
und den Antrag der Kommission annehmen.

Hess (Melchnau). Ich finde doch, es wäre eine
grosse Unbilligkeit, wenn einzelne Mitglieder 15 und
andere nur 10 Fr. Nachtlagerentschädigung bekommen

sollten. Ich unterstütze daher den Antrag des
Herin Rufer.

Pulfer. Ich möchte nur eine kleine Korrektur
anbringen. Es ist hier gesagt, dass für die Hin- und
Herreise von der Station 50 Rappen pro Kilometer
vergütet werden. Der Herr Kommissionspräsidenl hat
aber erklärt, diese 50 Rappen sollen für den einfachen
Kilometer gelten. Wenn man das will, inuss man
sagen: «Für die Hin- und für die Herreise».

Freiburg'haus, Präsident der Kommission. Um
noch mehr zu verdeutlichen, könnte man sagen : « Und
zwar sowohl für die Hinreise als auch für die
Herreise ».

Pulfer. Ich bin auch damit einverstanden.

Seiler. Ich beantrage, das Wort «Nachtlagerentschädigung

» zu streichen und einfach von einer
Entschädigung zu sprechen.

Die Anträge Seiler und Pulfer-Freiburghaus werden
vom Vorsitzenden, weil unbestritten, als angenommen
erklärt.

M. Nicol. Je retire ma proposition.

Abstimmung.

Eventuell:
Für den Antrag Rufer 22 Stimmen.
Für den Antrag Lüthy 35 Stimmen.

Definitiv:
Für den Antrag der Kommission 81 Stimmen.
Für den Antrag Lüthy 39 Stimmen.

Beschluss:

c. Mitglieder, deren Wohnort über 30 km vom
Sitzungsort entfernt liegt, oder deren Wohnort

zwar weniger als 30 km entfernt liegt,
aber mehr als 3 km von der nächsten
Bahnstation gelegen ist, erhalten einmal pro Woche
die Kosten für ein Retourbillet 3. Klasse
und ein Weggeld von 50 Rp. per km für
die Strecke vom Wohnort zur Station, und
zwar sowohl für die Hin- als auch für die
Herreise. Ferner erhalten sie für jede
zwischen zwei Sitzungstagen liegende Nacht eine
Entschädigung von 10 Fr., sofern sie an beiden

Sitzungstagen die Sitzungen besucht
haben;

Vertagnogsfrage.

Präsident. Ich halte dafür, dass es ausgeschlossen
ist, bis morgen alle die Geschäfte zu erledigen,

die erledigt werden müssen. Wir müssen daher eine
dritte Sessionswoche abhalten.

M. Monnier. Je me permets de protester contre
la manière de convoquer les membres du Grand Conseil.

Nous arrivons ici. Pendant la première semaine,
rien n'est préparé. On passe trois jours presque sans
savoir quoi faire, et la deuxième semaine de
session arrivée, on discute, mais on ne peut terminer,
et il faut alors revenir une troisième semaine. Je
demande qu'à l'avenir on fasse en sorte que les
sessions ne durent pas plus de deux semaines.

Bülilmaiin. Ich möchte dem Antrag, eine dritte
Sessionswoche abzuhalten, ebenfalls widersprechen. Ich
gebe ohne weiteres zu, dass vielleicht noch einige
dringliche Geschäfte zu erledigen wären, aber ich
glaube, der Grosse Rat sei sich selbst schuldig, nicht
durch Abhaltung einer dritten Sessionswoche gewigser-
massen das gutzulieissen, was in der ersten Woche
gegangen ist. Mit Mühe und Not hat man am Montag
Nachmittag verhandelt, am Dienstag hat man um 11
Uhr aufhören müssen, weil der Herr Präsident keine
Geschäfte auftreiben konnte, am Mittwoch hat man
ebenfalls vorzeitig abbrechen müssen, für den
Donnerstag waren keine Geschäfte vorbereitet. Als Protest

dagegen sollten Sie den Antrag auf Abhaltung einer
dritten Sessionswoche ablehnen. Ich begreife ohne
weiteres, dass es für viele Leute bitter ist, die auf
Erledigung von dringlichen Geschäften warten, aber
auch die Mitglieder des Grossen Rates haben dring-
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liehe Geschäfte und wenn tnan sie einberuft, so soll
man machen, dass diese Geschäfte zur Behandlung
bereit sind.

M. Boinay. J'appuie M. Bühlmann. Nos affaires
souffrent d'une session prolongée, nous ne pouvons
pas les sacrifier pour celles de l'Etat. Je propose
de ne pas siéger une troisième semaine. M. Monnier
a eu raison de protester.

Brand. Ich bin mit den Herren Vorrednern darin
durchaus einverstanden, dass es im höchsten Grade
bedauerlich war, dass für unsere erste Sessionswoche
zu wenig Geschäfte vorbereitet waren. Wenn man
gegen diese mangelhafte Vorbereitung hätte protestieren

wollen, so wäre dazu Gelegenheit gegeben gewesen,
indem man einfach am Montag vor 8 Tagen beschlossen

hätte, auszusetzen, bis die Herren Kommissionspräsidenten

fertig sind und dann wieder zu kommen.
Inzwischen sind genügend Geschäfte spruchreif
geworden, die absolut behandelt werden sollten. Ich
verweise auf das Vereinigungsdekret Biel-Nidau, von
dem man uns schon in der letzten Session gesagt hat,
es sollte unbedingt rechtzeitig behandelt werden. Ich
gehörte der Kommission nicht an, kenne die Angelegenheit

nicht und will gegen niemanden irgendwelchen
Vorwurf erheben. Es scheint mir aber, dass das unter
allen Umständen ein Geschäft ist, das sollte behandelt
werden können in dieser Session. Dazu kommen
andere Geschäfte dringlicher Natur, u. a. grosse
Direktionsgeschäfte. Ich darf für die Staatswirtschaftskommission

in Anspruch nehmen, dass wir letzten Montag

bereit waren mit allen denjenigen Geschäften,
die am Mittwoch vorgekommen sind. Allein der Herr
Präsident hatte gemäss Beschluss des Grossen Bates
an die Spitze der Tagesordnung das Gesetz über die
Wertzuwachssteuer und an zweiter Stelle das Gesetz
über die Tierseuchenkasse gestellt, an dritte Stelle
das kleine Gesetz über die Erhöhung der Wertgrenzen
im Strafrecht, von dem man wusste, dass es nicht
viel zu reden geben wird. Die Direktionsgeschäfte standen

nicht auf der Tagesordnung, infolgedessen konnte
man sie am vorletzten Montag nicht behandeln. Man
konnte das auch nicht voraussehen, dass es so kommen

werde. Es war für mich vollständig überraschend,
dass zwei Haupttraktanden, die man für den Montag
Nachmittag in Aussicht genommen hatte, auf Wunsch
der Kommissionspräsidenten zurückgestellt werden
mussten. Dadurch sind die Direktionsgeschäfte etwas
zu kurz gekommen. Nun sind darunter mehrere dringliche

Geschäfte; es ist schon mehrmals zur Sprache
gekommen, dass von nicht weniger als 14
Flurgenossenschaften und Alpweggenossenschaften grössere
Nachsubventionen verlangt werden. Die
Staatswirtschaftskommission hat gestern die Akten bekommen.
Dieses Geschäft wird für den Staat, wenn man
grundsätzlich darauf eintritt, eine Auslage von 550,000 bis
600,000 Fr. zur Folge haben. Wir sind von allen Seiten

ersucht worden, unser Möglichstes zu tun, damit
diese Vorlage behandelt werden könne. Wir haben
aber die Akten erst in den allerletzten Tagen bekommen

und ich möchte nun bitten, dass man uns ermöglicht,

diese Direktionsgeschäfte auch noch zu behandeln.

Das kann geschehen in einer dritten Sessionswoche,

für die noch andere dringliche Vorlagen
vorhanden sind. Sie wissen, dass auch der Bericht über
die Arbeitslosenfürsorge, der gestern ausgeteilt wor¬

den ist und den die Staatswirtschaftskommission sofort
behandeln wird, noch beraten werden sollte. Ich
möchte Sie daher bitten, durch Ansetzung einer drit;
ten Sessionswoche mitzuhelfen, dass die Geschäfte
liquidiert werden können. Dann werden wir keine
Extrasession im April haben müssen, von der auch
schon inoffiziell gesprochen worden ist. Wir werden
im Mai. dann wieder Arbeit genug haben und nach dem
neuen Geschäftsreglement werden wir uns am zweiten
Montag des Monats Mai treffen. Da wissen wir aus
Erfahrung, dass wir im Mai keine zu langen Sessionen

haben können, weil die Herren von der
Landwirtschaft heimgehen wollen. Wir können uns also
nicht darauf vertrösten, dass wir im Mai etwas
nachholen können.

Bei aller Würdigung des unerfreulichen Bildes, das

unsere Beratungen in der ersten Sessionswoche
dargeboten haben, wäre es verfehlt, zum Zeichen des

Protestes jetzt, wo man dringliche Sachen erledigen
muss, auseinanderzugehen, man würde dann sagen
müssen, in der ersten Woche hätten wir nicht
genügend geleistet, weil nicht genügend Geschäfte
vorbereitet waren, und dann, als genügend Geschäfte
vorbereitet waren, seien wir aus «Täubi» heimgegangen.
Ich bitte also sehr, dem Antrag des Herrn Präsidenten
zuzustimmen. v

Bieri. Sie haben soeben gehört, dass dringliche
Geschäfte behandelt werden sollen. Um dieselben
noch diese Woche erledigen zu können, möchte ich
beantragen, die Session in dieser Woche bis zum Freitag

Mittag auszudehnen. Dann wird so viel gearbeitet,

wie in der nächsten Woche, denn an einem Montag

wird nicht viel gemacht, der Dienstag ist auch
nur halb zu rechnen. Ich halte es für unkorrekt, dem
Staat so viel Kosten aufzuhalsen, und möchte daher
beantragen, bis Freitag zu tagen.

Bucher. Ich möchte empfehlen, den Antrag des
Herrn Präsidenten anzunehmen. Es ist ausgeschlossen,
auch nur den grösseren Teil der Geschäfte, die nun
vorbereitet und dringlich sind, zu behandeln, wenn
die Session in dieser Woche geschlossen wird. Der
Bericht der Direktion des Innern für die Arbeitslosenfürsorge

muss unter allen Umständen in dieser
Session behandelt werden, ebenso die Motion Dürr.

M. Vuille. Depuis que je siège au Grand Conseil,
chaque fois on demande de renvoyer les objets à
discuter à la semaine suivante. Ce système ne peut
plus durer. Je serais partisan d'une troisième semaine
pour les raisons suivantes: la question de chômage
occupe d'une façon toute spéciale nos populations;
or, pendant ces deux semaines on n'a pas encore
trouvé le temps d'en causer ici. Il faut pourtant traiter
cette question.

Freiburghaus. Ich möchte die Ausführungen des
Herrn Präsidenten und des Herrn Dr. Brand entschieden

unterstützen. So wie die Geschäftslage sich
darbietet, müssen wir unbedingt schauen, diese Geschäfte
in der gegenwärtigen Session zu erledigen. Eine
eventuelle Exfrasession im April möchte ich jetzt schon
entschieden bekämpfen, weil man da wieder mit der
Bundesversammlung in Kollision käme, die bereits
auf den 4. April festgesetzt ist. Wir sollten deshalb
fortfahren, sauberen Tisch zu machen mit den wich-
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tigen urad dringlichen Geschäften, die der Erledigung
harren.

Abstimmung.
Eventuell:

Für eine dritte Sessionswoche Mehrheit.
Für den Antrag Bieri Minderheit.

Definitiv:
Für Festhalten an diesem Beschluss Mehrheit.
Für den Antrag Bühlmann Minderheit.

Geschäftsordnung für den Grossen Rat.

(Fortsetzung.)

§ 74, lit. d.

Angenommen.

Beschluss :

d. Mitglieder, deren Wohnort über 50 km vom
Sitzungsort entfernt liegt, oder deren Wohn-
ort zwar weniger als 50 km entfernt liegt,
aber mehr als 3 km von der nächsten
Bahnstation gelegen ist, erhalten die gleiche Bahn-
und Wegentschädigung, wie in lit. c
angegeben; die Entschädigung für das Ueber-
nachten beträgt 15 Fr.

§ 75.

M. Boinay.. J'ai demandé que l'indemnité
kilométrique soit fixée à 30 centimes pour les membres
des commissions, comme les membres du tribunal
administratif. La proposition de M. Meusy est un
correctif.

Freiburghaus, Präsident der Kommission. Allerdings

ist bei der Bestimmung über die Entschädigung
für die Kommissionssitzungen ein Passus ausgelassen
worden. Ich möchte Ihnen daher beantragen, Sie möchten

Art. 67 des bisherigen Reglementes in das neue
aufnehmen in dem Sinne, dass in solchen Fällen,
nicht die effektiven Auslagen für das Billet nebst
dem Sitzungsgeld vergütet werden, sondern die sog.
kleine Entschädigung nach dem bisherigen Reglement.
Hier ist es gerechtfertigt, bei Kommissionssitzungen,
die meistens nur einen Tag dauern, die Reiseentschädigungen

etwas reichlicher zu bemessen.

M. Monnier. Il faut en tout cas prévoir les sessions
d'un seul jour. La proposition de M. Meusy, 30
centimes par kilomètre, vaudrait pour ces sessions-là
aussi.

Freiburghaus, Präsident der Kommission. Komis-
sionssitzungen und Sitzungen des Grossen Rates sind
nicht dasselbe. Für die letztern bleibt der soeben ge-
fasste Beschluss aufrecht.

Glaser. Ich stelle den Antrag, beide Anträge, die
soebeil gestellt worden sind, abzuweisen und bei dem
für die Ratssessionen gefassten Beschluss zu
verbleiben.

M. Monnier. J'avais proposé que la finance de
30 centimes fût versée aussi dans le cas où le Grand
Conseil n'aurait qu'un jour de session.

Salchli. Der Antrag des Herrn Monnier scheint
mir vollständig begründet, weshalb ich dessen
Annahme empfehle.

M. Boinay. Il y a un vote acquis. La proposition
de M. Meusy a été adoptée. Si l'on veut revenir sur
cette proposition, il faut un vote. La proposition de
M. Monnier doit être considérée à part.

Müller (Bern). Ich .möchte beantragen, den Antrag
Monnier als Zusatzantrag zum Antrag der Kommission

aufzufassen und denselben dem Antrag Glaser
gegenüber zu stellen.

M. Boinay. M. Müller se trompe. .La proposition
de M. Meusy a été votée sans opposition. Celle de
M. Monnier vient ensuite.

Abstimmung.
Für den Antrag Monnier Mehrheit.

Beschluss :

§ 75. Für Sessionen, die nur einen Tag dauern,
sowie für eintägige Kommissionssitzungen, die
nicht während einer Session stattfinden, wird das
Sitzungsgeld nach § 71 berechnet. Die Entschädigung

für Hin- und Herreise beträgt 30 Rp. pro km
für Strecken, die mit der Eisenbahn, und 50 Rp.
pro km für Strecken, die nicht mit der Eisenbahn
zurückgelegt werden können.

Werden einzelnen Kommissionsmitgliedern
besondere Arbeiten übertragen, so kann die Kommission

hierfür besondere Entschädigungen festsetzen.

§ 71.

Schalt. Die sozialdemokratische Fraktion hat im
letzten Jahr verlangt, dass für eine Sitzung 20 Fr.
bezahlt werde, für zwei Sitzungen 30 Fr. Ich habe diesen
Antrag in der Kommission ebenfalls verfochten, aber
gesehen, dass er nicht durchführbar ist. Daher möchte
ich den Antrag stellen, den ich in der Kommission
ebenfalls als Vermittlungsantrag gestellt habe, das
Sitzungsgeld auf 20 Fr. anzusetzen, wenn eine Sitzung
am Tage stattfindet, und auf 25 Fr. bei zwei Sitzungen.

Die Entschädigung, die gegenwärtig ausbezahlt
wird, entspricht keineswegs den Verhältnissen, ob-
scbon die letzte Aenderung erst im Jahre 1918
stattgefunden hat. Seither sind die Lebensmittelpreise ständig

gestiegen, sodass diejenigen, die von weither kommen,

die 15 Fr. für ihren Lebensunterhalt brauchen.
Ich mache darauf aufmerksam, dass sehr viele
Mitglieder unserer Fraktion den Taglohn einbüssen, wenn

34*Tagblatt des Grossen Bates. — Bulletin du Grand Conseil. 1921.
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sie an den Sitzungen des Grossen Rates teilnehmen.
Sobald das aber der Fall ist, bleibt einem schliesslich
für die Familie nicht mehr viel übrig. Man sagt uns
allerdings, wir aus der Umgebùng von Biel könnten
jeden Tag heimgehen und verlieren so nur einen halben
Tag. Das stimmt aber nicht, deshalb beantrage ich
diese Erhöhung.

Seiler. Nachdem man erklärt hat, es sei wegen
des Volkes nicht angezeigt, ein Billet II. Klasse zu
vergüten, ist es auch hier nicht angezeigt, für eine
Sitzung auf 20 Fr. zu gehen. Man muss nicht vergessen,

dass diejenigen, die in Bern wohnen, noch einen
halben Tag zur Verfügung haben, dass überhaupt die,
meisten Mitglieder am Nachmittag wieder ihrer Arbeit
nachgehen können. Diejenigen, die hier bleiben müssen,

wie es bei mir der Fall ist, wären allerdings mit
dem Antrag Schait einverstanden. Wir halten ihn
aber für etwas gefährlich, deshalb beantrage ich eine
Erhöhung auf 17 Fr.

Gyger (Gampelen). Ich möchte den Rat ersuchen,
an den Vorschlägen der Kommission festzuhalten. Man
hat nun die Nachtlagerentschädigung zugegeben und
damit sollte man sich begnügen und die Staatskasse
nicht noch mehr schröpfen.

Büttikofer. Die sozialdemokratische Fraktion hat
seinerzeit den Antrag gestellt, auf 20 Fr. für eine
Sitzung und auf 30 Fr. für eine Doppelsitzung zu gehen.
Die Erwägungen, die uns damals geleitet haben, mögen
Ihnen bekannt sein. Sie sind durchaus nicht etwa
überflüssig geworden infolge der Regelung der
Nachtlagerentschädigung. Wenn wir im nächsten Frühling
dazu kommen, den bernischen Grossen Rat nach dem
Proporz zu erneuern, so wird ganz sicher in vielen
Wahlkreisen der Fall eintreten, dass Arbeiter
entsendet werden in noch grösserem Masse als bis heute.
Schon jetzt haben wir die grösste Mühe gehabt,
Arbeiter dazu zu bewegen, ein Mandat anzunehmen.
Wenn jeder Einzelne einen Uebersehlag macht über
das, was ihm das Sitzungsgeld einbringt und das,
was er verliert, so wird er zum Schluss kommen, dass
er Geld drauflegen muss. Uebrigens müssen die
Arbeiter noch zuerst die Einwilligung des Meisters
einholen und sind also so schon benachteiligt. Wenn
man den Proporz eingeführt hat, weil man dafür sorgen
will, dass alle Parteien und Volksschichten entsprechend

ihrer Stimmenzahl vertreten sein sollen, so müssen

wir auch dafür sorgen, dass die Arbeiter wirklich
im Grossen Rat sitzen können, ohne zu grosse finanzielle

Opfer bringen zu müssen. Von dem, was heute
Morgen Herr Comment gesagt hat, dass man die Ehre
auch für etwas haben müsse, kann der Arbeiter nicht,
leben. Ich stehe also nicht an, den Antrag der
sozialdemokratischen Fraktion wieder aufzunehmen. Wer
findet, das sei zu viel, der soll den Ueberschuss der
Staatskasse schenken; für einen Arbeiter, der seinen
Verdienst verliert, ist es nicht zu viel.

Freiburghaus, Präsident der Kommission. Ich
halte dafür, dass man dem grausamen Spiel ein Ende
machen sollte, und zwar durch Zustimmung zum
Antrag Seiler. Nachdem man das Billet, III. Klasse akzeptiert

hat, kann man es verantworten, beim Sitzungs-
gelde etwas höher zu gehen, als die Kommission
vorgesehen hat.

von Grüningen. Ich möchte noch eine Erläuterung
des Antrages Seiler provozieren, in dem Sinne, dass an
einem Tage, wo zwei Sitzungen stattfinden, jede
Sitzung zu 12V2 Fr. berechnet wird.

Neuenschwander (Oberdiessbach). Diese Sache ist
noch zu wenig abgeklärt. Es ist ungerecht, für die
Vormittagssitzung nur 121/2 Fr. zu vergüten, sobald
eine Nachmittagssitzung stattfindet, an einem andern
Tage hingegen 17 Fr. Ich stelle den Antrag, 15 und
10 Fr. festzusetzen.

Seiler. Ich schliesse mich dem Antrag
Neuenschwander an.

Müller (Bern). Ich beantrage im Interesse der
Klarheit der Abstimmung, die beiden Fälle der
einfachen und der Doppelsitzung zu trennen.

Freiburghaus, Präsident der Kommission. Ich
bin damit sehr einverstanden und bitte den Herrn
Piäsidenten so vorzugehen.

Abstimmung.

Eventuell:
Für 15 Fr Minderheit.

Definitiv:
Für 17 Fr 75 Stimmen.
Für 20 Fr. 38 Stimmen.

Eventuell:
Für den Antrag von Grünigen Minderheit.

Definitiv:
Für den Antrag Neuenschwander Mehrheit.

Beschluss :

§ 71. Für die Anwesenheit an einer Sitzung
erhält das Mitglied ein Sitzungsgeld von 17 Fr.
Finden am gleichen Tag zwei Sitzungen statt, so

beträgt das Sitzungsgeld für die Vormittagssilzung
15 Fr. und für die Nachmittagssitzung 10 Fr.

Einbürgerungen.

Gemäss dem Antrag des Regierungsrates und der
Justizkommission wird bei 124 gülligen Stimmen
(Absolutes Mehr: 63) den nachgenannten Personen, welche

sich über den Genuss eines guten Leumundes,
den Besitz der bürgerlichen Rechte und Ehren, sowie
über günstige Vermögens- und Erwerbsverhältnisse
ausgewiesen haben, auf ihr Ansuchen hin das bernische
Kantonsbürgerrecht und das Bürgerrecht der nachbe-
zeiebneten Gemeinden (mit 103 bis 108 Stimmen)
erteilt, in dem Sinne jedoch, dass die Einbürgerung erst
mit der Zustellung der Einbürgerungsurkunde in
Wirksamkeit tritt:

1. Paride Enrico De Vittori, von Casanova,
Italien, geboren den 11. April 1876, Bauunternehmer






























































































































































































































